
STADT VOERDE (Niederrhein) Voerde, 01.09.2020 

 

Stadtrat 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 37. Sitzung des Stadtrates 
am Dienstag, 08.09.2020, 17:00 Uhr 
in der Aula des Gymnasiums Voerde 

 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung 
 

a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

b Feststellung der Tagesordnung 
 

c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW 
 

Tagesordnung 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 23.06.2020 
 

3. Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss (16/1242 DS) 
 

4. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2020 
hier:  Verbesserung der Verkehrssituation auf den Straßen in Voerde 

(16/1197 DS) 

 

5. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2020 
hier:  Einrichtung eines Jugendbeirats 

(16/1198 DS) 

 

6. Antrag der SPD-Fraktion vom 19.06.2020 
hier:  Erstellung Handlungskonzept Natur-, Frei-, Grünflächen und 
 Wälder 

(16/1200 DS) 

 

7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.06.2020 
hier:  Errichtung Bestattungs-Wald 

(16/1203 DS) 

 

8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.06.2020 
hier:  Entsiegelung von Verkehrsflächen im Stadtgebiet 

(16/1204 DS) 

 

9. Antrag der CDU-Fraktion vom 27.07.2020 
hier:  OWS-Sporthalle erhalten 

(16/1217 DS) 

 

10. Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2020 
hier:  Ausweisung von Flächen für Wohnbebauung auf dem 
 Kraftwerksgelände in Möllen 

(16/1218 DS) 

 

11. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 28.07.2020 
hier:  Lokaler Stromhandel: Sonnenenergie aus Voerde für Voerde 

(16/1219 DS) 

 

12. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.08.2020 
hier:  Entschärfung der Ausfahrt Königring auf die Dinslakener Straße 

(16/1243 DS) 

 

13. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion vom 
28.08.2020 
hier:  Entlastung der Parkplatzsituation am alten Rathaus/Ärztehaus 

(16/1244 DS) 

 

14. Antrag der CDU-Fraktion vom 18.08.2020 (Eingang am 28.08.2020) 
hier:  Ratssitzungen live prüfen 

(16/1245 DS) 
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Bekanntmachung zur 37. Sitzung des Stadtrates 2 von 3 

15. Antrag der WGV-Fraktion vom 29.08.2020 
hier: Verkehrssicherheit um Kindertagesstätten und Schulen im 
 Stadtgebiet: Erarbeitung eines (präventiven) 
 "Verkehrssicherheitskonzeptes Kita-Schule" 

(16/1246 DS) 

 

16. Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 
12.06.2020 
hier:  Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen 
 Baugrundstücken 

(16/1227 DS) 

 

16.a Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 
12.06.2020 
hier:  Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen 
 Baugrundstücken 

(16/1227 DS 
1. Ergänzung) 

 

17. Jugendhilfeplanung im Bereich der "Kindertagesbetreuung" in der Stadt 
Voerde 
hier:  Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung 
 gem. § 48 KiBiz 

(16/1105 DS 
2. Ergänzung) 

 

18. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung durch die Errichtung einer dreigruppigen 
Übergangslösung für eine Kindertageseinrichtung mit flexiblen 
Raumkonzept am Standort Gymnasium Voerde 

(16/1211 DS) 

 

19. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier:  Überarbeitete Richtlinien zur Förderung von Kindern in 
 Kindertagespflege 

(16/1212 DS) 

 

20. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 
Quartal 2020 

(16/1238 DS) 

 

21. Beteiligungsbericht des Jahres 2019 (16/1240 DS) 
 

22. Controllingberichte zum 30.06.2020 (16/1216 DS) 
 

23. Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die 
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-4000) für die Feuerwehr 
Voerde 

(16/1230 DS) 

 

24. Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck sowie 
Hindenburgstraße/Hamm-weg" - Teilbereiche A und B 
hier:  Neuer Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Offenlage 

(16/1222 DS) 

 

25. Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ 
hier: Erneuter Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Offenlage 

(16/1205 DS) 

 

26. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktbereich 53 
(Schmutzwasserbeseitigung) 

(16/1236 DS) 

 

27. Mitteilungen der Verwaltung 
 

28. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
 

 
Nichtöffentliche Sitzung 
 

1. Bericht der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe 
 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 23.06.2020 
 

3. Bestellung zum Technischen Prüfer für die Örtliche Rechnungsprüfung (16/1237 DS) 
 

4. Verkauf städtischer Baugrundstücke in Voerde-Spellen, 
Handwerkerstraße 

(16/1168 DS 
1. Ergänzung) 

 

5. Vermarktung einer Grundstücksfläche "Friedrichsfelder Straße" (16/1221 DS) 

S
ei

te
2

vo
n

53
2

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
08

.0
9.

20
20

S
ta

dt
ra

t
(e

xp
or

tie
rt

:0
1.

09
.2

02
0)



 

Bekanntmachung zur 37. Sitzung des Stadtrates 3 von 3 

 

6. Vermarktung von Grundstücksteilflächen "Rathausplatz" (16/1226 DS) 
 

7. Durchführung von Grunderwerb Radweg Mehrstraße/Mühlenberg (16/1229 DS) 
 

8. Erhöhung der differenzierten Verbandsumlage für die Übernahme von 
Kulturveranstaltungen durch den VHS-Zweckverband Dinslaken-Voerde-
Hünxe 

(16/1210 DS) 

 

9. Verleihung des Heimat-Preises 2020 in der Stadt Voerde (Ndrrh.) (16/1233 DS) 
 

10. Mitteilungen der Verwaltung 
 

11. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
 

 
 
 
Voerde, 01.09.2020 
 
 
 
Bürgermeister 
Dirk Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  
 

 

Stadtrat 
 

 
Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
der 37. Sitzung des Stadtrates 

am Dienstag, 08.09.2020, 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr 
in der Aula des Gymnasiums Voerde  

 

 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 

Haarmann, Dirk  
 
Anwesend: 
 

SPD-Fraktion 
Schwarz, Ulrike  
Alakas, Abdullah  
Bendig, Wilhelm  
Buhren-Goch, Gisela  
Goemann, Uwe Jan  
Kinder, Joachim  
Kleinherne, Uwe  
Kleinschmidt, Elke  
Kolbe, Tanja  
Krieg, Wolfgang 17:00 - 18:10 Uhr 
Lemm, Bastian  
Marzin, Gisela  
Meulendyck, Hans-Peter  
Neßbach, Ulrich Philipp  
Rieser, Ralf  
Sarres, Mark  
Schmitz, Stefan  
Weltgen, Stefan 17:18 - 18:50 Uhr 
 
CDU-Fraktion 
Mölleken, Bert  
Altmeppen, Bernd  
Aydin, Engin  
Gördü, Hasan  
Holl, Reinhold Arnold  
Hülser, Ingo  
Langenfurth, Jan  
Neukäter, Friedrich Heinrich 17:04 - 18:50 Uhr 
Pollmann, Andreas  
Rommelswinkel, Janina  
Sarres, Hans-Bernd  
Schneider, Georg Heinrich  
Seelig, Walter  
Wunschik, Franca  
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Hassmann, Ingrid  
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Öffentliche Niederschrift der 37. Sitzung des Stadtrates 2 von 15 

Klenner, Michael Bernhard  
Meiners, Stefan  
Rohr, Gabriele Maria  
 
Fraktion Wählergemeinschaft Voerde 
Fregin, Manfred Robert  
Garden, Christian  
 
 
Entschuldigt fehlten: 

Claus, Jürgen (WGV)  
Goltz, Udo Herbert  
Niewerth, Michaela Anja  
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 

Erste Beigeordnete Frau Johann 
Beigeordneter Herr Rütten 
Stadtkämmerer Herr Hülser 
Herr Wellmann (ÖRP) 
Herr Paradowski (StWuL) 
Herr Hänisch (FB 1) 
Frau Feldkamp (FD 1.1) 
Frau Loogen (FD 1.4) 
Herr Heller (FB 2) 
Herr Hauser (FB 3) 
Herr Dr. Himmelmann (FB 4) 
Herr Kapp (FB 5) 
Herr Müser (FB 6) 
Herr Grootens (FB 7) 
 
 
Gäste: 

Herr Häfemeier (Niederrheinische Sparkasse RheinLippe) 
 
 
Presse: 
1 Herr 
 
 
Besucher: 
2 Damen und 9 Herren 
 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung  
 

a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

b Feststellung der Tagesordnung  
 

c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) 
GO NRW 

 

 

Tagesordnung 
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Öffentliche Niederschrift der 37. Sitzung des Stadtrates 3 von 15 

 
1. Einwohnerfragestunde  
 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 23.06.2020  
 

3. Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss (16/1242 DS) 
 

4. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2020 
hier:  Verbesserung der Verkehrssituation auf den Straßen in Voerde 

(16/1197 DS) 

 

5. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2020 
hier:  Einrichtung eines Jugendbeirats 

(16/1198 DS) 

 

6. Antrag der SPD-Fraktion vom 19.06.2020 
hier:  Erstellung Handlungskonzept Natur-, Frei-, Grünflächen und Wäl-
 der 

(16/1200 DS) 

 

7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.06.2020 
hier:  Errichtung Bestattungs-Wald 

(16/1203 DS) 

 

8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.06.2020 
hier:  Entsiegelung von Verkehrsflächen im Stadtgebiet 

(16/1204 DS) 

 

9. Antrag der CDU-Fraktion vom 27.07.2020 
hier:  OWS-Sporthalle erhalten 

(16/1217 DS) 

 

10. Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2020 
hier:  Ausweisung von Flächen für Wohnbebauung auf dem Kraftwerks-
 gelände in Möllen 

(16/1218 DS) 

 

11. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 28.07.2020 
hier:  Lokaler Stromhandel: Sonnenenergie aus Voerde für Voerde 

(16/1219 DS) 

 

12. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.08.2020 
hier:  Entschärfung der Ausfahrt Königring auf die Dinslakener Straße 

(16/1243 DS) 

 

13. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion vom 
28.08.2020 
hier:  Entlastung der Parkplatzsituation am alten Rathaus/Ärztehaus 

(16/1244 DS) 

 

14. Antrag der CDU-Fraktion vom 18.08.2020 (Eingang am 28.08.2020) 
hier:  Ratssitzungen live prüfen 

(16/1245 DS) 

 

15. Antrag der WGV-Fraktion vom 29.08.2020 
hier: Verkehrssicherheit um Kindertagesstätten und Schulen im Stadt-
 gebiet: Erarbeitung eines (präventiven) "Verkehrssicherheitskon-
 zeptes Kita-Schule" 

(16/1246 DS) 

 

16. Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 
12.06.2020 
hier:  Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Baugrundstü-
 cken 

(16/1227 DS) 

 

16.a Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 
12.06.2020 
hier:  Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Baugrundstü-
 cken 

(16/1227 DS 
1. Ergänzung) 

 

17. Jugendhilfeplanung im Bereich der "Kindertagesbetreuung" in der Stadt 
Voerde 
hier:  Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung 
 gem. § 48 KiBiz 

(16/1105 DS 
2. Ergänzung) 
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Öffentliche Niederschrift der 37. Sitzung des Stadtrates 4 von 15 

18. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kin-
 dertageseinrichtung durch die Errichtung einer dreigruppigen 
 Übergangslösung für eine Kindertageseinrichtung mit flexiblen 
 Raumkonzept am Standort Gymnasium Voerde 

(16/1211 DS) 

 

19. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier:  Überarbeitete Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kinderta-
 gespflege 

(16/1212 DS) 

 

20. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 
Quartal 2020 

(16/1238 DS) 

 

21. Beteiligungsbericht des Jahres 2019 (16/1240 DS) 
 

22. Controllingberichte zum 30.06.2020 (16/1216 DS) 
 

23. Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die 
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-4000) für die Feuerwehr 
Voerde 

(16/1230 DS) 

 

24. Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstra-
ße/Hamm-weg" - Teilbereiche A und B 
hier:  Neuer Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Offenlage 

(16/1222 DS) 

 

25. Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ 
hier: Erneuter Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Offenlage 

(16/1205 DS) 

 

26. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktbereich 53 
(Schmutzwasserbeseitigung) 

(16/1236 DS) 

 

27. Mitteilungen der Verwaltung  
 

28. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung  
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Öffentliche Niederschrift der 37. Sitzung des Stadtrates 5 von 15 

Sitzungsverlauf 
 
Bürgermeister Haarmann eröffnet die Sitzung des Stadtrates und begrüßt alle Anwesenden, ins-
besondere die Zuhörer und den Vertreter der Presse. 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung 
  
 
a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  

Bürgermeister Haarmann stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschluss-
fähigkeit des Stadtrates gem. § 8 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
fest. 
 

 
b Feststellung der Tagesordnung 
  

Die Tagesordnung wird gem. § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
festgestellt. 
 

 
c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW 
  

Bürgermeister Haarmann stellt fest, dass bei keinem Ratsmitglied der Tatbestand eines 
Ausschließungsgrundes gem. §§ 31, 43 Abs. 2 und 50 Abs. 6 GO NRW erfüllt ist. 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung erklärt Fraktionsvorsitzender Goemann, dass er in der letz-
ten Ratssitzung im öffentlichen Sitzungsteil eine Äußerung aus einer nichtöffentlichen 
Fachausschuss-Sitzung zitiert hat, was ihm zu diesem Zeitpunkt zwar nicht bewusst war, 
jedoch entschuldigt er sich in aller Form hierfür. 
 

 

Tagesordnung 
 
 
1. Einwohnerfragestunde 
  

Es liegen keine Anfragen vor. 
 

 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 23.06.2020 
  

Der Stadtrat nimmt die Niederschrift der öffentlichen Stadtratssitzung vom 23.06.2020 zur 
Kenntnis. 
 

 
3. Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss 16/1242 DS 
  

Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat wählt Frau Jana Hanitzsch-Hoer als Nachfolgerin von Herrn Arnd Koukal als 
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Öffentliche Niederschrift der 37. Sitzung des Stadtrates 6 von 15 

neues stimmberechtigtes Mitglied für die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e. V. in den 
Jugendhilfeausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
4. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2020 

hier:  Verbesserung der Verkehrssituation auf den Straßen in Voer-
 de 

16/1197 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag an den Arbeitskreis Sicherheit und Ord-
nung sowie an den Planungs- und Umweltausschuss zu verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2020 auf Verbesserung der 
Verkehrssituation auf den Straßen in Voerde an und verweist ihn an den Arbeitskreis Si-
cherheit und Ordnung sowie an den Planungs- und Umweltausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
5. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2020 

hier:  Einrichtung eines Jugendbeirats 
16/1198 DS 

  
Fraktionsvorsitzender Hülser verweist auf die Drucksache 365 aus 2011, die ebenfalls die 
Einrichtung eines Jugendbeirates zum Thema hatte, dessen Beschlussfassung ihm jedoch 
nicht bekannt sei.  
 
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag unter Einbeziehung der Ergebnisse der 
Drucksache 365 im Jugendhilfeausschuss zu behandeln. 
 
Jugendhilfeausschussvorsitzender Seelig teilte mit, dass man sich damals im Jugendhil-
feausschuss für die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes entschieden hatte, 
dessen Ausgestaltung jedoch nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat; ein neues Kon-
zept auszuprobieren wäre wünschenswert. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2020 auf Einrichtung eines 
Jugendbeirates an und verweist ihn an den Jugendhilfeausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
6. Antrag der SPD-Fraktion vom 19.06.2020 

hier:  Erstellung Handlungskonzept Natur-, Frei-, Grünflächen und 
 Wälder 

16/1200 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag an den Planungs- und Umweltausschuss 
zu verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
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Öffentliche Niederschrift der 37. Sitzung des Stadtrates 7 von 15 

 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der SPD-Fraktion vom 19.06.2020 auf Erstellung eines 
Handlungskonzeptes Natur, Frei-, Grünflächen und Wälder an und verweist ihn an den Pla-
nungs- und Umweltausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.06.2020 

hier:  Errichtung Bestattungs-Wald 
16/1203 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag an den Bau- und Betriebsausschuss zu 
verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.06.2020 auf 
Errichtung eines Bestattungs-Waldes an und verweist ihn an den Bau- und Betriebsaus-
schuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.06.2020 

hier:  Entsiegelung von Verkehrsflächen im Stadtgebiet 
16/1204 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag an den Bau- und Betriebsausschuss zu 
verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.06.2020 auf 
Entsiegelung von Verkehrsflächen im Stadtgebiet an und verweist ihn an den Bau- und 
Betriebsausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
9. Antrag der CDU-Fraktion vom 27.07.2020 

hier:  OWS-Sporthalle erhalten 
16/1217 DS 

  
Fraktionsvorsitzender Meiners erkundigte sich, ob im Hinblick auf die steigenden Kinder-
zahlen nicht sogar ein Erhalt der gesamten Schule in Betracht gezogen werden müsste und 
bittet diesbezüglich um Prüfung. 
 
Ratsherr Lemm verweist hierzu auf die einstimmige und eindeutige Beschlusslage des 
Stadtrates vom 16.07.2013 (Drucksache 668). 
 
Fraktionsvorsitzender Hülser bittet trotz der damaligen Beschlusslage um erneute Beratung 
und weist darauf hin, dass der TV Voerde auch in der Lage sein muss, die Sporthalle zu 
erhalten. 
 

S
ei

te
10

vo
n

53
2

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
08

.0
9.

20
20

S
ta

dt
ra

t
(e

xp
or

tie
rt

:0
1.

09
.2

02
0)



 

Öffentliche Niederschrift der 37. Sitzung des Stadtrates 8 von 15 

Bürgermeister Haarmann verweist auf die aktuell in Arbeit befindliche Schulentwicklungs-
planung für die Primarstufe und schlägt vor, den Antrag an den Kultur- und Sportausschuss 
und erforderlichenfalls an den Bau- und Betriebsausschuss sowie den Schulausschuss zu 
verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der CDU-Fraktion vom 27.07.2020 auf Erhaltung der OWS-
Sporthalle an und verweist ihn an den Kultur- und Sportausschuss, erforderlichenfalls auch 
an den Bau- und Betriebsausschuss sowie den Schulausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
10. Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2020 

hier:  Ausweisung von Flächen für Wohnbebauung auf dem Kraft-
 werksgelände in Möllen 

16/1218 DS 

  
Nach Erläuterung des Antrags mit anschließender kurzer Diskussion ist man sich darüber 
einig, dass eine Realisierung von Wohnbebauung auf dem Kraftwerksgelände dem Wunsch 
aller Fraktionen entspricht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gesamte Fläche nicht im 
Eigentum der Stadt Voerde liegt. Fraktionsvorsitzender Hülser schlägt vor, die Eigentümer 
der Fläche zu einer Sitzung mit dem Ältestenrat einzuladen. 
 
Bürgermeister Haarmann nimmt die Anregung auf und wird einen Termin mit dem Ältesten-
rat koordinieren. Weiter schlägt er vor, den Antrag an den Planungs- und Umweltausschuss 
zu verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2020 auf Ausweisung von Flä-
chen für Wohnbebauung auf dem Kraftwerksgelände in Möllen an und verweist ihn an den 
Planungs- und Umweltausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
11. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 28.07.2020 

hier:  Lokaler Stromhandel: Sonnenenergie aus Voerde für Voerde 
16/1219 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag in den Gremien der Stadtwerke Voerde 
GmbH aufzugreifen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 28.07.2020 betr. 
Lokaler Stromhandel: Sonnenenergie aus Voerde für Voerde an und beauftragt den Bür-
germeister, diesen in die entsprechenden Gremien der Stadtwerke Voerde GmbH einzu-
bringen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
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12. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.08.2020 

hier:  Entschärfung der Ausfahrt Königring auf die Dinslakener 
 Straße 

16/1243 DS 

  
Bürgermeister Haarmann teilt mit, dass es zu dem vorliegenden Antrag auch Hinweise aus 
der Bürgerschaft gibt, die derzeit geprüft werden und schlägt vor, ihn an den Arbeitskreis 
Sicherheit und Ordnung zu verweisen. 
 
Erste Beigeordnete Johann ergänzt, dass die Situation nur unter Wegfall mindestens eines 
Stellplatzes an der Dinslakener Straße entschärft werden könnte. Da es sich um eine 
Kreisstraße handelt, wird die Verwaltung mit dem Kreis Wesel abstimmen, welche Möglich-
keiten es im vorliegenden Fall gibt. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.08.2020 auf 
Entschärfung der Ausfahrt Königring auf die Dinslakener Straße an und verweist ihn an den 
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
13. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion 

vom 28.08.2020 
hier:  Entlastung der Parkplatzsituation am alten Rathaus/Ärztehaus 

16/1244 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag an den Arbeitskreis Sicherheit und Ord-
nung zu verweisen; sollten sich nachfolgend Auswirkungen auf die Planung ergeben, ist 
auch der Planungs- und Umweltausschuss zu beteiligen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion 
vom 28.08.2020 auf Entlastung der Parkplatzsituation am alten Rathaus/Ärztehaus an und 
verweist ihn an den Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung, erforderlichenfalls auch an den 
Planungs- und Umweltausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
14. Antrag der CDU-Fraktion vom 18.08.2020 (Eingang am 28.08.2020) 

hier:  Ratssitzungen live prüfen 
16/1245 DS 

  
Fraktionsvorsitzender Meiners ergänzt, dass die Einstellung der Live-Streams in eine Medi-
athek wünschenswert wäre. 
 
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag nach Ermittlung aller notwendigen Infor-
mationen an den Stadtrat zu verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
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Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der CDU-Fraktion vom 18.08.2020 betr. Ratssitzungen live 
prüfen an und verweist ihn an den Stadtrat. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
15. Antrag der WGV-Fraktion vom 29.08.2020 

hier: Verkehrssicherheit um Kindertagesstätten und Schulen im 
 Stadtgebiet:  Erarbeitung eines (präventiven) "Verkehrssi-
 cherheitskonzeptes Kita-Schule" 

16/1246 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag an den Arbeitskreis Sicherheit und Ord-
nung zu verweisen.  
 
Fraktionsvorsitzender Garden weist in Bezug auf die Aufstellung der Blitzer ohne Personal 
(BoP) des Kreises Wesel darauf hin, dass leider keine Rückmeldung von Seiten des Krei-
ses hierüber erfolgt und bittet insofern darum, den Kreis um Übermittlung evtl. neuralgi-
scher Punkte zu bitten. 
 
Schulausschussvorsitzende Schwarz ergänzt, dass in der letzten Sitzung des Schulaus-
schusses zu Protokoll gegeben wurde, dass auch die Schulwegepläne auf Sicherheit über-
prüft werden sollten.  
 
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag zusätzlich an den Schulausschuss und 
den Jugendhilfeausschuss zu verweisen. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der WGV-Fraktion vom 29.08.2020 betr. Verkehrssicherheit 
um Kindertagesstätten und Schulen im Stadtgebiet: Erarbeitung eines (präventiven) "Ver-
kehrssicherheitskonzeptes Kita-Schule" an und verweist ihn an den Arbeitskreis Sicherheit 
und Ordnung sowie den Schulausschuss und den Jugendhilfeausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
16. Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 

12.06.2020 
hier:  Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Bau-
 grundstücken 

16/1227 DS 

  
 
16.a Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 

12.06.2020 
hier:  Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Bau
 grundstücken 

16/1227 DS 
1. Ergänzung 

  
Fraktionsvorsitzender Meiners bittet um getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte des 
Beschlussvorschlages. 
 
Der Stadtrat stimmt dem zu und fasst folgende 
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Beschlüsse: 

1. Aufgrund der Komplexität des Themas und der zukünftig weitreichenden Folgen für 

die Vergabepraxis für die kommunalen Baugrundstücke wird die Entscheidung über 

den in der Drucksache. 16/1227 genannten Beschlussvorschlag zunächst ausge-

setzt. Eine Beratung erfolgt in einem der kommenden Sitzungsläufe. 
 

 Abstimmungsergebnis: 35 Stimmen, 4 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 

2. Für die Vergabe der 4 städtischen Grundstücke an der Handwerkerstraße in Voer-

de-Spellen wird der Entwurf der in der gen. Drucksache. enthaltenen Richtlinien an-

gewendet. 

Hierbei finden jedoch Ziffer 2 (Einteilung in 2 Bewerbergruppen) i. V. m. Ziffer 6 kei-

ne Anwendung. 
 

 Abstimmungsergebnis: 35 Stimmen, 4 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 

3. Unter Ziffer 4 (Vergabegrundsätze) wird unter Buchstabe D) der Begriff „Politik“ er-

gänzt. 

 
 Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
17. Jugendhilfeplanung im Bereich der "Kindertagesbetreuung" in der 

Stadt Voerde 
hier:  Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisie-
 rung gem. § 48 KiBiz 

16/1105 DS 
2. Ergänzung 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Dem in der Anlage zu dieser Drucksache dargestellten „Konzept für die Umsetzung und 
Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz im Jugendamtsbezirk Vo-
erde“ wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, in Gesprächen mit den Trägern 
dieses Konzept weiter auszufüllen und über die gefundenen Lösungen im JHA zu berich-
ten. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
18. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 

hier: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer 
 Kindertageseinrichtung durch die Errichtung einer dreigrup-
 pigen Übergangslösung für eine Kindertageseinrichtung mit 
 flexiblen Raumkonzept am Standort Gymnasium Voerde 

16/1211 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Rat der Stadt genehmigt die folgende Dringlichkeitsentscheidung: 
Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung 
wird die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten zur Errichtung einer 3-gruppigen Übergangslö-
sung für eine Kindertageseinrichtung mit flexiblem Raumkonzept am Standort Gymnasium 
Voerde, entsprechend der zeichnerischen Anlagen, aufzunehmen und umzusetzen.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
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19. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 

hier:  Überarbeitete Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kin-
 dertagespflege 

16/1212 DS 

  
Bürgermeister Haarmann weist darauf hin, dass aus den Beratungen des Jugendhilfeaus-
schusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses der Beschlussvorschlag erweitert wur-
de. Demnach soll in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses eine Darstellung 
der neuen KiBiz-Vorschriften und deren Auswirkungen erfolgen und von Seiten der Verwal-
tung ein Termin mit den in Voerde tätigen Tagespflegepersonen koordiniert werden. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Voerde genehmigt die folgende Dringlichkeitsentscheidung: Der Rat der 
Stadt Voerde beschließt die aufgrund der ab 01.08.2020 gültigen neuen Fassung des Kin-
derbildungsgesetzes (KiBiz) überarbeiteten "Richtlinien der Stadt Voerde zur Förderung 
von Kindern in Kindertagespflege" (siehe Anlage I zu dieser Niederschrift). Diese treten 
zum 01.08.2020 in Kraft. 
In der ersten Sitzung des nach der Kommunalwahl neu zu konstituierenden Jugendhil-
feausschusses soll eine Darstellung der neuen KiBiz-Vorschriften erfolgen. Zudem wird die 
Verwaltung einen Termin mit den in Voerde tätigen Tagespflegepersonen koordinieren. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
20. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 

Quartal 2020 
16/1238 DS 

  
Die in der Anlage zur Drucksache Nr. 16/1238 nachgewiesene außerplanmäßige Auszah-
lung im Zeitraum 01.04.2020 – 30.06.2020 wird vom Stadtrat zur Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zur Kenntnis genommen 
 

 
21. Beteiligungsbericht des Jahres 2019 16/1240 DS 
  

Stadtkämmerer Hülser erklärt, dass die Ergebnisse für die Flugplatzgesellschaft Schwarze 
Heide mbH nach Feststellung durch die entsprechenden Gremien nunmehr endgültig sind.  
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Rat der Stadt Voerde beschließt gemäß § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW den der 
Drucksache 16/1240 als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Voerde 
(Niederrhein). 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
22. Controllingberichte zum 30.06.2020 16/1216 DS 
  

Die als Anlagen zur Drucksache Nr. 16/1216 beigefügten Berichte zum Ergebniscontrolling 
(Stichtag 30.06.2020) und HSK-Controlling (Stichtag 30.06.2020) werden vom Stadtrat zur 
Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zur Kenntnis genommen 
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23. Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 

für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-4000) für die 
Feuerwehr Voerde 

16/1230 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat stimmt der Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 
für das Haushaltsjahr 2020 i. H. v. rund 55.000 € auf dem PSP 7.100042 „Anschaffung und 
Ausrüstung von Löschfahrzeugen“ zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
24. Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburg-

straße/Hamm-weg" - Teilbereiche A und B 
hier:  Neuer Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Offenlage 

16/1222 DS 

  
Eine Zusammenstellung der im Planverfahren bisher vorgebrachten Stellungnahmen wird 
während der Sitzung zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Stadtrates bereitgestellt. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hebt den Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ vom 09.07.2019 (Drucksache 16/981) auf. 

2. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
i. V. m. § 13a BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am 
Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B für den in der An-
lage 1 zur Drucksache 16/1222 dargestellten Teilbereich A und für den in der Anlage 2 
zur Drucksache 16/1222 dargestellten Teilbereich B. 

3. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) stimmt der in Punkt 4 der Drucksache 16/1222 
dargestellten Gutachterempfehlung zu, dass die vom Landesbetrieb Straßenbau NRW 
geforderte Alternative der Verkehrsführung nicht weiterverfolgt wird. 

4. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ 
– Teilbereiche A und B einschließlich Begründung und den nach Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß 
§§ 13a, 13 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch 
für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
25. Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder 

Straße“ 
hier: Erneuter Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Offenlage 

16/1205 DS 

  
Eine Zusammenstellung der im Planverfahren bisher vorgebrachten Stellungnahmen wird 
während der Sitzung zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Stadtrates bereitgestellt. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
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Beschluss: 

Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hebt den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 
137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ (Drucksache 16/846 DS) vom 
31.03.2020 auf. 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. 
§ 13a BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Fried-
richsfelder Straße“ für den in der Anlage 1 der Drucksache 16/1205 DS dargestellten Be-
reich. 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) folgt den in der Anlage 7 der Drucksache 16/1205 darge-
legten Vorschlägen zur Behandlung der im bisherigen Verfahren vorgebrachten Stellung-
nahmen. 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ einschließlich Begrün-
dung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gemäß §§ 13a, 13 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öf-
fentlich auszulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
26. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktbereich 

53 (Schmutzwasserbeseitigung) 
16/1236 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat stimmt der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 185.000 € auf 
PSP 1.100.53.80.30 (Schmutzwasserbeseitigung) zu. 
Die Mehrausgaben werden durch Minderausgaben in 2020 im Produktbereich 11 Unterhal-
tung Gebäude und Außenanlagen (Kostenstelle 91221) gedeckt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
27. Mitteilungen der Verwaltung 
  

Beigeordneter Rütten teilt mit, dass aufgrund des im Arbeitskreis Schule am 18.06.2020 
und im Schulausschuss am 20.08.2020 beratenen Sofortaustattungsprogramms für Schü-
ler*innen und Lehrer*innen mit iPads die angemeldeten Bedarfe an das Kommunale Re-
chenzentrum Niederrhein (KRZN) weitergeleitet wurden. Nach Durchführung einer europa-
weiten Ausschreibung hat das KRZN kurzfristig ab dem 04.09.2020 um einen verbindlichen 
Abruf der angemeldeten Bedarfe gebeten. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung 
beim KRZN eine Bestellung über insgesamt 616 iPads inklusive Zubehör in einem Gesamt-
finanzvolumen von knapp 300.000 € aufgegeben. Hiermit wurde der frühestmögliche Zeit-
punkt für die Auftragserteilung gewählt, um sicherzugehen, dass die Bestellung im ersten 
Auftrag berücksichtigt und somit die schnellstmögliche Lieferzeit erzielt werden kann. 
Schulausschussvorsitzende Schwarz ergänzt, dass dieser Weg mit den Schulen abge-
stimmt worden ist. Die Mitglieder des Stadtrates begrüßen dieses schnelle Vorgehen 
 
Erste Beigeordnete Johann teilt mit, dass ab dem 01.10.2020 ein Rettungswagen (RTW) 
am Feuerwehrgerätehaus an der Bahnhofstraße stationiert wird. Dies ist jedoch nur eine 
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temporäre Lösung; nach ca. 6 Monaten wird der RTW an der Interimslösung am Marktkauf 
stationiert. 
 
Des Weiteren nimmt Erste Beigeordnete Johann Bezug auf die anstehenden Wahlen und 
gibt bekannt, dass eine erfreuliche hohe Wahlbeteiligung - derzeit 23,46 % - bei den Brief-
wählern zu verzeichnen ist. Dies folgt sowohl dem Trend der vergangenen Wahlen und ist 
natürlich auch der Corona-Pandemie geschuldet. Das hierzu im Foyer eingerichtete Brief-
wahlbüro wird gut angenommen. 
 
Stadtkämmerer Hülser berichtet über die coronabedingten Belastungen des städtischen 
Haushalts und geht auf die hierzu von Seiten der Landesregierung erlassene Gesetzge-
bung ein. Demnach dürfen für das Haushaltsjahr 2020 coronabedingt weder Nachtragssat-
zungen noch Haushaltssperren durch den Stadtrat oder den Kämmerer erlassen werden. 
Die Darstellung der coronabedingten Belastungen sollen über eine Nebenabrechnung er-
folgen, deren Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren erfolgt. Des Weiteren wird 
die vorläufige Haushaltsführung für 2021 erleichtert. Zudem gibt es einen ersten Arbeits-
entwurf für ein Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, wonach das Land die Mindererträge 
kompensieren will. Hierfür wird das Mittel der Jahre 2017 bis 2019 dem derzeitigen Ist ge-
genübergestellt. Eine sich darstellende Mindereinnahme in 2020 gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum begründet den grundsätzlichen Anspruch auf eine Ausgleichsleistung 
durch das Land einmalig für das Jahr 2020. Ein großes Problem stellt das zu erwartende 
Wegbrechen der Einkommen- und Umsatzsteuer dar. Bisher gibt es noch keine Aussagen 
zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021, jedoch ist für den 10.9. eine erste Steuer-
schätzung in Aussicht gestellt worden. Weiterhin problematisch sind die kommunalen Alt-
schulden, da der Vorschlag des Bundesfinanzministeriums auf Teilung der Altschulden auf 
Land und Bund mittlerweile vom Tisch ist. Abschließend teilt Kämmerer Hülser mit, dass 
die coronabedingten Finanzschäden bei der Stadt Voerde mittlerweile rund 4 Millionen Euro 
betragen. 
 
Bürgermeister Haarmann nimmt Bezug auf die aktuelle Presseberichterstattung, wonach 
Martinsumzüge in einem gewissen Umfang zulässig sind und weist auf die besondere Be-
lastung des gesamten Veranstaltungsbereiches durch die Corona-Pandemie hin. Die Ver-
waltung hat daher für den 22.09.2020 die Veranstalter größerer Veranstaltungen zu einem 
Gesprächstermin eingeladen, um Perspektiven für mögliche Veranstaltungen zu geben. 
Ratsherr Schneider bittet darum, auch die Schulen und Kitas zu diesem Gespräch einzula-
den. Die Schulen und Kitas werden in einem separaten Termin informiert. 
 

 
28. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
  

Es liegen keine Anfragen vor. 
 

 
Bürgermeister Haarmann schließt die öffentliche Sitzung des Stadtrates um 18:10 Uhr. 
 
 

   

Bürgermeister  Schriftführer 

Dirk Haarmann  Armin Hänisch 
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  Richtlinien 

der Stadt Voerde  

zur Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege 
 

Gemäß §§ 22 – 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
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1. Allgemeines 

Der gesetzliche Förderauftrag der Kindertagespflege umfasst die Erziehung, Bildung und Be-

treuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 

soll sich an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den 

Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft 

berücksichtigen. 

2. Rechtsgrundlagen 

§§ 22, 23, 24, 43, 72a und 90 SGB VIII – KHG in der jeweils gültigen Fassung 

Gesetz zu frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – 

Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils gülti-

gen Fassung 

Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertages-

pflege (Kinderförderungsgesetz – KiföG) in der jeweils gültigen Fassung 

§ 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Voerde in der jeweils gültigen Fassung 

3. Zweck und Gegenstand der Förderung 

Zur Förderung der Entwicklung eines Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren, 

kann eine Person vermittelt werden, die das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags im 

eigenen oder im Haushalt des/ der Personensorgeberechtigten betreut (Tagespflegeperson). 

Die Kindertagespflege kann auch in anderen geeigneten Räumlichkeiten angeboten werden. 

Dabei richten sich die Betreuungszeiten unter besonderer Berücksichtigung des Wohles des 

Kindes nach dem Bedarf der Eltern. 

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung zu einer geeigneten Tagespfle-

geperson, die fachliche Beratung, die Begleitung und die weitere Qualifizierung sowie die 

Gewährung einer laufenden Geldleistung nach den in dieser Richtlinie festgelegten Voraus-

setzungen und festgelegten Höhe.   

Die Kindertagespflege soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unter-

stützen und ergänzen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung 

besser miteinander vereinbaren zu können. 

Die Vermittlung eines Kindes in Kindertagespflege durch das Jugendamt ersetzt nicht die 

Verantwortung der an der Kindertagespflege beteiligten Personen.  

Das Jugendamt übernimmt die Kosten für eine Tagesbetreuung in Kindertagespflege unter 

den in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und in der in diesen Richtlinien festge-

legten Höhe. Entsprechend der Elternbeitragssatzung der Stadt Voerde werden Elternbei-

träge in der dort festgesetzten Höhe erhoben. 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam 

mit Kindern ohne Behinderungen gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kin-

dern mit Behinderungen und von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, sind bei 

der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. 
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4.  Elternmitwirkung und Kooperation zwischen Kindertagespflegepersonen 

und Kindertageseinrichtungen im Sozialraum 

Zur Wahrnehmung der Interessen von Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege betreut wer-

den, ist gemäß § 11 KiBiz im Sinne eines gemeinsamen integrierten Förderangebots anzu-

streben, dass zur Vertretung dieser Eltern in der Versammlung der Elternbeiräte bis zum 10. 

Oktober eine Wahl im Jugendamtsbezirk ermöglicht wird. Bei Bedarf wird das Jugendamt 

hierbei unterstützend tätig. 

Gemäß § 13 wird die Zusammenarbeit zwischen Kindertagespflegepersonen und Kinderta-

geseinrichtungen durch das Jugendamt gefördert. 

5. Erlaubnis zur Kindertagespflege 

Die Erlaubnis zur Durchführung einer Kindertagesbetreuung richtet sich nach den Vorausset-

zungen des § 22 KiBiz. 

Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushaltes der Erziehungsbe-

rechtigten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Ent-

gelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 

Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden Kindern. Die Er-

laubnis kann im Einzelfall zur Betreuung von bis zu acht fremden Kindern erteilt werden. Ab-

weichend davon kann die Erlaubnis zur Betreuung von bis zu 10 Kindern erteilt werden, 

wenn die Kindertagespflegeperson regelmäßig mehrere Kinder unter 15 Stunden wöchent-

lich betreut, nie mehr als fünf Kinder gleichzeitig anwesend sind und gewährleistet ist, dass 

die betreuten Kinder immer in derselben Gruppenzusammensetzung betreut werden und 

 die Kindertagespflegeperson eine kompetenzorientierte Qualifizierung zur Kinderta-

gespflege nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertages-

pflege (QHB) absolviert hat oder 

 sie sozialpädagogische Fachkraft im Sinne der „Vereinbarung zu den Grundsätzen 

über die Qualifikation und den Personalschlüssel (Personalvereinbarung) mit einer 

Qualifikation zur Kindertagespflege auf der Grundlage eines wissenschaftlich entwi-

ckelten Lernplanes entsprechend mindestens der Hälfte des Standards des DJI-Cur-

riculums ist.  

Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig oder insgesamt mehr als acht bzw. zehn fremde 

Kinder über die Woche von einer Kindertagespflegeperson betreut werden, so findet § 45 

SGB VIII (Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung) Anwendung. 

Auch bei einer bestehenden, bereits erteilten Pflegeerlaubnis wird bei jeder weiteren Auf-

nahme von Tagespflegekindern geprüft, ob die erteilte Erlaubnis es vor dem Hintergrund des 

Kindeswohls und der Kindesinteressen tatsächlich zulässt, weitere Kinder zu betreuen. Maß-

gebliche Kriterien für die Entscheidung über eine Aufnahme eines Tagespflegekindes sind 

u.a. Betreuungsaufwand und Förderungsbedarf. Das Jugendamt entscheidet daher im Ein-

zelfall unabhängig von der Geeignetheit der Kindertagespflegeperson über die Aufnahme. 

Wenn sich mehrere Kindertagespflegepersonen zusammenschließen, so können gem. § 22 

Abs. 3 KiBiz bis zu neun gleichzeitig anwesende Kinder insgesamt durch maximal drei Kin-

dertagespflegepersonen betreut werden.  

Ein Zusammenschluss von mehr als drei Kindertagespflegepersonen ist nicht erlaubt. 
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Im Rahmen eines Zusammenschlusses von bis zu drei Kindertagespflegepersonen zum Be-

trieb einer sog. Großtagespflegestelle können auch bis zu 15 Betreuungsverträge abge-

schlossen werden, sofern die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Satz 3 KiBiz erfüllt werden. 

Es dürfen sich aber nie mehr als neun Kinder gleichzeitig in der Großtagespflegestelle befin-

den. 

Im Falle eines Zusammenschlusses von Kindertagespflegepersonen bedarf jede einzelne 

Kindertagespflegperson einer Erlaubnis nach § 43 SGB VIII. Die Erlaubnis wird aber nur er-

teilt, wenn bei dieser Form der Tagesbetreuung durch geeignete organisatorische Vorkeh-

rungen sichergestellt ist, dass immer dieselbe Kindertagespflegeperson ein bestimmtes Kind 

betreut. Der nicht institutionelle, familienähnliche Charakter der Kindertagespflege als Be-

treuungsform muss deutlich erkennbar sein.  

Die Förderung von Zusammenschlüssen von Kindertagespflegepersonen ist gekoppelt an 

die Jugendhilfeplanung. 

Die Erlaubnis ist schriftlich beim Jugendamt zu beantragen. Sie ist auf fünf Jahre befristet 

und bei Bedarf regelmäßig zu verlängern. Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt 

über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des Kindes/der Kinder be-

deutsam sind. 

Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Kindertagespflegeperson und die Kindertagespflegestelle 

geeignet sind.  

Auch wenn keine Erlaubnis erforderlich ist, wird die Geeignetheit anhand der folgenden Vor-

rausetzungen geprüft. 

Laut Gesetz sind Personen geeignet, die  

 sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Er-

ziehungsberechtigten und anderen Kindertagespflegepersonen auszeichnen, 

 über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen und 

 über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfü-

gen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewie-

sen haben.  

Diese Voraussetzungen sind nur gegeben, wenn die nachfolgenden Punkte erfüllt sind. 

5.1 Formale Voraussetzungen 

Zur Prüfung der Eignung sind von den Bewerbern/innen folgende Unterlagen vorzulegen: 

 Bewerberbogen 

 Gesundheitliche Atteste des Hausarztes/der Hausärztin für alle im Haushalt der Kin-

dertagespflegeperson lebenden Personen (auf Aufforderung sind diese zu aktualisie-

ren), sofern die Betreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson stattfindet 

 Unterschriebenes Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz 

 Erweiterte Führungszeugnisse gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) für 

alle im Haushalt lebenden Personen ab Vollendung des 14. Lebensjahres; die erwei-

terten Führungszeugnisse müssen alle 3 Jahre aktualisiert werden 

 Lebenslauf mit Bild 

 Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind; dieser Kurs muss 

alle drei Jahre aktualisiert werden 

 Nachweis über den Schulabschluss (mindestens Hauptschulabschluss) 

 Nachgewiesene § 8a-Unterweisung 
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 Nachweis über den Masern-Impfstatus 

Die weiteren Voraussetzungen werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ju-

gendamtes durch persönliche Gespräche und Ortsbesichtigungen überprüft. 

5.2 Persönliche Voraussetzungen 

 Die Kindertagespflegeperson soll volljährig sein.  

 Die Kindertagespflegeperson hat sich mit ihrer Tätigkeit als Kindertagespflegeperson 

auseinandergesetzt.  

 Die Grundhaltung zum Kind kommt durch Zuneigung, Zuwendung und Respekt zum 

Ausdruck. 

 Es besteht die Bereitschaft, zu einer zuverlässigen und verbindlichen Kinderbetreu-

ung.  

 Erfahrungen im Umgang mit Kindern, insbesondere mit Kindern unter drei Jahren, 

sind vorhanden.  

 Soziale und kommunikative Kompetenzen, wie z.B. Beziehungsfähigkeit, Einfüh-

lungsvermögen, Verantwortungsgefühl und Konfliktfähigkeit sind vorhanden.  

 Die Kindertagespflegeperson ist tolerant und offen für andere Lebenskonzepte und 

Werthaltungen. 

 Die Kindertagespflegeperson arbeitet zum Wohl des Kindes mit den Eltern zusam-

men. 

 Es besteht die Bereitschaft, zur Reflexion und Weiterentwicklung des Erziehungsver-

haltens. 

 Es besteht die Bereitschaft, sich fortzubilden. 

 Es besteht die grundsätzliche Bereitschaft, mit dem Jugendamt zu kooperieren.  

 Es sind Deutschkenntnisse vorhanden, die die kommunikativen und sozialen Anfor-

derungen erfüllen und die Förderung der sprachlichen Entwicklung gewährleisten. 

5.3 Rahmenbedingungen der Kindertagespflege 

 Die Räume bieten gem. Empfehlungen des Landschaftsverbandes Rheinland min-

destens ausreichend Platz zum Spielen, für Bewegung, Ruhe und Entspannung ent-

sprechend der Anzahl und dem Alter der zu betreuenden Kinder.  

Bei Schulkinderbetreuung stehen entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung. 

 Die Wohnungseinrichtung ist kindgerecht. 

 Eine ausreichende Ausstattung mit altersentsprechenden Beschäftigungs- und Spiel-

materialien für jedes Kind ist vorhanden und in gutem Zustand. 

 Die Räume für die Kinderbetreuung sind sauber, werden ausreichend belüftet, be-

heizt und beleuchtet. 

 Sicherheits- und Brandschutzaspekte im Wohn- und Außenbereich sind berücksich-

tigt. 

 Der Tagesablauf wird kindgerecht strukturiert, um den Kindern Sicherheit zu geben. 

 Die Bedürfnisse der Tagespflegekinder und der eigenen Familie können in Einklang 

gebracht werden. 

 Die Kindertagespflegeperson verhält sich gesundheitsbewusst und leitet zu gesund-

heitsförderndem Verhalten an. Die Ernährung ist ausgewogen, gesund und auf die 

kindlichen Bedürfnisse abgestimmt. 
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5.4 Konzeption, Dokumentation und sprachliche Bildung 

Die Kindertagespflegepersonen erstellen eine pädagogische Konzeption, dokumentieren und 

beobachten die Entwicklung der Kinder und fördern die Sprachentwicklung nach den Vorga-

ben der §§ 17-19 KiBiz und bieten den Eltern mindestens einmal im Kindergartenjahr ein Ge-

spräch über die Entwicklung des Kindes sowie geplante Maßnahmen zur gezielten Förde-

rung des Kindes an. 

Die pädagogischen Konzepte sind der Fachberatung zur Bewertung vorzustellen. Die Fach-

beratung nimmt bei Bedarf Einblick in die Dokumentation der allgemeinen Entwicklung von 

Kindern. 

Die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern 

voraus. 

5.5 Qualifizierung 

Kindertagespflegepersonen sollen gem. § 21 KiBiz über eine Qualifizierung entsprechend 

dem Curriculum des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) verfügen. 

Personen, die ihre Qualifizierung anderweitig, z.B. über eine entsprechende Ausbildung, 

nachgewiesen haben, können von der Teilnahme an einer solchen Qualifizierung freigestellt 

werden. Die Prüfung und Entscheidung obliegt dem örtlich und sachlich zuständigen Jugend-

amt und erfolgt im Einzelfall. 

Die erforderliche Qualifizierung muss mit positivem Ergebnis abgeschlossen sein, wenn ein 

zweites Kind betreut werden soll (§ 21 Abs. 1 KiBiz). 

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig diese 

Tätigkeit aufnehmen, über eine Qualifikation auf der Grundlage eines wissenschaftlich entwi-

ckelten Lehrplans verfügen, der inhaltlich und nach zeitlichem Umfang dem Standard des 

vom DJI entwickelten QHB entspricht. Sozialpädagogische Fachkräfte, die ab dem Kinder-

gartenjahr 2022/23 erstmalig als Kindertagespflegeperson tätig werden, benötigen einen 

Nachweis über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich Anforderungen der Kindertagespflege im 

Umfang von 80 Unterrichtseinheiten. 

Erfolgt die Betreuung ausschließlich als Ergänzung außerhalb der Öffnungszeiten des regel-

mäßigen/ hauptsächlichen Betreuungsangebotes, soll die Kindertagespflegeperson mindes-

tens über eine Qualifikation im Umfang von 160 Unterrichtseinheiten oder vergleichbare pä-

dagogische Kenntnisse verfügen.  

Die Qualifizierungen sollen folgende Inhalte haben: 

Orientierungs- und Motivationsklärung: 

 Bedeutung der Kindertagespflege  

 Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Erwartungen  

 Kindertagespflege: Passt das in meine Familie? 

 Versicherungs- und Steuerfragen 

 Erörterung der rechtlichen Gegebenheiten 

Grundqualifizierung:  

 Rollenverständnis und Rollenverhalten der Kindertagespflegeperson 

 Kommunikation der Beteiligten  

 Erziehungsvorstellungen und Erziehungsfragen 
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 Erziehungsverständnis, Erinnerungen an Vorstellungen aus der eigenen Kindheit, ei-

gene Erziehungsvorstellungen, Erziehungsvorstellungen der abgebenden Eltern 

 Grenzen, Regeln 

 Entwicklung des Bindungsverhaltens von Kindern insbesondere in den ersten drei Le-

bensjahren, Kontakt- und Eingewöhnungsphase 

 Bildung beobachten und dokumentieren 

 Hintergrund der Kindertagespflege 

 Versicherung, Steuern, Verträge  

 Erste Hilfe am Kind (ist alle drei Jahre „aufzufrischen“) 

 Verpflichtung nach §8a SGB VIII 

 Kinder u. Medien 

 Spiel, Ernährung und Bewegung 

 Sicherheit drinnen und draußen/über den Umgang mit Gefahrenquellen 

Kinder mit Behinderung 

Werden Kinder mit oder mit drohender Behinderung betreut, ist eine zusätzliche Qualifikation 

erforderlich und spätestens mit Betreuungsbeginn bzw. Feststellung des zusätzlichen För-

derbedarfs nach § 53 SGB XII zu beginnen. 

Weiterqualifizierung 

Die Kindertagespflegeperson ist gem. § 21 Abs. 3 KiBiz verpflichtet, mindestens fünf Stun-

den jährlich Fortbildungsangebote wahrzunehmen. 

Kostenübernahme  

Sofern die Qualifizierung nicht vom Jugendamt kostenfrei durchgeführt wird, können die Kos-

ten der Qualifizierungsmaßnahme nach vorheriger Abstimmung mit dem Jugendamt ganz 

oder teilweise übernommen werden, sobald ein vom Jugendamt vermitteltes Kind nicht nur 

vorübergehend betreut wird. 

5.6 Ausschlusskriterien 

Ausschlusskriterien liegen vor, wenn 

 Bewerber/innen insbesondere wegen einer in § 72a SGB VIII aufgeführten Straftat 

verurteilt wurden, 

 formale Bedingungen nicht erfüllt sind, 

 Hilfe zur Erziehung in Anspruch genommen wird oder diese nicht positiv beendet 

wurde (eine Hilfe nach § 35 a KJHG wird dabei ausgeklammert, hier erfolgt eine Ein-

zelfallentscheidung), 

 sich Eignungsvorbehalte aus dem Kapitel 4 ergeben  

 gegen das Rauchverbot gem. § 12 Abs. 4 KiBiz in Räumen, in denen Tagespflegekin-

der betreut werden, verstoßen wird, 

 innerhalb von einem Jahr nach Aufforderung keine Qualifizierung nachgewiesen wird. 

5.7 Entzug der Pflegeerlaubnis 

Die Pflegeerlaubnis ist zu entziehen, wenn 

 die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind, 
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Anlage I zur öffentlichen Stadtratsniederschrift vom 08.09.2020 

 sich nachträglich herausstellt, dass bei ihrer Erteilung ein Versagungsgrund vorgele-

gen hat und die Kindertagespflegeperson nicht bereit oder in der Lage ist, für Abhilfe 

zu sorgen, 

 das Kindeswohl gefährdet ist und die Kindertagespflegeperson nicht bereit oder in 

der Lage ist, für Abhilfe zu sorgen. 

 

6. Fördervoraussetzungen 

Die Förderung des Kindes in Kindertagespflege muss für sein Wohl geeignet und erforderlich 

sein. Gefördert wird die Betreuung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren. 

Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben: 

Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind in einer Kindertagesein-

richtung oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn diese Leistung für ihre Entwicklung zu 

einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit geboten ist oder die Erziehungsberechtigten 

nachweislich 

 einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit su-

chend sind, 

 sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschul-

ausbildung befinden oder 

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne SGB II erhalten. 

Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und sollte 

der Entwicklung des Kindes angemessen sein. 

Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-

res: 

Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, haben bis zur Vollendung des dritten Le-

bensjahres einen Anspruch auf frühkindlichen Förderung in einer Kindertageseinrichtung o-

der in der Kindertagespflege. 

Der Betreuungsumfang richtet sich unter besonderer Beachtung des Wohles des Kindes 

nach dem Bedarf der Eltern. 

Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt: 

Für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr hat die Förderung in einer Kindertagesein-

richtung oder in schulischen Förder- und Betreuungsangeboten Vorrang vor einer Förderung 

in Kindertagespflege. Eine ergänzende Förderung in Kindertagespflege kann bei Bedarf er-

folgen. Der besondere Bedarf ist bei der Beantragung einer Förderung in Kindertagespflege 

zu begründen und nachzuweisen. 

Kinder ab dem Schuleintritt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 

Kinder ab dem Schuleintritt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres können im Rahmen der 

Kindertagespflege betreut werden, wenn die Erforderlichkeit gegeben ist. 

Von einer Erforderlichkeit der Kindertagespflege kann regelmäßig ausgegangen werden, 

wenn die Eltern wegen Berufstätigkeit, beruflicher, schulischer Ausbildung, einer Hochschul-

ausbildung, wegen Arbeitssuche oder aufgrund von Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
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Anlage I zur öffentlichen Stadtratsniederschrift vom 08.09.2020 

(im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) die Förde-

rung nicht selbst sicherstellen können oder ein entsprechender Rechtsanspruch auf Betreu-

ung besteht.  

Eine Erforderlichkeit ist regelmäßig auch dann gegeben, wenn der Elternteil, der die überwie-

gende Betreuung des Kindes übernommen hat, vorübergehend aus gesundheitlichen oder 

anderen zwingenden Gründen ausfällt, Personen im familiären und sozialen Umfeld oder ein 

Platz in einer Kindertageseinrichtung nicht zur Verfügung stehen und der andere Elternteil 

bei der Betreuung und Versorgung des Kindes/der Kinder durch Kindertagespflege ausrei-

chend unterstützt werden kann. 

Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Eltern/Erziehungsberechtigten ist vorab immer 

die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers, wie z.B. Krankenkasse, Rententräger 

etc., zu prüfen. 

Eine Erforderlichkeit kann auch dann gegeben sein, wenn ein Personensorgeberechtigter/Er-

ziehungsberechtigter zwar zur Verfügung steht, aber z.B. bei der Betreuung von mehr als 

zwei Kindern unter drei Jahren in seinen Handlungsmöglichkeiten überfordert ist und andere 

Personen aus dem familiären oder sozialen Umfeld und Plätze in Kindertageseinrichtungen 

nicht zur Verfügung stehen.  

Ein lediglich vorübergehender Betreuungsbedarf ist in der Regel nicht förderungsfähig. 

Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.  Der Bedarf 

ist vom Jugendamt im Einzelfall zu ermitteln.  

Das Jugendamt trifft im Rahmen der Einzelfallprüfung die entsprechenden Entscheidungen. 

 

7. Finanzierung der Kindertagespflege 

7.1 Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen 

Die Kindertagespflegeperson erhält eine laufende Geldleistung, die die Erstattung angemes-

sener Kosten, die der Kindertagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, und einen 

Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung nach Maßgabe von § 23 Abs. 2 a SGB VIII be-

inhaltet. Die Geldleistung wird ab ersten Betreuungstag gezahlt. Eingewöhnungszeiten bis zu 

vier Wochen werden nicht gesondert abgerechnet. Längere Eingewöhnungszeiten sind an-

zuzeigen und bedürfen einer Genehmigung durch die Fachberatung Kindertagespflege. 

Die Vergütung pro Betreuungsstunde richtet sich nach dem aktuell gültigen Stundensatz. Da-

von entfallen 40 % auf die Kosten für den Sachaufwand und 60% auf die Förderleistungen. 

Im Kindergartenjahr 2019/20 beträgt der Stundensatz 5,20 €. Dieser erhöht sich in den fol-

genden Kindergartenjahren jeweils um 1,5 %. 

Die monatliche Vergütung wird wie folgt ermittelt:  

Ermittelte Wochenstundenzahl x 52 x Stundensatz in der aktuell gültigen Höhe : 12 = ermit-

telte Monatsvergütung 

Die Vergütung dient der Anerkennung der Förderleistung der Kindertagespflegeperson. Sie 

berücksichtigt den zeitlichen Umfang, die Anzahl sowie den Förderbedarf der betreuten Kin-

der und die erforderliche Qualifizierung der Kindertagespflegeperson. 

Randzeiten werden gesondert vergütet. Unter Randzeiten sind diejenigen Zeiten zu verste-

hen, zu denen eine institutionelle Betreuung nicht angeboten wird. Das betrifft montags bis 

freitags die Zeiten zwischen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr sowie zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr 
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Anlage I zur öffentlichen Stadtratsniederschrift vom 08.09.2020 

sowie Betreuungszeiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.   

Für solche Betreuungszeiten wird ein Zuschlag von 1,50 € pro Stunde gewährt. 

Übernachtet das Kind wegen frühen Arbeitsbeginns oder späten Arbeitsendes der Eltern/Er-

ziehungsberechtigten an einzelnen Tagen bei der Kindertagespflegeperson, wird für die Zeit 

von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr eine pauschale Nachtbereitschaftszeit von 2 Stunden anerkannt.  

Hinzu kommen: 

 die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversiche-

rung in Höhe des jeweils gültigen Mindestbeitrages zur gesetzlichen Unfallversiche-

rung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII, 

 die hälftige Erstattung der Aufwendungen zu einer nachgewiesenen angemessenen 

Alterssicherung der Kindertagespflegeperson,  

 die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen einer angemessenen freiwilli-

gen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung,  

 die Erstattung der Aufwendungen für die erforderlichen jährlichen Fortbildungen und 

 die Erstattung der erforderlichen wöchentlichen mittelbaren Bildungs- und Betreu-

ungsarbeit in Höhe von einer Betreuungsstunde pro zugeordnetem Kind (abzüglich 

der urlaubs- und krankheitsbedingten Ausfallzeiten) 

Die hälftige Erstattung der Aufwendungen für Alterssicherung, Pflegeversicherung und Kran-

kenversicherung werden unabhängig von der Anzahl der betreuten Tagespflegekinder für je-

den Monat, in dem betreut wird, nach Vorlage eines Zahlungsnachweises einmal an die Kin-

dertagespflegeperson ausgezahlt. 

Der Betrag für die Beiträge zur Unfallversicherung wird der Kindertagespflegeperson nach 

Vorlage eines Zahlungsnachweises erstattet.  

Der Gesamtbetrag wird nach Bewilligung auf das Konto der Kindertagespflegeperson über-

wiesen.  

In den laufenden Geldleistungen sind nicht enthalten: 

 Kosten für die Bereitstellung einer Mahlzeit 

 Kosten für spezielle Nahrungsmittel, z.B. bei Vorliegen von Allergien oder anderen 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

 Kosten für Pflegemittel/-utensilien 

 Eventuell anfallende Fahrtkosten für die Betreuungsperson 

Diese Kosten haben die Eltern/Erziehungsberechtigten gesondert zu tragen. 

Im Einzelfall kann ein Zuschlag von 0,50 € pro Stunde bei der Betreuung von Kindern unter 

erschwerten Bedingungen gewährt werden (z. B. Kinder mit Behinderungen mit erhöhtem 

Therapiebedarf). 

Mit den laufenden Geldleistungen, der Übernahme der Beiträge zur Unfallversicherung und 

den Erstattungen zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Fortbildungskos-

ten und der mittelbaren Bildungs- und Betreuungsarbeit sind für die Stadt Voerde alle Auf-

wendungen der Kindertagespflegeperson abgegolten. 

7.2 Regelungen für Ausfallzeiten 

Bei Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson und/oder des Tageskindes wird maximal bis 

zu sechs Wochen im Jahr die monatliche Geldleistung weitergezahlt. Diese Zeiten sind zu 

dokumentieren und auf Anfrage dem Jugendamt vorzulegen. 
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Anlage I zur öffentlichen Stadtratsniederschrift vom 08.09.2020 

Bei selbst organisierten Vertretungen ist die finanzielle Entschädigung selbst zu überneh-

men.  

Wenn das Jugendamt eine geeignete Vertretung der Kindertagespflegeperson vermittelt hat, 

erhält die Vertretung nur die nach Ziffer 5.1 ermittelte laufende Geldleistung mit Ausnahme 

der Aufwendungen für die Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und 

die Alterssicherung. 

Muss das Jugendamt für eine Ersatzbetreuung sorgen, so ist dies im Interesse der Kinder 

mindestens 8 Wochen im Voraus anzuzeigen, um so rechtzeitig Absprachen mit den zur Ver-

fügung stehenden Kindertagespflegepersonen treffen und die Eingewöhnungszeit planen zu 

können. 

7.3 Elternbeiträge 

Auf der Grundlage von § 90 SGB VIII i.V. m. § 51 KiBiz wird von den Eltern ein Kostenbei-

trag zu den Kindertagespflegekosten erhoben.  

Die Höhe der Kostenbeiträge wird analog zur Elternbeitragssatzung der Stadt Voerde für den 

Bereich der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen in der jeweils gültigen Fas-

sung ermittelt. 

Gemäß § 51 Abs. 3 KiBiz kann der Träger/die Kindertagespflegeperson vom Erziehungsbe-

rechtigten ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. 

8. Verfahren 

8.1 Antragstellung und Vermittlung 

Die Vermittlung einer geeigneten Kindertagespflegeperson durch die Fachberatung Kinderta-

gespflege der Stadt Voerde ist von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu beantragen. Hierzu 

wird zunächst der Bedarf über das Online-Portal Kita-Online (aufzurufen über die Homepage 

der Stadt Voerde) angemeldet. Sofern der Bedarf nicht auf diesem Weg angezeigt werden 

kann, kann der Antrag auch in schriftlicher Form gestellt werden. Dabei sind die Antragsfor-

mulare der Stadt Voerde zu benutzen. 

Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu vervollständigen. Wird die 

Frist nicht eingehalten, so erlischt der Anspruch auf Kostenübernahme vom Tag des Betreu-

ungsbeginns des Kindes bis zur endgültigen Vervollständigung des Antrages. Die geleisteten 

Kosten sind vom Antragsteller zu erstatten. 

Sind Geldleistungen bezogen worden, obwohl eine Betreuung nicht stattgefunden hat, sind 

diese Geldleistungen zu erstatten. 

8.2 Änderungsmitteilungen 

Änderungen gegenüber der Antragstellung, insbesondere Änderungen bei den Betreuungs-

zeiten, der Einkünfte oder Wechsel der Kindertagespflegeperson, sind dem Jugendamt un-

verzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, 

die für die Betreuung des Kindes oder der Kinder bedeutsam sind. 

9. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten zum 01.08.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 

01.08.2019 außer Kraft. 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1242 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 25.08.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat wählt Frau Jana Hanitzsch-Hoer als Nachfolgerin von Herrn Arnd Koukal als neues 
stimmberechtigtes Mitglied für die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e. V. in den Jugendhil-
feausschuss. 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 10.08.2020 hat die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e. V.(AWO) mitge-
teilt, dass für das zwischenzeitlich bei der AWO in Ruhestand gegangene stimmberechtigte Mit-
glied des Jugendhilfeausschusses Herr Arnd Koukal zukünftig Frau Jana Hanitzsch-Hoer den Sitz 
der AWO im Jugendhilfeausschuss übernehmen soll. 
 
Die Wahl erfolgt gemäß § 71 Abs. 1 Ziff. 2 SGB VIII i. V. m. § 4 Abs. 2 AG KJHG. 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1197 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 15.06.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2020 
hier: Verbesserung der Verkehrssituation auf den Straßen in Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 15.06.2020 hat die SPD-Fraktion den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 

 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) SPD Verkehrssituation Straßen in Voerde 
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SPD - Fraktion Stadt Voerde 

   
         Voerde,  15.06.2020  
         F rak t ionsvo rs i t zender :  
         Uwe Goemann  
         Ho l thausener  S t r .  24  
         46562 Voerde  
         Te l . :  02855/961796  
         Handy:  0174/9621083  
Stadt Voerde 
Bürgermeister  
Dirk Haarmann 
Rathausplatz 20 
46562 Voerde 
 
Verbesserung der Verkehrssituation auf den in Voerde 
 
Sehr geehrter Herr Haarmann,  
 
Immer wieder wird Krit ik darüber laut,  dass Autofahrer auf  den Straßen in 
Voerde in uner laubter Weise Probleme mit  der Geschwindigkeit  haben. Zum 
Glück bezieht sich dies auf  den geringeren Teil der Verkehrstei lnehmer. Uns 
ist es aber wicht ig, wegen der Gefährdung von schwächeren 
Verkehrstei lnehmern hier tät ig zu werden. 
Die SPD weist in den Ausschüssen sowie im Arbeitskreis Sicherheit  & Ordnung 
seit  Jahren auf  markante Straßenabschnit te hin, so z.B. der Kreisverkehr 
Bahnhofstr. /Alexanderstr.  Hier wird erf reul icherweise demnächst ein Umbau 
erfolgen, sodass hier nicht in Rennfahrermanier über die innere Befest igung 
gefahren werden kann. 
Die Stadt Voerde besitzt eine Geschwindigkeitsanzeigetafel.  Hiermit können 
Stat ist iken über die Geschwindigkeiten erhoben werden.  
1. Wir fordern die Anschaffung mindestens einer weiteren Tafel,  um das 
Bewusstsein bei den fehlverhaltenden Verkehrsteilnehmern zu schärfen. 
2. Die Geschwindigkeitsmessungen im Voerder Stadtgebiet obliegen dem 
Kreis und der Pol izei.  Beide sol len gebeten werden, neben den regelmäßig 
angesteuerten Stel len auch die Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigten 
Bereiche stärker in den Fokus zu nehmen.  
3. In Friedrichsfeld sind al le Sammelstraßen auf  Tempo 40 und die 
Nebenstraßen auf  Tempo 30 bzw. verkehrsberuhigte Bereiche reduziert.  
Die SPD fordert eine verwaltungsseit ige Prüfung, auch die Bahnhofstraße, die 
Dinslakener Straße und die Fr iedr ichsfelder Straße auf  Tempo 40 festgesetzt 
werden können. Ebenso ist zu prüfen, ob al le Nebenstraßen ebenfalls mit einer 
Geschwindigkeitsreduzierung auf  30 km/h bzw. als verkehrsberuhigter Bereich 
festgesetzt werden kann.  
4. Weiterhin fordern wir für die Ortsdurchfahrt der L 4 in Spel len sowie in 
Mehrum die eine Geschwindigkeitsreduzierung über die gesamte Strecke. Wo 
noch nicht vorhanden, sol lte wo mögl ich ein Radweg angelegt werden. Hier  
muss die Abst immung mit Straßen.NRW erfolgen. 
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5. Für den Stadtteil Möllen sollte ebenfalls der innerört l iche Abschnit t  der 
Rahmstraße auf  Tempo 40 reduziert werden, wiederum in Abstimmung mit 
Straßen.NRW. 
6. Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes, mit dessen Erstel lung die 
Verwaltung bereits beauftragt wurde, ist zwingend zu berücksicht igen, wie im 
Stadtgebiet außerhalb der Ortslagen die Sicherheit  für den Al lgemeinverkehr 
und für Schulkinder und Spaziergänger erhöht werden kann, um sie vor 
uneinsicht igen motor is ierten Verkehrstei lnehmern zu schützen.  
Als Beispiel s ind hier der Breite Deich und Oberer Hi lding zu nennen. Nach 
dem Ortsausgangsschi ld von Voerde könnte „ theoret isch“ bis zu dem 50‘er 
Schild auf  dem Oberen Hi lding 100 km/h gefahren werden, nach Aufhebung  
der 50’er Begrenzung wieder Tempo 100 bis zum Orteingangsschi ld 
Götterswickerhamm (ab hier 30 km/h). Wir fordern hier und an vergleichbaren 
Straßen ein sinnvol les Konzept zum Schutz für die schwächeren 
Verkehrstei lnehmer.  
7. Auch auf  der Al lee sol lt  eine Fahrradstr.  einger ichtet werden.  
 
Nach Behandlung in den zuständigen Fachausschüssen sowie im Arbeitskreis 
Sicherheit  & Ordnung sollten die Ergebnisse bis Ende 2020 vor l iegen, damit 
sie zeitnah zum Start der Radsaison 2021 umgesetzt werden können -  sofort 
umzusetzende Maßnahmen gerne auch f rüher.  
 
Mit f reundlichen Grüßen      
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Frakt ionsvorsitzender 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1198 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 15.06.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2020 
hier: Einrichtung eines Jugendbeirats 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 09.03.2020 (hier eingegangen am 15.06.2020) hat die SPD-Fraktion den als Anlage bei-
gefügten Antrag gestellt. 

 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) SPD Antrag Jugendbeirat 
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SPD - Fraktion Stadt Voerde 

   
         Voerde,  09.03.2020  
         F rak t ionsvo rs i t zender :  
         Uwe Goemann  
         Ho l thausener  S t r .  24  
         46562 Voerde  
         Te l . :  02855/961796  
         Handy:  0174/9621083  
Stadt Voerde 
Bürgermeister  
Dirk Haarmann 
Rathausplatz 20 
46562 Voerde 
 
Einrichtung eines Jugendbeirats 
Sehr geehrter Herr Haarmann,  
 
das gesteigerte Interesse der Jugendlichen an der Polit ik ist unverkennbar. 
Wöchentl ich demonstr ieren tausende Jugendliche bei Fr idays for Future. Sie 
möchten mitentscheiden und mitgestalten. Hinzu kommt der demograf ische 
Wandel: Die Gesel lschaf t wird älter,  die Geburtenzahlen gehen zurück. Es 
wird immer wicht iger, dass junge Menschen ihre Stimme erheben und gehört 
werden. 
 
Daher beantragt die SPD Fraktion im Rat der Stadt Voerde auf  Anregung der 
JUSOS Voerde die Einr ichtung eines Jugendbeirates in Voerde. 
 
Die weiterführenden Schulen der Stadt Voerde sol len zwei bis vier 
Jugendl iche (zzgl.  jeweils zwei Stel lvertreter/ innen) auswählen, die den 
Jugendbeirat bi lden. Der Jugendbeirat soll s ich vierteljährl ich treffen. 
Ergänzt werden sollen die Jugendlichen durch den Bürgermeister und jewei ls 
einen Stel lvertreter der im Stadtrat vertretenen Frakt ionen. 
 
Die Auswahl der Schüler innen und Schüler sol l den Schulen obl iegen, z.B. 
durch Wahl, Nominierung oder Entsendung aus dem Kreis der 
Schülervertretungen. Auswahl und Koordination der Themen sol l der 
Jugendbeirat eigenverantwort l ich übernehmen. Ziel ist  die gemeinsame 
Entwicklung von Ideen und der Austausch zwischen Jugendl ichen und Pol it ik.   
 
Mit f reundlichen Grüßen      
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Frakt ionsvorsitzender 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1200 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 22.06.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der SPD-Fraktion vom 19.06.2020 
hier: Erstellung Handlungskonzept Natur-, Frei-, Grünflächen und Wälder 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 19.06.2020 hat die SPD-Fraktion den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) SPD betr. Erstellung Handlungskonzept Natur 
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SPD - Fraktion Stadt Voerde  

   

         Voerde,  19.06.2020  
         F rak t ionsvo rs i t zender :  
         Uwe Goemann  
         Ho l thausener  S t r .  24  
         46562 Voerde  
         Te l . :  02855/ 961796  
         Handy:  0174/9621083  

Stadt Voerde 
Bürgermeister  
Dirk Haarmann 
Rathausplatz 20 
46562 Voerde 
 

Erstellung Handlungskonzept Natur, Frei -,  Grünflächen und Wälder  

 

Sehr geehrter Herr Haarmann,  

 

im Zuge und zur Vorbereitung der noch ausstehenden Neuaufstellung des 
Regionalplans Ruhr,  wurde von der Stadt Voerde das Handlungskonzept 
Wohnen ,extern ,erarbeitet und 2019 vom Rat verabschiedet.  

Betrachtet wurde zudem, intern, der gewerbl ich - industr iel le Bereich.  

Was fehlt ,  ist  ein Handlungskonzept Natur, Frei -,  Grünf lächen und Wälder.  

Der bestehende Landschaftsplan für das Stadtgebiet Voerdes sol l dabei 
Orientierung und Hilfestel lung geben.  

Ziel sol lte es jedoch sein, auch außerhalb dieses Planes l iegende städtische 
Freif lächen zu betrachten und Feststel lungen in einem neu zu erstel lenden 
Flächennutzungsplan zu tref fen. Die bestehenden Freif lächen, ausgenommen 
die bewirtschafteten landwirtschaft l ich genutzten Flächen, dauerhaft zu 
sichern.  

Voerde ist z. B.  waldarm und um die noch vorhandenen Waldf lächen und 
Wälder wird tei lweise kontrovers diskutiert und gerungen. Aus Sicht der SPD 
haben Wälder eine sehr wichtige ökologisch und klimaverbessernde Funktion.  

Um für die Stadt Voerde Planungshi lfe zu leisten, sol lte so f rüh wie möglich, 
extern, ein Handlungskonzept Natur, Frei -,  Grünf lächen und Wälder mit in  die 
Haushaltsbetrachtung mit ein gebracht werden. Hierfür sind entsprechende 
Haushaltsmittel analog dem Handlungskonzept Wohnen einzuplanen.  

 

Mit f reundlichen Grüßen      

 
 
 
 
Uwe Goemann 
Fraktionsvorsitzender  
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1203 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 25.06.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.06.2020 
hier: Errichtung Bestattungs-Wald 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 24.06.2020 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE betr. Bestattungswald 
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Voerde, 25.06.2020 

 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / die Grünen Voerde  

auf Errichtung eines Bestattungs-Waldes 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Haarmann, 

angesichts der brachliegenden Grabfelder auf dem Kommunalfriedhof an der 

Rönskenstraße und einer sich wandelnden Bestattungskultur sollte überprüft werden, 

ob an dieser Stelle ein kleiner Bestattungswald gepflanzt werden kann (vergleichbar 

mit dem Hochzeitsweg), um eine neue und pflegeleichte Form der Bestattung auf dem 

Stadtgebiet anbieten zu können. 

 

Begründung: 

Unsere Gesellschaft altert zunehmend. Ebenfalls vergrößert sich die Anzahl der 

alleinstehenden Menschen, mit wenigen oder keinen Verwandten. Selbst ein 

Urnengrab bedarf jedoch der Pflege. 

 

Eine Waldbestattung bietet hier eine Alternative, um mit Würde beigesetzt zu werden. 

 

Grabsteine, Gestecke, Blumen- oder sonstiger Schmuck ist hier unerwünscht. Der 

Bestattungswald soll so naturnah und schlicht wie möglich gehalten werden; die 

Grabpflege übernimmt die Natur. Den Trauernden wird so ein Ort geboten, an dem sie 

den Verstorbenen gedenken können, ohne die mitunter unerfüllbare Grabpflege-

verpflichtung 

 
Stefan Meiners

Fraktionssprecher

Rathausplatz 20

46562 Voerde

Herrn  

Bürgermeister Haarmann 

 

Per E-Mail: 

fraktionsantraege@voerde.de 
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In einem Bestattungswald werden meist verschiedene Beisetzungsvarianten 

angeboten: 

 

Am Gemeinschaftsbaum wird die Asche verschiedener Verstorbener beigesetzt, die 

nicht notwendiger Weise in einem persönlichen Bezug standen. Die hieran sich 

Beteiligenden haben keinen Einfluss darauf, wer später an diesem Baum beigesetzt 

wird; die Abfolge der zu Bestattenden gleicht der eines Reihengrabes. Damit entfällt 

auch die Festlegung des genauen Beisetzung-Platzes. 

 

Ein Familien- und Freundschaftsbaum ähnelt zum Teil einem Familiengrab. Hier ist der 

Baum für mehrere Urnen reserviert. 

 

Am Einzel- oder Partnerbaum wird die Asche von einer bzw. zwei Personen beigesetzt. 

Weitere Beisetzungen finden um diesen Baum nicht statt. 

 

Weitere Varianten der Beisetzung im Bestattungswald sind der Basisplatz (mit auf 15 

bis 30 Jahre verkürzten Ruhezeiten gegenüber denen von bis zu 99 Jahren für die 

oben genannten Optionen) und der Sternschnuppenbaum für Kinder, die bis zum 

dritten Lebensjahr verstorben sind.  

 

Wir bitten die Verwaltung um Prüfung einer möglichen Realisation und Abschätzung 

eines Bedarfes. Nach positiver Prüfung möge der Rat die Einrichtung beschließen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stefan Meiners 

Fraktionssprecher 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1204 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 25.06.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.06.2020 
hier: Entsiegelung von Verkehrsflächen im Stadtgebiet 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 24.06.2020 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE betr. Entsiegelung Verkehrsflächen 
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Voerde, 24.06.2020 

 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / die Grünen Voerde  

auf Entsiegelung von Verkehrsflächen im Stadtgebiet 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Haarmann, 

 

der Boden stellt für Mensch und Natur eine wichtige Lebensgrundlage dar. Im 

Naturhaushalt übernehmen Böden wichtige Funktionen: 

 

 Sie bilden einen Speicherraum für Niederschlagswasser und wirken damit als 

Regulatoren des Wasserhaushaltes.  

 Sie bilden ein wirkungsvolles Filter- und Reinigungssystem und schützen 

dadurch das Grundwasser.  

 Sie sind Standort und Lebensraum für Vegetation und Tierwelt.  

  

Durch die Versiegelung von Böden werden diese Funktionen weitgehend außer Kraft 

gesetzt. Generell ist versiegelter Boden toter Boden. Die Versiegelung des Bodens ist 

daher ein einschneidender Eingriff in den Naturhaushalt mit zahlreichen negativen 

Folgen für die Umwelt: 

 Versiegelte Flächen bewirken in Stadtgebieten ein schnelleres Aufheizen 

tagsüber und eine geringere Abkühlung in der Nacht mit der Folge einer 

Überwärmung der Innenstädte in Sommermonaten. 

 
Stefan Meiners

Fraktionssprecher

Rathausplatz 20

46562 Voerde

Herrn  

Bürgermeister Haarmann 

 

Per E-Mail: 

fraktionsantraege@voerde.de 
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 Durch die fehlende Vegetation ist die Luft trockener und staubiger, da keine 

Pflanzenverdunstung erfolgt und die Luftschadstoffe und Stäube nicht mehr 

gefiltert werden können. 

 Versiegelte Flächen verhindern das Eindringen des Niederschlagswassers in 

den Boden, wodurch dem Grundwasser weniger Wasser zugeführt wird. 

 Durch den vermehrten oberflächigen Abfluss werden die Kanalisation und die 

Kläranlagen stark beansprucht. Verschmutzte Abwässer gelangen so häufiger 

in die Fließgewässer. Die Grundwasserqualität verschlechtert sich insgesamt 

durch die fehlende Bodenfilterung.  

 Versiegelte Bodenflächen gehen als Standort für Pflanzen, die 

Lebensgrundlage für Mensch und Tier darstellen, verloren. 

 Versiegelte Flächen verursachen einen so genannten Barriere-Effekt, wodurch 

zahlreiche freilebende Tiere in ihrer Bewegungsaktivität eingeschränkt werden 

und deshalb mittelfristig ein Artenrückgang beschleunigt wird. 

  

Deshalb bitten wir die Verwaltung zu prüfen welche öffentlichen Flächen im 

Stadtgebiet entsiegelt und ggf. begrünt werden können, um zu einer 

Verbesserung des Wohnumfeldes und des Mikroklimas in der Stadt zu erreichen 

und Feinstäube zu binden.  

  

Als konkrete Beispiele für eine mögliche Entsiegelung möchten wir die nicht mehr 

benötigten Abbiege-Fahrspuren vor den Kreisverkehren auf der Bahnhofstraße vor 

dem Pestalozzi-Quartier und auf der Dinslakener Straße zwischen Bahnhofstraße und 

Steinstraße anführen. Anbei finden Sie 3 Fotos. Zunächst als positives Beispiel die 

Friedrichsfelder Straße. Und zwei mögliche Potentialflächen auf der Dinslakener 

Straße und der Bahnhofstraße. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Meiners 

Fraktionssprecher 
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Positivbeispiel: 
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Beispiele für verfügbare Flächen:
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1217 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 27.07.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der CDU-Fraktion vom 27.07.2020 
hier: OWS-Sporthalle erhalten 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 27.07.2020 hat die CDU-Fraktion den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) CDU betr. Sporthalle OWS 
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Antrag: OWS-Sporthalle erhalten 
                                                                                      
  
  
Sehr geehrter Herr Haarmann, 
 
 
die Voerder Sportvereine sind stets auf der Suche nach Trainingszeiten in einer unserer 
Sporthallen. Die Hallen sind von früh bis spät belegt, die Vereine würden sich über mehr 
Trainingseinheiten freuen. Wir erinnern an die prekäre Situation, als die Halle am 
Gymnasium wegen Baumängeln längere Zeit nicht zur Verfügung stand. Vor diesem 
Hintergrund regen wir an zu prüfen, ob die Sporthalle der Otto-Willmann-Schule erhalten 
werden kann, nachdem die OWS zum Schulzentrum-Süd umgezogen ist. Nach unserer 
Kenntnis soll auf dem Schulgelände Wohnbebauung entstehen. Es sollte ferner geprüft 
werden, ob ein Verbleib der Halle mit Wohnbebauung vereinbar wäre. Wenn die Verwaltung 
zu dem Schluss kommt, ein Erhalt sei finanziell für die Stadt kaum zu stemmen, kann über 
die Gründung eines Fördervereins nachgedacht werden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
  
  
 Im Auftrag des Fraktionsvorsitzenden 
  
 
 
 
 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Voerde - Rathausplatz 20 - 46562 Voerde 
 

 
An den Bürgermeister der Stadt Voerde 
Herrn Dirk Haarmann 
Rathausplatz 
46562 Voerde 
 

Bernd Altmeppen 
Fraktionsgeschäftsführer 
 
Kronprinzenstraße 75 
46562 Voerde 
 
Mobil +49 171 41 65 761 
E-Mail   altmeppen@cdu-voerde.de 

 
 
 
Voerde, den 27.07.2020 

S
ei

te
48

vo
n

53
2

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
08

.0
9.

20
20

S
ta

dt
ra

t
(e

xp
or

tie
rt

:0
1.

09
.2

02
0)



STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1218 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 28.07.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2020 
hier: Ausweisung von Flächen für Wohnbebauung auf dem Kraftwerksgelände in Möllen 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 28.07.2020 hat die CDU-Fraktion den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) CDU betr. Flächenausweisung Kraftwerk Möllen 
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Antrag: Ausweisung von Flächen für Wohnbebauung auf dem 
Kraftwerksgelände Möllen 
 
 
Sehr geehrter Herr Haarmann, 
 
nach Darstellung der Verwaltung ist die Stadt Voerde nicht in der Lage, eigenen 
Wohnraumbedarf für das Kraftwerksgelände Möllen nachzuweisen. Im Handlungskonzept 
Wohnen wird ein Wohnbauflächenbedarf bis zum Jahr 2035 in einer Größenordnung von  
25 ha genannt. Dabei wurde das Kraftwerksgelände als Wohnstandort im Handlungskonzept 
aus dem Jahr 2019 nicht berücksichtigt. 
 
Um dennoch Flächen für die Wohnbebauung auf dem Kraftwerksgelände auszuweisen, 
bitten wir die Verwaltung, mit dem Regionalverband Ruhr als zuständige Planungsbehörde 
abzustimmen, ob der Nachweis analog zum Regionalplan Düsseldorf geführt werden kann. 
https://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_rpd/RPD_Gesamt_2020_05_07.pdf 
 
Auf der Seite 56 heißt es: 
 
Für die Städte und Gemeinden, in denen ein Bedarf für die Entwicklung neuer Bauflächen für 
Gewerbe oder Wohnen auf Basis der o.g. Bedarfsberechnungsmethode festgestellt wurde und für die 
keine geeignete Fläche im Regionalplan dargestellt werden konnte, ist der Bedarf schriftlich 
festgehalten worden („Flächenbedarfskonto“). Er kann zu einem späteren Zeitpunkt durch eine 
Planänderung an einem geeigneten Standort umgesetzt werden. Bei der erforderlichen Planänderung 
erfolgt keine Bedarfsprüfung. Es ist möglich, Bedarfe einer Stadt oder Gemeinde durch eine 
interkommunale Zusammenarbeit FESTLEGUNGEN FÜR DEN GESAMTEN SIEDLUNGSRAUM 57 
(bspw. durch Gewinn‐ und Kostenteilung bei der Flächenentwicklung oder im Rahmen von In und Um 

Düsseldorf) außerhalb des Stadt‐ bzw. Gemeindegebiets planerisch umzusetzen, wenn die Kommune 
zustimmt, die laut Flächenkonto einen zusätzlichen Bedarf hat. Das Wohneinheitenkontingent im 
„Flächenbedarfskonto für Düsseldorf“ kann für jede Fläche in Anspruch genommen werden, die im 
Flächenranking vergleichbar mit den Flächen abschneidet, die bisher im Plan für In und Um 
Düsseldorf aufgenommen sind. 

 
Dinslaken als Nachbarkommune hat beispielsweise eine Unterdeckung bei der 
Siedlungsflächenbedarfsermittlung (siehe Tabelle und Link Seite 2). Der Dinslakener Bedarf 
für Flächen für Wohnbebauung könnte auf dem Kraftwerksgelände gedeckt werden, ohne 
dass Dinslaken eigene zusätzliche Flächen ausweisen müsste. Dies hat dort bereits zu 
kontroversen Diskussionen geführt: 
https://www.nrz.de/staedte/dinslaken-huenxe-voerde/dinslaken-buerger-protestieren-gegen-
baugebiet-suedstrasse-id229121390.html 
 
 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Voerde - Rathausplatz 20 - 46562 Voerde 
 

 
An den Bürgermeister der Stadt Voerde 
Herrn Dirk Haarmann 
Rathausplatz 20 
46562 Voerde 
 

Bernd Altmeppen 
Fraktionsgeschäftsführer 
 
Kronprinzenstraße 75 
46562 Voerde 
 
Mobil +49 171 41 65 761 
E-Mail   altmeppen@cdu-voerde.de 

 
 
 
   Voerde, den 28.07.2020 
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https://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_rpd/RPD_Gesamt_2020_05_07.pdf
https://www.nrz.de/staedte/dinslaken-huenxe-voerde/dinslaken-buerger-protestieren-gegen-baugebiet-suedstrasse-id229121390.html
https://www.nrz.de/staedte/dinslaken-huenxe-voerde/dinslaken-buerger-protestieren-gegen-baugebiet-suedstrasse-id229121390.html


 
     
 
 
 
 
 
Wir bitten die Verwaltung mit der Stadt Dinslaken abzustimmen, ob dort Interesse an einer 
interkommunalen Zusammenarbeit zum Zwecke der gemeinsamen Entwicklung von Flächen 
für die Wohnbebauung besteht. 
 
 
 
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_En
twicklung/Regionalplan_Ruhr/02_Begruendung_und_Umweltbericht/20180827_Begruendun
g_Regionalplan_Ruhr.pdf 
 
 

 
 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 Im Auftrag des Fraktionsvorsitzenden 
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https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Regionalplan_Ruhr/02_Begruendung_und_Umweltbericht/20180827_Begruendung_Regionalplan_Ruhr.pdf
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Regionalplan_Ruhr/02_Begruendung_und_Umweltbericht/20180827_Begruendung_Regionalplan_Ruhr.pdf
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Regionalplan_Ruhr/02_Begruendung_und_Umweltbericht/20180827_Begruendung_Regionalplan_Ruhr.pdf


STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1219 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 28.07.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 28.07.2020 
hier: Lokaler Stromhandel: Sonnenenergie aus Voerde für Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 28.07.2020 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE betr. Solarstrom 
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Voerde, 28.07.2020 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Voerde  

Lokaler Stromhandel: Sonnenenergie aus Voerde für Voerde 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Haarmann, 

viele Betreiber von Photovoltaik-Anlagen stehen mittelfristig vor der Herausforderung, 

dass die Förderung im Rahmen des EEG ausläuft, was zu einem erheblichen Wertverlust 

führt. Dieser Wertverlust wiederum kann zu der Überlegung führen, keinen Solarstrom 

mehr erzeugen zu wollen. 

Nach Auffassung von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Voerde kann dieser Situation 

vorgebeugt werden, wenn lokale Stadtwerke und Stromverteilnetzbetreiber hier als Markt-

Teilnehmer eingreifen: 

Durch den Ankauf von Solarstrom direkt bei den Erzeugern und die Vermarktung auf dem 

Stadtgebiet ohne Handel über die Strombörse, kann hier eine Situation geschaffen 

werden, die für Erzeuger und Vermarkter einen Wohlfahrtsgewinn generiert. Der 

Einkaufspreis kann dabei über eine Preisgleitklausel an die Marktsituation angepasst 

werden. 

Die Betreiber der Photovoltaik-Anlagen hätten somit einen verlässlichen regionalen 

Abnehmer; die Stadtwerke könnten tatsächlich regional erzeugten Strom veräußern. 

 
Stefan Meiners

Fraktionssprecher

Rathausplatz 20

Bürgermeister Dirk Haarmann 

Per E-Mail: 

Fraktionsantraege@Voerde.De 
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Wir gehen davon aus, dass die neu ausgerichteten Stadtwerke Voerde mit der neuen 

Struktur der Eigentumsverhältnisse am Stromnetz optimal ausgerichtet sind, ein solches 

Konzept umzusetzen. 

Wir bitten daher, dies zwischen der Verwaltung und den Stadtwerken Voerde abzustimmen 

und dem Rat eine Drucksache mit ausführlicher Darlegung von Chancen und Risiken zur 

Entscheidung vorzulegen.  

Weitere Informationen hierzu finden sich u. a.: 

 https://www.mrd.de/nachrichten/wirtschaft/eeg-foerderung-endet-100.html 

 https://haustec.de/energie/tipps-zum-weiterbetrieb-von-solaranlagen-ohne-

foerderung 

 https://www.photovoltaik.eu/maerkte-trends/verguetung-nein-danke 

 https://energie.blog/wie-pv-anlagen-nach-der-eeg-foerderung-weiterhin-betrieben-

werden-koennen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Meiners 

Fraktionssprecher 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1243 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 25.08.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.08.2020 
hier: Entschärfung der Ausfahrt Königring auf die Dinslakener Straße 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 24.08.2020 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE betr. Entschärfung Ausfahrt Königring 
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Voerde, 24.08.2020 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Voerde  

Entschärfung der Ausfahrt Königring auf die Dinslakener Straße 

 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Haarmann, 

Rad- und Autofahrende, die mit ihren Fahrzeugen vom Königring auf die Dinslakener 

Straße fahren berichten, dass durch Fahrzeuge auf dem Parkstreifen linker Hand die Sicht 

auf den fließenden PKW-Verkehr erheblich behindert ist, insbesondere, wenn es sich um 

Kleintransporter handelt. 

Hier ist es bereits mehrfach zu Beinahe-Unfällen gekommen. 

Im Namen der Fraktion Bündnis90 / die GRÜNEN bitte ich die Verwaltung zu prüfen, ob 

eine Entschärfung der Situation kurzfristig möglich ist und diese dann zu veranlassen. So 

könnte z. B. schon durch das Anbringen eines entsprechenden Spiegels die Sicht auf die 

Dinslakener Straße erheblich verbessert werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Meiners 

Fraktionssprecher 

 
Stefan Meiners 

Fraktionssprecher 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

 

 

Bürgermeister Dirk Haarmann 

Per E-Mail: 

Fraktionsantraege@Voerde.De 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1244 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 28.08.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion vom 28.08.2020 
hier: Entlastung der Parkplatzsituation am alten Rathaus/Ärztehaus 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 28.08.2020 haben die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie die SPD-Fraktion 
den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE u. SPD betr. Parksituation Ärztezentrum 
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Voerde, 28.08.2020 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Voerde und der SPD Voerde 

Entlastung der Parkplatzsituation am alten Rathaus / Ärztehaus 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Haarmann, 

um die anhaltend angespannte Parkplatzsituation um das Seniorenzentrum „Altes 

Rathaus“ und Ärztezentrum Bahnhofstraße zu entspannen, bittet die Fraktion Bündnis 90 / 

DIE GRÜNEN in Voerde, sowie die SPD Voerde, die folgenden Optionen zu prüfen, bzw. 

durch Straßen NRW prüfen zu lassen. 

1) Querungshilfe Frankfurter Straße 

Gegenüber dem alten Rathaus befindet sich ein Parkplatz, der aufgrund seiner 

exponierten Lage und der vielbefahrenden L396 nur sporadisch benutzt wird. Diese 

Parkmöglichkeit könnte jedoch optimiert werden, wenn 

 eine schmale, bauliche Querungshilfe errichtet wird,  

 die Markierungen auf der Parkplatzfläche erneuert werden, um eine optimale 

Ausnutzung der Stellfläche zu gewährleisten, 

 die Beschilderung, insbesondere im Zusammenhang mit altem Rathaus / 

Ärztezentrum angepasst wird und 

 die Parkplatzein- und ggf. -ausfahrt baulich oder verkehrstechnisch (z. B. 

Tempo 30) entschärft werden. Hier sollte eine Ergänzung zur Umfahrung 

und Neueinrichtung der geplanten Bushaltestelle erfolgen. 

Bürgermeister Dirk Haarmann 

Per E-Mail: 

Fraktionsantraege@Voerde.De 
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Hierdurch könnte eine Entlastung der Parksituation auf der Bahnhofstraße erreicht 

werden. Nachfolgend ein Luftbild aus Google Earth, das die aktuelle Situation zeigt. 
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2) Neueinrichtung eines Parkstreifens an der Bahnhofstraße, gegenüber der Einmün-

dung Klosterkamp 

Auf Höhe der Haunummer 4 der Bahnhofstraße verlaufen Rad- und Gehweg 

getrennt durch den Grünstreifen mit Platanenbepflanzung. Im unmittelbaren 

weiteren Trassenverlauf verlaufen die beiden Wege unmittelbar nebeneinander. 

Radfahrer in Fahrtrichtung Innenstadt müssen hier einen gefährlichen links-rechts 

Schlenker fahren. 

Sollte es möglich sein, einen Teil der Grundstücksfläche zu erwerben, so könnten 

hier ebenfalls Parkplätze auf dem jetzigen Radweg ausgewiesen werden und Rad- 

und Fußweg könnten bereits ab hier unmittelbar nebeneinander verlaufen. 

 

 

3)  Der gesamte Bereich der Bahnhofstr. von der Frankfurter Str. bis zur Bushaltestelle 

gegenüber Klosterkamp sollte geschwindigkeitsreduziert in Tempo 30 ausgeschildert 

werde, da hier in der Kurve ebenfalls Fahrzeuge abgestellt werden und eine Sicht des 

Begegnungsverkehres sehr schlecht , bzw gar nicht möglich ist. 
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4) Es sollte ferner vorgeschlagen werden, dass vom Ärtztezentrum aus darauf 

hingewiesen wird, dass es auch Parkmöglichkeiten auf der Allee am Haus Voerde gibt, die 

durch den Hochzeitsweg erreichbar, mit benutzt werden können. 

 

Wir bitten die Verwaltung, die Vorschläge hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit zu bewerten 

und ggf. notwendige Stellungnahmen Dritter, wie Straßen.NRW einzuholen. In einer zu 

erstellenden Drucksache sollen dann Kosten und Nutzen abgewogen dem Rat zur 

Entscheidung vorgelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

        

Stefan Meiners                                                     Uwe Goemann 

Fraktionssprecher                                                Fraktionsvorsitzender 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1245 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 31.08.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der CDU-Fraktion vom 18.08.2020 (Eingang am 28.08.2020) 
hier: Ratssitzungen live prüfen 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 18.08.2020 (hier eingegangen am 28.08.2020) hat die CDU-Fraktion den als 
Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) CDU Antrag Livestream 
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Antrag: Ratssitzungen live prüfen 

 

Sehr geehrter Herr Haarmann, 

 

auf Anregung der Jungen Union beantragt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Voerde, die Verwaltung 
möge prüfen, unter welchen Voraussetzungen es möglich sein könnte, Ratssitzungen live im Internet 
zu übertragen und die Aufzeichnung der Ratssitzung in einer Mediathek abrufbar zu speichern. 
Finanzielle und rechtliche Aspekte sollten bei dem Konzept berücksichtigt werden.  

Begründung: 

Es ist für interessierte Bürgerinnen und Bürger von Vorteil, wenn Ratssitzungen live übertragen und in 
einer Mediathek abgerufen werden können. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben wir erlebt, 
wie wichtig die Digitalisierung in unserem Alltag ist. Diese Erkenntnisse sollten wir nutzen, um die 
Digitalisierung in unserer Stadt voranzutreiben. Ein solcher Livestream steht für ein modernes Voerde, 
das durch digitale Angebote den Bürgerservice verbessern möchte. Mehrere Städte und Landkreise 
liefern bereits Erfahrungswerte bei ihrem Streamingangebot und der Veröffentlichung ihrer Sitzungen. 
Diese Erkenntnisse sollte Voerde nutzen. 

Durch die Übertragung und die Veröffentlichung in einer Mediathek wird zusätzliche Transparenz und 
Partizipation ermöglicht. Nicht jede Bürgerin/jeder Bürger kann bei den Ratssitzungen anwesend sein. 
Um trotzdem informiert zu sein, bieten digitale Übertragungen einen großen Nutzen. Ebenfalls ist damit 
die familiäre und berufliche Flexibilität gewährleistet und etwaige Mobilitätseinschränkungen können 
überwunden werden. Dabei steht außer Frage, nur den öffentlichen Teil zu übertragen und später in die 

Mediathek einzustellen.                                                                               

  
 Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
  
 Im Auftrag des Fraktionsvorsitzenden 

  

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Voerde - Rathausplatz 20 - 46562 Voerde 
 

 
An den Bürgermeister der Stadt Voerde 
Herrn Dirk Haarmann 
Rathausplatz 
46562 Voerde 
 

Bernd Altmeppen 
Fraktionsgeschäftsführer 
 
Kronprinzenstraße 75 
46562 Voerde 
 
Mobil +49 171 41 65 761 
E-Mail   altmeppen@cdu-voerde.de 

 
 
 
Voerde, den 18.08.2020 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1246 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 31.08.2020 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Antrag der WGV-Fraktion vom 29.08.2020 
hier:  Verkehrssicherheit um Kindertagesstätten und Schulen im Stadtgebiet: 
 Erarbeitung eines (präventiven) "Verkehrssicherheitskonzeptes Kita-Schule" 
 
Beschlussvorschlag: 

ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 29.08.2020 hat die WGV-Fraktion den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) WGV betr. Verkehrssicherheitskonzept Kita Schule 
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Stadt Voerde
Herrn 
Bürgermeister Dirk Haarmann
Rathausplatz 20

46562 Voerde

Voerde, den 29. August 2020

Antrag  der  Fraktion  WGV  zur  Stadtratssitzung  am  08.  September  2020  n.  §  3  Abs.  1  der
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse i.d.F.v. 09.07.2019

Verkehrssicherheit um Kindertagesstätten und Schulen im Stadtgebiet: 
Erarbeitung eines (präventiven) „Verkehrssicherheitskonzeptes Kita-Schule“ 

Sehr geehrter Herr Haarmann,

nach  der  Pandemie  bedingten  Schließung  von  Kitas  und  Schulen  läuft  seit  einigen
Wochen  in  den  Einrichtungen  wieder  der  Präsenzbetrieb.  Aufgrund  von  Hinweisen
besorgter Eltern zur verkehrlichen Situation (z.B. in der Zeit des Bring- und Holverkehrs)
im Umfeld einiger Kindertagesstätten und Schulen im Voerder Stadtgebiet beantragen
wir,  dass  sich  die  Stadtverwaltung  dieses  wichtigen  Themas  flächendeckend  für  alle
Kindertagesstätten und Schulen annimmt, um die Erhöhung der Sicherheit von Kindern
und Schülern, also schwächerer Verkehrsteilnehmer, zu erreichen.

Daher  beantragen  wir,  ein  Verkehrskonzept  für  jeden  Kindertagesstätten-  und
Schulstandort zu entwickeln, das Gefahrenpunkte besonders auf der „letzten Meile“ des
Weges und im Umfeld des Standortes identifiziert und daraus Maßnahmen zur Steigerung
der Verkehrssicherheit entwickelt und umsetzt.  Als WGV-Fraktion sehen wir am neuen
gemeinsamen Kindertagesstätten-  und Schulstandort  in Spellen wegen seiner Lage an
der  Landesstraße 4  (Weseler  Straße)  vorrangigen  Handlungsbedarf  und schlagen vor,
zunächst  für  diesen  Standort  mit  allen  Vertretern  der  Einrichtungen,  der
Kreisverkehrswacht  sowie  z.B.  dem  ADAC  ein  solches  (präventives)
„Verkehrssicherheitskonzept Kita-Schule“ zu erarbeiten. 

Mit freundlichen Grüßen

Christian Garden, 

Fraktionsvorsitzender

Anschrift:

Rathausplatz 20

46562 Voerde

Zimmer 114

02855/80366

Vorsitzender:

Christian Garden

Internet: www.wgvoerde.de

E-Mail: wgvoerde@web.de

facebook.com/wgvoerde

Wählergemeinschaft Voerde 
Fraktion im Rat der Stadt Voerde
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1227 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 03.08.2020 
 

Fachbereich Stabsstelle 

Fachdienst Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ausschuss für Liegenschaften und Wirt-
schaftsförderung 

18.08.2020 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 12.06.2020 
Hier: Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Baugrundstücken 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Voerde stimmt den in der Drucksache aufgeführten Vergaberichtlinien zu 
und ermächtigt den Bürgermeister zur Vergabe der einzelnen Baugrundstücke im städti-
schen Eigentum unter Würdigung der beschlossenen Vergaberichtlinien. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, durch welche Instrumente auch für die Verga-
be von Grundstücken in Privatbesitz diese Vergaberichtlinien zur verbindlichen Anwendung 
kommen können. Bis zu einer diesbezüglichen Entscheidung wird von dem Abschluss öf-
fentlich-rechtlicher Verträge zur Entwicklung von Bauland in Privatbesitz abgesehen. 

 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
 
Sachdarstellung: 

Die Verwaltung hatte mit Drs. Nr.16/1168 bereits angekündigt, städtische Grundstücke zukünftig 
nach einem transparenten Verfahren aufgrund einer Bewertungsmatrix vergeben zu wollen.  
Für die Vergabe der 4 städtischen Baugrundstücke in Voerde-Spellen (Handwerkerstr.) sollte auf-
grund der hohen Nachfrage ein beschleunigtes, vereinfachtes Verfahren zur Anwendung kommen. 
Wegen unterschiedlicher politischer Interessenlagen, insbesondere in der Frage der Anwendung 
eines „Heimatbonus“, sowie aufgrund der generellen Bedeutung für die zukünftige Vergabe von 
städtischen Baugrundstücken in allen Voerder Stadtteilen wurde eine Entscheidung in der Aus-
schussitzung am 02.06.2020 zunächst ausgesetzt. Unter Berücksichtigung der Diskussionsbeiträ-
ge in dieser Ausschusssitzung und der Anträge der CDU-Fraktion vom 4.6.20 sowie der WGV vom 
12.6.20 hat die Verwaltung einen Vorschlag für eine Vergaberichtlinie für städtische Baugrundstü-
cke ausgearbeitet, die zukünftig generell für die Vergabe städtischer Baugrundstücke zur Anwen-
dung kommen soll. 
 
Die allgemein sehr hohe Nachfrage nach Baugrundstücken zeigt sich auch in Voerde. Aktuell ste-
hen 230 Interessenten auf der von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften ge-
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führten Baugrundstücksinteressentenliste. Zur Herkunft der Interessenten zeigt sich eine große 
Bandbreite. Neben Interessenten mit Wohnsitz in Voerde, die nur in ihrem Stadtteil ein geeignetes 
Baugrundstück suchen, zeigen viele Voerder auch Interesse über ihren jetzigen Ortsteil hinaus. 
Steigend sind Zahl und Anteil derjenigen Interessenten, die momentan nicht in Voerde leben. Hier-
bei kann nicht valide ermittelt werden, wie viele von diesen Interessenten auch in anderen Städten 
auf einer Bewerberliste stehen.  
 
Wie in der o.g. Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung bereits er-
läutert, ist der Verwaltung an einem transparenten, fairen und allgemein nachvollziehbaren Verfah-
ren zur Vergabe von Baugrundstücken gelegen. Hierbei sollen durch besondere Gewichtungs-
merkmale einzelne Kriterien zu einer bevorzugten Berücksichtigung bzw. zu einem höheren 
Punktwert in der Bewertungsmatrix führen. Die einzelnen Aspekte und Gewichtungsfaktoren erge-
ben sich aus den Vergaberichtlinien, die als Anlage dieser Drs. beigefügt sind.  
 
Die Erstellung solcher Vergaberichtlinien ist eine weit verbreitete Praxis bei Kommunen. So wen-
det in der Nachbarschaft z.B. Schermbeck Vergabekriterien bei städtischen Baugrundstücken an. 
Aber auch die Stadt Münster, Raesfeld, Bocholt, um nur einige zu nennen. 
 
Die jetzt zu verabschiedenden Vergabekriterien sollen erstmalig bei der Vergabe der 4 städtischen 
Baugrundstücke im Geltungsbereich des bestandskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14-4. Änderung 
– „Spellen-Mitte“ angewendet werden und danach generell für die Vergabe von städtischen Bau-
grundstücken gelten.  
 
Für eine langfristige und nachhaltige demografische Entwicklung der Stadt empfiehlt sich eine Be-
vorzugung von jungen Familien bei der Grundstücksvergabe. Dieser Aspekt wurde in der o.g. Dis-
kussion einhellig bestätigt. Daneben sollen jedoch auch weitere Kriterien eine Berücksichtigung 
finden. So soll z.B. ein ehrenamtliches Engagement ab einer gewissen Ausprägung einen Vorteil 
bei der Zuteilung generieren.  
 
Bezüglich eines Bonus für Einheimische ist nachvollziehbar, dass sich die Vertreterinnen und Ver-
treter eines Ortsteils besonders für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils ein-
setzen und daher deren bevorzugte Berücksichtigung fordern. Bei der Festlegung einer generellen 
und verbindlichen Vergaberichtlinie muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass die Interes-
sen der Interessenten aus den übrigen Stadtteilen Berücksichtigung finden.  
Teilweise im Spannungsfeld zu diesen Kriterien steht das unbestrittene Erfordernis, dass Voerde 
auch für auswärtige Menschen und hierbei speziell für Familien attraktive Wohnangebote machen 
muss, damit dem Trend der ansteigenden Altersdurschnitts entgegengewirkt werden kann. Aus 
diesem Grunde kann aus Sicht der Verwaltung hier nur ein „Mischmodell“ die Gesamtinteressen 
der Stadt bedienen. Daher wird vorgeschlagen, dass max. ein Anteil von 50 % der jeweils zu ver-
gebenden Baugrundstücke im Rahmen eines Bonus für Einheimische vergeben wird.  
Hierbei soll die Einschränkung gelten, dass eine Bewerbung nur dann im Zuge des Heimatbonus 
zugelassen wird, wenn Verwandte in gerader Linie nicht über ein bebaubares Grundstück in dem 
jeweiligen Ortsteil / bzw. im Stadtgebiet verfügen. So kann eine zusätzliche Motivation erzeugt 
werden, vorhandene Baulücken vorrangig zu schließen. 
 
Neben städtischen Grundstücken werden auch Grundstücke im Privateigentum mit Hilfe der Stadt 
über entsprechende Bauleitplanverfahren und städtebauliche Verträge entwickelt und als Bau-
grundstücke vermarktet. In der Regel sind damit hohe Wertsteigerungen für die privaten Eigentü-
mer verbunden. Im Falle der Entwicklung über einen Bauträger erhalt auch dieser attraktive und 
rentable Möglichkeiten, seinen Geschäftstätigkeiten nachzukommen. Hierbei sind teilweise die 
privaten Flächenpotenziale weitaus größer als die Potenziale im Eigentum und somit unmittelbaren 
Einflussbereich der Stadt. 
Es wäre daher unzureichend, wenn sich die Diskussion um die Vergabekriterien ausschließlich auf 
die städtischen Grundstücke beschränken würde. Daher sollte die Verwaltung beauftragt werden, 
ein Modell zu entwickeln, mit dem diese Vergabekriterien auch auf die von privater Seite vermark-
teten Grundstücke Anwendung finden können. Gespräche mit Investoren haben gezeigt, dass dies 
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durchaus in deren Interesse liegt, da auch diese einen geeigneten Weg der Zuteilung auf die hohe 
Nachfrage wünschen. 
 
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Vergleichsmatrix Umgang Einheimischenmodell andere Städte 
(2) Richtlinien für die Vergabe neu 1108.2020 
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Stadt Punktesystem

Punkte für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Punkte für Einheimische 

(Ortsteil) Punkte für ehemals Einheimische

Punkte für Arbeitsplatz in 

Gesamtstadt Punkte für Arbeitsplatz in Ortsteil

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Ortsteil)

Ahaus x x x x x (50%)

Baden-Baden x x x x

Bocholt x

Münster x x x x x

Raesfeld x x x x

Senden x x

Taunusstein x x (70%)

Reichelsheim x x x

Kerpen x x x x x

Harsewinkel

x (100%, ebenso 

Arbeitsplatz  + ehemalige 

Einheimische)

Stadt Punktesystem

Punkte für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Punkte für Einheimische 

(Ortsteil) Punkte für ehemals Einheimische

Punkte für Arbeitsplatz in 

Gesamtstadt Punkte für Arbeitsplatz in Ortsteil

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Ortsteil)

Ahaus x x x x x (50%)

Baden-Baden x x x x

Bocholt x

Münster x x x x x

Raesfeld x x x x

Senden x x

Taunusstein x x (70%)

Reichelsheim x x x

Kerpen x x x x x

Harsewinkel

x (100%, ebenso Arbeitsplatz  

+ ehemalige Einheimische)

Schermbeck x x x x

Wesel x x
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Richtlinie zur Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken  
für den Eigenbedarf 

-Grundstücksvergaberichtlinie- 
 
Der Rat der Stadt Voerde hat in seiner Sitzung am ________ die Richtlinien zur 
Vergabe städtischer Wohnbaugrundstücke in der folgenden Fassung beschlossen: 
 
 
1. Grundlagen 
 
Die Stadt Voerde betreibt aktive Wohnungsbaupolitik in Verbindung mit einem sozial-
gerechten Bodenmanagement, um langfristige, strategische Stadtentwicklungsziele zu 
verfolgen: 

- Voerde als attraktiven Lebensstandort erhalten und Menschen aus und außer-
halb von Voerde eine Perspektive als dauerhaften Lebensmittelpunkt bieten. 

- Dem demographischen Trend der Überalterung durch attraktive Angebote für 
Familien entgegenwirken. 

- Die Zersiedelung der Landschaft vermeiden und den Verbrauch von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen sowie Grünflächen so weit wie möglich verhindern 
(u.a. gem. den Vorgaben der Landesplanung). 

 
Diese Richtlinien finden Anwendung für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken für 
den Eigenbedarf bei einer Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel-
haushälften und Reihenhäusern entsprechen der jeweiligen Ausschreibung der Stadt 
Voerde. 
 
Für die Bereitstellung von Eigenheimen entwickelt die Stadt Voerde nach den Vorga-
ben des Handlungskonzeptes Wohnen neue Bauflächen auf städtischen Eigentums-
flächen. Breiten Kreisen der Voerder Bevölkerung sowie Interessenten, die nicht in 
Voerde leben, soll damit die Möglichkeit gegeben werden, Wohneigentum zu schaffen 
und qualitätsvoll in Voerde zu wohnen. 
 
 
2. Vergabe nach Bewerbergruppen  
 
Die Zuordnung der Bewerber erfolgt in zwei Gruppen: 
 
Bewerbergruppe 1: Haushalte   deren   Einkommen   die   Einkommensgrenze   des 

sozialen  Wohnungsbaus  (§  13  Abs.  1  des  Gesetzes  zur 
Förderung  und  Nutzung  von  Wohnraum  in  NRW  (WFNG-
NRW) um bis zu 30 % überschreitet.  

 
 
Bewerbergruppe 2: Haushalte,  deren  Einkommen  die  Einkommensgrenze  des 

sozialen  Wohnungsbaus  (§  13  Abs.  1  des  Gesetzes  zur-
Förderung  und  Nutzung  von  Wohnraum  in  NRW  (WFNG-
NRW) um mehr als 30 % überschreitet.  

 
Mit dem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes erfolgt durch  
Beschluss des Rates der Stadt Voerde eine individuelle Quotierung über die  
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beiden Interessentengruppen. Hierbei sind die jeweiligen bestehenden örtlichen  
Begebenheiten zugrunde zu legen. 
 
Für  die  Einkommensberechnung    sind  die  §§  13  bis  15  WFNG-NRW  maßgeblich.  
In Abweichung  von §  15  Abs.  1 Satz 1 bis 7 WFNG  wird grundsätzlich das Einkom-
men der letzten 12 Monate vor dem Stichtag, bei Selbständigen und Freiberuflern das 
durchschnittliche Einkommen der letzten drei Kalenderjahre  vor  dem  Stichtag zu-
grunde gelegt.  
 
  
3. Vergabeverfahren 
 
3.1 Allgemeine Interessentenliste für das gesamte Stadtgebiet 
 
Volljährige, bauwillige Interessenten sowohl aus Voerde als auch von außerhalb kön-
nen sich in eine Interessentenliste der Stadt eintragen lassen. Diese Liste dient der 
kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung sowie als Grundlage für eine bedarfsge-
rechte, stadtteilbezogene Entwicklung von Wohnbauflächen im Rahmen der jeweiligen 
Möglichkeiten. Es werden nur Interessenbekundungen von Bewerbern/innen berück-
sichtigt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  
 
3.2 Einzelbewerbung um Bauflächen im Zuge der kommunalen Ausschreibung 
 
Die Ausschreibung von städtischen Bauflächen erfolgt durch gezielte schriftliche bzw. 
Mailinformation derjenigen Interessenten, die in der Allgemeinen Interessentenliste 
vorgemerkt sind. Daneben wird über die städtische Homepage sowie bei Bedarf über 
geeignete Veröffentlichungsportale darauf hingewiesen.  
 
Ausgeschlossen werden 

- Bewerber/innen, die in den vergangenen 10 Jahren bereits ein städtisches 
Grundstück für Wohnzwecke genutzt haben. 

- Bauträger / Investoren sowie private Bewerber/innen, die keine Eigennutzung 
beabsichtigen. 

- Bewerber/innen, deren Familienangehörige in gerader Linie bereits ein bebau-
bares Grundstück in Voerde besitzen. 
 

 
3.3 Grundstücksauswahl durch den Bewerber / die Bewerberin aus dem vorhan-
denen Angebot 
 
Innerhalb einer jeweils festzulegenden Frist können sich dann Bauwillige im ausge-
schriebenen Angebot um ein städtisches Wohnbaugrundstück bewerben. Eine Festle-
gung auf bestimmte Grundstücke ist dabei nicht möglich. Es können aber bevorzugte 
Bauplätze in einer Rangfolge angegeben werden, die bei Einzelnennung berücksich-
tigt werden.  
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Sofern die Interessenten nach konkreter Prüfung des aktuellen Grundstücksangebotes 
sich für ein Grundstück ausdrücklich bewerben, erfolgt eine Entscheidung über die 
Vergabe. Insgesamt erfolgt die Zuteilung anhand der Reihenfolge des jeweiligen 
Punktwertes aufgrund den gemäß Nr. 3 definierten Bewertungskriterien.  Es werden 
nach den nachfolgenden Kriterien Punkte vergeben. Damit wird gleichzeitig die Ge-
sprächsreihenfolge für die jeweiligen konkreten Verhandlungen festgelegt. Die Bau-
grundstücke werden vom Grundsatz her an die Bewerber mit der höchsten Punktzahl 
vergeben. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los. 
 
Sofern ein zeitnahes Vermarktungsgespräch seitens des Bewerbers / der Bewerberin 
nicht zustande kommt oder eine Reservierungsentscheidung nicht getätigt werden 
kann, sind Vermarktungsgespräche mit den in der Rangfolge dahinter liegenden Be-
werbern/innen zu führen. 
 
Bei Vorliegen besonderer Gründe kann abweichend von den genannten Kriterien über 
die Vergabe von Baugrundstücken durch die Verwaltung entschieden werden. Gründe 
dieser Art liegen insbesondere dann vor, wenn die Vergabe eines Baugrundstücks im 
besonderen städtischen Interesse ist. Diese Auswahl muss nicht begründet werden.  
 
Ein Rechtsanspruch auf Vergabe nach den vorstehenden Regelungen ist ausdrücklich 
ausgeschlossen und kann gegenüber der Stadt Voerde nicht geltend gemacht werden. 
 
 
3.4 Vorgaben für bestimmte Bauweisen und energetische Standards 
 
Der Bewerber / die Bewerberin verpflichtet sich vertraglich, besondere gestalterische 
oder energetische Vorgaben, die über die möglichen Festlegungen im jeweiligen Be-
bauungsplan hinaus gehen und im Vergabeverfahren explizit festgelegt sind, umzu-
setzen. 
 
 
4. Vergabegrundsätze / Bewertungskriterien 
 
Stichtag und Bezugszeitpunkt für die persönlichen Verhältnisse des Bewerbers / der 
Bewerberin ist der Bewerbungsschluss der jeweiligen Ausschreibung. Bei möglichen 
Nachvermarktungen gelten die persönlichen Verhältnisse am Tag der Vergabeent-
scheidung. 
 
A) Wohnverhältnisse: 
 -   kein Eigentum vorhanden; derzeit Miete                          10 Punkte                                                     
 -   vorhandene Wohnverhältnisse reichen zur  
     Deckung des objektiv bestehenden Bedarfes 
     nicht mehr aus; Begründung erforderlich                           5 Punkte 
  
B)  Familienstand / Haushaltssituation: 
 -   eheähnliche  Gemeinschaften, Verheiratete, 
  Alleinerziehende  10 Punkte 

- je nicht volljähriges Kind sowie bei  
nachgewiesener Schwangerschaft sowie bei  
pflegebedürftigen Kindern (unabh. vom Alter) 10 Punkte 

- je Kind nach Vollendung des 18. und vor 
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Vollendung des 27. Lebensjahres, die im  
Haushalt leben                       5 Punkte 

 
 
C)  Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen:  
 -   für schwerbehinderte Familienmitglieder  
  (im Sinne der Schwerbehindertenrechts des SGB XII),  
  sofern die derzeitigen Wohnverhältnisse den  
  individuellen Anforderungen nicht gerecht werden 10 Punkte 
 
 
D)  Ehrenamt :  
 -   Freiwillige Tätigkeiten in einer allgemein anerkannten 
       Organisation im Bereich Soziales, Kultur, Bildung, 
       Sport und Kirche seit mehr als 3 Jahren im Stadtgebiet 
           Voerde bzw. mit unmittelbarer Wirkung auf die Voerder 
           Bürgerinnen und Bürger sowie freiwillige 
           Tätigkeiten in einer allgemein anerkannten Organisation 
           der Hilfs- und Rettungsdienste seit mehr als 3 Jahren 
           mit einem Zeitaufwand von mindestens 150 Std./Jahr   
  (Nachweis durch Bescheingung der Organisation) 10 Punkte  
 
 
 
E) Sonstige Kriterien:  
 -  Personen, deren Hauptwohnsitz melderechtlich seit  
           mind. 4 Jahren ununterbrochen in der Stadt Voerde liegt  4 Punkte 
  für jedes weitere Jahr (max. 25 Punkte)                                1 Punkt 

- Personen, die nicht mehr oder keine 4 Jahre in der  
  Stadt Voerde leben, jedoch früher dort mindestens 

10 Jahre ihren Hauptwohnsitz melderechtlich hatten  
-  für die ersten 10 Jahre 4 Punkte 
-  für jedes weitere Jahr (max. 25 Punkte)                            1 Punkt 

- Personen, die ihren Hauptberuf in der  
Stadt Voerde ausüben (je Person im Haushalt des  
Antragstellers) 5 Punkte 

 
F) Ortsteilbezogene Grundstücksvergabe 
 Bei der Vergabe städtischer Baugrundstücke in den Voerder 11 Ortsteilen wird 

ein Anteil von 50 % dieser Wohnbaugrundstücke vorrangig an Bewerbungen ver-
geben, die in diesem Ortsteil ihren Hauptwohnsitz haben. Innerhalb dieser 
Gruppe werden die Vergabegrundsätze A) bis E) angewendet. 

 
5.    Einzelfallregelung 
       In begründeten Fällen, die in besonderem städtischen Interesse liegen und die 

im Einzelfall zu dokumentieren sind, wird der Bürgermeister ermächtigt, über die 
      Vergabe bzw. Nichtvergabe von Grundstücken nach pflichtgemäßem Ermessen 
      zu entscheiden. Hierüber hat er sich im Vorfeld mit dem Ältestenrat ins Beneh-

men zu setzen.  
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6. Kaufpreis 
 
6.1 Basispreis  
 
Für  die  städt.  Baugrundstücke  setzt  der Rat der Stadt  Voerde vor der Vergabe für 
die einzelnen zusammenhängenden Baugebiete, Teilgebiete und Einzelgrundstücke 
den Basispreis fest.  
 
Für  die  Bewerbergruppe  1  gilt  der  durch  das  zuständige  Gremium  festgesetzte  
jeweilige Basispreis.  
 
6.2 Ermäßigungen bzw. Erhöhungen  
 
Kinderermäßigung:  
Haushalte erhalten für jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind (vor Vollen-
dung des 10. Lebensjahres) einen Preisnachlass von 1.000,- € auf den Basispreis.  
 
Erhöhungen:  
Auf  den  Basispreis  werden für die Haushalte der Bewerbergruppe 2 folgende Auf-
schläge vorgenommen:   
 
Überschreitung der Einkommensgrenze des § 13 Abs. 1 WFNG-NRW   
a)   von mehr als   30,00 –   80,00 %:   Basispreis + 10 %  
b)   von mehr als   80,00 – 120,00 %:   Basispreis + 15 %  
c)   von mehr als 120,00 – 160,00 %:   Basispreis + 20 %  
d)   von mehr als  160,00 %:  Basispreis + 25 % 
 
 
7. Vertragsregelungen 
 
7.1 Fertigstellung des Wohnbauvorhabens 
 
In einer Frist von spätestens 2 Jahren nach der Beurkundung des Grundstückskauf-
vertrages ist das Wohnhaus bezugsfertig herzustellen. Eine Rückauflassung (Rück-
übertragung) im Falle der Nichtbefolgung wird zugunsten der Stadt im Grundstücks-
kaufvertrag aufgenommen.  
 
Der Nachweis der Fertigstellungsanzeige nach § 67 der Bauordnung NRW bzw. der 
Nachweis der Bauzustandsbesichtigung nach abschließender Fertigstellung des Bau-
vorhabens ist auf Anfrage vorzulegen. 
 
 
7.2 Eigenbezug des Wohnhauses 
 
Das fertiggestellte Wohnhaus ist durch den/die Erwerber mit einer Frist von 8 Jahren 
nach Fertigstellung selber zu bewohnen. Ein zeitlich begrenzter Wohnhausbezug 
durch Familienangehörige im Sinne des § 8 des II. Wohnungsbaugesetzes (WoBauG) 
kann im Einzelfall zugelassen werden. Die besonderen Gründe hierfür sind nachzu-
weisen. 
Sofern das Wohnhaus nicht durch den/die Erwerber bezogen oder keine Ausnahme-
genehmigung erteilt ist (unzulässige Fremdnutzung), sind Erwerber verpflichtet, eine 
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Entschädigungsleistung in Höhe von 50 % des für den Wohnhausbereich geltenden 
Mietspiegel der Stadt Voerde monatlich an die Stadt Voerde zu entrichten. 
 
7.3 Nachzahlung bei Veräußerung des Wohnhausgrundstückes 
 
Im Falle einer Grundstücksveräußerung durch den/die Erwerber in einer Frist von 8 
Jahren nach dem Bezug ist im Falle einer Marktwertsteigerung (Basis: aktueller Bo-
denrichtwert) des Grundstückes der Differenzbetrag zwischen dem zum Verkaufszeit-
punkt geltenden Bodenrichtwert und dem entrichteten Grundstückskaufpreis an die 
Stadt zu entrichten. 
 
7.4 Vorkaufsrecht 
 
Ein Vorkaufsrecht zugunsten der Stadt Voerde ist im Grundbuch zu sichern. Dieses 
Vorkaufsrecht kann dann gelöscht werden, wenn die vertraglich vereinbarten Voraus-
setzungen (Fertigstellung des Wohnhauses und Eigenbezug) erfüllt sind.  
 
 
8. Einliegerwohnhausnutzung 
 
Soweit die Einrichtung einer Einliegerwohnung baurechtlich zulässig ist, gilt folgendes: 
 
Einliegerwohnungen dürfen ausschließlich für Familienangehörige eingerichtet und 
durch diese bezogen werden. Es findet keine Anrechnung denkbarer Mieteinnahmen 
statt. Die Einrichtung einer Einliegerwohnung ist vor Baubeginn anzuzeigen.   
 
Nach einer eventuellen Beendigung der familienbezogenen Wohnnutzung steht die 
Einliegerwohnung uneingeschränkt dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung, sofern 
anhand der Einzelumstände (z. B. Wohnnutzungsdauer des Familienangehörigen) die 
Einrichtung der Wohnung objektiv für diesen Zweck beabsichtigt war. 
 
Ansonsten kann im Falle einer Fremdwohnnutzung ein Anteil von bis zu 20 % der an-
zunehmenden Mieteinnahmen, berechnet nach dem aktuellen Mietspiegel, monatlich 
angefordert werden.  
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Anhang:  

Definitionen 

Als Einliegerwohnung wird eine zusätzliche Wohnung in einem Eigenheim bezeich-
net, die gegenüber der Hauptwohnung von untergeordneter Bedeutung ist. Dies defi-
nierte das von 1956 bis 2001 in Deutschland geltende Wohnungsbau- und Familien-
heimgesetz (Zweites Wohnungsbaugesetz, II. WoBauG) in § 11.[1] 
Aus der Funktion als untergeordnete Wohnung ergibt sich, dass die Einliegerwohnung 
keinen direkt nutzbaren Wohnungszugang vom Freien aus hat, denn sonst wäre sie 
als zweite Wohnung im Wohnhaus anzusehen. Deshalb kann der Zugang zur Einlie-
gerwohnung zum Beispiel von einem gemeinsamen Windfang aus oder über das Trep-
penhaus der Hauptwohnung erfolgen, weshalb sie grundsätzlich auch im Keller- oder 
Dachgeschoss möglich ist. 

 

Familienangehörige im Sinne § 8 II Wohnungsbaugesetz 
 
(1)  Zur Familie rechnen die Angehörigen, die zum Familienhaushalt gehören oder als-

bald nach Fertigstellung des Bauvorhabens, insbesondere zur Zusammenführung 
der Familie, in den Familienhaushalt aufgenommen werden sollen.  

 
(2)  Als Angehörige im Sinne dieses Gesetzes gelten folgende Personen:  

a)  der Ehegatte, 
b)  Verwandte in gerader Linie sowie Verwandte zweiten und dritten Grades in der 

Seitenlinie, 
c)  Verschwägerte in gerader Linie sowie Verschwägerte zweiten und dritten Gra-

des in der Seitenlinie sowie 
d)  Pflegekinder ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pflegeeltern. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Eigenheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Einliegerwohnung#cite_note-1
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Drucksache 16/1227 DS 
1. Ergänzung 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 25.08.2020 
 

Fachbereich Stabsstelle 

Fachdienst Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 12.06.2020 
Hier: Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Baugrundstücken 
 
Beschlussvorschlag: 

 

1. Aufgrund der Komplexität des Themas und der zukünftig weitreichenden Folgen für die Vergabepra-

xis für die kommunalen Baugrundstücke wird die Entscheidung über den in der Drucksache. 16/1227 

genannten Beschlussvorschlag zunächst ausgesetzt. Eine Beratung erfolgt in einem der kommen-

den Sitzungsläufe. 

 

2. Für die Vergabe der 4 städtischen Grundstücke an der Handwerkerstraße in Voerde-Spellen wird 

der Entwurf der in der gen. Drucksache. enthaltenen Richtlinien angewendet. 

Hierbei finden jedoch Ziffer 2 (Einteilung in 2 Bewerbergruppen) i.V. m. Ziffer 6 keine Anwendung. 

 

3. Unter Ziffer 4 (Vergabegrundsätze) wird unter Buchstabe D) der Begriff „Politik“ ergänzt. 

 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
 
Sachdarstellung: 

Aufgrund der Beratung im Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung am 18.08.2020 
erging einstimmig der oben aufgeführte Beschlussvorschlag. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Vergleichsmatrix Umgang Einheimischenmodell andere Städte 
(2) Richtlinien für die Vergabe neu 1108.2020 
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Stadt Punktesystem

Punkte für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Punkte für Einheimische 

(Ortsteil) Punkte für ehemals Einheimische

Punkte für Arbeitsplatz in 

Gesamtstadt Punkte für Arbeitsplatz in Ortsteil

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Ortsteil)

Ahaus x x x x x (50%)

Baden-Baden x x x x

Bocholt x

Münster x x x x x

Raesfeld x x x x

Senden x x

Taunusstein x x (70%)

Reichelsheim x x x

Kerpen x x x x x

Harsewinkel

x (100%, ebenso 

Arbeitsplatz  + ehemalige 

Einheimische)

Stadt Punktesystem

Punkte für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Punkte für Einheimische 

(Ortsteil) Punkte für ehemals Einheimische

Punkte für Arbeitsplatz in 

Gesamtstadt Punkte für Arbeitsplatz in Ortsteil

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Gesamtstadt)

Prozentsatz an Grundstücke 

reserviert für Einheimische 

(Ortsteil)

Ahaus x x x x x (50%)

Baden-Baden x x x x

Bocholt x

Münster x x x x x

Raesfeld x x x x

Senden x x

Taunusstein x x (70%)

Reichelsheim x x x

Kerpen x x x x x

Harsewinkel

x (100%, ebenso Arbeitsplatz  

+ ehemalige Einheimische)

Schermbeck x x x x

Wesel x x

Seite 79 von 532 - Bekanntmachung 08.09.2020 Stadtrat (exportiert: 01.09.2020)
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Richtlinie zur Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken  
für den Eigenbedarf 

-Grundstücksvergaberichtlinie- 
 
Der Rat der Stadt Voerde hat in seiner Sitzung am ________ die Richtlinien zur 
Vergabe städtischer Wohnbaugrundstücke in der folgenden Fassung beschlossen: 
 
 
1. Grundlagen 
 
Die Stadt Voerde betreibt aktive Wohnungsbaupolitik in Verbindung mit einem sozial-
gerechten Bodenmanagement, um langfristige, strategische Stadtentwicklungsziele zu 
verfolgen: 

- Voerde als attraktiven Lebensstandort erhalten und Menschen aus und außer-
halb von Voerde eine Perspektive als dauerhaften Lebensmittelpunkt bieten. 

- Dem demographischen Trend der Überalterung durch attraktive Angebote für 
Familien entgegenwirken. 

- Die Zersiedelung der Landschaft vermeiden und den Verbrauch von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen sowie Grünflächen so weit wie möglich verhindern 
(u.a. gem. den Vorgaben der Landesplanung). 

 
Diese Richtlinien finden Anwendung für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken für 
den Eigenbedarf bei einer Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel-
haushälften und Reihenhäusern entsprechen der jeweiligen Ausschreibung der Stadt 
Voerde. 
 
Für die Bereitstellung von Eigenheimen entwickelt die Stadt Voerde nach den Vorga-
ben des Handlungskonzeptes Wohnen neue Bauflächen auf städtischen Eigentums-
flächen. Breiten Kreisen der Voerder Bevölkerung sowie Interessenten, die nicht in 
Voerde leben, soll damit die Möglichkeit gegeben werden, Wohneigentum zu schaffen 
und qualitätsvoll in Voerde zu wohnen. 
 
 
2. Vergabe nach Bewerbergruppen  
 
Die Zuordnung der Bewerber erfolgt in zwei Gruppen: 
 
Bewerbergruppe 1: Haushalte   deren   Einkommen   die   Einkommensgrenze   des 

sozialen  Wohnungsbaus  (§  13  Abs.  1  des  Gesetzes  zur 
Förderung  und  Nutzung  von  Wohnraum  in  NRW  (WFNG-
NRW) um bis zu 30 % überschreitet.  

 
 
Bewerbergruppe 2: Haushalte,  deren  Einkommen  die  Einkommensgrenze  des 

sozialen  Wohnungsbaus  (§  13  Abs.  1  des  Gesetzes  zur-
Förderung  und  Nutzung  von  Wohnraum  in  NRW  (WFNG-
NRW) um mehr als 30 % überschreitet.  

 
Mit dem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes erfolgt durch  
Beschluss des Rates der Stadt Voerde eine individuelle Quotierung über die  
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beiden Interessentengruppen. Hierbei sind die jeweiligen bestehenden örtlichen  
Begebenheiten zugrunde zu legen. 
 
Für  die  Einkommensberechnung    sind  die  §§  13  bis  15  WFNG-NRW  maßgeblich.  
In Abweichung  von §  15  Abs.  1 Satz 1 bis 7 WFNG  wird grundsätzlich das Einkom-
men der letzten 12 Monate vor dem Stichtag, bei Selbständigen und Freiberuflern das 
durchschnittliche Einkommen der letzten drei Kalenderjahre  vor  dem  Stichtag zu-
grunde gelegt.  
 
  
3. Vergabeverfahren 
 
3.1 Allgemeine Interessentenliste für das gesamte Stadtgebiet 
 
Volljährige, bauwillige Interessenten sowohl aus Voerde als auch von außerhalb kön-
nen sich in eine Interessentenliste der Stadt eintragen lassen. Diese Liste dient der 
kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung sowie als Grundlage für eine bedarfsge-
rechte, stadtteilbezogene Entwicklung von Wohnbauflächen im Rahmen der jeweiligen 
Möglichkeiten. Es werden nur Interessenbekundungen von Bewerbern/innen berück-
sichtigt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  
 
3.2 Einzelbewerbung um Bauflächen im Zuge der kommunalen Ausschreibung 
 
Die Ausschreibung von städtischen Bauflächen erfolgt durch gezielte schriftliche bzw. 
Mailinformation derjenigen Interessenten, die in der Allgemeinen Interessentenliste 
vorgemerkt sind. Daneben wird über die städtische Homepage sowie bei Bedarf über 
geeignete Veröffentlichungsportale darauf hingewiesen.  
 
Ausgeschlossen werden 

- Bewerber/innen, die in den vergangenen 10 Jahren bereits ein städtisches 
Grundstück für Wohnzwecke genutzt haben. 

- Bauträger / Investoren sowie private Bewerber/innen, die keine Eigennutzung 
beabsichtigen. 

- Bewerber/innen, deren Familienangehörige in gerader Linie bereits ein bebau-
bares Grundstück in Voerde besitzen. 
 

 
3.3 Grundstücksauswahl durch den Bewerber / die Bewerberin aus dem vorhan-
denen Angebot 
 
Innerhalb einer jeweils festzulegenden Frist können sich dann Bauwillige im ausge-
schriebenen Angebot um ein städtisches Wohnbaugrundstück bewerben. Eine Festle-
gung auf bestimmte Grundstücke ist dabei nicht möglich. Es können aber bevorzugte 
Bauplätze in einer Rangfolge angegeben werden, die bei Einzelnennung berücksich-
tigt werden.  
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Sofern die Interessenten nach konkreter Prüfung des aktuellen Grundstücksangebotes 
sich für ein Grundstück ausdrücklich bewerben, erfolgt eine Entscheidung über die 
Vergabe. Insgesamt erfolgt die Zuteilung anhand der Reihenfolge des jeweiligen 
Punktwertes aufgrund den gemäß Nr. 3 definierten Bewertungskriterien.  Es werden 
nach den nachfolgenden Kriterien Punkte vergeben. Damit wird gleichzeitig die Ge-
sprächsreihenfolge für die jeweiligen konkreten Verhandlungen festgelegt. Die Bau-
grundstücke werden vom Grundsatz her an die Bewerber mit der höchsten Punktzahl 
vergeben. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los. 
 
Sofern ein zeitnahes Vermarktungsgespräch seitens des Bewerbers / der Bewerberin 
nicht zustande kommt oder eine Reservierungsentscheidung nicht getätigt werden 
kann, sind Vermarktungsgespräche mit den in der Rangfolge dahinter liegenden Be-
werbern/innen zu führen. 
 
Bei Vorliegen besonderer Gründe kann abweichend von den genannten Kriterien über 
die Vergabe von Baugrundstücken durch die Verwaltung entschieden werden. Gründe 
dieser Art liegen insbesondere dann vor, wenn die Vergabe eines Baugrundstücks im 
besonderen städtischen Interesse ist. Diese Auswahl muss nicht begründet werden.  
 
Ein Rechtsanspruch auf Vergabe nach den vorstehenden Regelungen ist ausdrücklich 
ausgeschlossen und kann gegenüber der Stadt Voerde nicht geltend gemacht werden. 
 
 
3.4 Vorgaben für bestimmte Bauweisen und energetische Standards 
 
Der Bewerber / die Bewerberin verpflichtet sich vertraglich, besondere gestalterische 
oder energetische Vorgaben, die über die möglichen Festlegungen im jeweiligen Be-
bauungsplan hinaus gehen und im Vergabeverfahren explizit festgelegt sind, umzu-
setzen. 
 
 
4. Vergabegrundsätze / Bewertungskriterien 
 
Stichtag und Bezugszeitpunkt für die persönlichen Verhältnisse des Bewerbers / der 
Bewerberin ist der Bewerbungsschluss der jeweiligen Ausschreibung. Bei möglichen 
Nachvermarktungen gelten die persönlichen Verhältnisse am Tag der Vergabeent-
scheidung. 
 
A) Wohnverhältnisse: 
 -   kein Eigentum vorhanden; derzeit Miete                          10 Punkte                                                     
 -   vorhandene Wohnverhältnisse reichen zur  
     Deckung des objektiv bestehenden Bedarfes 
     nicht mehr aus; Begründung erforderlich                           5 Punkte 
  
B)  Familienstand / Haushaltssituation: 
 -   eheähnliche  Gemeinschaften, Verheiratete, 
  Alleinerziehende  10 Punkte 

- je nicht volljähriges Kind sowie bei  
nachgewiesener Schwangerschaft sowie bei  
pflegebedürftigen Kindern (unabh. vom Alter) 10 Punkte 

- je Kind nach Vollendung des 18. und vor 
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Vollendung des 27. Lebensjahres, die im  
Haushalt leben                       5 Punkte 

 
 
C)  Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen:  
 -   für schwerbehinderte Familienmitglieder  
  (im Sinne der Schwerbehindertenrechts des SGB XII),  
  sofern die derzeitigen Wohnverhältnisse den  
  individuellen Anforderungen nicht gerecht werden 10 Punkte 
 
 
D)  Ehrenamt :  
 -   Freiwillige Tätigkeiten in einer allgemein anerkannten 
       Organisation im Bereich Soziales, Kultur, Bildung, 
       Sport und Kirche seit mehr als 3 Jahren im Stadtgebiet 
           Voerde bzw. mit unmittelbarer Wirkung auf die Voerder 
           Bürgerinnen und Bürger sowie freiwillige 
           Tätigkeiten in einer allgemein anerkannten Organisation 
           der Hilfs- und Rettungsdienste seit mehr als 3 Jahren 
           mit einem Zeitaufwand von mindestens 150 Std./Jahr   
  (Nachweis durch Bescheingung der Organisation) 10 Punkte  
 
 
 
E) Sonstige Kriterien:  
 -  Personen, deren Hauptwohnsitz melderechtlich seit  
           mind. 4 Jahren ununterbrochen in der Stadt Voerde liegt  4 Punkte 
  für jedes weitere Jahr (max. 25 Punkte)                                1 Punkt 

- Personen, die nicht mehr oder keine 4 Jahre in der  
  Stadt Voerde leben, jedoch früher dort mindestens 

10 Jahre ihren Hauptwohnsitz melderechtlich hatten  
-  für die ersten 10 Jahre 4 Punkte 
-  für jedes weitere Jahr (max. 25 Punkte)                            1 Punkt 

- Personen, die ihren Hauptberuf in der  
Stadt Voerde ausüben (je Person im Haushalt des  
Antragstellers) 5 Punkte 

 
F) Ortsteilbezogene Grundstücksvergabe 
 Bei der Vergabe städtischer Baugrundstücke in den Voerder 11 Ortsteilen wird 

ein Anteil von 50 % dieser Wohnbaugrundstücke vorrangig an Bewerbungen ver-
geben, die in diesem Ortsteil ihren Hauptwohnsitz haben. Innerhalb dieser 
Gruppe werden die Vergabegrundsätze A) bis E) angewendet. 

 
5.    Einzelfallregelung 
       In begründeten Fällen, die in besonderem städtischen Interesse liegen und die 

im Einzelfall zu dokumentieren sind, wird der Bürgermeister ermächtigt, über die 
      Vergabe bzw. Nichtvergabe von Grundstücken nach pflichtgemäßem Ermessen 
      zu entscheiden. Hierüber hat er sich im Vorfeld mit dem Ältestenrat ins Beneh-

men zu setzen.  
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6. Kaufpreis 
 
6.1 Basispreis  
 
Für  die  städt.  Baugrundstücke  setzt  der Rat der Stadt  Voerde vor der Vergabe für 
die einzelnen zusammenhängenden Baugebiete, Teilgebiete und Einzelgrundstücke 
den Basispreis fest.  
 
Für  die  Bewerbergruppe  1  gilt  der  durch  das  zuständige  Gremium  festgesetzte  
jeweilige Basispreis.  
 
6.2 Ermäßigungen bzw. Erhöhungen  
 
Kinderermäßigung:  
Haushalte erhalten für jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind (vor Vollen-
dung des 10. Lebensjahres) einen Preisnachlass von 1.000,- € auf den Basispreis.  
 
Erhöhungen:  
Auf  den  Basispreis  werden für die Haushalte der Bewerbergruppe 2 folgende Auf-
schläge vorgenommen:   
 
Überschreitung der Einkommensgrenze des § 13 Abs. 1 WFNG-NRW   
a)   von mehr als   30,00 –   80,00 %:   Basispreis + 10 %  
b)   von mehr als   80,00 – 120,00 %:   Basispreis + 15 %  
c)   von mehr als 120,00 – 160,00 %:   Basispreis + 20 %  
d)   von mehr als  160,00 %:  Basispreis + 25 % 
 
 
7. Vertragsregelungen 
 
7.1 Fertigstellung des Wohnbauvorhabens 
 
In einer Frist von spätestens 2 Jahren nach der Beurkundung des Grundstückskauf-
vertrages ist das Wohnhaus bezugsfertig herzustellen. Eine Rückauflassung (Rück-
übertragung) im Falle der Nichtbefolgung wird zugunsten der Stadt im Grundstücks-
kaufvertrag aufgenommen.  
 
Der Nachweis der Fertigstellungsanzeige nach § 67 der Bauordnung NRW bzw. der 
Nachweis der Bauzustandsbesichtigung nach abschließender Fertigstellung des Bau-
vorhabens ist auf Anfrage vorzulegen. 
 
 
7.2 Eigenbezug des Wohnhauses 
 
Das fertiggestellte Wohnhaus ist durch den/die Erwerber mit einer Frist von 8 Jahren 
nach Fertigstellung selber zu bewohnen. Ein zeitlich begrenzter Wohnhausbezug 
durch Familienangehörige im Sinne des § 8 des II. Wohnungsbaugesetzes (WoBauG) 
kann im Einzelfall zugelassen werden. Die besonderen Gründe hierfür sind nachzu-
weisen. 
Sofern das Wohnhaus nicht durch den/die Erwerber bezogen oder keine Ausnahme-
genehmigung erteilt ist (unzulässige Fremdnutzung), sind Erwerber verpflichtet, eine 
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Entschädigungsleistung in Höhe von 50 % des für den Wohnhausbereich geltenden 
Mietspiegel der Stadt Voerde monatlich an die Stadt Voerde zu entrichten. 
 
7.3 Nachzahlung bei Veräußerung des Wohnhausgrundstückes 
 
Im Falle einer Grundstücksveräußerung durch den/die Erwerber in einer Frist von 8 
Jahren nach dem Bezug ist im Falle einer Marktwertsteigerung (Basis: aktueller Bo-
denrichtwert) des Grundstückes der Differenzbetrag zwischen dem zum Verkaufszeit-
punkt geltenden Bodenrichtwert und dem entrichteten Grundstückskaufpreis an die 
Stadt zu entrichten. 
 
7.4 Vorkaufsrecht 
 
Ein Vorkaufsrecht zugunsten der Stadt Voerde ist im Grundbuch zu sichern. Dieses 
Vorkaufsrecht kann dann gelöscht werden, wenn die vertraglich vereinbarten Voraus-
setzungen (Fertigstellung des Wohnhauses und Eigenbezug) erfüllt sind.  
 
 
8. Einliegerwohnhausnutzung 
 
Soweit die Einrichtung einer Einliegerwohnung baurechtlich zulässig ist, gilt folgendes: 
 
Einliegerwohnungen dürfen ausschließlich für Familienangehörige eingerichtet und 
durch diese bezogen werden. Es findet keine Anrechnung denkbarer Mieteinnahmen 
statt. Die Einrichtung einer Einliegerwohnung ist vor Baubeginn anzuzeigen.   
 
Nach einer eventuellen Beendigung der familienbezogenen Wohnnutzung steht die 
Einliegerwohnung uneingeschränkt dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung, sofern 
anhand der Einzelumstände (z. B. Wohnnutzungsdauer des Familienangehörigen) die 
Einrichtung der Wohnung objektiv für diesen Zweck beabsichtigt war. 
 
Ansonsten kann im Falle einer Fremdwohnnutzung ein Anteil von bis zu 20 % der an-
zunehmenden Mieteinnahmen, berechnet nach dem aktuellen Mietspiegel, monatlich 
angefordert werden.  

 

 

 

  

S
ei

te
85

vo
n

53
2

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
08

.0
9.

20
20

S
ta

dt
ra

t
(e

xp
or

tie
rt

:0
1.

09
.2

02
0)



7 

 

 

 

Anhang:  

Definitionen 

Als Einliegerwohnung wird eine zusätzliche Wohnung in einem Eigenheim bezeich-
net, die gegenüber der Hauptwohnung von untergeordneter Bedeutung ist. Dies defi-
nierte das von 1956 bis 2001 in Deutschland geltende Wohnungsbau- und Familien-
heimgesetz (Zweites Wohnungsbaugesetz, II. WoBauG) in § 11.[1] 
Aus der Funktion als untergeordnete Wohnung ergibt sich, dass die Einliegerwohnung 
keinen direkt nutzbaren Wohnungszugang vom Freien aus hat, denn sonst wäre sie 
als zweite Wohnung im Wohnhaus anzusehen. Deshalb kann der Zugang zur Einlie-
gerwohnung zum Beispiel von einem gemeinsamen Windfang aus oder über das Trep-
penhaus der Hauptwohnung erfolgen, weshalb sie grundsätzlich auch im Keller- oder 
Dachgeschoss möglich ist. 

 

Familienangehörige im Sinne § 8 II Wohnungsbaugesetz 
 
(1)  Zur Familie rechnen die Angehörigen, die zum Familienhaushalt gehören oder als-

bald nach Fertigstellung des Bauvorhabens, insbesondere zur Zusammenführung 
der Familie, in den Familienhaushalt aufgenommen werden sollen.  

 
(2)  Als Angehörige im Sinne dieses Gesetzes gelten folgende Personen:  

a)  der Ehegatte, 
b)  Verwandte in gerader Linie sowie Verwandte zweiten und dritten Grades in der 

Seitenlinie, 
c)  Verschwägerte in gerader Linie sowie Verschwägerte zweiten und dritten Gra-

des in der Seitenlinie sowie 
d)  Pflegekinder ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pflegeeltern. 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1105 DS 
2. Ergänzung 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 13.07.2020 
 

Fachbereich Soziales und Jugend 

Fachdienst Kindertagesbetreuung 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Jugendhilfeausschuss 19.08.2020 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Jugendhilfeplanung im Bereich der "Kindertagesbetreuung" in der Stadt Voerde 
hier: Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem in der Anlage zu dieser Drucksache dargestellten „Konzept für die Umsetzung und 
Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz im Jugendamtsbezirk Voer-
de“ wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, in Gesprächen mit den Trägern die-
ses Konzept weiter auszufüllen und über die gefundenen Lösungen im JHA zu berichten. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 

Folgejahre 

Erträge 84.583 €

Aufwendungen 105.729 €

einmalig jährlich x

ja nein x

Betrag:
über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

29.167 €

36.458 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 7.291 €

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

21.146 €

Der Flexibilisierungszuschuss beinhaltet eine vorgegebene 

Steigerung für die Kita-Jahre 2021/22 und 2022/23 sowie für 

2023/24 und 2024/25 eine Steigerung nach § 37 KiBiz. Der Betrag 

für die Folgejahre ist für das Jahr 2021 angegeben.

Deckung:

 

 

 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
 
Sachdarstellung: 

Rechtsgrundlage 
Mit Wirkung vom 01.08.2020 ist das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kin-
derbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetz-
buch in Kraft getreten. Ein Ziel des Gesetzes ist die Stärkung der Wünsche der Eltern, um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Als wichtigen Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, 
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Drucksache 16/1105 DS 2. Ergänzung Seite - 2 - 

 

sieht der § 48 KiBiz einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten vor. Die darin enthal-
tenen Fördervoraussetzungen sind im angehängten Konzept dargestellt. 
Konkrete Vorgaben für die Mittelverteilung (z.B. Fördersätze oder Berechnungsgrundlagen) gibt es 
nicht. Diese Entscheidung obliegt der jeweiligen Kommune. Der Stadt Voerde werden im Kita-Jahr 
2020/21 70.000 € Fördermittel zur Verfügung gestellt. Der Betrag ist um einen 25 %-igen Eigenan-
teil zu erhöhen. Insgesamt stünden so bis zu 87.500 € zur Verfügung. Nicht verwandte Mittel sind 
zurückzugeben. Für das Kita-Jahr 2021/22 ist eine Steigerung der Fördermittel auf 105.000 € und 
für das Kita-Jahr 2022/23 auf 140.000 €, jeweils ergänzt um einen 25 %-igen Eigenanteil der 
Kommune, festgelegt. 
 
Bedarfslage 
Die Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs gestaltet sich schwierig. Zwar werden jedes Jahr in allen 
Kindertageseinrichtungen aktuelle Bedarfe abgefragt, dabei werden jedoch Bedarfe, für die es im 
Stadtgebiet bisher kein Angebot gibt, kaum genannt. Da es zunächst darum geht, einen Einstieg in 
das Thema Flexibilisierung zu finden, können jedoch auch diese wenigen Angaben als Tendenzen 
verwendet werden. Aus den Rückmeldungen der Träger wurden die Angebote zunächst unter Be-
rücksichtigung einer Verteilung auf verschiedene Bezirke geplant. Eine genauere Beschreibung 
der Bedarfslage befindet sich im angehängten Konzept. 
 
Umsetzung 
Als Einstieg in die Erweiterung und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung wird – wie der u.a. 
Tabelle zu entnehmen ist – zunächst eine moderate Erweiterung der Öffnungszeiten in einzelnen 
Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Zudem wird zur Unterstützung berufstätiger Eltern eine 
geringere Anzahl an Schließtagen als notwendig erachtet. Im Fokus stehen hier insbesondere die 
Ferienzeiten. Betreuungsbedarfe, die über die dann vorgesehenen Öffnungszeiten hinausgehen 
oder flexibel benötigt werden, sollen zunächst weiterhin über die Kindertagespflege abgedeckt 
werden.  
Wenn die Budgets gemäß der nachfolgenden Tabelle in dem Umfang im Kindergartenjahr 2020/21 
genutzt werden sollten, würde der zur Verfügung stehende Betrag in Höhe von 87.500 € nahezu 
ausgeschöpft. Da sich dieser Betrag zum Kita-Jahr 2021/22 auf 131.250 € erhöht, können dann 
neben der vorgesehenen Dynamisierung trotz nahezu vollständiger Ausschöpfung der Mittel im 
ersten Jahr weitere Angebote eingerichtet bzw. bestehende erweitert werden. Dies wird im Rah-
men der jährlichen Bedarfsplanung im Winter überprüft und in Abstimmung mit der AG 78 ggf. an-
gepasst werden.  
 
Fazit 
Die Stadt Voerde verfolgt das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stetig zu verbessern. 
Mit der Verwendung der Mittel wird die Unterstützung von Familien ausgebaut.  
 
Weitere Informationen und Erläuterungen sind dem Konzept in der Anlage zu entnehmen. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Konzept § 48 Stadt Voerde 
 
 
Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Beigeordneten: 
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Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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Konzept für die Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der 

Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz im Jugendamtsbezirk Voerde 

Fördervoraussetzungen 

Der § 48 KiBiz sieht folgende Angebotsformen als förderfähig vor: 

1. Öffnungszeiten über 47 Stunden wöchentlich 

2. Öffnungszeiten an Wochenend- oder Feiertagen 

3. Öffnungszeiten und Betreuungsangebote vor 7 Uhr und nach 17 Uhr 

4. bis zu 15 Öffnungstage, wenn die Kita maximal 15 Schließtage hat 

5. zusätzliche Betreuungsangebote bei unregelmäßigen oder ausnahmsweise kurzfristig 

erhöhten Bedarfen und Notfallbetreuung 

6. ergänzende Kindertagespflege nach § 23 Absatz 1 

Diese Auflistung ist nicht abschließend. Die Aufnahme weiterer Angebote zur 

bedarfsgerechten Ausweitung bzw. Flexibilisierung der Öffnungszeiten ist möglich und 

erwünscht. Die Prüfung der Refinanzierbarkeit erfolgt in diesen Fällen in Abstimmung mit 

dem LVR. 

Weitere Fördervoraussetzungen sind: 

 Erhöhung des Zuschusses um 25 % durch das Jugendamt 

 Die Angebote werden in die Jugendhilfeplanung aufgenommen; Eine Aufnahme im 

laufenden Kindergartenjahr ist möglich. 

 In flexiblen Angebotsformen für U3- Kinder sowie in der Kindertagespflege dürfen 

nicht mehr als 5 Kinder je päd. Kraft gleichzeitig betreut werden 

 Mindestqualifikation: Kindertagespflegeperson mit 160 Unterrichtseinheiten oder 

vergleichbare päd. Kenntnisse 

 Mindestvergütung für Angebote der Punkte 1 bis 5: KinderpflegerIn mit staatlicher 

Anerkennung (Ergänzungskraft) 

Die Fördersätze/Berechnungsgrundlagen o.ä. sind durch die örtlichen Jugendämter zu 

entwickeln. Sie werden in der Stadt Voerde in der AG 78 „Tageseinrichtungen/Tagespflege“ 

im Hinblick auf Inhalt und Umsetzung abgestimmt und kommuniziert. 

Zielperspektive 

Die Stadt Voerde verfolgt das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stetig zu 

verbessern. Dafür wird eine Flexibilisierung der bisherigen Kindertagesbetreuungsangebote 

angestrebt. Damit sollen insbesondere Eltern unterstützt werden, die in Vollzeit berufstätig 

sind, lange Fahrtwege oder wenig Urlaubstage haben. Dies soll in einem ersten Schritt über 

eine Förderung der Erweiterung der Öffnungszeiten sowie der Reduzierung der Schließtage 

erfolgen. Hinzu kommt eine Förderung der Kindertagespflege in den Randzeiten, da diese 

sich insbesondere für flexible Einzellösungen in den Abendstunden und am Wochenende 

anbietet. 

Perspektivisch ist das Ziel, bedarfsgerechte Angebote für jeden Sozialraum vorzuhalten. 

Dafür sollen eher einzelne Einrichtungen zu „Schwerpunkt-Kitas“ entwickelt werden, um 

zusammenhängende Bedarfe zu decken – z.B. Verlängerung der täglichen Öffnungszeit und 

weniger Schließtage – als eine Verteilung nach dem Gießkannenprinzip vorzunehmen. 

Nichtsdestotrotz wird ein zusätzliches untergeordnetes Kriterium in der Betrachtung auch die 

Verteilung der Angebote im Stadtgebiet sein. Wie viele Einrichtungen in welchen Bezirken 
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mit welchen Angeboten benötigt werden, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Daraufhin 

wird die jährliche Bedarfsplanung beständig überprüft und bei Bedarf angepasst werden.  

Jedes Angebot wird dabei – unter der Voraussetzung der Weitergewährung der Mittel durch 

das Land – zunächst für 5 Jahre in die Jugendhilfeplanung aufgenommen, um den 

Einrichtungen eine gewisse Planungssicherheit zu ermöglichen. Es kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass alle Angebote sofort vollständig genutzt werden. Die Angebote 

brauchen Zeit, sich zu etablieren. Nach drei Jahren erfolgt eine Zwischenevaluation, um 

frühzeitig Anpassungen planen und passgenau gegensteuern zu können. 

Bedarfsermittlung 

Die Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Voerde führen jedes Jahr im Herbst eine 

Bedarfsabfrage für das kommende Kita-Jahr durch. Es ist zu beobachten, dass Bedarfe, für 

die es im Stadtgebiet bisher kein Angebot gibt, kaum genannt werden. Zudem ist die 

Beteiligung der Eltern sehr niedrig gewesen.  

Die Auswertung der letzten Bedarfsabfrage 2019 hat folgendes Ergebnis erbracht: 

Bezirk 

Anzahl Kinder mit 

Betreuungsbedarf außerhalb 

der Öffnungszeiten 

Spellen 2 

Voerde-Ost 4 

Voerde-West 12 

Friedrichsfeld 8 

Möllen 0 

Stadt Voerde 26 

 

Diese wenigen Angaben können lediglich als Tendenzen verwendet werden. 

Hieraus lassen sich tendenziell vor allem zwei Aussagen ablesen:  

 Die angemeldeten Bedarfe betreffen vor allem eine Verlängerung der Öffnungszeiten 

montags bis freitags und 

 sind in den Bezirken Voerde-West und Friedrichsfeld am höchsten. 

Dazu wurden alle Träger von Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet abgefragt, von diesen 

wurden jedoch keine weiteren Bedarfe gemeldet. Des Weiteren wurden Problemanzeigen 

von Eltern bzgl. der Abholzeit oder der Überbrückung von Schließtagen, die dem Jugendamt 

immer wieder mal in Einzelfällen bekannt werden, einbezogen. Für die kommenden Jahre ist 

vorgesehen, die Bedarfsermittlung mittels Fragebogen sowie über Auswertungen aus dem 

Portal „Kita-Online“ zu intensivieren, um aussagekräftigere Planungsgrößen zu erhalten. 

Berechnung der Förderansätze 

Die Berechnung des Jugendamtsanteils erfolgt für die Kindergartenjahre 2020/21 bis 

2024/25 auf Basis der Meldung zum 15. März 2019. Das Land stellt im ersten Jahr (2020/21) 

40 Mio., im Kindergartenjahr 2021/22 60 Mio. und ab dem Kindergartenjahr 2022/23 jährlich 

80 Mio. Euro zur Verfügung. Das Jugendamt gibt den Landeszuschuss an die Träger von 

Bedarf Anzahl Kinder 

vor 6 Uhr 1 

zwischen 6 und 7 Uhr 6 

bis 16.30 Uhr 2 

bis 17 Uhr 4 

bis 18 Uhr 5 

Wochenende 3 

Ferien 1 
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Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von 

Kindertagespflegepersonen weiter.  

Die zur Verfügung stehenden Beträge für die Kita-Jahre 2020/21 bis 2024/25 im 

Jugendamtsbezirk Voerde belaufen sich auf: 

Kita-Jahr Landesförderung 25 % Kommunalanteil  

2020/21 70.000 € + 17.500 €  

2021/22 105.000 € + 26.250 €  

2022/23 140.000 € + 35.000 €  

2023/24 140.000 € + 35.000 € + Dynamisierung nach § 37 

2024/25 140.000 € + 35.000 € + Dynamisierung nach § 37 

 

Nach Ende eines Kita-Jahres ist ein Verwendungsnachweis zu erstellen, zu viel gezahlte 

Mittel sind zurückzuzahlen. 

Da aus den Mitteln des § 48 ausschließlich Personalkosten refinanziert werden können, 

wurden für die Berechnung der Förderansätze für die Punkte 1 bis 5 die Personalkosten 

nach TVöD zugrunde gelegt. 

Erweiterung der Öffnungszeiten 

Für Angebote in Kindertageseinrichtungen gemäß der Punkte 1 bis 3 wird davon 

ausgegangen, dass für die Randzeiten nicht alle Gruppen besetzt werden müssen, sondern 

die Kinder (zumindest solange sich das Angebot im Aufbau befindet) in einer Gruppe je Kita 

zusammengefasst werden können, die dann mit einer Fachkraft und einer Ergänzungskraft 

zu besetzen wäre. Gerundet auf volle 1.000 € werden für eine Stunde Erweiterung der 

Öffnungszeiten je Woche in einer Gruppe Jahrespersonalkosten in Höhe von 3.000 € 

angesetzt. Bei Angeboten an Wochenenden und Feiertagen sind zusätzlich Wochenend- 

und Feiertagszuschläge in die Kalkulation aufzunehmen. 

Verringerung von Schließtagen 

Für Angebote nach Punkt 4 sind die Personalkosten je Woche nach dem Höchstsatz der im 

KiBiz vorgesehenen Gruppenformen berechnet worden. Hierzu wurde eine voll besetzte 

Gruppe Typ I c zugrunde gelegt. Auf Basis der Annahme, dass es auch in Kitas, die geringe 

Schließzeiten vorgeben, gerade in den Schul-Sommerferien Zeiten gibt, in denen viele 

Kinder im Urlaub sind und daher die Kita nicht im Vollbetrieb läuft, wird davon ausgegangen, 

dass in dreigruppigen Kitas nur eine und in Kitas ab vier Gruppen zwei in den Ferienzeiten 

benötigt werden. Daher wurden zwei Gruppen je Kita für die Refinanzierung vorgesehen. 

Gefördert werden 12 Öffnungstage. Der Fördersatz je Gruppe für 12 Tage wird – basierend 

auf den o.g. Personalkostenberechnungen – mit 6.240 € angesetzt. 

Ergänzende Kindertagespflege 

Für Angebote in der ergänzenden Kindertagespflege nach Punkt 6 ergibt sich der 

Förderansatz aus den jeweils aktuell gültigen Richtlinien. Für das Kita-Jahr 2020/21 sehen 

diese einen Stundensatz in Höhe von 5,28 € vor. Hinzu kommt ein Randzeitenzuschlag in 

Höhe von 1,50 € pro Stunde. Für ein Jahr beträgt der Fördersatz je Betreuungsstunde je 

Kind auf volle 100 € gerundet 400 €. 
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Umsetzung 

Als Kriterien für die Mittelverwendung im Kita-Jahr 2020/21 sind folgende Kriterien zur 

Planung herangezogen worden: 

 Bedarfsabfrage 2019 

 Rückmeldungen der Träger 

 Verteilung der Angebote über das Stadtgebiet 

 

Umsetzung der Flexibilisierung der Betreuungszeiten für das Kindergartenjahr 2020/21 

1. Öffnungszeiten über 47 Stunden wöchentlich 

Ein Bedarf für eine Verlängerung der täglichen Öffnungszeiten montags bis freitags in einer 

Kindertageseinrichtung wird in Friedrichsfeld, Voerde-West und Voerde-Ost gesehen. Das 

Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) hatte bereits in der Interessenbekundung 

angegeben, Öffnungszeiten über 45 Stunden je Woche anbieten zu können. Von den bereits 

aktiven Trägern wurde von Seiten der Stadt die Möglichkeit gesehen, in einer Einrichtung die 

Öffnungszeiten um ½ Std. täglich zu verlängern. Daher wurden die neue Kita des CJD für die 

Bezirke Spellen/Friedrichsfeld sowie die Kita Christian Morgenstern für den Bezirk Voerde-

West in die Jugendhilfeplanung mit erweiterten Öffnungszeiten (9,5 Std. täglich) 

aufgenommen. Für den Bezirk Voerde-Ost (oder falls sich dort keine Einrichtung findet ggf. 

ersatzweise in Voerde-West) wird zunächst eine Kita N.N. mit einer Erweiterung um ½ - 1 

Std. täglich aufgenommen. Da diese Förderung der verbesserten Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf dient, ist eine Voraussetzung für die Aufnahme einer Einrichtung in diese 

Förderung, dass die geförderten 20 Plätze vorrangig mit Kindern zu belegen sind, deren 

Eltern den Bedarf aufgrund einer Berufstätigkeit anmelden. Im Sinne des Kindeswohls soll 

die tägliche Betreuungszeit 9 Std. nicht überschreiten. 

2. Öffnungszeiten an Wochenend- und Feiertagen 

Aktuell ist kein Bedarf bekannt, der die Einrichtung eines entsprechenden Angebotes 

rechtfertigen würde. Es ist momentan eher von punktuellen Einzelbedarfen auszugehen. Hier 

ist eine Realisierung im Bereich der Kindertagespflege möglich. 

3. Öffnungszeiten und Betreuungsangebote vor 7 Uhr und nach 17 Uhr 

Aktuell ist kein Bedarf bekannt, der die Einrichtung eines entsprechenden Angebotes 

rechtfertigen würde. In Einzelfällen wäre hier entsprechend eine Umsetzung über die 

Kindertagespflege möglich. 

4. Maximal 15 Schließtage 

In der Bedarfsabfrage wurde dieser Bedarf nicht konkret geäußert, jedoch gibt es immer 

wieder Problemanzeigen von Eltern bzgl. einer Überbrückung der Schließtage durch andere 

Betreuungsmöglichkeiten. Das CJD sieht für die neue Kita in Spellen maximal 7 – 10 

Schließtage vor. Im Sinne einer Bündelung von Angeboten, die die gleiche Zielgruppe 

ansprechen (Verlängerung der täglichen Öffnungszeit und weniger Schließtage für eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf) wird zudem geprüft, ob eine Verringerung der 

Schließtage in der Kita Christian Morgenstern möglich ist. Von den übrigen Trägern wurde 

entweder aktuell keine Notwendigkeit oder keine Möglichkeit gesehen, dieses Angebot 

vorzuhalten. Daher wird auch hier als Angebot für Voerde-Ost eine Kita N.N. in die 

Jugendhilfeplanung aufgenommen. Dies sollte nach Möglichkeit die gleiche Kita sein wie in 

Punkt 1 (falls sich in Voerde-Ost keine findet, ggf. ersatzweise in Voerde-West). 
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5. Zusätzliche Betreuungsangebote bei unregelmäßigen oder ausnahmsweise kurzfristig 

erhöhten Bedarfen und Notfallbetreuung 

In der Bedarfsabfrage wurde dieser Bedarf nicht konkret geäußert, hier handelt es sich eher 

um akute Einzelanfragen, die individuell innerhalb bestehender Strukturen in 

Kindertageseinrichtungen oder ergänzender Kindertagespflege gelöst werden. Konkrete 

gesonderte Entwicklungsbedarfe zusätzlicher Angebote sind derzeit nicht beschreibbar. 

6. Ergänzende Kindertagespflege 

Zur Zeit gibt es immer wieder Anfragen bzgl. einer Betreuung in ergänzender 

Kindertagespflege nach der Öffnungszeit des regelmäßigen Betreuungsangebotes bzw. am 

Wochenende. Da dies die flexibelste Möglichkeit ist, auf Bedarfe außerhalb der 

Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen oder Großtagespflegestellen zu reagieren, wird 

für dieses Angebot ein Budget von 24.000 € zur Verfügung gestellt. 

 

Alle zur Verfügung gestellten Budgets werden ab dem Kita-Jahr 2021/22 entsprechend des  

§ 37 KiBiz dynamisiert. 
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Die nachfolgende Tabelle enthält die Zusammenfassung des Umsetzungskonzeptes für das Kita-Jahr 2020/21. 

 Angebot Förderansatz Umsetzung Budget 

1 Öffnungszeiten über 47 Stunden wöchentlich 

3.000 € je Jahr für jede Stunde 

Verlängerung der Öffnungszeit 

pro Woche für eine Gruppe 

 2,5 Std. Voerde-West 

(Christian Morgenstern) 

 2,5 Std. CJD-Kita Spellen 

 Bis zu 5 Std. Voerde-Mitte 

(möglichst Voerde-Ost) N.N. 

30.000,00 € 

2 Öffnungszeiten an Wochenend- oder Feiertagen aktuell nicht geplant aktuell nicht geplant 0,00 € 

3 
Öffnungszeiten und Betreuungsangebote vor 7 Uhr 

und nach 17 Uhr 
aktuell nicht geplant aktuell nicht geplant 0,00 € 

4 maximal 15 Schließtage 

pro Gruppe 45-Stunden-

Betreuung 6.240 €  kalkuliert für 

12 zusätzliche Öffnungstage 

 2 Gruppen CJD-Kita Spellen 

(ab 01.01.2021) 

 2 Gruppen Voerde-West N.N. 

 2 Gruppen Voerde-Ost N.N. 

32.240,00 € 

5 

zusätzliche Betreuungsangebote bei 

unregelmäßigen oder ausnahmsweise kurzfristig 

erhöhten Bedarfen und Notfallbetreuung 

aktuell nicht geplant aktuell nicht geplant 0,00 € 

6 ergänzende Kindertagespflege nach § 23 Absatz 1 
400 € je Jahr für 1 Std. pro 

Woche je Kind 
flexibel 24.000,00 € 

    86.240,00 € 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1211 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 09.07.2020 
 

Fachbereich Soziales und Jugend 

Fachdienst Jugend und Verwaltungsangelegenheiten 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Jugendhilfeausschuss 19.08.2020 vorberatend 

Bau- und Betriebsausschuss 27.08.2020 zur Kenntnis 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier:  Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung 
 durch die Errichtung einer dreigruppigen Übergangslösung für eine Kindertagesein-
 richtung mit flexiblen Raumkonzept am Standort Gymnasium Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt genehmigt die folgende Dringlichkeitsentscheidung: 
Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung wird 
die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten zur Errichtung einer 3gruppigen Übergangslösung für 
eine Kindertageseinrichtung mit flexiblen Raumkonzept am Standort Gymnasium Voerde, ent-
sprechend der zeichnerischen Anlagen, aufzunehmen und umzusetzen.  
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 

Folgejahre 

Erträge

Aufwendungen 150.000 €

einmalig x jährlich x

ja x nein

Betrag: Deckung:

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

150.000 €

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

337.500 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 337.500 €

 
 
 
Sachdarstellung: 

Der Stadtrat hatte mit Beschluss vom 31.03.2020 die Errichtung einer 4-gruppigen Übergangslö-
sung für die in Spellen zu errichtende Kindertageseinrichtung mit flexiblem Raumkonzept be-
schlossen. Grundlage der Entscheidung war die Jugendhilfeplanung im Bereich der Kindertages-
betreuung der Stadt Voerde für das Kindergartenjahr 2020/ 21 (Drucksache 16/1105 DS). Hier wird 
ein Fehlbedarf für das Kindergartenjahr 2020/ 21 
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Drucksache 16/1211 DS Seite - 2 - 

 

 
im Bereich Ü3 Kinder: 68 Plätze 
im Bereich U3 Kinder: 78 Plätze 

 
ausgewiesen. 
 
Die Fertigstellungsperspektive für eine endgültige Kindertagesstätte besteht bei sofortiger und stö-
rungsfreier Umsetzbarkeit deutlich nach Beginn des Kindergartenjahres 2020/ 2021. Vorgesehen 
ist die Planung und Umsetzung des Kita-Standortes nahe der Astrid-Lindgren-Grundschule in 
Spellen. 
Zur zwischenzeitlichen Bedarfsdeckung wurde deswegen die Errichtung einer weiteren 4- gruppi-
gen Interimskita beschlossen. Die Verwaltung wurde mit der Umsetzung der erforderlichen Pla-
nung und Durchführung der baulichen Maßnahmen beauftragt. Aktuelle Erkenntnisse u.a. im 
Rahmen einer Überprüfung der Jugendhilfeplanung, Prüfung von Kompensationsmöglichkeiten im 
U3 Bereich in der Tagespflege und eine Umfrage bei den Eltern, die Ihre Anmeldung für einen 
Kindergartenplatz auf das Kindergartenjahr 2021/ 22 verschoben haben, wurde der Bedarf in Rich-
tung einer 3-gruppigen Übergangslösung mit flexiblen Raumkonzept korrigiert.  
Bei der Standortsuche bestand die Zielvorgabe, einen räumlichen Bezug zum endgültigen Standort 
zu bilden und einen Ort zu finden, an dem die Umsetzung kurzfristig und mit möglichst wenigen 
Vorarbeiten möglich erscheint. Darüber hinaus bestand das Ziel einer kosteneffizienten Lösung, da 
von einer kurzfristigen Laufzeit auszugehen ist. 
 
Mit dem gefundenen Standort am Gymnasium können die Zielvorgaben für die Errichtung verwirk-
licht werden. Zum einem weist die Jugendhilfeplanung insbesondere einen Bedarf an Plätzen für 
eine Kindertageseinrichtung in Voerde Spellen und Friedrichsfeld West aus, zum anderen ergeben 
sich Synergien aus der bereits dort bestehenden Interimskita bei der Erschließung des Geländes. 
(Siehe Anlage 1) 
 
Als Interimslösung ist die Aufstellung einer 3-gruppigen Einrichtung in Modulbauweise (Anlage 2) 
vorgesehen. Zur Genehmigung des Raumkonzeptes wurde bereits eine Voranfrage an den LVR 
gestellt. Veränderungen im Detail können sich im Rahmen der Ausschreibung und in Abstimmung 
mit dem LVR ergeben. 
 
Im Haushalt 2020/21 sind bereits Mittel für diese Maßnahme etatisiert: 
 

 2020:       337.500 € 

 2021:      150.000 €   
 

Die Anmietung der notwendigen Kita-Module soll öffentlich ausgeschrieben werden und schnellst-
möglich bezugsfertig hergestellt werden, da Betreuungsbedarfe bereits zu Beginn des neuen Kin-
dergartenjahres bestehen.  
 
Aufgrund der Coronakrise erfahren Modulbauten derzeit wieder eine höhere Nachfrage, was sich 
in den Mietkosten widerspiegeln könnte. Es ist aber von deutlich geringeren Kosten für die Tief-
bauarbeiten aufgrund des gewählten Standortes auszugehen, da Erschließungskosten hier deut-
lich niedriger anfallen dürften. 
 
Ein Nutzungsbeginn ist spätestens zum 01.01.2021 angestrebt.  
 
Bei der Planung der Außenspielgeräte wird darauf geachtet, dass es sich um Spielgeräte handelt, 
die zum endgültigen Standort in Spellen umgesetzt und dort weiterverwendet werden können. 
 
Konkretere Kostendarstellungen sind nach Ende der Ausschreibungen möglich.  
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Aus den benannten Gründen war die Erwirkung einer Dringlichkeitsentscheidung von Nöten, um 
im Hinblick auf den bestehenden Zeitdruck die Planungen aufnehmen und sofort umsetzen zu 
können. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlagen: 
(1) Dringlichkeitsentscheidung Anlage 1 - Lageplan 
(2) Dringlichkeitsentscheidung Anlage 2 - Raumprogramm 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1212 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 14.07.2020 
 

Fachbereich Soziales und Jugend 

Fachdienst Kindertagesbetreuung 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Jugendhilfeausschuss 19.08.2020 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
Hier: Überarbeitete Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde genehmigt die folgende Dringlichkeitsentscheidung: Der Rat der Stadt 
Voerde beschließt die aufgrund der ab 01.08.2020 gültigen neuen Fassung des Kinderbildungsge-
setzes (KiBiz) überarbeiteten "Richtlinien der Stadt Voerde zur Förderung von Kindern in Kinderta-
gespflege". Diese treten zum 01.08.2020 in Kraft. 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 
Für die anfallenden Mehraufwendungen werden erhöhte Kindpauschalen des Landes NRW ge-
währt. Inwieweit diese auskömmlich sind, kann erst zum Abschluss der ersten Rechnungsperiode 
beurteilt werden. In der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 ff. werden die prognostizierten Erträ-
ge und Aufwendungen eingeplant werden. 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
 
Sachdarstellung: 

 
Mit Wirkung vom 01.08.2020 ist das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kin-
derbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetz-
buch in Kraft getreten. Dieses bewirkt zahlreiche Veränderungen im Vergleich zur bisher gültigen 
Rechtslage, sowohl im Bereich der Kindertageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege. 
 
Wie bereits im Jugendhilfeausschuss berichtet, stehen im Fokus der Reform v.a. die Stärkung des 
Elternwunsches und die Angleichung der fachlichen Standards von Kita und Tagespflege im Be-
reich der alternativ nutzbaren Angebote sowie die damit verbundene qualitative Weiterentwicklung 
der Kindertagespflege. 
 
Im Einzelnen führt das Gesetz an folgenden Stellen zu veränderten Anforderungen in der Kinder-
tagespflege: 

 Erhöhte Qualifizierungs- und Fortbildungsanforderungen 
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 Erweiterung der Anzahl der Betreuungsverträge unter Beibehaltung der bisher gültigen 
Rahmenbedingungen 

 Konkretisierung der Rahmenbedingungen für ergänzende Kindertagespflege 

 Erhöhte Anforderungen an Sprachförderung und Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 

 Laufende Geldleistungen bereits während der Eingewöhnungsphase 

 Jährliche Anpassung der Höhe der laufenden Geldleistungen 
 
Vor diesem Hintergrund sind die Richtlinien an die ab 01.08.2020 gültigen rechtlichen Vorgaben 
anzupassen gewesen. Einen Entscheidungsspielraum im Hinblick auf die dadurch entstehenden 
Kosten gibt es für die Stadt Voerde nicht. 
 
Da die laufenden Geldleistungen zukünftig bereits für die Eingewöhnungsphase sowie für je eine 
Stunde mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit je Kind je Woche gezahlt werden müssen, ist 
eine Dringlichkeitsentscheidung vor dem 01.08.2020 notwendig gewesen.  
 
Für die anfallenden Mehraufwendungen werden erhöhte Kindpauschalen des Landes NRW ge-
währt. Inwieweit diese auskömmlich sind, kann erst zum Abschluss der ersten Rechnungsperiode 
beurteilt werden. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Dringlichkeitsentscheidung Richtlinien Kindertagespflege 
(2) Richtlinien Kindertagespflege ab 01.08.2020 
 
 
Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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Richtlinien 

der Stadt Voerde  

zur Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege 
 

Gemäß §§ 22 – 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
  

S
ei

te
10

4
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



2 
 

Inhalt 

1. Allgemeines ....................................................................................................................... 3 

2. Rechtsgrundlagen ............................................................................................................. 3 

3. Zweck und Gegenstand der Förderung ............................................................................. 3 

4.  Elternmitwirkung und Kooperation zwischen Kindertagespflegepersonen und 

Kindertageseinrichtungen im Sozialraum............................................................................... 4 

5. Erlaubnis zur Kindertagespflege ........................................................................................ 4 

5.1 Formale Voraussetzungen ........................................................................................... 5 

5.2 Persönliche Voraussetzungen ................................................................................. 6 

5.3 Rahmenbedingungen der Kindertagespflege........................................................... 6 

5.4 Konzeption, Dokumentation und sprachliche Bildung ................................................... 7 

5.5 Qualifizierung ............................................................................................................... 7 

5.6 Ausschlusskriterien ...................................................................................................... 8 

5.7 Entzug der Pflegeerlaubnis .......................................................................................... 8 

6. Fördervoraussetzungen ..................................................................................................... 9 

7. Finanzierung der Kindertagespflege .................................................................................10 

7.1 Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen ...........................................................10 

7.2 Regelungen für Ausfallzeiten .......................................................................................12 

7.3 Elternbeiträge ..............................................................................................................12 

8. Verfahren .........................................................................................................................12 

8.1 Antragstellung und Vermittlung....................................................................................12 

8.2 Änderungsmitteilungen ................................................................................................12 

9. Inkrafttreten ......................................................................................................................13 

 

  

S
ei

te
10

5
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



3 
 

 

1. Allgemeines 

Der gesetzliche Förderauftrag der Kindertagespflege umfasst die Erziehung, Bildung und Be-

treuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 

soll sich an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den 

Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft 

berücksichtigen. 

2. Rechtsgrundlagen 

§§ 22, 23, 24, 43, 72a und 90 SGB VIII – KHG in der jeweils gültigen Fassung 

Gesetz zu frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – 

Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils gülti-

gen Fassung 

Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertages-

pflege (Kinderförderungsgesetz – KiföG) in der jeweils gültigen Fassung 

§ 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Voerde in der jeweils gültigen Fassung 

3. Zweck und Gegenstand der Förderung 

Zur Förderung der Entwicklung eines Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren, 

kann eine Person vermittelt werden, die das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags im 

eigenen oder im Haushalt des/ der Personensorgeberechtigten betreut (Tagespflegeperson). 

Die Kindertagespflege kann auch in anderen geeigneten Räumlichkeiten angeboten werden. 

Dabei richten sich die Betreuungszeiten unter besonderer Berücksichtigung des Wohles des 

Kindes nach dem Bedarf der Eltern. 

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung zu einer geeigneten Tagespfle-

geperson, die fachliche Beratung, die Begleitung und die weitere Qualifizierung sowie die 

Gewährung einer laufenden Geldleistung nach den in dieser Richtlinie festgelegten Voraus-

setzungen und festgelegten Höhe.   

Die Kindertagespflege soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unter-

stützen und ergänzen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung 

besser miteinander vereinbaren zu können. 

Die Vermittlung eines Kindes in Kindertagespflege durch das Jugendamt ersetzt nicht die 

Verantwortung der an der Kindertagespflege beteiligten Personen.  

Das Jugendamt übernimmt die Kosten für eine Tagesbetreuung in Kindertagespflege unter 

den in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und in der in diesen Richtlinien festge-

legten Höhe. Entsprechend der Elternbeitragssatzung der Stadt Voerde werden Elternbei-

träge in der dort festgesetzten Höhe erhoben. 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam 

mit Kindern ohne Behinderungen gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kin-

dern mit Behinderungen und von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, sind bei 

der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. 
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4.  Elternmitwirkung und Kooperation zwischen Kindertagespflegepersonen 

und Kindertageseinrichtungen im Sozialraum 

Zur Wahrnehmung der Interessen von Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege betreut wer-

den, ist gemäß § 11 KiBiz im Sinne eines gemeinsamen integrierten Förderangebots anzu-

streben, dass zur Vertretung dieser Eltern in der Versammlung der Elternbeiräte bis zum 10. 

Oktober eine Wahl im Jugendamtsbezirk ermöglicht wird. Bei Bedarf wird das Jugendamt 

hierbei unterstützend tätig. 

Gemäß § 13 wird die Zusammenarbeit zwischen Kindertagespflegepersonen und Kinderta-

geseinrichtungen durch das Jugendamt gefördert. 

5. Erlaubnis zur Kindertagespflege 

Die Erlaubnis zur Durchführung einer Kindertagesbetreuung richtet sich nach den Vorausset-

zungen des § 22 KiBiz. 

Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushaltes der Erziehungsbe-

rechtigten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Ent-

gelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 

Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden Kindern. Die Er-

laubnis kann im Einzelfall zur Betreuung von bis zu acht fremden Kindern erteilt werden. Ab-

weichend davon kann die Erlaubnis zur Betreuung von bis zu 10 Kindern erteilt werden, 

wenn die Kindertagespflegeperson regelmäßig mehrere Kinder unter 15 Stunden wöchent-

lich betreut, nie mehr als fünf Kinder gleichzeitig anwesend sind und gewährleistet ist, dass 

die betreuten Kinder immer in derselben Gruppenzusammensetzung betreut werden und 

 die Kindertagespflegeperson eine kompetenzorientierte Qualifizierung zur Kinderta-

gespflege nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertages-

pflege (QHB) absolviert hat oder 

 sie sozialpädagogische Fachkraft im Sinne der „Vereinbarung zu den Grundsätzen 

über die Qualifikation und den Personalschlüssel (Personalvereinbarung) mit einer 

Qualifikation zur Kindertagespflege auf der Grundlage eines wissenschaftlich entwi-

ckelten Lernplanes entsprechend mindestens der Hälfte des Standards des DJI-Cur-

riculums ist.  

Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig oder insgesamt mehr als acht bzw. zehn fremde 

Kinder über die Woche von einer Kindertagespflegeperson betreut werden, so findet § 45 

SGB VIII (Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung) Anwendung. 

Auch bei einer bestehenden, bereits erteilten Pflegeerlaubnis wird bei jeder weiteren Auf-

nahme von Tagespflegekindern geprüft, ob die erteilte Erlaubnis es vor dem Hintergrund des 

Kindeswohls und der Kindesinteressen tatsächlich zulässt, weitere Kinder zu betreuen. Maß-

gebliche Kriterien für die Entscheidung über eine Aufnahme eines Tagespflegekindes sind 

u.a. Betreuungsaufwand und Förderungsbedarf. Das Jugendamt entscheidet daher im Ein-

zelfall unabhängig von der Geeignetheit der Kindertagespflegeperson über die Aufnahme. 

Wenn sich mehrere Kindertagespflegepersonen zusammenschließen, so können gem. § 22 

Abs. 3 KiBiz bis zu neun gleichzeitig anwesende Kinder insgesamt durch maximal drei Kin-

dertagespflegepersonen betreut werden.  

Ein Zusammenschluss von mehr als drei Kindertagespflegepersonen ist nicht erlaubt. 
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Im Rahmen eines Zusammenschlusses von bis zu drei Kindertagespflegepersonen zum Be-

trieb einer sog. Großtagespflegestelle können auch bis zu 15 Betreuungsverträge abge-

schlossen werden, sofern die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Satz 3 KiBiz erfüllt werden. 

Es dürfen sich aber nie mehr als neun Kinder gleichzeitig in der Großtagespflegestelle befin-

den. 

Im Falle eines Zusammenschlusses von Kindertagespflegepersonen bedarf jede einzelne 

Kindertagespflegperson einer Erlaubnis nach § 43 SGB VIII. Die Erlaubnis wird aber nur er-

teilt, wenn bei dieser Form der Tagesbetreuung durch geeignete organisatorische Vorkeh-

rungen sichergestellt ist, dass immer dieselbe Kindertagespflegeperson ein bestimmtes Kind 

betreut. Der nicht institutionelle, familienähnliche Charakter der Kindertagespflege als Be-

treuungsform muss deutlich erkennbar sein.  

Die Förderung von Zusammenschlüssen von Kindertagespflegepersonen ist gekoppelt an 

die Jugendhilfeplanung. 

Die Erlaubnis ist schriftlich beim Jugendamt zu beantragen. Sie ist auf fünf Jahre befristet 

und bei Bedarf regelmäßig zu verlängern. Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt 

über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des Kindes/der Kinder be-

deutsam sind. 

Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Kindertagespflegeperson und die Kindertagespflegestelle 

geeignet sind.  

Auch wenn keine Erlaubnis erforderlich ist, wird die Geeignetheit anhand der folgenden Vor-

rausetzungen geprüft. 

Laut Gesetz sind Personen geeignet, die  

 sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Er-

ziehungsberechtigten und anderen Kindertagespflegepersonen auszeichnen, 

 über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen und 

 über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfü-

gen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewie-

sen haben.  

Diese Voraussetzungen sind nur gegeben, wenn die nachfolgenden Punkte erfüllt sind. 

5.1 Formale Voraussetzungen 

Zur Prüfung der Eignung sind von den Bewerbern/innen folgende Unterlagen vorzulegen: 

 Bewerberbogen 

 Gesundheitliche Atteste des Hausarztes/der Hausärztin für alle im Haushalt der Kin-

dertagespflegeperson lebenden Personen (auf Aufforderung sind diese zu aktualisie-

ren), sofern die Betreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson stattfindet 

 Unterschriebenes Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz 

 Erweiterte Führungszeugnisse gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) für 

alle im Haushalt lebenden Personen ab Vollendung des 14. Lebensjahres; die erwei-

terten Führungszeugnisse müssen alle 3 Jahre aktualisiert werden 

 Lebenslauf mit Bild 

 Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind; dieser Kurs muss 

alle drei Jahre aktualisiert werden 

 Nachweis über den Schulabschluss (mindestens Hauptschulabschluss) 
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 Nachgewiesene § 8a-Unterweisung 

 Nachweis über den Masern-Impfstatus 

Die weiteren Voraussetzungen werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ju-

gendamtes durch persönliche Gespräche und Ortsbesichtigungen überprüft. 

5.2 Persönliche Voraussetzungen 

 Die Kindertagespflegeperson soll volljährig sein.  

 Die Kindertagespflegeperson hat sich mit ihrer Tätigkeit als Kindertagespflegeperson 

auseinandergesetzt.  

 Die Grundhaltung zum Kind kommt durch Zuneigung, Zuwendung und Respekt zum 

Ausdruck. 

 Es besteht die Bereitschaft, zu einer zuverlässigen und verbindlichen Kinderbetreu-

ung.  

 Erfahrungen im Umgang mit Kindern, insbesondere mit Kindern unter drei Jahren, 

sind vorhanden.  

 Soziale und kommunikative Kompetenzen, wie z.B. Beziehungsfähigkeit, Einfüh-

lungsvermögen, Verantwortungsgefühl und Konfliktfähigkeit sind vorhanden.  

 Die Kindertagespflegeperson ist tolerant und offen für andere Lebenskonzepte und 

Werthaltungen. 

 Die Kindertagespflegeperson arbeitet zum Wohl des Kindes mit den Eltern zusam-

men. 

 Es besteht die Bereitschaft, zur Reflexion und Weiterentwicklung des Erziehungsver-

haltens. 

 Es besteht die Bereitschaft, sich fortzubilden. 

 Es besteht die grundsätzliche Bereitschaft, mit dem Jugendamt zu kooperieren.  

 Es sind Deutschkenntnisse vorhanden, die die kommunikativen und sozialen Anfor-

derungen erfüllen und die Förderung der sprachlichen Entwicklung gewährleisten. 

5.3 Rahmenbedingungen der Kindertagespflege 

 Die Räume bieten gem. Empfehlungen des Landschaftsverbandes Rheinland min-

destens ausreichend Platz zum Spielen, für Bewegung, Ruhe und Entspannung ent-

sprechend der Anzahl und dem Alter der zu betreuenden Kinder.  

Bei Schulkinderbetreuung stehen entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung. 

 Die Wohnungseinrichtung ist kindgerecht. 

 Eine ausreichende Ausstattung mit altersentsprechenden Beschäftigungs- und Spiel-

materialien für jedes Kind ist vorhanden und in gutem Zustand. 

 Die Räume für die Kinderbetreuung sind sauber, werden ausreichend belüftet, be-

heizt und beleuchtet. 

 Sicherheits- und Brandschutzaspekte im Wohn- und Außenbereich sind berücksich-

tigt. 

 Der Tagesablauf wird kindgerecht strukturiert, um den Kindern Sicherheit zu geben. 

 Die Bedürfnisse der Tagespflegekinder und der eigenen Familie können in Einklang 

gebracht werden. 

 Die Kindertagespflegeperson verhält sich gesundheitsbewusst und leitet zu gesund-

heitsförderndem Verhalten an. Die Ernährung ist ausgewogen, gesund und auf die 

kindlichen Bedürfnisse abgestimmt. 
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5.4 Konzeption, Dokumentation und sprachliche Bildung 

Die Kindertagespflegepersonen erstellen eine pädagogische Konzeption, dokumentieren und 

beobachten die Entwicklung der Kinder und fördern die Sprachentwicklung nach den Vorga-

ben der §§ 17-19 KiBiz und bieten den Eltern mindestens einmal im Kindergartenjahr ein Ge-

spräch über die Entwicklung des Kindes sowie geplante Maßnahmen zur gezielten Förde-

rung des Kindes an. 

Die pädagogischen Konzepte sind der Fachberatung zur Bewertung vorzustellen. Die Fach-

beratung nimmt bei Bedarf Einblick in die Dokumentation der allgemeinen Entwicklung von 

Kindern. 

Die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern 

voraus. 

5.5 Qualifizierung 

Kindertagespflegepersonen sollen gem. § 21 KiBiz über eine Qualifizierung entsprechend 

dem Curriculum des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) verfügen. 

Personen, die ihre Qualifizierung anderweitig, z.B. über eine entsprechende Ausbildung, 

nachgewiesen haben, können von der Teilnahme an einer solchen Qualifizierung freigestellt 

werden. Die Prüfung und Entscheidung obliegt dem örtlich und sachlich zuständigen Jugend-

amt und erfolgt im Einzelfall. 

Die erforderliche Qualifizierung muss mit positivem Ergebnis abgeschlossen sein, wenn ein 

zweites Kind betreut werden soll (§ 21 Abs. 1 KiBiz). 

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig diese 

Tätigkeit aufnehmen, über eine Qualifikation auf der Grundlage eines wissenschaftlich entwi-

ckelten Lehrplans verfügen, der inhaltlich und nach zeitlichem Umfang dem Standard des 

vom DJI entwickelten QHB entspricht. Sozialpädagogische Fachkräfte, die ab dem Kinder-

gartenjahr 2022/23 erstmalig als Kindertagespflegeperson tätig werden, benötigen einen 

Nachweis über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich Anforderungen der Kindertagespflege im 

Umfang von 80 Unterrichtseinheiten. 

Erfolgt die Betreuung ausschließlich als Ergänzung außerhalb der Öffnungszeiten des regel-

mäßigen/ hauptsächlichen Betreuungsangebotes, soll die Kindertagespflegeperson mindes-

tens über eine Qualifikation im Umfang von 160 Unterrichtseinheiten oder vergleichbare pä-

dagogische Kenntnisse verfügen.  

Die Qualifizierungen sollen folgende Inhalte haben: 

Orientierungs- und Motivationsklärung: 

 Bedeutung der Kindertagespflege  

 Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Erwartungen  

 Kindertagespflege: Passt das in meine Familie? 

 Versicherungs- und Steuerfragen 

 Erörterung der rechtlichen Gegebenheiten 

Grundqualifizierung:  

 Rollenverständnis und Rollenverhalten der Kindertagespflegeperson 

 Kommunikation der Beteiligten  

 Erziehungsvorstellungen und Erziehungsfragen 
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 Erziehungsverständnis, Erinnerungen an Vorstellungen aus der eigenen Kindheit, ei-

gene Erziehungsvorstellungen, Erziehungsvorstellungen der abgebenden Eltern 

 Grenzen, Regeln 

 Entwicklung des Bindungsverhaltens von Kindern insbesondere in den ersten drei Le-

bensjahren, Kontakt- und Eingewöhnungsphase 

 Bildung beobachten und dokumentieren 

 Hintergrund der Kindertagespflege 

 Versicherung, Steuern, Verträge  

 Erste Hilfe am Kind (ist alle drei Jahre „aufzufrischen“) 

 Verpflichtung nach §8a SGB VIII 

 Kinder u. Medien 

 Spiel, Ernährung und Bewegung 

 Sicherheit drinnen und draußen/über den Umgang mit Gefahrenquellen 

Kinder mit Behinderung 

Werden Kinder mit oder mit drohender Behinderung betreut, ist eine zusätzliche Qualifikation 

erforderlich und spätestens mit Betreuungsbeginn bzw. Feststellung des zusätzlichen För-

derbedarfs nach § 53 SGB XII zu beginnen. 

Weiterqualifizierung 

Die Kindertagespflegeperson ist gem. § 21 Abs. 3 KiBiz verpflichtet, mindestens fünf Stun-

den jährlich Fortbildungsangebote wahrzunehmen. 

Kostenübernahme  

Sofern die Qualifizierung nicht vom Jugendamt kostenfrei durchgeführt wird, können die Kos-

ten der Qualifizierungsmaßnahme nach vorheriger Abstimmung mit dem Jugendamt ganz 

oder teilweise übernommen werden, sobald ein vom Jugendamt vermitteltes Kind nicht nur 

vorübergehend betreut wird. 

5.6 Ausschlusskriterien 

Ausschlusskriterien liegen vor, wenn 

 Bewerber/innen insbesondere wegen einer in § 72a SGB VIII aufgeführten Straftat 

verurteilt wurden, 

 formale Bedingungen nicht erfüllt sind, 

 Hilfe zur Erziehung in Anspruch genommen wird oder diese nicht positiv beendet 

wurde (eine Hilfe nach § 35 a KJHG wird dabei ausgeklammert, hier erfolgt eine Ein-

zelfallentscheidung), 

 sich Eignungsvorbehalte aus dem Kapitel 4 ergeben  

 gegen das Rauchverbot gem. § 12 Abs. 4 KiBiz in Räumen, in denen Tagespflegekin-

der betreut werden, verstoßen wird, 

 innerhalb von einem Jahr nach Aufforderung keine Qualifizierung nachgewiesen wird. 

5.7 Entzug der Pflegeerlaubnis 

Die Pflegeerlaubnis ist zu entziehen, wenn 

 die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind, 
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 sich nachträglich herausstellt, dass bei ihrer Erteilung ein Versagungsgrund vorgele-

gen hat und die Kindertagespflegeperson nicht bereit oder in der Lage ist, für Abhilfe 

zu sorgen, 

 das Kindeswohl gefährdet ist und die Kindertagespflegeperson nicht bereit oder in 

der Lage ist, für Abhilfe zu sorgen. 

 

6. Fördervoraussetzungen 

Die Förderung des Kindes in Kindertagespflege muss für sein Wohl geeignet und erforderlich 

sein. Gefördert wird die Betreuung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren. 

Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben: 

Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind in einer Kindertagesein-

richtung oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn diese Leistung für ihre Entwicklung zu 

einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit geboten ist oder die Erziehungsberechtigten 

nachweislich 

 einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit su-

chend sind, 

 sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschul-

ausbildung befinden oder 

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne SGB II erhalten. 

Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und sollte 

der Entwicklung des Kindes angemessen sein. 

Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-

res: 

Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, haben bis zur Vollendung des dritten Le-

bensjahres einen Anspruch auf frühkindlichen Förderung in einer Kindertageseinrichtung o-

der in der Kindertagespflege. 

Der Betreuungsumfang richtet sich unter besonderer Beachtung des Wohles des Kindes 

nach dem Bedarf der Eltern. 

Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt: 

Für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr hat die Förderung in einer Kindertagesein-

richtung oder in schulischen Förder- und Betreuungsangeboten Vorrang vor einer Förderung 

in Kindertagespflege. Eine ergänzende Förderung in Kindertagespflege kann bei Bedarf er-

folgen. Der besondere Bedarf ist bei der Beantragung einer Förderung in Kindertagespflege 

zu begründen und nachzuweisen. 

Kinder ab dem Schuleintritt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 

Kinder ab dem Schuleintritt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres können im Rahmen der 

Kindertagespflege betreut werden, wenn die Erforderlichkeit gegeben ist. 

Von einer Erforderlichkeit der Kindertagespflege kann regelmäßig ausgegangen werden, 

wenn die Eltern wegen Berufstätigkeit, beruflicher, schulischer Ausbildung, einer Hochschul-

ausbildung, wegen Arbeitssuche oder aufgrund von Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
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(im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) die Förde-

rung nicht selbst sicherstellen können oder ein entsprechender Rechtsanspruch auf Betreu-

ung besteht.  

Eine Erforderlichkeit ist regelmäßig auch dann gegeben, wenn der Elternteil, der die überwie-

gende Betreuung des Kindes übernommen hat, vorübergehend aus gesundheitlichen oder 

anderen zwingenden Gründen ausfällt, Personen im familiären und sozialen Umfeld oder ein 

Platz in einer Kindertageseinrichtung nicht zur Verfügung stehen und der andere Elternteil 

bei der Betreuung und Versorgung des Kindes/der Kinder durch Kindertagespflege ausrei-

chend unterstützt werden kann. 

Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Eltern/Erziehungsberechtigten ist vorab immer 

die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers, wie z.B. Krankenkasse, Rententräger 

etc., zu prüfen. 

Eine Erforderlichkeit kann auch dann gegeben sein, wenn ein Personensorgeberechtigter/Er-

ziehungsberechtigter zwar zur Verfügung steht, aber z.B. bei der Betreuung von mehr als 

zwei Kindern unter drei Jahren in seinen Handlungsmöglichkeiten überfordert ist und andere 

Personen aus dem familiären oder sozialen Umfeld und Plätze in Kindertageseinrichtungen 

nicht zur Verfügung stehen.  

Ein lediglich vorübergehender Betreuungsbedarf ist in der Regel nicht förderungsfähig. 

Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.  Der Bedarf 

ist vom Jugendamt im Einzelfall zu ermitteln.  

Das Jugendamt trifft im Rahmen der Einzelfallprüfung die entsprechenden Entscheidungen. 

 

7. Finanzierung der Kindertagespflege 

7.1 Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen 

Die Kindertagespflegeperson erhält eine laufende Geldleistung, die die Erstattung angemes-

sener Kosten, die der Kindertagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, und einen 

Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung nach Maßgabe von § 23 Abs. 2 a SGB VIII be-

inhaltet. Die Geldleistung wird ab ersten Betreuungstag gezahlt. Eingewöhnungszeiten bis zu 

vier Wochen werden nicht gesondert abgerechnet. Längere Eingewöhnungszeiten sind an-

zuzeigen und bedürfen einer Genehmigung durch die Fachberatung Kindertagespflege. 

Die Vergütung pro Betreuungsstunde richtet sich nach dem aktuell gültigen Stundensatz. Da-

von entfallen 40 % auf die Kosten für den Sachaufwand und 60% auf die Förderleistungen. 

Im Kindergartenjahr 2019/20 beträgt der Stundensatz 5,20 €. Dieser erhöht sich in den fol-

genden Kindergartenjahren jeweils um 1,5 %. 

Die monatliche Vergütung wird wie folgt ermittelt:  

Ermittelte Wochenstundenzahl x 52 x Stundensatz in der aktuell gültigen Höhe : 12 = ermit-

telte Monatsvergütung 

Die Vergütung dient der Anerkennung der Förderleistung der Kindertagespflegeperson. Sie 

berücksichtigt den zeitlichen Umfang, die Anzahl sowie den Förderbedarf der betreuten Kin-

der und die erforderliche Qualifizierung der Kindertagespflegeperson. 

Randzeiten werden gesondert vergütet. Unter Randzeiten sind diejenigen Zeiten zu verste-

hen, zu denen eine institutionelle Betreuung nicht angeboten wird. Das betrifft montags bis 

freitags die Zeiten zwischen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr sowie zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr 
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sowie Betreuungszeiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.   

Für solche Betreuungszeiten wird ein Zuschlag von 1,50 € pro Stunde gewährt. 

Übernachtet das Kind wegen frühen Arbeitsbeginns oder späten Arbeitsendes der Eltern/Er-

ziehungsberechtigten an einzelnen Tagen bei der Kindertagespflegeperson, wird für die Zeit 

von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr eine pauschale Nachtbereitschaftszeit von 2 Stunden anerkannt.  

Hinzu kommen: 

 die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversiche-

rung in Höhe des jeweils gültigen Mindestbeitrages zur gesetzlichen Unfallversiche-

rung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII, 

 die hälftige Erstattung der Aufwendungen zu einer nachgewiesenen angemessenen 

Alterssicherung der Kindertagespflegeperson,  

 die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen einer angemessenen freiwilli-

gen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung,  

 die Erstattung der Aufwendungen für die erforderlichen jährlichen Fortbildungen und 

 die Erstattung der erforderlichen wöchentlichen mittelbaren Bildungs- und Betreu-

ungsarbeit in Höhe von einer Betreuungsstunde pro zugeordnetem Kind (abzüglich 

der urlaubs- und krankheitsbedingten Ausfallzeiten) 

Die hälftige Erstattung der Aufwendungen für Alterssicherung, Pflegeversicherung und Kran-

kenversicherung werden unabhängig von der Anzahl der betreuten Tagespflegekinder für je-

den Monat, in dem betreut wird, nach Vorlage eines Zahlungsnachweises einmal an die Kin-

dertagespflegeperson ausgezahlt. 

Der Betrag für die Beiträge zur Unfallversicherung wird der Kindertagespflegeperson nach 

Vorlage eines Zahlungsnachweises erstattet.  

Der Gesamtbetrag wird nach Bewilligung auf das Konto der Kindertagespflegeperson über-

wiesen.  

In den laufenden Geldleistungen sind nicht enthalten: 

 Kosten für die Bereitstellung einer Mahlzeit 

 Kosten für spezielle Nahrungsmittel, z.B. bei Vorliegen von Allergien oder anderen 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

 Kosten für Pflegemittel/-utensilien 

 Eventuell anfallende Fahrtkosten für die Betreuungsperson 

Diese Kosten haben die Eltern/Erziehungsberechtigten gesondert zu tragen. 

Im Einzelfall kann ein Zuschlag von 0,50 € pro Stunde bei der Betreuung von Kindern unter 

erschwerten Bedingungen gewährt werden (z. B. Kinder mit Behinderungen mit erhöhtem 

Therapiebedarf). 

Mit den laufenden Geldleistungen, der Übernahme der Beiträge zur Unfallversicherung und 

den Erstattungen zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Fortbildungskos-

ten und der mittelbaren Bildungs- und Betreuungsarbeit sind für die Stadt Voerde alle Auf-

wendungen der Kindertagespflegeperson abgegolten. 
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7.2 Regelungen für Ausfallzeiten 

Bei Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson und/oder des Tageskindes wird maximal bis 

zu sechs Wochen im Jahr die monatliche Geldleistung weitergezahlt. Diese Zeiten sind zu 

dokumentieren und auf Anfrage dem Jugendamt vorzulegen. 

Bei selbst organisierten Vertretungen ist die finanzielle Entschädigung selbst zu überneh-

men.  

Wenn das Jugendamt eine geeignete Vertretung der Kindertagespflegeperson vermittelt hat, 

erhält die Vertretung nur die nach Ziffer 5.1 ermittelte laufende Geldleistung mit Ausnahme 

der Aufwendungen für die Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und 

die Alterssicherung. 

Muss das Jugendamt für eine Ersatzbetreuung sorgen, so ist dies im Interesse der Kinder 

mindestens 8 Wochen im Voraus anzuzeigen, um so rechtzeitig Absprachen mit den zur Ver-

fügung stehenden Kindertagespflegepersonen treffen und die Eingewöhnungszeit planen zu 

können. 

7.3 Elternbeiträge 

Auf der Grundlage von § 90 SGB VIII i.V. m. § 51 KiBiz wird von den Eltern ein Kostenbei-

trag zu den Kindertagespflegekosten erhoben.  

Die Höhe der Kostenbeiträge wird analog zur Elternbeitragssatzung der Stadt Voerde für den 

Bereich der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen in der jeweils gültigen Fas-

sung ermittelt. 

Gemäß § 51 Abs. 3 KiBiz kann der Träger/die Kindertagespflegeperson vom Erziehungsbe-

rechtigten ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. 

8. Verfahren 

8.1 Antragstellung und Vermittlung 

Die Vermittlung einer geeigneten Kindertagespflegeperson durch die Fachberatung Kinderta-

gespflege der Stadt Voerde ist von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu beantragen. Hierzu 

wird zunächst der Bedarf über das Online-Portal Kita-Online (aufzurufen über die Homepage 

der Stadt Voerde) angemeldet. Sofern der Bedarf nicht auf diesem Weg angezeigt werden 

kann, kann der Antrag auch in schriftlicher Form gestellt werden. Dabei sind die Antragsfor-

mulare der Stadt Voerde zu benutzen. 

Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu vervollständigen. Wird die 

Frist nicht eingehalten, so erlischt der Anspruch auf Kostenübernahme vom Tag des Betreu-

ungsbeginns des Kindes bis zur endgültigen Vervollständigung des Antrages. Die geleisteten 

Kosten sind vom Antragsteller zu erstatten. 

Sind Geldleistungen bezogen worden, obwohl eine Betreuung nicht stattgefunden hat, sind 

diese Geldleistungen zu erstatten. 

8.2 Änderungsmitteilungen 

Änderungen gegenüber der Antragstellung, insbesondere Änderungen bei den Betreuungs-

zeiten, der Einkünfte oder Wechsel der Kindertagespflegeperson, sind dem Jugendamt un-

verzüglich schriftlich mitzuteilen. 
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Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, 

die für die Betreuung des Kindes oder der Kinder bedeutsam sind. 

9. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten zum 01.08.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 

01.08.2019 außer Kraft. 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1238 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 18.08.2020 
 

Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Haushalt und Steuern 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 zur Kenntnis 

Stadtrat 08.09.2020 zur Kenntnis 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. Quartal 2020 
 
Beschlussvorschlag: 

Die in der Anlage zur Drucksache Nr. 16/1238 nachgewiesen außerplanmäßige Auszahlung im 
Zeitraum 01.04.2020 – 30.06.2020 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Nachdem im I. Quartal des Jahres 2020 keine nachzuweisenden über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen vorlagen, führt die vom Kämmerer genehmigte nachzuweisen-
de außerplanmäßige Auszahlung im II. Quartal 2020 zur Mehrauszahlung in der Finanzrechnung 
des Jahres 2020 in Höhe von 6.000 €. Betroffene Produktbereiche, Projekte sowie die entspre-
chenden Deckungen sind in der Nachweisung (s. Anlage) angegeben. 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß § 83 (2) GO NRW sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen, über deren Leistung der Kämmerer entschieden hat, dem Rat zur Kenntnis zu geben. 
Ausgenommen hiervon sind geringfügige über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen. 
In der als Anlage beigefügten Nachweisung sind die für den Haushalt im II. Quartal 2020 durch 
den Kämmerer genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen – 
mit Ausnahme der geringfügigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 5.000 € - 
aufgeführt und begründet. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Nachweisung APL II. Quartal 2020 
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Anlage zur Drucksache Nr. 16/1238 

Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im II. Quartal des Haushaltsjahres 2020 
 

Produktbereich 

Projekt 

Bezeichnung Haushaltsansatz  

inkl. Reste 

€ 

Überschreitung 

 

€ 

Begründung 

 

 

 

Finanzrechnung 

 
53 
 
7.100514 
 

 
 
 
 

 
Abwasserbeseitigung 
 
RW-Kanal An der Schu-
le 
 

 
 
 

6.000 
 
 
 
 

 
 
 
          6.000 

 

 
 
 
Baugrunduntersuchung für die vorgesehene Ausbauplanung 2021. Die Bau-
grunduntersuchung kann in Verbindung mit anderen Maßnahmen zum jetzigen 
Zeitpunkt beauftragt werden, sodass hier Kosten im Gegensatz zur Einzel-
vergabe des Auftrages in 2021 eingespart werden können. Gedeckt wurde der 
außerplanmäßige Bedarf durch Minderauszahlungen auf dem Projekt 7.100410 
„Grundstückshausanschlüsse“. 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1240 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 24.08.2020 
 

Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Stabsstelle Zentrales Controlling 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Beteiligungsbericht des Jahres 2019 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde beschließt gemäß § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW den der Drucksache 
16/1240 als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Voerde (Niederrhein). 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
Sachdarstellung: 

Seit dem 01.01.2019 ist gemäß § 117 GO NRW in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen, in 
welchem die Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Voraussetzungen 
des § 116 a GO NRW befreit ist.  
 
Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung her-
beizuführen. 
 
Am 23.06.2020 (Drucksache 16/1182 vom 03.06.2020) hat der Rat der Stadt Voerde entsprechend 
der Regelungen des § 116 a Abs. 1 GO NRW die „Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines 
Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 “ einstimmig festgestellt. Durch diese Feststellung 
ist die Stadt Voerde nach § 117 GO NRW verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen. 
 
Der Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Voerde ist dieser Drucksache als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Beteiligungsbericht der Stadt Voerde (Niederrhein) 
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Beteiligungsbericht der Stadt Voerde (Niederrhein) 

Geschäftsjahr 2019 

 
  

 

 

 

 

 

BETEILIGUNGSBERICHT 2019 

 

 

 

Stadt Voerde (Niederrhein) 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

 

    Stand: 21.08.2020 
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 Stadt Voerde (Niederrhein) 

 Der Bürgermeister 

 Fachdienst 3.3 – Stabsstelle Zentrales Controlling 

 Rathausplatz 20 

 46562 Voerde 

 

 Tel. 02855 / 80-524 
 
 E-Mail: controlling@voerde.de 
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1. Beteiligungsbericht der Stadt Voerde (Niederrhein) 

1.1 Anlass und Ziele des Beteiligungsberichtes 

 

Gemäß § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die Kommune verpflichtet, einen Beteiligungs-

bericht zu erstellen, wenn sie unter den Voraussetzungen des § 116 a GO NRW von der Pflicht befreit 

ist, einen Gesamtabschluss zu erstellen.  Mit Beschluss (DS 16/1182) vom 23.06.2020 hat der Rat der 

Stadt Voerde festgestellt, dass die Stadt Voerde von der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabschlusses 

für das Jahr 2019 befreit ist, sodass nachfolgend ein Beteiligungsbericht zu erstellen ist. Gemäß § 117 

GO NRW, ergänzt um die Angaben in § 53 KomHVO NRW, sind im Beteiligungsbericht gesondert anzu-

geben 

1. die Beteiligungsverhältnisse, 

2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche, 

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals 

jedes verselbständigten Aufgabenbereichs sowie 

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen un-

tereinander und mit der Gemeinde. 

Der vorliegende Beteiligungsbericht bietet eine umfangreiche Orientierungshilfe für die politischen 

Gremien, die Verwaltung sowie die breite Öffentlichkeit und stellt ein Instrumentarium zur Steuerung 

und Kontrolle der Unternehmen dar. Zielsetzung des Berichtes ist es, eine weitere Erhöhung der Trans-

parenz der Beteiligungen der Stadt sowie ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu erreichen.   

Neben den gesetzlichen Vorgaben des Landes NRW zur alljährlichen Berichterstattung über die wirt-

schaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung gibt dieser Beteiligungsbericht darüber hinaus Aus-

kunft über die Entwicklung und Vermögensstruktur der Zweckverbände, mit denen die Stadt Voerde 

in finanzieller oder beratender Weise verbunden ist.  

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessenten zur Einsichtnahme im Fachdienst 3.3 -  Stabsstelle 

Zentrales Controlling - während der üblichen Öffnungszeiten bereitgehalten und zusätzlich im Internet 

unter www.voerde.de veröffentlicht. 

 

2. Überblick über die Beteiligungen der Stadt Voerde 

2.1  Rechtsgrundlage der wirtschaftlichen Betätigung 

 

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln,“ so sieht es Artikel 28 Abs. 2 des Grund-

gesetzes vor. Diese Vorschrift ist die rechtliche Grundlage für die Gemeinde, Angelegenheiten der ört-

lichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Hierzu gehören auch 
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die wirtschaftlichen Betätigungen einer Kommune. Unter welchen Voraussetzungen die Kommunen 

sich wirtschaftlich betätigen können und dürfen, ist in den §§ 107 ff. GO NRW geregelt.  

 

2.2  Übersicht über Beteiligungen der Stadt Voerde 

 

Die Stadt Voerde ist an insgesamt 5 Unternehmen unmittelbar als Gesellschafter und an 2 Zweckver-

bänden sowie einer Genossenschaft beteiligt.  

Die einzelnen Beteiligungen werden nachfolgend aufgeführt.  
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3. Beteiligungen, Zweckverbände und Genossenschaftsanteile 

3.1 Beteiligungen 

 

Beteiligungen Städt. Anteile in 
% 

Städt. Anteile in € 

Stadtwerke Voerde GmbH (SWV) 
(ehem. Wasserversorgung Voerde GmbH (WVV) 50,00 1.300.000,00 

DeltaPort GmbH & Co. KG 8,80 88.000,00 

DeltaPort VerwaltungsGmbH 8,80 2.200,00 

Wohnbau Dinslaken GmbH 12,75 767.000,00 

Flugplatzgesellschaft Schwarze 
Heide mbH 

5,00 1.278,23 

 

St
ad

t 
V

o
er

d
e Stadtwerke Voerde GmbH 

(ehem.Wasserversorgung Voerde GmbH)

50 %

Deltaport GmbH & Co.KG, Wesel

8,80 %

DeltaPort VerwaltungsGmbH

8,80 %

Wohnbau Dinslaken GmbH

12,75 %

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

5 %
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3.2  Zweckverbände und Genossenschaftsanteile 

 

Die Stadt Voerde gehört dem Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken sowie dem Volkshochschul-

Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe an. Außerdem besitzt die Stadt Voerde einen Genossen-

schaftsanteil an der Genossenschaftsbank Volksbank Rhein-Lippe eG. 
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e

Volkshochschul-Zweckverband 
Dinslaken-Voerde-Hünxe

Sparkassenzweckverband Wesel -
Dinslaken

Volksbank Rhein-Lippe eG, Wesel 
(Genossenschaftsanteil)
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3.3  Übersicht der Beteiligungsverhältnisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00% Stadt Voerde

50,00% GWN

63,60% Kreis Wesel

27,60% Stadt Wesel

8,80% Stadt Voerde

63,60% Kreis Wesel

27,60% Stadt Wesel

8,80% Stadt Voerde

46,45% Vivawest Wohnen GmbH

17,85% Stadt Dinslaken

15,73% Kreis Wesel

12,75% Stadt Voerde

3,91% Niederrheinische Sparkasse RheinLippe

2,55% Provinzial Rheinland Versicherung AG

0,76% Gemeinde Hünxe

44,00% Stadt Bottrop

21,00% Stadt Dinslaken

20,00% Kreis Wesel

5,00% Stadt Voerde

5,00% Gemeinde Hünxe

5,00% Dr. Klaus Lesker

40,18% Stadt Wesel

23,36% Stadt Dinslaken

13,56% Stadt Hamminkeln

11,83% Stadt Voerde

6,26% Gemeinde Schermbeck

4,81% Gemeinde Hünxe

50,00% Stadt Dinslaken

33,33% Stadt Voerde

16,67% Gemeinde Hünxe

Sparkassenzweckverband Wesel - Dinslaken

Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-

Voerde-Hünxe

Wohnbau Dinslaken GmbH 6.016,40 767

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 25,5 1,278

DeltaPort GmbH & Co. KG 1.000 88

DeltaPort VerwaltungsGmbH 25 2,2

Beteiligungen Gezeichnetes Kapital in T€
Beteiligung am 

gezeichneten Kapital in T€

Stadtwerke  Voerde GmbH (SWV)
(ehem. Wasserversorgung Voerde GmbH (WVV))

2.600 1.300

Beteiligungsverhältnisse
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3.4  Übersicht über Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) 2017 – 2019 

 

Beteiligungen 
Jahresergeb-
nis 2017 in 

T€ 

Jahresergeb-
nis 2018 in 

T€ 

Jahresergeb-
nis 2019 in 

T€ 

Verände-
rung 

2018/2019 
in T€ 

Stadtwerke  Voerde GmbH (SWV) 
(ehem. Wasserversorgung Voerde GmbH (WVV)) 375 246 415  169  

DeltaPort GmbH & Co. KG -377 -363   8 371 

DeltaPort VerwaltungsGmbH -0,67 -0,72 3,94  4,66  

Wohnbau Dinslaken GmbH 7.463 7.602  8.119  517  

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH -219 -220   -199 21 

 

 

3.5  Finanzielle Auswirkungen auf das städtische Haushaltsergebnis 2019 

 

Beteiligungen Anteil in % Anteil in € 
Nettodivi-
denden € 

Zuschüsse € 

Stadtwerke  Voerde GmbH (SVV) 
(ehem. Wasserversorgung Voerde GmbH (WVV)) 50,00  1.300.000,00  110.437,50  0,00  

DeltaPort GmbH & Co. KG 8,80  88.000,00  0,00  0,00  

DeltaPort VerwaltungsGmbH 8,80  2.200,00  0,00  0,00  

Wohnbau Dinslaken GmbH 12,72  767.000,00  711.526,74  0,00  

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 5,00  1.278,23  0,00  9.915,00  

Summe   2.158.478,23  821.964,24  9.915,00  
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3.6  Übersicht über Eckwerte der Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 

 

Eckwerte Geschäftsjahr 2019 

Beteiligungen 

Bilanz GuV 

Bilanz-
summe 

Anlage-
vermögen 

Eigenkapi-
tal 

Umsatzerlöse 
Jahreserg. 

nach Steuern 

T€ T€ T€ T€ T€ 

Stadtwerke  Voerde GmbH (SWV) 
(ehem. Wasserversorgung Voerde 
GmbH (WVV)) 

13.427  12.675  4.970  5.855  415  

DeltaPort GmbH & Co. KG 38.522  35.077  19.024  2.852  8  

DeltaPort VerwaltungsGmbH 27  0  25  1,25  3,94  

Wohnbau Dinslaken GmbH 140.776  120.859  45.358  39.530  8.119  

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide 
mbH 

4.148 3.422 122 649 -199 

 

 

  

S
ei

te
13

1
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



   Voerde                         Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 

 
13 

 

4. Stadtwerke Voerde GmbH (ehem. Wasserversorgung Voerde GmbH) 
 

Stadtwerke Voerde GmbH 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

Telefon: 02855 9368-330 

www.stadtwerke-voerde.de 

4.1  Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse der Stadtwerke Voerde GmbH 

 

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Firma Stadtwerke Voerde GmbH 

Sitz Voerde (Niederrhein) 

Handelsregistereintragung Amtsgericht Duisburg unter der Nummer HRB 9960 

Gesellschaftsvertrag 
Vertrag vom 26.10.1994 in der geänderten Fassung vom 
15.12.2017 

  

4.2  Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Voerde GmbH 

 

Gegenstand des Unternehmens sind die Beschaffung und Lieferung von Trinkwasser und Energie im 

Stadtgebiet Voerde sowie der Bau und die Unterhaltung des hierzu erforderlichen Rohrnetzes und der 

Erwerb, Bau und Betrieb von Energieversorgungsanlagen.  

Der Gesellschaftszweck ist auf öffentliche Zwecke ausgerichtet. Im Zusammenhang des Unterneh-

mensgegenstandes kann die Gesellschaft  

1. andere Unternehmen, unabhängig von ihrer Rechtsform, übernehmen oder sich an ihnen be-

teiligen,  

2. Handelsgeschäfte und Dienstleistungen jeglicher Art ausführen,  

3. Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen errichten. 
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4.3  GmbH-Anteile und Gesellschafter der Stadtwerke Voerde GmbH 

 

Stammkapital:    2.600.000 € 

 

Gesellschafter Anteil in € Anteil in % 

Stadt Voerde 1.300.000 50 

Gelsenwasser AG,  
Gelsenkirchen 

1.300.000 50 

 

 

4.4  Organe der Stadtwerke Voerde GmbH 

 

 

Mitglieder des Aufsichtsrats  Ulrike Schwarz 

Voerde  

Schulamtsdirektorin a.D. 

Vorsitzende bis 31. Dezember 2018 

      

     Eva Lucia Kröger 

     Alpen  

     Bereichsleiterin Steuerung Betrieb der  

     Gelsenwasser AG     

     stellvertretende Vorsitzende bis 31.Dezember 2018

      

      

 

 

Stadt Voerde
50%

Gelsen-
wasser 

50%

Gesellschaftsanteile
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     Markus Barczik 

Dorsten 

Leiter Rechnungswesen der Gelsenwasser AG 

 

Eckart Capitain 

Mülheim a.d. Ruhr 

Mitarbeiter Vertrieb Wasser der Gelsenwasser AG 

 

Reinhold Holl 

Voerde  

Geschäftsführer Gesundheitszentrum Friedrichsfeld 

 

Dieter Grootens  

Wesel  

Fachbereichs- und Fachdienstleiter der Stadt Voerde 

 

Stefan Meiners 

Voerde 

Beamter 

 

Jens Sielemann 

Gelsenkirchen 

Gruppenleiter Beteiligungsmanagement der Gelsen-

wasser AG  

 

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 10.400 €. 

 

Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder: 

 

Ulrike Schwarz     1.300 € 

Eva Lucia Kröger    1.600 € 

Markus Barczik     1.300 € 

Eckart Capitain     1.150 € 

Reinhold Holl     1.300 € 

Dieter Grootens    1.300 € 

Stefan Meiners     1.300 € 

Jens Sielemann     1.150 € 

 

 

Geschäftsführung 

 

Christian Creutzburg 

Haltern am See 
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Dirk Haarmann 

Voerde 

 

Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus. Herr Creutzburg ist hauptberuflich Leiter 

der Betriebsdirektion Niederrhein der Gelsenwasser Energienetze GmbH und Herr Haarmann Bürger-

meister der Stadt Voerde.  

 

Herr Haarmann erhielt für seine Tätigkeit als Geschäftsführer 5.590,20 €. Herr Creutzburg erhielt für 

seine Tätigkeit keine Vergütung von der Stadtwerke Voerde GmbH.  

 

4.5  Finanzielle Auswirkungen der Stadtwerke Voerde GmbH auf den städtischen 

Haushalt 

 

Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 415.000,00 € erwirt-

schaftet. Es werden wie in den Vorjahren 300.000,00 € an die Gesellschafter ausgeschüttet, somit auf-

grund der Gesellschaftsanteile 150.000,00 € an die Stadt Voerde. Die weiteren 115.000 € werden in 

die Gewinnrücklag eingestellt. Die Nettodividende nach Abzug aller Steuern beträgt 110.437,50 € (s. 

nachfolgende Tabelle). 

Dividende für das Geschäftsjahr 2019 

Stand der Geschäftsanteile der Stadt Voerde am 
01.01.2019 

1.300.000,00 € 

Dividende für das Geschäftsjahr 2019   150.000,00 € 

./. Kapitalertragsteuer     37.500,00 € 

./. Solidarzuschlag zur Kapitalertragsteuer      2.062,50 € 

Nettodividende für das Geschäftsjahr 2019  110.437,50 € 

Zu erwartende Erstattung von Kapitalertrag-
steuer und Solidarbeitrag 

   39.562,50 € 
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 Nettodividenden Zuschüsse 

2017 110.437,50 0,00 

2018 110.437,50 0,00 

2019 110.437,50 0,00 

 

4.6  Auszug aus dem Wirtschaftsprüfungs- und Lagebericht der Stadtwerke       

Voerde GmbH 

 

Unternehmensaktivitäten 

Rahmenbedingungen 
Die Aufgabe der Stadtwerke Voerde GmbH (SWV) ist die Versorgung der Stadt Voerde mit Trinkwasser 

sowie der Erhalt und der Ausbau der dazu notwendigen Versorgungsanlagen. Basis für die Wasserver-

sorgung in der Stadt Voerde ist der langfristig vereinbarte Konzessionsvertrag. Des Weiteren versorgt 

die SWV Kunden mit Strom und Gas. 

 
Beteiligungsverhältnisse 
Die Stadt Voerde hält 50 % der Anteile an der SWV. 50 % der Anteile werden von der 

GELSENWASSER AG gehalten. 

 
 

110.437,50 €

37.500,00 €

2.062,50 €

Dividende und Steuerabzug

Nettodividende

Kapitalertragsteuer

Solidarbeitrag
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Betriebsführung 
Die SWV verfügt – mit Ausnahme eines geringfügig Beschäftigten – über kein eigenes Personal. 

Die GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) führt als GELSENWASSER-Unternehmen mit eigenen 

Mitarbeitern und mit Unterstützung durch Mitarbeiter der GELSENWASSER AG den technischen und 

kaufmännischen Betrieb auf Basis eines langjährigen Vertrags durch. Über einen kaufmännischen Be-

triebsführungsvertrag Vertrieb Gas und Strom erbringt die GELSENWASSER AG zudem die kaufmänni-

schen Tätigkeiten im Rahmen des Energievertriebs für die SWV. Durch die Zertifizierung der GWN ge-

mäß DVGW-Arbeitsblatt W1000 ist die Erfüllung der angezeigten “Anforderungen an Trinkwasserver-

sorgungsunternehmen” sichergestellt. 

 
Wasserversorgung 
Die SWV versorgt 8.797 Kunden mit Trinkwasser, wobei die Wasserverteilung über ein 212 km langes 

Versorgungsnetz erfolgt. Die Belieferung der SWV mit Trinkwasser erfolgt ausschließlich durch die 

GELSENWASSER AG. Im Berichtsjahr belief sich die Trinkwasserabgabe auf 1,66 Mio. m³ (Vorjahr: 1,70 

Mio. m³). Davon entfielen auf Tarifkunden 1,61 Mio. m³ (Vorjahr: 1,64 Mio. m³) und auf Großkunden 

0,06 Mio. m³ (Vorjahr: 0,05 Mio. m³). Im Jahresverlauf 2019 ergab sich eine rechnerische Differenz 

zwischen gemessener Wasserbezugsmenge und abgabeseitig fakturierter Menge in Höhe von 0,46 

Mio. m³ (21,5 %). Zur Ermittlung der Wasserverluste ist diese Differenz um die Mengen für Rohrnetz-

spülung, Löschwasserentnahmen und sonstigen Eigenverbrauch zu korrigieren. Die sich daraus erge-

bende spezifische Verlustrate (qVR) im Abrechnungszeitraum Oktober 2018 bis September 2019 be-

trägt gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt W 392 0,208 m3/(h*km). Seit 1. Januar 2014 erfolgten keine 

Preisanpassungen. Die Preise für Individualkunden wurden entsprechend den jeweiligen Preisverein-

barungen angeglichen. Für das Jahr 2019 ergaben sich Umsatzerlöse mit Tarifkunden in Höhe von 

4.374 T€ und mit Sonderkunden in Höhe von 141 T€. Insgesamt betrugen die Haupterlöse 4.515 T€ 

(Vorjahr: 4.684 T€). 

 
Energievertrieb 
Die Stadtwerke Voerde GmbH belieferten zum Jahresende 2019 852 Kunden mit Strom (Vorjahr: 56) 

und 356 Kunden mit Gas (Vorjahr: 27). Nach Aufnahme des Energievertriebs im Verlauf des Geschäfts-

jahres 2018, ergibt sich für 2019 nun erstmals das Bild eines vollen Geschäftsjahres in der Energiever-

triebssparte. Für das Jahr 2019 ergaben sich Umsatzerlöse im Stromvertrieb in Höhe von 873 T€ und 

im Gasvertrieb in Höhe von 488 T€. Insgesamt betrugen die Erlöse im Energievertrieb somit (nach Ab-

zug der Energiesteuer in Höhe von 143 T€) 1.218 T€. 

 
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
Vermögenslage 
Im Berichtsjahr wurde das Rohrnetz um 610 m erweitert; 3.283 m des Leitungsnetzes wurden erneu-

ert. Zudem wurden 39 neue Hausanschlüsse hergestellt (Vorjahr: 44). Die Investitionen in Höhe von 

1.289 T€ (Vorjahr: 1.644 T€) für das Jahr 2019 wurden aus der Innenfinanzierung gedeckt. Gemessen 

an der Anlagenintensität sind 94,4 % (Vorjahr: 89,2 %) des Gesamtvermögens langfristig gebunden. 
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Finanzlage 
Neben den eigenen finanziellen Mitteln sichert die Einbindung von der SWV in den Cash- Pool des 

GELSENWASSER-Konzerns die Liquidität des Unternehmens. Der Deckungsgrad zur Darstellung der fris-

tenkongruenten Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens beträgt 92,5 % (Vorjahr: 49,0 %). 

 
Ertragslage 
Im Jahr 2019 wurden die Tätigkeiten zur Substanzerhaltung des Wasserversorgungsnetzes fortgeführt. 

Dabei stehen in 2019 geplante Instandhaltungsmaßnahmen nach Aufwand in Höhe von 2 T€ zu Buche. 

Investitionen, die sich erst durch die Periodisierung über die Nutzungsdauer aufwandsmindernd aus-

wirken, sinken hingegen gegenüber dem Vorjahr. Das betriebliche Ergebnis liegt mit 675 T€ um 44 T€ 

über dem Vorjahresergebnis. Nach Abzug von Zinsergebnis und Steuern liegt der Jahresüberschuss mit 

415 T€ um 169 T€ über dem Vorjahreswert. Aus dem erwirtschafteten Ergebnis zuzüglich Zinsen lässt 

sich eine Gesamtkapitalrentabilität nach Steuern von 3,5 % (Vorjahr: 4,1 %) ableiten. 

 
Risikobericht und Prognose 
 
Risikomanagement 
Neben den organisatorischen Sicherungsmaßnahmen und -instrumenten, den internen Kontrollme-

chanismen und Prüfungen sowie dem Controlling ist beim Betriebsführer GWN über die GELSENWAS-

SER AG ein Risikomanagementsystem installiert. In diesem Zusammenhang wurde eine Aufnahme und 

Bewertung von Risiken sowie der Sicherungs- und Gegenmaßnahmen für die SWV durchgeführt. 

Über den Betriebsführer werden regelmäßig latente Risiken identifiziert und analysiert sowie deren 

Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Schadenshöhe bestimmt. Dabei hat die Einrichtung von Si-

cherungssystemen zur Vermeidung von Risiken erste Priorität. Risiken ergeben sich aus den allgemei-

nen Umfeld- und Betriebsbedingungen. Der sich weltweit ausbreitende Corona-Virus (2019-nCOV) 

kann durch unterbrochene Lieferketten oder verändertes Konsumverhalten erhebliche negative Aus-

wirkungen auf den Welthandel und die deutsche Industrieproduktion haben. Gegenwärtig lassen sich 

die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, insbesondere die konjunkturellen Auswirkungen auf die 

Kunden der SWV noch nicht verlässlich einschätzen. Vorstellbar ist u. a., dass die Wasser-, Gas- und 

Stromabgaben an Industrie- und Gewerbekunden geringer ausfallen als in der Planung unterstellt oder 

dass es zu einem Anstieg von Zahlungsausfällen in allen Kundensegmenten kommen kann. Die Sicher-

stellung der Liquidität wird durch die Einbindung in den Cash-Pool des GELSENWASSER-Konzerns und 

ein aktives Forderungsmanagement gewährleistet. Aus heutiger Sicht sind für die SWV keine bestands-

gefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, deren wirtschaftliche Auswirkungen im Eintrittsfall zu 

Illiquidität oder Überschuldung führen können. 

 
Ausblick 
Hauptaufgabe für die Zukunft bleiben weiterhin die Sicherung, der Ausbau und der Erhalt einer den 

gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Wasserversorgung. Seit dem Geschäftsjahr 2018 nimmt 

die Gesellschaft zudem die Versorgung von Endkunden mit Strom und Gas wahr. Für das Jahr 2020 

sind Investitionen in Höhe von 1.200 T€ vorgesehen, die im Wesentlichen für die Erneuerung und die 

Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen verwendet werden sollen. Die Fortsetzung der notwendi-

gen Rehabilitation von Wasserleitungen und Hausanschlüssen soll neben einer Verbesserung der Ver-

sorgungsverhältnisse hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Qualität auch eine Erhöhung der Nut-
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zungsdauer der Leitungen bewirken. Zudem sollen diese Maßnahmen zur Senkung der Wasserverlust-

quote beitragen und diese auf niedrigem Niveau stabilisieren. Im Geschäftsjahr 2020 sollen weitere 

Kunden für den Bezug von Strom und Gas gewonnen werden. 

Angestrebt wird die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten der SWV auf die Gas- und Stromnetze in Vo-

erde im Geschäftsjahr 2020 im Rahmen von Beteiligungsmodellen. Die Verantwortung für den opera-

tiven Netzbetrieb (Netzbetreiberrolle) soll bei den bisherigen Netzbetreibern verbleiben. Entspre-

chende Gespräche finden zwischen den Gesellschaftern der SWV in einem fortgeschrittenen Stadium 

statt. Die Unternehmensplanung zeigt ab dem Geschäftsjahr 2020 eine leichte Ergebnisverbesserung 

gegenüber dem Geschäftsjahr 2019, welche insbesondere durch die weiterhin positive Entwicklung im 

Energievertrieb begründet ist. Ergebnisse aus den angestrebten Beteiligungsmodellen des Strom- und 

Gasnetzes werden erst im Geschäftsjahr 2021 der SWV wirksam und tragen zu einem deutlichen Er-

gebnisanstieg der SW Voerde bei. Somit zeigt sich insgesamt eine positive Ergebnisentwicklung und 

eine weiterhin stabile wirtschaftliche Lage. Für das Jahr 2020 wird ein Jahresüberschuss i. H. v. rd. 426 

T€ erwartet. Die Unternehmensplanung wurde vor Bekanntwerden der Corona-Pandemie und der ab-

sehbaren Auswirkungen auf die gesamtvolkswirtschaftliche Entwicklung erstellt. Insofern sind etwaige 

Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäftsergebnis der Stadtwerke Voerde GmbH hier nicht be-

rücksichtigt, da Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht konkret messbar sind. Gleichwohl können spä-

tere negative Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis nicht ausgeschlossen werden. 
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4.7  Bilanz der Stadtwerke Voerde GmbH 

 

 

 

 

 

 

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte  und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten

6.399,00 10.056,00 1.570,00 

II. Sachanlagen

 1. Rohrnetz 12.496.388,00 11.364.270,00 11.447.544,00 

 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.181,00 38.601,00 -

 2. Geleistete Anzahlungen und  Anlagen im Bau 136.541,45 645.395,03 38.257,43 

12.669.110,45 12.048.266,03 11.485.801,43 

12.675.509,45 12.058.322,03 11.487.371,43 

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                    

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 315.474,26 210.422,82 166.317,74 

2. Forderungen gegen Gesellschafter 77.175,83 798.110,60 1.244.534,83 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 342.967,77 423.393,25 177.072,02 

735.617,86 1.431.926,67 1.587.924,59 

II. Guthaben bei Kreditinstituten 3.721,44 10.379,96 1.236.693,09 

739.339,30 1.442.306,63 2.824.617,68 

C. Rechnungsabgrenzungs-posten 12.635,48 16.510,76 20.386,04 

13.427.484,23 13.517.139,42 14.332.375,15 

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

II. Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen 1.954.513,68 2.008.513,68 1.933.513,68 

III. Jahresüberschuss 415.000,00 246.000,00 375.000,00 

4.969.513,68 4.854.513,68 4.908.513,68 

B. Bau- und Ertragszuschüsse 1.343.946,00 1.350.201,00 1.328.393,00 

C. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen 277.559,50 215.390,02 253.200,00 

277.559,50 215.390,02 253.200,00 

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.850.000,00 6.000.000,00 7.669.378,22 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 486.766,79 1.085.119,63 160.324,71 

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 394.840,21 0,00 1.865,99 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 104.858,05 11.915,09 10.699,55 

6.836.465,05 7.097.034,72 7.842.268,47 

13.427.484,23 13.517.139,42 14.332.375,15 

31.12.2017

€
AKTIVA

31.12.2019

€

31.12.2018

€

PASSIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €
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4.8  Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Voerde GmbH 

 

 

  

1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/Stromsteuer) 5.998.248,01 4.827.995,74 

Energie-/Stromsteuer -143.241,18 -1.246,99 

5.855.006,83 4.826.748,75 4.981.874,45 

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.123,31 53.543,38 2.224,92 

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren
-2.218.392,39 -1.407.907,01 -1.612.037,51 

 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.160.228,40 -694.466,98 -438.744,63 

-3.378.620,79 -2.102.373,99 -2.050.782,14 

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -6.890,20 -6.190,20 -6.190,20 

 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung
-961,83 -840,16 -913,06 

-7.852,03 -7.030,36 -7.103,26 

5. Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen

-666.858,84 -1.070.367,73 -1.037.366,87 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.127.990,59 -981.390,74 -945.984,33 

7. Zinsen und ähnliche Erträge 1.260,67 947,90 1.636,07 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -68.214,27 -303.921,64 -350.173,06 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -192.735,13 -170.155,57 -219.325,78 

10. Ergebnis nach Steuern 415.119,16 246.000,00 375.000,00 

11. Sonstige Steuern -119,16 0,00 0,00 

12. Jahresüberschuss 415.000,00 246.000,00 375.000,00 

2019 2018 2017

€ € €
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5. DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel 
 

DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel       

Moltkestr. 8 

46483 Wesel 

Telefon: 0281 30 02 30 30 

 

5.1  Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse der DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel  

 

Rechtsform GmbH & Co. KG 

Sitz Wesel 

Handelsregis-
tereintragung 

Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte beim Amtsgericht Duisburg unter 
HRB Nr. 11257 am 05.09.2012. 

Gesellschaftsver-
trag 

vom 24. August 2012 

Komplementärin 
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort Verwaltungs GmbH 
(Amtsgericht Duisburg HRB 24773), ohne Anteil am Festkapital 

 

 

5.2  GmbH-Anteile und Gesellschafter der DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel 

 

Stammkapital:     1.000.000 € 

 

Gesellschafter Anteil in € Anteil in % 

Kreis Wesel 636.000 63,6 

Stadt Wesel 276.000 27,6 

Stadt Voerde 88.000 8,8 
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5.3  Zusammensetzung der Organe und Angaben gem. § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 

 GO NW 

 

Geschäftsführung                                         Stolte, Andreas 

      Dipl.Wirtsch.-Ing.   

      Bezüge Euro 128.000,00 

Sonstige Bezüge Euro 21.000,00 

      Tantieme Euro 37.000,00 

      Gesamtsumme: Euro 186.000,00 

       

Aufsichtsrat       

       Aufsichtsratsvorsitzender 

Borkes, Karl      Kiehlmann, Peter 

Kreiskämmerer      Verwaltungsangestellter 

Kreis Wesel      Kreistagsmitglied Kreis Wesel 

Euro 1.000,00      Euro 3.600,00 

 

Franken, Heinz-Gerd     Lordick, Ulrich 

Bergmann im Vorruhestand    Angestellter 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel    Kreistagsmitglied Kreis Wesel 

Euro 800,00      Euro 1.000,00 

 

Nabbefeld, Michael     Kück, Hubert 

Krankenkassenbetriebswirt    Lehrer 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel    Kreistagsmitglied Kreis Wesel 

Euro 1.000,00      Euro 1.000,00 

Kreis Wesel
63,6%

Stadt Wesel
27,6%

Stadt Voerde
8,8%

Gesellschaftsanteile
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Devers, Josef      Kretz-Manteuffel, Rudolf 

Sparkassenbetriebswirt     Rechtsanwalt 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel                 Sachk. Bürger 

Euro 1.000,00      Euro 1.000,00 

        

Trippe, Wilhelm     Mölleken, Bert 

Rentner      Rechtsanwalt 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel    Kreistagsmitglied Kreis Wesel 

Euro 1.000,00      Euro 1.190,00 

 

Schmitz, Monika     Benien, Rainer (bis 21.05.2019) 

Hausfrau      1. Beigeordneter der Stadt Wesel  

Kreistagsmitglied Kreis Wesel                 Euro 200,00 

Euro 1.000,00       

 

Drüten, Gerd      Brands, Reinhold 

Hauptamtl. VHS Leiter     freiberuflicher Publizist 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel    Ratsmitglied Stadt Wesel 

Euro 1.000,00      Euro 1.000,00 

 

Wagner, Sascha Heribert    Schütz, Klaus (ab 22.05.2019) 

Landesgeschäftsführer DIE LINKE.NRW   1. Beigeordneter Stadt Wesel 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel    Euro 800,00 

Euro 800,00       

        

 

Dr. Heß, Peter      Paulik, Axel 

Zweiter stellvertretender Bürgermeister  prakt. Betriebswirt (KA) 

Ratsmitglied Stadt Wesel    Ratsmitglied Stadt Wesel 

Euro 0,00      Euro 800,00 

 

Hovest, Ludger      Moll, Thomas 

Rentner      Dipl. Ingenieur 

Ratsmitglied Stadt Wesel    Ratsmitglied Stadt Wesel 

Euro 1.428,00      Euro 1.000,00 

 

Trittmacher, Helmut      

Städtischer Oberverwaltungsrat    

Ratsmitglied Stadt Wesel     

Euro 1.000,00       
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Neßbach, Ulrich     Garden, Christian 

Diplom-Gartenbauingenieur    Dozent 

Ratsmitglied Stadt Voerde    Ratsmitglied Stadt Voerde 

Euro 800,00      Euro 800,00 

 

Langenfurth, Jan     Limke, Wilfried (bis 31.08.2019) 

Bauingenieur      1. Beigeordneter der Stadt Voerde 

Ratsmitglied Stadt Voerde     Euro 400,00     

Euro 1.200,00 

 

Strunk, Christian     Johann, Nicole 

Mitglied der Geschäftsführung der    1. Beigeordnete Stadt Voerde 

Hülskens Holding GmbH & Co. KG   Euro 200,00 

Euro 800,00 

        

 

Gesellschafterversammlung  

       Stellvertreter 

Dr. Müller, Ansgar     Borkes, Karl 

Landrat des Kreises Wesel    Kreiskämmerer 

Euro 952,00      Euro 200,00 

             

        

Vorsitzender der  

Gesellschafterversammlung    Stellvertreter 

Berger, Frank      Bovenkerk, Udo 

Sozialversicherungsfachangestellter   Bauingenieur 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel    Kreistagsmitglied Kreis Wesel 

Euro 3.600,00      Euro 0,00 

 

       Stellvertreter 

Piechula, Monika     Gerber-Weichelt, Gabriele 

Angestellte      Sparkassenbetriebswirtin 

Kreistagsmitglied Kreis Wesel    Kreistagsmitglied Kreis Wesel 

Euro 1.000,00      Euro 0,00 

             

       Stellvertreter 

Westkamp, Ulrike     Fritz, Paul-Georg (bis 21.05.2019) 

Bürgermeisterin der Stadt Wesel   Beigeordneter und Stadtkämmerer 

Euro 800,00                                                                              der Stadt Wesel 

             Euro 0,00       

       Stellvertreter 
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Rainer Benien (ab 22.05.2019) 

       Beigeordneter Stadt Wesel          

       Euro 0,00                                  

 

       Stellvertreter 

Lantermann, Jürgen     Bothen, Franz 

Polizeihauptkommissar     Rentner 

Ratsmitglied der Stadt Wesel    Ratsmitglied der Stadt Wesel 

Euro 1.000,00      Euro 0,00    

    

       Stellvertreter 

Hornemann, Ulla     Hänel, Wolfgang 

Pensionärin      IT-Verwaltungsangestellter 

Ratsmitglied der Stadt Wesel    Ratsmitglied der Stadt Wesel 

Euro 1.500,00      Euro 0,00 

        

        

Haarmann, Dirk      Stellvertreter 

Bürgermeister der Stadt Voerde   Müser, Manfred 

Euro 800,00      Fachbereichsleiter Stadt Voerde 

       Euro 0,00 

        

      

       Stellvertreter 

Buhren-Goch, Gisela     Weltgen, Stefan 

Personalberaterin     Leitender Angestellter 

Ratsmitglied der Stadt Voerde    Ratsmitglied der Stadt Voerde 

Euro 1.000,00      Euro 0,00 

 

       Stellvertreter 

Hülser, Ingo      Altmeppen, Bernd 

Maschinenbautechniker    Journalist 

Ratsmitglied der Stadt Voerde    Ratsmitglied der Stadt Voerde 

Euro 1.000,00      Euro 0,00 

 

 

Die Vergütungen von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Bürgermeister Dirk Haarmann werden an 

die Kommune abgeführt. 
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5.4  Unternehmensgegenstand der DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel  

 

Gegenstand des interkommunalen Unternehmens ist 

 die marktgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Flächen und Infrastruktur im Bereich 

der Häfen und des Bahnbetriebs. Dazu gehört auch die Planung, Errichtung, Unterhaltung und 

Finanzierung der dazu notwendigen Anlagen.  

 Gegenstand des Unternehmens ist auch die Umsetzung der Flächenentwicklung im Bereich 

der vorhandenen Betriebsstätten, deren Arrondierung und Optimierung in Vorbereitung auf 

die Ansiedlung attraktiver Gewerbebetriebe sowie die Entwicklung und Vermarktung der Flä-

chen der Gesellschaft an hafenaffine Nutzer. 

 

5.5  Belegschaft 

 

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer belief sich auf 13 Gehaltsempfänger. 

 

5.6  Darstellung des Geschäftsverlaufes einschließlich des Geschäftsergebnisses 

 

Mit der Einbringung der Häfen Emmelsum und Stadthafen Wesel sowie der Grundstücke der Stadt 

Wesel an der Betriebsstätte Rhein-Lippe-Hafen im August 2013, rückwirkend zum 01.01.2013, ist die 

DeltaPort GmbH & Co. KG für die Verwaltung und den Ausbau der Betriebsstätten Hafen Emmelsum, 

Rhein-Lippe-Hafen Wesel und Stadthafen Wesel zuständig. Die DeltaPort GmbH & Co. KG ist eine rein 

kommunal beherrschte Gesellschaft. Gesellschafter sind der Kreis Wesel, die Stadt Wesel sowie die 

Stadt Voerde. Komplementärin ist die DeltaPort Verwaltungs GmbH. Der trimodale (Wasser, Straße, 

Schiene) Hafen Emmelsum auf dem Gebiet der Stadt Voerde ist vornehmlich ein Umschlaghafen für 

Container und in geringerem Umfang für Stückgut. Er verfügt über eine eingehauste Saugvorrichtung 

für Schüttgüter zur Versorgung des Aluminiumwerkes sowie insgesamt 3 Portalkrane mit einer jewei-

ligen Tragfähigkeit von 50 Tonnen. Die Kräne werden von den angesiedelten Unternehmen betrieben. 

Das Hafenbecken verfügt im Bereich der drei Krananlagen über Kaimauern in einer Gesamtlänge von 

insgesamt 715 Metern. Das Sohlenniveau entspricht dem des Rheins, so dass jedes rheingängige Schiff 

den Hafen Emmelsum anlaufen kann. Die Größe des Hafenbeckens erlaubt 6er- Schubverbandeinhei-

ten. Der Hafen Emmelsum hat eine Gesamtfläche von rd. 58 ha. Davon sind ca. 19 ha derzeit belegt. 

Weiterhin verfügt der Standort über eine sofort nutzbare Ansiedlungsfläche von rd. 6 ha, die derzeit 

für eine geplante Ansiedlung reserviert ist. Im Rahmen des Projektes Westerweiterung sollen zusätzli-

che Gewerbe-/Industrieflächen in einer Größenordnung von rd. 15 ha hergestellt werden. Über die 

neugebaute Kreisstraße 12n (K12n) ist der Hafen ideal an das öffentliche Straßennetz (Bundesstraßen 

B 8 und B 58, sowie die Bundesautobahnen BAB 3, BAB 31 und BAB 57) angebunden. 
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Ferner besitzt der Hafen Emmelsum eine eigene Schieneninfrastruktur mit einer Gesamtlänge von 13 

Kilometern. Mit diesem Gleisanschluss werden das Hafenareal sowie das Gewerbegebiet Hünxe-Buch-

oltwelmen über die Verbindungstrecke Oberhausen-Spellen, unabhängig von der parallel verlaufen-

den Betuwe-Linie (Arnheim-Oberhausen) in Oberhausen an das Schienennetz der deutschen Bahn an-

geschlossen. Eine 24-stündige Befahrung der Verbindungsstrecke ist möglich. Der Rhein-Lippe-Hafen 

liegt an der Einmündung des Wesel-Datteln-Kanals bei Rheinkilometer 813,2 komplett auf dem Gebiet 

der Stadt Wesel. Er hat die Funktion eines öffentlichen Industrie- und Umschlaghafens. Derzeit ist der 

Rhein-Lippe-Hafen für den Umschlag von flüssigen Massengütern, die pumpbar gelöscht und verladen 

werden können sowie den Umschlag von Schwergut ausgelegt. Die Hafenflächen sind hochwasserfrei 

aufgeschüttet. Die Ufer sind über eine Länge von 1.650 Metern ausgebaut (Böschung). Seit Frühjahr 

2017 erfolgt am Nordufer auf einer Länge von 300 Metern der Bau einer neuen Kaianlage, die in 2019 

größtenteils fertig gestellt wurde. Die Wasserfläche hat eine Größe von ca. 19 ha. Aufgrund der Was-

sertiefe des Pegelstands Wesel + 1,25 m können auch größere Schiffseinheiten den Hafen anlaufen. 

Der Rhein-Lippe-Hafen ist über den Wesel-Datteln-Kanal und den Rheinstrom an das europäische Was-

serstraßennetz angebunden. Über die neu angelegte Zufahrtsstraße hat der Hafen eine Verbindung 

mit der K12n und dem öffentlichen Straßennetz (Bundesstraßen B 8 und B 58 sowie an die Bundesau-

tobahnen BAB 3, BAB 31 und BAB 57). Über die in unmittelbarer Nachbarschaft bestehende Gleisinf-

rastruktur des Hafens Emmelsum, kann ein Güterversand/- empfang per Bahn abgewickelt werden. 

Der Hafen verfügt über Vermarktungsflächen von rd. 54 ha, von denen 19 ha kurzfristig bebaubar sind. 

Der ebenfalls trimodal angebundene Stadthafen Wesel ist ein Umschlaghafen für Agrargüter, Schütt- 

und Massengüter sowie Flüssiggüter. Der Stadthafen Wesel verfügt über einen Mobilkran, eine Mine-

ralölumschlaganlage, Förderbänder sowie eine Sauganlage für Schüttgüter. Daneben wurde in 2015 

eine moderne, für die Salzverladung optimierte eingehauste Umschlaganlage in Betrieb genommen. 

Ferner besitzt die Betriebsstätte eine sanierte Kaimauer mit einer Gesamtlänge von 815 Metern. Wie 

bei den übrigen Betriebsstätten existiert über die Bundesstraße 8 ebenfalls eine ideale Anbindung an 

das regionale und überregionale Verkehrsnetz. Der Stadthafen Wesel verfügt ferner wie der Hafen 

Emmelsum über eine eigene Schieneninfrastruktur mit einer Gesamtlänge von ca. 5 Kilometern. Die 

Anbindung an das deutsche Schienennetz erfolgt im Hauptbahnhof Wesel an die Schienenstrecke Arn-

heim-Oberhausen (Betuwe-Linie). Für alle Betriebsstätten besteht eine gute Anbindung zu Flughäfen. 

In unmittelbarer Nähe befindet sich der Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“ in Hünxe. Die Flughäfen 

Düsseldorf, Köln/Bonn und Weeze sind ebenfalls schnell zu erreichen. 

 
5.7 Unternehmensentwicklung 
Öffentlicher Zweck der Hafengesellschaft ist aus dem Unternehmensgegenstand heraus die Entwick-

lung und der Ausbau der Hafenstandorte Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel sowie des Stadthafens 

Wesel. Dabei steht zum einen die Bestandssicherung der angesiedelten Unternehmen im Mittelpunkt. 

Zum anderen ist es Hauptaufgabe, die enormen Entwicklungspotentiale der Häfen zu heben und zu 

nutzen. Ziel ist es, Unternehmen anzusiedeln, die Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die 

Region generieren. Um diese Ziele zu erreichen, wird es auch im Geschäftsjahr 2020 eine der zentralen 

Aufgaben der Hafengesellschaft sein, die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Masterplan „Häfen-

kooperation NiederRhein“ fortzuführen. Als eine der wichtigsten Maßnahmen aus dem Masterplan 

wurde in einem ersten Schritt durch Umwandlung der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH und Einbrin-

gung der Häfen Emmelsum und Stadthafen Wesel sowie der Grundstücke der Stadt Wesel am Rhein-

Lippe-Hafen Wesel die Gründung einer gemeinsamen leistungsfähigen Hafengesellschaft umgesetzt. 
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Der Gründungsprozess ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Nach der Gründung der gemein-

samen Hafengesellschaft ist es im Geschäftsjahr 2020 weiterhin eine Aufgabe, die Hafengesellschaft 

am Markt zu platzieren und in der Logistikbranche bekannt zu machen. In diesem Zusammenhang fin-

den weitreichende und wirkungsvolle Marketingmaßnahmen statt. Anfang 2018 erfolgte die Gründung 

einer gemeinsamen Marketinggesellschaft, der DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy - Voerde - 

Wesel - Emmerich). Mitgesellschafter sind die Häfen Emmerich und der NIAG-Hafen Orsoy. Ziel dieser 

Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen und Werbung sowie Öffent-

lichkeitsarbeit für die Hafenstandorte der an der Gesellschaft beteiligten Unternehmen unter dem La-

bel DeltaPort. Weitere Möglichkeiten, Kooperationen mit Beteiligten der Logistikbranche sowie Häfen 

einzugehen, werden geprüft. Eine generell engere Zusammenarbeit mit den Häfen in NRW wird eben-

falls angestrebt und befindet sich weiter in der Entwicklung. Im Projekt DeltaPort 4.0 wird die Hafen-

gesellschaft Zukunftstrends in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen analysieren, um die Ent-

wicklung der Häfen auf diese auszurichten. Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung des Standortes unter 

Berücksichtigung der sich stetig ändernden Rahmenbedingungen (z. B. Klimaerwärmung, Globalisie-

rung u. v. m.). Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen zeigte sich auch in den Auswirkungen des tro-

ckenen Sommers und Herbstes 2018. Die hierdurch ausgelöste langanhaltende Niedrigwasserphase 

des Rheins hatte entsprechende Auswirkungen auf die Umschlagmengen der DeltaPort GmbH & Co. 

KG. Diese lagen mit 3.155.344 t genau 372.658 t unter dem Umschlagvolumen von 2017. Dies bedeutet 

einen Rückgang von rd. 11 % gegenüber dem Vorjahr. Eine Optimierung der Bahnanbindung wird ge-

prüft, um bei Niedrigwasser Gütertransporte sicherzustellen und eine Verlagerung dieser auf den LKW 

zu vermeiden. Die Veränderung in der Güterstruktur ist ebenfalls zu beachten. Durch den generellen 

Rückgang der Massenguttransporte sind entsprechende Substitute zu schaffen. Ein wesentlicher Kern-

punkt der Hafenentwicklung ist auch der Themenbereich Nachhaltigkeit. DeltaPort hat sich als Eco-

Port zertifizieren lassen und verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit ergriffen wie 

z. B. der Austausch von Hafenbeleuchtung gegen sparsame LED-Technik oder die Nutzung von E-Fahr-

zeugen. Daneben betreibt DeltaPort das Projekt EcoPort813. Mit den Projektpartnern Hafen Rotter-

dam, Trimet und E.ON wird angestrebt, die Abwärme des Aluminiumwerkes im Hafen Emmelsum zur 

Energiegewinnung zu nutzen, um beispielsweise Kühlhäuser für temperaturgeführte Logistik mit Ener-

gie zu versorgen. In diesem Projektrahmen wird des Weiteren an einer Optimierung der Kühllogistik 

zwischen dem Port of Rotterdam und DeltaPort gearbeitet. Die meisten Kühlcontainer werden im See-

hafen entladen und mit dem LKW in das Hinterland transportiert. In Zukunft sollen mehr Kühlcontainer 

mit dem umweltfreundlichen Binnenschiff ins Hinterland befördert werden. Um diesen Binnen-

schifftransport noch effizienter und umweltschonender zu gestalten, wird seitens DeltaPort, E.ON so-

wie dem Port of Rotterdam an einem „CoolCorridor“ gearbeitet. Geforscht wird in diesem Rahmen an 

alternativen Antrieben für Binnenschiffe (Strom, Wasserstoff) und einer entsprechenden Infrastruktur 

sowie an weiterer Digitalisierung der sensiblen Kühllogistikketten. Beim Projekt „Häfen NRW 4.0“ mit 

den Projektpartnern DeltaPort GmbH & Co. KG, CPL Competence in Ports and Logistics, INPLAN, Minde-

ner Hafen, RheinCargo, Hafen Krefeld, Stadthafen Lünen und Universität Duisburg-Essen sowie dem 

Projektträger TÜV Rheinland Consulting GmbH, welches Anfang 2019 begann, geht es insbesondere 

um Möglichkeiten der Verkehrsverlagerung zu Gunsten des Binnenschiffs, um das hohe Verkehrsauf-

kommen auf den Straßen zu reduzieren. Durch die Schaffung einer cloudbasierten Plattform sollen die 

Hafenstandorte in NRW zukünftig besser vernetzt werden. Das Projekt wird vom Bund mit insgesamt 

1,3 Millionen Euro gefördert. Der Zuwendungsanteil der DeltaPort GmbH & Co. KG beläuft sich auf 

eine maximale Höhe von 149.265,18 €. 
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Das Projekt Log4NRW setzt darauf auf, in der verkehrlichen Vernetzung der Hafen- bzw. Terminal-

standorte Wesel, Köln, Siegen und Dortmund ein „logistisches Quadrat“ um das Kerngebiet unseres 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu spannen. Die aus diesem umspannten Gebiet stammenden 

Quell- beziehungsweise für dieses Quadrat bestimmten Zielverkehre können an den Eckpunkten vom 

Verkehrsträger LKW auf die Verkehrsträger Binnenschiff und/oder Bahn umgelagert werden. Hierbei 

soll die Stausituation auf Fernstraßen in Nordrhein-Westfalen entschlackt und bestehende Möglich-

keiten der Wasserstraße und der Schiene als Verkehrsalternative genutzt werden. Das Straßenfahr-

zeug soll nur noch auf der „letzten Meile“ eingesetzt oder durch Alternativen wie z. B. Lastenfahrräder 

gänzlich ersetzt werden. Es finden ferner regelmäßig Gespräche mit potentiellen Ansiedlern und In-

vestoren sowie ein reger Austausch mit bereits angesiedelten Unternehmen statt. Darüber hinaus ist 

die Hafengesellschaft bestrebt, die Standortfaktoren an den Betriebsstätten zu verbessern. Hierzu 

werden entsprechende Themen aufgegriffen und bearbeitet (z. B. Breitbandversorgung, Angebot 

Schiffsausrüster, Landstrom u. v. m.). In der Betriebsstätte Hafen Emmelsum wird es in 2020 eine 

Hauptaufgabe sein, das Projekt Erweiterung Hafen Emmelsum weiter voranzubringen, um zusätzliche 

Ansiedlungsflächen zu schaffen. Das Regionalplanänderungsverfahren konnte in 2017 erfolgreich ab-

geschlossen werden. Der Planfeststellungsbeschluss wurde im IV. Quartal 2019 erteilt und ist inzwi-

schen rechtskräftig. Im Zuge dessen ist die Erstellung des Fördermittelantrages in Arbeit, um eine zeit-

nahe Durchführung des Bewilligungsverfahrens zu gewährleisten. Daneben werden Maßnahmen zur 

Projektrealisierung vorbereitet und - soweit förderunschädlich möglich - umgesetzt. Die übrigen Ge-

nehmigungsverfahren werden auch im folgenden Geschäftsjahr intensiv bearbeitet bzw. begleitet. Im 

Übrigen wurde für die Fläche „Wardweide“ ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Mit dem Be-

werber laufen Verhandlungen, die im kommenden Geschäftsjahr fortgeführt werden sollen. Im Rhein-

Lippe-Hafen Wesel soll der Bau einer Kaianlage am nördlichen Ufer abgeschlossen werden. Die Arbei-

ten zur Errichtung der Kaimauer wurden Mitte 2018 abgeschlossen. Seit dem dritten Quartal laufen 

die Arbeiten des 2. Bauloses zur Herstellung der Kaifläche. Ferner wird die Baureifmachung der übrigen 

nördlichen Gewerbe- und Industrieflächen weiter vorbereitet. Der Bebauungsplan ist im Jahr 2019 

rechtskräftig geworden. In 2019 wurde ein Ausschreibungsverfahren zur Vermarktung der freien Flä-

chen durchgeführt. Es ist Ziel, im kommenden Geschäftsjahr die begonnenen Verhandlungen mit den 

Bewerbern zu finalisieren. Die Betriebsanlagen der Firma GS Recycling befinden sich weiterhin im Bau. 

Seit Abschluss des ersten Bauabschnitts in 2015 läuft die errichtete Kläranlage in der Erprobung. Im 

Geschäftsjahr 2020 wird neben der Errichtung der Betriebsanlagen auch der Bau der Steigeranlage 

vorangetrieben. Hierzu führt das Unternehmen ein Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissions-

schutzgesetz durch. Im Stadthafen Wesel ist die Sanierung der Kaimauer und der Bahnanlagen durch 

die Stadtwerke Wesel GmbH abgeschlossen. Die Übergabe erfolgte zum 01.07.2016. Durch die Fertig-

stellung der neuen Kai- und Gleisanlagen sind die Voraussetzungen für eine Erweiterung der Umschlag-

aktivitäten u. a. von Rhenus geschaffen worden. Die von der Firma Hülskens Anfang 2015 in Betrieb 

genommene moderne Salzverladeanlage wird weiter stark frequentiert. Diese Entwicklung soll sich 

auch in 2020 fortsetzen. Der Kiesumschlag der Firma Hülskens hat sich ggü. 2018 etwas erholt. Ange-

sichts der offenen Frage, ob neue Auskiesungsmöglichkeiten geschaffen werden können, wird sich der 

Umschlag in diesem Bereich auf niedrigem Niveau bewegen. Durch die Übernahme eines bestehenden 

Erbbaurechtsvertrages hat die Firma HOMA ihre Geschäftstätigkeit im Stadthafen ausgedehnt und um-

fangreiche Modernisierungsmaßnahmen eingeleitet. In 2017 wurden der Abriss der veralteten Be-

triebsanlagen und der Neubau von modernen Umschlaganlagen abgeschlossen. In 2019 erfolgte eine 

geringfügige Vergrößerung der Erbbaurechtsfläche. Dadurch wurde HOMA die Möglichkeit gegeben, 
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die Optimierung der Betriebsstruktur weiter voran zu treiben. Nach vorzeitiger Beendigung des Erb-

baurechtsvertrages und dem Rückbau der Betriebsanlagen durch RWZ konnte das freiwerdende Areal 

an ein Agrarunternehmen verpachtet werden. Dieses trat, bedingt durch die eigene negative Ge-

schäftsentwicklung, vom Vertrag zurück. Die Hafengesellschaft hat Maßnahmen ergriffen, die freige-

wordene Fläche zeitnah zu vermarkten, um das Ertragspotential zu heben. Neben den vorgenannten 

Hauptaufgaben sind in 2019 auch die üblichen, im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Hafengesell-

schaft anfallenden vielfältigen Aufgaben zu bewerkstelligen. 

 
2. Umsatzentwicklung 
Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2019 belaufen sich auf TEUR 2.852 (Vorjahr: TEUR 2.342). Davon 

entfallen TEUR 446 (Vorjahr: TEUR 528) auf Erbbauzinsen, TEUR 441 (Vorjahr: TEUR 268) auf Nutzungs-

entschädigungen, TEUR 73 (2018: TEUR 45) auf Erlöse Hafenbahn und TEUR 1.707 (Vorjahr: TEUR 

1.425) auf Hafenentgelte. 

 
3. Investitionen 
Vor Verrechnung der Zuschüsse mit den Neuanschaffungen belaufen sich die Anlageninvestitionen auf 

TEUR 2.080 (Vorjahr: TEUR 3.635). Es handelt sich im Wesentlichen um Zugänge im Zusammenhang 

mit der Erweiterung des Hafen Emmelsum sowie mit dem Bau einer Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen 

Wesel. 

 
4. Personal- und Sozialbereich 
Im Personal- und Sozialbereich haben sich im Geschäftsjahr 2019 Veränderungen ergeben. Die Hafen-

gesellschaft beschäftigte zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres sieben Mitarbeiter/innen in der 

Geschäftsstelle in Vollzeit sowie fünf Hafenmeister in Vollzeit an den drei Betriebsstätten. Darüber 

hinaus bildet die Hafengesellschaft eine Auszubildende für den Beruf der Kauffrau für Büromanage-

ment aus. Nachdem eine Mitarbeiterin in 2019 ausschied, erfolgte die Wiederbesetzung der Stelle zum 

01.11.2019. Des Weiteren befindet sich eine Mitarbeiterin seit Oktober 2019 in Elternzeit und wird 

voraussichtlich Anfang 2021 wieder ihren Dienst aufnehmen. Es ist beabsichtigt, den zeitlich begrenz-

ten Ausfall durch vorhandenes Personal zu kompensieren. Nach Umwandlung der Rhein-Lippe-Hafen 

Wesel GmbH in die DeltaPort GmbH & Co. KG in 2012 erfolgte die Anstellung eines hauptamtlichen 

Geschäftsführers zu Beginn des Jahres 2013. Zur Aufgabenwahrnehmung in der Geschäftsstelle wur-

den der Hafengesellschaft in 2013 zwei Bedienstete des Kreises Wesel befristet zugewiesen. Darüber 

hinaus erfolgte 2013 die Anstellung von zwei zusätzlichen Mitarbeiterinnen zur Ergänzung des Perso-

nalstammes. Da der für technische Aufgaben zuständige Bedienstete des Kreises Wesel Ende 2013 in 

den Ruhestand ging, wurde ein Ingenieur als Nachfolger im November angestellt. In 2015 erfolgte die 

Anstellung eines weiteren technischen Mitarbeiters. Durch Einbringung des Hafens Emmelsum sowie 

des Stadthafens Wesel erhöhte sich die Zahl der Hafenmeister auf insgesamt fünf. Neben den fest 

angestellten Mitarbeitern/innen beschäftigt die DeltaPort GmbH & Co. KG für eine befristete Zeit einen 

freien Mitarbeiter. Ende 2018 wurde über ein Stellenausschreibungsverfahren ein weiterer techni-

scher Mitarbeiter ausgewählt. Das Beschäftigungsverhältnis begann im März 2019. Aufgrund der be-

gonnenen und geplanten Entwicklungsprojekte der einzelnen Hafenstandorte und dem damit verbun-

denen Aufgabenzuwachs sind in 2020 weitere Änderungen im Personalbereich möglich. 
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5.11  Darstellung der Lage 

 

Vermögenslage / Bilanz 

Die Bilanzsumme beläuft sich auf TEUR 38.522, davon entfallen auf das Anlagevermögen 
35.133 TEUR und auf das Umlaufvermögen 3.175 TEUR. 
 
Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 19.023. Zum 31. Dezember 2019 beträgt die Eigenkapitalquote 
nunmehr 49,4 %. 
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5.12  Bilanz 

 

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte  und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten

44.451,51 27.798,43 27.676,79 

II. Sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 

Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 

Grundstücken

17.184.367,18 17.208.292,45 16.323.743,06 

 2. Infrastrukturvermögen Hafen 12.479.198,00 11.327.925,62 11.522.785,73 

 3. Technische Anlagen und Maschinen 583,00 783,00 983,00 

 4. Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung
36.424,00 44.589,41 62.569,62 

 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.376.447,13 6.522.043,89 8.258.081,27 

35.077.019,31 35.103.634,37 36.168.162,68 

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 11.636,13 11.636,13 1.636,13 

35.133.106,95 35.143.068,93 36.197.475,60 

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 1.220,70 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 643.732,85 731.376,68 896.213,70 

 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 14.280,00 11.411,43 0,00 

 3. Forderungen gegen Kommanditisten 166.649,14 247.584,62 247.584,62 

 4.Sonstige Vermögensgegenstände 40.193,30 51.692,84 231.535,57 

864.855,29 1.042.065,57 1.375.333,89 

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 

Kreditinstituten und Schecks
2.310.515,13 2.000.591,71 2.275.094,73 

3.175.370,42 3.042.657,28 3.651.649,32 

C. Rechnungsabgrenzungs-posten 213.646,34 236.840,00 263.156,00 

38.522.123,71 38.422.566,21 40.112.280,92 

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteile Kommaditisten 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

II. Rücklagen 18.872.655,69 18.872.655,69 18.872.655,69 

III. Verlustvortrag -857.411,38 -494.378,40 -117.542,45 

IV. Jahresfehlbetrag 8.311,88 -363.032,98 -376.835,95 

19.023.556,19 19.015.244,31 19.378.277,29 

B. Rückstellungen

Steuerrückstellungen 0,00 0,00 43.797,44 

Sonstige Rückstellungen 771.930,00 676.718,90 627.528,61 

771.930,00 676.718,90 671.326,05 

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.817.471,78 11.606.963,11 12.631.112,24 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 405.741,53 729.298,84 1.008.411,41 

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen
9.204,42 4.588,79 1.487,50 

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten 7.863.091,01 6.208.843,48 6.263.482,37 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 428.902,98 174.508,03 155.548,19 

18.524.411,72 18.724.202,25 20.060.041,71 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 202.225,80 6.400,75 2.635,87 

38.522.123,71 38.422.566,21 40.112.280,92 

AKTIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €

PASSIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €

S
ei

te
15

3
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



   Voerde                         Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 

 
35 

 

 

Finanzlage 

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 über die vorhandenen Bankguthaben sowie 
durch die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens eines Gesellschafters jederzeit sichergestellt. 
 

5.13  Ertragslage / GUV 

 

Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf TEUR 8. Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 510 auf 
TEUR 2.852 erhöht. Den Umsatzerlösen stehen insbesondere der Personalaufwand von TEUR 1.096, 
die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 1.127 (Rechts- und Beratungskosten, Bahninfra-
struktur, Mieten, Gebühren, Reparaturen etc.) sowie Zinsaufwendungen von TEUR 423 gegenüber. 
 

Gewinn- und Verlustrechnung 
2019 2018 + / - 

TEUR % TEUR % TEUR % 

Umsatzerlöse 
2.852    2.342    510  21,8  

Andere aktivierte Eigenleistungen 
36    51    -15  -30,0  

Gesamtleistung 
2.888  100,0 2.394  82,9 494  20,7  

Sonstige betriebliche Erträge 
201  7,0 96  3,3 105  109,4  

Materialaufwand 
0  0,0 -1  0,0 1  -100,0  

Personalaufwand 
-1.096  -38,0 -959  -33,2 -137  14,2  

Abschreibungen 
-376  -13,0 -367  -12,7 -9  2,3  

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
-1.127  -39,0 -1.084  -37,5 -43  4,0  

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
0  0,0 0  0,0 0    

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
-423  -14,6 -395  -13,7 -28  7,2  

Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 

0  0,0 0  0,0 0    

Ergebnis nach Steuern 
67  2,3 -317  -11,0 384  -121,3  

sonstige Steuern 
-59  -2,0 -46  -1,6 -13  28,0  

Jahresergebnis 
8  0,3 -363  -12,6 371  -102,3  
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Insbesondere durch den deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse hat die DPKG im Geschäftsjahr 2019 ei-

nen Jahresüberschuss von 8 TEUR erwirtschaftet. Die Erhöhung der Umsatzerlöse ist insbesondere auf 

die Umschlagentgelte mit der Hülskens GmbH & Co. KG zurückzuführen, die um 136 TEUR gesteigert 

werden konnten. Nachdem im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 80.310 to Kies und 493.791 to Salz um-

geschlagen worden sind, konnte der Umschlag im Berichtsjahr 2019 auf 109.482 to Kies (+36,6 %) und 

716.166 to Salz (+45,0 %) gesteigert werden. Ebenso haben sich die Hafenentgelte mit der Rhenus Port 

Logistics Rhein-Ruhr GmbH aufgrund eines Umschlaganstiegs von 115.160 to um 57 TEUR erhöht. Hin-

sichtlich der Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelten ist es aufgrund des mit Wirkung zum 1. Juli 2019 

abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrags mit der Nordfrost GmbH & Co. KG zu einem Umsatzanstieg von 

106 TEUR gekommen. 

Im Geschäftsjahr 2019 sind unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen insbesondere Erträge aus dem 

Verkauf eines Personensteigers von 65 TEUR sowie Ertragszuschüsse von 58 TEUR, die vom Bundesmi-

nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Verbindung mit dem Verbundprojekt „Häfen NRW 

4.0“ gewährt worden sind, ausgewiesen. 

Der Personalaufwand entfällt im Geschäftsjahr 2019 auf 16 Angestellte der DPKG (Vorjahr 15 Ange-

stellte). Der Anstieg des Personalaufwands im Vergleich zum Vorjahr ist somit insbesondere auf die 

Anstellung eines Mitarbeiters ab März 2019 im Bereich „Technik“ zurückzuführen. 

Insgesamt erwirtschaftete die DPKG im Geschäftsjahr 2019 ein Betriebsergebnis von 431 TEUR. Dieses 

hat die im Rahmen der Finanzierung des Anlagevermögens anfallenden Zinsaufwendungen (423 TEUR) 

überstiegen, sodass die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 8 TEUR ausweist. 

 

5.14  Risikobericht und Prognosebericht 

 

In 2009 wurde für die Vorgängergesellschaft ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Das Risiko-

früherkennungssystem wird bedarfsmäßig in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben und grundle-

gend überarbeitet, um die Aussagekraft des Berichtes zu erhöhen. Die Ergebnisse fließen in die nach-

stehende Darstellung der Chancen und Risiken im Rahmen des Risikoberichtes durch die Geschäftsfüh-

rung mit ein. Eine Überarbeitung erfolgte nach Einbringung der Häfen Emmelsum und Stadthafen We-

sel sowie der Grundstücke der Stadt Wesel Ende 2013. Zum 31.12.2019 erfolgte eine Aktualisierung 

des Risikoberichts. 

 

1. Risikobericht 

Unternehmensstruktur 

Ein möglicher Verlust der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der DeltaPort GmbH & Co. KG wird als 

relativ niedrig eingestuft. Das Beteiligungscontrolling der Gesellschafterkommunen Kreis Wesel, Stadt 

Wesel und Stadt Voerde beobachtet die Entwicklung der DeltaPort GmbH & Co. KG kontinuierlich. 

Aufwendungen in größerem Rahmen entstanden im Jahr 2013 durch die Neugründung der Hafenge-

sellschaft. Weiterhin werden in den drei Hafengebieten seit 2014/2015 größere Investitionen für die 

Herstellung der Erweiterungsfläche Emmelsum und den Bau einer Kaianlage am Nordufer des Rhein-

Lippe-Hafens Wesel getätigt. Darüber hinaus erfolgte die Übernahme der Finanzierungsverpflichtun-

gen nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an den Kai- und Bahnanlagen im Stadthafen Wesel. 
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Der Eintritt eines Schadens der Gesellschaft aufgrund genannter Investitionen wird als möglich einge-

stuft. Ohne Investitionen könnten die Flächen jedoch nicht der Vermarktung zugeführt bzw. nicht wei-

ter genutzt werden. Die Generierung von Fördermitteln und die Realisierung möglichst günstiger Fi-

nanzierungsmodelle wird angestrebt und aktiv verfolgt. Die Möglichkeit der Risikobeeinflussung wird 

aufgrund der vorliegenden rechtlichen Gestaltung als hoch angesehen. 

 

Organisation 
 
Auch Organisationsrisiken werden aufgrund einer guten Aufbau- und Ablauforganisation, funktionie-

render interner Kontrolle im Team, der Tätigkeit der Überwachungsorgane sowie Berichterstattungen 

ggü. den Gremien und Gesellschaftern für unwahrscheinlich und in ihrer Höhe für niedrig gehalten. 

Daneben finden regelmäßig Prüfungen durch Dritte im Bereich der Aufbau- und Ablauforganisation 

statt (Jahresabschlussprüfung). Die Möglichkeit der Risikobeeinflussung wird als hoch angesehen. 

 
Infrastruktur 
 
Als mögliche Risiken mit hohem Schadenpotential im Zusammenhang mit der Infrastruktur werden die 

Ausübung von Heimfallansprüchen durch den Hafen bei Beendigung bestehender Erbbaurechte oder 

durch Zeitablauf, Verkehrssicherungspflichten für den Hafen, Verletzung der Brandschutzbestimmun-

gen oder die Verletzung des Gewässerschutzes gesehen. Diese Risiken sind grundsätzlich durch Verla-

gerung auf Dritte (z.B. Hafennutzer, Ansiedler, Versicherungen) durch vertragliche Vereinbarungen 

und die Versicherung verbleibender Risiken beeinflussbar und deren Eintrittswahrscheinlichkeit be-

grenzt. Im Rahmen der Gründung der Hafengesellschaft sind allerdings auch bestehende Altverträge 

auf die DeltaPort GmbH & Co. KG übergegangen, bei deren Abschluss die o. a. Risiken nicht oder ledig-

lich im begrenzten Umfang geregelt wurden. Die Möglichkeiten zur Einflussnahme durch die DeltaPort 

GmbH & Co. KG sind bei diesen bestehenden Vertragsverhältnissen entsprechend eingeschränkt. Eine 

Pflicht zur Bildung von Rückstellungen, um finanzielle Auswirkungen eines Schadenseintritts abfedern 

zu können, besteht nicht. Rückstellungen auf freiwilliger Basis sind rechtlich ebenfalls nicht möglich, 

so dass sich bei Eintritt eines Schadens in Zukunft Auswirkungen mit hohem Schadenpotential auf die 

Hafengesellschaft ergeben können. Eine Minimierung der Risiken kann in diesen Fällen nur sukzessive 

im Rahmen von Vertragsanpassungen erfolgen. Gleichwohl wird von der DeltaPort GmbH & Co. KG 

geprüft, inwieweit die bestehenden Vertragsregelungen zu anderen Sachverhalten (bspw. Instandhal-

tungsverpflichtung baulicher Anlagen) dazu dienen können, die vorgenannten Risiken zu verringern. 

Gleichwohl besteht ein mögliches Risiko aus der Auseinandersetzung mit der Firma Birkhoff, die Scha-

denersatzansprüche aus der eingeschränkten Nutzbarkeit ihrer Umschlaganlagen während der Sanie-

rungsphase der Kaimauer im Stadthafen geltend macht. In Bezug auf den Rückbau von Anlagen der 

Firma RWZ konnte die DeltaPort GmbH & Co. KG erreichen, dass die Firma RWZ ihre Betriebsanlagen 

auf eigene Kosten zurückbaut und die Fläche zur erneuten Vermarktung freigibt. Hierdurch ist ein grö-

ßerer Risikobereich mit hohem Schadenspotential befriedet worden. Im Zuge der Flächenarrondierung 

im Stadthafen wurden entsprechende Rückbauverpflichtungen berücksichtigt, so dass hier ein poten-

tielles Schadenrisiko minimiert werden konnte. Im Zuge der Neuvermarktung der ehemaligen RWZFlä-

che sowie der anderen Vermarktungsflächen in den Häfen wird dies ebenfalls berücksichtigt. 
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Beschaffung 
 
Aufgrund einer guten Beschaffungsorganisation werden die Risiken als gering und unwahrscheinlich 

eingestuft. Durch Verlagerung von Risiken auf Lieferanten bestehen sehr große Chancen, die Risiken 

zu minimieren. 

 
Vertrieb 
 
Vertriebsrisiken werden in Investitionen gesehen, die unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlich wün-

schenswerten Ansiedlung von weiteren Hafennutzern getätigt werden, die dann jedoch aufgrund mög-

licher Änderungen im Nachfrageverhalten nicht im geplanten Maße ausgelastet werden. Dabei könn-

ten die Schäden eine erhebliche Höhe erreichen. Außerdem können Risiken durch Wegfall und/oder 

mangelnder Bonität von Hafennutzern eintreten. Der Eintritt eines solchen Falles wird für möglich ge-

halten. Es bestehen zwar durch genaue Marktbeobachtung, Planungsrechnungen und Einschaltung ex-

terner Experten und die entsprechende Ausgestaltung von Verträgen mit ansässigen und potentiellen 

Ansiedlern Möglichkeiten der Risikobeeinflussung, letztendlich lassen Bedarfsänderungen sowie tief-

greifende wirtschaftliche Entwicklungen (Wirtschaftskrisen) sowie die Änderung der Geschäftsstrate-

gien von angesiedelten Unternehmen und potentiellen Kunden sich aber nicht beeinflussen. Im Übri-

gen müssen zur Ansiedlung meist „Vorleistungen“ erbracht werden, deren Nutzen erst im längerfristi-

gen Geschäftsverlauf ersichtlich wird, so dass ein erhebliches wirtschaftliches Risiko verbleibt. 

 
Umwelt 
 
Die Umweltrisiken sind teilweise bereits in anderen Risikobereichen aufgeführt und bewertet (Infra-

struktur, Recht, Versicherungen). Obwohl das Schadenpotential bei Umweltrisiken hoch sein kann, 

wird die Wahrscheinlichkeit für einen Eintritt als gering eingestuft. Der Eintritt eines Schadens durch 

den Betrieb der angesiedelten Firmen wird als möglich eingestuft. Die Risikoabsicherung wurde ver-

traglich auf die Unternehmen abgewälzt. Weiterhin besteht die Möglichkeit von Änderungen im Um-

weltrecht, die ggf. den Vertrieb beeinflussen. Der Eintritt dieser Risiken, mit gegebenenfalls hohem 

Schadenpotential, wird als möglich eingestuft. Eine Risikobeeinflussung ist nur in geringem Umfang 

möglich. 

 
Recht 
 
Trotz sorgfältiger Kenntnis von Rechtsvorschriften können durch neue Rechtsgrundlagen, Gesetzesän-

derungen und Rechtsfolgen aus Grundsatzurteilen in der Rechtsprechung, insbesondere im Bereich 

des Steuerrechts und der Hafensicherheit, erhebliche nicht vorhersehbare Risiken für den Hafen oder 

die Hafennutzer und Ansiedler entstehen. Daneben kann auch die Einführung neuer sowie die Erwei-

terung umweltrechtlicher Vorschriften ein erhebliches Risiko darstellen. Die Geschäftsführung ver-

sucht diese Risiken durch regelmäßige Einholung von Informationen und ggf. durch die Inanspruch-

nahme von externen Fachleuten zu verringern. 

 
Personal 
 
Risiken im Bereich des Personals werden als gering eingestuft. Das Personal der DeltaPort GmbH & Co. 

KG kann je nach Geschäftsverlauf kurzfristig aufgestockt werden. 
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Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage 
 
Aufgrund der guten Planungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation der 

Hafengesellschaft werden hier relativ geringe Risiken gesehen. 

 

 

Versicherungen 

 

In der Vergangenheit sind nur kleine Schäden, die durch die Versicherung reguliert wurden, entstan-

den. Grundsätzlich sind zwar hohe Schäden möglich, aber dafür besteht nur eine geringe Eintrittswahr-

scheinlichkeit, wobei eine hohe Chance der Risikobeeinflussung gegeben ist. 

 
2. Prognosebericht 
 
Der Wirtschaftsplan 2019 wurde für die gemeinsame Hafengesellschaft mit den drei Standorten Rhein-

Lippe-Hafen, Hafen Emmelsum und Stadthafen Wesel aufgestellt. Nach diesem Wirtschaftsplan wurde 

ein negatives Jahresergebnis von -588 TEUR erwartet. Der prognostizierte Verlust hatte seine Ursache 

unter anderem in geplanten Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Erweiterungsprojekte. Der im 

Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Jahresüberschuss von 8 TEUR ist im Wesentlichen auf die positive 

Entwicklung der Umschlagmengen im Massengutsegment sowie ein einmaliges Umschlaggeschäft mit 

Tonerden zurückzuführen. Ebenso konnten im Geschäftsjahr 2019 Erträge von 65 TEUR aus dem Ver-

kauf des Personensteigers generiert werden. Nach Abschluss der Sanierung der Kaimauer im Stadtha-

fen zum 01.07.2016 liegen gute Voraussetzungen für eine Steigerung der Umschlagmengen und eine 

damit verbundene Verbesserung der Erlössituation im Stadthafen vor. Die Vermarktungsaktivitäten 

wurden dahingehend intensiviert, um eine positive Entwicklung einzuleiten. In diesem Zusammenhang 

ist durch Entflechtung der bestehenden vertraglichen Situation in Teilbereichen sowie einer Optimie-

rung der Flächenstruktur erreicht worden, dass eine optimale Vermarktung und die Hebung der Er-

tragspotentiale der Bereiche ermöglicht wurden. In diesem Zusammenhang erfolgte die Optimierung 

der vertraglichen Situation mit der Firma Rhenus. Des Weiteren wurde 

in 2018 mit der Firma Rhenus ein Kaiflächenkonzessionsvertrag mit dem Ziel abgeschlossen, die Um-

schlagaktivitäten deutlich zu steigern. Die ehemalige RWZ-Fläche wurde an ein Agrarunternehmen ver-

pachtet, welches aus Gründen eines negativen eigenen Geschäftsverlaufs vom Vertrag zurücktrat. Der-

zeit laufen Gespräche mit potentiellen Ansiedlern. Weiterhin beeinflussen Aufwendungen im Zusam-

menhang mit der weiteren Entwicklung der DeltaPort GmbH & Co. KG, das Projekt Erweiterung Hafen 

Emmelsum sowie der Bau einer Kaianlage am nördlichen Ufer des Rhein-Lippe-Hafens Wesel den Ge-

schäftsverlauf in den kommenden Geschäftsjahren maßgeblich, da sowohl für die Herstellung der Er-

weiterungsflächen im Hafen Emmelsum als auch für den Bau einer Kaianlage im Rhein- Lippe-Hafen 

Wesel weitere Investitionen zu tätigen sind. Dies gilt auch für die baureif zu machenden Gewerbe- und 

Industrieflächen auf den nördlichen Flächen im Rhein-Lippe-Hafen Wesel. In 2019 wurden Verhand-

lungen mit potentiellen Ansiedlern über die Vermarktung der nördlichen Freiflächen begonnen. Es 

wird angestrebt, diese in 2020 zum Abschluss zu bringen Mit der Firma Hegmann wurde 2014 ein Ver-

trag über die Errichtung und den Betrieb eines Schwergutterminals abgeschlossen. Die Betriebsanla-

gen wurden zwischenzeitlich errichtet und um ein Schwergutterminal erweitert. Darüber hinaus sind 

die Bauarbeiten zur Errichtung der Betriebsanlagen von GS-Recycling weit fortgeschritten. In 2018 soll 
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insbesondere der Bau der Rohrleitungstrasse sowie des Anlegesteigers vorangetrieben werden. Hierzu 

führt GSRecycling ein Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durch. Die Arbei-

ten zur Reaktivierung des Containerterminals der Firma Contargo auf der Westseite des Hafens Em-

melsum wurden Anfang 2017 abgeschlossen. Im April 2017 hat dort das derzeit modernste Terminal 

des kombinierten Verkehrs an der Rheinschiene den operativen Betrieb aufgenommen. Seitdem wer-

den stetig steigende Umschlagzahlen registriert. Im Übrigen konnte ein regelmäßiger Zugverkehr zwi-

schen Contargo und dem Containerterminal Dortmund etabliert werden. Daneben wurden in 2019 

Verhandlungen zur Vermarktung der Wardweide mit einem Investor begonnen, die 2020 finalisiert 

werden sollen. Im Rahmen des Projekts EcoPort 813 wird das Ziel verfolgt, ein Kraft-/Wärmekopp-

lungswerk anzusiedeln, um die Abwärme des Aluminiumwerkes Trimet zur Energiegewinnung zu nut-

zen. Die erzeugte Energie soll dazu genutzt werden, temperaturgeführte Logistik zu versorgen. Ange-

dacht ist beispielsweise der Import temperaturgeführter Kühlcontainer aus den Seehäfen und die wei-

tere Verteilung der Kühlprodukte in der Region und der anschließende Export der temperaturgeführ-

ten Kühlcontainer mit Kühlprodukten aus hiesiger Produktion. Hierzu wurde am 13.09.2018 ein Me-

morandum of Understanding (MoU) zwischen der DeltaPort GmbH & Co. KG und den Firmen Trimet 

(Aluminiumherstellung) und Aleris (Aluminiumgießerei) in Voerde sowie dem Energiekonzern E.ON mit 

Sitz in Essen abgeschlossen. Gegenstand dieses MoU ist die Durchführung von Maßnahmen zwecks 

Feststellung der Rahmenbedingungen des Projekts mit dem Ziel der Abgabe von Angeboten für die 

erforderlichen Verträge zur Umsetzung des beabsichtigten Projekts. In diesem Zusammenhang konnte 

Mitte 2019 ein Ansiedlungsvertrag mit der Fa. Nordfrost abgeschlossen werden. Nordfrost will in 2020 

mit dem Bau der Betriebsanlagen beginnen und in 2021 den operativen Betrieb aufnehmen. Die Firma 

HOMA hat durch Übernahme eines bestehenden Erbbaurechtsvertrages der Firma UFOK ihre Ge-

schäftstätigkeit im Stadthafen ausgedehnt. Durch die Modernisierung der Verladeanlagen und Vergrö-

ßerung der Umschlagkapazitäten sollen die Umschlagaktivitäten gesteigert werden. Die Umbaumaß-

nahmen wurden in 2017 abgeschlossen. In 2018/2019 erfolgte die Optimierung des Betriebsstandor-

tes durch geringfügige Anpassung des Erbbaurechtsvertrages. Mit den Projekten DeltaPort 4.0, 

Log4NRW sowie HäfenNRW 4.0 werden Möglichkeiten eruiert, das Segment Binnenschiff zu stärken 

und auszubauen sowie den Binnenhafen als Logistikstandort nachhaltig und zukunftssicher zu gestal-

ten. Daneben soll die gemeinsame Hafengesellschaft eine optimale Entwicklung der Hafenstandorte 

gewährleisten und durch den Ausbau der Häfen sowie die Vermarktung der Gewerbe- und Industrie-

flächen einen positiven Geschäftsverlauf sicherstellen. Auch wenn die Aktivitäten der Hafengesell-

schaft darauf ausgerichtet sind, die Entwicklung von DeltaPort GmbH & Co. KG voran zu bringen, wird 

sich die seit Ende 2019 weltweit ausbreitende Corona-Virusepidemie möglicherweise negativ auf die 

Logistikbranche sowie den Warentransport und damit auch auf die Geschäftsentwicklung der Hafen-

gesellschaft auswirken. Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet die DeltaPort GmbH & Co. KG mit einem 

Jahresergebnis auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018. Die DeltaPort GmbH & Co. KG hat die ihr 

übertragene öffentliche Zwecksetzung erfüllt. 
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6. DeltaPort VerwaltungsGmbH, Wesel 
 

Firma      DeltaPort VerwaltungsGmbH 

Sitz      Wesel 

Gesellschaftsvertrag    vom 24. August 2012 

Handelsregister    Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte beim 

      Amtsgericht Duisburg unter HRB Nr. 24773. Tag der 

      Eintragung 28. August 2012. 

Gegenstand des Unternehmens  Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG als 

      deren persönlich haftende Gesellschafterin. 

Stammkapital     Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € 

      (§ 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages). 

Kapitalverhältnisse    Die Gesellschaftsanteile verteilen sich auf die einzel-

      nen Gesellschafter im Berichtsjahr wie folgt: 

      Kreis Wesel  15.900,00 € 63,60 % 

      Stadt Wesel     6.900,00 € 27,60 % 

      Stadt Voerde    2.200,00 €   8,80 % 

         25.000,00 €     100,00 % 

 

 

Kreis Wesel
63,6%

Stadt Wesel
27,6%

Stadt Voerde
8,8%

Gesellschaftsanteile
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Geschäftsjahr     Kalenderjahr (§ 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages) 

Organe      Organe der Gesellschaft sind 

      a) die Geschäftsführung, 

      b) die Gesellschafterversammlung. 

Geschäftsführung    Am 11. März 2016 wurde Herr Andreas Stolte, Dipl.-      

      Wirtsch.-Ing. zum 01. Juni 2016 zum Geschäftsführer 

      der DeltaPort VerwaltungsGmbH bestellt. Die Ge-

      schäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und 

      von den Beschränkungen des § 181 BGB für Geschäf-

      te mit der DeltaPort GmbH & Co. KG befreit. 

 

Gesellschafterversammlung   Jeder Gesellschafter entsendet drei Vertreter in die 

      Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterver-

      sammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälf-

      te des gesamten Stammkapitals vertreten ist. Je      

      100 € eines Stammkapitalanteils gewähren eine 

      Stimme. Es besteht eine Personengleichheit zwischen 

      der DeltaPort GmbH & Co. KG und der DeltaPort 

      VerwaltungsGmbH. 

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor. 

 

6.1  Darstellung des Geschäftsverlaufes einschl. des Geschäftsergebnisses 

 

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf die Übernahme der Funktion der persönlich haften-

den Gesellschafterin und Geschäftsführung bei der DeltaPort GmbH & Co. KG ausgerichtet. Eine ope-

rative Geschäftstätigkeit übt die GmbH nicht aus. 

 

6.2  Darstellung der Lage 

 

Ausgestattet ist die Gesellschaft mit einem Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00, welches in voller 

Höhe eingezahlt ist. Sie hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von EUR 3.937,37 erzielt. 

Dabei werden die laufenden Verwaltungsausgaben der Gesellschaft aus der Haftungsvergütung be-

stritten, die sie von der DeltaPort GmbH & Co. KG erhält. 
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6.3  Risiko- und Prognosebericht 

 

Die Entwicklung der Gesellschaft ist ausschließlich abhängig vom Geschäftsverlauf der DeltaPort GmbH 

& Co. KG, Wesel. Insoweit wird auf den Lagebericht der Kommanditgesellschaft verwiesen. 

 

6.4  Sonstige Angaben 

 

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres ergeben. 

 

6.5  Vermögenslage / Bilanz 

 

 
 

 

 

 

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.204,42 4.588,79 1.487,50 

 4.Sonstige Vermögensgegenstände 197,69 107,74 0,00 

9.402,11 4.696,53 1.487,50 

II. Guthaben bei Kreditinstituten 17.347,89 18.147,04 22.143,23 

26.750,00 22.843,57 23.630,73 

26.750,00 22.843,57 23.630,73 

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

III. Verlustvortrag -3.937,37 -3.219,57 -2.551,90 

IV. Jahresüberschuss 3.937,37 -717,80 -667,67 

25.000,00 21.062,63 21.780,43 

B. Rückstellungen

Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00 

Sonstige Rückstellungen 1.750,00 1.750,00 1.700,00 

1.750,00 1.750,00 1.700,00 

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 30,94 0,00 

2. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 150,30 

0,00 30,94 150,30 

26.750,00 22.843,57 23.630,73 

AKTIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €

PASSIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €
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6.6  Ertragslage / Gewinn- und Verlustrechnung  

 

 

  

EUR % EUR % EUR %

Umsatzerlöse 1.250,00 1.250,00 0,00 0,0 

Gesamtleistung 1.250,00 100,0 1.250,00 100,0 0,00 0,0 

Sonstige betriebliche Erträge 4.741,92 379,4 220,87 17,7 4.521,05 2.046,9 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.054,55 -164,4 -2.188,67 -175,1 134,12 -6,1 

Ergebnis nach Steuern 3.937,37 315,0 -717,80 -57,4 4.655,17 -648,5 

Jahresergebnis 3.937,37 315,0 -717,80 -57,4 4.655,17 -648,5 

Gewinn- und Verlustrechnung
2018 2017 + / -

S
ei

te
16

3
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



   Voerde                         Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 

 
45 

 

7. Wohnbau Dinslaken GmbH 
 

Wohnbau Dinslaken  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Moltkestr. 4 

46535 Dinslaken 

Postfach 10 05 04 

46525 Dinslaken 

Telefon: 02064 6208 0 

Telefax: 02064 6208 89 

Internet: www.wohnbau-dinslaken.de 

E-Mail:      kontakt@wohnbau-dinslaken.de 

 

7.1  Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse der Wohnbau Dinslaken GmbH 

 

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Firma Wohnbau Dinslaken Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sitz Dinslaken 

Handelsregistereintragung B 9632 Amtsgericht Duisburg 

Gesellschaftsvertrag Neufassung am 10.06.2009 
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7.2  GmbH-Anteile und Gesellschafter der Wohnbau Dinslaken GmbH 

 

Stammkapital:                                                                                                                  6.016.400 € 

Gesellschafter 
€ % 

Stadt Dinslaken 1.073.800,00 17,85 

Kreis Wesel 946.500,00 15,73 

Stadt Voerde 767.000,00 12,75 

Gemeinde Hünxe 46.100,00 0,76 

Vivawest Wohnen GmbH 2.794.600,00 46,45 

Niederrheinische Sparkasse RheinLippe 235.000,00 3,91 

Provinzial Rheinland Versicherung AG 153.400,00 2,55 

Gesamt 6.016.400,00 100,0 

 

 

Stadt Dinslaken
17,85%

Kreis Wesel
15,73%

Stadt Voerde
12,75%

Gemeinde Hünxe
0,76%

Niederrheinische 
Sparkasse RheinLippe

3,91%

Provinzial
2,55%

Vivawest Wohnen 
GmbH
46,45%

Gesellschaftsanteile
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7.3 Organe der Wohnbau Dinslaken GmbH  

 

Aufsichtsrat       
 
Dr. Michael Heidinger, Dinslaken                                             Monika Piechula, Dinslaken 
Bürgermeister der Stadt Dinslaken                                                    Mitglied des Kreistages des Kreises 
Vorsitzender        Wesel 
        
Claudia Goldenbeld, Dinslaken                                                            Georg Schneider, Voerde 
Sprecherin der Geschäftsführung                                                      Ratsherr der Stadt Voerde 
der Vivawest GmbH 
Stellv. Vorsitzende  
 
Karl Borkes, Rees                                                                                   Haluk Serhat, Dortmund 
Kämmerer des Kreises Wesel                                                             Geschäftsbereichsleiter 
                                                                                                                 der Vivawest Wohnen GmbH 
       
Dirk Buschmann, Hünxe                                                                       Mark Sarres, Voerde 
Bürgermeister der Gemeinde Hünxe                                           Ratsherr der Stadt Voerde 
        
Karl-Heinz Geimer, Dinslaken                                                              Michele La Torre, Dinslaken 
Ratsherr der Stadt Dinslaken                                                               Ratsherr der Stadt Dinslaken 
        
Michael Groll, Witten                                                                           Heinrich Vahnenbruck, Dinslaken 
Bereichsleiter der Vivawest Wohnen GmbH                                    Mitglied des Kreistages des Kreises                 
        Wesel 
 
Dirk Haarmann, Voerde                   Friedrich-Wilhelm Häfemeier, Wesel 
Bürgermeister der Stadt Voerde                                                        Sparkassendirektor 
                                                                                                                  Niederrheinische Sparkasse 
        RheinLippe 
 
Dr. Dieter Körner, Sprockhövel                                                           Heinrich Wansing, Dinslaken 
Bereichsleiter der Vivawest Wohnen GmbH                                    Ratsherr der Stadt Dinslaken 
        
        
        
Geschäftsführer: 

Wilhelm Krechter, Voerde  

Die Bezüge der Geschäftsführung sowie der Mitglieder von Aufsichtsrat, Beisitzer und Gesellschafter-

vertreter stellen sich ohne Umsatzsteuer folgendermaßen dar: 

Geschäftsführung 

Der Alleingeschäftsführer Wilhelm Krechter hat im Geschäftsjahr 2019 Bezüge in Höhe von 142.500,00 

€ als erfolgsunabhängiges Jahresgrundgehalt erhalten. 
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Für das Geschäftsjahr 2018 erhielt er aufgrund seiner Tätigkeit erfolgsabhängig 95.000,00 €. Dieser 

Betrag wurde von der vom Aufsichtsrat eingesetzten Personalkommission auf Grundlage einer unter-

nehmensbezogenen Bemessungsgrundlage, welche sich an einer definierten Cashflow - Kennzahl ori-

entiert, festgelegt. Der Betrag wurde mit der Feststellung des Jahresabschluss 2018 fällig. 

Entsprechend der dienstvertraglichen Regelung nutzt der Geschäftsführer ein von der Gesellschaft ge-

stelltes Dienstfahrzeug. Für die Überlassung des Dienstfahrzeugs wurde ein geldwerter Vorteil gegen-

über dem Geschäftsführer von insgesamt 9.503,64 € geltend gemacht. 

Mitglieder des Aufsichtsrates, Beisitzer und Gesellschaftervertreter 

Name, Vorname       Gesamtsumme 

Borkes, Karl        2.100,00 € 

Buschmann, Dirk       1.900,00 € 

Geimer, Karl-Heinz       2.300,00 € 

Goldenbeld, Claudia       3.400,00 € 

Groll, Michael        3.600,00 € 

Haarmann, Dirk        3.600,00 € 

Häfemeier, Friedrich-Wilhelm      2.100,00 € 

Heidinger, Dr., Michael       4.000,00 € 

Körner, Dr., Dieter       3.000,00 € 

Lantermann, Gerd           200,00 € 

La Torre, Michele       1.900,00 € 

Limke, Wilfried           200,00 € 

Meyer, Horst           200,00 € 

Palotz, Dr., Thomas          200,00 € 

Paradowski, Detlef          200,00 € 

Piechula, Monika       1.900,00 € 

Pingel, Thomas           400,00 € 

Sarres, Hans Bernd          400,00 € 

Sarres, Mark        1.700,00 € 

Schmitz, Monika          400,00 € 
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Serhat, Haluk        1.900,00 € 

Schneider, Georg       1.900,00 € 

Sprey, Dr., Ralf           400,00 € 

Süselbeck, Michael          200,00 € 

Vahnenbruck, Heinrich       1.700,00 € 

Wansing, Heinrich       1.900,00 € 

Das vom Abschlussprüfer des Jahresabschlusses im Geschäftsjahr 2019 berechnete Gesamthonorar 

(Prüfhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB) ohne Umsatzsteuer schlüsselte sich folgendermaßen auf: 

Leistungen                                                                in T € 

Abschlussprüfungsleistungen                                36,8 

Steuerberatungsleistungen   7,6 
                                                                                    44,4 
 

7.4  Personal der Wohnbau Dinslaken GmbH 

 

Insgesamt beschäftigte die Wohnbau Dinslaken GmbH im Jahresdurchschnitt 46 Mitarbeiter: 

 

Nicht in der Darstellung enthalten sind geringfügig Beschäftigte. 
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7.5  Unternehmensleistungen der Wohnbau Dinslaken GmbH 

Veränderungen im Bestand 

 Häuser WE Heimplätze GE Garagen 

Stand am 01.01.2019 1.003 5.937 370 48 1.946 

Zugang (Neubau) 4 52 0 1 24 

Änderung der Nutzungsart      

 1.007 5.959 370 49 1.970 

Abgang  0 1 0 0 0 

Änderung der Nutzungsart      

Stand am 31.12.2019 1.007 5.988 370 49 1.970 

Wohn-/Nutzfläche (m²)  375.497 16.758 7.131 32.684 

Gesamtfläche 432.070 

 

7.6  Finanzielle Auswirkungen der Wohnbau Dinslaken GmbH auf den städtischen 

 Haushalt 

 

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Bilanzgewinn von 8.119.268,85 € ab. Die Geschäftsführung 

schlägt vor, eine Dividende von 127 % auf das Stammkapital von 6.016.400,00 € auszuschütten.  

478.440,85 € werden als Gewinnvortrag eingestellt. Im Haushalt der Stadt Voerde wird eine Netto-

Dividende von 717.173,77 € vereinnahmt. 

Dividende für das Geschäftsjahr 2019   

Stand der Geschäftsanteile der Stadt Voerde 
am 01.01.2019 

767.000,00 € 

Dividende für das Geschäftsjahr 2019 974.090,00 € 

./. Kapitalertragsteuer 243.522,50 € 

./. Solidarzuschlag zur Kapitalertragsteuer     13.393,73 € 

Nettodividende für das Geschäftsjahr 2019 717.173,77 € 
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Zu erwartende Erstattung von Kapitalertrag-
steuer und Solidarbeitrag 

256.916,23 € 

 

 

 

7.7  Auszug aus dem Lagebericht der Wohnbau Dinslaken GmbH 

 

7.7.1  Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 

 

Unternehmen und Geschäftstätigkeit 

Die Wohnbau Dinslaken GmbH wurde im Jahre 1920 als „Siedlungsgesellschaft für den (damaligen) 

Kreis Dinslaken GmbH“ gegründet. Bis zur Abschaffung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes im 

Jahre 1989 war die Gesellschaft als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt. Aber auch für 

die Zeit danach wurden wohnungspolitische und gemeinnützige Aufgaben im Bereich der Bau- und 

Wohnungswirtschaft im Unternehmensleitbild festgeschrieben. Dabei steht die Versorgung von brei-

ten Schichten der Bevölkerung mit qualitätsvollen Lebensräumen, vom Wohnraum bis zum Quartier, 

im Fokus der Gesellschaft. 

Sie errichtet, bewirtschaftet, verwaltet und betreut Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, da-

runter auch Eigenheime und Eigentumswohnungen und versteht sich zudem als Partner der beteiligten 

Kommunen im Bereich des Städtebaus, der Quartiersentwicklung und der Infrastruktur.  

Der gesamte Bestand der Gesellschaft liegt in den Kommunalgrenzen von Dinslaken, Voerde, Hünxe 

und Duisburg-Walsum. Die Hauptverwaltung der Gesellschaft hat ihren Sitz in Dinslaken. Ihr ist es also 

möglich, den Bestand kundenfreundlich und schnell zu bewirtschaften, da sich dieser in einem Umkreis 

von maximal 10 km von der Hauptverwaltung befindet. 

243.523 

13.394 

717.174 

Dividende und Steuerabzug 
(EUR)

Körperschaftssteuer

Solidarzuschlag

Nettodividende
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Für den Kreis Wesel prognostiziert das statistische Landesamt von Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ei-

nen Rückgang von 459.974 Einwohnern im Jahr 2019 auf 437.658 Einwohner im Jahr 2039. Dies ent-

spricht einer Verringerung von 4,86 %. Trotz dieses Bevölkerungsrückgangs bleibt die Nachfrage nach 

Wohnraum stabil. Grund dafür ist der demografische Wandel, durch welchen zunehmend altengerech-

ter Wohnraum für ein bis zwei Personen notwendig wird. Außerdem sind die Zuwanderung aus dem 

europäischen Ausland sowie der Trend zu Single-Haushalten weiterhin gegeben. Die Entwicklung der 

Privathaushalte wird durch eine kontinuierliche Verkleinerung der durchschnittlichen Haushaltsgröße 

bestimmt. Aller Voraussicht nach setzt sich dieser Trend auch zukünftig mit regional unterschiedlicher 

Dynamik fort. 

Im Jahr 2018 weisen die Städte Dinslaken und Voerde eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,1 

Personen und die Gemeinde Hünxe von 2,2 Personen auf. Die vorgenannten Entwicklungen sorgen-

weiterhin für eine stabile Wohnungsnachfrage sowie für einen Bedarf an Wohnungsneubau. 

 
Geschäftsergebnis 

Die positive Geschäftsentwicklung der Wohnbau Dinslaken GmbH hat sich im Berichtsjahr 2019 fort-

gesetzt. Zum 31. Dezember 2019 verbesserte sich der Jahresüberschuss um 0,5 Mio. € auf 8,1 Mio. €. 

Zu Einzelheiten wird auf die Ausführungen zur Ertragslage verwiesen. 

 
Wohnungsbewirtschaftung 

Am 31. Dezember 2019 bewirtschaftete die Gesellschaft 5.988 Wohnungen, 370 Seniorenheimplätze, 

49 Gewerbeeinheiten und 1.970 Garagen im eigenen Bestand. Dieser verteilt sich in etwa gleichmäßig 

auf die Städte Dinslaken, Voerde sowie Duisburg-Walsum und in geringerem Maße auf die Gemeinde 

Hünxe. Hiermit verbunden ist eine Wohn-/Nutzfläche von insgesamt 432.070 qm. Der bebaute sowie 

unbebaute Grundbesitz beträgt zusammen 953.522 qm. Dabei sind Erbbaurechtsflächen 

in einer Größe von 33.033 qm enthalten. 

Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist im Bestandsbereich der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 

auf einem hohen Niveau geblieben. Weiterhin deutlich festzustellen ist ein Nachfrageüberhang nach 

betreuten Wohnformen für ältere Menschen, dem das Unternehmen seit Jahren durch geeignete Neu-

bauprojekte im Bestand auch künftig begegnen wird. Mittlerweile liegt der Anteil an barrierefreien 

Wohnungen bei 15,5 % des Bestandes der Gesellschaft. 

Im Berichtsjahr fanden 463 Mieterwechsel statt. Bezogen auf die Anzahl der Bestandswohnungen re-

sultiert hieraus eine Fluktuationsquote von 7,7 % (Vorjahr 8,3 %). Die durchschnittliche monatliche 

Sollmiete erhöhte sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 von 5,13 € je qm Wohn- und Nutzfläche 

auf 5,17 € je qm Wohn- und Nutzfläche. Die Erlösschmälerungsquote liegt wie im Vorjahr bei 0,6 % der 

Netto-Sollmieten. Die Leerstandsquote zum 31. Dezember 2019 stieg gegenüber dem Vorjahr von 0,8 

% auf 0,9 %. Hierbei beinhalten beide Kennzahlen auch die Maßnahme bedingten Erlösschmälerungen 

infolge umfangreicher Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. 

Die nachfragebedingte Leerstandsquote ohne die Maßnahme bedingten Anteil liegt wie im Vorjahr 

bei 0,7 %. Für die laufende Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudebestandes wurden im 

Geschäftsjahr 2019 rd. 8,6 Mio. € an Fremdleistungen aufgewandt. 
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Verkaufstätigkeit 

 Zurzeit wird keine Bauträgermaßnahme durchgeführt. 

Sonstige Wohnungsverwaltung 

In der Berichtsperiode 2019 konnten für die ausgeübten Betreuungstätigkeiten Umsatzerlöse in Höhe 

von rd. 57 T€ erzielt werden. 

 
Personal- und Sozialwesen 

Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte die Gesellschaft zusammen mit der Geschäftsführung 40 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich wurden zu diesem Zeitpunkt fünf junge Menschen zur Immo-

bilienkauffrau bzw. zum Immobilienkaufmann ausgebildet und eine Person geringfügig beschäftigt. 

 

7.7.2  Darstellung der Lage 

 

7.7.2.1  Vermögens- und Finanzlage 

 

Die Bilanzsumme der Wohnbau Dinslaken GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.939 T€ e höht 

und beträgt zum Bilanzstichtag rd. 140,8 Mio. €. Die Sachanlagen erhöhen sich per Saldo um 2.067 T€. 

Hierbei stehen sich Zugänge von 7.129 T€, Abschreibungen von 4.900 T€ und Buchwertabgänge von 

162 T€ gegenüber. Das langfristige Eigenkapital hat sich um 478 T€ und die langfristigen Verbindlich-

keiten um 892 T€ erhöht. 120,7 Mio. € der Bilanzsumme sind in Vermögensgegenständen des Sachan-

lagevermögens gebunden. Die Sachanlagenintensität beträgt 85,8 %. Die Eigenkapitalquote beträgt 

26,8 % zum Bilanzstichtag 2019. 

 

7.7.2.2  Ertragslage 

 

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von rd. 8,1 Mio. € (Vorjahr rd. 7,6 Mio. €) erzielt. 

Dabei betrug das Betriebsergebnis rd. 9,0 Mio. € (Vorjahr rd. 8,1 Mio. €). Im Geschäftsfeld Hausbewirt-

schaftung erzielte die Wohnbau Dinslaken GmbH ein Ergebnis von rd. 8,8 Mio. € (Vorjahr rd. 8,0 Mio. 

€), das im Wesentlichen durch gestiegene Sollmieten bestimmt wurde. Das Ergebnis aus der Bautätig-

keit im Anlagevermögen betrug zum Bilanzstichtag rd. -39 T€. Dabei stehen den aktivierten Eigenleis-

tungen in Höhe von rd. 240 T€ Aufwendungen für technische und kaufmännische Eigenleistungen von 

rd. 279 T€ gegenüber. Im Bereich der Bauerstellung und Verkaufstätigkeit ergibt sich ein Leistungser-

gebnis in Höhe von rd. 2 T€ (Vorjahr rd. 2 T€). Die Betreuungstätigkeit trug in der Berichtsperiode 2019 

mit rd. 16 T€ (Vorjahr 13 T€) zum Unternehmensergebnis bei. Das Ergebnis der sonstigen betrieblichen 

Tätigkeit erreichte zum Bilanzstichtag eine Höhe von rd. 168 T€ (Vorjahr rd. 183 T€). 

Mit rd. -5 T€ (Vorjahr rd. -4 T€) schloss das Finanzergebnis in 2019 ab. Das neutrale Ergebnis beträgt 

für das Geschäftsjahr 2019 rd. 66 T€ (Vorjahr rd. 313 T€). Gegenüber rd. 830 T€ für das Jahr 2018 
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beziffern sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für das Jahr 2019 auf rd. 928 T€. Insgesamt 

ist die Ertragslage der Wohnbau Dinslaken GmbH gesichert. Das Ergebnis der sonstigen betrieblichen 

Tätigkeit erreichte zum Bilanzstichtag eine Höhe von rd. 168 T€ (Vorjahr rd. 183 T€). Mit rd. -5 T€ (Vor-

jahr rd. -4 T€) schloss das Finanzergebnis in 2019 ab. Das neutrale Ergebnis beträgt für das Geschäfts-

jahr 2019 rd. 66 T€ (Vorjahr rd. 313 T€). Gegenüber rd. 830 T€ für das Jahr 2018 beziffern sich die 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für das Jahr 2019 auf rd. 928 T€. Insgesamt ist die Ertragslage 

der Wohnbau Dinslaken GmbH gesichert. 

 

7.7.2.3  Finanzielle Leistungsindikatoren 

 

Im Vergleich zur Berichtsperiode 2018 stellen sich die finanziellen Leistungsindikatoren der Wohnbau 

Dinslaken GmbH zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 wie folgt dar: 

  

Leistungsindikatoren 
  2019 2018 + / - 

      Abs. % 

Eigenkapitalrentabilität  
(Jahresüberschuss v. ESt. / EK) 

% 
19,90  18,80  1,10  5,9% 

Gesamtkapitalrentabilität  
(Jahresüberschuss v.ESt. + Zinsaufwand/Gesamtkapital) 

% 
7,20  7,00  0,20  2,9% 

EBITDA Mio. € 
15,10  14,80  0,30  2,0% 

Leerstandsquote % 
0,90  0,80  0,10  12,5% 

Fluktuationsquote % 
7,70  8,30  -0,60  -7,2% 

Durchschnittl. mtl. Sollmiete €/qm 
5,17  5,13  0,04  0,8% 

Instandhaltungskosten €/qm 
19,97  19,61  0,36  1,8% 

Cashflow a. lfd. Geschäftstätigkeit T € 
13.513  12.443  1.070  8,6% 

 

7.7.2.4  Risikobericht 

 

Aktives Risikomanagement 

Bereits im Jahr 2000 hat die Wohnbau Dinslaken GmbH auf der Basis des Gesetzes zur Kontrolle und 

Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ein Risikomanagementsystem mit Frühwarnsystem, 

Risiko-Controlling und internem Kontrollsystem eingerichtet, um den Fortbestand der Gesellschaft ge-

fährdende Entwicklungen möglichst früh zu erkennen. Dieses System wird unter dem Kapitel „Risiko-

management“ in aussagefähiger Form im internen Online-Unternehmenshandbuch der Gesellschaft 

für alle Mitarbeiter einsehbar geführt. Zur notwendigen fortlaufenden Risikoidentifikation 

S
ei

te
17

3
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



   Voerde                         Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 

 
55 

 

des Risiko-Managementsystems ist bei der Wohnbau Dinslaken GmbH ein sog. „Risiko- Komitee“ ge-

bildet worden, das sich aus den Geschäftsbereichsleitern sowie den Stabstellen zusammensetzt. Auf-

gabe dieses Komitees ist die laufende Fortentwicklung und Anpassung des Risikofrüherkennungssys-

tems an sich verändernde Markt- und Risikosituationen, d. h. Erkennung neuer Risiken, die Modifika-

tion bestehender und die Integration neuer risikosteuernder Maßnahmen. Zu Jahresbeginn werden 

mehrere Sitzungen des Komitees terminiert, in denen der Geschäftsführung über die Risikosituation 

der Gesellschaft berichtet und gemeinsam diskutiert wird. Zur Dokumentation werden schriftliche Ri-

sikoberichte abgefasst. 

 
Strategische Risiken 

Von wesentlicher strategischer Bedeutung für die Entwicklung der Geschäfte der Wohnbau Dinslaken 

GmbH sind die Bevölkerungsentwicklung, die Sozialstruktur, die Einkommensentwicklung, der Wohn-

flächenbedarf der privaten Haushalte und die Zuwanderungsentwicklung. Eine besondere Herausfor-

derung stellt nach wie vor die zunehmend älter werdende Bevölkerung dar. Bereits ab 2030 werden 

im Kreis Wesel etwa 38 % der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein. Insofern ist längerfristig mit Erlös-

schmälerungen infolge zunehmender Leerstände zu rechnen, wenn die Bestandswohnungen nicht in 

ausreichender Anzahl zumindest seniorenfreundlich umgestaltet werden. 

 
Marktrisiken 

Seit einigen Jahren ist festzustellen, dass neben den Nettokaltmieten auch die Betriebskosten stetig 

steigen. Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz wird ab dem Jahr 2021 eine CO2-Bepreisung fos-

siler Heiz- und Kraftstoffe in den Sektoren Gebäude und Verkehr erfolgen und für weiter steigende 

Energiepreise sorgen. Es ist daher mit einem weiteren Anstieg der Betriebskosten zu rechnen. Sollte 

diese Entwicklung sich in gleicher Weise fortsetzen, besteht das Risiko, dass sich die Mieter die Brut-

towarmmiete nicht mehr leisten können. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die Kosten für Bauma-

terialien und Bauleistungen mit zunehmender Dynamik steigen. Dadurch können die Wirtschaftlichkeit 

von Investitionsmaßnahmen verstärkt beeinflusst und die Aufwendungen für die Instandhaltung er-

höht werden. 

 
Finanzrisiken 

Bei der Wohnbau Dinslaken GmbH wurden Investitionsvorhaben grundsätzlich durch festverzinsliche 

Darlehen finanziert. In der gegenwärtigen Niedrigzinsphase wird die Wohnbau Dinslaken GmbH die 

äußerst günstigen Festzinskonditionen durch Umschuldungen und Prolongationen weiter zu ihrem 

Vorteil nutzen. Kreditverhandlungen werden dabei durch die sehr gute Bonität der Gesellschaft, die 

sich in entsprechend sehr guten Bankenratings ausdrückte, unterstützt. 

Weiter ist festzuhalten, dass das Unternehmen frühzeitig das Zinsmanagement auch zur Vermeidung 

von „Klumpenrisiken“ genutzt hat und dementsprechend die Prolongationsfälligkeiten langfristig über 

die Jahre verteilt wurden. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Geschäftsjahr 2019 um 1,5 Mio. € 

auf 93,8 Mio. €. Dabei sind langfristige Darlehen grundsätzlich über Grundpfandrechte gesichert. Im 

Rahmen der Finanzplanung werden mögliche Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken laufend überwacht 

und falls notwendig durch geeignete Maßnahmen angepasst. 
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Betriebsrisiken 

Risiken aus der Abwicklung von Bauvorhaben und großen Modernisierungsvorhaben bestehen für die 

Gesellschaft nur in geringer Weise. Zur Risikominimierung bei der Rentabilität solcher Vorhaben wird 

ein mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft abgestimmtes dynamisches Wirtschaftlichkeitsberechnungs-

verfahren (Discounted Cashflow Verfahren) zugrunde gelegt, das schon vor dem Grundstückserwerb 

greift und auch ein späteres Controlling im Betrieb mit einbezieht. Die Projekte der Gesellschaft zeich-

nen sich durch konsequente Einhaltung der Baukosten und die Erreichung der für die Einhaltung der 

Rendite notwendigen Zielmiete aus. 

 
Gesamtaussage 

Nach Bewertung der Risikolage der Wohnbau Dinslaken GmbH zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 

liegen keine Risiken vor, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können. 

Auch für die kommenden Jahre sind keine solchen Risiken erkennbar. 

 

7.7.2.5  Chancen der zukünftigen Entwicklung 

 

Seit mehr als drei Jahrzehnten wird schon der seinerzeit bereits erkennbaren demografischen Entwick-

lung durch bedarfsgerechten Neu- und Umbau begegnet. Mittlerweile können 15,5 % des Bestandes 

als barrierefreie Wohnungen angeboten werden, die zum großen Teil mit niederschwelligem Betreu-

ungsangebot vor Ort bis hin zur Vollpflege in den 370 Seniorenheimplätzen der Gesellschaft versorgt 

werden können. Bei einer durchschnittlichen Miete von 5,17 € pro qm Wohn- bzw. Nutzfläche monat-

lich im gesamten Bestand kann die Gesellschaft Wohnraum in allen Preisklassen anbieten. Dabei wird 

besonders Wert gelegt auf den Erhalt und die Schaffung von Wohnraum im unteren und preisgebun-

denen Segment. Aber auch im gehobenen Segment werden Wohnungen vorgehalten bzw. bedarfsge-

rechte Angebote für den Markt entwickelt. Bezüglich steigender Bau- und Baunebenkosten setzt die 

Gesellschaft auf die Bauabwicklung (Planungsbegleitung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung) im ei-

genen Hause, um negativen Preisentwicklungen schon ab der Planungsphase frühzeitig begegnen zu 

können. Verantwortungsvolles Handeln aller Akteure der Gesellschaft, ein ausgeprägtes Umwelt- und 

Kostenbewusstsein und gesellschaftliches Engagement sind die stabilen Fundamente für eine wirt-

schaftlich erfolgreiche und somit nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Damit genießt die Ge-

sellschaft heute schon ein großes Vertrauen bei den Kunden, Geschäftspartnern und Gesellschaftern. 

Im Ergebnis drückt sich dies in der vergleichsweise sehr niedrigen Erlösschmälerungsquote, niedrigen 

Zinskonditionen und moderaten Baukosten aus. 
Schulstraße 

7.7.2.6  Prognosebericht 

 

Für das Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in 

Höhe von 8,6 Mio. € geplant, der überwiegend durch das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung be-

stimmt wird. Die verhältnismäßig günstige Erlösschmälerungssituation der Gesellschaft wird sich in 
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etwa auf dem guten Niveau des Geschäftsjahres 2019 bewegen. Für das Geschäftsjahr 2020 sind wei-

tere Investitionen in den Bestand als auch in Neubauvorhaben geplant. Für die Instandhaltung sind 8,6 

Mio. € und für die aktivierungsfähigen Modernisierungsvorhaben 0,9 Mio. € vorgesehen. Die im Bau-

überhang aus 2019 bereits bezogenen Neubauprojekte 18 Wohneinheiten und 1 Gemeinschaftsraum 

Helenenstraße in Dinslaken, 25 Wohneinheiten Gottfried-Hesselmann-Platz in Hünxe-Bruckhausen 

und 8 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit Danziger Platz ebenfalls in Hünxe- Bruckhausen werden 

im Jahr 2020 fertig gestellt. Das im Bauüberhang aus 2019 befindliche Neubauprojekt 9 Wohneinheiten 

Am Bauhof (I. BA) in Voerde-Friedrichsfeld wird in 2021 fertig gestellt. Hierfür werden noch insgesamt 

rd. 3,0 Mio. € benötigt. Der Baubeginn für die Bauvorhaben 24 Wohneinheiten Am Bauhof (II. BA) in 

Voerde-Friedrichsfeld und der Ersatzneubau Frankfurter Straße in Voerde soll im Geschäftsjahr 2020 

erfolgen. Für diese Vorhaben beläuft sich das Investitionsvolumen summiert auf ca. 15,7 Mio. €. Seit 

Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (SARS-CoV-2) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat 

die Pandemie in den letzten Wochen zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirt-

schaftsleben geführt. Dies wird nach aktuellen Einschätzungen noch zunehmen. Von einer Eintrübung 

der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es 

schwierig, die Auswirkung schon heute zuverlässig einzuschätzen. Es ist jedoch mit Risiken für den zu-

künftigen Geschäftsverlauf der Wohnbau Dinslaken GmbH zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der 

Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen ver-

bunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung der geplanten Einnahmen. Dar-

über hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zurechnen. 
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7.8  Bilanz der Wohnbau Dinslaken GmbH 

 

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle 

Vermögensgegenstände
51.259,00 80.065,00 96.830,10 

51.259,00 80.065,00 96.830,10 

II. Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 

Wohnbauten
117.734.841,89 114.306.805,08 114.593.099,07 

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 682.212,96 740.716,96 799.300,96 

Grundstücke ohne Bauten 989.142,46 508.624,80 508.624,80 

Grundstücke mit erbbaurechten Dritter 626.431,53 662.962,19 779.702,18 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 292.147,00 267.151,00 334.096,00 

Anlagen im Bau 205.076,96 2.194.575,65 1.576.971,82 

Bauvorbereitungskosten 221.933,29 4.817,30 264.784,73 

120.751.786,09 118.685.652,98 118.856.579,56 

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen 55.537,04 49.741,61 53.020,96 

120.858.582,13 118.815.459,59 119.006.430,62 

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere 

Vorräte

Grundstücke ohne Bauten 1.035.342,02 1.035.342,02 1.035.342,02 

Unfertige Leistungen 12.147.331,69 12.020.066,50 11.790.552,39 

13.182.673,71 13.055.408,52 12.825.894,41 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderung aus Vermietung 47.426,25 54.747,14 40.902,95 

Sonstige Vermögensgegenstände 126.552,35 340.339,46 291.147,20 

173.978,60 395.086,60 332.050,15 

III. Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.558.897,28 6.569.591,67 5.717.020,43 

6.558.897,28 6.569.591,67 5.717.020,43 

C. Rechnungsabgrenzungs-posten 1.423,87 1.708,75 0,00 

140.775.555,59 138.837.255,13 137.881.395,61 

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 6.016.400,00 6.016.400,00 6.016.400,00 

II. Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche Rücklagen 3.008.200,00 3.008.200,00 3.008.200,00 

Bauerneuerungsrücklage 14.986.476,33 14.986.476,33 14.986.473,33 

Andere Gewinnrücklagen 13.227.843,89 13.206.091,68 13.203.575,75 

31.222.520,22 31.200.768,01 31.198.249,08 

III. Bilanzgewinn

Jahresüberschuss 8.119.268,85 7.602.416,21 7.462.851,93 

8.119.268,85 7.602.416,21 7.462.851,93 

45.358.189,07 44.819.584,22 44.677.501,01 

B. Rückstellungen

Steuerrückstellungen 134.060,54 154.827,00 44.569,00 

Sonstige Rückstellungen 603.602,00 782.130,00 705.438,00 

737.662,54 936.957,00 750.007,00 

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 67.967.037,78 65.949.808,27 63.945.779,98 

Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern 9.507.493,91 10.631.805,73 12.311.731,60 

Erhaltene Anzahlungen 14.096.405,45 13.839.541,86 13.843.317,59 

Verbindlichkeiten aus vermietung 588.581,71 531.223,03 542.546,10 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.286.364,96 1.244.429,29 1.500.320,48 

Sonstige Verbindlichkeiten 307.908,76 111.501,57 5.223,85 

93.753.792,57 92.308.309,75 92.148.919,60 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 925.911,41 772.404,16 304.875,00 

140.775.555,59 138.837.255,13 137.881.302,61 

PASSIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €

AKTIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €
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7.9  Gewinn- u. Verlustrechnung der Wohnbau Dinslaken GmbH 

 

  

EUR % EUR % EUR %

Erlöse aus der Hausbewirtschaftung 39.431.174 99,7 38.806.944 99,7 624.230 1,6 

Erlöse aus Betreuungstätigkeit 57.240 0,1 57.417 0,1 -177 -0,3 

Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 41.680 0,1 42.461 0,1 -782 -1,8 

Umsatzerlöse 39.530.094 100,0 38.906.822 100,0 623.271 1,6 

Veränderung des Bestandes an unfertigen 

Leistungen
127.265 0,3 229.514 0,6 -102.249 -44,6 

Andere aktivierte Eigenleistungen 240.000 0,6 173.600 0,4 66.400 38,2 

Sonstige betriebliche Erträge 1.129.144 2,9 1.193.684 3,1 -64.540 -5,4 

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -20.756.629 -52,5 -20.456.150 -52,6 -300.480 1,5 

Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 0 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und 

Leistungen
-20.756.629 -52,5 -20.456.150 -52,6 -300.480 1,5 

Rohergebnis 20.269.873 51,3 20.047.470 51,5 222.403 1,1 

Löhne und Gehälter -2.335.237 -5,9 -2.465.233 -6,3 129.996 -5,3 

soziale Abgaben und Aufwendungen für die 

Altersversorgung und Unterstützung
-600.979 -1,5 -570.334 -1,5 -30.644 5,4 

Personalaufwand -2.936.215 -7,4 -3.035.568 -7,8 99.352 -3,3 

Abschreibungen -4.929.066 -12,5 -5.108.786 -13,1 179.720 -3,5 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -915.536 -2,3 -902.243 -2,3 -13.292 1,5 

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 212 0,0 451 0,0 -239 -52,9 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.152.452 -2,9 -1.288.132 -3,3 135.680 -10,5 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -928.215 -2,3 -829.762 -2,1 -98.453 11,9 

Ergebnis nach Steuern 9.408.602 23,8 8.883.431 22,8 525.171 5,9 

sonstige Steuern -1.289.333 -3,3 -1.281.015 -3,3 -8.318 0,6 

Jahresüberschuss / Bilanzgewinn 8.119.269 20,5 7.602.416 19,5 516.853 6,8 

Gewinn- und Verlustrechnung
2019 2018 + / -
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8. Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH, Hünxe  
 

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mit beschränkter Haftung 

Schwarze Heide 35 

46569 Hünxe 

Telefon: 02858 390 

Telefax: 02858 82510 

E-Mail:    flugplatz@schwarze-heide.com 

Handelsregister: Amtsgericht Duisburg, HRB-Nr.: 10569 

 

 

8.1  Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse der Flugplatzgesellschaft 

 Schwarze Heide mbH 

 

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Firma Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 

Sitz Hünxe (Kreis Wesel) 

Handelsregistereintrag 
Amtsgericht Duisburg  
HR B 10569 

Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19. Dezember 1977 

 

 

8.2  Unternehmensgegenstand der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 

 

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Gewährleistung des Flugsports und der zivilen 

Luftfahrt durch den Betrieb und die Entwicklung des Flug- und Verkehrslandeplatzes Schwarze Heide 

als Verkehrslandeplatz und Segelfluggelände einschließlich der umliegenden Flächen.  
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8.3  GmbH-Anteile und Gesellschafter der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide 

 mbH 

 

Stammkapital:     50.000,00 DM  

                                (= 25.564,59 EUR mit Umrechnungskurs für den Jahresabschluss 1,95583 DM/€) 

 

Gesellschafter Anteil in € Anteil in % 

      

Stadt Bottrop 11.248,42 44  

Stadt Dinslaken 5.368,56 21  

Kreis Wesel 5.112,92 20  

Gemeinde Hünxe 1.278,23 5  

Stadt Voerde 1.278,23 5  

Herr Dr. Lesker 1.278,23 5  

  25.564,59 100  
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8.4  Organe der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 

 

I. Geschäftsführung  

Geschäftsführer    André Hümpel, Dipl.-Ingenieur 

Prokurist     im Berichtsjahr keine Bestellung 

Handlungsbevollmächtigter   im Berichtsjahr keine Bestellung  

 

Gesamtbezüge der Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr T€ 91 (davon feste Bezüge: T€ 83, davon erfolgsbezo-

gene Komponenten: T€ 8) erhalten. 

 

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft 

Gesellschafterversammlung 

Vorsitzender     Ratsmitglied Martin Meyer,    (ab 10/2004)
      Elektroniker, 
      Gemeinde Hünxe 
 
Stellvertr. Vorsitzender    Ratsmitglied Ludger Schnieder,   (ab 07/2014) 
      Stadt Bottrop 
 
      Ratsmitglied Michele La Torre,  (ab 07/2014) 
      Stadt Dinslaken 
 
      Ratsmitglied Reinhold Butzkies,  (ab 07/2014) 
      Kreis Wesel 
 
      Ratsmitglied Stefan Weltgen,  (ab 07/2014) 
      Stadt Voerde 
 
      Dr. Klaus Lesker    (ab 07/2018) 
 
      Andreas Bromkamp   (ab 12/2019) 
 
      Lars Fiele    (ab 12/2019) 
 
Als Vertreter     Ratsmitglied Michael Helmich,  (ab 07/2014) 
      Gemeinde Hünxe 
 
Als Vertreter     Ratsmitglied Pascal Kaminski,  (ab 07/2014) 
      Stadt Bottrop 
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Als Vertreterin     Ratsmitglied Kristina Grafen,  (ab 07/2014) 
      Stadt Dinslaken 
 
Als Vertreter     Ratsmitglied Udo Wülbeck,  (ab 10/2015) 
      Kreis Wesel 
 
Als Vertreterin     Ratsmitglied Elke Kleinschmidt,  (ab 07/2014) 
      Stadt Voerde 
    

Aufsichtsrat      

Vorsitzender     Klaus Müller    (ab 09/2016) 
      Technischer Beigeordneter 
      Stadt Bottrop  

Stellvertr. Vorsitzender    Ratsmitglied Hans Nover  (ab 11/2009) 
      Gemeinde Hünxe 
 
Als Vertreter     Ulrich Lordick    (ab 07/2014) 
      Gemeinde Hünxe 
 
      Ratsmitglied Arnd Capell-Höpken (ab 07/2014) 
      Kreis Wesel 
 
Als Vertreter     Rainer Gardemann   (ab 07/2014) 
      Kreis Wesel 
 
      Bürgermeister     (ab 11/2009) 
      Dr. Michael Heidinger                                  
         Stadt Dinslaken 
 
      Ratsmitglied Jan Langenfurth  (ab 07/2014) 
      Stadt Voerde 
 
Als Vertreter     Heinrich Neukäter   (ab 12/2016) 
      Stadt Voerde 
       
      Dr. Klaus Lesker    (ab 07/2018) 
 
      Andreas Bromkamp   (ab 12/2019) 
 
      Lars Fiele    (ab 12/2019) 
 

8.5  Personal der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 

 

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 6 Arbeitnehmer (Vorjahr: 6, ohne Aushilfen) beschäftigt. 

Durchschnittlich wurden 12 Aushilfen beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 

Abs. 5 HGB. 
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8.6  Finanzielle Auswirkungen der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH auf 

den städtischen Haushalt 

 

Im Rahmen der Beteiligung an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH wurden folgende Zah-

lungen als Betriebskostenzuschuss bzw. Nachschuss aus dem städtischen Haushalt gezahlt: 

 

Betriebskostenzuschuss für das Jahr Betrag in € 

2019 9.915,00 

2018 11.840,00 

2017 12.325,00 

 

8.7  Auszug aus dem Lagebericht der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 

 

Geschäftsmodell des Unternehmens 

Die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH ist Betreiberin eines Verkehrslandeplatzes für den qua-

lifizierten Geschäftsreiseflugverkehr. Kernaufgabe des Unternehmens ist die Bereitstellung der öffent-

lichen Luftverkehrsinfrastruktur mit der Landebahn, den Rollwegen und den sonstigen Flugbetriebs- 

und Abstellflächen. Gemäß der Satzung sind die öffentlichen Infrastruktureinrichtungen des Verkehrs-

landeplatzes dem Geschäftsreiseflugverkehr und dem Flugsport zur Verfügung zu stellen. Weiterer we-

sentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells ist die Errichtung und Vermietung von Flugzeughallen zur 

sicheren Unterbringung von Luftfahrzeugen und der Betrieb einer Tankanlage für Flugbetriebskraft-

stoffe als BP-Agenturbetrieb und einer freien Tankanlage für Super Plus Treibstoff.  Neben den Ver-

kehrsflächen und den Tankanlagen werden Gewerbe- und Büroflächen für die ansässigen Unterneh-

men und Wohnungen bewirtschaftet. Die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH ist auf den 

Grundlagen des Luftverkehrsgesetzes, des Planfeststellungsbeschlusses zum Landebahnausbau und 

der gültigen Betriebsgenehmigung, für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Sicherheit auf den Ver-

kehrsflächen und dem sonstigen Flugplatzgelände zuständig. Die Flugplatzgesellschaft gewährleistet, 

dass die an- und abfliegenden Piloten bei der Durchführung Ihres Flugvorhabens durch die Bereitstel-

lung eines Flugfunk - Informationsdienstes unterstützt werden. Eine weitere Kernaufgabe der Flug-

platzgesellschaft ist die Sicherstellung des Feuerwehr- und Rettungsdienstes während der Betriebszei-

ten des Verkehrslandeplatzes. Darüber hinaus sind Wartungsarbeiten und die ständige Unterhaltung 

der technischen Einrichtungen und der Immobilien, sowie die Schaffung von neuen Flächen zur Unter-

stellung von Luftfahrzeugen und die Durchführung notwendiger Investitionen, wichtige Aufgaben des 

Unternehmens. Dementsprechend hat die Flugplatzgesellschaft ihre satzungsgemäße öffentliche 

Zwecksetzung zu erfüllen. 
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Forschung und Entwicklung 

Das Unternehmen unterhält keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung.  

Wirtschaftsbericht 

Das europäische Wirtschaftswachstum hat sich im Jahr 2019 mit 1,5 % gegenüber dem Vorjahr etwas 

abgeschwächt (Vorjahr 2,0 %). Die deutsche Wirtschaft wuchs 2019 um 0,6 % (Vorjahr 1,5 %). Das 

Wirtschaftswachstum wirkt sich auch auf die Nachfrage nach Flugreisen aus und liegt auf einem posi-

tiven Niveau. Weltweit ist die Verkehrsleistung der Fluggesellschaften 2019 um 4,2 Prozent gewach-

sen. Die deutschen Fluggesellschaften konnten ebenfalls ihre Verkehrsleistung steigern, blieben aber 

unter dem Niveau des globalen Wachstums. Dies ist vor allem eine Folge der Insolvenz von Germania 

im Januar 2019. Von Januar bis Dezember 2019 wurden an den deutschen Flughäfen 248 Mio. Passa-

giere (+1,5 %) gezählt, davon rund 158 Mio. Passagiere im Europaverkehr. Die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung der Branche verlief positiv und die Nachfrage nach Wartungs- und fliegendem Personal 

stieg parallel zur guten Auslastung der größeren Flughäfen. 

Die Ausbildung des fliegenden Personals für den Passagierverkehr und der mit kleineren Flugzeugen 

abgewickelte Mittelstreckenverkehr zu Zielen innerhalb von Deutschland und im europäischen Aus-

land findet mit den Schwerpunktlandeplätzen komfortable Luftverkehrs-Standorte in jeder Region des 

Landes und mit einer hohen Verfügbarkeit. Der Wunsch nach flexibler Mobilität jedes Einzelnen und 

die internationale Vernetzung der Geschäftsbeziehungen lassen den Luftverkehr weiterwachsen. Die 

Bereitstellung eines Verkehrslandeplatzes, als Zugangspunkt in das Netzwerk Luftverkehr, kommt die-

sen Wünschen entgegen und erhöht die Attraktivität des Luftverkehrs insgesamt und des Standortes 

im Besonderen.  

 
Geschäftsverlauf 

Die allgemeine konjunkturelle Entwicklung, Sicherheitsauflagen in der Luftfahrt, allgemeine technische 

Einflussgrößen aber auch großräumige Wetterlagen haben direkten Einfluss auf das individuelle Ver-

kehrsaufkommen in der allgemeinen Luftfahrt. 

In den vier Quartalen des Wirtschaftsjahres 2019 wurden 50.952 Flugbewegungen erfasst (Vorjahr 

47.045). Damit wurden fast 4.000 Flugbewegungen mehr gezählt als im Vorjahreszeitraum. 

Wesentlichen Anteil an der Zunahme haben die Luftfahrzeuge der Klassen E (bis 2 Tonnen Abflugge-

wicht) und Hubschrauber. Der Geschäftsbereich Flugzeugunterstellungen zeigt weiterhin einen positi-

ven Verlauf und alle Stellplätze sind vermietet. Der Beschluss zum Bau einer weiteren Flugzeughalle 

wurde gefasst und soll im kommenden Jahr umgesetzt werden. Die neu gebaute SuperPlus Tankstelle 

wird gut angenommen und es wurden im ersten volljährigen Geschäftsbetrieb mehr als 50 Tausend 

Liter SuperPlus verkauft. 
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Lage des Unternehmens 

Ertragslage 

Die Gesellschaft beendet das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 199 

(i. V. TEUR 220), was gegenüber dem Vorjahr einer Verbesserung von TEUR 21 entspricht. 

Höhere Umsatzerlöse und höhere sonstige Erträge sowie etwas geringere Zuführungen zur Rückstel-

lung für den Rückbau von Gebäuden auf gepachteten Grundstücken haben, trotz höherer Kosten für 

Reparaturen und Instandhaltungen, zu der Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen. 

Im Wirtschaftsjahr 2019 lagen die Umsatzerlöse aus Ab- und Unterstellungen von Luftfahrzeugen über 

dem Vorjahresniveau. Die Flugbewegungen mit Luftfahrzeugen nahmen insgesamt zu und lagen bei 

50.952 Bewegungen. Die Erlöse aus den Landegebühren stiegen dabei um TEUR 6. Die Flugbewegun-

gen von Luftfahrzeugen mit einem Abfluggewicht über 2 t (Klassen C, I, F) fielen auf 540 Flugbewegun-

gen (i.V. 610 Flugbewegungen) zurück. Die Provisionseinnahmen für den Verkauf von Flugbetriebs-

kraftstoffen als BP Agentur fielen um TEUR 4 unter das Vorjahresniveau. Der Verbrauch von AVGAS 

stieg um 8.600 Liter. Der Verbrauch von JET A1 fiel deutlich ab und lag um 58.100 Liter tiefer als im 

Vorjahr. Dem gegenüber stiegen die Erlöse aus dem Verkauf von SuperPlus auf TEUR 78 (i.V. TEUR 15). 

Auf Grundlage der allgemeinen Zinsentwicklung sind in diesem Geschäftsjahr Zuführungen zu den 

Rückstellungen für den Rückbau in Höhe von TEUR 48 (Vorjahr TEUR 53) gebildet worden. 

 
Finanzlage 

Die Finanzlage des Unternehmens ist hinsichtlich der laufenden Kosten derzeit stabil und durch die 

Bereitstellung des Betriebskostenzuschusses gesichert. 

Finanzmanagement, Cash-Flow Planung 

Die Cash-Flows des Unternehmens werden durch die Zuflüsse aus Umsatzerlösen und Betriebskosten-

zuschüssen der Gesellschafter gedeckt. Damit ist die Liquidität der Gesellschaft hinsichtlich der laufen-

den Aufwendungen derzeit gesichert. 

Vermögenslage 

Die Gesellschafter stellten der Flugplatzgesellschaft 2019 einen Betriebskostenzuschuss von EUR 

198.300 finanzwirksam zur Verfügung, der auf Basis der Beschlüsse in die Kapitalrücklage eingestellt 

wurde. 

 
Finanzielle Leistungsindikatoren 

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden die Umsätze durch Landegebühren, Ab- und Unterstellein-

nahmen und Treibstoffprovisionen definiert. Die Erlöse aus Landegebühren stiegen um TEUR 6. Die 

Provisionseinnahmen für den Verkauf von Flugbetriebskraftstoffen fielen um TEUR 5 im Vergleich zum 

Vorjahr und die Erlöse aus dem Verkauf von SuperPlus Treibstoff stiegen um TEUR 63, bei gleichzeitiger 

Steigerung der Aufwendungen für den Wareneinkauf SuperPlus. Die Umsatzerlöse aus Ab- und Unter-

stellungen von Luftfahrzeugen stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 25. 
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Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten. 

 

Prognosebericht 

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens zielt auf eine deutliche Verstärkung des gewerblichen 

Luftverkehrs hin. Dies betrifft Luftverkehre sowohl mit Luftfahrzeugen der Klassen über 2 Tonnen Ab-

fluggewicht, als auch Luftverkehre in den Klassen der leichteren Luftfahrzeuge. Dabei ist es ein wesent-

liches Ziel, die Luftfahrzeuge am Standort anzusiedeln und in geeigneten Flugzeughallen unterzubrin-

gen. Als geplante Alternative zu Hallen auf dem Gelände der Gesellschaft ist die Stationierung und 

Unterbringung von weiteren Luftfahrzeugen auch in Flugzeughallen auf den Flächen des benachbarten 

Gewerbegebietes des Gesellschafters Stadt Bottrop vorgesehen. Die positiven wirtschaftlichen Effekte 

durch die in der Planung befindliche Entwicklung im Gewerbegebiet werden den Standort und die Flug-

platzgesellschaft weiter stärken. Die derzeitige Auskiesung des Geländes und die standsichere Rück-

verfüllung der geplanten Gewerbeflächen verschieben diese Planungen zeitlich nach hinten. 

Der Neubau der Rundhalle 10 und der SuperPlus Tankstelle wurden im Vorjahr umgesetzt und haben 

positive Auswirkungen auf das betrachtete Wirtschaftsjahr 2019. Diese Maßnahmen haben zu weite-

ren Stationierungen neuer Luftfahrzeuge am Standort und zu weiteren Einnahmen bei Landegebühren 

und Treibstoffverkäufen geführt. Der geplante Bau einer zusätzlichen Rundhalle wird diese Effekte 

weiter vorteilhaft beeinflussen. Damit stellt sich die Entwicklung für das Unternehmen in den kom-

menden Geschäftsjahren 2020 und 2021 positiv dar. 

Die Corona-Krise zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 mit den Flugverboten auf Grundlage der Corona 

Schutz Verordnung hat die Flugaktivitäten der Kunden eingeschränkt und zu einem deutlichen Rück-

gang der Flugbewegungszahlen geführt. Die Einschränkungen wurden Mitte April wieder gelockert und 

ein Anstieg der Flugbewegungszahlen war unmittelbar festzustellen. Unter der Annahme, dass die be-

stehenden Einschränkungen weiter zurück genommen werden ist zu erwarten, dass Flüge im Bereich 

Training und Ausbildung nachgeholt werden und damit die flugbetrieblichen Erlöse zeitnah wieder an-

steigen werden. 

Die intensive Nutzung der Infrastruktur durch Luftfahrzeuge im privaten und gewerblichen Sektor be-

stätigt die mit der Landebahnverlängerung eingeschlagene, mittelfristige Unternehmensstrategie, das 

Angebot für gewerbliche Flugzeugbetreiber attraktiv zu gestalten und damit die Grundlage für weitere 

positive Entwicklungen zu schaffen. Die Verzögerungen bei der Entwicklung des angrenzenden Gewer-

begebietes werden diese angestrebte Entwicklung, besonders im Bereich der Ansiedlung von luftfahr-

taffinem Gewerbe, verlangsamen. Für das Geschäftsjahr 2020 wird durch die Vollvermietung der 

neuen Rundhalle und der sehr guten Auslastung der Bestandshallen eine Steigerung der Erlöse erwar-

tet. Insgesamt sind Umsatzerlöse von TEUR 695 geplant. Unter Berücksichtigung der geplanten Opti-

mierungen wird ein Jahresergebnis von TEUR -189 erwartet. Aufgrund der systembedingten Rahmen-

bedingungen, die der Betrieb eines Verkehrslandeplatzes mit sich bringt, kann die Gesellschaft keine 

konkreten Details zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens abgeben. Zu-

sätzlich werden die weiteren Entwicklungen der Corona - Pandemie und die Entscheidungen der Bun-

des- und Landesbehörden zur Pandemie Bekämpfung das Jahresergebnis des Unternehmens deutlich 
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mitbestimmen. Die Geschäftsführung weist bei zukunftsbezogenen Aussagen darauf hin, dass die tat-

sächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abwei-

chen können. 

 

Chancen- und Risikobericht 

 

Risikobericht 

Für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sind keine bedeutsamen Risiken zu erkennen, so-

fern die Gesellschafterbeschlüsse zur weiteren Entwicklung des Verkehrslandeplatzes und seines Um-

feldes umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung im Gewerbegebiet der Stadt 

Bottrop sowie die Entwicklung von Hangarflächen auf dem Gebiet der Gemeinde Hünxe. Die Aus-

kiesung der Bottroper Gewerbeflächen verschiebt den Beginn der Ansiedlung weiterer flugaffiner Un-

ternehmen am Standort. Durch den Bau weiterer und größerer Flugzeughangars auf anderen Flächen 

kann die Gesellschaft neue Zielgruppen dauerhaft an den Flugplatz binden, um so Umsatzerlöse signi-

fikant zu steigern. Für die zukünftige Entwicklung wird auch entscheidend sein, wie sich die finanzielle 

Situation der kommunalen Gesellschafter entwickeln wird. Der Handlungsspielraum für die Flugplatz-

gesellschaft Schwarze Heide mbH hängt unmittelbar vom Haushaltskonsolidierungsprozess der betei-

ligten Kommunen ab. 

Der Handlungsspielraum für die Flugplatzgesellschaft ist aufgrund der dünnen Eigenkapitaldecke sehr 

eng. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der notwendigen Investitionen. Gleiches gilt dann, wenn 

die Dotierung der Kapitalrücklage durch die Gesellschafter nicht oder nicht in der notwendigen Höhe 

erbracht wird. Hieraus können sich entwicklungsbeeinträchtigende Risiken ergeben, die auch die Exis-

tenz des Unternehmens gefährden könnten. Daher ist es dringend notwendig, das Eigenkapital der 

Flugplatzgesellschaft zu erhöhen. Die Realisierung der mittelfristigen strategischen Zielvorgaben erfor-

dert, die Eigenkapitalausstattung der Flugplatzgesellschaft dem gestiegenen Finanzbedarf aus der Aus-

weitung des Geschäftsbetriebs anzupassen. 

 
Chancen 

Nach dem Ausbau des Flugplatzes ist das Unternehmen im Wettbewerb gut positioniert. Regionale 

Wettbewerber mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit oder Ausgangsposition werden aufgrund speziel-

ler Reglementierungen oder örtlichen Besonderheiten in ihrer Entwicklung gehindert oder sollen ge-

mäß politischer Beschlüsse vom Markt gehen. Die Ausstattung und die geographische Lage im Bal-

lungsraum Ruhrgebiet zeichnen unseren Verkehrslandeplatz aus. Die beiden großen Flughäfen in der 

Region bilden zusammen mit unserem Verkehrslandeplatz ein Dreieck, das den Großraum Ruhrgebiet 

umschließt. Der auf diesen Flughäfen abgewickelte Linienverkehr wird weiterwachsen und zu einer 

Verdrängung des Individualluftverkehrs zu unserem Standort hinführen. Die Verkehrsinfrastruktur 

Straße wird in Zukunft über die Belastungsgrenze hinaus ausgelastet sein und Kunden, die auf Mobilität 

und Flexibilität angewiesen sind, werden verstärkt Angebote der Luftfahrt und damit unseren Standort 

nutzen. 
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Gesamtaussage 

Die Konsolidierungsphase der Gesellschaft ist noch nicht abgeschlossen und wird auch in den nächsten 

Jahren weitergeführt. Unser Unternehmen ist auf die Zukunft gut vorbereitet und wird für seine Kun-

den aus den Geschäftsfeldern des Privat- und Geschäftsreiseflugverkehrs ein attraktiver Partner sein 

können. 

 

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten 

 

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Ver-

bindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. Die Gesellschaft arbeitet zum großen Teil mit lang-

jährigen Kunden zusammen. Forderungsausfälle sind daher die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden 

innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele erfüllt. Im langfristigen Bereich finanziert sich die Gesell-

schaft über Darlehen bei Kreditinstituten und über Gesellschafterdarlehen.  

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs 

gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Das Unternehmen verfolgt eine konservative Risikopolitik. Die 

Liquidität wird regelmäßig geplant. 
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8.8  Bilanz der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH  

 

 

 

 

 

 

 

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

Bauten auf fremden Grundstücken 3.392.758,54 3.669.061,04 3.599.874,54 

Technische Anlagen 1.945,00 3.789,00 6.116,00 

Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.693,50 16.140,50 17.006,50 

Geleistete Anzahlungen und AIB 9.992,40 2.896,00 11.037,04 

3.422.389,44 3.691.886,54 3.634.034,08 

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 7.017,41 11.020,75 6.122,40 

Geleistete Anzahlungen 0,00 8.505,00 0,00 

7.017,41 19.525,75 6.122,40 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.987,01 14.886,34 11.648,83 

Sonstige Vermögensgegenstände 15.148,76 38.111,51 32.812,10 

47.135,77 52.997,85 44.460,93 

III. Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 671.771,56 625.286,07 578.676,32 

671.771,56 625.286,07 578.676,32 

4.148.314,18 4.389.696,21 4.263.293,73 

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59 25.564,59 

II. Kapitalrücklage 80.420,26 81.047,38 64.579,85 

III. Gewinnrücklagen 195.900,00 195.900,00 195.900,00 

IV. Bilanzverlust -179.423,71 -179.423,71 -179.423,71 

122.461,14 123.088,26 106.620,73 

B. Rückstellungen 1.247.923,63 1.362.970,34 1.478.017,05 

C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 167.263,22 182.944,14 198.625,06 

D. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 405.253,23 353.163,33 297.193,55 

E. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 518.432,81 547.100,83 217.551,81 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.913,44 26.154,84 23.970,97 

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.628.825,72 1.776.900,79 1.924.975,86 

Sonstige Verbindlichkeiten 35.240,99 17.373,68 16.338,70 

- davon aus Steuern € 2882,84 (Vorjahr: 9.100,64)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 800,400 

( Vorjahr: € 771.24]

2.205.412,96 2.367.530,14 2.182.837,34 

4.148.314,18 4.389.696,21 4.263.293,73 

PASSIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €

AKTIVA
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

€ € €
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8.9  Gewinn- und Verlustrechnung der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 

 

 

 

 

 

  

€ % € % € %

1. Umsatzerlöse 648.837,25 100,0 585.978,40    100,0   62.858,85 10,7

2.  sonstige betriebliche Erträge 189.293,89 29,2 164.109,09       25,3   25.184,80 15,3

3. Materialaufwand -65.368,71 -10,1 -14.481,26 -        2,2   -50.887,45 351,4

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 

für bezogene Waren

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -334.812,17 -51,6 -331.644,61 -     51,1   -3.167,56 1,0

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung 21.547,28 € (Vorjahr: 21.708,05 €)
-96.909,68 -14,9 -94.008,75 -     14,5   -2.900,93 3,1

5. Abschreibungen auf Sachanlagen -283.428,79 -43,7 -273.811,39 -     42,2   -9.617,40 3,5

6. sonstige betriebliche Aufwendungen -191.905,47 -29,6 -183.996,64 -     28,4   -7.908,83 4,3

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.067,40 1,1 4.214,80          0,6   2.852,60 67,7

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -56.531,57 -8,7 -56.361,57 -        8,7   -170,00 0,3

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -712,77 -0,1 -2,54 -        0,0   -710,23 27.961,8

10. Ergebnis nach Steuern -184.470,62 -28,4 -200.004,47 -     30,8   15.533,85 -7,8

11.sonstige Steuern 14.456,83 2,2 20.328,00          3,1   -5.871,17 -28,9

12. Jahresfehlbetrag -198.927,45 -30,7 -220.332,47 -     34,0   21.405,02 -9,7

13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -179.423,71 -27,7 -179.423,71 -     27,7   0,00 0,0

14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 198.927,12 30,7 220.332,47       34,0   -21.405,35 -9,7

15. Bilanzverlust -179.423,71 -27,7 -179.423,71 -     27,7   0,00 0,0

31.12.2018 + / -31.12.2019
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9. Sparkassenzweckverband Wesel – Dinslaken 
 

9.1  Sparkassenzweckverband Wesel – Dinslaken  

 

Mitglieder des Sparkassenzweckverbandes sind die Städte: 

Wesel, Dinslaken, Hamminkeln und Voerde sowie die Gemeinden Schermbeck und Hünxe 

 

An dem Verband sind die Mitglieder mit folgenden Quoten beteiligt: 
 

% 

Stadt Wesel 40,18 

Stadt Dinslaken 23,36 

Stadt Hamminkeln 13,56 

Stadt Voerde 11,83 

Gemeinde Schermbeck 6,26 

Gemeinde Hünxe 4,81 

Gesamt 100,0 

 

Sitz des Zweckverbandes:  Bismarckstr. 1 

     46483 Wesel 

 

9.1.1 Organe des Zweckverbandes 

 

Die Organe des Zweckverbandes sind 

 die Verbandsversammlung und 

 der Verbandsvorsteher. 
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9.1.2 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung besteht aus 50 Vertretern der Verbandsmitglieder.  

Davon entsenden die Verbandsmitglieder: 

 Stadt Wesel    14 Vertreter 

 Stadt Hamminkeln     4 Vertreter 

 Gemeinde Schermbeck     4 Vertreter 

 Stadt Dinslaken    16 Vertreter 

 Stadt Voerde      8 Vertreter sowie  

 die Gemeinde Hünxe     4 Vertreter. 

 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen der Verbandsmitglieder für 

die Dauer ihrer Wahlzeit aus ihrer Mitte und aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten oder der 

von ihnen vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten der Verbandsmitglieder nach den Grundsätzen 

der Verhältniswahl gewählt. In gleicherweise ist für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ein Stell-

vertreter zu wählen, der bei Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgabe wahrnimmt. 

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der Ver-

bandsmitglieder den Vorsitzenden der Verbandsversammlung und dessen Stellvertreter. Sie dürfen 

nicht der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes angehören.  
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9.1.3 Vertretung der Stadt Voerde in den Gremien des Zweckverbandes 

 

Mitglied      Stellvertreter/in 

 

Zweckverbandsversammlung  

Bürgermeister  Dirk Haarmann    Stadtkämmerer Jürgen Hülser 

Bastian Lemm      Uwe Goemann 

Stefan Schmitz      Wolfgang Krieg 

Hans-Peter Meulendyck    Ulrich Neßbach 

Bernd Altmeppen     Hasan Gördü 

Walter Seelig      Engin Aydin 

Stefan Meiners      Gabriele Rohr 

Jörg Thomas      Britta Dickmann 

 

Verwaltungsrat 

Uwe Goemann      Bastian Lemm 

Hasan Gördü      Ingo Hülser 

Stefan Meiners      Jörg Thomas 

 

9.1.4 Gegenstand des Zweckverbandes 

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Der Verband ist Träger der 

„Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe“, die durch Aufnahme der Sparkasse Dinslaken-Voerde-

Hünxe durch die Verbands-Sparkasse Wesel gemäß § 27 SpkG NRW entstanden ist. Die Sparkasse führt 

den Namen „Niederrheinische Sparkasse RheinLippe“. 

 

9.1.5 Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem städtischen Haushalt 

keine 
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9.1.6  Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Niederrheinischen Sparkasse 

 Rhein- Lippe 

 

Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Sparkassen-

zweckverband Wesel-Dinslaken, dessen Mitglieder die Städte Wesel, Dinslaken, Hamminkeln und Vo-

erde sowie die Gemeinden Schermbeck und Hünxe sind, ist Träger der Sparkasse. Die Niederrheinische 

Sparkasse RheinLippe hat ihren Sitz in Wesel. 

Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe definiert sich als Universalbank und bietet mit ihren Ver-

bundpartnern alle Produkte und Serviceleistungen aus dem gesamten Finanzbereich an. Damit verfolgt 

die Sparkasse die geschäftspolitische Zielsetzung, die Versorgung der Bevölkerung mit kreditwirt-

schaftlichen Leistungen und die Förderung des mittelständischen Gewerbes sowie die Finanzierung 

wirtschafts- und strukturpolitischer Maßnahmen der Kommunen zu gewährleisten. Die Sparkasse führt 

ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen, die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck ihres 

Geschäftsbetriebes. Durch die Nähe zu den Kunden und durch die Kenntnis der örtlichen Bedürfnisse 

soll eine vertrauensvolle und zukunftsorientierte Zusammenarbeit zum Wohl der gesamten Region ge-

währleistet werden.  

Die Grundlagen der Geschäftstätigkeit ergeben sich neben den für alle Kreditinstitute geltenden recht-

lichen Rahmenbedingungen insbesondere aus dem Sparkassengesetz NRW. Hieraus ergibt sich auch 

aus § 2 SpkG NRW der öffentliche Auftrag der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe. Des Weiteren 

verfolgt die Sparkasse das Regionalprinzip, welches in § 3 des SpkG NRW verankert ist.  Eine weitere 

Grundlage für die Geschäftstätigkeit der Sparkasse RheinLippe ist die durch den Verwaltungsrat der 

Sparkasse erlassene Satzung. 

Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe ist über den Rheinischen Sparkassen- und Giroverband in 

Düsseldorf Mitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e.V., Berlin. Die Hessische Landes-

bank (Helaba) hat für die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe die Funktion der Girozentrale. 

Haftungsgrundlage für die von der Sparkasse eingegangenen Verbindlichkeiten ist das Vermögen der 

Sparkasse. Als Mitglied im Sparkassenstützungsfonds des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes 

(RSGV) gehört die Sparkasse dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe an. Zum 

3. Juli 2015 ist in Deutschland das Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) in Kraft getreten. Das Gesetz setzt 

eine entsprechende EU-Richtlinie um. Die Sparkassen-Finanzgruppe hat ihr seit den 1970er- Jahren 

bestehendes Sicherungssystem nach diesen gesetzlichen Vorgaben neu ausgerichtet, und sich dazu 

entschlossen, das bewährte Prinzip der Institutssicherung für alle deutschen Sparkassen, Landesban-

ken und Landesbausparkassen fortzusetzen. So wird durch die Institutssicherung ein Einlagensiche-

rungsfall vermieden und die Geschäftsbeziehungen zu den Kunden werden dauerhaft und ohne Ein-

schränkungen fortgeführt. 
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Die Ratingagentur Fitch Ratings hat weiterhin für die Sparkassen-Finanzgruppe das Gruppenrating in 

Höhe von A+ für langfristige Verbindlichkeiten sowie F1+ für kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewie-

sen.  

 

9.1.7  Geschäftsverlauf und Darstellung der Geschäftsentwicklung 

 

Angesichts der oben dargestellten Branchensituation, insbesondere gekennzeichnet durch die anhal-

tende Niedrigzinsphase und zunehmender Regulatorik, sind wir mit den Vertriebsleistungen und der 

gesamten Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 zufrieden.  

 

9.1.8  Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 

 

Das Geschäftsvolumen (Bilanzsumme und Eventualverbindlichkeiten) stieg um 3,1 % auf 3.095,3 Mio. 

EUR. Die Bilanzsumme stieg um 2,9 % auf 3.064,9 Mio. EUR. 

 

Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 

 Berichtsjahr 
Mio. EUR 

Vorjahr 
Mio. EUR 

Veränderung in 
Mio. EUR 

Veränderung 
in % 

Bilanzsumme 3.064.9 2.969,6 95,3 3,1 

Geschäftsvolu-
men (Bilanz-
summe inkl. 
Eventualverbind-
lichkeiten) 

3.095,3 3.005,4 89,9 2,9 

 

9.1.9  Darstellung und Analyse der Lage 

 

Ertragslage 

Das Betriebsergebnis beträgt vor Bewertung 0,78% (Vorjahr 0,67%) der durchschnittlichen Bilanz-

summe des Jahres 2019; es lag damit über dem Durchschnitt der rheinischen Sparkassen. Der im Vor-

jahreslagebericht prognostizierte Wert von 0,71% wurde im Wesentlichen aufgrund eines niedrigeren 

Personalaufwands und höheren Provisionsüberschusses als geplant deutlich übertroffen. 

Dies gilt auch für die als weitere bedeutsame finanzielle Leistungsindikator auf Basis der Betriebsver-

gleichswerte zur Unternehmenssteuerung definierte Größe zur Cost-Income Ratio. Im Jahr 2019 ver-

besserte sich die Cost-Income Ratio von 74,6% auf 70,9%. Der im Vorjahr definierte Zielwert von unter 

75% wurde deutlich übertroffen. 

S
ei

te
19

5
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



   Voerde                         Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 

 
77 

 

Im Geschäftsjahr hat sich der Zinsüberschuss wie erwartet leicht über dem Vorjahresniveau entwickelt, 

der Planwert konnte bis auf 0,2 Mio. Euro erreicht werden. Der Rückgang der Zinserträge fiel dabei 

leicht geringer aus, als der Rückgang der Zinsaufwendungen. Der Zinsüberschuss bleibt auch weiterhin 

die bedeutendste Ertragsquelle. 

Die Provisionsüberschüsse haben sich wie erwartet über dem Vorjahresniveau entwickelt. Das Niveau 

der Planung wurde um 0,9 Mio. Euro überschritten. Wesentliche Bestandteile sind die Erträge aus Ver-

mittlungsgeschäften von Wertpapieren, Versicherungsleistungen und Immobilien sowie Gebührener-

träge aus dem Giroverkehr. 

Der Personalaufwand ist rückläufig, da Tariferhöhungen durch natürliche Fluktuation kompensiert 

werden konnten. Der Planwert wurde hier um 2,1 Mio. Euro deutlich unterschritten. 

Der Sachaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr leicht. Gegenüber der Planung ist ein Plus von 

0,7 Mio. Euro festzustellen, welches durch erhöhte Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude im 

Rahmen von Umbaumaßnahmen zurückzuführen ist. 

Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbes und der anhaltenden Niedrigzinsphase ist die 

Sparkasse mit der Entwicklung der Ertragslage im Jahr 2019 zufrieden. Die Prognosen hinsichtlich Zins-

überschuss, Provisionsüberschuss und Personalaufwand sind eingetroffen bzw. wurden übertroffen, 

der Planungswert zum Sachaufwand wurde leicht überschritte. Unter den gegebenen wirtschaftlichen 

Bedingungen wird die Ertragslage als zufriedenstellend beurteilt. 

 

Finanzlage 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr 2019 aufgrund einer Liquiditätsvorsorge je-

derzeit gegeben. Die Liquiditätsdeckungsquote lag mit 1,37 bis 1,90 oberhalb des zu erfüllenden Min-

destwert von 1,0. Die LCR-Quote lag zum 31.12.2019 bei 1,48. Zur Erfüllung der Mindestreservevor-

schriften wurden Guthaben bei der Deutschen Bundesbank geführt. 

Die Zahlungsbereitschaft ist nach unserer Finanzplanung auch für die absehbare Zukunft gesichert. 

Deshalb beurteilen wir die Finanzlage der Sparkasse als gut. 

Vermögenslage 

Die zum Jahresende ausgewiesene Sicherheitsrücklage erhöhte sich durch die Zuführung des Bilanzge-

winns 2018. Insgesamt weist die Sparkasse inklusive des Bilanzgewinns 2019 vor Gewinnverwendung 

ein Eigenkapital von 161,57 Mio. Euro (Vorjahr 158,48 Mio. Euro) aus. Die Gesamtkapitalquote über-

trifft am 31.12.2019 mit 14,8% (Vorjahr 15,1%) die Mindestanforderung von 8,0% gemäß CRR. Der 

Gesamtrisikobetrag zum 31.12.2019 beläuft sich auf 1.862,73 Mio. Euro und die Eigenmittel auf 276,30 

Mio. Euro. 

Auf Grundlage unserer Mehrjahresplanung ist auch weiterhin eine Überfüllung der aufsichtsrechtli-

chen Anforderungen an die Eigenmittelausstattung als Basis für die geplante Geschäftsausweitung und 

die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie zu erwarten. 

S
ei

te
19

6
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



   Voerde                         Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 

 
78 

 

 

Personal- und Sozialbereich 

Zum Stichtag 31.12.2019 waren bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe 636 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind 374 Vollzeitkräfte, 230 Teilzeitkräfte und 32 Auszubildende. 

 

Zusammenfassung der Risikolage 

Durch das Risikomanagement der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe können vorhandene Risi-

ken frühzeitig erkannt und gesteuert werden. Zugleich dient das Risikomanagement zur Erkennung 

und Nutzung von Chancenpotenzialen. Die Risikotragfähigkeit ist gegeben, das Gesamtbankrisiko ist 

ausreichend abgesichert. Die höchste Bedeutung haben die Marktpreisrisiken im Wertpapiergeschäft 

sowie die Adressenrisiken im Kundenkreditgeschäft. Im Rahmen des Risikocontrollings legt die Nieder-

rheinische Sparkasse RheinLippe daher ein besonderes Augenmerk auf diese Bereiche.  

Unter Berücksichtigung der Ertragsprognosen für den Planungszeitraum bis Ende 2020 sowie der der-

zeitigen Risikosituation im Kundengeschäft und Eigenhandelsgeschäft gehen wir von einer tendenziell 

positiven Entwicklung für die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe aus. Sofern die Niedrigzinsphase 

weiter anhält, sind jedoch operative Ergebnisrückgänge durch Belastungen der Zinsspanne vorgezeich-

net. Diesen Belastungen gilt es durch weitere Kostenreduzierungen und den Ausbau des Provisionsge-

schäftes entgegenzuwirken. Eine Korrektur der bisherigen Geschäftspolitik halten wir derzeit nicht für 

erforderlich. Insgesamt steuert die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe ihre Risiken in einer Weise, 

die dem Geschäftsumfang und der Geschäftskomplexität angemessen ist. 
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9.1.10 Jahresbilanz am 31.12.2019 
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9.1.11  Gewinn- und Verlustrechnung  
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Berichterstattung über die Bezüge und andere Leistungen der Mitglieder des Vorstandes 

 

Für Verträge mit den Mitgliedern des Vorstands ist der vom Verwaltungsrat gebildete Hauptausschuss 

zuständig.  

  

Mit den Mitgliedern des Vorstandes bestehen auf vier bzw. fünf Jahre befristete Dienstverträge. Die 

Mitglieder des Vorstands erhalten ausschließlich einen Grundbetrag sowie eine allgemeine Zulage von 

15 % des Grundbetrags. Erfolgsbezogene Vergütungsbestandteile sowie Komponenten mit langfristi-

ger Anreizwirkung werden nicht gewährt. Auf die festen Gehaltsansprüche wird die Tarifentwicklung 

des öffentlichen Dienstes angewendet. Darüber hinaus steigt der Grundbetrag des Vorstandsvorsit-

zenden jährlich ab 01.01.2016 um 2 % letztmalig am 01.01.2019 um 2%, der Grundbetrag des Vor-

standsmitglieds ist letztmalig am 01.01.2018 um 2% unter Anrechnung der Tarifsteigerung gestiegen. 

 

 
Vorstand 

2017 

Grundbetrag und 
Allgemeine Zulage 
(erfolgsunabhän-

gig) Tsd. EUR 

Leistungszulage 
(erfolgsabhän-
gig) Tsd. EUR 

Sonstige 
Vergütung 
Tsd. EUR 

Gesamtvergü-
tung 

Tsd. EUR 

Häfemeier, Fried-
rich-Wilhelm 
Vorsitzender 

405,0 0,0 8,7 413,7 

Hübner, Sascha 
Mitglied  
(seit 01.11.2019) 

60,2 0,0 13,6 73,8 

Ritter, Ingo 
Stellv. Mitglied 
(bis 31.07.2019) 

181,3 0,0 5,2 186,5 

Summe: 646,5 0,0 27,5 674 

 

Die sonstigen Vergütungen betreffen im Wesentlichen Sachbezüge aus der privaten Nutzung von 

Dienstfahrzeugen, die gemäß den Regelungen des EStG nach der 1 %-Methode ermittelt werden.  

 

Im Falle einer Nichtverlängerung des Dienstvertrages hat Herr Häfemeier Anspruch auf Zahlung von 

Ruhegeld, sofern die Nichtverlängerung nicht von ihm zu vertreten ist. Bei Eintritt der Anspruchsvo-

raussetzungen bis zum 31.01.2020 besteht ein Ruhegeldanspruch von 55 % der ruhegehaltfähigen Be-

züge.  

Hinsichtlich des Ruhegeldes und der Versorgungsbezüge besteht für die Hinterbliebenenbezüge bei 

Herrn Häfemeier die Regelung, dass sich der Grenzwert für Witwen auf 60 % und für die Waisen auf 

20 % der ruhegeldfähigen Bezüge vermindert. 

Auf dieser Basis und unter der Annahme eines Eintritts in den Ruhestand mit Vollendung des 65. bzw. 

66. Lebensjahres wurde der Barwert der Pensionsansprüche nach versicherungsmathematischen 

Grundsätzen errechnet. Auf die Pensionsansprüche wird ab Beginn der Ruhegehaltszahlungen die Ta-

rifentwicklung des öffentlichen Dienstes angewendet. 
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Vorstand Im Jahr 2019 der Pensionsrück-
stellung zugeführt 

Tsd. EUR 

Barwert der Pensionsansprü-
che 31.12.2019 

Tsd. EUR 

Häfemeier, Friedrich-Wilhelm 
Vorsitzender 

+461,8 3.014,66 

Ritter, Ingo 
Stellv. Mitglied 

-167,75 613,07 

Summe 294,05 3.627,73 

 

Bezüge der Mitglieder der Aufsichtsgremien 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats einschließlich lediglich beratender Teilnehmer wird für ihre Tä-

tigkeit in dem Aufsichtsgremium der Sparkasse einschließlich seiner Ausschüsse (Bilanzprüfungsaus-

schuss, Hauptausschuss und Risikoausschuss) ein Sitzungsgeld von 350 EUR je Sitzung gezahlt; die Vor-

sitzenden erhalten jeweils den doppelten Betrag, die stellv. Vorsitzenden erhalten das 1,5fache Sit-

zungsgeld. Außerdem erhalten die ordentlichen und beratend teilnehmenden Mitglieder des Verwal-

tungsrats einen Pauschalbetrag von 1.900 € p. a. Bei Bedarf erfolgte die Zahlung zzgl. der gesetzlichen 

Umsatzsteuer. Erfolgsbezogene Anteile, Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sowie Ansprü-

che bei vorzeitiger oder regulärer Beendigung der Tätigkeit bestehen nicht. In Abhängigkeit von der 

Sitzungshäufigkeit und -teilnahme ergaben sich damit im Geschäftsjahr 2019 folgende Bezüge der ein-

zelnen Mitglieder der einzelnen Mitglieder des zuvor genannten Gremiums einschließlich seiner Aus-

schüsse in EUR: 
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Pensionsrückstellungen und -zahlungen für bzw. an frühere Mitglieder des Vorstands und deren 

Hinterbliebene 

 

Für die früheren Mitglieder des Vorstandes und deren Hinterbliebene wurden Versorgungsbezüge 

von 1.498,77 Tsd. EUR gezahlt. Für diese Personengruppe bestehen Pensionsrückstellungen von 

19.749,45 Tsd. EUR. 

 

Vorschüsse und Kreditgewährungen an den Vorstand und den Verwaltungsrat 

 

Die Sparkasse hatte Mitgliedern des Vorstands zum 31.12.2019 Kredite, unwiderrufliche Kreditzusa-

gen und Avale in Höhe von zusammen 367,73 Tsd. EUR und Mitgliedern des Verwaltungsrats in Höhe 

von 7.749,47 Tsd. EUR gewährt. 

 

Mitarbeiter/innen 

 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 

Blommen, Rolf         4.350,00 € Kobelt, Volker        4.766,50 € 

Boland, Bernhard         1.050,00 € Lemm, Sebastian 350,00 €       

Bothen, Franz         4.350,00 € Lehmkuhl, Frank        5.050,00 € 

Buchmann, Jürgen         6.842,50 € Linz, Jürgen        9.075,00 € 

Buschmann, Dirk         7.850,00 € Meiners, Stefan        4.350,00 € 

Dieckmann, Gerrit            700,00 € Messner, Thomas        5.750,00 € 

Drees, Andrea         4.350,00 € Miltenberger, Horst        4.350,00 € 

Feldmann, Madeleine            700,00 € Oostendorp, Ralf        2.350,00 € 

Franzke, Stefan         7.150,00 € Reuther, Bernd        5.050,00 € 

Freßmann, Ruth         6.450,00 € Rexforth, Mike        5.750,00 € 

Goemann, Uwe      12.257,00 € Rockhoff, Henning            700,00 € 

Gördü, Hasan         4.350,00 € Romanski, Bernd        8.925,00 € 

Gossen, Frank         4.350,00 € Schetter, Klaus            700,00 € 

Groß, Thomas      11.000,00 € Schmalfuß, Ralf        3.650,00 € 

Haarmann, Dirk         7.850,00 € Schroer, Thorsten        4.350,00 € 

Hanke, Maik         5.400,00 € Steinbeißer, Peter            350,00 € 

Hense, Sebastian            350,00 € Tekaat, Herbert        5.400,00 € 

Hillefeld, Marie-Luise         4.350,00 € Terörde, Phillip            350,00 € 

Hinz, Stefanie            950,00 € Wallerich, Lieselotte        4.350,00 € 

Hövel, Melanie         4.700,00 € Wefelnberg, Michael        1.050,00 € 

Hovest, Ludger      12.048,75 € Wente, Martin            350,00 € 

Karla, Uwe         4.350,00 € Westkamp, Ulrike        7.500,00 € 

Kempkes, Birgitta         2.700,00 € Wigger, Dr. Dieter        5.050,00 € 

Kisters, Uwe         4.350,00 € Yildiz, Eyüp        4.350,00 € 

Kleinelsen, Bernfried         6.450,00 € Zimmermann        4.000,00 € 

insgesamt 227.164,75 € 
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 2019 2018 

Vollzeitkräfte 374 399 

Teilzeit- und Ultimokräfte 230 222 

Zwischensumme 604 621 

Auszubildende 32 35 

Insgesamt 636 656 

 

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von großen Kapitalgesellschaften 

 

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse ist Mitglied im Aufsichtsrat der Evangelischen Krankenhaus 

Wesel GmbH und der LBS West. 

 

Offenlegung der Angaben gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen 

an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen durch Institute 

 

Die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlichen offenzulegenden Angaben gemäß der Verordnung 

(EU) 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen werden auf der 

Internetseite der Sparkasse (www.nispa.de) unter der Rubrik Preise und Hinweise veröffentlicht. 

 

Angaben zu Pfandbriefen 

 

Die Sparkasse hat im Geschäftsjahr 2019 zwei Hypothekenpfandbriefe mit einem Nennwert von je-

weils 10,0 Mio. EUR gemäß Pfandbriefgesetz (PfandBG) emittiert. Zum 31.12.2019 sind Hypotheken-

pfandbriefe mit einem Nominalwert von 30 Mio. EUR platziert. 

Die regelmäßigen Transparenzvorschriften des § 28 PfandBG werden durch die Veröffentlichung über 

die Homepage im Internet (www.nispa.de) regelmäßig erfüllt. Die Deckungsrechnung zum 31.12.2019 

ist in der Anlage Deckungsrechnung Pfandbriefe dargestellt. 

Die im Hypothekendeckungsregister aufgeführten Realdarlehen (52.548,11 Tsd. EUR) werden in der 

Bilanz unter Forderungen an Kunden ausgewiesen. Die Wertpapiere zur Deckung der Hypotheken-

pfandbriefe (14.400,00 Tsd. EUR) finden sich in der Bilanz unter Schuldverschreibungen und andere 

festverzinsliche Wertpapiere. 

 

Nachtragsbericht 

 

Die wirtschaftlichen Folgen der im I. Quartal 2020 zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus bis zu 

einer Pandemie haben sich zur Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 auf die Bewertung 

eines Teils der von uns gehaltenen Wertpapiere und einzelner Kreditverhältnisse ausgewirkt. Da nach 

unserer Auffassung die Pandemie ein sog. wertbegründendes Ereignis ist, sind die bilanziellen Konse-

quenzen erst im Jahresabschluss 2020 zu berücksichtigen. 
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Verwaltungsrat (ab 01.12.2017) 
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Vorstand 

 

   Vorsitzender 

   Friedrich-Wilhelm Häfemeier 

 

   Mitglied 

   Sascha Hübner (ab 01.11.2019) 

 

   stellv. Mitglied 

   Ingo Ritter (bis 31.07.2019) 
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10. Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe 
 

Sitz der Volkshochschule:   Friedrich-Ebert-Str. 84 

      46535 Dinslaken 

 

10.1 Aufgaben der Volkshochschule 

 

Gemäß der Zweckverbandssatzung übernimmt der Zweckverband als Aufgabe den Betrieb einer Volks-
hochschule (VHS). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 1 Abs. 2, § 2 
Abs. 2 und § 10 des Weiterbildungsgesetzes. 

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung 
einer ersten Bildungsphase.  

Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikati-
onen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen gerichtet. Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule entsprechend dem 
Bedarf Lehrveranstaltungen (Vorträge und Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Vorführun-
gen u.a.m.) gemäß § 3, § 4 Abs. 1 sowie § 11 Abs. 1 und 2 des Weiterbildungsgesetzes anbieten. 

Die Mitglieder des Zweckverbandes, die Stadt Dinslaken, die Stadt Voerde und die Gemeinde Hünxe, 
können dem Zweckverband neben dem Betrieb einer Volkshochschule die Wahrnehmung weiterer 
Aufgaben aus den Bereichen der Weiterbildung, des öffentlichen Kulturangebotes und des Bibliothe-
kenwesens übertragen. 

 

10.2 Mitglieder und Organe des Zweckverbandes 

 

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Dinslaken und Voerde sowie die Gemeinde Hünxe. 

Organe des Zweckverbandes sind 

 die Verbandsversammlung, 

 der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin. 
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10.3  Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung verfügt über 24 Stimmen, die sich wie folgt verteilen: 

 Stadt Dinslaken    12 Stimmen 

 Stadt Voerde       8 Stimmen 

 Gemeinde Hünxe       4 Stimmen. 

 

10.4  Vertretung der Stadt Voerde in den Gremien des Zweckverbandes 

 

Mitglied     Stellvertreter 

Bürgermeister Dirk Haarmann   Jörg Rütten 

Schwarz, Ulrike     Lemm, Bastian 

Marzin, Gisela     Buhren-Goch, Gisela 

Wagner, Ursula (s.B.)    Meulendyck, Hans-Peter 

Altmeppen, Bernd    Aydin, Engin 

Seelig, Walter     Neukäter, Heinrich 

Rohr, Gabriele     Meiners, Stefan 
 
Hassmann, Ingrid    Thomas, Jörg (s. B.) 

 

Übersicht zum Berichtsjahr 2019 

Für die 116.997 (2017: 117.168) Einwohner des Verbandsgebietes führte die Volkshochschule im Jahr 

2019 insgesamt 896 (2018: 876) Lehrveranstaltungen durch, die 27.756 (2018: 30.456) Unterrichts-

stunden umfassten und von 12.102 (2018: 12.369) Teilnehmern besucht wurden. In diesen Gesamt-

zahlen sind 104 (2018: 103) Einzelveranstaltungen mit 360 (2018: 334) Unterrichtsstunden und 2.324 

(2018: 2.317) Teilnehmern, 17 Fahrten mit 147 Unterrichtsstunden und 557 Teilnehmern (2018: 23 F, 

207 UStden, 744 TN) enthalten. Es wurde im Jahr 2019 keine Studienreise durchgeführt. 

Die Zahl der geplanten Lehrveranstaltungen (ohne Einzelveranstaltungen, Reisen, Fahrten) erreichte 

930 Kurse (2018: 881) mit 29.423 Unterrichtsstunden (2018: 31.460). 

Die für die Auswertung maßgeblich durchgeführten Kurse und Seminare (d.h. Lehrveranstaltungen mit 

mind. 4 Unterrichtsstunden) erreichten folgenden Umfang: 

 

Lehrveranstaltungen: 775 

Unterrichtsstunden: 27.189 

Teilnehmer: 9.221 
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Personal 

Organisiert wurde dieser Veranstaltungsumfang von vier ProgrammbereichsleiterInnen (HPM), neun 

Verwaltungsmitarbeiterinnen sowie 279 nebenberuflichen pädagogischen MitarbeiterInnen (Kurslei-

terInnen und ReferentInnen). 

 

Entwicklung im Verbandsgebiet 

Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Belegungszahlen von 9.308 auf 9.221 in 2019 um -0,9 %. Die Zahl 

er durchgeführten Lehrveranstaltungen dagegen ist von 750 auf 775 in 2019 um 3,3 % gestiegen. Die 

Zahl der Unterrichtsstunden sank in diesem Berichtsraum von 29.915 im Jahr 2018 um -2.726 Std. (-

9,1 %) auf 27.189 im Jahr 2019. 

Das Bildungsangebot – gerechnet in Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner – veränderte sich auf ge-

samter Verbandsebene mit 232 Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner. Die Bildungsakzeptanz – 

die Annahme des VHS-Angebotes in Prozent der Einwohner – sank von 7,9 % (2018) auf 7,8 %. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtteilnehmerzahl gesunken und die durchschnittliche Belegung 

je Lehrveranstaltung hat sich von 12,41 (2018) auf 11,80 (2019) Teilnehmer verringert. Es nahmen 

durchschnittlich 11,80 Teilnehmer an einer Lehrveranstaltung teil. Da für einen geförderten Kurs 10 

Teilnehmer Pflicht sind, liegt dieser Wert immer noch deutlich über dem Soll. Im Vergleich zum Vorjahr 

nahmen wieder mehr Teilnehmende aus dem Verbandsgebiet die Kursangebote an, die Anzahl der 

sonstigen Teilnehmer aus dem Umkreis sank von 2.122 (2018) auf 1.832. 

 

Veranstaltungsausfall 

Die Ausfallquoten sind bei den Lehrveranstaltungen mit 16,7 % (2018: 14,9 %) und bei den Unterrichts-

stunden auf 7,6 % (2018: 4,9 %) gestiegen; im Planungsraum Dinslaken erreichten die Werte bei den 

Unterrichtsstunden 8 % (2018: 4,5 %), bei den Lehrveranstaltungen 18,3 % (2018: 15,2 %). 

In Voerde fielen 11,3 % (2018: 15,4 %) und in Hünxe 10,9 % (2018: 7,5 %) der Veranstaltungen aus. Bei 

den Unterrichtsstunden für Voerde ist ein Ausfall von 5,6 % (2018: 6,9 %), für Hünxe ein Ausfall von 

8,6 % (2018: 4,4 %) zu verzeichnen. Es wurden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr mit 930 (2018: 881) 

49 Lehrveranstaltungen mehr angeboten und es fanden mit 775 (2018: 750) auch mehr Veranstaltun-

gen tatsächlich statt. 

Innerhalb der Programmbereiche ist die höchste Ausfallquote der Unterrichtsstunden mit -35 % (2018: 

-39,9 %) im PB 5 – Arbeit/Beruf – und ebenfalls bei Lehrveranstaltungen mit -45 % (2018: - 49,5 %) zu 

verzeichnen, während der Bereich 3 – Gesundheit – die geringsten Ausfälle aufweist; bei den Unter-

richtsstunden betragen diese -8,7 % (2018: -1,1 %), bei den Lehrveranstaltungen -12,6 % (2018: -17 %). 

Die Programmbereiche Integration und Schulabschlüsse sind für diesen Vergleich ausgenommen, es 

werden nur bei entsprechender Warteliste Kurse eingerichtet. 

 

Entwicklung der Planungsräume 

 

Dinslaken 

Vom Gesamtangebot der VHS wurden 21.871 (2018: 24.147) Unterrichtsstunden und 584 (2018: 576) 

Lehrveranstaltungen in Dinslaken durchgeführt. Besucht wurden diese Angebote von 7.034 (2018: 

7.274) Teilnehmenden. Der Dinslakener Anteil ist bei den Unterrichtsstunden mit 80,4 % (2018: 80,7 

%) um 0,3 Prozentpunkte nur leicht gesunken. Die anteiligen Lehrveranstaltungen haben sich mit 75,4 

% (2018: 76,8 %) zum Vorjahr um -1,4 Prozentpunkten verringert. Die anteiligen Teilnehmerzahlen sind 
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mit -2,7 Prozentpunkten auf 75,4 % (2018: 78,1 %) gesunken. Somit zeigt sich für 2019 ein leichter 

Abwärtstrend bei den stattgefundenen Lehrveranstaltungen (Lehrveranstaltungen mit mind. 4 Unter-

richtsstunden), dafür fanden in Dinslaken mehr Einzelveranstaltungen (max. 3 Unterrichtseinheiten) 

statt. Abgesehen von den Drittmittel- und schulischen Lehrgängen weist der Programmbereich 4 – 

Sprachen – mit 80,8 % eine sehr hohe Konzentration des Angebotes in Dinslaken auf, während im Be-

reich 2 – Kultur, Gestalten – das Angebot mit 71,8 % etwas unter dem Durchschnitt des Dinslakener 

Anteiles liegt und damit in etwa dem Bevölkerungsanteil entspricht. 

 

Voerde 

In Voerde wurden 4.473 (2018: 5.079) Unterrichtsstunden und 142 (2018: 137) Lehrveranstaltungen 

durchgeführt. Besucht wurden diese Angebote von 1.644 (2018: 1.654) Teilnehmern. Der Voerder An-

teil ist bei den Unterrichtsstunden mit 16,5 % (2018: 17 %) um 0,5 Prozentpunkte leicht gesunken. Bei 

den anteiligen Lehrveranstaltungen veränderte sich der Wert mit 18,3 % sowie der Wert für die antei-

ligen Teilnehmerzahlen 17,8 % im Vergleich zum Vorjahr nicht. Bezogen auf die durchschnittliche Ge-

samtangebotsverteilung weist der Programmbereich 3 – Gesundheit – mit 7,6 % und der Programm-

bereich – Integration – mit 2,7 % eine verhältnismäßig hohe Angebotsdichte in Voerde auf. Die Pro-

grammbereiche 2 – Kultur – mit 2,5 %, der Bereich 4 – Sprachen – mit 3,9 % sowie der Bereich 5 – 

Arbeit/ Beruf – mit 1,4 % bieten somit in Voerde ein breites Angebot für die Bürger und Bürgerinnen. 

 

Hünxe 

In Hünxe wurden 845 (2018: 689) Unterrichtsstunden und 49 (2018: 37) Lehrveranstaltungen durch-

geführt. Die Teilnehmerzahl ist mit 543 gegenüber dem Vorjahr (2018: 380) gestiegen. Zwei Englisch 

Refresher-Kurse werden gut angenommen. Erfreulicherweise fanden in Hünxe 8 Lehrveranstaltungen 

mit 57 Teilnehmenden im Programmbereich 4 – Sprachen – und 14 Kurse mit 211 Besuchern im Be-

reich 2 – Kultur – statt. Zusätzliche Angebote wie die "Pilzwanderung"mit 38 Teilnehmende sind in den 

Einzelveranstaltungen "Heimat- und Naturkundefahrten" erfasst. Dass in Hünxe ein stabiles Weiterbil-

dungsinteresse besteht, zeigt die Bereitschaft von 337 Bürgern aus Hünxe, an Veranstaltungen (z.B. in 

Dinslaken) teilzunehmen. Insgesamt gesehen ist für den Planungsraum Hünxe festzustellen, dass sich 

der Anteil an anteiligen Unterrichtsstunden mit 3,1 % (2018: 2,3 %) verbessert hat. Die Anzahl der 

Lehrveranstaltungen haben sich mit 6,3 % (2018: 4,9 %) und die Teilnehmerzahlen mit 5,9 % (2018: 4,1 

%) erfreulicherweise erhöht. Bezogen auf die durchschnittliche Gesamtangebotsverteilung weisen die 

Programmbereiche 3 – Gesundheit – mit 8,7 % und 2 - Kultur, Gestalten - mit 12 % sehr hohe Ange-

botsdichten auf, während der Bereich 5 – Arbeit/Beruf – in Hünxe und der Bereich 6 – Schulabschlüsse 

– nicht vertreten sind. 

 

Finanzsituation 

Die Gesamtausgaben der Volkshochschule sind in 2019 mit 2,14 (Vorjahr: 2,36) Mio. EUR im Vergleich 

des Vorjahresvolumens leicht gesunken. Die Deckung dieser Ausgaben erfolgte zu 23,6 % (Vorjahr: 

22,34 %) über die Verbandsumlage, zu 15,6 % (Vorjahr: 14,3 %) durch Landesmittel, zu 21,3 % (Vorjahr: 

20,8 %) durch Gebühreneinnahmen, 37,4 % (Vorjahr: 39,95 %) der Einnahmen entfielen auf Drittmittel 

und 2 % für sonstige Einnahmepositionen. 

Die Ausgaben für Personalaufwendungen mit 36,5 % (Vorjahr: 33,9 %) fielen geringer als die Honorare 

für die nebenamtlichen Dozenten und Referenten mit aktuell 42,3 % (Vorjahr: 36,8 %) aus. 
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Für Versorgungsaufwendungen ehemaliger Beamter wurden 1,6 % (Vorjahr: 2 %) verbucht. Die Auf-

wendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 11,7 % (Vorjahr: 12 %) sowie alle sonstigen Aus-

gaben mit 6,7 % (Vorjahr: 13,6 %) gegenüber dem Vorjahr gesunken. Zusätzlich wurden für Investitio-

nen insgesamt ≈ 46.000,00 EUR aufgewendet. 

Die Kosten einer Unterrichtsstunde belief sich auf 77,03 EUR (Grundlage: Aufwendungen in 2019: 

2.138.015,00 EUR; durchgeführte UStunden: 27.756); sie liegt mit 0,69 EUR leicht unter dem Ver-

gleichswert des Vorjahres (2018: 77,72 EUR). Die durchschnittlichen Honorarkosten einer Unterrichts-

stunde (Grundlage: Honorarzahlungen in 2019: 904.527,00 EUR; durchgeführte UStunden: 27.756) la-

gen bei 32,58 EUR (2018: 28,62 EUR). 

Der Jahresabschluss 2019 wird voraussichtlich auch nach allen Rückstellungsbuchungen mit einem ge-

ringen positiven Ergebnis abschließen. Der Jahresabschluss 2019 kann umständehalber erst im Som-

mer 2020 fertiggestellt werden. 

 

Verbandsumlage 

Nach der Satzung des VHS-Zweckverbandes ist die von den drei Verbandsmitgliedern gezahlte Ver-

bandsumlage nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Mitglieder zu erheben. Nicht im Ver-

bandsgebiet ansässige Teilnehmende werden nicht berücksichtigt. Ohne diese ergibt sich für die Ver-

bandsumlage von insgesamt 551.500,00 EUR eine maßgebliche Teilnehmerzahl von 7.389 mit nachste-

henden Anteilen der einzelnen Verbandsmitglieder: 

 

Dinslaken 5.731 = 70,47 % 

Voerde 1.288 = 20,52 % 

Hünxe 370 = 9,01 % 

 

Gegenüber dem Vorjahr (Gesamtzahl: 7.186 davon Dinslaken: 5.653 gleich 69,47 %, Voerde: 1.201 

gleich 20,60 %, Hünxe: 332 gleich 9,93 %) sind alle absoluten Werte in den Planungsräumen leicht 

gesunken. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Durchschnitt der letzten 3 Jahre (Werte aus dem Ar-

beitsbericht 2017, 2018 u. 2019) für die Berechnung der Anteile zur Verbandsumlage ermittelt. 
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11. Volksbank Rhein-Lippe eG 
 

Gründung 1881 

Sitz der Gesellschaft Großer Markt 1 
46483 Wesel 

Genossenschaftsregister Amtsgericht Duisburg, Nr.: 234 

Vorstand Gerd Hüsken 
Claus Overlöper 
Ulf Lange 
Gerhard Wölki 
Gerhard Bremekamp 

 

11.1  Beteiligungsverhältnis 

 

Die Stadt Voerde ist an der Volksbank Rhein-Lippe eG mit einem Anteil in Höhe von 260 € beteiligt. 

 

11.2 Verbundene Unternehmen und Beteiligungen der Genossenschaft 

 

 Immobiliengesellschaft der Volksbank Rhein-Lippe  

 weitere Beteiligungen im genossenschaftlichen Finanzverbund 

 

11.3  Organe der Genossenschaft 

 

Die Organe der Genossenschaft sind 

 die Vertreterversammlung 

 der Aufsichtsrat 

 der Vorstand 

 

11.4  Zusammensetzung der Organe 

 

Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertreter/innen. 

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt 

werden. 

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. 
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11.5 Vertretung der Stadt in den Gremien der Genossenschaft 

 

Der Stadtkämmerer Herr Jürgen Hülser wird als Gast in die Vertreterversammlung eingeladen. 

 

11.6 Genossenschaftszweck und Gegenstand 

 

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand 

des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.  

 

11.7 Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

 

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die 

entsprechende Aufgabenerledigung der Volksbank Rhein-Lippe eG wird dieser eingehalten. 

 

11.8 Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Stadthaushalt 

 

Die Stadt Voerde wird in Form einer jährlichen Dividende (Größenordnung zuletzt <10,- EUR) auf die 

Genossenschaftsanteile am genossenschaftlichen Ertrag beteiligt.  

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf die Abbildung der Bilanz, der Gewinn- und Ver-

lustrechnung sowie der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen verzichtet. 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1216 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 23.07.2020 
 

Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Stabsstelle Zentrales Controlling 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Controllingberichte zum 30.06.2020 
 
Beschlussvorschlag: 

Die als Anlagen zur Drucksache Nr. 16/1216 beigefügten Berichte zum Ergebniscontrolling (Stich-
tag 30.06.2020) und HSK-Controlling (Stichtag 30.06.2020) werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 
keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß der Haushaltsverfügung des Landrates des Kreises Wesel vom 28.05.2013 und der Ge-
nehmigung der Haushaltssatzung 2020 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 
2012 bis 2021 des Landrates des Kreises Wesel vom 13.05.2020 sind dem Kreis als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde Controllingberichte zum Stichtag 30.06. und 31.12. des Jahres vorzule-
gen. 
 
Die Inhalte der Controllingberichte wurden im Arbeitskreis „Haushaltssteuerung und konsolidie-
rung“ am 12.08.2020 vorgestellt, erläutert und beraten und im Anschluss an den Kreis Wesel als 
Aufsichtsbehörde versandt. Über den Haupt- und Finanzausschuss werden sie nun abschließend 
dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) HSK-Contolling 1.Hj 2020 
(2) Controllingbericht 2020 Nr. 1_final_Format Kreis 
 
 
Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Beigeordneten: 
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Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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FD 3.3

HSK-Maßnahmen-Controlling  zum Stichtag 30.06. 2020 der Stadt / Gemeinde Voerde

lfd. Nr.
Prod.-

Ber.

FB

FD

Amt

HSK-Maßnahme (Bezeichnung)
Beschluss-

jahr

IST zum 

31.12.

2019

HSK Ziel des 

aktuellen 

HHJ

HSK-Ziel 

pro HJ

IST zum 

30.06.

Prognose 

zum 31.12.

Abweichung 

zum 30.06.

Ziel-erreich-

ungsgrad in 

%

Ampel-

system

Abweichung zum IST 

zum 31.12.

Zieler-

reichungs-

grad in %

Ampel-

system

Bemerkungen

ggf. Abweichungsgründe

Kompensation

1 11 FD 1.2
Personalaufwand: Minimierung des Personalaufwandes durch 

personalpolitische  Maßnahmen sowie Freihalten von 2 Stellen
2010 180.000 180.000 90.000 90.000 180.000 0 100 0 100

2 11 FD 1.2 Personalaufwand: Abbau von jährlich einer Stelle 2013 300.000 300.000 150.000 150.000 300.000 0 100 0 100 Seit 2013 Abbau von jährlich einer Stelle.

3 11 FD 1.1

Öffentliche Bekanntmachungen: Umstellung der Öffentlichen 

Bekanntmachungen von Tageszeitung auf Amtsblatt Erhöhung der 

Einsparung ab 2015

2010 28.000 28.000 14.000 14.000 28.000 0 100 0 100

4 11 StWuL

Verwaltungsgebühren: Anpassung der Gebühren für Nichtausübung 

von Vorkaufsrechten, Vorrangseinräumungen, 

Löschungsbewilligungen und sonstigen Erklärungen für das 

Grundbuch 

2010 1.000 800 400 500 1.000 100 125 200 125 wie Vorjahr

5 11 FD 1.1 Mitgliedsbeiträge: Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge 2010 3.000 3.000 1.500 1.500 3.000 0 100 0 100

6 11 StWuL
Miet- und Pachterträge : Erhöhung des Pachtzinses für 

landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha
2014 1.500 4.700 2.350 0 1.500 -2.350 0 -3.200 32

Erhebung erst im November, Geringerer Ertrag 

durch Flächenkündigungen

7 12 FD 5.2

Führerschein- und Zulassungsgeschäft für den Kreis Wesel : 

Einstellung der freiwilligen Erledigung des Führerschein- und 

Zulassungsgeschäfts für den Kreis Wesel Hierfür fallen 

Personalkosten von rd. 9.300 € an. Die Kostenerstattung des Kreises 

Wesel beläuft sich auf 3.600 € jährlich. 

2010 5.700 5.700 2.850 2.850 5.700 0 100 0 100

8 12 FD 5.2
Bürgerbüro Friedrichsfeld: Mitnutzung der Räume in der Bücherei 

Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Das Bürgerbüro in Friedrichsfeld wurde mit 

Wirkung vom 23.12.2015 geschlossen (s. auch 

Maßnahme 139).

9 12 FD 5.2
Bücherei Friedrichsfeld: Mitnutzung der Räume in der Bücherei 

Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Das Bürgerbüro in Friedrichsfeld wurde mit 

Wirkung vom 23.12.2015 geschlossen (s. auch 

Maßnahme 139).

10 12 FD 5.2
Bürgerbüro Friedrichsfeld: Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in 

die Räumlichkeiten der Sparkasse
2014 8.200 8.200 4.100 4.100 8.200 0 100 0 100

Das Bürgerbüro in Friedrichsfeld wurde mit 

Wirkung vom 23.12.2015 geschlossen (s. auch 

Maßnahme 139).

11 21 FB 8
Schülerbeförderungskosten: Einstellung der Zuschüsse zum 

Schulwandern (Förderschule und Waldschule)
2010 700 700 350 350 700 0 100 0 100

12 21 FB 8
Schülerbeförderungskosten: Optimierung der Fahrtakte / Wegfall 

OGS-Fahrten 
2011 37.900 37.900 18.950 18.950 37.900 0 100 0 100

13 21 FB 8
Mieten und Pachten Schulräume: Erhöhung der 

Benutzungsgebühren für Proberäume um 10%
2010 210 250 125 105 210 -20 84 -40 84

Durch Schließung von Schulstandorten (z.B. 

Parkschule) Reduzierung der zur Verfügung 

stehenden Proberäume.

14 21 FB 8 Schulbudgets: Kürzung der Schulbudgets um 10 % 2010 13.840 15.000 7.500 6.920 13.840 -580 92 -1.160 92

Zielerreichung hier nicht 100%, da 

zwischenzeitlich 3 Schulstandorte weggefallen 

sind (PES, PAS u. JKS), eingesparte 

Schulbudgets in Maßnahme 17

15 21 FB 8

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einführung von 

Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro 

Veranstaltungstag

2010 700 750 375 0 0 -375 0 -750 0

16 21 FB 8

Mensabetrieb Gesamtschule : Einsparung von Personal und 

Sachaufwand durch Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule 

an ein Cateringunternehmen

2014 43.965 0 0 21.983 43.965 21.983 100 43.965 100

Der für die HSK-Maßnahme ursächliche 

Mensabetrieb endete in dieser Form zum 

30.06.2015. Durch die neue Vergabe der 

Mittagsverpflegung ab dem Schuljahr 

2015/2016 entfallen dauerhaft städtische 

Personal- und Sachaufwendungen.

17 21 FB 8

Aufgabe von Grundschulstandorten: Durch Aufgabe und 

Zusammenführung von Grundschulstandorten ergeben sich folgende 

Einsparungen:

- Kosten der Bauunterhaltung

- Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung,

  Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.)

- Kosten der Hausmeister

- Kosten der Schulsekretärinnen

- Kosten Schülerlotsen

- Abschreibungen

- Einsparung der Schulbudgets

Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer anderweitigen Nutzung 

oder Vermarktung der aufzugebenden Schulstandorte.

2013 600.000 750.000 375.000 300.000 600.000 -75.000 80 -150.000 80

18 25 FB 8

Kulturveranstaltungen: Reduzierung der Veranstaltungen und 

Anpassung der Eintrittspreise für Kulturveranstaltungen. Am 

01.07.2012 wurde der Aufgabenbereich der VHS übertragen. 

Hierdurch wurden im Kulturbereich 1,5 Stellen eingespart. -bisherige 

HSK-Maßnahme entfällt-

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufgabenübertragung an die VHS

19 25 FB 8
Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring: Erhöhung der 

Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 6 € auf 10 € jährlich
2010 1.180 1.500 750 590 1.180 -160 79 -320 79

HSK-Ziel konnte zuletzt aufgrund rückläufiger 

Mitgliederzahlen (aktuell noch 295) nicht 

vollständig erreicht werden.

20 25 FB 8
Kündigung von Mitgliedschaften: Kündigung der Mitgliedschaft im 

Kulturraum Niederrhein e.V. zum 31.12.2011
2012 500 500 250 250 500 0 100 0 100

21 25 FB 8
Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Einstellung der 

Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal
2010 150 150 75 75 150 0 100 0 100

Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Eigentümer für das  Objekt andere 
Planungen vorgesehen hatte. Auf einen Teil der Mietzahlungen hat der Eigentümer 

verzichtet. Im Frühjahr 2014 ist das Bürgerbüro in die Räumlichkeiten der Sparkasse 
umgezogen (s. Maßnahme 10)

Entfällt durch Übertragung des Aufgabenbereichs an die VHS

Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Eigentümer für das  Objekt andere 
Planungen vorgesehen hatte. Auf einen Teil der Mietzahlungen hat der Eigentümer 

verzichtet. Im Frühjahr 2014 ist das Bürgerbüro in die Räumlichkeiten der Sparkasse 
umgezogen (s. Maßnahme 10)

Entfällt durch Übertragung des Aufgabenbereichs an die VHS
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HSK-Maßnahmen-Controlling  zum Stichtag 30.06. 2020 der Stadt / Gemeinde Voerde

lfd. Nr.
Prod.-

Ber.

FB

FD

Amt

HSK-Maßnahme (Bezeichnung)
Beschluss-

jahr

IST zum 

31.12.

2019

HSK Ziel des 

aktuellen 

HHJ

HSK-Ziel 

pro HJ

IST zum 

30.06.

Prognose 

zum 31.12.

Abweichung 

zum 30.06.

Ziel-erreich-

ungsgrad in 

%

Ampel-

system

Abweichung zum IST 

zum 31.12.

Zieler-

reichungs-

grad in %

Ampel-

system

Bemerkungen

ggf. Abweichungsgründe

Kompensation

22 25 FB 8
Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Kürzung des Zuschusses 

an die Musikschule Voerde e.V. um 10 %
2010 500 500 250 250 500 0 100 0 100

23 25 FB 8
Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Einstellung des 

Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre)
2010 0 1.000 500 0 0 -500 0 -1.000 0

Konsolidierungsbeitrag in allen "geraden" 

Jahren

24 25 FB 8

Kostenerstattung für interne Dienstleistungen: Kostenerstattung für 

Straßenreinigung, Absperrmaßnahmen u.a. Dienstleistungen des 

KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug nur noch alle 2 Jahre 

2010 0 12.000 6.000 6.000 6.000 0 100 -6.000 50 neue Vereinbarung, jährl. Beitrag 6.000 Euro

25 25 FB 8

Bücherei Friedrichsfeld: Reduzierung des Personaleinsatzes in der 

Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadtteilbücherei 

durch einen Trägerverein 

2010 47.000 47.000 23.500 23.500 47.000 0 100 0 100

26 25 FB 8

Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Einstellung der Förderung 

des Vereins "Voerder Bücherwelten", und Reduzierung des 

Zuschusses für die "Voerder Kinderbuchtage" um 20 % 

2010 1.500 1.500 750 750 1.500 0 100 0 100

27 31 FD 2.2
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses für die 

Schuldnerberatung
2010 920 920 460 460 920 0 100 0 100

28 31 FD 2.2
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an den 

Verein "Frauenzentrum Voerde" (vormals Weiberwirtschaft) 
2010 1.000 1.000 500 500 1.000 0 100 0 100

29 31 FD 2.2
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an den 

Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Dinslaken"
2010 5.100 5.100 2.550 2.550 5.100 0 100 0 100

30 31 FD 2.2
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an die 

Kirchengemeinde St. Maria - Königin des Friedens
2010 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 0 100 0 100

31 31 FD 2.2
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an den 

Kreuzbund
2010 2.600 2.600 1.300 1.300 2.600 0 100 0 100

32 31 FD 2.2
Seniorenangelegenheiten: Verzicht auf Fortschreibung der 

statistischen Daten des Altenplanes
2010 500 500 250 250 500 0 100 0 100

33 31 FD 2.2
Seniorenangelegenheiten: Wegfall des Zuschusses an den 

Seniorenbeirat
2010 500 500 250 250 500 0 100 0 100

34 31 FD 2.2

Seniorenangelegenheiten: Verzicht auf Bereitstellung von 

Weihnachtspäckchen an Voerder Bürgerinnen und Bürger, die in 

Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind

2010 4.100 4.100 2.050 2.050 4.100 0 100 0 100

35 31 FD 2.2
Soziale Einrichtungen: Aufgabe des Wachdienstes an der Bühlstr. 

145 (jetzt: Alte Bühlstr.)
2010 7.500 7.500 3.750 3.750 7.500 0 100 0 100

36 31 FD 2.2
Verwaltung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten: Einstellung der 

öffentlichen Arbeitsgelegenheiten
2010 20.000 20.000 10.000 10.000 20.000 0 100 0 100

37 36 FD 2.3
Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband: Kündigung der 

Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband
2010 1.200 1.200 600 600 1.200 0 100 0 100

38 36 FD 2.3
Unterhaltung der Spielekiste: Übertragung der Spielekiste auf einen 

Dritten
2010 3.400 3.400 1.700 1.700 3.400 0 100 0 100

39 36 FD 2.3

Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche: Einstellung der 

Mitfinanzierung der Jugendberatungsstelle des internationalen 

Bundes für Sozialarbeit Wesel (IB) und Prüfung, ob eine alternative 

Beratung möglich und notwendig ist

2010 11.000 11.000 5.500 5.500 11.000 0 100 0 100

40 42 FB 8
Hallenbad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad

2010 2.500 10.000 5.000 0 2.500 -5.000 0 -7.500 25
Hallenbad im 1Hj. 2020 vorübergehend 

geschlossen (Corona)

41 42 FB 8

Hallenbad: Verlängerung der Schließungszeit des Hallenbades 

während der Öffnung des Freibades von 9 auf 12 Wochen, hierdurch 

Reduzierung der Betriebskosten um 27.000 € (einschl. 10.000 € 

Personalkosten) jährlich

2010 113.500 27.000 13.500 55.000 113.500 41.500 407 86.500 420
Reduzierte Betriebskosten wegen verlängerter 

Schließung

42 42 FB 8
Freibad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Freibad und 

Verlängerung der täglichen Öffnungszeit von 19:00 Uhr auf 20:00 Uhr 
2010 6.500 6.500 3.250 3.250 6.500 0 100 0 100

43 42 FB 8 Freibad: Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad 2014 3.200 3.200 1.600 1.600 3.200 0 100 0 100

44 42 FD 7.3
Freibad: Erhöhung des Pachtzinses für den Freibadkiosk ab der 

Freibadsaison 2011 von 1.500 € auf 2.100 €
2013 600 600 300 300 600 0 100 0 100

45 42 FB 8

Hallenbad / Freibad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das 

Hallenbad und Freibad für schwimmsporttreibende Vereine von 0,30 

€ auf 0,40 € je Sportler/in und Nutzung

2010 250 1.200 600 0 250 -600 0 -950 21
Hallenbad im 1Hj. 2020 vorübergehend 

geschlossen (Corona)

46 42 FB 8
Hallenbad / Freibad: Reduzierung des Zuschusses für Dienstkleidung 

des Badepersonals
2010 300 300 150 150 300 0 100 0 100

47 42 FB 8

Lehrschwimmbad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die 

außerschulische Nutzung des Lehrschwimmbades der 

Pestalozzischule

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSK-Maßnahme entfällt wegen Aufgabe des 

Lehrschwimmbades

48 42 FB 8
Sporthallen: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die 

Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in Sporthallen
2010 297 500 250 149 297 -102 59 -203 59

Von vormals 3-4 Seniorenturnieren finden nur 

noch 2 regelmäßig statt

49 42 FB 8
Sportanlagen: Reduzierung der Unterhaltung von 

Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten auf den Sportanlagen
2010 250 250 125 125 250 0 100 0 100

50 42 FB 8

Sportanlagen: Einführung der Schlüsselgewalt für die 

außerschulische Nutzung der Turnhalle Möllen, Auf dem Bünder, 

nach Dienstschluss des Hausmeisters

2010 18.400 18.400 9.200 9.200 18.400 0 100 0 100

Entfällt wegen Aufgabe des Lehrschwimmbades
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HSK-Maßnahmen-Controlling  zum Stichtag 30.06. 2020 der Stadt / Gemeinde Voerde

lfd. Nr.
Prod.-

Ber.

FB

FD

Amt

HSK-Maßnahme (Bezeichnung)
Beschluss-

jahr

IST zum 

31.12.

2019

HSK Ziel des 

aktuellen 

HHJ

HSK-Ziel 

pro HJ

IST zum 

30.06.

Prognose 

zum 31.12.

Abweichung 

zum 30.06.

Ziel-erreich-

ungsgrad in 

%

Ampel-

system

Abweichung zum IST 

zum 31.12.

Zieler-

reichungs-

grad in %

Ampel-

system

Bemerkungen

ggf. Abweichungsgründe

Kompensation

51 42 FB 8
Sportförderung: Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für 

schwimmsporttreibende Vereine
2010 2.050 2.050 1.025 1.025 2.050 0 100 0 100

52 42 FB 8
Sportförderung: Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine von 65 

% Förderung auf 60 % der Ursprungsförderung
2010 3.000 3.000 1.500 1.500 3.000 0 100 0 100

53 42 FB 8
Sportförderung: Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und 

Spellen auf die Vereine
2012 120.500 120.500 60.250 60.250 120.500 0 100 0 100

54 51 FD 6.1
Verwaltungsgebühren: Gebührenerhebung für die Weitergabe von 

Luftbildern
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Nachfrage - wird nicht weiter verfolgt

55 51 FD 6.1
Projekt VOERDE 2030: Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen 

des Projektes VOERDE 2030
2010 5.000 5.000 2.500 2.500 5.000 0 100 0 100

56 51 FD 6.1
Projekt VOERDE 2030: Einstellung der Broschürenreihen im Rahmen 

des  Projektes VOERDE 2030
2010 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 0 100 0 100

57 51 FD 6.1
Projekt VOERDE 2030: Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des 

Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030
2010 1.400 1.400 700 700 1.400 0 100 0 100

58 61 FD 3.1
Grundsteuer A: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 

255 v.H. auf 270 v.H. ab 2013
2013 3.600 3.600 1.800 1.800 3.600 0 100 0 100

59 61 FD 3.1
Grundsteuer A: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 

270 v.H. auf 280 v.H. ab 2017 -ersetzt durch Maßnahme 118-
entfallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 61 FD 3.1
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 

410 v.H. auf 435 v.H. seit 2011 
2011 291.000 297.400 148.700 145.500 291.000 -3.200 98 -6.400 98

61 61 FD 3.1
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 

435 v.H. auf 460 v.H. ab 2013 
2013 278.000 278.000 139.000 139.000 278.000 0 100 0 100

62 61 FD 3.1
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 

460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015 -ersetzt durch Maßnahme 119-
entfallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 61 FD 3.1
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 

480 v.H. auf 500 v.H. ab 2017 -ersetzt durch Maßnahme 119-
entfallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 61 FD 3.1
Gewerbesteuer: Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 

450 v.H. auf 460 v.H. ab 2014 
2013 250.000 250.000 125.000 125.000 250.000 0 100 0 100

65 61 FD 3.1
Gewerbesteuer: Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 

460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017
2013 285.000 285.000 142.500 142.500 285.000 0 100 0 100

66 61 FD 3.1

Vergnügungssteuer: Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für 

Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % der 

Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse 

2010 25.000 25.000 12.500 12.500 25.000 0 100 0 100

67 61 FD 3.1

Vergnügungssteuer : Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für 

Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 12 % der 

Einspielergebnisse auf 16 % der Einspielergebnisse 

2014 60.000 60.000 30.000 30.000 60.000 0 100 0 100

68 61 FD 3.1

Hundesteuer: Anhebung der Hundesteuer 68 € auf 80 € bei Haltung 

von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren 

Hunden 

2010 35.000 35.000 17.500 17.500 35.000 0 100 0 100

69 61 FD 3.1
Hundesteuer: Anpassung des Steuersatzes für gefährliche Hunde 

(Kampfhundesteuer) von 80 € auf 600 € je Hund
2014 7.800 12.000 6.000 5.980 11.960 -20 100 -40 100

Differenz der Zielerreichung durch niedrigeren 

Bestand von gefährlichen Hunden (derzeit: 23); 

ordnungspolitisches Ziel erreicht

70 61 FD 3.1

Gestattungsentgelte: Neuabschluss eines 

Fernwärmegestattungsvertrages mit Anpassung des 

Gestattungsentgeltes zur Fernwärmeversorgung

2014 49.275 23.300 11.650 24.638 49.275 12.988 211 25.975 211 gem. aktuellen Vertragsdaten

71 42 FD 7.3

Aufgabe des Lehrschwimmbades: Durch Aufgabe des 

Lehrschwimmbades ergeben sich folgende Einsparungen: 

Kosten der Bauunterhaltung

- Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung,

  Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.)

- Kosten des Hausmeisters

- Abschreibungen

Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer Vermarktung des 

aufzugebenden Standortes.

Die Einsparungen wirken sich auf den Wirtschaftsplan des KBV und 

auf den Haushalt der Kernverwaltung aus; ab 2017 nur der 

Kernverwaltung.                             

2013 60.000 60.000 30.000 30.000 60.000 0 100 0 100

72 11 FD 7.3

Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste: Optimierung der 

Vertretungsregelung durch Einrichtung eines Hausmeisterpools und 

Einsparung von Vertretungsentschädigungen.

Einsparung von Bauunterhaltungskosten durch Übernahme von 

baulichen Unterhaltungsmaßnahmen durch Einsatz in ihrem Beruf 

zertifizierter Hausmeister Übernahme weiterer Prüfaufgaben, die im 

Rahmen einer Zertifizierung auf Sachkundige übertragen werden 

können.                                                                                                             

2013 40.900 50.000 25.000 20.450 40.900 -4.550 82 -9.100 82

Einspareffekt im Hausmeisterdienst aktuell 

unter Erwartung, Kompensation durch 

Übererfüllung in Maßnahme 77 

(Sachzusammenhang)

73 11 FD 1.2
Personalaufwand: Personaleinsparung durch Änderung des 

Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten; 
2013 0 50.000 25.000 0 0 -25.000 0 -50.000 0 - wird nicht weiter verfolgt

Entfällt, da keine Nachfrage nach Luftbilderrn und -aufnahmen besteht
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74 11 FD 7.3

Energiemanagement: Stufenweise Umsetzung von baulichen und 

technischen Maßnahmen zur Einsparung von Strom- und Heizkosten 

(20.000 € bis zu 70.000 €)

Vertragsoptimierung sowie vertragliche Neuregelung der 

Gasversorgung (Haushaltsverbesserung jährlich 220.000 €) In 2014 

und 2015 zusätzliche Einsparung von jährlich 24.000 € durch 

Leerzug von Räumen der Gesamtschule                                                

2013 535.700 290.000 145.000 267.850 535.700 122.850 185 245.700 185

Einsparungen u.a. durch neue 

Heizungsanlagen Gymnasium, GS Spellen, GS 

Friedrichfeld; Neuvertrag Gasversorgung (seit 

2013). Verbrauchsbedingte Schwankungen 

möglich.

75 53 FD 7.1

Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster; 

Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine 

Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war --

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 11 FD 7.3

Optimierung der Eigenreinigung durch Steigerung der Leistungswerte 

und Einsatz von weiteren Reinigungsautomaten bzw. neueren 

Reinigungsmaterialien

Zusätzlich in 2014 und 2015 jeweils 18.000 € durch Leerzug von 

Räumen der Gesamtschule. --

2012 63.400 70.000 35.000 31.700 63.400 -3.300 91 -6.600 91

77 11 FD 7.3

Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften: Einsparung 

von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von 

Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr 

benötigt werden 

2012 166.900 97.000 48.500 83.450 166.900 34.950 172 69.900 172 s. auch Nr. 72

78 54 FD 7.2

Sonderreinigung Straßen: Straßenreinigung nach Karnevalszug 

(Fremdreinigung durch Unternehmer) sowie Bereitstellung von 

Toilettenwagen nur noch alle 2 Jahre

 Siehe auch Maßnahme im Produktbereich Kultur betr. 

Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV anl. Karnevalszug.

2010 0 8.400 4.200 0 0 -4.200 0 -8.400 0 neue Vereinbarung, siehe Nr. 24

79 55 FD 7.2

Grünflächenunterhaltung: Reduzierung von Pflegestandards in der 

Grünflächenunterhaltung

 Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich nur auf Materialkosten. 

2010 6.000 6.000 3.000 3.000 6.000 0 100 0 100

80 54 FD 7.2

Winterdienst: Einschränkung des Winterdienstes um 50 %. Der 

Konsolidierungsbetrag bezieht sich nur auf den Materialeinsatz und 

ist witterungsabhängig.
2010 25.000 25.000 12.500 12.500 25.000 0 100 0 100

81 54 FD 7.2

Unterhaltung Bahnunterführungen: Ersatz der Fremdreinigung der 

Bahnunterführungen durch Reinigung mit eigenem Personal Die 

Personalkapazitäten könnten durch eingeschränkte 

Grünflächenunterhaltung bereitgestellt werden. 

2010 5.700 5.700 2.850 2.850 5.700 0 100 0 100

82 54 FD 7.2

Weihnachtsbeleuchtung: Verzicht oder Kostenerstattung für 

Dienstleistungen des KBV für Auf- und Abbau der 

Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen (nicht Beleuchtung 

Weihnachtsmarkt) 

2010 20.000 20.000 10.000 10.000 20.000 0 100 0 100

83 54 FD 7.2

Straßenbeleuchtung: Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage

In den Jahren 2010 und 2011 wurden Investitionen in die 

Straßenbeleuchtung getätigt, die sich durch 

Stromkosteneinsparungen deckten. Ab 2012 wird eine 

Haushaltsentlastung von jährlich 30.000 € eintreten. Ab 2016 positive 

Anpassung durch Umrüstung auf LED. 

2010 70.000 70.000 35.000 35.000 70.000 0 100 0 100

84 11 FD 1.1 Ehejubiläen: Reduzierung der Aufwendungen für Präsente 2015 1.880 1.880 940 940 1.880 0 100 0 100

85 11 FD 1.1 Tageszeitungen: Optimierung der Abonnementsanzahl 2015 1.000 1.000 500 500 1.000 0 100 0 100

86 54 FD 7.2

Einführung Sondernutzungsgebühr : Einführung einer 

Sondernutzungsgebühr für den öffentlichen Straßenraum für 

Gewerbetreibende (z. B. Eisdielen, Obsthändler) 

2015 12.500 12.500 6.250 6.250 12.500 0 100 0 100

87 12 FD 5.2

Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld: Schließung des Bürgerbüros in 

Friedrichsfeld. Es besteht ein Mietvertrag für den Zeitraum von 10 

Jahren (ab 2014).

offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s. Maßnahme 139

88 21 FB 8
Erhöhung Beiträge OGS: Gestaffelte Erhöhung der Elternbeiträge 

aller bereits eingerichteten Einkommensgruppen (1-7).
2015 51.876 34.000 17.000 0 51.876 -17.000 0 17.876 153

kein Effekt durch Corona-bedingte Erstattung 

der Beiträge

89 57 StWuL
Entsorgungsaufwendungen Weihnachtsmarkt: Einstellung der 

Entsorgungsaufwendungen für den Weihnachtsmarkt Voerde.
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 57 StWuL
Städtische Leistung Weihnachtsmarkt: Einstellung der 

Absperrmaßnahmen im Rahmen des Weihnachtsmarktes Voerde.
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 57 StWuL
Stromversorgung Weihnachtsmarkt: Einstellung der 

Stromaufwendungen für den Weihnachtsmarkt Voerde.
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 25 FB 8

Kostenerstattung für interne Dienstleistungen: Einstellung des 

Zuschusses für Straßenreinigung u. a. Dienstleistungen des KBV im 

Zusammenhang mit dem Karnevalszug. Bisher alle 2 Jahre gewährt. 

offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entfall wg/ Rückführung KBV

93 25 FB 8
Internationale kulturelle Begegnungen: Einstellung der 

Internationalen kulturellen Begegnungen
2015 4.000 4.000 2.000 2.000 4.000 0 100 0 100
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94 25 FB 8
Veranstaltungen "Voerder Art": Reduzierung des Zuschusses in 2015 

zur Veranstaltung "Voerder Art"
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 einmalig im Jahr 2015

95 25 FB 8
Veranstaltung "r(h)ein- Kultur- Welt": Einstellung des Zuschusses zur 

Veranstaltungsreihe "R(h)ein- Kultur- Welt"
2015 3.800 3.800 1.900 1.900 3.800 0 100 0 100

96 25 FB 8
Kulturveranstaltungen der VHS: Einstellung des Zuschusses an die 

VHS zur Durchführung von Kulturveranstaltungen (Vertrag).
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 25 FB 8
Zuschuss Brauchstumspflege: Einstellung des Zuschusses zu 

Veranstaltungen der Brauchtumspflege
2015 3.500 3.500 1.750 1.750 3.500 0 100 0 100

98 25 FB 8
Zuschuss Burghofbühne: Einstellung des MItgliedbeitrages zum 

Landestheater Burghofbühne.
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 25 FB 8
Zuschuss Tambourcorps: Einstellung des Zuschusses an  8 

Tambourcorps in Voerde. (Ratsbeschluss)
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 25 FB 8
Zuschuss Chöre: Einstellung des Zuschusses an 9 Chöre in Voerde. 

(Ratsbeschluss)
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 25 FB 8
Zuschuss Musikschule Voerde: Einstellung der Zuschussgewährung 

an die Musikschule Voerde. (Ratsbeschluss)
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 25 FB 8
Zuschuss "Kinderbuchtage": Einstellung des Zuschusses an den 

Verein "Voerder Kinderbuchtage" alle 2 Jahre (Ratsbeschluss)
2015 1.200 1.200 600 600 1.200 0 100 0 100 Konsolidierungsbeitrag alle 2 Jahre

103 25 FB 8

Zuschüsse Büchereien: Einstellung der Zuschüsse an die 

Fördervereine zur Führung der Stadtteilbüchereien. (Ratsbeschluss 

und Vertrag). Frühestens ab 2017 umsetzbar.

offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 36 FD 2.3

Politische Partizipation: Die veranschlagten Mittel für das Projekt 

"Politische Partizipation von Jugendlichen" in Höhe von 10.250 € 

werden auf 5.000 € gesenkt

2015 5.250 5.250 2.625 2.625 5.250 0 100 0 100

105/110 36 FD 2.3

Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse "Offene 

Jugendarbeit": Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule 

um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar -

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - wird nicht weiter verfolgt

106 a 36 FD 2.3
"Ein Ritterleben in Voerde": Erhöhung der Eintrittsgelder zur 

Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde"
2015 9.700 9.700 4.850 4.850 9.700 0 100 0 100

Die Veranstaltung wird seit 2016 nicht mehr 

von der Stadt Voerde sondern von ProJugend 

e.v. durchgeführt. Der resultierende 

Minderaufwand im städtischen Haushalt beträgt 

unter Berücksichtigung der wegfallenden 

Eintrittsgelder insgesamt rd. 9.700 EUR.

107 25 FB 8

Zuschuss Stockumer Schule: Einstellung des Zuschusses für das 

Jugendkulturzentrum "Stockumer Schule" der Stockumer Schule, 

z.B. Musikveranstaltungen, Backaktionen und Spiele

2015 925 925 463 463 925 0 100 0 100

108 36 FD 2.3
Zuschuss Ferienfreizeiten: Reduzierung der Zuschüsse zu den 

Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen
2015 8.000 8.000 4.000 4.000 8.000 0 100 0 100

109 36 FD 2.3

Zuschuss Ferienfreizeiten SGB II- Empfänger: Reduzierung der 

Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen 

für Bezieher von SGB II- Leistungen

2015 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 0 100 0 100

110 36 FD 2.3 s. Maßnahme 105/110 offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 36 FD 2.3
Einstellung Kinderferientage: Verzicht auf die Durchführung der 

Kinderferientage (ohne Personalkostenanteil; entspricht 0,38 Stellen).
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 42 FB 8
Hallenbad: Tariferhöhung Hallenbad an Warmbadetagen oder 

Wegfall des Warmbadetages
2015 1.230 4.500 2.250 0 1.230 -2.250 0 -3.270 27

Durch die verlängerte Schließung des 

Hallenbades konnte die geplante 

Mehreinnahme nicht voll realisiert werden 

(Öffnung wie im Vorjahr nur max. ca. 4 Monate)

113 42 FB 8
Werbung Beckenböden Hallenbad: Vermarktung von Werbeflächen 

im Hallenbad
2015 0 1.500 750 0 0 -750 0 -1.500 0

Umsetzung der Maßnahme nicht realistisch 

(Bedingungen im Hallenbad technisch 

ungünstig); s. Niederschrift zur Sitzung des 

Kultur- und Sportausschusses am 28.02.2017 - 

wird nicht weiter verfolgt

114 42 FB 8
Betriebsaufwand Freibad: Reduzierung Betriebsaufwand Freibad 

durch Aufgabenerledigung von Ehrenamtlichen
2015 15.000 15.000 7.500 7.500 15.000 0 100 0 100

HSK-Maßnahme bereits umgesetzt, keine 

Veränderung zu erwarten.

115 42 FB 8

Sportanlagen "Am Tannenbusch" und "Heidestraße": Übernahme 

Sportanlagen "Am Tannenbusch" und "Heidestraße" durch den SV 

08/29 Friedrichsfeld e.V. (vorbehaltlich steuerlicher Bewertung).

offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 42 FB 8
Wegfall Zuschüsse Sportvereine: Wegfall der konsumtiven (52.000 

€) und investiven (50.000 €) Zuschüsse an die Sportvereine.
offen 0 0 0 0 0 0 0 0

117 a 11 StWuL
Mietverträge mit Dritten: Prüfung und Anpassung des Mietzinses

Die Beträge werden derzeit noch ermittelt.
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Die bestehenden Pacht-/ Mietverträge lassen 

eine Erhöhung momentan nicht zu. Es werden 

kontinuierlich Gespräche mit den 

Vertragspartnern über sachgerechte 

Anpassungen gesucht.
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117 b 11 FD 7.3

Mietverträge mit Dritten: Prüfung und Anpassung diverser Miet-, 

Pacht-, Nutzungs- oder Überlassungsverträge, Betrag wird derzeit 

noch ermittelt.: Die bestehenden Mietverträge sowie deren 

Miethöhen werden derzeit erfasst und bewertet.

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s. 117a

118 61 FD 3.1
Grundsteuer A: Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des 

Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016
2015 9.280 7.300 3.650 4.640 9.280 990 127 1.980 127

119 61 FD 3.1

Grundsteuer B: Ersatz der Maßnahmen 62 und 63 durch Anhebung 

des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v. H. auf  600 v. H. ab 

2015

2015 1.597.000 1.597.000 798.500 798.500 1.597.000 0 100 0 100

120 55 FD 7.2
Hochzeitshain: Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen 

Hochzeitshain; 
2015 6.185 6.185 3.093 3.093 6.185 0 100 0 100

121 54 FD 7.2

Steiger Götterswickerhamm: Erhebung einer kostendeckenden 

Gebühr von Nutzern des Steigers (Anleger) für die 

Personenschifffahrt in Götterswickerhamm 

2015 0 2.100 1.050 0 0 -1.050 0 -2.100 0
Bislang kein Antrag zur Nutzung des Steigers

 - wird nicht weiter verfolgt

122 55 FD 7.2
Brunnenanlagen im Stadtgebiet: Einstellung der Bereithaltung von 

Brunnenanlagen im Stadtgebiet.
offen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 11 StWuL

Grundstücksreservierungsgebühr: Erhebung einer Gebühr für 

Grundstücksreservierungen über den üblichen Zeitraum (5 Wochen) 

hinaus

2015 0 600 300 0 0 -300 0 -600 0

Flächenreservierungen müssen auf den 

Kaufpreis angerechnet werden, außerdem 

grundsätzlich investiv. Kein Effekt im 

Ergebnisplan

 - wird nicht weiter verfolgt

124 11 StWuL

Reduzierung des Grundstückskaufpreises/ Erbbauzinses durch 

Kinderbonus: Reduzierung des Kinderbonus bei 

Grundstücksverkäufen

2015 0 8.000 4.000 0 0 -4.000 0 -8.000 0

kein Effekt im Ergebnisplan, 

Grundstücksverkäufe investiv

 - wird nicht weiter verfolgt

125 11 StWuL
Gebühren für die Erteilung von Grundbucherklärungen: Erhöhung der 

Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucherklärungen
2015 1.820 1.100 550 910 1.820 360 165 720 165

126 25 FB 8
Gebührenanpassung Stadtbibliothek Voerde: Anpassung der 

Gebührensätze der Büchereien
2015 1.564 1.690 845 782 1.564 -63 93 -126 93

Die Mehreinnahmen sind abhängig von der 

Nutzerzahl. 

127 11 FD 3.1

Reintegration des KBV in die Kernverwaltung: Rückführung des 

KBV´s in die Kernverwaltung (WP-Kosten, GPA-Kosten, 

Personalaufwand); 

2015 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 0 100 0 100
Einsparung: Prüfungsaufwand (WP+GPA) + 

anteiliger Personalaufwand

128 11 FD 1.1
Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit: Ausbau der 

interkommunalen Zusammenarbeit
2015 3.416 100.000 50.000 727 3.416 -49.273 1 -96.584 3

Archiv: Bestehende Kooperation mit der 

Gemeinde Hünxe; Derzeit niedrigerer HSK-

Effekt wg Teilzeit Fr. Lehmkuhl. Beauftragung 

des KSC Wesel geplant ("Überlauffunktion" 

Hotline") HSK-Effekt (ab 2020) noch zu 

beziffern.

129 11 FD 1.1
Ratsinformationssystem: Umstellung auf digitale Ratsinformation 

(Reduzierung von Porto- und Druckkosten)
2015 15.000 15.000 7.500 7.500 15.000 0 100 0 100

130 11 FD 1.1
Beitritt zu Einkaufsgemeinschaft: Gründung/Beitritt zu einer 

Einkaufsgemeinschaft
2015 0 40.000 20.000 0 0 -20.000 0 -40.000 0

nach Leistungsanalyse Beitritt zu "KoPart eG" 

derzeit in Vorberitung, genauer HSK-Effekt (ab 

2020) noch zu beziffern.

131 57 StWuL
Verkauf Beteiligung Flugplatz Schwarze Heide: Verkauf der Anteile 

der Beteiligung "Flugplatz Schwarze Heide"
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 11
GV / FB 

7.2

Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche: 

Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und 

gewerblichen Leistungen 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewertung steht noch aus.

 - wird nicht weiter verfolgt 

133 12 FD 5.2
Verwaltungsgebühren Standesamt: Anpassung der 

Verwaltungsgebühren des Standesamtes
2016 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 0 100 0 100

134 36 FD 2.3
Kita-Beiträge: Anpassung der Kita-Beiträge an die OGS-Stufen, 

Umsetzung durch DS 383
2016 7.000 7.000 3.500 3.500 7.000 0 100 0 100

135 61 FD 3.1
Besteuerung sexuellen Vergnügens: Erhebung einer Steuer auf 

sexuelle Vergnügen
2016 4.050 8.000 4.000 2.025 4.050 -1.975 51 -3.950 51

136 61 FD 3.1
Vergnügungssteuer: Anpassung der Vergnügungssteuer auf einen 

Hebesatz von 19 v. H. für Geldspielgeräte
2016 40.000 40.000 20.000 20.000 40.000 0 100 0 100

137 61 FD 3.1 Wettbürosteuer: Erhebung einer Wettbürosteuer 2016 7.593 15.000 7.500 3.796 7.593 -3.704 51 -7.407 51

138 61 FD 3.1
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 

600 v. H.  auf 690  v. H.
2016 1.067.552 1.109.500 554.750 533.776 1.067.552 -20.974 96 -41.948 96

139 12 FD 5.2 Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld 2016 102.000 112.500 56.250 51.000 102.000 -5.250 91 -10.500 91

Aufwandsreduzierung für Personal und 

Datenleitungsnutzung. Ab 01.09.2016 zzgl. 

Einsparung von Mietaufwendungen: Mietvertrag 

zum 31.08.2016 aufgehoben.

140 25 FB 8

Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring: Erhöhung der 

Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 10 € auf 12 € jährlich ab 

2017

2017 590 600 300 295 590 -5 98 -10 98
Der Mitgliedsbeitrag wurde zur Saison 2017/18 

um 2 EUR je Mitglied erhöht.

141 31 FD 2.2 Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime 2017 28.000 10.000 5.000 14.000 28.000 9.000 280 18.000 280

Die neue Benutzungs- und Gebührensatzung 

ist zum 01.07.2018 inkraft getreten. 

Konsolidierungseffekte daher erstmals nur 2.HJ 

2018. 2019 ähnlicher Effekt auf 

Gesamtjahresbasis zu erwarten.
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FD 3.3

HSK-Maßnahmen-Controlling  zum Stichtag 30.06. 2020 der Stadt / Gemeinde Voerde

lfd. Nr.
Prod.-

Ber.

FB

FD

Amt

HSK-Maßnahme (Bezeichnung)
Beschluss-

jahr

IST zum 

31.12.

2019

HSK Ziel des 

aktuellen 

HHJ

HSK-Ziel 

pro HJ

IST zum 

30.06.

Prognose 

zum 31.12.

Abweichung 

zum 30.06.

Ziel-erreich-

ungsgrad in 

%

Ampel-

system

Abweichung zum IST 

zum 31.12.

Zieler-

reichungs-

grad in %

Ampel-

system

Bemerkungen

ggf. Abweichungsgründe

Kompensation

142 61 FD 3.1
Hundesteuer: Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 

€ auf 104 € und von 108 € auf 119 €.
2017 26.186 23.000 11.500 13.093 26.186 1.593 114 3.186 114 Effekt = 10% Erhöhung

143 51 FD 6.1
Verwaltungsgebühren: Erhöhung Verwaltungsgebühren für die 

Bereitstellung von Planunterlagen
2017 401 350 175 201 401 26 115 51 115

Infolge der Inspire-Richtlinie müssen sämtliche 

Bebauungspläne den Bürgern im Internet 

kostenlos zugänglich gemacht werden

 - wird nicht weiter verfolgt

144 51 FD 6.1 Fachliteratur 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - wird nicht weiter verfolgt

145 51 FD 6.1 Wartungsarbeiten: Verzicht auf CAD-Software-Wartung und Updates 2017 0 10.850 5.425 0 0 -5.425 0 -10.850 0

Die erforderlichen Vertragskündigungen sind 

nicht erfolgt, da sie sich nach Detailprüfung als 

wirtschaftlich nicht umsetzbar erwiesen haben.

 - wird nicht weiter verfolgt

146 52 FD 6.1

Verwaltungsgebühren: Anpassung der Gebühren für 

Bauakteneinsicht, Bauanfragen per Email, Nutzungsänderung an 

AVerwGO NRW, Erhebung für die Ausleihe von Statikdaten und 

Aktenausleihe von Gutachtern.

2017 3.000 2.025 1.013 1.500 3.000 488 148 975 148

147 11 FD 1.1
Fraktionszuwendungen: Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 

10%
2017 2.100 2.100 1.050 1.050 2.100 0 100 0 100

umgesetzt, keine Veränderung, nächste 

Reduzierung Ende 2020 vorgesehen

148 - nicht vergeben - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 52 FD 6.1
Stellplätze: Erhöhung der Ablösesumme bzw. Aktualisierung der 

Stellplatzablösesatzung
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stellplatzablöse im Kreisvergleich bereits 

überdurchschnittlich hoch.

 - wird nicht weiter verfolgt

150 11 FD 1.1
Betriebsferien: Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten 

und Neujahr
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schließung 2017 umgesetzt

151 11 FD 1.1 Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder 2017 0 1.800 900 0 0 -900 0 -1.800 0

7.047.985 7.022.725 3.511.363 3.500.314 7.057.445 -11.049 100 34.720 100Summe
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Controllingbericht Stadt Voerde
Bericht Nr. 2019/1

Stand 19.08.2020 Status: Final

Ergebnisplan-Controlling zum Stichtag 30.06. 2020 der Stadt / Gemeinde Voerde

01     Steuern und ähnliche  Abgaben 42.327.280 21.163.640 15.674.434 42.280.436 -5.489.206 74% -46.844 100%

02 +  Zuwendungen und allg. Umlagen 29.615.151 14.807.576 15.826.346 29.615.151 1.018.771 107% 0 100%

03 +  Sonstige Transfererträge 1.879.096 939.548 711.539 1.694.369 -228.009 76% -184.727 90%

04 +  Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 14.189.388 7.094.694 5.027.491 13.904.740 -2.067.203 71% -284.648 98%

05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 917.780 458.890 428.117 887.780 -30.773 93% -30.000 97%

06 +  Kostenerstattungen u. Kostenuml. 2.451.334 1.225.667 833.444 2.451.334 -392.223 68% 0 100%

07 +  Sonstige ordentliche Erträge 2.344.340 1.172.170 1.125.659 2.300.340 -46.511 96% -44.000 98%

08 +  Aktivierte Eigenleistungen 103.125 51.563 0 103.125 -51.563 0% 0 100%

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

10 =  Ordentliche  Erträge 93.827.494 46.913.747 39.627.030 93.237.275 -7.286.717 84% -590.219 99%

11 -  Personalaufwendungen 19.317.300 8.490.544 8.490.544 19.949.835 0 100% 632.535 103%

12 -  Versorgungsaufwendungen 2.204.500 1.102.250 1.215.578 1.903.885 113.328 110% -300.615 86%

13 -  Aufw. für Sach-/Dienstleistungen 13.846.739 6.923.370 5.853.326 13.189.470 -1.070.044 85% -657.269 95%

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 6.642.100 3.321.050 0 6.642.100 -3.321.050 0% 0 100%

15 -  Transferaufwendungen 48.590.104 24.295.052 22.885.503 47.750.375 -1.409.549 94% -839.729 98%

16 -  Sonst. ordentliche Aufwendungen 4.815.064 2.407.532 2.454.931 4.815.064 47.399 102% 0 100%

17  =  Ordentliche  Aufwendungen 95.415.807 46.539.798 40.899.882 94.250.729 -5.639.916 88% -1.165.078 99%

18 =  Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.588.313 373.950 -1.272.852 -1.013.454 -1.646.802 574.859 64%

21 =  Finanzergebnis 376.356 188.178 296.228 376.356 108.050 0

22 = Ordentliches Ergebnis -1.211.957 562.128 -976.624 -637.098 -1.538.752 574.859 53%

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 69.000 0 69.000 0 Coronabedingte Buchungen auf 49110000

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 200.000 0 200.000 0 Coronabedingte Buchungen auf 59110000

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 269.000 0 269.000 0

26 =  Jahresergebnis -1.211.957 562.128 -707.624 -637.098 -1.269.752 574.859 53%

diese Zellen sind NICHT auszufüllen, da sie Formeln enthalten

Bemerkungen

Abweichungsgrund

ggf. ob einmalig oder strukturell

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten
Planwert lt. HHPl

Planwert pro 

Halbjahr
akt. IST

Prognose zum 

31.12.
Abw. zum 30.06. % Abw. zum 31.12. %

Mindererträge bei der Vergnügungssteuer durch Corona-bed. Schließungen. Trotz 
Herabsetzungsanträgen bei der Gew.-Steuer in Höhe von 2,8 Mio. € (Stand 30.06.) wird der 

Planwert voraussichtlich erreicht. 

Die Zuwendugen und Umlagen zeigen keine Veränderungen gegenüber der Planung.

Minderertrag durch geringere Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"

Elternbeiträge aufgrund Corona für einige Monate (tlw.) ausgesetzt. Die Verwaltungsgebühren 
(Verkehr/Bauordnung) werden deutlich positiv abschließen.

Minderertrag aus den Verkaufserlösen Papier

Aus der Hochrechnung des FD 1.2 zum Stand 30.06.2020 ergibt sich ein geringer Aufwand für 
die Beiträge zur Verorgungskasse für Ruhestandsbeamte um 300 TEUR.

Minderaufwendungen für Gas, Wasser und Heizung, durch Corona-bedingte Schließungen der Schulen, Kitas, 
Sporthallen/Hallenbades. Ebenfalls Corona-bedingt Minderaufwendungen beim Schülertransport. 

Instandhaltungsmaßnahmen (627 TEUR) liegen an auf folgende Jahre verschobene Projekte

IST Jan.-Jun. : Die Abschreibungen werden erst zum Jahresabschluss gebucht.

prognostizierte Verbesserung im Bereich der Transferausfwendungen liegt primär am 
Minderaufwand bei den ambulanten Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung (-875 TEUR), 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1230 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 06.08.2020 
 

Fachbereich Bürgerservice, Allgemeine Ordnung 

Fachdienst Feuerwehr, Allgemeine Ordnung, Verkehr 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung ei-
nes Tanklöschfahrzeuges (TLF-4000) für die Feuerwehr Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat stimmt der Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für das 
Haushaltsjahr 2020 i.H.v. rund 55.000 € auf dem PSP 7.100042 „Anschaffung und Ausrüstung von 
Löschfahrzeugen“ zu. 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
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Drucksache 16/1230 DS Seite - 2 - 

 

Produktbereich:

Maßnahme:

Vorjahre 2020 2021 2023

Einzahlungen/Auszahlungen der 

Investitionsmaßnahme:

Einzahlungen

Auszahlungen 775.000 €

städt. Eigenanteil 0 € 0 € 775.000 € 0 €

Maßnahme ist bereits wie folgt 

veranschlagt:

Einzahlungen

Auszahlungen 720.000 €

städt. Eigenanteil 0 € 0 € 720.000 € 0 €

Abweichung zur bisherigen 

Veranschlagung

Einzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen 0 € 0 € -55.000 € 0 €

städt. Eigenanteil

+Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag:

x 55.000 €

Folgejahre 

Folgeerträge

Folgeaufwendungen

Zinsaufwand

Abschreibungen ./. Auflösung 

SoPo

Summe Folgeaufwand einmalig jährlich

ja nein

Betrag:

0 € 0 €

0 €

0 €

0 €

12-230 (7.100042)

Aufteilung auf Haushaltsjahre

Anschaffung und Ausrüstung von Löschfahrzeugen

0 €

0 €

Bemerkungen:

2022

0 €

später

0 €

0 €

720.000 €

Folgekosten

0 € 0 €

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

Deckung:

Die VE wird gem. § 85 GO NRW überplanmäßig aus der veranschlagten VE 

des Projektes 7.100029 "Ausbau Bahnhofstr." gedeckt.

-55.000 € 0 €

Investitionsmaßnahmen

Gesamtsumme

720.000 €

0 €-55.000 €

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

0 €

775.000 €

775.000 €

0 €

Jahr der 

Fertigstellung 

55.000 €

Folgekosten sind bereits in 

ausreichender Höhe veranschlagt

Deckung:

0 €

0 €

 

 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
 
Sachdarstellung: 

Im Haushaltsjahr 2020 ist für die Anschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L 2) sowie die 
Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-4000) für die Freiwillige Feuerwehr eine Verpflich-
tungsermächtigung (VE) in Höhe von 720.000 € vorgesehen. Mit der Neubeschaffung der vorge-
nannten Fahrzeuge erfüllt die Stadt Voerde die Vorgaben des Brandschutzbedarfplanes, die 
Grundlage für die Befreiung der Stadt Voerde von der Verpflichtung zur Errichtung einer hauptamt-
lichen Feuerwache durch die Bezirksregierung Düsseldorf ist. 
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Drucksache 16/1230 DS Seite - 3 - 

 

Die veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2021 für die vorgenannten Fahrzeuge teilen sich 
wie folgt auf. 
 

- 270.000 € (GW-L 2) 
- 450.000 € (TLF-4000) 

 
 
Nach der in diesem Jahr bereits erfolgten Ausschreibung des Gerätewagen Logistik (GW-L 2) be-
tragen die Gesamtkosten für die Beschaffung dieses Fahrzeuges 323.839,35 € brutto. 
 
Der Mehrbedarf für die VE in Höhe von 53.839,35 € brutto wurde nach Beschluss des Haupt- 
und Finanzausschusses vom 16.06.2020 (DS 16/1189) gemäß § 85 GO NRW überplanmäßig 
aus der veranschlagten VE des Projektes 7.100042.715 (TLF-4000) gedeckt. 
 
Um nunmehr die Beschaffung des TLF-4000 beginnen zu können, ist eine VE in Höhe von 
450.000 € erforderlich. Aufgrund einer erneut durchgeführten Marktanalyse kann davon ausge-
gangen werden, dass diese Summe für die Beschaffung auskömmlich ist. 
 
Der Mehrbedarf für die VE 7.100042.715 (TLF-4000) in Höhe von 55.000 € kann gem. § 85 GO 
NRW überplanmäßig aus der veranschlagten VE des Projektes 7.100.029 „Ausbau Bahnhofstr.“ 
gedeckt werden. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 55.000 € werden mit der Haushaltsplanung 
2020 für das Jahr 2021 veranschlagt. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1222 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 18.08.2020 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Planungs- und Umweltausschuss 25.08.2020 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 

 
Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hamm-
weg" - Teilbereiche A und B 

hier: Neuer Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Offenlage 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hebt den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 

Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ vom 09.07.2019 (Drucksache 16/981) auf. 

2. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. 

§ 13a BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hin-

denburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B für den in der Anlage 1 zur Drucksache 

16/1222 dargestellten Teilbereich A und für den in der Anlage 2 zur Drucksache 16/1222 dar-

gestellten Teilbereich B. 

3. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) stimmt der in Punkt 4 der Drucksache 16/1222 darge-

stellten Gutachterempfehlung zu, dass die vom Landesbetrieb Straßenbau NRW geforderte  

Alternative der Verkehrsführung nicht weiterverfolgt wird. 

4. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf des Bebau-

ungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche 

A und B einschließlich Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß §§ 13a, 13 i. V. m. § 3 Abs. 2 

BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich 

auszulegen. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 136 sowie der Beschluss für dessen  

Offenlage hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Zudem trägt der Eigentümer, dem der überwiegende Teil der Grundstücksflächen des Baugebietes 

(Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136) gehört (Investor), die Kosten für die Erstellung des 

Bebauungsplans und der Begründung einschließlich der dafür notwendigen Gutachten, Untersu-

chungen und Fachplanungen. 

Für die Anlegung der öffentlichen Verkehrserschließung des neuen Baugebietes wurde zwischen 

dem Investor und der Stadt ein Erschließungsvertrag geschlossen, der die Kostenübernahme 

durch den Investor regelt. 

Dass der Investor zudem auch die Kosten für die erforderlichen Waldersatzmaßnahmen über-

nimmt, die im Teilbereich B des Bebauungsplans Nr. 136 durchgeführt werden, ist mittels städte-

baulichem Vertrag geregelt. In dem Zusammenhang wurde auch die Zahlung eines einmaligen 
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Drucksache 16/1222 DS Seite - 2 - 

 

Betrags vereinbart für die Bereitstellung der entsprechenden Fläche auf dem städtischen Grund-

stück (siehe nichtöffentliche Drucksache 16/1170, sofern Zugangs- und Leserechte bestehen).  

 

 

Klimaschutzrelevanz: 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

  
 
 * Erläuterung siehe Begründung 

Begründung: Für den Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136, durch den die Ansiedlung von 
Wohnbebauung, Mischbebauung und Gewerbe ermöglicht werden soll, besteht 
bereits der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung, der Gewerbe- und 
Mischgebiete festsetzt. Hinsichtlich der Zusatzbelastungen für den im Stadtteil 
Friedrichsfeld liegenden Planbereich sowie für dessen Umfeld verändert sich da-
her nur wenig. Versiegelung der Fläche, verursachter Verkehr, neue Grünflächen 
etc. sind ähnlich oder nur gering abweichend zum bisherigen Baurecht. Im Ver-
gleich dazu, dass das Gelände viele Jahre brach lag und keine Nutzungen auf die 
Nachbarquartiere einwirken konnten, stellt das geplante Wohn- und Gewerbequar-
tier jedoch eine Veränderung dar. Durch Schallschutz-, Artenschutz-, Boden-
schutz- u. a. Maßnahmen werden erhebliche Auswirkungen jedoch verhindert o-
der zumindest ausgeglichen. Es werden zwar zunächst negative Auswirkungen 
entstehen (z. B. Gehölzbeseitigungen und Inanspruchnahme von Böden). Die 
spätere Anlegung von Grünflächen, Gärten und Gründächern oder beispielsweise 
Versickerungsflächen für Niederschlagswasser sowie die einzuhaltenden Arten-
schutzmaßnahmen bewirken, dass Auswirkungen auf das Lokalklima, d. h. vor Ort 
langfristig gering bzw. unerheblich sein werden.  //  Innerhalb des Teilbereichs B 
und dessen Umfeld wird eine vorhandene Waldfläche um etwas Wald erweitert. 
Dabei bleiben die angrenzenden Grün- und Ackerflächen weiterhin großflächig. 
Daher werden die Auswirkungen auf das Lokalklima in diesem Bereich kaum 
wahrnehmbar oder messbar sein.  //  Gesamtstädtisch betrachtet werden die zu-
nächst negativen Auswirkungen (Beseitigung und Aufgabe einer Waldfläche) 
durch den Waldersatz ausgeglichen. Aufgrund der etwas größeren Erstaufforstung 
(1.640 qm Waldersatz im Vergleich zu 1.600 qm Gehölzbeseitigung) ergibt sich 
langfristig ein zwar kleiner, aber stattfindender Beitrag zur Vergrößerung des ge-
ringen Waldanteils der Stadt Voerde  

 
 
 
Sachdarstellung: 

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 den Aufstellungs-

beschluss für den Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ gefasst (siehe Drucksache 

16/981). Ziel ist es, die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Ansiedlung von Wohnbebau-

ung, Mischgebietsnutzungen und Gewerbe zu schaffen. Das im Norden von Friedrichsfeld liegen-

de Plangebiet zwischen Poststraße, der Straße „Am Dreieck“, dem Kurierweg und dem Wesel-

Datteln-Kanal wird gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan der Innenentwick-

lung ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Durch den Be-

bauungsplan Nr. 136 wird ein Teil des Bebauungsplans Nr. 63 – 2. Änderung überplant (siehe An-

lage 2 der Drucksache Nr. 16/981). 

Am 12.09.2019 sind den Bürgerinnen und Bürgern gemäß § 3 Absatz 1 BauGB die allgemeinen 

Ziele und Zwecke der Planung, Ergebnisse der bis dahin vorliegenden Untersuchungen sowie die 
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wesentlichen Auswirkungen der Planung in einer öffentlichen Anhörung vorgestellt worden. Die 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB erfolgte von Anfang Oktober bis Anfang November 2019. 

Während der frühzeitigen Trägerbeteiligung wies der Landesbetrieb Wald und Holz NRW in seiner 

Stellungnahme darauf hin, dass Waldersatz erforderlich ist, wenn die im Bebauungsplan Nr. 63 – 

2. Änderung festgesetzte Fläche überplant wird, die den Erhalt von Bäumen sichern soll.  

Damit auch die Erstaufforstung bauleitplanerisch gesichert ist, wird der Geltungsbereich modifi-

ziert. Der Bereich der Waldersatzmaßnahmen liegt ca. 2,8 km südöstlich des eigentlichen Plan- 

bzw. Baugebietes, weshalb der Bebauungsplan einen zweiten Geltungsbereich erhält. Insofern 

umfasst der Bebauungsplan Nr. 136 nunmehr die Geltungsbereiche des Baugebietes (Teilbereich 

A) und des Waldersatzes (Teilbereich B). 

Die Ergänzung des Geltungsbereichs um den Teilbereich B (Waldersatz) sowie die veränderte 

Namensgebung für den Bauleitplan erfordern einen neuen Aufstellungsbeschluss für den Bebau-

ungsplan Nr. 136.  

In dem Zusammenhang wird auch die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den in 

dieser Drucksache 16/1222 dargestellten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am 

Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B zur Diskussion gestellt.  

1. Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 136 sowie deren Auswirkungen auf die 

Planung und das Verfahren 

Während der am 12.09.2019 stattgefundenen Bürgeranhörung wurden folgende Bedenken und 

Anregungen vorgebracht, die für den Bebauungsplan Nr. 136 wesentliche Bedeutung haben: 

 Im Bereich der Poststraße ist durch den ruhenden Kfz-Verkehr kein Begegnungsverkehr 

mehr möglich, was häufig zu Rückstaus führt. 

 Lkw-Verkehre über die Poststraße sind problematisch, da keine Wendemöglichkeit besteht. 

Es ist zwar am derzeitigen Ostende der Straße ein Wendehammer vorhanden, der jedoch 

aufgrund parkender Autos nicht als solcher genutzt werden kann. 

 Erschwerte Parkplatzsituation im Bereich der Poststraße 

 Für die in den mittleren und nördlichen Teil des Planbereichs fahrenden Lkw´s und Müll-

fahrzeuge fehlt aufgrund der derzeit noch nicht möglichen Ausfahrt über den Kurierweg ei-

ne Wendemöglichkeit. 

 Beeinträchtigung der Lebens- und Wohnqualität der Anwohner der Straße „Am Dreieck“ 

durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und höhere Lärmbelastung aufgrund der angestrebten 

Ansiedlung von Wohn- und Gewerbenutzungen im Planbereich  

 Minderung des Grundstückswertes im nördlichen Bereich der Straße „Am Dreieck“, der 

bisher eine Sackgasse und ruhige Wohnlage ist und durch den Bebauungsplan Nr. 136 ge-

öffnet und für die Erschließung des neuen Baugebiets genutzt werden soll 

 Tempo-30-Zone im Bereich der Straße „Am Dreieck“ soll erhalten bleiben 

 durch Öffnung der Straße „Am Dreieck“ wird weiterer, zusätzlicher Durchgangsverkehr we-

gen Umfahrung des Kreuzungsbereichs Hindenburgstraße B8 / Alte Hünxer Straße be-

fürchtet  

 Anwohner/-innen der umliegenden Wohnbebauungen befürchten Erschließungskosten bei 

Umsetzung der Planung 

 Möglichkeit der zukünftigen Erschließung über den Kurierweg 

 Lärmbelastungen durch Lkw-Verkehre während der Baustellenzeit werden befürchtet 

 Betroffenheit der Nordstraße durch den Bebauungsplan 

 Wahrgenommene, starke Erschütterungen während des Abrisses der Halle des ehemali-

gen Werksgeländes lässt weitere Erschütterungen während der Baustellenzeiten befürch-

ten 
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Die Niederschrift der Bürgeranhörung ist dieser Drucksache 16/1222 als Anlage 5 beigefügt. 

Der Hinweis, dass im nördlichen Bereich der öffentlichen Straßen des neuen Baugebietes eine 

Wendemöglichkeit für Lkw´s und Müllfahrzeuge eingerichtet werden muss, ist berücksichtigt wor-

den. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 136 sieht nunmehr im Teilbereich A eine derartige 

Wendeanlage vor (siehe den als Anlage 10 dieser Drucksache 16/1222 beigefügten Planentwurf).  

Dass der Lkw-Verkehr des neuen Plangebietes nur über die Poststraße geführt wird, um die Zu-

satzbelastung der Anwohner/-innen insbesondere in dem heute extrem verkehrsarmen, nördlichen 

Endabschnitt der Straße „Am Dreieck“ zu minimieren, wurde in der Bürgeranhörung während der 

Erläuterung der Ergebnisse der Verkehrs- und der Lärmuntersuchungen mitgeteilt. Die damals für 

die Straße „Am Dreieck“ bereits vorgeschlagene und zugesicherte Anordnung des Durchfahrtsver-

botes für Lkw´s ist als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen (siehe Nr. 7 der Hinweise in 

dem als Anlage 10 dieser Drucksache 16/1222 beigefügten Planentwurf des Bebauungsplans).  

Bezüglich der schwierigen Stellplatz- und Begegnungsverkehrssituation der Poststraße, die immer 

wieder Rückstaus verursacht, war im Rahmen der Bürgeranhörung erklärt worden, dass die Pro-

blematik betrachtet und nach Lösungen gesucht werde. Daraufhin fand am 17.12.2019 eine Infor-

mationsveranstaltung statt, bei der den Anwohner/-innen der Poststraße vorgestellt wurde wie auf 

dieser Straße übergangsweise Parkflächenmarkierungen aufgebracht werden können, um den 

Baustellenverkehr des künftigen Gewerbe- und Wohnquartiers über diese Anliegerstraße abwi-

ckeln zu können. Nachdem dann noch einzelne Anwohnerrückmeldungen geprüft und eingeplant 

wurden, erfolgten Anfang dieses Jahres die Parkplatzmarkierungen. Seitdem sind auf der Post-

straße Stellplatzbereiche festgelegt, zwischen denen ausreichend lange Abschnitte für die Fahr-

zeugbegegnungen freigehalten sind. Die Maßnahme erfolgte unabhängig vom Bebauungsplanver-

fahren. Entsprechende Festsetzungen können planungsrechtlich nicht getroffen werden. 

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und deren 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan sowie das Verfahren 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch den Be-

bauungsplan Nr. 136 berührt werden könnten, sind mit Schreiben vom 02.10.2019 gebeten wor-

den, bis zum 07.11.2019 zu der Planung Stellung zu nehmen, auch in Hinblick auf möglicherweise 

betroffene Umweltbelange. 

In der Anlage 6 sind die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorge-

brachten Bedenken und Anregungen dargestellt, die für den Bebauungsplan Nr. 136 bisher am 

wesentlichsten waren, weil sie zu Änderungen und Anpassungen des Planentwurfs führten sowie 

Auswirkungen auf das Verfahren hatten. Zudem sollten sie vorbereitend zum Offenlagebeschluss 

bekannt sein. Hierbei handelt es sich nicht nur um Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeiti-

gen Behörden- und Trägerbeteiligung erfolgten, sondern auch um einzelne Rückmeldungen des 

anschließend fortgeführten Verfahrens. 

Alle im bisherigen Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 136 eingegangenen Anregungen und Ein-

wendungen sind in einem gesonderten Ordner zusammengefasst, der während der Sitzung des 

Planungs- und Umweltausschusses sowie während der Stadtratssitzung und in dieser Sitzungs-

periode im Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz) den Ratsvertretern/ 

-vertreterinnen zur Einsichtnahme bereitstehen wird.  

Die während der Offenlage vorgebrachten Stellungnahmen und Anregungen sind gemeinsam mit 

allen des gesamten Verfahrens im Rahmen des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

abzuwägen und werden daher zu einem späteren Zeitpunkt in der dafür zu erarbeitenden Sit-

zungsvorlage dargestellt. 

Die Anregungen aus der frühzeitigen Trägerbeteiligung sowie danach vorgebrachte Anregungen 

und Bedenken wurden bei der Erarbeitung des Bebauungsplans Nr. 136 einschließlich seiner Be-

gründung so weit wie möglich berücksichtigt und werden in jeweils zutreffenden Abschnitten inhalt-

lich behandelt.  
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Der Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz NRW vom 18.10.2019 (siehe Anlage 6 

dieser Drucksache) wird gefolgt. Die Beseitigung der im Süden des neuen Baugebiets vorhande-

nen Robinien u. a. Gehölze sowie die Überplanung dieses ca. 10 m breiten und etwa 0,16 ha gro-

ßen Gehölzstreifens, der im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung als Flä-

che festgesetzt ist, auf der Bäumen mit einem Stammumfang größer 60 cm zu erhalten sind (siehe 

Anlage 7 dieser Drucksache), wird durch eine Ersatzaufforstung ausgeglichen (siehe Punkt 3 und 

Punkt 6 sowie Anlagen 8 und 9 dieser Drucksache 16/1222). 

Der Kreis Wesel, die DeltaPort GmbH & Co.KG und die Gemeinde Hünxe wiesen im Rahmen der 

frühzeitigen Trägerbeteiligung auf die in absehbarer Zeit zu erwartende Reaktivierung der Ost-

strecke der Kreis-/Wirtschaftsbahn hin, die nördlich des Baugebiets (Teilbereich A des B-Plans  

Nr. 136) bis zum Gewerbe- und Industriegebiet Bucholtwelmen führt.  

Diese Information war neu und hatte zur Folge, dass eine Überarbeitung des Schallgutachtens 

sowie eine Untersuchung der durch den Schienenverkehr zu erwartenden Erschütterungen und 

Körperschallimmissionen erforderlich wurde. Beides ist durchgeführt worden. 

Darüber hinaus hatte der Kreis Wesel darauf hingewiesen, dass eine Abwägung der verkehrsbe-

dingten Luftschadstoffimmissionen sinnvoll sei, u. a. auch wegen der Zusatzbelastung des Plan-

gebietes durch die von der Binnenschifffahrt ausgestoßenen Luftschadstoffmengen. Die Abschät-

zung wurde erarbeitet. 

Einige Anregungen des Kreises Wesel wurden als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Dies betrifft die im Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 136 enthaltenen Hinweise 4. Bodenschutz 

und 5. Wasserrechtliche Erlaubnis (siehe Anlage 10 dieser Drucksache). Darüber hinaus sind auf-

grund der getroffenen Festsetzungen und Hinweise auch weitere Anregungen des Kreises berück-

sichtigt worden, weil sie beispielsweise auf Grundlage der Gutachterergebnisse oder aufgrund von 

Rechtsnormen aufgenommen wurden (betrifft z. B. Festsetzungen 8.1 bis 8.2.1 zum Schallschutz 

und die Hinweise 3.1 und 3.2 zum Artenschutz).   

Die Aussage des Landesbetriebs Straßen.NRW, dass die durch den Bebauungsplan Nr. 136 ver-

ursachten Zusatzverkehre unter anderem zu einer deutlichen Zunahme der Linksabbieger aus 

Fahrtrichtung Wesel in die Poststraße führe und dass deshalb eine Linksabbiegehilfe auf der B8 

Fahrtrichtung Voerde einzurichten ist, wurde seitens des Verkehrsgutachters geprüft.  

Das Untersuchungsergebnis (die durch den B-Plan Nr. 136 zu erwartenden Zusatzverkehre führen 

nicht zu einer negativen Veränderung der Leistungsfähigkeit am Kotenpunkt B8/Poststraße sowie 

des Verkehrsflusses auf der B8 in beide Richtungen) wurde im Januar 2020 bei der Regionalnie-

derlassung Niederrhein in Wesel besprochen. Aufgrund der dort vorgebrachten Bedenken, dass 

bestimmte Eingangsdaten des Verkehrsgutachtens nachzubessern und eine andere Bewertung 

der Ergebnisse vorzunehmen sei, wurde die Verkehrsuntersuchung erneut überarbeitet.  

Zudem ist ein von den Kollegen des Landesbetriebes Straßen.NRW angeregter Alternativvor-

schlag seitens des Verkehrsgutachters sowie vom Schallgutachter bewertet worden. Der Anlage 6 

dieser Drucksache sowie dem Punkt 4 dieser Drucksache kann entnommen werden, dass das 

Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW leider nicht in Gänze hergestellt werden 

konnte.  

Alle überarbeiteten und neu erarbeiteten Gutachten und Untersuchungen sind dem Kreis Wesel 

zwischenzeitlich zugesandt worden. Der Kreis wurde zudem im Rahmen der Erarbeitung des Wal-

dersatzkonzeptes eingebunden. Die daraufhin erfolgten Rückmeldungen lassen ein Einvernehmen 

erkennen (siehe Anlage 6 dieser Drucksache), sind jedoch nicht abschließend, da bei bestimmten 

Abteilungen Aufgaben der Pandemievorsorge Vorrang hatten.  

Der von Gelsenwasser Energienetze GmbH vorgebrachte Hinweis, dass sich im Baugebiet (Teil-

bereich A) Gasleitungen befinden, wurde berücksichtigt. Im Bebauungsplan sind Leitungsrechte 

festgesetzt (siehe Festsetzung 5.4 und 5.5 des als Anlage 10 beigefügten Planentwurfs). Zudem 

wurden die für die Bestandserhaltung und Betriebssicherheit der Leitungen einzuhaltenden Anfor-

derungen als Hinweise aufgenommen (siehe Hinweis Nr. 6 des Planentwurfs). 
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3. Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 136 um einen zweiten Teilbe-

reich für den Waldersatz sowie entsprechende Anpassung des Plannamens 

Weil die vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW geforderten Waldersatzmaßnahmen auch bau-

leitplanerisch gesichert werden sollen, wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 136 um 

den Teilbereich B erweitert (siehe Anlagen 2 und 8 dieser Drucksache).  

Zudem wird der Name des Bebauungsplans Nr. 136, der sich bisher nur auf das Baugebiet (Teil-

bereich A) bezog, angepasst. So gibt bereits der Planname einen Hinweis auf die Standorte beider 

Teilbereiche. Dies ist einerseits für die Verortung des Plans bzw. der Teilbereiche hilfreich. Dar-

über hinaus kann es aber auch während der Beteiligungsverfahren bei der betroffenen Öffentlich-

keit sowie bei betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher Belange die erforderliche Aufmerk-

samkeit wecken.  

Der Teilbereich B liegt im unbeplanten Außenbereich und ist kein Bestandteil eines rechtskräftigen 

oder in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans. Er befindet sich im Geltungsbereich des Land-

schaftsplans des Kreises Wesel für den Raum Dinslaken – Voerde und gehört zum Landschafts-

schutzgebiet „Holthausen und Speller Heide“, für welches das Entwicklungsziel der Erhaltung einer 

reich strukturierten Offenlandschaft besteht. 

Für den Teilbereich B stellt der Flächennutzungsplan „Fläche für die Landwirtschaft“ dar und weist 

nachrichtlich auf die Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes hin (siehe Anlage 4 dieser 

Drucksache). Im Wege der Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 BauGB ist für den Bereich des ge-

planten Waldersatzes eine Fläche für Wald darzustellen.  

Auch für den Teilbereich A (Baugebiet) ist gemäß § 13a Abs. 2 BauGB eine Berichtigung des Flä-

chennutzungsplans vorgesehen. Hier würde der westliche Teil der bisher im Planbereich als 

Mischgebiet dargestellten Flächen zu Wohnbauflächen angepasst (siehe Anlage 3 dieser Druck-

sache). 

4. Geplante Verkehrserschließung für den Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136 sowie 

untersuchter Alternativvorschlag des Landesbetriebes Straßen.NRW zur Verkehrsführung 

Vorgeschlagene Verkehrserschließung für das Baugebiet (Teilbereich A) 

Ein Teil des Erschließungskonzeptes des Bebauungsplans Nr. 63 – 2. Änderung konnte aufgegrif-

fen werden. Die vorgesehene Haupterschließung über Poststraße und Kurierweg ist jedoch zurzeit 

nicht umsetzbar, weil der Kurierweg auf privaten Grundstücksflächen liegt.  

Daher erfolgt die Verkehrserschließung des neuen Baugebietes nunmehr über die im Westen des 

Plangebiets vorhandene Poststraße sowie die südlich angrenzende Straße „Am Dreieck“. Die An-

bindung an den Kurierweg wird weiterhin vorgehalten (siehe Anlage 10 dieser Drucksache). 

Östlich der Verkehrsverbindung zwischen Poststraße und „Am Dreieck“ entsteht - solange eine 

Ausfahrt über den Kurierweg nicht möglich ist - zunächst ein Stichstraßensystem. Daher wird im 

nördlichen Planbereich, dort wo die Raiffeisenstraße an den Kurierweg anschließt, eine Wendean-

lage entstehen, die den Anforderungen der Müllentsorgung und den Verkehren im Gewerbegebiet 

Rechnung trägt. 

Um die Verkehrsführung für die Straße „Am Dreieck“, deren nördlicher Bereich zurzeit eine abge-

legene und ruhige Stichstraße ist, verträglich zu gestalten, soll der Lkw-Verkehr nur über die im 

Bestand bereits mit Gewerbeverkehr belegte Poststraße in das Plangebiet hinein- sowie auch aus 

dem Plangebiet herausgeführt werden. Auf der Straße „Am Dreieck“ ist für den Planbereich beid-

seits ein Durchfahrtsverbot für Lkw´s vorgesehen (siehe Hinweis Nr. 7 auf dem als Anlage 10 bei-

gefügten Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 136). Laut Aussage des Schallgutachters (afi Arno 

Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See) können dadurch auf beiden Stra-

ßen im Prognosefall die Grenzwerte für Verkehrslärm eingehalten werden. 
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Bewertung der geplanten Erschließung durch den Verkehrsgutachter 

Der Verkehrsgutachter (Büro ambrosius blanke verkehr.infrastruktur, Bochum) kommt für den Be-

bauungsplan Nr. 136 zu dem Ergebnis, dass die durch die im Teilbereich A (Baugebiet) angesie-

delten künftigen Nutzungen verursachten zusätzlichen Kfz-Verkehrsmengen im vorhandenen 

Straßennetz abgewickelt werden können. Besondere bauliche oder betriebliche Maßnahmen (wie 

z. B. die geforderte Linksabbiegehilfe) seien hierfür nicht erforderlich.  

Die Untersuchung verdeutlicht aber auch, dass beim Anschlussknotenpunkt Hindenburgstraße  

(B 8) / Poststraße bereits jetzt der Linkseinbiegestrom aus der Poststraße von Nordosten in die 

Hindenburgstraße nach Südosten während der Nachmittagsspitzenstunde nur die mangelhafte 

Verkehrsqualitätsstufe E aufweist (sich bildende Staus können sich nicht mehr abbauen und füh-

ren zu zunehmender Staulänge). Auch wenn dieser Teilstrom mit 12 Kfz/h nur einen Anteil von  

0,8 % an der Gesamtbelastung ausmacht, ist der Knoten insgesamt formal mit der Qualitätsstufe E 

zu bewerten. Bei Hinzurechnung der Neuverkehre des Plangebietes verbliebe dieser Teilstrom 

weiterhin mit geringfügig erhöhten mittleren Wartezeiten in der Qualitätsstufe E. Der gegenüberlie-

gende Linkseinbiegestrom aus der Poststraße von Südwesten in die Hindenburgstraße nach 

Nordwesten, hat derzeit die Qualitätsstufe D (Wartezeiten aufgrund Haltevorgängen; entstehende 

Staus bilden sich zurück), sinkt nach Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 136 aber voraussichtlich 

in die Qualitätsstufe E ab. Beide Verkehrsströme verändern sich zwar nicht durch den Zusatzver-

kehr des Plangebietes. Ihre Leistungsfähigkeit ist jedoch beeinflusst durch die prognostizierte Zu-

nahme des Verkehrs des Linksabbiegestroms aus der Hindenburgstraße von Nordwesten in die 

Poststraße nach Nordosten sowie des Rechtseinbiegestroms in Gegenrichtung. Diese beiden Ver-

kehrsströme der B8 sowie alle weiteren Geradeaus- und Abbiegeströme der Hindenburgstraße 

behalten auch im Prognosefall die bereits jetzt vorherrschende und bestmögliche Qualtitätsstufe A 

(geringe Wartezeiten). Der Verkehrsgutachter bewertet die Verkehrssituation am Anschlussknoten 

Hindenburgstraße (B 8) / Poststraße aus folgenden Gründen als akzeptabel: Die beiden nachge-

ordneten Verkehrsströme mit der Stufe E besitzen nur eine sehr geringe Verkehrsstärke. Für beide 

Ströme gibt es Alternativrouten (z. B. über die lichtsignalgeregelte Kreuzung Hindenburgstraße / 

Alte Hünxer Straße / Spellener Straße). Zudem wird die mangelhafte Verkehrsqualitätsstufe E bzw. 

die Grenze der Leistungsfähigkeit nur in dem kurzen Zeitraum der absoluten Spitzenstunde am 

Nachmittag erreicht. Und letztlich bestehen bei der Kreuzung Hindenburgstraße / Poststraße keine 

Möglichkeiten, bauliche Maßnahmen durchzuführen. Der öffentliche Straßenraum ist zu eng. 

Vom Landesbetrieb Straßen.NRW vorgeschlagene Alternative der Verkehrsführung 

Weil die Einrichtung einer Linksabbiegehilfe auf der Hindenburgstraße (B8) eine Aufweitung der 

Fahrbahn erfordern würde und dadurch voraussichtlich Eingriffe in private Grundstücke notwendig 

sind, zog der Landesbetrieb Straßen.NRW diese Forderung wieder zurück.  

Dennoch wurden Maßnahmen erwartet, die zu einer Entlastung des Anschlussknotenpunktes Hin-

denburgstraße/Poststraße führen. Daher schlugen Vertreter der Regionalniederlassung Nieder-

rhein während eines im Januar 2020 stattgefundenen Termins vor, eine alternative Verkehrsfüh-

rung zu prüfen. 

Um das Linksabbiegen von der B8 aus Richtung Norden in die Poststraße gegenüber der jetzigen 

Situation nicht zu vermehren, wäre die Poststraße für das neue Baugebiet als Einbahnstraße in 

Fahrtrichtung Westen auszubilden. Dies würde bedeuten, dass am derzeitigen Ostende der Post-

straße (Wendehammer) die Einfahrt in das Plangebiet für Pkw´s untersagt sei. Die auf der B8 von 

Norden kommenden Fahrzeuge würden dann geradeaus bis zur Ampelkreuzung Hindenburgstra-

ße/Alte Hünxer Straße fahren und über die Straße „Am Dreieck“ in den Planbereich gelangen. 

Bewertung des Alternativvorschlags durch den Verkehrsgutachter 

Bei einer Umsetzung des Vorschlags von Straßen.NRW fiele das Gesamtverkehrsaufkommen auf 

der Poststraße in der Nähe der Hindenburgstraße etwa 22 % geringer aus als bei der für den Be-

bauungsplan vorgeschlagenen Verkehrsführung. Am östlichen Ende der Poststraße, im Anschluss-

bereich zum Plangebiet wäre mit der Hälfte des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Weil dort aber 
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vorwiegend gewerbliche Nutzungen angesiedelt sind und das zu erwartende Verkehrsaufkommen 

nicht all zu hoch ist, ergäbe sich durch die Reduzierung kein wesentlicher Vorteil.  

Der die Poststraße entlastende Verkehrsstrom würde jedoch über die Straße „Am Dreieck“ geführt 

und träfe dort ausschließlich auf Wohnbebauung. Wegen der höheren Ausgangsverkehrsmengen 

fällt bei der Straße „Am Dreieck“ zwar die prozentuale Steigerung geringer aus als die Entlastun-

gen auf der Poststraße. Hierbei ist jedoch die Zusammensetzung des Neuverkehrs zu beachten. 

Bei der für den Bebauungsplan Nr. 136 vorgesehenen Verkehrsführung ist die künftige Durchfahrt 

der Straße „Am Dreieck“ für Lkw´s zu sperren, um die Zusatzbelastung der Anwohner/-innen ins-

besondere in dem heute extrem verkehrsarmen nördlichen Endabschnitt der Straße zu minimieren 

(siehe Hinweis Nr. 7 des als Anlage 10 beigefügten Planentwurfs). Bei der von Straßen.NRW vor-

geschlagenen Einbahnstraßenlösung für die Poststraße wäre es jedoch erforderlich, zum Plange-

biet auch die Lkw´s über die Straße „Am Dreieck“ zu leiten. Weil die Fahrbahn der Straße „Am 

Dreieck“ zwischen der Alten Hünxer Straße und der Nordstraße nur eine Breite von etwa 5,00 m 

aufweist, löst selbst eine geringe Zunahme des Lkw-Verkehrs Schwierigkeiten im Begegnungsfall 

Lkw-Pkw aus.  

Viel wesentlicher ist aber die Zunahme der Schallimmissionen aufgrund der höheren Verkehrsbe-

lastungen einschließlich des höheren Lkw-Anteils. Während bei der für den Bebauungsplan vorge-

schlagenen Verkehrsführung auf beiden Straßen auch bei Umsetzung des B-Plans Nr. 136 die 

Grenzwerte für Verkehrslärm nicht erreicht werden, könnten beim Alternativvorschlag im Nord-

abschnitt der Straße „Am Dreieck“ die Lärmgrenzwerte an zwei untersuchten Immissionsorten 

nicht mehr eingehalten werden, sodass Schallschutzmaßnahmen erforderlich würden. 

Der verkehrliche Nutzen bei der alternativ vorgeschlagenen Verkehrsführung ist nur sehr gering. 

Die Leichtigkeit des Geradeausverkehrs auf der Hindenburgstraße (B8) verändert sich nicht spür-

bar (für den Verkehrsablauf bleibt die bestmögliche Qualitätsstufe A erhalten). Für die Linkseinbie-

geströme aus der Poststraße bringt der Alternativvorschlag von Straßen.NRW keine Verbesse-

rung. Der Zusatzverkehr auf der B8 aus Richtung Norden würde zwar nicht als Linksabbieger, aber 

als zusätzlicher Geradeausverkehr für die Linkseinbieger weiterhin die Wartepflicht auslösen. Die 

Wartezeiten der Linkseinbieger verändern sich dadurch nur im Nachkommabereich und die Ver-

kehrsqualität bleibt unverändert in der mangelhaften Stufe E. 

Die als alternative Verkehrsführung vorgeschlagene Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung für 

den Anschluss des Plangebiets an die Poststraße führt zu einer kaum messbaren Verbesserung 

für die Kreuzung Hindenburgstraße / Poststraße. Dem steht jedoch eine spürbare Mehrbelastung 

durch Verkehrslärm der Wohnbebauung an der Straße „Am Dreieck“ gegenüber.  

Der Verkehrsgutachter empfiehlt daher, dem Vorschlag von Straßen.NRW (alternative Verkehrs-

führung) nicht zu folgen.  

Der Landesbetrieb Straßen.NRW gibt trotzdem zu Bedenken, dass der Knoten Hindenburgstra-

ße/Poststraße nicht ausreichend leistungsfähig ist. Wegen der o. g. Rahmenbedingungen und der 

Priorisierung würde ein Knotenpunktausbau derzeit nicht erfolgen. Sofern die Planung weiterhin 

verfolgt werde, nehme die Stadt Voerde diese Einschränkung der Leistungsfähigkeit im städti-

schen Umfeld bewusst in Kauf (siehe auch Anlage 6). 

5. Auswirkungen weiterer Untersuchungsergebnisse auf den Planentwurf 

Für die Erarbeitung des Planentwurfs des Bebauungsplans Nr. 136 und des dazugehörenden Be-

gründungsentwurfs wurden folgende Gutachten, Untersuchungen und Fachplanungen erarbeitet 

oder (weil bereits vorhanden) verwendet: 

 Schallgutachten; betrifft den Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 und das Umfeld (**) 

 Verkehrsuntersuchung; betrifft den Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 und das Umfeld (**) 

 Bewertung des Alternativvorschlags von Straßen.NRW zur Verkehrsführung; betrifft den 

Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 und das Umfeld (**) 
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 Schwingungstechnische Untersuchung (Körperschall- und Erschütterungsimmissionen; 

betrifft den Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 und das Umfeld (**) 

 Abschätzung zur Immissionsbelastung (Abschätzung der verkehrsbedingten Luftschad-

stoffimmissionen; betrifft den Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 und das Umfeld (**) 

 Artenschutzprüfung Stufe 2 zum Abbruch ehemaliger Fertigungshallen im Paurat-Gelände, 

die gleichzeitig eine Untersuchung des gesamten Teilbereichs A des B-Plans Nr. 136 dar-

stellt (**) 

 Untersuchung der Artenschutzbelange im Teilbereich B (Waldersatz) des B-Plans Nr. 136 

(**) 

 Boden- und Bodenluftuntersuchung; betrifft den Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 (**) 

 Ergänzende Bodenuntersuchung; betrifft den Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 (**) 

 Ausführungsplanung und Deckenhöhenplan für die Straßen des Teilbereichs A des B-Plans 

Nr. 136 (**) 

(**) Die Titel der Untersuchungen und Fachplanungen sowie die Verfasser und das Fertigstel-

lungsdatum sind im Kapitel 6 des als Anlage 11 dieser Drucksache beigefügten Begründungs-

entwurfs zu finden. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind in den Kapiteln „3.3.3 Schutzgut Mensch, 

Verkehrslärm“ und „3.3.4 Schutzgut Mensch, gewerblicher Lärm“ des Begründungsentwurfs für 

den Bebauungsplan dargestellt (siehe Anlage 11). Auf Grundlage der Empfehlungen des Schall-

gutachters wurden in den Bebauungsplan Festsetzungen für passiven und aktiven Schallschutz 

aufgenommen (siehe Festsetzungen 8.1 bis 8.2.1 des als Anlage 10 beigefügten Planentwurfs für 

den B-Plan Nr. 136) sowie Festsetzungen, die Nutzungseinschränkungen für die Gewerbe- und 

eingeschränkten Gewerbegebiete regeln (siehe Festsetzungen 2.3.2 und 2.3.3 des Planentwurfs).  

Im Kapitel „3.3.2 Schutzgut Mensch, verkehrliche Belange“ des Begründungsentwurfes sind die 

Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sowie der Bewertung des Alternativvorschlags von Stra-

ßen.NRW zur Verkehrsführung erläutert (siehe auch Punkt 4 dieser Drucksache).  

Zudem wurden die durch die Wiederaufnahme des Bahnbetriebs der Wirtschaftsbahn zu erwar-

tenden Körperschall- und Erschütterungsimmissionen mittels einer schwingungstechnischen Un-

tersuchung abgeschätzt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im Kapitel „3.3.6 Schutzgut 

Mensch, Erschütterungen und Körperschallimmissionen“ erläutert. Der Gutachter prognostiziert für 

alle Baugebiet des Teilbereichs A spürbare Erschütterungen, stellt aber auch die Einhaltung der 

Anhaltswerte für die jeweiligen Nutzungsarten (Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet und Gewer-

begebiet) dar. Die Untersuchung der Körperschallimmissionen ergab, dass im nördlichen Bereich 

des Plangebietes Nutzungen mit Schlafräumen ausgeschlossen werden sollen. Daraufhin sowie 

auf Grundlage der Empfehlung des Schallgutachters ist in den Planentwurf die Festsetzung 2.3.3 

aufgenommen worden (Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen und Beherbergungsstätten). 

Darüber hinaus wurden für den Teilbereich A auch mögliche lufthygienische Auswirkungen durch 

nahe gelegene Emissionsquellen (Straße, Schiene und Schifffahrt) beurteilt. Dem Kapitel „3.3.5 

Schutzgut Mensch, Luftschadstoffe“ des Begründungsentwurfs kann entnommen werden, dass bei 

den untersuchten relevanten Luftschadstoffkonzentrationen von Stickstoffoxid (NO2) sowie Fein-

staub (PM10 und PM2,5) die einzuhaltenden Werte unterschritten werden und im Plangebiet daher 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu erwarten sind.  

Die Ergebnisse der für beide Teilbereiche des Geltungsbereichs erarbeiteten Artenschutzuntersu-

chungen (für das Baugebiet und den Waldersatzbereich) sind im Kapitel 3.3.1 des Begründungs-

entwurfs dargestellt (siehe Anlage 11 dieser Drucksache). Auf dieser Grundlage sowie unter Be-

rücksichtigung allgemeingültiger Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes sind in den Bebau-

ungsplan die Hinweise 3.1 und 3.2 aufgenommen worden (siehe als Anlage 10 beigefügter Plan-

entwurf).  

Auf Grundlage der Boden- und Bodenluftuntersuchungen teilte der Kreis Wesel als Untere Boden-

schutzbehörde und Untere Wasserbehörde mit, was im Bebauungsplan zu regeln ist (siehe auch 
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das als Anlage der Anlage 6 beigefügte Schreiben des Kreises Wesel vom 05.11.2019). Daraufhin 

wurden in den Planentwurf die sehr umfangreichen Hinweise Nr. 4 und 5 aufgenommen.  

Anhand der Ausführungs- und Deckenhöhenplanung für die Straßen wurden im Teilbereichs A des 

Bebauungsplans die Flächen der öffentlichen Straßen sowie Höhenlagen der öffentlichen Ver-

kehrsflächen festgesetzt. Diese Höhenlagen sind wichtige Bezugspunkte für die im Bebauungsplan 

geregelten Gebäudehöhen (siehe Festsetzungen 4.1 bis 4.2.2 des Planentwurfs).  

6. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 136 

Durch den Bebauungsplan Nr. 136 wird im Teilbereich A (Baugebiet) eine Nachnutzung und Neu-

ordnung des viele Jahre brachgelegenen, ehemaligen Werksgeländes gesichert. Der Planbereich 

soll sich zu einem modernen und attraktiven Gewerbe- und Wohnstandort entwickeln, der abwei-

chend von den Zielen des ursprünglichen Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung insbesondere 

auch dem vorherrschenden, dringenden Wohnbedarf Rechnung trägt. Im Teilbereich B wird der mit 

dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW abgestimmte, erforderliche Waldersatz für den im Bau-

gebiet überplanten Gehölzstreifen gesichert. 

Teilbereich A 

Beim neuen Baugebiet (Teilbereich A) ist auf eine verträgliche Nutzungsmischung und die bereits 

oben erläuterte Verkehrsführung unter Berücksichtigung des angrenzenden Nutzungsbestands 

geachtet worden. Entsprechend des städtebaulichen Entwurfs (siehe Anlage 1 des als Anlage 11 

dieser Drucksache beigefügten Begründungsentwurfs) wird im Süden des Planbereichs im Über-

gang zu der bestehenden Wohnbebauung der Straßen „Am Dreieck“ und Nordstraße ein Allge-

meines Wohngebiet festgesetzt und im südöstlichen Planbereich ein Mischgebiet in Ergänzung 

des am Kurierweg vorhandenen Mischgebietes. Da das bestehende, an den Planbereich angren-

zende Mischgebiet Kurierweg überwiegend gewerblich genutzt wird, ist die im Mischgebiet des 

Planbereichs überwiegende Wohnnutzung (Geschosswohnungsbau) zulässig und kann durch ver-

trägliche Gewerbenutzungen ergänzt werden. Tankstellen und Vergnügungsstätten, die unter an-

derem ein höheres Verkehrsaufkommen auslösen, sind ausgeschlossen. Dadurch wird m südli-

chen Planbereich eine mit dem benachbarten Umfeld verträgliche Nutzungsmischung von Gewer-

be und Wohnen erreicht. 

Im mittleren und nördlichen Teil des Planbereiches sollen weiterhin Gewerbenutzungen ermöglicht 

werden, die in östlicher und westlicher Richtung an die bestehenden Gewerbegebiete der Post-

straße und des Kurierweges anschließen. Im Planbereich sind überwiegend eingeschränkte Ge-

werbegebiete festgesetzt, in denen nur Nutzungsarten bzw. bauliche und sonstige Anlagen zuläs-

sig sind, die für die im neuen Baugebiet südlich angrenzenden und in den dann anschließenden 

Nachbarquartieren bestehenden Wohnnutzungen verträglich sind und einen Übergang zu den 

nordwestlichen und nordöstlichen Gewerbenutzungen darstellen. Deshalb werden auch hier Tank-

stellen und Vergnügungsstätten ausgeschlossen.  

Lediglich im Nordwesten des Planbereiches ist der an der Poststraße vorhandene Garten- und 

Landschaftsbaubetrieb als Gewerbenutzung entsprechend dem geltenden Planrecht als uneinge-

schränktes Gewerbegebiet gesichert. Das Betriebsgrundstück wurde in das Bauleitverfahren ein-

gebunden, weil die im rechtskräftigen Bebauungsplan 63 – 2. Änderung in diesem Bereich festge-

setzten öffentlichen Verkehrsflächen nicht mehr erforderlich sind. 

Einzelhandelsbetriebe sind im gesamten Planbereich unzulässig. Im Sinne des von der Stadt  

Voerde verabschiedeten Einzelhandelskonzeptes ergeben sich durch den Bebauungsplan Nr. 136 

keine negativen Beeinträchtigungen für die Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungs-

bereiche im Voerder Stadtgebiet. Gleichzeitig trägt der Einzelhandelsausschluss dafür Sorge, dass 

das Baugebiet sowie die Bereiche der Poststraße und „Am Dreieck“, über die das Baugebiet er-

schlossen wird, nicht zusätzlich durch „Fremdverkehre“ belastet werden. 

Für das gesamte Baugebiet soll eine verdichtete, flächensparende Bebauung im Sinne der Innen-

entwicklung unter Berücksichtigung der vorhandenen Strukturen ermöglicht werden. Daher ist im 
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Bereich des Allgemeinen Wohngebietes (WA) eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 (Obergrenze 

für WA) geplant und im Mischgebiet (MI) eine GRZ von ebenfalls 0,4 festgesetzt, die jedoch unter 

der gemäß Baunutzungsverordnung möglichen Obergrenze von GRZ 0,6 bleibt, weil eine verträgli-

che Nutzungsmischung von Gewerbe und Wohnen erreicht und bestehende Strukturen berück-

sichtigt werden sollen. Für die WA- und MI-Gebiete sind offene Beweise (d. h. Bebauung mit seitli-

chem Abstand zu benachbarten Grundstücksgrenzen), maximal zwei Vollgeschosse und eine 

Firsthöhenbegrenzung der baulichen Anlagen auf maximal 13,50 m über der durchschnittlichen 

Straßenhöhe festgesetzt.  

Weil der Planbereich aufgrund seiner Vornutzung bereits stark geprägt ist, werden im Sinne der 

angestrebten Innenverdichtung und des bestehenden Baulandbedarfs im Bebauungsplan Nr. 136 

für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser geringere Mindestgrößen festgesetzt als bisher für das 

Stadtgebiet Voerde üblich. Für freistehende Einfamilienhäuser ist eine Mindestgrundstücksgröße 

von 400 qm statt 450 qm, für Doppelhaushälften von 325 qm statt 350 qm und für Reihenhäuser 

von 200 qm statt 250 qm vorgesehen. Um die Wohndichte nicht noch weiter zu erhöhen, sind für 

Einfamilienwohnhäuser höchsten 2 Wohnungen, für Doppelhaushälften und Reihenhäuser maxi-

mal 1 Wohnung und für die Mehrfamilienhäuser höchstens 8 Wohnungen je Wohngebäude zuge-

lassen (siehe Festsetzung 3.5 und 3.6 des als Anlage 10 beigefügten Planentwurfs des Bebau-

ungsplans Nr. 136).  

Für die im nordwestlichen Planbereich festgesetzten Gewerbegebiete (GE 1 und 2) sowie die im 

mittleren und nördlichen Geltungsbereich geplanten eingeschränkten Gewerbegebiete (GE(e) 1 bis 

3) sind aufgrund der vorhandenen Strukturen, Nutzungen und Bebauungen sowie entsprechend 

dem städtebaulichen Entwurf, der dem Bebauungsplan zugrunde liegt, unterschiedliche Dichte- 

und Höhenbegrenzungen von ein- und maximal zweigeschossiger Bebauung und einer GRZ von 

0,6 bis 0,8 mit offener und abweichender Bauweise getroffen worden. In den GE- und GE(e)-

Gebieten wird die maximale Firsthöhe baulicher Anlagen auf 14,0 m begrenzt. 

Die überbaubaren Flächen entlang der Haupterschließung werden weitgehend durchgängig und 

damit flexibel für eine bauliche Entwicklung sowie in Nachbarschaft des südlich angrenzenden 

Wohngebietes und der im nördlichen Planbereich vorhandenen Strukturen entsprechend kleinteili-

ger festgesetzt. Für das bereits nach geltendem Planrecht im Zentrum des neuen Baugebiets in 

Bau befindliche Verwaltungsgebäude stellt der Bebauungsplan ein großzügiges Baufeld mit zwei 

Vollgeschossen zuzüglich eines Dachgeschosses (Nicht-Vollgeschoss) in abweichender Bauweise 

dar. Auf dem Grundstück verbleiben ausreichend große Flächen für Stellplätze, Grün- und Versi-

ckerungsflächen.  

Im städtebaulichen Entwurf ist im Norden des Planbereichs ein kleiner Park dargestellt, der zum 

Wesel-Datteln-Kanal überleitet (siehe Anlage 1 des als Anlage 11 beigefügten Begründungsent-

wurfs des Bebauungsplans Nr. 136). Er würde im Sinne eines „grünen“ Gewerbegebietes den Mit-

arbeiter(inne)n und Bewohner(inne)n zugutekommen. Weil das Grundstück hierfür jedoch noch 

nicht gesichert ist, stellt der Bebauungsplan in diesem vormals bereits industriell genutzten Bereich 

gewerbliche Flächen dar, um flexibel reagieren zu können.  

Durch die Anpflanzungs-, Begrünungs- und Erhaltungsfestsetzungen (siehe Festsetzungen 7.1.1 

bis 7.1.8 des als Anlage 10 beigefügten Planentwurfs) wie z. B. Baumpflanzungen in Abhängigkeit 

vom Versiegelungsgrad und Dachbegrünungen bei Flachdächern sowie durch die gestalterischen 

Festsetzungen bezüglich Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen, in die 

Hecken einzubinden sind oder durch die Begrenzung des Versieglungsmaßes der Vorgartenfläche 

wird eine Durchgrünung des Planbereichs erreicht.  

Der an der südlichen Grenze des Planbereichs in Ost-West-Richtung verlaufende öffentliche Fuß- 

und Radweg wird (wie im überplanten Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung) weiterhin bauleitpla-

nerisch gesichert. 

Zudem regelt der Bebauungsplan Nr. 136, dass der ursprünglich vorgesehene Wendehammer der 

östlichsten Stichstraße der Nordstraße, der durch den Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung über-

plant wurde, nunmehr wieder als Verkehrsfläche gesichert wird (siehe südöstlicher Planbereich). 
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Dass Ergebnisse durchgeführter Untersuchungen sowie Anregungen, Bedenken und Stellung-

nahmen Dritter zu weiteren Festsetzungen und Hinweisen führten, ist in vorherigen Kapiteln dieser 

Drucksache dargestellt (siehe Punkte 1, 2, 4 und 5). 

Teilbereich B 

Aufgrund der angestrebten Inanspruchnahme und Überplanung des im rechtskräftigen Bebau-

ungsplan Nr. 63 – 2. Änderung als zu erhalten festgesetzten, ca. 10 m breiten Gehölzstreifens im 

Süden des Teilbereichs A (siehe Anlage 7) sind Waldersatzmaßnahmen erforderlich. Sie werden 

außerhalb des Baugebietes südwestlich des Kreuzungsbereichs Hindenburgstraße (B8) / Hamm-

weg (L 463) in einer Entfernung von etwa 2,8 km Luftlinie durchgeführt. Die Gesamtgröße der 

Waldersatzfläche beträgt 1.640 m² und ist mit einem an vorhandenen Wald angrenzenden forstli-

chen Pflanzverbund (Erstaufforstung) und einem Krautsaum nach den Maßgaben des Landesbe-

triebs Wald und Holz NRW zu bepflanzen (siehe Anlagen 8 und 9 dieser Drucksache). Die Ge-

samtfläche des Teilbereichs B wird als Wald festgesetzt (siehe Teilbereich B auf dem als Anlage 

10 dieser Drucksache beigefügten Planentwurf des B-Plans Nr. 136).  

Um die Durchführung der Waldersatzmaßnahmen und die damit verbundene Bereitstellung der 

städtischen Grundstücksflächen zu konkretisieren sowie die Kostenübernahme durch den Investor 

zu sichern, ist zwischen dem Investor und der Stadt Voerde ein städtebaulicher Vertrag abge-

schlossen worden (siehe Drucksache 16/1170, sofern Zugangs- und Leserechte für nichtöffentli-

che Drucksachen bestehen). Mittlerweile ist der Vertrag von beiden Vertragsparteien unterzeich-

net. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hinweis 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Stellungnahmen mit Schwärzungen personen-
bezogener Daten bzw. Anonymisierungen durch Vergabe von Nummern beigefügt sein. Die 
Originalstellungnahmen können vor bzw. während der Sitzung durch die Ausschuss- bzw. 
Ratsmitglieder im Sitzungssaal eingesehen werden. 
Ebenso besteht die Möglichkeit für die o. g. Mitglieder die Stellungnahmen im Original im Rat-
haus, Zimmer 232 einzusehen. 
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(1) Geltungsbereich des Teilbereichs A des Bebauungsplans Nr. 136 

(2) Geltungsbereich des Teilbereichs B des Bebauungsplans Nr. 136 

(3) Flächennutzungsplan-Darstellung für Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136 

(4) Flächennutzungsplan-Darstellung für Teilbereich B des Bebauungsplans Nr. 136 

(5) Niederschrift Bürgeranhörung Bebauungsplan Nr. 136 

(6) Wesentlichste bisherige Behörden-Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 136 

(7) Übersichtsplan Waldeingriff des Bebauungsplans Nr. 136 

(8) Übersichtsplan Waldersatzfläche des Bebauungsplans Nr. 136 

(9) Konzept der Waldersatzmaßnahmen des Bebauungsplans Nr. 136 

(10) Entwurf des Plans des Bebauungsplans Nr. 136 

(11) Entwurf der Begründung des Bebauungsplans Nr. 136 
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N i e d e r s c h r i f t 

über die Anhörung der Bürgerinnen und Bürger gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

am Donnerstag, den 12.09.2019 (17:00 Uhr) im Rathaus Voerde (Raum 101) 

Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ 

Anwesende Bürger lt. Anwesenheitsliste: 36 

Anwesende Ratsmitglieder: Herren Goemann, Meulendyck, Mölle-

ken, Schneider, Holl, Pollmann, Sarres 

Versammlungsleiter: Herr Neßbach (Vorsitzender Planungs- 

und Umweltausschuss) 

Von der Verwaltung: Erste Beigeordnete Johann, Frau Krüger, 

Frau Bohlen-Sundermann, Herr Müser 

Externe: Herr Schmidt (rheinruhr.stadtplaner, 

Essen), Herr Dr. Ing. Amborsius ( amb-

rosius blanke verkehr.infrastruktur In-

genieurbüro für Verkehrs- und Infra-

strukturplanung, Bochum), Herr Flörke 

(afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akus-

tik und Umwelttechnik, Haltern am See) 

Schriftführerin: Frau Walzel 

 

Herr Neßbach eröffnete als Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses die 

Versammlung um 17:00 Uhr und begrüßte die Anwesenden. 

Einleitend erläuterte Frau Johann, dass es sich heute um eine frühzeitige Beteiligung 

der Bürgerinnen und Bürger handele, die eine von mehreren öffentlichen Verfah-

rensschritten darstelle. Auch nach der Bürgeranhörung könnten die Bürger/innen 

Anregungen und Bedenken vortragen. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des 

Bebauungsplans bestünde dann erneut die Gelegenheit sich zu äußern. Die vorge-

brachten Anregungen und Bedenken würden dann nach der Offenlage durch den 

Stadtrat behandelt und abgewogen, bevor der Bebauungsplan als Satzung beschlos-

sen werde. 

Anschließend erläuterte Herr Müser den Hintergrund der Planung. Die Planungsziele 

der für diesen Bereich geltenden 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 „Lippe-

Seiten-Kanal/Alte Hünxer Straße“ hätten in den letzten Jahren nicht erfolgreich um-

gesetzt werden können. Das Gebiet sei durch leerstehende, z. T.  verfallene Altge-

bäude geprägt, wichtige Flächenpotentiale blieben ungenutzt. 

Durch die nun angestrebte Überplanung eines Teilbereichs des Geltungsbereichs der 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 sollen die Errichtung einer Verwaltungs-

Anlage 5 

der Drucksache 16/1222  

S
ei

te
24

6
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



                                                                              -2-  

zentrale der Volksbank Rhein-Lippe eG mit 120 Arbeitsplätzen und andere Gewerbe-

ansiedlungen geregelt sowie in Ergänzung der südlich angrenzenden Wohnstrukturen 

weitere Wohnentwicklung ermöglicht werden.  

Durch den Bebauungsplan Nr. 136 entstehe eine Verbesserung der städtebaulichen 

Situation. 

Weiter trug Herr Müser vor, dass am 03.07.2018 der Aufstellungsbeschluss für den 

Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Kurierweg“ gefasst worden sei. 

Am 09.07.2019 habe der Rat der Stadt Voerde diesen Beschluss aufgehoben und die 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ beschlossen. 

Da die Verkehrserschließung über den Kurierweg derzeit nicht gesichert sei und nun 

zusätzlich zur Poststraße über die Straße „Am Dreieck“ erfolgen solle, habe der Be-

bauungsplan zur Klarstellung die Bezeichnung „Poststraße/Am Dreieck“ erhalten. 

Zudem sei ein Grundstück im Nordwesten aus dem Planbereich herausgenommen 

worden, weil dort kein Regelungsbedarf bestünde. Stattdessen sei der Geltungsbe-

reich im Südosten erweitert und der Wendehammer mit der Stichstraße als gesam-

tes Grundstück aufgenommen worden. Der Bebauungsplan Nr. 136 solle künftig den 

bereits durch Grundstücksgrenzen parzellierten Wendehammer wieder dem Straßen-

raum zuführen und als solcher nutzbar sein. 

Herr Schmidt, rheinruhr.stadtplaner Essen, stellte im Anschluss die Planung vor, die 

die Industriebrache aufheben soll und die Entwicklung eines attraktiven Quartiers 

zum Ziel habe. Zukünftig solle der Planbereich, für welchen heute Gewerbegebiet 

und Mischgebiet festgesetzt sei, eine Dreiteilung erfahren. Der südliche Bereich, 

heute als Mischgebiet festgesetzt, solle vorwiegend der Wohnnutzung dienen. Dort 

seien ca. 50 neue Wohneinheiten, davon 30 in Mehrfamilienhäusern und 20 in Dop-

pelhaushälften mit einer Grundstücksgröße von durchschnittlich 350 qm geplant. Für 

den östlich davon liegenden Bereich solle weiterhin Mischgebiet festgesetzt werden. 

Im mittleren Planbereich entstünde das Verwaltungsgebäude der Volksbank mit 100 

Stellplätzen für Mitarbeiter/innen und Besucher/innen. Das Gebäude werde zweige-

schossig plus Dachgeschoss, im Norden/Osten eingeschossig plus Dachgeschoss er-

richtet. Zudem werden 15 öffentliche Stellplätze angelegt. Der nördliche Bereich die-

ne grundsätzlich der Gewerbenutzung. Die verkehrliche Erschließung werde über die 

Poststraße und die Straße „Am Dreieck“ erfolgen, perspektiv auch über den Kurier-

weg. Für die Straße „Am Dreieck“ würde ein Lkw-Verbot ausgewiesen. 

Zur Realisierung der Planung sei eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans 

erforderlich, der ein Höchstmaß an Flexibilität der Nutzung und Dichte (insbesondere 

für die Gewerbenutzung) und damit auch hinsichtlich des Störungsgrads und des 

Verkehrsaufkommens ermögliche. Durch den angestrebten Bebauungsplan Nr. 136 

werden diese Möglichkeiten durch die Anpassung der Festsetzungen mit Rücksicht 

auf die geplanten und auf die benachbarten Wohnbebauungen gemindert. Zwischen 

dem Gewerbegebiet im Nordwesten des Planbereichs und den Wohnbebauungen im 

Süden seien nunmehr eingeschränkte Gewerbegebiete geplant, die für Wohnnutzun-

gen verträglicher seien. In diesem Zusammenhang werde auch die Grundflächenzahl 

für die Baugebiete reduziert, was die überbaubare Grundstücksfläche und dadurch 

die Bebauungsdichte verkleinere.  

Weiter sei vorgesehen, die am Südrand des Planbereichs vorkommenden Gehölze 

(Robinien), die in der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 als erhaltenswert 
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festgesetzt seien, teilweise zu entfernen, da sie Schädigungen aufwiesen. Ein vitaler 

Teil solle nach Möglichkeit erhalten bleiben.  

Im städtebaulichen Entwurf, der dem Bebauungsplan Nr. 136 zugrunde gelegt wer-

de, sei im Norden eine parkähnliche Grünfläche dargestellt. Sie würde in Verbindung 

mit dem Verwaltungsgebäude der Volksbank angestrebt. Alternativ hierzu hielte der 

Bebauungsplanentwurf die Ansiedlung von Gewerbe offen, falls die Grünfläche nicht 

angelegt werden könne.  

Herr Schmidt führte weiter aus, dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen immer 

auch die Auswirkungen der Planung zu betrachten seien. Die Nachnutzung der ge-

werblichen bzw. industriellen Brachfläche sowie das gezielte Steuern der neu anzu-

siedelnden Nutzungen durch Vorgaben im Bebauungsplan Nr. 136 würden eine an-

gemessene Ergänzung des Siedlungsbestands ermöglichen. Die Nutzung des Areals, 

das ein wichtiges Flächenpotential der Innenentwicklung darstelle, sei ein positiver 

Beitrag zur Stadtentwicklung.  

Weiter erläuterte er, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, d.h. oh-

ne förmliche Umweltprüfung und Umweltbericht, aufgestellt werde. Gleichwohl seien 

aber die Belange der Umweltschutzgüter in der Abwägung zu berücksichtigen. Der 

Flächennutzungsplan sei im Wege der Berichtigung anzupassen. 

Hinsichtlich des Schutzguts Tiere und Pflanzen trug er vor, dass im Rahmen des Ab-

bruchantrags (der ehemaligen Werksgebäude) bereits Artenschutzgutachten erstellt 

worden seien. Aufgrund der gewerblich-industriellen Vornutzung bestünde grund-

sätzlich kein attraktiver Lebensraum für viele Tierarten. Die bestehenden Robinien 

wiesen - wie erwähnt - Schädigungen auf. Ein Teil solle erhalten bleiben. Die neuen 

Hausgärten können z. T. Lebensraum für Tiere darstellen und würden die Entwick-

lung neuer Pflanzenstrukturen ermöglichen. 

Das Plangebiet weise in seinem derzeitigen Zustand noch keine Funktion für das 

nunmehr angestrebte Wohnen oder gar Erholung aus. Es würden sich aber durch 

Verkehr und Verkehrslärm Beeinträchtigungen der benachbarten Wohnnutzungen 

und damit für den Menschen ergeben. Hier seien gutachterliche Untersuchungen  

erfolgt. 

Neue Flächen würden nicht in Anspruch genommen. Das Schutzgut Boden sei in  

erster Linie durch Altlasten betroffen. Hier sei ein abschließendes Bodenmanage-

mentkonzept in Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde erforderlich.  

Oberflächengewässer seien im Plangebiet nicht vorhanden, der Bereich läge auch 

nicht im Wasserschutzgebiet. Die Grundwasserneubildung sei bereits durch die ur-

sprünglichen Versiegelungen gestört. Zukünftig solle die Versickerung von Regen-

wasser bei den Baugrundstücken und für die öffentlichen Verkehrsflächen vor Ort  

erfolgen. Negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft/Klima, Landschafts-

bild/Ortsbild und Kultur- und Sachgüter ergäben sich nicht.  

Herr Schmidt erklärte weiter, dass im Rahmen der Planung auch Planungsalternati-

ven zu betrachten seien. Die Beibehaltung der Zielsetzung der 2. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 63 (Alternative 1) würde wichtige Flächenpotenziale der Innen-

entwicklung weiterhin ungenutzt lassen. Die Aufgabe der Fläche für eine bauliche 
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Nutzung (Alternative 2) widerspräche den Bedarfen an Wohn- und Gewerbeflächen 

sowie den Vorgaben eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Bo-

den und dem Grundsatz der Innenentwicklung. Das Planungskonzept stelle daher 

durch die behutsame Fortführung der bestehenden Strukturen im Umfeld ein opti-

males Ergebnis der Stadtentwicklung dar.  

Am Ende seiner Ausführungen berichtete Herr Schmidt, welche Gutachten und Un-

tersuchungen für den Bebauungsplan bereits erarbeitet worden seien. Altlasten- und 

Bodengutachten seien schon im Rahmen der Baureifmachung erstellt worden; Arten-

schutzgutachten bereits im Zuge des Abbruchantrags der ehemaligen Werksgebäu-

de. Zudem lägen Versickerungsuntersuchungen, ein Verkehrsgutachten und eine 

schalltechnische Untersuchung vor.  

Anschließend erläuterte Herr Dr. Ing. Ambrosius von ambrosius blanke verkehr.in-

frastruktur, Ingenieurbüro für Verkehrs- und Infrastrukturplanung aus Bochum, die 

Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung.  

Hierbei ging er zunächst auf die zusätzlichen Verkehre ein, die sich über einen gan-

zen Tag verteilt (24 Stunden) aus den einzelnen Nutzungen ergäben, die der Bebau-

ungsplan Nr. 136 durch seine Festzungen ermögliche. Aufgrund der Ansiedlung des 

Verwaltungsgebäudes der Volksbank ergäben sich zusätzlich je 106 Kfz-Fahrten/24 h 

im Ziel- und Quellverkehr (d.h. 212 Fahrten gesamt und davon 8 Lkw-Fahrten), aus 

den weiteren Gewerbeansiedlungen je 255 Kfz-Fahrten/24 h im Ziel- und Quellver-

kehr (d.h. 510 Fahrten gesamt und davon 54 Lkw-Fahrten) sowie aufgrund der 

Wohnbebauungen je 147 Kfz-Fahrten/24 h im Ziel- und Quellverkehr (d.h. 294 Fahr-

ten gesamt und davon 10 Lkw-Fahrten).  

Insgesamt entstünde dadurch ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von 1.016 Kfz-

Fahrten innerhalb von 24 Stunden, von denen 982 Kfz-Fahrten im Tageszeitraum 

6:00 bis 22:00 Uhr und 34 Kfz-Fahrten im Nachtzeitraum 22:00 bis 6:00 Uhr statt-

finden würden. 

Weil eine öffentliche Verkehrsanbindung an den Kurierweg aufgrund der bestehen-

den Eigentumsverhältnisse in absehbarer Zeit nicht hergestellt werden könne, sei 

unterstellt worden, dass das Areal des Bebauungsplans Nr. 136 nur über die Post-

straße und die Straße „Am Dreieck“ erschlossen werde, wobei der Verkehr zu 60 % 

über die Straße „Am Dreieck“ und zu 40 % über die Poststraße verlaufe. Zudem sei 

eingeflossen, dass die Lkw-Fahrten nur auf der Poststraße ermöglicht werden. So 

würden sich 566 zusätzliche Pkw-Fahrten innerhalb von 24 h für die Straße „Am 

Dreieck“ sowie 378 zusätzliche Pkw-Fahrten und 72 zusätzliche Lkw-Fahrten inner-

halb von 24 h für die Poststraße ergeben. Die am 09.07.2019 (Di.) durchgeführten 

Verkehrszählungen hätten für die Straße „Am Dreieck“ ein bereits vorhandenes Ver-

kehrsaufkommen von 871 Kfz-Fahrten/24 h (davon 75 Lkw-Fahrten) und für die 

Poststraße von 557 Kfz-Fahrten/24 h (davon 70 Lkw-Fahrten) ergeben. Hieraus ließe 

sich erkennen, dass das Verkehrsaufkommen der Poststraße durch die zusätzlichen 

Nutzungen des B-Plans Nr. 136 voraussichtlich um 80 % steigen und sich die Lkw-

Fahrten verdoppeln würde. Bei der Straße „Am Dreieck“ werde ein zusätzliches Ver-

kehrsaufkommen von Pkw-Fahrten von 65 % prognostiziert (keine zusätzlichen Lkw-

Fahrten).  
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Zudem seien auf der Poststraße auf Höhe der Straße „Am Tannenbusch“ sowie auf 

der Straße „Am Dreieck“ in unmittelbarer Nähe der „Alten Hünxer Straße“ die Vertei-

lung der Verkehrsmengen auf die einzelnen Tages- und Nachtstunden untersucht 

worden. Bei Betrachtung der Morgen- und Nachmittagsspitze werde für die Poststra-

ße ein morgendlicher Spitzenwert von 75 Kfz/h (7:00 - 8:00 Uhr) prognostiziert im 

Vergleich zu bereits vorhandenen 30 Kfz/h sowie ein Nachmittagsspitzenwert von 67 

Kfz/h (15:00 - 16:00 Uhr) prognostiziert im Vergleich zu bereits vorhandenen 47 

Kfz/h. Bei der Straße „Am Dreieck“ hätten die Berechnungen einen zukünftigen mor-

gendlichen Spitzenwert von 108 Kfz/h (7:00 - 8:00 Uhr) ergeben im Vergleich zu be-

reits vorhandenen 41 Kfz/h sowie einen Nachmittagsspitzenwert von 117 Kfz/h 

(15:00 - 16:00 Uhr) im Vergleich zu bereits vorhandenen 67 Kfz/h.  

Die Poststraße werde aufgrund ihrer Randnutzungen, ihres Straßenquerschnitts und 

ihrer Einbindung in das Straßennetz als Sammelstraße eingestuft. Für diese Straßen-

kategorie werde eine Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde von bis zu 800 Kfz/h 

als verträglich angesehen. Bei der Straße „Am Dreieck“, die als Anliegerstraße oder 

Wohnstraße einzustufen sei, sollte die Maximalbelastung in der Spitzenstunde unter 

400 Kfz/h liegen.  

Weil bei beiden Straßen der Grenzwert der Spitzenstundenbelastung weit unter-

schritten werde, können die Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 136 aus ver-

kehrlicher Sicht als unproblematisch eingestuft werden.    

Herr Flörke von afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik aus 

Haltern am See erklärte im Anschluss die Ergebnisse der von ihm durchgeführten 

schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 136.  

Bei den Schallquellen, die für den Bebauungsplan Nr. 136 relevant seien, handele es 

sich einerseits um Gewerbelärm und zum anderen um Verkehrslärm.  

Weil innerhalb des Plangebiets die Abstände zwischen den angestrebten Gewerbean-

siedlungen und dem südlich liegenden allgemeinen Wohngebiet sehr klein seien, 

können in den Teilflächen nördlich des geplanten allgemeinen Wohngebiets und des 

Mischgebiets nur nicht wesentlich störende Betriebe angesiedelt werden. Daher setze 

der Bebauungsplan Nr. 136 im Wesentlichen eingeschränkte Gewerbeflächen fest. 

Nur der Bereich des im Nordwesten vorhandenen Garten- und Landschaftsbaube-

triebs würde als Gewerbefläche ausgewiesen (uneingeschränkte). Auf Grundlage der 

durch den angestrebten Bebauungsplan möglichen Gewerbenutzungen sowie der be-

reits bekannten Nutzungen (vorhandener Garten- und Landschaftsbaubetrieb und 

geplantes Verwaltungsgebäude der Volksbank) seien die Auswirkungen des Gewer-

belärms untersucht worden. Die Gewerbe-Lärmimmissionen unterschritten die Im-

missionsrichtwerte der TA-Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten des im Sü-

den geplanten allgemeinen Wohngebiets im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss. 

Im Dachgeschoss und im 2. OG könne es an dem nordwestlichsten Baufeld in einem 

kleinen Bereich zu einer Überschreitung des Immissionsrichtwertes um 1 dB kom-

men. Diesbezüglich seien Schutzmaßnahmen zu treffen. Möglich wären: die Erhö-

hung der Stützwand des Schüttgutlagers des Garten- und Landschaftsbau-Betriebes 

oder die Verlagerung der lärmemittierenden Ladetätigkeiten mit dem Radlager in 

den nördlichen Grundstücksbereich oder der Verzicht von Wohnraumfenstern im 

nordwestlichen Bereich des nordwestlichsten Baufeldes im 2. OG.  
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Für die Bewertung der Verkehrslärmauswirkungen sei zum einen der Verkehr der 

Hindenburgstraße (B8) und der Neuen Hünxer Straße berücksichtigt worden, der von 

weiterer Entfernung auf den Bereich des Bebauungsplans Nr. 136 einwirke sowie der 

Verkehr der Poststraße und der Straße „Am Dreieck“, der auch bis in das Plangebiet 

hineinführe. Die Trasse der Kreisbahn, die nördlich des Gebiets des Bebauungsplans 

Nr. 136 auf der Südseite des Wesel-Datteln-Kanals verlaufe, werde zwar zurzeit 

nicht für Bahnbetrieb genutzt, könne aber jederzeit wieder reaktiviert werden. Des-

halb sei die Geräuschimmission dieses Gleises anhand der Prognose der DB AG für 

das Jahr 2025 berücksichtigt worden. Für die Strecke 2271, von der auch ein Teil 

der Züge zum Hafen Emmelsum fahren, werden 24 Züge am Tag zwischen 6 und 22 

Uhr angegeben. Daher sei für das Plangebiet pessimistisch angesetzt worden, dass 

davon 20 Züge in Schrittgeschwindigkeit das Gleis befahren, das nördlich am Gel-

tungsbereich des B-Plans Nr. 136 entlang führe.  

Die Untersuchung des Verkehrslärms habe ergeben, dass die Orientierungswerte der 

DIN 18005 für Gewerbegebiete (tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A)) ausschließlich 

tags im Nordbereich des Gewerbegebiets um bis zu 5 dB überschritten würden. Dies 

würde aber nur durch den theoretisch angesetzten Bahnlärm verursacht. Ohne Be-

rücksichtigung des Bahnlärms würde in dem Gewerbegebiet der Orientierungswert 

auch tags unterschritten. Im Mischgebiet würden die Orientierungswerte der DIN 

18005 für MI-Gebiete (tags 60 dB(A) und nachts 50 dB(A)) sowohl tags als auch 

nachts unterschritten. In dem allgemeinen Wohngebiet würden die Orientierungs-

werte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (tags 55 dB(A) und nachts 45 

dB(A)) am Tag um bis zu 5 dB überschritten. Daher seien im Bebauungsplan Nr. 136 

passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz gegen Verkehrslärm festzusetzen, um 

gesunde Arbeitsbedingungen und ausreichenden Schutz der Aufenthaltsräume zu 

gewährleisten. Herr Flörke verdeutlichte die Möglichkeit Lärmpegelbereiche im Be-

bauungsplan darzustellen und damit einhergehend die erforderlichen Schalldämm-

Maße festsetzen zu können.  

Während seiner Ausführungen stellte der Schallgutachter auch dar, wie sich die 

durch die Planung geänderte Verkehrssituation auswirke.  

Aufgrund der zusätzlichen Verkehre des Plangebiets, nehme der Verkehrslärm der 

Poststraße 2-3 dB am Tag und 1-2 dB in der Nacht zu. Die Grenzwerte der 16. BIm-

SchV für Wohngebiete (59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht) würden jedoch 

eingehalten.  

Bei der Straße „Am Dreieck“ würden die zusätzlichen Verkehre des Planbereichs im 

Bereich der heutigen Sackgasse zu prognostizierten Verkehrslärmwerten von 54 

dB(A) tags und 45 dB(A) nachts führen. Die Grenzwerte der 16. BImSchV würden 

dort eingehalten. Im südlichen Abschnitt der Straße „Am Dreieck“ seien voraussicht-

lich Verkehrslärmwerte von 57 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts zu erwarten, sodass 

auch hier die Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten würden. Die Werte, bei de-

nen noch von gesunden Wohnverhältnissen ausgegangen werden könne (tags < 70 

dB(A) und nachts < 60 dB (A)), würden deutlich unterschritten. 

Auf der B8 fände keine Erhöhung der Lärmimmissionen statt.   

 

Herr Neßbach gab anschließend einen Ausblick auf die nächsten Verfahrensschritte. 

Der Offenlagebeschluss sei voraussichtlich für Dezember 2019 geplant, anschließend 
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fände die öffentliche Auslegung des Planes statt. Der Satzungsbeschluss sei für das 

Frühjahr 2020 geplant.  

Frau Johann bat danach die Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen, Bedenken 

und Hinweise vorzutragen.  

Zuhörerin 22 erkundigte sich, wie mit den Anregungen der Bürger umgegangen 

werde. 

Herr Müser erläuterte, dass es sich bei der Bürgeranhörung um einen von mehreren 

Verfahrensschritten bei der Aufstellung von Bauleitplänen handele, bei denen die 

Bürger/innen die Möglichkeit hätten, sich zu der Planung zu äußern. In einem weite-

ren Schritt - im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplans - bestünde dann erneut 

die Möglichkeit für die Öffentlichkeit,  Stellungnahmen vorzutragen. 

Die in der Bürgeranhörung vorgebrachten Anregungen und Bedenken würden aufge-

nommen, bearbeitet und ggf. in die Bauleitplanung einfließen.  

  

Frau Krüger ergänzte, dass über die Bürgeranhörung ein Protokoll erstellt werde, 

welches Anlage zu der öffentlichen Sitzungsvorlage (Drucksache) würde, die für den 

Beschlussvorschlag zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 136 erstellt 

werde. 

In Rahmen der anschließenden öffentlichen Auslegung bestünde dann erneut die 

Möglichkeit für die Bürger/innen,  sich zu der Planung zu äußern. Diese Stellung-

nahmen würden dem Stadtrat dann vorbereitend zum Satzungsbeschluss zur Abwä-

gung vorgelegt. Auch hierfür werde eine öffentliche Sitzungsvorlage (Drucksache) 

erstellt. Das Ergebnis der Abwägung werde nach dem Satzungsbeschluss schriftlich 

mitgeteilt.  

Zuhörer 02 stellte das Problem der Verkehrserschließung über die Poststraße dar. 

Bereits heute sei die Poststraße auf der südlichen Seite (rechte Seite aus Richtung  

B 8 kommend) so zugeparkt, dass ein Begegnungsverkehr unmöglich sei und es zum 

Rückstau komme. Dies werde sich durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen verstär-

ken, insbesondere wenn noch zusätzliche Lkw-Verkehre dazu kommen. Für Radfah-

rer sei das Befahren der Poststraße schon heute fast unmöglich. 

Herr Müser erklärte, dass dieses Problem nicht durch die neue Bauleitplanung ausge-

löst werde. Bereits durch den rechtskräftigen Bebauungsplan sei eine gewerbliche 

Nutzung des Gebiets möglich, dies hätte bei entsprechender Ansiedlung ggf. auch 

ein höheres Verkehrsaufkommen zur Folge. Bei der vorliegenden Planung seien nun 

aber zumindest einige Parameter, wie die Anzahl der Mitarbeiter der Volksbank be-

reits tatsächlich bekannt, so dass steuernd geplant werden könne. 

Frau Johann betonte ebenfalls, dass die Situation nicht erst durch die Bauleitplanung 

ausgelöst werde, sie jedoch bekannt sei und aufgearbeitet werden müsse. 

Zuhörerin 22 sorgte sich um den bis jetzt „verkehrsberuhigten“ Bereich der Straße 

„Am Dreieck“ und erkundigte sich, ob zukünftig die Tempo-30-Zone wegfallen wer-

de.  

Herr Müser stellte dar, dass es sich bei der Straße „Am Dreieck“ zzt. noch um eine 

Sackgasse handele. Das Verkehrsgutachten habe gezeigt, dass die Öffnung der 
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Straße keine über das rechtlich erlaubte Maß hinausgehende Belastung beinhalte. 

Das Verkehrsaufkommen entspreche dem einer Anliegerstraße. 

Welchen genauen Verkehrsweg die Mitarbeiter/innen und Besucher/innen der Volks-

bank wählen werden, sei noch nicht klar. Voraussichtlich werde es aber zum einen 

eine zeitliche Verteilung und zum anderen eine Verteilung über die verschiedenen 

Erschließungsstraßen geben. Für die Zukunft sei eine Ortsumgehung für Friedrichs-

feld vorstellbar, so dass sich auch hieraus eine Verteilung der Verkehrsbelastung er-

geben könne. Auch die Öffnung des Kurierweges würde sicher eine Entlastung brin-

gen. An der verkehrsrechtlich festgesetzten Tempo-30-Zone für die Straße „Am 

Dreieck“ werde sich nichts ändern.  

Zuhörerin 15 gab zu bedenken, dass durch die Planung und das damit verbundene 

höhere Verkehrsaufkommen und die zusätzliche Lärmbelastung die Lebens- und 

Wohnqualität der Anwohner der Straße „Am Dreieck“ beeinträchtigt werde. 

Frau Johann bestätigte, dass mit dem durch die angestrebte Planung erhöhten Ver-

kehrsaufkommen gleichzeitig eine erhöhte Belastung einhergehe. 

Zuhörer 08 trug vor, dass der Zielverkehr in Bezug auf den Lkw-Verkehr aus-

schließlich über die Poststraße schwierig sei, da keine Wendemöglichkeit bestünde. 

Schon heute würden die Lkw‘s z. T. rückwärts bis zur Bogenstraße fahren, um dort 

zu wenden. 

Frau Johann erklärte, dass dieses Problem betrachtet und nach Lösungen gesucht 

werde.  

Zuhörerin 18 erklärte, dass sie ihr Haus in der Straße „Am Dreieck“ vor Jahren ge-

rade deshalb erworben habe, weil es sich in einer ruhigen Sackgasse befände. Ent-

sprechend der gerade vorgestellten Auswirkungen werde die Lärmbelastung zukünf-

tig auf 54 dB steigen. Dies sei für die Anlieger von enormer Bedeutung. Weiter er-

kundigte sie sich nach möglichen Erschließungskosten, die auf die Anwohner zu-

kommen könnten. 

Frau Johann trug vor, dass sich sicherlich durch die vorgesehene Planung die Situa-

tion verändere. Sie wies jedoch darauf hin, dass durch den bisher bestehenden Be-

bauungsplan Gewerbeansiedlungen möglich sind, deren Immissionsauswirkungen 

ggf. höher sein könnten. Durch die jetzige Bauleitplanung werde dies reduziert. Die 

Verkehrsströme seien so verträglich wie möglich zu lenken.  

Frau Bohlen–Sundermann ergänzte hinsichtlich der Erschließungskosten, dass ein 

Erschließungsvertrag geschlossen worden sei, in dem eine 100%ige Übernahme der 

Erschließungskosten durch den Investor geregelt sei.  

Zuhörerin 18 erkundigte sich weiter wie die Bürger/innen von der nächsten Veran-

staltung (Sitzung) erfahren würden. 

Herr Neßbach erklärte, dass auf der Internetseite der Stadt Voerde die Sitzungster-

mine des Rates und der Ausschüsse einsehbar seien. Die Sitzung des Stadtrates 

werde zudem im Amtsblatt der Stadt Voerde bekannt gemacht.  
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Herr Müser ergänzte, dass weitere Informationen wie z. B. über Plakate, wie es  

jetzt für die Bürgeranhörung erfolgt sei, eine zusätzliche, rechtlich nicht erforder- 

liche Leistung der Verwaltung sei, die für politische Sitzungen nicht üblich wäre. 

Zuhörer 21 trug vor, dass die Lärmbelastung für die Straße „Am Dreieck“ laut 

Lärmgutachten auf 54 dB steigen werde und erkundigte sich nach möglichen 

Rechtsmitteln, da er eine Minderung seines Grundstückswertes befürchte, ebenso 

wie die seiner Lebensqualität. 

Frau Johann stellte dar, dass nicht unmittelbar von einer Minderung des Grund-

stückswertes ausgegangen werden könne, wenn ein Grundstück zukünftig statt an 

ein Mischgebiet, an ein Wohngebiet grenze. Eine gewisse Beeinträchtigung der 

Wohnqualität sei in dem vorliegenden Fall u.U. gegeben. Dies könnte auch durch das 

bereits heute bestehende Planungsrecht (Ansiedlung eines Gewerbebetriebes) ent-

stehen.  

Weiter trug sie vor, dass die Entwicklung dieses Gebiets für Friedrichsfeld wertvoll 

sei. Der neue Standort der Volksbank stelle einen Magneten dar. Durch die Schaf-

fung neuer Wohngebiete werde die Attraktivität des Stadtteils Friedrichsfeld weiter 

gesteigert. Die Änderung des Planrechts trage insgesamt zu einer positiven städte-

baulichen Entwicklung bei.  

Zuhörer 31 erkundigte sich nach dem Abstand der zukünftigen Bebauung, die süd-

lich seines Grundstückes errichtet würde.  

Herr Schmidt erklärte, dass der Abstand ca. 8 m betragen werde. 

Weiter erkundigte sich Zuhörer 31 nach der Möglichkeit der zukünftigen Erschlie-

ßung über den Kurierweg. 

Herr Müser erklärte, dass die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen derzeit nicht 

vorlägen, die eine Erschließung zuließen.  

Zuhörerin 16 erkundigte sich nach der Dauer der Baustellenzeit. Auch wenn zu-

künftig der Lkw–Verkehr auf der Straße „Am Dreieck“ ausgeschlossen sei, werde es 

während der Bauzeit diesen Verkehr geben.  

Herr Müser erklärte, dass während der Bauzeit Lkw-Verkehr nicht auszuschließen 

sei. Von Vorteil wäre es, dass das Gebiet in der Hand eines Eigentümers läge und  

die Gebäude von einem einzigen Architekten geplant würden, der den Ablauf koordi-

nieren könne. Der Investor werde die Anwohner/innen sicherlich über den Bauablauf 

informieren. 

Zuhörerin 22 betonte nochmals, dass es sich bei dem neuen Gebiet um eine sehr 

schöne neue, grüne Insel handele, die verkehrstechnisch jedoch nicht verträglich  

erschlossen sei. 

Frau Johann bestätigte, dass die Verkehrssituation betrachtet werde.  

Zuhörerin 20 erklärte, dass aufgrund der bestehenden Verkehrsprobleme auf der 

Poststraße zunächst die verkehrliche Situation überplant werden sollte und erst dann 

das neue Baugebiet. 
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Herr Dr. Ambrosius bestätigte, dass die Straße vom Querschnitt den Verkehr grund-

sätzlich aufnehmen könne. Die Grenzbelastung als objektives Kriterium für Wohn-

straßen läge bei 400 Fahrzeugen pro Stunde, dies sei hier nicht gegeben. Durch das 

Parken am Straßenrand werde der Verkehrsfluss jedoch behindert. Es sei intensiv zu 

untersuchen, mit welchen Mitteln eine Verbesserung der Situation erreicht werden 

könne. Eine bauliche Erweiterung und damit eine Inanspruchnahme von Vorgärten - 

wenn dieses überhaupt in der Örtlichkeit möglich wäre – wäre nicht zu empfehlen. 

Durch die Behinderung des Verkehrsflusses käme es zumindest zu dem Effekt, dass 

langsamer gefahren würde. Dies würde dazu beitragen, nicht mehr zusätzlichen Ver-

kehr über die Poststraße ins neue Plangebiet zu ziehen, als erforderlich. 

Frau Johann sagte zu, sich der Parksituation auf der Poststraße und der damit ein-

hergehenden Behinderung des Verkehrsflusses anzunehmen und Verbesserungs-

möglichkeiten zu eruieren. 

Zuhörer 29 erkundigte sich nach der perspektivischen Anbindung des Gebiets an 

den Kurierweg. 

Herr Müser erklärte, dass die eigentumsrechtlichen Verhältnisse eine Öffentlichkeit 

der Straße zzt. nicht zulassen.  

Zuhörer 21 erklärte, dass einige Verkehrsteilnehmer der B8 aus Wesel kommend 

und die Heidesiedlung oder die Alte Hünxer Straße zum Ziel hätten, nicht bis zur 

Ampel B8/Alte Hünxer Straße fahren, sondern die Poststraße und dann die Bogen-

straße nutzen würden, um anschließend über die Nordstraße und die Straße „Am 

Dreieck“ auf die Alte Hünxer Straße abzubiegen. Durch eine Erschließung des Plan-

gebiets über die Poststraße und „Am Dreieck“ würde diese Durchfahrtsmöglichkeit 

noch erleichtert.  

Er erkundigte sich, ob dieser zusätzliche Durchgangsverkehr z. B. durch bauliche 

Maßnahmen unterbunden werden könne.  

Herr Müser griff zunächst die vorherige Aussage auf, dass die Situation der Post- 

straße den Verkehrsfluss verlangsame. Dies spräche eher dagegen, dass Leute diese 

Wege nutzen würden, um die Ampelkreuzung zu umgehen. Der Zeitgewinn dürfte 

nicht im erhofften Verhältnis stehen. Er sicherte jedoch eine Prüfung zu. 

Zuhörer 4 erkundigte sich, inwieweit die Nordstraße von dem neuen Bebauungsplan 

betroffen sei?  

Herr Müser erklärte, dass durch die Planung lediglich der Wendehammer gesichert 

werde, eine Erschließung über die Nordstraße sei nicht vorgesehen.  

Auf Nachfrage von Zuhörerin 18 erklärte Herr Müser, dass die Erschließung über 

den Kurierweg von den eigentumsrechtlichen Voraussetzungen abhänge. 

Zuhörer 10 trug vor, dass die Parkplatzsituation am Ende der Poststraße, dort wo 

einige Gewerbebetriebe ansässig seien, schwierig sei. Mitarbeiter/innen würden ent-

lang der Straße parken, weil die Gewerbetreibenden nicht ausreichend Stellplätze 

auf ihren Grundstücken zur Verfügung stellen würden. 

Herr Müser erklärte, dass grundsätzlich bei der Baugenehmigung ein Stellplatznach-

weis geführt werden müsse. Er werde den Hinweis aufnehmen und die Situation 

überprüfen.  
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Zuhörer 08 wies darauf hin, dass ein Teil der auf der Poststraße parkenden Fahr-

zeuge den Anwohnern gehören würde. 

Herr Müser erläuterte, dass zwar grundsätzlich ein Stellplatznachweis geführt wer-

den müsse, jedoch niemand rechtlich dazu verpflichtet sei, auch auf seinem Privat-

grundstück zu parken.  

Zuhörerin 09 bestätigte die schwierige verkehrliche Situation am Ende der Post-

straße. Die Lkw´s würden auf privaten Flächen wenden, oder rückwärts bis zur Bo-

genstraße fahren. Verstärkt werde diese Situation durch viele parkende Fahrzeuge. 

Weiter befürchtete sie einen erhöhten Rückstau auf der Poststraße, wenn vermehrt 

Fahrzeuge geradeaus auf die Poststraße über die B8 fahren würden.  

Herr Müser erklärte, dass die Hauptfahrtrichtung von der Poststraße voraussichtlich 

rechtsabbiegend nach Wesel sein werde.  

Zuhörerin 16 erkundigte sich nach dem Beginn der Bauausführung und der Dauer 

der Baustelle. 

Zuhörerin 15 ergänzte, dass es beim Abriss der Halle zu starken Erschütterungen 

gekommen sei, die sogar zu Rissen an den Häusern geführt hätten. 

Herr Hülsdonk (Architekt) erklärte, dass das neue Gebäude der Volksbank nur zum 

Teil unterkellert würde, so dass mit Erschütterungen nicht zu rechnen sei.  

Er sicherte zu, dass die Nachbarn über die Baustelle informiert würden und dass die 

Abwicklung für die Anlieger der Straßen Am Dreieck, Kurierweg und Poststraße so 

verträglich wie möglich gestaltet werde. 

Zuhörer 21 erkundigte sich nach einem Ansprechpartner bei der Stadt Voerde. 

Herr Müser erklärte, dass er gerne als Ansprechpartner zur Verfügung stünde und 

unter der Email Adresse manfred.mueser@voerde.de  erreichbar wäre.  

Herr Neßbach bedankte sich bei allen Teilnehmern für die konstruktiven Beiträge und 

schloss die Bürgeranhörung um 19:45 Uhr.  

 

Der Versammlungsleiter           Schriftführerin 

 

 

Neßbach                Walzel 

S
ei

te
25

6
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



 Drucksache 16/1222 Anlage 6 

- 1 - 

 

Zusammenfassender Auszug der wesentlichsten, bisherigen Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, die zu Änderungen und Anpassungen des Entwurfs des Be-
bauungsplans Nr. 136 führten sowie Auswirkungen auf das Verfah-
ren dieses Bauleitplans hatten: 
 
 

Alle im bisherigen Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 136 eingegangenen Anregun-

gen und Einwendungen sind in einem Ordner einsehbar, der während der Sitzung 

des Planungs- und Umweltausschusses sowie während der Stadtratssitzung und in 

dieser Sitzungsperiode im Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- und Klima-

schutz) den Ratsvertretern/-vertreterinnen zur Einsichtnahme bereitstehen wird. 

In der Drucksache 16/1222 sollen vorbereitend zum Offenlagebeschluss zunächst nur 

die wesentlichsten bisherigen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange kurz dargestellt werden.  

Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Regionalforstamt Niederrhein) 

Das Regionalforstamt Niederrhein hat mit Schreiben vom 18.10.2019 im Rahmen der 
frühzeitigen Trägerbeteiligung folgende Bedenken dargestellt: 

 Im Süden des Planbereichs ist ein ca. 10 m breiter Gehölzstreifen mit Robi-
nien und geringem Baumholz bestockt, wobei im Unter- und Zwischenstand 
Weißdorn, Haselnuß und Robinien stocken. Weil sich auf der Fläche zudem 
aufgrund ihrer Größe auch ein besonderes Waldklima einstellen kann, ist der 
Gehölzstreifen als Wald im Sinne des § 2 Bundeswaldgesetz zu qualifizieren. 

 Der Waldstreifen ist im derzeit bestandskräftigen Bebauungsplan Nr. 63 – 2. 
Änderung als Fläche mit einer Pflanzfestsetzung zum Erhalt von Bäumen 
festgesetzt. Aufgrund dieser Festsetzung konnte sich der Waldstreifen als sol-
cher entwickeln. Er ist daher zukünftig im Bebauungsplan als Wald auszuwei-
sen. 

 Gegen die Inanspruchnahme des nicht nur planerisch vorhandenen, sondern 
auch im Gelände stockenden Waldstreifens bestehen erhebliche Bedenken. 

 Das Stadtgebiet Voerde ist extrem waldarm (nur ca. 10 % Waldanteil). 

 Der vorhandene Waldstreifen wirkt auf das Lokalklima ausgleichend und stellt 
einen potentiellen Lebensraum für Vögel und Kleinsäuger dar. 

 Sofern an einer Überplanung und Beseitigung des Waldstreifens festgehalten 
wird, ist es zur Wahrung der forstlichen Belange erforderlich, den Verlust des 
Waldstreifens durch die Anlage einer Ersatzaufforstung auszugleichen. 

DeltaPort GmbH & Co. KG 

Der DeltaPort GmbH & Co. KG unterliegt die Betriebsführung der Güterbahnstrecke 

(Kreisbahn) die unmittelbar nördlich des Plangebiets anschließt (Oststrecke zum Ge-

werbe- und Industriepark (GIP) Hünxe-Bucholtwelmen). Eigentümer der Güterbahn-

strecke ist der Eigenbetrieb Kreis Wesel, sodass die Stellungnahme vom 05.11.2019 

ebenfalls im Namen des Eigenbetriebs Kreis Wesel erfolgte. Folgende wesentliche 

Bedenken sind vorgebracht worden: 

 Der Betrieb der Oststrecke der Kreisbahn ruht seit Schließung und Rückbau 

der ehemaligen Raffinerie, die im GIP Hünxe-Bucholtwelmen angesiedelt war, 

kann jedoch bei Bedarf jederzeit nach Ertüchtigung der Gleise wieder freige-

geben werden.   
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 Weil sich im GIP und im benachbarten Tanklager mittlerweile Logistik- und 

Recyclingfirmen angesiedelt haben und noch brachliegende Flächen kurz vor 

einer Neunutzung stehen, nehmen Gespräche über die Reaktivierung der 

Bahnstrecke zu (u. a. auch mit der Gemeinde Hünxe). Es ist anzunehmen, 

dass der Bahnbetrieb in nächster Zeit wieder aufgenommen werden kann. 

 Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Hafenstandortes Hafen Emmelsum 

und aufgrund des Zieles der Landesregierung NRW zur Verkehrsverlagerung 

strebt DeltaPort den Ausbau der Bahninfrastruktur an. Hierzu gehört die Wie-

deraufnahme der Bahnverkehre auf der Oststrecke der Kreisbahn, weshalb 

der Ausbau der Halteposition im Bereich der Oststrecke für Ganzzüge mit ei-

ner Länge von 2 x 800 m erfolge. Die Arbeiten sollten bis Ende 2019 abge-

schlossen sein, sodass die Kreisbahn mittlerweile bis in Höhe des Gebietes 

des Bebauungsplans Nr. 136 durchgehend in Betrieb ist. 

 Zulässige Fahrgeschwindigkeit im Bereich der gesamten Kreisbahn beträgt 

25 km/h, wobei die Fahr- und Rangiergeschwindigkeit aufgrund örtlicher Ge-

gebenheiten aktuelle auf max. 15 km/h herabgesetzt ist. 

 Keine Einschränkung der Betriebszeit (24-Stunden-Betrieb) 

 Getroffene Annahmen in der „Schalltechnischen Untersuchung für den Be-

bauungsplan Nr. 136“ vom 24.09.2019 hinsichtlich „Schrittgeschwindigkeit“ 

und „Betriebszeit 6-22 Uhr“ sind entsprechend zu überprüfen und anzupas-

sen, so dass ein uneingeschränkter Bahnbetrieb weiterhin möglich ist. 

Damit in allen Untersuchungen und Gutachten, die für den Bebauungsplan Nr. 136 

erstellt wurden, die zugrundeliegenden Eingangsdaten gleich sind, wurde DeltaPort 

GmbH & Co. KG im Frühjahr 2020 gebeten, für die Oststrecke der Kreisbahn, die 

nördlich des Bebauungsplanbereichs liegt und zum Gewerbe- und Industriepark Hün-

xe-Bucholtwelmen führt, relevante Grundaussagen zum Bahnbetrieb mitzuteilen wie 

z. B. das zu erwartende Zugaufkommen (auch Verteilung auf Tag- und Nachtzeiten). 

Mit Schreiben vom 24.04.2020 teilte das Unternehmen diesbezüglich folgende Infor-

mationen mit:  

 Zulässige Fahrgeschwindigkeit im gesamten Streckenbereich der Kreisbahn: 

25 km/h 

 Tatsächliche Fahrgeschwindigkeit im gesamten Streckenbereich der Kreis-

bahn: 15 km/h  

 Progn. Zugaufkommen auf der Oststrecke der Kreisbahn:  

tagsüber 15 Züge und nachts 5 Züge 

Landesbetrieb Straßenbau.NRW (Regionalniederlassung Niederrhein)  

Die Regionalniederlassung Niederrhein hat mit Mail vom 11.10.2019 aufgrund der 

Betroffenheit der Bundesstraße 8 (B8) folgende Anregungen vorgebracht: 

 B8 hat ein sehr hohes Verkehrsaufkommen 

 Am Knotenpunkt B8/Poststraße schon jetzt immer wieder Rückstaus durch 

Linksabbieger in beiden Fahrtrichtungen  

 Bebauungsplan Nr. 136 verursacht deutliche Zunahme der Linksabbieger aus 

Fahrtrichtung Wesel in die Poststraße, weshalb nach RAST 06 eine Linksab-

biegehilfe in die B8 Fahrtrichtung Voerde einzubauen ist 

 Unter Beachtung der Anregungen bestehen seitens des Landesbetriebs Stra-

ßenbau.NRW keine grundsätzlichen Bedenken. Grundsätzlich wird der Anbin-

dung eines Bebauungsplangebietes zugestimmt. Bezüglich der Ausgestaltung 

der baulichen Maßnahme an der B8 folgten Erläuterungen und Vorgaben be-

züglich der Planung, Abstimmung und Durchführung.  
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Die Erforderlichkeit der genannten Linksabbiegehilfe am Knotenpunkt B8/Poststraße 

wurde durch den Verkehrsgutachter (ambrosius blanke verkehr.infrastruktur, Bo-

chum) geprüft und die Verkehrsuntersuchung für den B-Plan Nr. 136 überarbeitet. 

Das Untersuchungsergebnis (die durch den B-Plan Nr. 136 zu erwartenden Zusatz-

verkehre führen nicht zu einer negativen Veränderung der Leistungsfähigkeit am An-

schlussknotenpunkt sowie des Verkehrsflusses auf der B8 in beide Richtungen) ist 

am 28.01.2020 beim Landesbetrieb Straßenbau.NRW, Regionalniederlassung Nie-

derrhein in Wesel besprochen worden. Bei diesem Termin sind seitens der Vertreter 

der Regionalniederlassung folgende Anregungen und Bedenken geäußert worden: 

 Bei der Beurteilung des Knotenpunktes ist nicht nur die Verkehrsregelung Vor-

fahrtachten zu berücksichtigen, sondern das angeordnete Stop aus beiden 

Richtungen der Poststraße. Zudem sei die Bewertung des Kreuzungspunktes 

auf Grundlage der Einzelstrombetrachtung vorzunehmen und nicht auf Basis 

der mittleren Wartezeit des Misch-/Gesamtstroms der Knotenpunktzufahrten.  

 Die Forderung, auf der B8 eine Linksabbiegehilfe anzulegen (siehe oben), 

wurde zurückgenommen. Um den von Norden auf der B8 kommenden und in 

die Poststraße einbiegenden Linksverkehr durch die Umsetzung des B-Plans 

Nr. 136 nicht zu verstärken, sei eine Alternativverkehrsführung zu prüfen, bei 

der zwar über die Poststraße aus dem Plangebiet herausgefahren, aber nicht 

über die Poststraße in das Plangebiet hineingefahren werden könne. 

Daraufhin erfolgte eine „Bewertung des Alternativvorschlags von Straßen.NRW zur 

Verkehrsführung“ durch den Verkehrsgutachter. Zudem wurde die Alternativvariante 

auch vom Schallgutachter (afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttech-

nik, Haltern am See) untersucht und das Ergebnis in das schalltechnische Gutachten 

zum Bebauungsplan Nr. 136 eingebunden. Nachdem der Landesbetrieb Stra-

ßen.NRW die aktualisierte Verkehrsuntersuchung, die vom Verkehrsgutachter vorge-

nommene Bewertung des Alternativvorschlags und das mit der untersuchten Alterna-

tivvariante ergänzte Schallgutachten bekommen hatte, wurde mit Mail vom 

15.06.2020 rückgemeldet:  

 Dass die Verkehrsführung mit Einbahnstraßen-Regelung im Bereich der Post-

straße zum Bebauungsplan-136-Gebiet geprüft sei, wurde festgestellt. 

 Aus Sicht des Landesbetriebs Straßen.NRW ist der Knoten B8/Poststraße 

dem Verkehrsgutachten zufolge nicht ausreichend leistungsfähig (entgegen 

der Aussage des Gutachters).  

 Aufgrund der technischen Rahmenbedingungen und der Priorisierung würde 

ein Ausbau des Knotenpunktes seitens des Landesbetriebes derzeit nicht er-

folgen. Sofern die Planung weiterhin verfolgt werde, nehme die Stadt Voerde 

diese Einschränkung der Leistungsfähigkeit im städtischen Umfeld bewusst in 

Kauf.   

Gemeinde Hünxe 

Die Gemeinde Hünxe gab während der frühzeitigen Trägerbeteiligung zum Bebau-

ungsplan Nr. 136 mit Schreiben vom 20.11.2019 folgende Stellungnahme ab: 

 Es werde der Bebauungsplan 50 aufgestellt, damit sich im Industrie- und Ge-

werbegebiet Bucholtwelmen eine moderne Bauschuttrecyclinganlage ansie-

deln kann, die aufbereitete Baustoffe aus Abfällen produziert. Zudem ist im 

Geltungsbereich des B-Plans 50 ein Parallelhafen am Wesel-Datteln-Kanal 

vorgesehen, um einen kombinierten Umschlag von Schüttgütern über Gleis 

und Wasserstraße im Ein- und Ausgang zu ermöglichen. Um das Industrie- 

und Gewerbegebiet Bucholtwelmen, d. h. unter anderem auch den Bereich 

des Hünxer B-Plans 50 an das Gleisnetzt anzubinden, soll in absehbarer Zeit 

die Strecke der Kreis-/Wirtschaftsbahn reaktiviert werden. 
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 Der Voerder Bebauungsplan Nr. 136 muss sicherstellen, dass es zu keiner 

Beeinträchtigung des in Zusammenhang mit der Rechtskraft des Hünxer  

B-Plans 50 zukünftig wachsenden Güterverkehrs kommt.    

 Ob die in den Unterlagen angenommenen 8 Güterzüge pro Tag ausreichend 

sind, kann nicht abschließend beurteilt werden. Wahrscheinlich sei längerfris-

tig mehr Zugverkehr zu erwarten, zudem tags und nachts. Es wurde eine An-

passung des Lärmschutzgutachtens an einen zu erwartenden 24-stündigen 

Güterbahnverkehr angeregt.   

Gelsenwasser Energienetze GmbH 

Mit Schreiben vom 17.10.2019 gab Gelsenwasser Energienetze GmbH während der 

frühzeitigen Trägerbeteiligung zum B-Plan Nr. 136 folgende Stellungnahme ab: 

 Im Planbereich befinden sich Gasleitungen (betrifft das Baugebiet (Teilbereich 

A des B-Plans)). 

 keine Bedenken gegen die Planung, sofern Bestand und Betriebssicherheit 

der Gasleitungen nicht gefährdet wird    

 Pflanzen von Bäumen im Bereich der Gasleitungen unzulässig, wenn dadurch 

Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt werden 

 Merkblatt DWA-M 162 bz. GVV 125 (M) über „Bäume, unterirdische Leitungen 

und Kanäle“ ist zu beachten. 

 Baumstandorte (einschließlich Sicherungsmaßnahmen) sind mit Gelsenwas-

ser abzustimmen.   

Kreis Wesel 

Der Kreis Wesel brachte während der frühzeitigen Trägerbeteiligung zum Bebau-

ungsplan Nr. 136 mit Antwortschreiben vom 05.11.2019 mehrere Anregungen und 

Bedenken vor. Kurz gefasst handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aspekte 

der Planung und die damit in Zusammenhang erstellten Gutachten: 

 uneingeschränkte Nutzung der angrenzenden Güterverkehrsstrecke (Wirt-

schaftsbahn des Eigenbetriebes des Kreises Wesel) ist sicherzustellen (*)  

 aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken, sofern die in der 

Artenschutzprüfung vorgeschlagenen Maßnahmen inklusive der empfohlenen 

CEF-Maßnahme durchgeführt werden (*) 

 Als Untere Bodenschutzbehörde wurde dargestellt, dass die Vornutzungen 

des Planbereichs bzw. Baugebietes besondere Anforderungen an die Planung 

und die spätere Umsetzung erfordern. Die Grundstücke sind im Altlastenka-

taster des Kreises Wesel erfasst. Es wurden die Ergebnisse der beiden für 

das Baugebiet vorliegenden Altlastenuntersuchungen zusammengefasst und 

auf dieser Basis mehrere Anforderungen dargestellt. (*)  

 Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestünden keine grundsätzlichen Be-

denken. Es sei jedoch aufgrund der Vorbelastung des Baugebietes für mehre-

er Nutzungen eine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich. (*) 

 Als Gesundheitsaufsicht wurde bezüglich der verursachten Emissio-

nen/Immissionen durch Zugverkehr die Überarbeitung des Schallgutachtens 

angeregt (bezüglich der kurzzeitigen Lärmspitzen, die zu Aufwachsituationen 

führen können).   

Zudem sollte eine Abwägung der verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen 

(PM-10, NOX, SO2, Benzol) erfolgen). 

Auch die durch den Schienenverkehr zu erwartenden Erschütterungen und 

der Körperschallimmissionen seien zu untersuchen und in der weiteren Plan-

bearbeitung abzuwägen. (*)  
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 Aus der Sicht der Gesundheitsaufsicht wurde bezüglich der verursachten 

Emissionen/Immissionen durch Binnenschifffahrt angeregt, die Zusatzbelas-

tung durch ausgestoßene Luftschadstoffmengen (z. B. NOX, NO2, Ruß, Ben-

zol, PM-10) zu untersuchen. (*) 

 Als Gesundheitsaufsicht ist bezüglich der verursachten Emissionen/Immis-

sionen durch Gewerbelärm darauf hingewiesen worden, dass zusätzlich zu 

den Auswirkungen des im Plangebiet ansässigen Garten- und Landschafts-

baubetriebs auch die Auswirkungen des in unmittelbarer Nachbarschaft vor-

handenen Fertigungsbetriebs für Metallbau zu berücksichtigen sind. (*) 

 Aus der Sicht der Unteren Immissionsschutzbehörde wurde bezüglich der er-

folgten schalltechnischen Untersuchungen dargestellt, dass gegen die geplan-

te Festsetzung von passivem Schallschutz (in einem kleinen Bereich am 

nordwestlichen Rand des WA-Gebietes in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

vorhandenen Garten- und Landschaftsbaubetriebs des Baugebietes) keine 

Bedenken bestehen. (*)  

(*) Das komplette Schreiben des Kreises Wesel vom 05.11.2019 ist dieser Anla-

ge 6 als Anlage beigefügt (siehe ab nächste Seite). Die Aussagen des letzten 

Absatzes (zur Ausweisung eines „urbanen Gebiets“) wurden in einer am 

09.01.2020 im Kreishaus stattgefundenen Besprechung zurückgenommen.  

Im Frühjahr 2020 sind dem Kreis Wesel die neu erarbeiteten Gutachten (Schwin-

gungstechnische Untersuchung von I.B.U. GmbH, Essen sowie Schadstoffuntersu-

chung des Ingenieurbüros Rau, Heilbronn) einschließlich des überarbeiteten Schall-

gutachtens (afi Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See) 

zusammen mit der überarbeiteten Verkehrsuntersuchung und der zwischenzeitlich 

neu erarbeiteten Bewertung des Alternativvorschlags von Straßen.NRW zur Ver-

kehrsführung (beide: ambrosius blanke verkehr.infrastruktur, Bochum) vorgelegt wor-

den. Die zunächst vermuteten Diskrepanzen bei den Eingangsdaten der Gutachten 

und Untersuchungen konnten durch weitere Erläuterungen (Anpassungen der Gut-

achten und Untersuchungen) ausgeräumt werden. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Konzeptes für die Waldersatzmaßnahmen wurde der 

Kreis Wesel Anfang 2020 über die Standortwahl (südlich des Kreuzungsbereiches 

Hindenburgstraße/Hammweg) informiert sowie bezüglich der Anordnung / Umsetzung 

der Erstaufforstung auf der städtischen Grünland- bzw. Wiesenfläche eingebunden. 

Mit Schreiben vom 20.02.2020 nahm der Kreis Wesel hierzu folgende Stellungnahme: 

 Weil die im Landschaftsplan getroffenen Festsetzungen und dargestellten 

Entwicklungsziele bedacht wurden, sind die geplanten Waldersatzmaßnah-

men grundsätzlich möglich. 

 Für den Umfang der Ersatzmaßnahmen ist allein die Einschätzung des Lan-

desbetriebs Wald und Holz NRW maßgeblich, weil der B-Plan Nr. 136 im be-

schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird und daher die 

bauleitplanerische Eingriffsregelung nicht zum Tragen kommt. 

 Zu bedenken sei, dass in Nähe vielbefahrener Straßen für Tiere, die Waldrand 

bewohnen, eine erhöhte Kollisionsgefahr anzunehmen sei.  

 Gegen die geplante Waldersatzfläche bestehen keine Bedenken. Vorgeschla-

gene Variante 1 wäre zu bevorzugen. (Hinweis: Variante 1 wurde umgesetzt.) 

 Auf die Entwicklungsziele (E5) und die Festsetzungen des Landschaftsplans 

im Maßnahmenraum M9 wurde hingewiesen.  
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Konzept der Waldersatzmaßnahmen des Bebauungsplans Nr. 136
a) Krautsaum: Der Bereich wird einfach freigelassen. Hier erfolgen keine Pflanzungen.

b) Waldanpflanzung: Die eigentliche Waldersatzpflanzung soll wie folgt angelegt werden:
- Pflanzverband mit Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m
- Die zu pflanzenden Straucharten sollen vom Krautsaum zum benachbarten Wald hin höher

 werden: 1. Reihe Hundsrose (später ca. 80 cm hoch), dann Pfaffenhütchen, Hartriegel,
 Haselnuss (später bis zu 8 m hoch), Weißdorn, Schwarzer Holunder und zuletzt Schlehe
 (später bis 10 m hoch).
 Die Sträucher sind mind. 60 cm hoch zu verpflanzen.
 - Dazwischen sollen auf der gesamten Waldanpflanzungsfläche verteilt folgende 30 Bäume
 gepflanzt werden: 10 Stieleichen, 10 Vogelkirschen und 10 Feldahorn.
 Die Bäume sind als verschulte Ware mind. 80 cm, besser 1,20 m hoch zu verpflanzen.
c) Anwuchspflege: Nach der Pflanzung sollen innerhalb von 1 Jahr 8 Wässerungsgänge zum
 Bewässern der gepflanzten Gehölze erfolgen. Sie sind über das Jahr verteilt in regelmäßigen
 und der Witterung angepassten Abständen durchzuführen.
d) Zaun: Als Verbissschutz und damit der Waldersatz / der Pflanzverband sich in Ruhe entwickeln
 kann, sind
 - Waldanpflanzung und Krautsaum komplett einzuzäunen.
 - Innerhalb des ca. 210 m langen Zauns mit der fertigen Zaunhöhe: 1,55 m über Grund  ist ein
 einfaches, aber 4 m breites Tor vorzusehen.
 - Der Zaun soll mit Hexagondraht und Eichenpfählen angelegt werden. Vom Hexagondraht sind
 30 cm einzugraben, wobei es 10 cm in die Tiefe geht und 20 cm waagerecht nach außen,
 damit Kaninchen sich nicht unten "durchbuddeln". Abstand der Eichenpfähle: 4 m.
 - Oben auf dem Zaun ist noch ein Spanndraht anzubringen, der 30 cm hoch ist und die ein-
 gegrabenen 30 cm ersetzt.
e) Gewährleistungspflege: Nach der Pflanzung soll 3 Jahre lang 1 mal pro Jahr ein Freischneiden
 der Waldersatzpflanzungen und des Zauns erfolgen, damit sich die gepflanzten Sträucher und
 Bäume gut entwickeln können.
f) Aufstellfläche Fahrzeug: Es ist eine 3 m breite und 7 m lange Schotterrasenfläche anzulegen,
 über die die Waldersatzfläche erreicht und auf der das für die Waldersatz- und Pflegemaßnah-
 men jeweils erforderliche Fahrzeug inklusive Anhänger aufgestellt werden kann.
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Teilbereich A: Teilbereich B:
Gemarkung Spellen Gemarkung Voerde
Flur 26 Flur 29
Maßstab 1:500 Maßstab 1:1.000

(........Ausfertigung)

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW.
2018 S. 421)

Die angegebenen Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der zurzeit geltenden Fassung.

4.2.2 Die festgesetzte Höhenlage gilt auch als Festlegung der Geländeoberfläche in
den Baugebieten im Sinne des § 2 Abs. 4 BauO NRW. Die Höhenlage der
Grundstücke ist dabei ebenfalls durch lineare Interpolation zwischen den
festgesetzten Punkten zu ermitteln. Diese Höhenlage ist für die Bemessung
der Abstandsflächen und der Vollgeschosse heranzuziehen.

4.3 Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

5. Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

5.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

5.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

5.2.1 Fuß- und Radweg (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

5.3 Straßenbegrenzungslinie (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

5.4 Geh- und Fahrrechte zugunsten der Anlieger und Rettungsdienste, Leitungs-
rechte zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

5.5 Leitungsrechte zugunsten der Versorgungsträger und Anlieger 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

5.6 Überhangstreifen der Wendeanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5.6.1 Die Fläche des Überhangstreifens muss von Einbauten aller Art, Hecken und
Einfriedungen (Zäune) freigehalten werden.

6. Flächen für Wald (9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB)

6.1 Die als Fläche für Wald festgesetzte, externe Waldersatzfläche (Gemarkung
Voerde, Flur 29, Flurstück 61 -teilweise-) ist mit einem an den vorhandenen
Wald angrenzenden forstlichen Pflanzverbund (Erstaufforstung) und einem
Krautsaum nach den Maßgaben des Landesbetriebes Wald und Holz NRW zu
bepflanzen. Die Gesamtgröße der Waldersatzfläche beträgt 1.640 m².
Die Umsetzung der Maßnahmen sowie deren dauerhafte Sicherung ist in
einem städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB zwischen der Stadt
Voerde und dem Investor vereinbart.

7. Erhaltung von Pflanzen, Begrünung, Klimaschutz

7.1 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern innerhalb der Baugebiete
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

7.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten ist
a) je angefangene 140 m² versiegelte Baugrundstücksfläche ein standort-

gerechter, heimischer, großkroniger Laubbaum mit Mindeststammumfang
von 16 cm

oder
b) je angefangene 80 m² versiegelte Baugrundstücksfläche ein standort-

gerechter, heimischer, kleinkroniger Laubbaum mit Mindeststammumfang
von 10 cm

entsprechend der diesem Bebauungsplan beigefügten Pflanzliste auf dem
Baugrundstück anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zu der
versiegelten Baugrundstücksfläche gehören neben der Fläche, die das
Wohngebäude, der überdachte Stellplatz und die Garage abdeckt, auch
Flächen für Zufahrten, Stellplätze, Zugänge, Terrassen usw., soweit sie mit
Materialien belegt sind, die das Eindringen von Regenwasser weitgehend
verhindern.
c) Statt eines kleinkronigen Laubbaumes gemäß Nr. 7.1.1 b) kann auch ein

hochstämmiger Obstbaum (klein- oder großkronig) entsprechend der
Pflanzliste mit Mindeststammumfang von 5 cm gewählt werden.

7.1.2 Alle Pflanzmaßnahmen nach Nr. 7.1.1 sind spätestens 2 Jahre nach 
Baubeginn herzustellen.

7.1.3 Natürlich abgängige Bäume, die gemäß Nr. 7.1.1 gepflanzt wurden, sind in
der dem Abgang nachfolgenden Pflanzperiode entsprechend den Fest-
setzungen Nr. 7.1.1 zu ersetzen. Für widerrechtliche Baumfällungen von
Bäumen, die nach Nr. 7.1.1 gepflanzt wurden, sind je gefälltem Baum zwei
Ersatzbäume gleicher Art des gefällten Baumes in der der Fällung nachfolgen-
den Pflanzperiode entsprechend den Festsetzungen Nr. 7.1.1 zu pflanzen.

7.1.4 Von den vorgenannten Festsetzungen Nr. 7.1.1 und 7.1.3 kann im Einzelfall
dann abgewichen werden, wenn der Ausgleich auf andere Weise hergestellt
werden kann, das städtebauliche Ziel gleichwohl erreicht und die geordnete
städtebauliche Entwicklung sowie die öffentlichen Belange nicht entgegen-
stehen.

7.1.5 Eine Pflanzliste ist der Begründung zum Bebauungsplan beigefügt.

7.1.6 Dachbegrünung

7.1.6.1  Flachdächer von Dachflächen der obersten Geschosse der Hauptbaukörper
und von Garagen und Carports sind mit einer standortgerechten Vegetation
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der
Vegetationstragschicht muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht).
Das Dachbegrünungssubstrat muss den zurzeit gültigen "Dachbegrünungs-
richtlinien - Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von Dach-
begrünungen" der FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V., Bonn entsprechen.

7.1.6.2  Ausgenommen von der Dachflächenbegrünung sind konstruktiv oder brand-
schutztechnisch erforderliche Dachrandabdeckungen (Attikaabdeckungen)
und haustechnisch notwendige Dachaufbauten inkl. deren Zuwegungen und
Wartungsflächen, Befestigungselemente der Anlagen zur Nutzung von
Sonnenenergie sowie Dachterrassen. Anlagen zur Nutzung von Sonnen-
energie sind über der Dachbegrünung zulässig. Die Dachbegrünung ist durch
fachgerechte Pflege dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind zu ersetzen.

7.1.7 Heckenpflanzungen
In den Allgemeinen Wohngebieten und dem Mischgebiet ist entlang des im
Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Fuß- und Radweges eine durch-
gehende, mind. 1,20 m breite und 2-reihige Schnitthecke als heimische
Laubhecke in Art und Weise entsprechend der dem Bebauungsplan in der
Begründung als Anlage beigefügten Pflanzliste zu pflanzen. Sie ist in einer
Höhe von mindestens 1,40 m und maximal 1,80 m dauerhaft zu erhalten.

7.1.8 Baumpflanzungen auf privaten Stellplatzanlagen
Auf privaten PKW-Stellplatzanlagen ist pro 5 Stellplätzen bei der Herstellung
der Stellplätze ein standortgerechter, mindestens mittelkroniger Laubbaum, in
der Pflanzgüte von mindestens 18-20 cm Stammumfang, einer Baumart der
dem Bebauungsplan in der Begründung als Anlage beigefügten Pflanzliste
anzupflanzen. Die Baumbeete müssen mindestens 2 m x 2 m groß und
begrünt sein, sie sind mit einem Anfahrschutz zu versehen. Diese Anpflan-
zungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind entsprechend
nachzupflanzen. Pflanzungen gemäß der Festsetzungen Nr. 7.1.1 können
angerechnet werden.

8. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

8.1 Passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm

8.1.1 Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche
Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen in den im
Bebauungsplan gekennzeichneten Lärmpegelbereichen III bis V erforderlich.
Sofern nicht durch Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch
Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die
Luftschalldämmung die Anforderung gemäß der DIN 4109-1:2018-01 
(Schallschutz im Hochbau - Teil 1), Kapitel 7 erfüllen.
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Bebauungsplan Nr. 136
„Poststraße/Am Dreieck sowie

Hindenburgstraße/Hammweg“ -
Teilbereiche A und B

– Entwurf –

 Stadt Voerde (Niederrhein)

Für die Erarbeitung des Planentwurfes:

Voerde (Niederrhein), den

........................................................................................
technische(r) Angestellte(r)

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am .................... beschlossen, die
öffentliche Auslegung gemäß §§ 13a, 13 BauGB in Verbindung mit
§ 3 Absatz 2 BauGB durchzuführen.

Voerde (Niederrhein), den

........................................................................................
Bürgermeister

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschaftskataster und der
Örtlichkeit sowie die Eindeutigkeit der vermessungstechnischen Festsetzungen wird
bescheinigt.

Voerde (Niederrhein), den

........................................................................................
Öffentlich bestellte(r) Vermessungsingenieur(in)

Der Bebauungsplanentwurf sowie die in § 3 Absatz 2 BauGB genannten Unterlagen
haben gemäß §§ 13a, 13 BauGB in Verbindung mit § 3 Absatz 2 BauGB in der Zeit
vom .................... bis einschließlich .................... öffentlich ausgelegen.

Voerde (Niederrhein), den

........................................................................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am .................... die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/
Hammweg" - Teilbereiche A und B - gemäß § 2 Absatz 1 BauGB in Verbindung
mit § 13a BauGB beschlossen.

Voerde (Niederrhein), den

........................................................................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am .................... diesen Bebauungsplan
gemäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Voerde (Niederrhein), den

........................................................................................
Bürgermeister

Das gesamte, bewertete Schalldämm-Maß R‘w,ges von Außenbauteilen ist 
nach der Formel 6 der DIN 4109-1:2018-01 (Mindestanforderungen) zu 
berechnen:

R'w,ges = La - KRaumart

Dabei ist
K Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;
K Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;
K Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;
L a der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 

7.1, Tabelle 7:

Lärmpegelbereich   maßgeblicher Außenlärmpegel La dB
III 65
IV 70
V 75

Mindestens einzuhalten sind:
R‘w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs- 

räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, 
Büroräume und Ähnliches

Schlafräume sowie Kinderzimmer innerhalb der Flächen der Lärmpegel-
bereiche III bis IV sind mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen auszu-
statten. Gleiches gilt für Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben.
Aufenthaltsräume innerhalb der Flächen des Lärmpegelbereiches V sind mit
schalldämmenden Lüftungseinrichtungen auszustatten. Gleiches gilt für
Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben.

8.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm

8.2.1 Lärmschutzzone [A]
Zum Schutz vor Gewerbelärm sind in der im Bebauungsplan im Allgemeinen 
Wohngebiet gekennzeichneten Lärmschutzzone [A] öffenbare Fenster von 
Aufenthaltsräumen im 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss unzulässig.

8.3 Ausnahmen von den Festsetzungen Nr. 8.1 und 8.2 können in Abstimmung 
mit den zuständigen Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch eine(n) 
anerkannte(n) Sachverständige(n) nachgewiesen wird, dass geringere 
Maßnahmen als die oben aufgeführten ausreichen.

9. Sonstige Planzeichen

9.1 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (Art und Maß der baulichen Nutzung,
Bauweise) (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 und § 22 BauNVO)

II. Nachrichtliche Übernahmen nach § 9 Abs. 6 BauGB

1. Landschaftsschutzgebiet

III. Gestalterische Festsetzungen gemäß § 89 BauO NRW i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

1 Fassaden

1.1 Aneinander gebaute Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind gestalterisch in Material und Farbe
sowie ihrer Dachgestaltung einheitlich abgestimmt auszuführen.

1.2 Sie sind darüber hinaus in gleicher Trauf- und Firsthöhe bzw. Wandhöhe auszuführen.

1.3 Ausnahmen von den vorstehenden Bestimmungen III.1.1 und III.1.2 sind im Einzelfall
zulässig, wenn gleichwohl der Zweck, ein einheitliches Erscheinungsbild, das den Eindruck
der Zusammengehörigkeit der aneinander gebauten Gebäude erweckt, erreicht werden kann
und keine Beeinträchtigungen im Ortsbild zu befürchten sind.

2 Abfall- und Wertstoffbehälter

Abfall- und Wertstoffbehälter sind, soweit sich der Standplatz außerhalb von Gebäuden
befindet, entweder in Schränken unterzubringen oder mit Hecken, Mauern oder blickdichten
Zäunen mindestens dreiseitig einzufassen. Die Einfassungen sind zur öffentlichen Verkehrs-
fläche hin zu schließen. Schränke und Einfassungen sind zur öffentlichen Verkehrsfläche hin
vollständig sowie insgesamt zu mindestens 30 % zu begrünen.

3 Vorgärten

3.1 Vorgärten sind mit Ausnahme notwendiger Stellplätze, der notwendigen Zuwegungen zu den
Gebäudeeingängen, Zufahrten zu Garagen und Mülltonnenstandplätzen unversiegelt zu
belassen und zu bepflanzen. Zulässig sind Raseneinsaat, Blühflächen, Stauden- und
Kräuterpflanzungen sowie Sträucher und Bäume. Kies-, Schotter-, Splitt- und Steinflächen
sind nur in einer maximalen Größenordnung von 10 % der Vorgartenfläche zulässig (zum
Beispiel Kräuterspirale oder eine schmale Kiesfläche zur Hauswand). Die Pflanzen sind art-
und fachgerecht zu pflegen, auf Dauer zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

3.2 Ein Vorgarten ist die Fläche zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen
Baugrenze auf der gesamten Breite des Gebäudes. Bei Eckgrundstücken gilt als Vorgarten
der Bereich, der der Erschließung des Gebäudes dient.

4 Einfriedungen

4.1 Zur Einfriedung entlang öffentlicher Flächen sind Zäune zulässig, in die heimische und
standortgerechte Laubgehölze bzw. Laubhecken eingebunden werden. Die Zäune dürfen
eine Höhe von max. 1,20 m nicht überschreiten. Blickdichte Zäune oder Stabgitterzäune mit
eingezogenen Kunststoffmatten oder -bändern sowie Mauern sind unzulässig.

4.2 Ein Sichtschutz für Terrassenbereiche ist entlang von Nachbargrenzen nur bis zu einer
maximalen Länge von 3 m je Nachbargrenze zulässig.

IV. Hinweise

1. Archäologische Bodenfunde

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere
Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland gemäß
§ 15 Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und
Fundstelle sind entsprechend § 16 DSchG NRW zunächst unverändert zu erhalten.

2. Ableitung des Regenwassers

Auf den Baugrundstücken soll das anfallende unbelastete Niederschlagswasser von be-
bauten und allen befestigten Flächen gemäß der Satzung der Stadt Voerde auf den privaten
Grundstücksflächen vor Ort versickert werden. Bei der Versickerung auf den Grundstücks-
flächen sind auch aus Bodenschutzgründen vorrangig Verfahren zu wählen, die eine
Versickerung durch die belebte Bodenzone vorsehen (Mulden- oder Mulden-Rigolen-
Systeme).

Die Bauherren im Plangebiet sind gehalten, eigenverantwortlich eine Prüfung der Möglich-
keiten der Regenwasserableitung vorzunehmen. Es ist sicher zu stellen, dass bei der
privaten Einleitung Regenwasser nicht auf Nachbarflächen gelenkt wird.

Zum Nachweis der Gemeinwohlverträglichkeit hat der Bauherr im Rahmen einer Bau-
genehmigung oder vor einem Antrag nach § 63 BauO NRW (Freistellungsverfahren) die
wasserbehördliche Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser
bei der zuständigen Fachbehörde einzuholen.

3. Artenschutz

3.1 Einbau von Mauersegler-Nisthilfen

Im Plangebiet sind an zwei (an den im Plangebiet zuerst beantragten und genehmigten)
Mehrfamiliengebäuden jeweils 3 Nisthilfen für Mauersegler im Zuge der Errichtung bzw.
unmittelbar nach Fertigstellung der Gebäude anzubringen, entweder über spezielle
Mauersteine oder artenspezifische Nisthilfen im Traufbereich. Die im Artenschutzgutachten
(Graevendal, August 2017) genannten Kriterien sind zu berücksichtigen. Die Durchführung
der Maßnahmen sind der Unteren Naturschutzbehörde (Kreis Wesel) anzuzeigen.
Darüber hinaus wird empfohlen, generell im Plangebiet Nisthilfen für Mauersegler an
Gebäuden anzubringen.

3.2 Allgemeine Hinweise:

Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen sowie Gebäudeabrisse können zu einem Verstoß
gegen § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG – Artenschutz) führen. Folgende Bau-
zeitenbeschränkungen sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte zwingend
einzuhalten:
1. Im Hinblick auf wahrscheinliche Artenvorkommen (insb. Fledermäuse) sind Gebäude- 

abrisse erst nach fachkundiger Kontrolle auf Fledermausvorkommen und dann in der 
Zeit von Anfang September bis Ende Oktober durchzuführen.

2. Rodungsarbeiten von Gehölzen sind in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar 
durchzuführen.

3. Unmittelbar vor Beginn von Rodungsarbeiten ist eine gezielte Überprüfung von Bäumen
mit Baumhöhlen und Baumspalten insbesondere auf Vorkommen planungsrelevanter 
Arten, wie z. B. Fledermäuse, durch eine fachkundige Person durchzuführen. Falls 
artenschutzrechtlich relevante Vorkommen ermittelt werden, sind in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel geeignete Schutz- und Versorgungs- 
maßnahmen zu ergreifen.

4. Bäume ohne nachweislichen Fledermausbesatz sind unmittelbar nach der Kontrolle zu 
fällen. Die Fällung der Bäume, bei denen ein Vorkommen nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden kann, ist kontrolliert durchzuführen. Im Falle eines Fledermausfundes sind 
die Arbeiten sofort zu unterbrechen. Die Tiere sind zu bergen und fachkundig zu 
betreuen. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Wesel ist unverzüglich zu 
benachrichtigen.

5. Eine Abweichung von der Bauzeitenbeschränkung ist nur bei Vorlage einer fachlich 
fundierten Einschätzung durch eine(n) Fachgutachter(in) für Artenschutz möglich, 
der/die das Nichtauslösen der artenschutzrechtlichen Verbote belegt.

4. Bodenschutz

Alle Eingriffe in den Boden, die im Rahmen der Baumaßnahme durchgeführt werden, sind
gutachterlich zu begleiten. Trotz Untersuchungen können im Rahmen von Erdarbeiten
kontaminierte Bereiche angetroffen werden. Böden, in denen Einbauwerte überschritten
werden (Überschreitung der LAGA Z 1.2 - Werte) und die aus bautechnischer Sicht
herausgenommen werden müssen, können auf der Fläche nicht mehr wiederverwertet
werden, sondern müssen extern verwertet bzw. entsorgt werden. Erdarbeiten der
Baumaßnahme sind durch eine(n) vom Bauherrn beauftragte(n) Fachgutachter(in) zu
überwachen und begleiten zu lassen. Der/Die Gutachter(in) muss über Erfahrungen aus dem
Altlasten- und Bodenschutzbereich verfügen und die notwendige, fachliche Qualifikation
besitzen. Die Beurteilung der Eignung erfolgt in Anlehnung an die Verordnung des Landes
NRW über Sachverständige und Untersuchungsstellen für Bodenschutz und Altlasten
(SU-BodAV NRW) in der aktuellen Fassung.
Der/Die beauftragte Fachgutachter(in) ist der Bauordnung spätestens mit der Baubeginn-
anzeige namentlich zu benennen.

Der/Die Gutachter(in) hat über die Eingriffe in den Boden eine Dokumentation mit allen
Befunden und Beurteilungen anzufertigen, die auf Verlangen der Unteren Bodenschutz-
behörde (Kreis Wesel) vorzulegen ist. In der Dokumentation muss der Verbleib von
ausgebauten Auffüllungen und der Eignungsnachweis für einzubauendes Bodenmaterial
beschrieben werden. Auch für die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht bei
Grünflächen müssen qualitative und quantitative Angaben zum Bodenmaterial gemacht
werden (siehe § 12 Abs. 3 BBodSchV und DIN 19731, Nr. 5.1 und 5.2).

Die auf dem Grundstück vorgefundenen Aufschüttmaterialien können nach Entscheidung
des Fachgutachters / der Fachgutachterin vor Ort umgelagert werden. Dabei dürfen keine
Gefahren im Sinne des § 4 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) entstehen. Dies kann
unter Versiegelungen (Verkehrsflächen/ Fundamenten/ Bodenplatten), aber auch unter
geeigneten Bodenabdeckungen (s. u.) erfolgen. Der Einbau von ausgehobenen Aufschütt-
materialien in eine Tiefe unterhalb der auf dem Grundstück angetroffenen Altablagerungs-
basis, d. h. im Niveau von natürlich gewachsenem Boden, ist nicht zulässig (§ 4 in
Verbindung mit § 7 BBodSchG). Die Gefahrenvermeidung im Sinne des § 4 BBodSchG ist
durch den/die Gutachter(in) sicherzustellen und zu belegen.
Aushubmassen, die auf dem Grundstück nicht wieder eingebaut werden können, sind einer
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Zur Begrünung vorgesehene Flächen (durchwurzelbare Bodenschichten) sind durch eine
ausreichende Abdeckung mit geeignetem Bodenmaterial zu sichern bzw. nutzbar zu
machen.
Die erforderliche Oberbodenmächtigkeit richtet sich nach der geplanten Nutzung und sie
beträgt im Bereich von
• Zier- und Nutzgärten mindestens 0,60 m nach gebrauchsfertig hergestelltem Zustand.

Bei größeren Pflanzen (Sträucher, Bäume) muss der Bodenauftrag bzw.
Bodenaustausch in der Stärke der Durchwurzelungstiefe erfolgen.

• Grünflächen und sonstigen unbefestigten / nicht überbauten Flächen mindestens 0,35 m
nach gebrauchsfertig hergestelltem Zustand.

Bodenmaterialien, die zur Abdeckung und Geländegestaltung angeliefert werden, sind
geeignet, wenn sie
• den Vorsorgeanforderungen der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

entsprechen
• keine Störstoffe wie z. B. Kunststoffe, Metallteile, Müll o. Ä. enthalten
• nur sehr geringe Mengen (weniger als 10 Vol.-%) unkritischer technogener Substrate,

wie z. B. kleine Ziegel- oder Betonbruchstücke enthalten
• nach Augenschein und Geruch unauffällig sind
• nach ihrer Herkunft keinem Belastungsverdacht unterliegen.
Die Eignung der Bodenmaterialien ist schriftlich zu dokumentieren.

Beim Umgang mit Böden und Bodenmaterialien und bei der Herstellung der nicht überbauten
Flächen sind die DIN 19731, die DIN 18915 und die materiellen Anforderungen der §§ 9 und
12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten. Für den
Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben wird auf die DIN 19639
hingewiesen.

Der Einbau von Bodenmaterial erfolgt
• horizontweise, d. h. zuerst der Unterboden, danach der humose Oberboden
• nur bei trockener Witterung und ausreichend abgetrockneten Böden
• mit leichten Maschinen, vorzugsweise Raupenbaggern, mit geeignetem Fahrwerk, die

„vor Kopf“ arbeiten können, um Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Sollten im Rahmen der Bautätigkeiten unerwartete Vorkommnisse eintreten (z. B.
ungewöhnliche Verfärbungen oder Gerüche im Boden) muss die Untere Bodenschutz-
behörde (Kreis Wesel) umgehend davon unterrichtet werden.

Eine punktuelle Versickerung von Oberflächenwasser ist prinzipiell nur in natürlichen und
nicht verunreinigten Böden möglich. Eine Durchsickerung von Auffüllungen ist nicht zulässig.
Die wasserrechtlichen Anforderungen hinsichtlich Grundwasserabstand, Filterstrecke bis
zum Grundwasser etc. sind in jedem Fall einzuhalten.

5. Wasserrechtliche Erlaubnisse

Aufgrund der durch den Altstandort bedingten Einschränkungen sind für nachfolgende
Nutzungen wasserrechtliche Erlaubnisse erforderlich und bei der Unteren Wasserbehörde
(Kreis Wesel) zu beantragen:
• Die Versickerung von Niederschlagswasser über technische Einrichtungen wie Mulden

oder Rigolen bedarf der Genehmigung. Grundsätzlich ist eine Versickerung
unbelasteten Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone anzustreben.
Belastetes Niederschlagswasser bedarf grundsätzlich einer Vorbehandlung. Von einer
Versickerung des Niederschlagswassers über Sickerschächte ist abzusehen.

• Die Entnahme von Grundwasser (dauerhaft und/oder temporär).
• Der Einbau von güteüberwachten Recycling-Materialien bzw. Sekundärrohstoffen und

mineralischen Stoffen aus industriellen Prozessen.
• Die Nutzung von Erdwärme.

6. Leitungsrechte der Versorgungsträger und Anlieger

Innerhalb der Flächen für Leitungsrechte dürfen keine Maßnahmen vorgenommen werden,
die den Bestand oder die Betriebssicherheit der Ver- und Entsorgungsleitungen gefährden.

Das Anpflanzen von Bäumen im Bereich der Anlagen ist unzulässig, wenn hierdurch die
Betriebssicherheit und die Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt werden. Auf die Beachtung
des Merkblattes DWA-M 162 bzw. GW 125 (M) über „Bäume, unterirdische Leitungen und
Kanäle" wird hingewiesen. Baumstandorte und entsprechende Sicherungsmaßnahmen sind
vorab mit den Leitungsträgern abzustimmen.

7. LKW-Fahrverbot

Auf Grundlage der Fachgutachten zu den Themen ‚Verkehr‘ und ‚Schall‘ ist für die Straße
"Am Dreieck" ein Durchfahrtsverbot für LKW vorgesehen. Das Fahrverbot wird von
behördlicher Seite durch entsprechende Beschilderung umgesetzt.
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Teilbereich B - Waldersatz-Fläche (gemäß Festsetzung  Nr. 6.1)
Maßstab 1:1.000
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Teilbereich A - Baugebiet
Maßstab 1:500
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Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung ist am .................... gemäß
§ 10 BauGB mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan und die Begründung ab sofort
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, ortsüblich bekannt gemacht worden.

Voerde (Niederrhein), den

........................................................................................
Bürgermeister

Legende Bestandsangaben

SW Schmutzwasser

KD Kanaldeckelhöhe

KS Kanalsohlhöhe

Kanaldeckel

Kanal

Flurstücksnummer

25,35 Geländehöhe (Bestand)
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Planinhalte / Legende

I. Planungs- und Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs

1.1 Plangrenze (§ 9 Abs. 7 Baugesetzbuch – BauGB)
Teilbereich A
Teilbereich B

2. Art der baulichen Nutzung

2.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 Baunutzungsverordnung - BauNVO)

2.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig 
(§ 4 Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 6 BauNVO).

2.2 Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

2.2.1 In dem Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Vergnügungs-
stätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nicht zulässig 
(§ 6 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO).

2.3 Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)
 und
 Eingeschränkte Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

2.3.1 In den Gewerbegebieten und eingeschränkten Gewerbegebieten sind Tank-
stellen sowie Vergnügungsstätten nicht zulässig 
(§ 8 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO).

2.3.2 Innerhalb der eingeschränkten Gewerbegebiete GE(e) sind nur die Arten von
Nutzungen bzw. die baulichen und sonstigen Anlagen zulässig, die das
Wohnen nicht wesentlich stören
(§ 8 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 1 Abs. 4 BauNVO).

2.3.3 In dem Gewerbegebiet GE 1 und in dem eingeschränkten Gewerbegebiet
GE(e) 3 sind betriebsbedingte Wohnnutzungen und Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes unzulässig 
(§ 8 Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO).

2.4 In den Baugebieten sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig 
(§§ 4, 6 und 8 i. V. m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO).

3. Dichte des Baugebiets

3.1  Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO)

3.2  Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (§§ 16 und 20 BauNVO)

3.3 offene Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

3.4 abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

3.4.1 Innerhalb der Baugebiete, für die eine abweichende Bauweise festgesetzt ist,
gilt die offene Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäudelängen über 50 m
zulässig sind.

3.5 Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

3.5.1 Die Mindestgrundstücksgröße für freistehende Einfamilienhäuser beträgt
400 m².

3.5.2 Die Mindestgrundstücksgröße für Doppelhaushälften beträgt 325 m².

3.5.3 Die Mindestgrundstücksgröße für Reihenhäuser beträgt 200 m².

3.6 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

3.6.1 Bei der Errichtung von freistehenden Einfamilienhäusern sind höchstens
2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

3.6.2 Bei der Errichtung von Eigenheimen in Form von Doppelhaushälften und
Reihenhäusern ist höchstens 1 Wohnung je Wohngebäude zulässig.

3.6.3 Bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern sind höchstens 8 Wohnungen je
Wohngebäude zulässig.

4. Bauhöhen und Baugrenzen

4.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO)

4.1.1 In den Gewerbegebieten GE und GE(e) wird die Höhe baulicher und 
sonstiger Anlagen (Gebäudehöhe GH) auf max. 14,0 m begrenzt.

4.1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten und im Mischgebiet wird die Höhe bau-
licher und sonstiger Anlagen (Gebäudehöhe GH) auf max. 13,50 m begrenzt.

4.1.3 Die festgesetzte maximale Höhe baulicher und sonstiger Anlagen (Gebäude-
höhe GH) darf in den Gewerbegebieten GE und GE(e) durch erforderliche
haustechnische Anlagen einschließlich Treppenhäusern, Lüftungsanlagen,
Aufzugsüberfahrten sowie Anlagen zur Solarenergiegewinnung um maximal
2,5 m überschritten werden. Die Aufbauten sind von den jeweiligen 
Außenwänden um das mindestens 1,0-fache ihrer Höhe zurückzusetzen.

4.1.4 Der obere Bezugspunkt für die maximale Gebäudehöhe (GH) ist bei Flach-
dächern die Oberkante der Attika des obersten Geschosses. Bei Sattel-
dächern ergibt sich der obere Bezugspunkt der maximalen Gebäudehöhe aus
dem obersten Schnittpunkt der gegenläufigen Dachflächen (First).

4.1.5 Der untere Bezugspunkt für die maximale Gebäudehöhe (GH) ist jeweils die
gemittelte, im Bebauungsplan in Metern über NHN festgesetzte Höhe der das
Gebäude erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche an der gebäudeseitigen
Straßenbegrenzungslinie zwischen den Schnittpunkten der Verlängerung der
Seitenwände des Gebäudes mit der Straßenbegrenzungslinie.

4.2 Höhenlage (§ 9 Abs.3 BauGB)

4.2.1 Die Höhenlage der öffentlichen Verkehrsfläche ist im Bebauungsplan 
zeichnerisch in Metern über NHN festgesetzt (Höhe Straßenbord im 
Anschluss an die Baugrundstücke). Zwischen einzelnen Höhenpunkten ist die
Höhenlage des Straßenbordes zu interpolieren.

GE

MI

WA

GE(e)

0,4
II
o
a

25,68

z. B. LPB III

8. Einsichtnahme von Unterlagen

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien,
Erlasse und DIN-Vorschriften), Gutachten und Untersuchungen können bei der Stadt Voerde
beim Fachdienst 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz im 2. OG des Rathauses -
Rathausplatz 20, 46562 Voerde (Niederrhein) - eingesehen werden.
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Begründungs-Entwurf 
 

Anlass der Planung 

In Voerde-Friedrichsfeld befindet sich südlich des Wesel-Datteln-Kanals ein ehemaliger Ge-

werbe- und Industriestandort, der in weiten Teilen heute brach liegt und nur im östlichen Be-

reich in alten Hallengebäuden noch temporäre Zwischennutzungen aufweist. Auch die Auf-

stellung der seit dem Jahr 2011 für dieses Areal rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 63 sowie weiterführende Bemühungen der vergangenen Jahre, den Standort für 

eine vornehmlich gewerbliche Nutzung zu reaktivieren, waren nicht erfolgreich. 

Im westlichen Teil der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 strebt ein Investor für einen 

etwa 3,9 ha großen Bereich zwischen Poststraße, der Straße „Am Dreieck“, dem Kurierweg 

und dem Wesel-Datteln-Kanal die Überplanung an. Er errichtet als Haupteigentümer dieses 

Plangebietes auf Grundlage des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplans bereits ein neues 

Verwaltungsgebäude für ca. 120 Mitarbeiter. Südlich davon wird künftig in Ergänzung der an 

der Straße „Am Dreieck“ und an der Nordstraße liegenden Wohnquartiere weitere Wohn- und 

Mischbebauung angestrebt. In Richtung Norden und Osten sollen die neuen Wohnbebauun-

gen und das Verwaltungsgebäude mit Gewerbenutzungen ergänzt werden, die einerseits für 

das Wohnen verträglich sind und zum anderen die Gewerbegebiete der Poststraße und des 

Kurierwegs ergänzen. Einen Gewerbe- und Mischgebietsstandort zum Wohn- und Gewerbe-

standort zu entwickeln, erfordert neues Planrecht bzw. die Überplanung des vorhandenen 

Bebauungsplans.  

Vor dem Hintergrund der Stärkung der Innenentwicklung ist eine städtebauliche Neuordnung 

des Areals zielführend und in Anbetracht der bereits lange bestehenden Gewerbebrache drin-

gend geboten. 

Verfahrensablauf 

Um für die angestrebte Ansiedlung von Wohnbebauung, Mischgebietsnutzungen und Ge-

werbe die bauleitplanerischen Voraussetzungen zu schaffen und die derzeit rechtskräftige  

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 zu überplanen, hat der Rat der Stadt Voerde am 

09.07.2019 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ aufzustellen. 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan der In-

nenentwicklung ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufge-

stellt.  

Am 12.09.2019 sind den Bürgerinnen und Bürgern die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-

nung, Ergebnisse der bis dahin vorliegenden Untersuchungen sowie die wesentlichen Auswir-

kungen der Planung in einer öffentlichen Anhörung vorgestellt worden. Die frühzeitige Beteili-

gung der Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange erfolgte von Anfang Oktober bis 

Anfang November 2019. 

S
ei

te
27

5
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



Stadt Voerde - Der Bürgermeister       Seite  4 

Fachdienst 6.1                                                   21.08.2020 

 

Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Anregungen von Bürger(inne)n führten zu einer Planänderung (Ergänzung eines Wendeham-

mers im Plangebiet) sowie zur Anordnung bzw. Markierung von Stellplatzbereichen in der 

Poststraße östlich der B8, um den dortigen Verkehrsfluss zu verbessern.  

Stellungnahmen von Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange erforderten die 

Überarbeitung von Gutachten, weitere Untersuchungen sowie die Berücksichtigung von bis 

dahin noch unbekannten Aspekten.   

Aufgrund des erforderlichen Waldersatzes, der außerhalb des eigentlichen Plan- bzw. Bauge-

bietes durchgeführt wird, ist der räumliche Geltungsbereich modifiziert und um die Waldersatz-

fläche in einem zweiten Geltungsbereich ergänzt worden. Insofern umfasst der Bebauungs-

plan Nr. 136 die Geltungsbereiche des Baugebietes (Teilbereich A) und des Waldersatzes 

(Teilbereich B). 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie 

Hindenburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B erfolgt in Verbindung mit der Beschluss-

fassung zur öffentlichen Auslegung. 

Mit den nun vorliegenden fortgeschriebenen Unterlagen soll die öffentliche Auslegung des Be-

bauungsplans erfolgen.  

1 Zweck und Ziele der Planung 

Durch den Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hamm-

weg“ – Teilbereiche A und B wird ein Teilbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 

„Lippe-Seiten-Kanal/Alte Hünxer Straße“ überplant sowie der durch die angestrebte Planung 

erforderlich werdende Waldersatz an einem externen Standort gesichert.  

Teilbereich A 

Die Anpassung der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 ist aus stadtentwicklungspoliti-

scher Sicht erforderlich, weil die bisher rechtskräftigen bauleitplanerischen Zielvorstellungen 

für den Bereich des Plangebietes seit mehreren Jahren nicht zu einer nachhaltigen Folgenut-

zung des ehemaligen Werksgeländes geführt haben.  

Während sich das Baugebiet (Teilbereich A) auf Grundlage der rechtskräftigen 2. Änderung 

des Bebauungsplans Nr. 63 bisher gewerblich bis industriell entwickeln sollte, werden mit dem 

neu aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 136 wohnnutzungsverträgliche Gewerbenutzungen 

und Wohnbebauungen angestrebt.  

Die seit vielen Jahren zwischen Nordstraße und Wesel-Datteln-Kanal liegende Industrie- und 

Gewerbebrache soll sich zu einem attraktiven Gewerbe- und Wohnquartier entwickeln. Dies 

verbessert einerseits das städtebauliche Erscheinungsbild des Gebietes und trägt dem Erfor-

dernis der Innenentwicklung sowie den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung. Weil 

in Friedrichsfeld eine anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken am Wohnungsmarkt fest-

zustellen ist, soll der Anteil an Wohnnutzungen im Übergang zum südlich angrenzenden 

Wohnquartier Nordstraße/Am Dreieck erhöht werden. Der Inanspruchnahme von bisher nicht 
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baulich genutzten, ökologisch sensibleren Flächen im Außenbereich kann damit gleichzeitig 

entgegengewirkt werden. 

Die neuen Nutzungsziele erfordern Anpassungen der Festsetzungen des derzeit geltenden 

Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung hinsichtlich der Ausweisung von Baugebieten im südli-

chen Teil des Plangebietes, in denen vornehmlich Wohnungsbau realisiert werden soll. Für 

die weitere Nutzungsgliederung im Baugebiet soll der nördliche Teilbereich weiterhin gewerb-

lichen Nutzungen vorbehalten sein, allerdings bezüglich seiner baulichen Nutzungsintensität 

und seiner zulässigen Immissionsausprägungen im Hinblick auf die vorhandenen sowie die 

geplanten Wohnnutzungen eingeschränkt werden.   

Die grundlegenden Ziele, die bei jeder Bauleitplanung berücksichtigt werden müssen, sind in 

§ 1 des Baugesetzbuches im Einzelnen aufgeführt. Dazu zählen unter anderem gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse sowie die sozialen und kulturellen Be-

dürfnisse der Bevölkerung, die Baukultur und der Schutz historischer Gebäude sowie des Orts-

bilds, der Umwelt- und Klimaschutz, die Belange der Wirtschaft, des Verkehrs, der Verteidi-

gung und des Hochwasserschutzes. Bei der vorliegenden Planung sind gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Wirtschaft sowie 

das Ortsbild und die Entwicklung der vorhandenen Stadtteile (Innenverdichtung) sowie die 

Wiedernutzbarmachung von Flächen von besonderer Bedeutung.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll die Möglichkeit zur Entwicklung bzw. Wie-

dernutzbarmachung der Fläche für gewerbliche Büro-/Verwaltungsstrukturen, kleingewerbli-

che Nutzungen sowie hochwertige Wohneinheiten in räumlich integrierter Lage der Stadt Vo-

erde geschaffen werden. Der Bebauungsplan zielt darauf ab, ein seit längerer Zeit in Gänze 

brachliegendes Gelände einer neuen Nutzung zuzuführen, statt neue Flächen für diese Nut-

zung außerhalb der Ortslage in ökologisch sensibleren Bereichen in Anspruch zu nehmen. 

Durch entsprechende zeichnerische und textliche Festsetzungen im Bebauungsplan wird si-

chergestellt, dass sich die zukünftige Bebauung in die Umgebungsstruktur einfügt. 

Weiterhin hat sich die Stadt Voerde durch Ratsbeschluss eigene Entwicklungsziele gegeben, 

die beispielsweise im Einzelhandelskonzept oder in Rahmenplanungen für bestimmte Ortsteile 

und Gebiete festgelegt sind. In Bezug auf das Einzelhandelskonzept ist bei jeder Planung zu 

prüfen, inwieweit die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche beeinträchtigt 

werden könnte.  

Das Gebiet liegt etwa 400 m nördlich des Nahversorgungsstandorts Alte Hünxer Straße. Die 

Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 136 schließen Einzelhandel aus. Insofern sind keine 

negativen Beeinträchtigungen für die Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungs-

bereiche im Voerder Stadtgebiet zu erwarten, vielmehr unterstützt die Entwicklung der Brach-

fläche zu einem Wohnstandort und die Aniedlung von Arbeitsplätzen die Sicherung der beste-

henden Nahversorgungsberiebe.  

Ansonsten liegt der Planbereich nicht in einem Gebiet, für das eine besondere Rahmenpla-

nung bzw. ein städtebauliches Entwicklungsprogramm beschlossen wurde.  
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Darüber hinaus ergeben sich aus der konkreten örtlichen Situation einige besondere Ziele, die 

mit der Planung erreicht werden sollen: 

 Zur Nachnutzung und Weiterentwicklung des Standortes bedarf es auch vor dem Hin-

tergrund der Stärkung der Innenentwicklung einer städtebaulichen Neuordnung des 

Areals. Im Ergebnis soll im Zuge der Ansiedlung von Büroarbeitsplätzen in einer grö-

ßeren Gewerbestruktur und ergänzender kleingewerblicher Strukturen eine wohnver-

trägliche gewerbliche Entwicklung gesteuert und die Errichtung eines städtebaulich at-

traktiven und bedarfsgerechten Wohnquartiers ermöglicht werden. 

 Die geplanten Nutzungen und Bebauungen sollen sich in die umgebenden Siedlungs-

strukturen einfügen, gleichzeitig aber auch ein modernes städtebauliches Quartier er-

geben. 

 Im Plangebiet soll ein ausreichendes Stellplatzangebot unter Vermeidung von Park-

suchverkehren in den angrenzenden Quartieren gesichert werden. 

 Die Verkehrserschließung des Gebietes erfolgt über die Poststraße und die Straße „Am 

Dreieck“. Durch die Anbindung des neuen Baugebietes an beide Straßen soll eine ver-

kehrliche Vernetzung der Neuverkehre entstehen, so dass eine Überbelastung einzel-

ner Straßenzüge vermieden wird. Eine Anbindung des Planbereiches an den Kurier-

weg kann derzeit aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht ermöglicht werden, bleibt 

aber wie bisher als Ziel der Stadtentwicklung im Bebauungsplan verankert.  

 Die am südlichen Rand des Plangebiets noch vorhandenen Robinien-Gehölze, die im 

Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung in einem 10 m breiten Streifen als zum Erhalt 

festgesetzt und forstrechtlich als Wald einzustufen sind, sollen zugunsten einer künfti-

gen Gartennutzung beseitigt und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens forst-

rechtlich ausgeglichen werden.  

 Eine Durchgrünung des Plangebietes soll über festgesetzte Bäume, Hecken und Grün-

dächer erfolgen, um Natur- und Klimabelangen trotz Verlustes der im Planbereich vor-

handenen Baumreihe und Gehölze gerecht zu werden und ein gutes Wohnumfeld und 

-klima zu erreichen. 

 Die östlichste der nach Norden verlaufenden Stichstraßen der Nordstraße wird in die 

Überplanung aufgenommen, um die ursprünglich vorgesehene und durch die 2. Ände-

rung des B-Plans Nr. 63 in Teilen überplante Wendeanlage am Ende der Nordstraße 

nunmehr doch als solche dauerhaft zu sichern. 

 Am östlichen Rand des Plangebiets erfolgt die Sicherung einer Trassse, in der Ver- 

und Entsorgungsleitungen liegen, durch die die angrenzenden Grundstücke an das 

Leitungsnetz der Nordstraße angebunden sind.  

Das ca. 3,9 ha große Plangebiet ist Bestandteil eines zusammenhängenden Siedlungsbe-

reichs. Weil die im Bebauungsplan angestrebte, zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 

2 Baunutzungsverordnung etwa 17.960 qm beträgt und damit der Schwellenwert von  
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

20.000 qm nicht erreicht wird, kann der Bebauungsplan Nr. 136 im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) aufgestellt werden. Die für die-

ses Verfahren zu beachtenden besonderen Bedingungen werden im Einzelnen im Kapitel 4.2 

behandelt. 

Teilbereich B 

Da es Ziel für den Teilbereich A ist, einen dort vorhandenen Waldbereich in Form von Robi-

niengehölzen zugunsten von Wohnbebauung und künftigen Gartennutzungen zu beseitigen, 

ist ein entsprechender forstrechtlicher Ausgleich erforderlich. Dieser soll im Teilbereich B des 

Bebauungsplans auf einer Grünlandfläche im Kreuzungsbereich Hindenburgstr. (B 8) / Hamm- 

weg (L 463) durch die Anlegung eines an einen vorhandenen Waldbereich angrenzenden 

forstlichen Pflanzverbundes und eines Waldrand-/Krautsaums geschaffen werden. 

2 Städtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1 Nutzungen und Struktur 

Teilbereich A 

Städtebauliche Situation: 

Das Plangebiet ist ein altindustrieller Standort an der nördlichen Grenze des Stadtteils Frie-

drichsfeld und Teil eines südlich des Wesel-Datteln-Kanals verlaufenden Industrie- und Ge-

werbeflächenbandes, das westlich des Plangebietes im Verlauf der Poststraße deutlich auch 

mit Betriebsleiterwohnungen durchsetzt ist.  

Zwischen Plangebiet und dem etwa 15 m nördlich liegenden Kanal verläuft die Trasse einer 

Wirtschaftsbahn, die als Bahnfläche und Schienenweg gewidmet ist.  

Um grundsätzlich eine Nachnutzung des Gebiets voranzubringen, hat der Flächeneigentümer, 

dem der mittlere und südliche Planbereich gehört, bereits auf der Rechtsgrundlage des Ur-

sprungsplans, die Hallengebäude der gewerblichen Altanlagen abgebrochen und das Gelände 

unter Beteiligung der zuständigen Fachbehörden für eine neue Entwicklung hergerichtet. In 

Abstimmung mit der Stadtverwaltung wurden auf Grundlage der bisherigen Planrechts des 

Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung ein Teil der festgesetzten Haupterschließungen und 

Kanäle bereits hergestellt; ebenso wurde mit dem Bau des neuen Verwaltungsgebäudes im 

Dezember 2019, und mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses im April 2020 begonnen.  

Am südlichen Rand des Plangebietes befindet sich ein 3,50 m breiter und überwiegend beid-

seits eingegrünter öffentlicher Fuß- und Radweg, der über das Plangebiet hinaus von der etwa 

170 m westlich liegenden Bogenstraße bis zu dem im Planbereich liegenden Wendehammer 

der Stichstraße der Nordstraße führt.  

Nördlich dieses Weges angrenzend sind im Planbereich partielle Vegetationsstrukturen, für 

die bereits der Ursprungsplan des Bebauungsplans Nr. 63, mit Ausnahme eines kleinen Be-

reichs einer ehemaligen Werkszufahrt, eine 10 m breite Fläche mit zu erhaltenden Bäumen ab 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Stammumgfang 0,6 m festsetzt. Die dort vorhandenen Bäume, größtenteils Robinien, befinden 

sich überwiegend in einem schlechten Erhaltungszustand und werden, da sie als Schutzab-

grenzung zwischen Gewerbe und Wohngebiet nicht mehr erforderlich und geschädigt sind so-

wie der neuen Planung von Wohngrundstücken mit kleinen Gärten entgegenstehen, beseitigt 

und durch Waldersatzmaßnahmen außerhalb des Baugebietes im etwa 2,8 km entfernten Teil-

bereich B ersetzt.  

Der nordwestliche Bereich des Plangebietes ist durch eine Firma für Landschaftsbau belegt. 

Hier befinden sich neben einem Verwaltungs- und Lagergebäude vornehmlich außenliegende 

Schüttboxen.  

Zudem ist im Norden des Plangebietes eine einzelne Einzelhausbebauung angesiedelt, in der 

Dienstleistungsgewerbe einschließlich zugehöriger Wohnungen untergebracht ist. Diese 

Strukturen setzen sich in östlicher Richtung fort. 

Im Süden grenzt das Plangebiet an den Wohnsiedlungsbereich beidseitig der Straße „Am 

Dreieck“ sowie der Nordstraße an. Hier dominieren überwiegend ältere Eigenheimstrukturen 

mit zum Teil großzügigen Gartengrundstücken. In östlicher Richtung schließen an diesen 

Wohnsiedlungsbereich Nahversorgungseinrichtungen (Lebensmittel und Getränke) in einer 

gemischten Struktur mit anderen gewerblichen Nutzungen und Wohnen an.  

Das Plangebiet ist topografisch weitestgehend eben. 

Eigentumsverhältnisse: 

Fast das gesamte Plangebiet gehört Privateigentümern. Lediglich der Fuß- und Radweg am 

Südrand sowie die Sichstraße der Nordstraße befinden sich im Eigentum der Stadt Voerde.   

Der Eigentümer, dem ca. 2/3 des Planbereiches gehören, strebt für seine im mittleren und 

südlichen Teil liegenden Grundstücke die Umsetzung des städtebaulichen Nutzungskonzepts 

an, das dem Bebauungsplan Nr. 136 zugrunde liegt.  

Verkehrliche Anbindung: 

Die Erschließungsstraßen des neuen Baugebiets binden in westlicher Richtung an die Post-

straße an, die bisher mit einer Wendeanlage vor dem Plangebiet endete. Bei dieser Anbindung 

handelte es sich um eine Grundstückszufahrt der vormaligen Gewerbenutzung. Eine öffentli-

che Straßenverlängerung der Poststraße in den Planbereich hinein war bereits im Bebauungs-

plan Nr. 63 vorgesehen, wurde jedoch erst Mitte 2019 in teilweiser Umsetzung der alten und 

unter Beachtung der neu geplanten Verkehrskonzeption teilhergestellt (Anlegung bis zum Aus-

bauzustand Baustraße). Ein Endausbau ist für 2021 geplant. 

Die Straße „Am Dreieck“ führt heute bis an die Grenze des Plangebietes heran. In der Ver-

gangenheit hat hier ebenfalls eine Grundstückszufahrt als Werkszufahrt zu dem Industrieareal 

bestanden. Diese Zufahrt hatte Bestandsschutz, bis sie durch den Bebauungsplan Nr. 63 über-

plant wurde, der hier einen 10 m breiten Streifen mit anzupflanzenden Bäumen und im weite-

ren Verlauf mit zu erhaltenden Bäumen festsetzt. Südlich angrenzend zu diesem 10 m breiten 

Grünstreifen besteht ein in Ost-West-Richtung verlaufender öffentlicher Fuß- und Radweg. 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Eine Anbindung über den Kurierweg östlich des Plangebietes besteht heute nicht. Grundsätz-

liche Erschließungsflächen sind im Umfeld der dort noch vorhandenen Gewerbehallen zwar 

vorhanden, diese sind jedoch in Privatbesitz.  

Die östlichste der nach Norden verlaufenden Stichstraßen der Nordstraße wird in die Überpla-

nung aufgenommen, um die ursprünglich vorgesehene und durch die 2. Änderung des B-Plans 

Nr. 63 in Teilen überplante Wendeanlage nunmehr doch als solche dauerhaft zu sichern. 

Nächstgelegene Bushaltestellen mit Verbindungen nach Voerde, Hünxe und Wesel liegen in 

rund 500 m bis 1 km Entfernung an der Alte Hünxer Straße und der Hindenburgstraße (B 8). 

Die Autobahn A3, Anschlussstelle Hünxe befindet sich in rund 7 km Entfernung; die Autobahn 

A59, Anschlussstelle Dinslaken West, in ca. 12,5 km Entfernung.  

Der Bahnhof Friedrichsfeld mit Anschluss an Dinslaken und Wesel (Bahntrasse Oberhausen-

Emmerich) ist in rund 2 km fußläufig zu erreichen. 

Sonstige Infrastrukturen: 

Das Ortszentrum von Friedrichsfeld befindet sich in einer fußläufigen Entfernung von rund  

1,5 km in südwestlicher Richtung. Dort sind mehrere Dienstleistungs-, Versorgungs- und sozi-

ale Infrastrukturen im näheren Umfeld des Marktplatzes angesiedelt.  

Der Nahversorgungsstandort Alte Hünxer Straße ist über die Nordstraße fußläufig in rund  

300 m bis 500 m zu erreichen. 

Darüber hinaus befinden sich im Umkreis von etwa 700 - 800 m (Luftlinie) des Plangebietes 

östlich der B8 verschiedene Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder: Gemein-

schaftsgrundschule (Elisabethschule, Hugo-Mueller-Str. 23), Kindertageseinrichtung an der 

Straße „An der Schule“ und Kita an der Kastanienallee 1. Im Stadtteil Friedrichsfeld gibt es 

westlich der B8 zudem das ca. 2,3 km (Luftlinie) entfernte Gymnasium Voerde und weitere 

Kindergärten. 

An sportlichen Einrichtungen sind die Sportanlage Am Tannenbusch (Luftlinie 400 m) sowie 

Tennisanlagen südlich der Heidestraße (Luftlinie 900 m) zu nennen.  

Teilbereich B: 

Der Teilbereich B des Bebauungsplans Nr. 136, in dem die Waldersatzmaßnahmen durchge-

führt werden, liegt rund 2,8 km Luftlinie vom Baugebiet entfernt, südwestlich des Kreuzungs-

bereichs Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463). Die Fläche stellt sich derzeit als Grün-

land bzw. Wiese dar. Das gesamte Flustück 61 (Gemarkung Voerde, Flur 29) ist im Süden / 

Südwesten von einem Gehölzstreifen umgeben, hinter dem sich im Westen landwirtschaft-

lich genutzte  Flächen und im Süden weiteres Grünland bzw. Wiesen anschließen. Im Süd-

osten grenzt eine Waldfläche an, die durch die festgesetzten Waldersatzmaßnahmen er-

gänzt wird.  
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

2.2 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sonstige 
Rechte 

Regionalplanung 

Teilbereich A: 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) ist dieser Teilbereich des Be-

bauungsplans als gewerblich-industrieller Bereich (GIB) dargestellt. Der neue, in Aufstellung 

befindliche und im Entwurf vorliegende Regionalplan Ruhr des Regionalverbandes Ruhr 

(RVR), der den GEP 99 überplant, stellt die gesamte Fläche des vorliegenden Plangebietes 

nunmehr als allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Demnach folgt die beabsichtigte Pla-

nung mit der angestrebten Festsetzung von Gewerbe-, Misch- und Wohngebieten den Zielset-

zungen des in Aufstellung befindlichen und künftig zu berücksichtigenden Regionalplanes. 

Im Zuge der Abstimmung mit dem RVR über die Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele 

der Raumordnung gemäß § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetzt (LPlG) teilte der RVR mit 

Schreiben vom 25.11.2019 mit, dass aus Sicht der Regionalplanung keine raumordnerischen 

Bedenken bestehen. Der Bebauungsplan Nr. 136 steht im Einklang mit den Zielen der Raum-

ordnung. Diese Abstimmung bezog sich zunächst nur auf das Baugebiet (Teilbereich A).  

Teilbereich B: 

Im Rahmen der im Herbst 2019 stattgefundenen frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange hatte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW auf die 

Notwendigkeit von Waldersatz hingewiesen. Die landesplanerische Anfrage für den Teilbe-

reich B des Bebauungsplans Nr. 136 (Waldersatz) wird in Verbindung mit den Beteiligungs-

verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage des Bebauungsplanentwurfs) und § 4 Abs. 2 

BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange) durchgeführt.  

Der Teilbereich B ist im GEP 99 als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt, eine 

Teilfläche als Waldbereich. Zudem ist dieser Bereich Teil eines Regionalen Grünzugs und 

grenzt an einen Bereich mit der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsori-

entierte Erholung“. Im Entwurf des Regionalplans Ruhr ist die Darstellung ähnlich; die Frei-

raumfunktion ist etwas ausgedehnter dargestellt, der im GEP 99 dargestellte Waldbereich 

fehlt. Ein Waldersatz an dieser Stelle fügt sich in die Freiraum-Darstellung des Regionalplanes 

ein.  

Landschaftsplanung 

Teilbereich A: 

Dieser Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 136 (Baugebiet) liegt außerhalb des Geltungs- 

bereichs des Landschaftsplans des Kreises Wesel Raum Dinslaken/Voerde.  

  

S
ei

te
28

2
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



Stadt Voerde - Der Bürgermeister       Seite  11 

Fachdienst 6.1                                                   21.08.2020 

 

Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Teilbereich B: 

Der Teilbereich B liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans des Kreises Wesel Raum 

Dinslaken/Voerde; westlich der B 8 und gehört zum festgesetzten Landschaftsschutzgebiet 

L 3: Holthausen und Speller Heide.  

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst den überwiegend bewaldeten Bereich der Speller 

Heide südlich der Heidesiedlung sowie den Offenland-Waldkomplex nordöstlich und östlich 

der Sportanlage an der Rönskenstraße. Es hat eine besondere Bedeutung für den lokalen 

Biotopverbund sowie für geschützte Pflanzen- und Tierarten (z. B. Reptilien, Hecken- und Ge-

büschbrüter). Aufgrund seiner strukturellen Vielfalt und der guten Erschließung ist es auch für 

das Landschaftsbild und die siedlungsnahe Erholung und Freizeitnutzung bedeutsam. 

Das Schutzgebiet setzt sich außerhalb dieses Landschaftsplanes nach Osten im Landschafts-

plan Hünxe/Schermbeck als Landschaftsschutzgebiet fort und ist in seinem gesamträumlichen 

Kontext als schutzwürdig einzustufen.  

Der Teilbereich B des B-Plans Nr. 136 befindet sich im Entwicklungsraum E 5 „Offenland-

Wald-Komplex, Holthausen, Spellener Heide“ mit dem Entwicklungsziel „der Erhaltung einer 

mit naturnahen Lebensräumen und sonstigen natürlichen Landschaftselementenreich oder 

vielfältig ausgestatteten Landschaft“. Der Entwicklungsraum E 5 hat als Trittsteinbiotop eine 

Bedeutung für den lokalen Biotopverbund.  

In der Festsetzungskarte Teil 2 „Maßnahmenräume/Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-

ßungsmaßnahmen (§ 26 LG) ist der Bereich innerhalb der Maßnahmengruppe der strukturrei-

chen Offenlandbereiche als Maßnahmenraum M 9: Holthausen westlich der Bundesstraße B 

8 festgesetzt. Hier benennt der Landschaftsplan folgende Maßnahmen: 

Entwicklungsmaßnahmen: 

 Anlage von Biotopstrukturen (insges. ca. 0,05 – 0,1 ha): 

- Anpflanzung von Feldgehölzen, Hecken und Gehölzstreifen  

- Anpflanzung von Baumgruppen und Kopfbäumen 

- Anlage von Feldrainen und Krautsäumen 

 Umwandlung von Acker in Grünland insbesondere in Gewässernähe 

Optimierungsmaßnahmen: 

 Naturschutz orientierte Bewirtschaftung von Grünlandflächen  insbesondere in Gewäs-

sernähe 

Erschließungsmaßnahmen: 

 Herstellung einer West-Ost-Reitwegeverbindung zum Lückenschluss an das vorhandene 

Reitwegenetz im Bruckhauser Wald unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Lebens-

räume und Biotope 

Entwicklungsziel für den Maßnahmenraum M 9 ist die Erhaltung einer reich strukturierten  

Offenlandschaft.  
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Das Ziel des Bebauungsplanes, im Teilbereich B eine bereits vorhandene Waldfläche auf einer 

intensiv genutzten Fettweide durch einen Waldstreifen (ca. 1.200 m²) zu ergänzen und einen 

Waldsaum (ca. 400 m²) anzulegen, ist mit den Zielen und Vorgaben des Landschaftsplanes 

vereinbar. Auf einer ansonsten bis auf eine randliche Wallhecke freien Wiesenfläche wird ein 

kleiner forstlicher Pflanzverbund an einem vorhandenen Wald angelegt. Vorhandene Struktu-

ren werden so ergänzt. Die Offenlandschaft bleibt trotzdem erhalten.   

Flächennutzungsplanung 

Teilbereich A: 

Die beabsichtigte Planung entspricht nicht vollständig den Darstellungen des Flächennut-

zungsplans. Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Stadt Voerde stellt für den Teilbereich 

A des Bebauungsplanes Nr. 136 im nördlichen Teil gewerbliche Bauflächen und im südlichen 

Teil gemischte Bauflächen dar. Damit entspricht der Bebauungsplan überwiegend dem Ent-

wicklungsgebot des § 8 BauGB. Auf der Grundlage des Verfahrens nach § 13a BauGB wird 

gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 2 BauGB eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes erfolgen, 

weil eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets weiterhin aufgrund der 

Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 136 gewährleistet ist. Im Wege der Berichtigung wird 

der Flächennutzungsplan angepasst und der südliche Planbereich teilweise neu als Wohn-

baufläche statt gemischter Baufläche dargestellt.  

Teilbereich B: 

Für den Teilbereich B des Bebauungsplans stellt der Flächennutzungsplan Fläche für die 

Landwirtschaft dar. Analog zum Teilbereich A wird der Flächennutzungsplan im Wege der Be-

richtigung angepasst und für den Bereich des geplanten Waldersatzes eine Fläche für Wald 

dargestellt.  

Bebauungsplanung 

Teilbereich A: 

Das bisherige Planungsrecht für das Baugebiet bildet im Ursprung der Bebauungsplan Nr. 63, 

der seit dem 29.12.1984 rechtskräftig ist. Er setzte Industrie-, Gewerbe- und Mischgebiete in 

einer räumlichen Abstufung zur südlich angrenzenden Wohnbebauung fest, womit sowohl dem 

ehemaligen Industriebetrieb (Hersteller von schweren Bergbauabbaugeräten) zu Expansions-

zwecken, als auch der bereits vorhandenen Wohnbebauung damals Rechnung getragen wer-

den sollte. Nach dem Konkurs des Industrieunternehmens standen die Hallen im östlichen 

Planbereich sehr lange leer und unterlagen wegen der Abgelegenheit auch keiner sozialen 

Kontrolle, so dass die baulichen Anlagen starkem Vandalismus ausgesetzt waren. Einige der 

gewerblichen Bauflächen wurden an kleinere Gewerbeunternehmen veräußert, die die Flä-

chen nicht nur mit gewerblichen Gebäuden sondern auch mit Wohnhäusern für Betriebsinha-

ber bebaut haben. Als weitere Bauanträge mit immer kleineren Grundstücken gestellt wurden, 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

bei denen das Wohnen im Vordergrund stand, wurde zur Sicherung einer gewerblichen Ent-

wicklung dieses Raumes am 11.09.2007 zunächst eine Veränderungssperre beschlossen.  

Nachdem der Rat der Stadt Voerde bereits am 19.12.2000 die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 63 - 2. Änderung für überwiegend gewerblich und gemischt genutzte Wohn-, Einzel-

handels- und Gewerbeflächen zwischen dem Wesel-Datteln-Kanal und der Alte Hünxer Straße 

beschloss, wurde der Geltungsbereich mit Beschluss vom 09.09.2008 festgelegt bzw. erwei-

tert.  

Dieser Bebauungsplan wurde aus drei grundsätzlichen Zwecken aufgestellt: 

1. Festigung des Nahversorgungsstandorts Friedrichsfeld mit den Zielen: 

• ausreichende Versorgung der Bevölkerung östlich der B 8 

• keine Schwächung des übergeordneten Nebenzentrums Friedrichsfeld 

2. Sicherung eines verträglichen Nebeneinanders von gewerblicher und von Wohnnutzung mit 
den Zielen 

• Wiederbelebung der Industriebrachen durch möglichst viele gewerbliche Arbeitsplätze 

• Abstufung und Bereitstellung von Bauflächen für Betriebe mit unterschiedlichem Emis-
sionsniveau. 

3. angemessene Verkehrserschließung mit den Zielen: 

• möglichst geringe Belastung vorhandener Wohngebiete 

• sparsame Erschließungsanlagen 

• für gewerbliche Nutzung ausreichender Verkehrsraum 

Der Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung wurde zum 03.02.2011 in Kraft gesetzt. 

Der Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung setzt für das Baugebiet (Teilbereich A des Bebau-

ungsplans Nr. 136) neben einem öffentlichen Erschließungsring mit Anschluss an die Post-

straße und den Kurierweg im nördlichen Abschnitt Gewerbegebiet (GE) mit einer GRZ von 0,8 

(teilweise zudem GFZ von 2,4) und einer max. zweigeschossigen, abweichenden Bauweise 

fest. Im südlichen Abschnitt ist Mischgebiet (MI) mit einer GRZ von 0,6 und einer max. zwei-

geschossigen offenen Bauweise festgesetzt. Insgesamt werden großzügige überbaubare 

Grundstücksflächen festgesetzt. Den südlichen Abschluss bilden ein 10 m breiter Streifen mit 

einer Pflanzfestsetzung zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen im Mischgebiet sowie 

ein in Ost-West-Richtung verlaufender öffentlicher Fuß- und Radweg als Grenze zu den süd-

lich anschließenden Wohngrundstücken an den Straßen „Am Dreieck“ und Nordstraße. 

In östlicher Richtung außerhalb des Geltungsbereiches des Teilbereichs A für den Bebau-

ungsplan Nr. 136 setzt der Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung analoge Strukturen von Ge-

werbegebieten und Mischgebieten fest. 

Mit Ausnahme des Bereiches an der Alten Hünxer Straße ist der Einzelhandel in den festge-

setzten Misch- und Gewerbegebieten ausgeschlossen.  
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Abb.: derzeit rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung 

 

Die im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 136 bereits erfolgte Herstellung der Erschließungs-

straße einschließlich Kanalisation ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 

63 - 2. Änderung unter Berücksichtigung des neuen, städtebaulichen Entwurfs genehmigt wor-

den. Dies gilt auch für das derzeit im Bau befindliche Verwaltungsgebäude im mittleren Bereich 

des Plangebietes sowie für ein ebenfalls derzeit im Bau befindliches Mehrfamilienhaus im süd-

westlichen Teil des Plangebietes mit 5 Wohneinheiten. 

Teilbereich B: 

Der Teilbereich B des Bebauungsplans Nr. 136 gehört zum unbeplanten Außenbereich. Die 

Fläche liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen oder in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplans. 
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Einzelhandelskonzept der Stadt Voerde  

Die nachfolgenden Ausführungen dieses Kapitels beziehen sich nur auf das Baugebiet (Teil-

bereich A) des Bebauungsplans Nr. 136. Im Teilbereich B (Waldersatz) wird keine Bebauung 

angesiedelt, sodass auch kein Einzelhandel möglich würde. 

Der Rat der Stadt Voerde hat mit Beschluss vom 21.03.2017 die Fortschreibung des Einzel-

handelskonzepts für die Stadt Voerde aus 2006 und Grundsätze für die künftige Einzelhan-

delsentwicklung beschlossen. Grundlage bildet das Gutachten „Stadt Voerde, Gutachten als 

Grundlage für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes“, Dr. Donato Acocella, Dort-

mund/Lörrach, Februar 2017. Danach gilt u. a. der Grundsatz, dass bei der Planung von Ge-

werbe- oder Mischgebieten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche die Zulässigkeit von 

Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten im Einzelfall im Hinblick auf die Entwick-

lungschancen der zentralen Versorgungsbereiche sowie unter Berücksichtigung der quantita-

tiven Entwicklungsmöglichkeiten geprüft werden soll (vgl. Stadt Voerde, Beschlussvorlage v. 

06.02. 2017, Drucksache Nr.: 541). 

Im Einzelhandelskonzept werden im Hinblick auf des Bereich des Bebauungsplans folgende 

Aussagen getroffen: 

Das Plangebiet liegt in rund 400 m Enfernung zu dem integrierten Nahversorgungsstandort 

„Alte Hünxer Straße“ und in Nachbarschaft der nur teilweise als integriert zu bezeichnenden 

Einzelhandelskonzentration „Alte Hünxer Straße/Kurierweg“. 

Der Nahversorgungsstandort „Alte Hünxer Straße“ erfüllt für die Bevölkerung in der Dicht be-

bauten Ortslage die Funktion als Treffpunkt- und Identifikationsort. Gleichzeitig weist der 

Standort eine nur geringe Ausstattung mit Einzelhandelsbetrieben und ergänzenden Nahver-

sorgungsfunktionen auf. Es wird daher gutachterlich empfohlen, die Sicherung dieser beste-

henden Nutzungen bei künftigen Planungen zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird gutachterlich 

festgestellt, dass dieser Standort schon in einer Wettbewerbssituation zu der nahe gelegenen 

Einzelhandelskonzentration „Alte Hünxer Straße/Kurierweg“ in der direkten Nachbarschaft des 

Plangebietes steht. Das umfängliche Nahversorgungsangebot mit zwei Lebensmitteldiscoun-

tern, einem Getränke- und einem Fahrradmarkt an diesem Standort stellt ein Konkurrenzan-

gebot zu dem Nahversorgungsstandort „Alte Hünxer Straße“ dar und hemmt dessen Entwick-

lung deutlich (vgl. Kapitel 9.3.5.1 des Einzelhandelskonzeptes). Gleichzeitig erfüllt der inner-

halb der Einzelhandelskonzentration „Alte Hünxer Straße/Kurierweg“ an der Alten Hünxer 

Straße gelegene Discounter auf Grund seiner direkten Nachbarschaft zur Wohnbebauung 

aber auch eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die dort lebende Wohnbevölkerung (vgl. 

Kapitel 6.1.5 des Einzelhandelskonzeptes).  

Gleichzeitig ist eine Entwicklung der Einzelhandelskonzentration „Alte Hünxer Straße/ Kurier-

weg“ über den Bestandsschutz hinaus nicht möglich, da der hier bestehende Bebauungsplan 

Nr. 63 – 2. Änderung weiteren zentrenrelevanten Einzelhandel per Festsetzung ausschließt, 

um Beeinträchtigungen der anderen Zentren auszuschließen. Möglich wäre indes eine Ange-
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botsergänzung mit nicht-zentrenrelvanten Sortimenten. Allerdings führt der Gutachter zu die-

sem Aspekt auch aus, dass eine damit ggf. erreichte Angebotsvielfalt grundsätzlich den Zielen 

des Einzelhandelskonzeptes widerspräche, da dies ebenfalls zu Lasten der anderen Zentren 

ginge. 

In dem Bereich an der Alten Hünxer Straße, welcher sich in integrierter Lage befindet (Disco-

unter Netto) wären Neuansiedlungen oder Betriebserweiterungen mit nahversorgungsrelevan-

ten Sortimenten im Sinne des Einzelhandelskonzeptes und der formulierten Grundsätze für 

sonstige integrierte Standorte zwar ausnahmsweise und bestandskonform möglich. Allerdings 

seien auf Grund der Nähe zu dem in der Zentrenhierarchie übergeordneten Nahversorgungs-

standort Alte Hünxer Straße (und auch zum Stadtteilzentrum Friedrichsfeld) unter Beachtung 

der grundsätzlichen Ziele des Einzelhandelskonzeptes (Erhaltung und Stärkung Stadtteilzen-

tren und Nahversorgung) jedoch jegliche Ansiedlungen von Einzelhandel aus Gutachtersicht 

nicht zu empfehlen (vgl. Kapitel 9.3.5.5 des Einzelhandelskonzeptes). 

Die gutachterlichen Ausführungen verdeutlichen, dass eine Entwicklung von Einzelhandelsflä-

chen mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten außerhalb der zentralen Ver-

sorgungsbereiche und vorhandenen Konzentrationslagen im Zuge der Bauleitplanung nicht 

verfolgt werden sollte. Allerdings bedarf der Ausschluss nicht zentrenrelevanter Sortimente 

der Prüfung im Rahmen der Bauleitplanung (s. o.). Hierzu ist festzustellen, dass bereits im 

Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung jeglicher Einzelhandel in den dort festgesetzten Ge-

werbe- und Mischgebieten ausgeschlossen wurde. Ebenso ist auch die Ansiedlung nicht-zen-

trenrelevanten Einzelhandels ausgeschlossen worden, da auch eine solche Entwicklung zu 

Lasten anderer zentraler Bereiche ginge (s. o.). Eine gegenteilige Bewertung für den überde-

ckenden Bereich des neuen Bebauungsplans Nr. 136 ergibt sich unter Berücksichtigung der 

o. a. gutachterlichen Aussagen, insbesondere im Hinblick auf die Nähe zu den bestehenden 

Standorten „Nahversorgungsstandort Alte Hünxer Straße“ und „Einzelhandelskonzentration 

Alte Hünxer Straße/Kurierweg“, nicht. Dies gilt sowohl für den zentrenrelevanten als auch nicht 

zentrenrelevanten Einzelhandel.  

Ein weiteres wichtiges Ziel ist laut gutachterlicher Empfehlung, die mit Hilfe des Baurechtes 

geschaffenen Gewerbegebiete der eigentlichen Zielgruppe, nämlich dem Handwerk und dem 

produzierenden Gewerbe vorzuhalten (vgl. Kapitel 9.3.7 des Einzelhandelskonzeptes). Die 

Bereitstellung von Gewerbeflächen gilt auch für die im Bebauungsplan Nr. 136 festgesetzten 

eingeschränkten Gewerbegebiete (GE(e)), in denen nur nicht störende Gewerbebetriebe zu-

lässig sind, womit das gleiche Ziel verfolgt wird. 

In der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes weist der Gutachter in den letzten Absät-

zen des Kapitels 9.4.3 darauf hin, dass ebenso wie für Gewerbe- und Mischgebiete auch unter 

anderem für Allgemeine Wohngebiete der Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel 

geprüft werden sollte. Diesbezüglich erläutert er, dass dieser Ausschluss sinnvoll ist, wenn die 

Gefahr besteht, dass mögliche Ansiedlungen über die Nahversorgung eines Gebietes hinaus-

gehen und / oder die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche beeinträchtigen. Auch 

könne die Verhinderung einer weiteren Stärkung eines vorhandenen Standortes außerhalb 
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eines zentralen Versorgungsbereiches oder eines Nahversorgungsstandortes zur Sicherung 

anderer wichtiger zentraler Versorgungs-/Nahversorgungsbereiche notwendig sein. Im vorlie-

genden Fall gelten für die geplanten Allgemeinen Wohngebiete die bereits oben genannten 

Gründe, die zum Ausschluss von zentren- und nahversorgungsrelevantem sowie von nicht 

zentrenrelevantem Einzelhandel in den Gewerbe- und Mischgebieten führten, gleichermaßen 

für den Ausschluss von Einzelhandel in den Allgemeinen Wohngebieten.  

Insofern erfolgt im Sinne einer sinnvollen Einzelhandelssteuerung ein Ausschluss von Einzel-

handel im Bereich des Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 136. 

Zudem gehören auch entsprechend der Kommentierung zum § 4 BauNVO in Allgemeine 

Wohngebiete keine Einzelhandelsgeschäfte in Ladenform, die zwar eine begrenzte Verkaufs-

fläche erheblich unter 800 m2 benötigen, aber nach ihrem besonderen Betriebskonzept (z. B. 

Massenumsätze, Preisgestaltung) objektiv Anziehungskraft weit über das gewählte Baugebiet 

hinaus entfalten (VGH Mannheim Beschl. V. 25.11.1996 – 3 S 2913/96, GewArch 1997, 165; 

Fickert/Fieseler § 4 Rn. 5.1). Diese als Laden „getarnten“ Einzelhandelsgeschäfte dienen nicht 

der Versorgung des Gebiets und verursachen durch Liefer- und Kundenverkehr Störungen, 

die in einem Allgemeinen Wohngebiet nicht hingenommen werden müssen. Dies verdeutlicht, 

warum die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden in den geplanten Allgemeinen 

Wohngebieten zugelassen werden, während Einzelhandel für den Bereich des Bebauungs-

plans Nr. 136 grundsätzlich per Festsetzung ausgeschlossen ist.  

Darüber hinaus gibt es weitere städtebauliche Gründe, die gegen eine Ansiedlung von Einzel-

handel sprechen. Auf der sehr großen zusammenhängenden Gewerbefläche im mittleren Teil 

des Planbereichs entsteht das große Verwaltungsgebäude, das im Baugebiet bereits auf der 

Grundlage des bestehenden Planungsrechtes umsetzungsfähig ist. Die ansonsten verbleiben-

den Gewerbeflächen sollen kleinteilig und für die benachbarten Wohnnutzungen verträglich 

strukturiert werden. Insofern ergibt sich im Plangebiet kein weiteres quantitatives Potential zur 

Entwicklung von Einzelhandel.  

 

Sonstige Planungen und Rechte 

Teilbereich A: 

Landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe sind nicht betroffen.  

In der Umgebung und unter dem Plangebiet befinden sich Kohlelagerstätten. Ein Abbau ist in 

der Regionalplanung nicht vorgesehen und auf lange Sicht nicht zu erwarten.  

Planfestgestellte Straßentrassen und Leitungstrassen sind nicht durch den Planbereich betrof-

fen. 

Zu beachtende Wasserschutzgebiete, Hochwasserrsikogebiete oder zu beachtende Ach-

tungsabstände zu sogenannten Seveso III-Störfallbetrieben liegen nicht vor.  
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Teilbereich B: 

Landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe sind nicht betroffen.  

Planfestgestellte Straßentrassen und Leitungstrassen sind nicht durch den Planbereich betrof-

fen. 

Zu beachtende Wasserschutzgebiete, Hochwasserrsikogebiete liegen nicht vor.  

Die Fläche liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes L 3: Holthausen und Speller Heide. 

Dieses Landschaftsschutzgebiet umfasst den bewaldeten Bereich der Speller Heide (südlich 

Heidesiedlung) und den Offenland-Waldkomplex nordöstlich und östlich der Sportanlage an 

der Rönskenstraße. Die Fläche des Waldersatzes südlich der Kreuzung B 8 Hindenburgstraße 

/ Hammweg gehört zu dem genannten Offenland-Waldkomplex. Das Landschaftsschutzgebiet 

steht der geplanten Festsetzung als Wald nicht entgegen. 

 

2.3 Vorhandene städtebauliche Probleme 

Teilbereich A: 

Da Grundstücke im Geltungsbereich des Teilbereichs A mit Ausnahme der Gewerbenutzung 

am östlichen Ende der Poststraße und der Dienstleistungs- und Wohnnutzung am westlichen 

Ende des nördlichen Teils des Kurierwegs seit langer Zeit brach liegen, beschränkten sich 

städtebauliche Probleme in der jüngeren Vergangenheit auf den ungeordneten Zustand des 

brachliegenden Areals, die zuletzt mit der Freiräumung des Geländes gemindert wurden. 

Weiterhin ist eine verkehrliche Anbindung des Plangebietes an den nördlichen Teil des Kurier-

weges bereits seit Jahren zwar planerisch vorbereitet und planungsrechtlich gesichert, eine 

Umsetzung kann aufgrund ungelöster Eigentumsverhältnisse und magelnder Entwicklungs-

perspektiven für diesen östlich des Plangebietes liegenden Bereich jedoch bis dato nicht statt-

finden. 

Für die künftige Entwicklung des Baugebietes ist eine Sicherstellung gesunder Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse erforderlich. Diese könnten grundsätzlich durch die perspektivische Er-

tüchtigung der nördlich an das Plangebiet angrenzenden Wirtschaftsbahn, aber auch durch 

andere gewerbliche und verkehrliche Emissonen gefährdet werden. Im Rahmen des Bebau-

ungsplanverfahrens waren diese potentiellen Emissionen zu betrachten und geeignte Maß-

nahmen zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu definieren. 

Ebenso erfordert die industriell/gewerbliche Vornutzung mit entsprechenden Vorbelastungen 

des Bodens für die bauliche Entwicklung, insbesondere für die geplante Ansiedlung von Wohn-

nutzungen mit Gärten, eine besondere Berücksichtigung der Bodenverhältnisse. Bereits im 

Vorfeld der städtebaulichen Planung wurden daher entsprechende Bodenaufbereitungsmaß-

nahmen durchgeführt. Auf Grundlage erfolgter Abstimmungen mit der Unteren Bodenschutz-

behörde und der Unteren Wasserbehörde des Kreises Wesel sind in den Bebauungsplan Hin-

weise für Bodeneingriffe, die Entsorgung und Verwertung sowie die Herstellung von Freiflä-

chen aufgenommen, die im Rahmen nachgeschalteter Genehmigungsverfahren zu beachten 
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sind. Somit kann sichergestellt werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plan-

gebiet gewahrt werden. 

Teilbereich B: 

Für den Teilbereich B des Bebauungsplans Nr. 136 (Waldersatz) sind keine städtebaulichen 

Probleme bekannt. 

3 Planerische Konzeption und Umweltbelange  

3.1 Umsetzung der Planziele  

Teilbereich A, das Baugebiet: 

Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplanes bildet der städtebauliche Entwurf ge-

mäß Anlage 1 dieser Begründung, der die Basis für die künftige Entwicklung des ehemals 

industriell genutzten Grundstückes darstellt. Durch die Schaffung der bauleitplanerischen Vo-

raussetzungen und die anschließende Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 136 soll dem Ziel 

der Stadt Voerde Rechnung getragen werden, einen modernen und attraktiven Gewerbe- und 

Wohnstandort im Stadtgebiet zu entwickeln. Gleichzeitig wird den Zielen der Innenentwicklung 

gefolgt und ein brachliegender Standort zeitnah einer sinnvollen Nachnutzung zugeführt, die 

abweichend von den Zielen des ursprünglichen Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung insbe-

sondere auch dem vorherrschenden, dringenden Wohnbedarf Rechnung trägt.       

Hierfür werden im Südteil des Bebauungsplans Nr. 136 Allgemeine Wohngebiete in Nachbar-

schaft zu den südlich anschließenden Wohnbebauungen der Straßen „Am Dreieck“ und Nord-

straße festgesetzt sowie ein Mischgebiet in Ergänzung der südöstlich am Kurierweg vorhan-

denen Mischgebiete, die überwiegend gewerblich geprägt sind. Für die Zulässigkeit von Bau-

vorhaben in Mischgebieten ist es entscheidend, dass das Mischungsverhältnis aus Gewerbe- 

und Wohnnutzung in einem gesunden Verhältnis zueinander steht. Das bestehende Mischge-

biet des Bebauungsplanes-Nr. 62 – 2. Änderung wurde durch eine reine gewerbliche Nutzung 

geprägt. Um ein verträgliches Mischungsverhältnis zu erreichen, wird nun westlich an das 

Mischgebiet angrenzend ein Mischgebiet im Bebauungsplan Nr. 136 festgesetzt, das für eine 

reine Wohnnutzung im Geschosswohnungsbau vorgesehen wird. Auf diese Weise entsteht 

über die Geltungsbereichsgrenzen der beiden Bebauungspläne hinaus ein städtebaulich und 

rechtlich abgerundetes Mischgebiet. Der ausgewiesene Geschosswohnungsbau sichert hier-

bei neben der qualitativen Art der Nutzung auch die quantitativen Anforderungen an das Vo-

lumen der beabsichtigten Wohnbebauung. Sollten sich in diesem Mischgebiet neben Wohnen 

auch weitere Nutzungen ansiedeln, müssten sie ohne höheren Störgrad und ohne höheres 

Verkehrsaufkommen sein. Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten werden 

daher ausgeschlossen.  

Im mittleren und nördlichen Teil des Planbereiches sollen weiterhin Gewerbenutzungen er-

möglicht werden, die in östlicher und westlicher Richtung an die bestehenden Gewerbegebiete 

der Poststraße und des Kurierweges anschließen. Diese sind überwiegend als eingeschränkte 
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Gewerbegebiete festgesetzt, in denen nur Nutzungsarten bzw. bauliche und sonstige Anlagen 

zulässig sind, die für die im Plangebiet südlich angrenzenden und in den dann anschließenden 

Nachbarquartieren bestehenden Wohnnutzungen verträglich sind und einen Übergang zu den 

nordwestlichen und nordöstlichen Gewerbenutzungen darstellen. Darum werden auch hier 

Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Lediglich im Nordwesten des Planbe-

reiches wird der an der Poststraße vorhandene Landschaftsbaubetrieb als Gewerbenutzung 

gesichert (uneingeschränkt). 

Die räumliche Gliederung der Baugebiete erfolgt auf Grundlage der Konzeption der städtebau-

lichen Planung in Verbindung mit der Erschließungsplanung (siehe Anlage 1 der Begründung). 

Sie sieht somit insgesamt eine Dreiteilung des Plangebietes vor:  

Angrenzend an den Wohnsiedlungsbestand im Bereich Nordstraße und „Am Dreieck“ sind im 

Süden des Plangebietes überwiegend ‚Allgemeine Wohngebiete‘ und im Südosten ein Misch-

gebiet festgesetzt. Die Wohnbebauungen, die als Ergänzung zur Bebauung der Straße „Am 

Dreieck“ entstehend, sind in Form von Eigenheimen (Einzel- und Doppelhäuser) und kleintei-

ligem, zweigeschossigem Geschosswohnungsbau geplant. Der städtebauliche Entwurf weist 

rund 20 Eigenheime vornehmlich als Doppelhaushälften und rund 30 Wohnungen in Mehrfa-

milienhäusern aus. Für das im Bebauungsplan Nr. 136 festgesetzte Mischgebiet wird ein Be-

reich mit Mehrfamilienhausbebauung dargestellt.  

Die geplante Dichte dieser Baugebiete folgt im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes mit 

einer GRZ von 0,4 der Obergrenze gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO) und bleibt im 

Mischgebiet mit einer GRZ von ebenfalls 0,4 unter der gemäß BauNVO möglichen Obergrenze 

von GRZ 0,6. Damit folgt die Planung zum einen der Maßgabe einer verdichteten, flächenspa-

renden Bebauung im Sinne der Innenentwicklung. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass vor-

herrschende Strukturen des benachbarten Bestands fortgeführt werden und im neuen Sied-

lungsbereich ein Verkehrsaufkommen entsteht, das die umliegenden Straßenräume nicht un-

verträglich belastet.  

Weiterhin soll entsprechend dem städtebaulichen Entwurf eine offene Bebauung mit zwei Voll-

geschossen zzgl. eines Dachgeschosses (Nicht-Vollgeschoss) für das Allgemeine Wohnge-

biet und das Mischgebiet ermöglicht werden, die sich zudem in den umliegenden Gebäudebe-

stand einfügt. Dabei sind die überbaubaren Flächen entlang der Haupterschließung und im 

Mischgebiet weitgehend durchgängig und damit flexibel für die bauliche Entwicklung und in 

Nachbarschaft des südlich angrenzenden Wohngebietes kleinteiliger festgesetzt, um ein 

wohngebietstypisches Erscheinungsbild des südlichen Planbereichs zu erreichen. 

Nördlich der Allgemeinen Wohngebiete und des Mischgebietes soll im überwiegenden Bauge-

biet (Teilbereich A des B-Plans Nr. 136) ein Entwicklungsbereich für gewerbliche Nutzungen, 

entsprechend des bestehenden Bedarfs anschließen. Für das dort auf Grundlage des bereits 

bestehenden Baurechts entstehende Verwaltungsbebäude setzt der Bebauungsplan Nr. 136 

nördlich der neuen Haupterschließung Raiffeisenstraße ein großzügiges Baufeld mit zwei Voll-

geschossen zzgl. eines Dachgeschosses (Nicht-Vollgeschoss) in abweichender Bauweise 

vor, so dass das vom Grundstückseigentümer im Bau befindliche Vorhaben berücksichtigt ist, 
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zumal es den städtebaulichen Zielsetzungen entspricht. Neben den an das Verwaltungsge-

bäude angepassten überbaubaren Grundstücksflächen soll dieser rund 8.300 m² große Teil 

des Gewerbegebietes hinreichende Flächen zu Errichtung von Stellplätzen sowie Frei- und 

Pflanzflächen bieten, die zudem auch Versickerungsflächen ermöglichen.  

In östlicher Richtung sollen kleinteilige kleingewerbliche Strukturen für Gewerbebetriebe und 

ggf. ergänzende, hier nur ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen für Betriebsinhaber er-

möglicht werden, um an den ebenfalls kleinteiligen Bestand der östlich angrenzenden Nach-

bargrundstücke anzuschließen. Diese kleinteiligen Strukturen werden im nördlichen Abschnitt, 

angrenzend an das Baufeld, in dem das Verwaltungsgebäude umgesetzt werden soll, fortge-

setzt. Sie ergänzen hier, im Norden des Planbereichs, den dort vorhandenen kleinteiligen Be-

stand und sind ihm auch in der Höhe angepasst (eingeschossig). Wie bereits im ursprüngli-

chen Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung, ist für diesen gewerblich zu nutzenden Bereich 

eine Festsetzung als Gewerbegebiet vorgesehen. Allerdings erfolgt in Abgrenzung zu den ur-

sprünglichen Festsetzungen wiederum auch hier eine geringere Dichtefestsetzung im Bebau-

ungsplan, um verkehrliche Auswirkungen, die im Zuge der Umsetzung des ursprünglichen Be-

bauungsplanes deutlich höher ausfallen könnten, zu begrenzen.  

Die städtebauliche Planung (siehe Anlage 1 zur Begründung) schlägt für einen Teilbereich der 

nördlichen Grundstücksflächen in Richtung des Wesel-Datteln-Kanals eine Parkanlage vor, 

die Mitarbeiter(inne)n des im Zentrum des Planbereichs angestrebten Vorhabens sowie allen 

anderen Bewohner(inne)n und Mitarbeiter(inne)n zur Verfügung stehen würde. Im Bebauungs-

plan erfolgt jedoch keine explizite Ausweisung als Grünfläche. Der Bereich kann daher bei 

entsprechendem Bedarf später ggf. auch als Gewerbefläche nutzbar sein und wird daher als 

Gewerbegebiet festgesetzt. So ist eine flexible Handhabung gewährleistet und ein „grünes“ 

Gewerbegebiet in einem früher industriell genutzten Bereich als Vorschlag entworfen. 

Insgesamt soll mit der Planung eine behutsame Ergänzung des Siedlungsbestandes erfolgen. 

Dies betrifft sowohl die Höhen- und Geschossentwicklung als auch die Dichte und Nutzungs-

intensität. So ist es auch vorgesehen, die geplante gewerbliche Nutzung gegenüber den bis-

herigen planungsrechtlichen Festsetzungen so einzuschränken, dass nunmehr nur nicht we-

sentlich störende Gewerbebetriebe zulässig sind. Gleichzeit soll, wie oben beschrieben, durch 

ein gegenüber den Obergrenzen der BauNVO geringeres Maß der baulichen Nutzung die Be-

bauungsdichte in den GE- und MI-gebieten gesteuert werden. 

Für den bestehenden Landschaftsbaubetrieb am östlichen Ende der Poststraße sollen die 

Festsetzungen für ein Gewerbegebiet aus dem bereits rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 63 

- 2. Änderung übernommen werden. Diese Gewerbeflächen werden in den Bebauungsplan 

Nr. 136 klarstellend einbezogen, weil die für das Betriebsgrundstück bestehende Festsetzung 

von öffentlichen Verkehrsflächen künftig nicht mehr erforderlich ist. Besondere Anpassungen 

des Planungsrechtes über den Bebauungsplan Nr. 136 für diesen Bereich sind aber nicht vor-

gesehen, vielmehr ist der Betrieb im Rahmen bereits bestehender Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr. 63 - 2. Änderung zu sichern.  
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Ein an den Landschaftsbaubetrieb westlich angrenzender, unbebauter Bereich im Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes Nr. 63 - 2. Änderung muss hingegen nicht einbezogen werden. 

Hier behalten die Ziele des geltenden Planungsrechtes weiterhin ihre Gültigkeit. 

Analog zu den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung, der durch den Be-

bauungsplan Nr. 136 teilweise überdeckt wird, erfolgt ebenfalls ein Ausschluss von Einzelhan-

delsnutzungen im Plangebiet. So werden negative Beeinträchtigungen für die Erhaltung und 

Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche im Voerder Stadtgebiet im Sinne des von der 

Stadt Voerde verabschiedeten Einzelhandelskonzeptes verhindert. Auf die Ausführungen zum 

Einzelhandelsausschluss im Kapitel 2.2 und im Festsetzungskapitel 4.3, hier I.2.4 wird verwie-

sen. 

Gleichzeitig trägt der Einzelandelsausschluss dafür Sorge, dass das Baugebiet und die Berei-

che der Poststraße und „Am Dreieck“, über die das Baugebiet erschlossen werden, nicht zu-

sätzlich durch „Fremdverkehre“ zum Zwecke des Einkaufens belastet werden. 

Verkehrliche Erschließung 

Die öffentliche Erschließung erfolgt über die im Westen des Plangebiets liegende Poststraße 

und die südlich angrenzende Straße „Am Dreieck“. Hierbei verläuft die neue „Raiffeisenstraße“ 

(Planstraße) ausgehend von der bestehenden Wendeanlage der Poststraße in West-Ost-Rich-

tung zwischen dem im mittleren Planbereich festgesetzten Gewerbegebiet und den im Süden 

geplanten Wohn- und Mischgebieten. Dadurch wird ein Teil der Erschließungsplanung des 

Bebauungsplans Nr. 63 – 2. Änderung aufgegriffen; die damals vorgesehene Haupterschlie-

ßung über Poststraße und Kurierweg konnte jedoch nicht umgesetzt werden, weil der Kurier-

weg auf privaten Grundstücksflächen liegt. Nur im nördlichen Bereich entstand für die dort 

bestehende Bebauung eine private Erschließung. So wird nunmehr keine Ringerschließung, 

sondern neben der Verbindung Poststraße/Am Dreieck ein Stichstraßensystem ausgehend 

von der in Ost-West-Richtung verlaufenden, ca. 13 m breiten Haupterschließung (Raiffeisen-

straße) entstehen. Dabei schließt die geplante öffentliche Verkehrsfläche im nordöstlichen Be-

reich an den Kurierweg an. Weil eine öffentliche Durchfahrt Richtung Kurierweg zurzeit nur 

perspektivisch ermöglicht werden kann, wird eine Wendeanlage innerhalb der öffentlichen Ver-

kehrsfläche vorgesehen, die den Anforderungen der Müllentsorgung und den Verkehren im 

Gewerbegebiet Rechnung trägt.  

Die verkehrlichen Auswirkungen der städtebaulichen Planung auf die Umgebung in Verbin-

dung mit einer Prüfung der Leistungsfähigkeit des umliegenden Straßennetzes wurde im Rah-

men einer Verkehrsuntersuchung betrachtet. Hinsichtlich der Ergebnisse wird auf das Kapitel 

3.3.2 verwiesen. 

Um eine Verträglichkeit der prognostizierten zusätzlichen Verkehre des Plangebietes für die 

an der Straße „Am Dreieck“ vorhandenen Wohnnutzungen des Nachbargebietes zu gewähr-

leisten, soll ausgeschlossen werden, dass Lastkraftwagen-Verkehr aus dem Plangebiet in die 

Straße „Am Dreieck“ fährt. Zusätzliche Belastungen durch gewerbliche Verkehre des Plange-

bietes sollen für die Straße „Am Dreieck“ mittels Durchfahrtsverbot für Lkw´s begrenzt werden. 
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Die neuen Straßenverkehrsflächen im Plangebiet werden als öffentliche Verkehrsflächen fest-

gesetzt und mit begleitenden öffentlichen Stellplätzen ausgestattet. So sollen insgesamt 21 

Parkplätze innerhalb des festgesetzten öffentlichen Straßenraums für die Allgemeinheit ent-

stehen. 

Der für Beschäftigte und Besucher/-innen erforderliche Stellplatzbedarf des in der Mitte des 

Planbereichs entstehenden Verwaltungsgebäudes sowie der Stellplatzbedarf von Bewoh-

ner(inne)n und anderen Nutzern der weiteren Nutzungen, die sich im neuen Baugebiet ansie-

deln werden, wird auf den jeweils eigenen Grundstücken berücksichtigt. Ein entsprechender 

Nachweis ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Damit kann eine hin-

reichende Ausstattung mit Stellplätzen im Plangebiet sichergestellt und Parksuchverkehre in 

angrenzenden Quartieren vermieden werden. 

Vorhandener Fuß- und Radweg 

An der südlichen Grenze des Plangebietes verläuft in Ost-West-Richtung ein öffentlicher Fuß- 

und Radweg. Dieser verbindet die Bogenstraße im Westen und die Nordstraße im Osten und 

soll aufrecht erhalten bleiben. Daher wird der Fuß- und Radweg mittels Festsetzung gesichert. 

Über die verlängerte Straße „Am Dreieck“ wird ein Anschluss des neuen Quartiers an diese 

Wegeverbindung hergestellt.  

Östlichste Stichstraße der Nordstraße 

Der Bebauungsplan regelt weiterhin, dass die ursprünglich vorgesehene, aber durch die  

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 teilweise überplante Wendeanlage wiederum als  

öffentliche Verkehrsfläche gesichert wird. Bei dem betreffenden Flurstück 937 handelt es sich 

um ein Grundstück der Stadt Voerde. 

Entwässerung    

Die Entwässerungsplanung für das neue Quartier sieht vor, dass das auf den privaten Grund-

stücksflächen anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert wird. Die Versickerung des 

in den Baugebieten anfallenden Niederschlagswassers war bereits Bestandteil der Regelun-

gen im Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung.  

Aufgrund fehlender Kanalkapazitäten im Umfeld soll nunmehr auch das Regenwasser inner-

halb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen vor Ort über straßenbegleitende Entwässe-

rungsmulden versickert werden.  

Die Entwässerung des Schmutzwassers erfolgt über einen Kanalanschluss in der Straße „Am 

Dreieck“. 

Weitere Angaben sind dem Kapitel „5. Ver- und Entsorgung“ zu entnehmen. 

Grüngestaltung 

Zur Minderung ökologischer und insbesondere auch klimatischer Beeinträchtigungen trifft der 

Bebauungsplan Festsetzungen zu Baum- und Heckenpflanzungen auf den privaten Grund-

stücksflächen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Grundstücksversiegelung. Dadurch soll 
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gleichzeitig ein durchgrüntes Baugebiet, welches zudem Ersatzlebensraum für Tiere und ein 

erlebnisreicheres Wohnumfeld bietet, erreicht werden. Zudem werden auch Baumpflanzungen 

auf Stellplatzflächen und Dachbegrünungen für Flachdächer festgesetzt.  

Trassen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Ausgehend von der o. a. öffentlich gesicherten Wendeanlage der östlichsten Stichstraße der 

Nordstraße verlaufen Ver- und Entsorgungsleitungen zur Erschließung nördlich gelegener 

Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, die nicht überbaut 

werden dürfen. Im Bebauungsplan wird der Leitungsbestand durch ein Leitungsrecht zuguns-

ten der Versorgungsträger und Anlieger gesichert. 

Weiterhin werden im Bebauungsplan Geh- und Fahrrechte zugunsten der Anlieger und Ret-

tungsdienste sowie Leitungsrechte zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger für einen priva-

ten Erschließungsstich berücksichtigt, der an die öffentliche Wendeanlage im nordöstlichen 

Bereich des Plangebietes anschließt. Der Wegeanschluss sichert die Erschließung zurücklie-

gender Grundstücksteile in dem Gewerbegebiet südlich der Wirtschaftsbahn. 

Gestaltung 

Im Bebauungsplan werden verschiedene Regelungen gemäß § 89 BauNVO getroffen, die si-

cherstellen, dass maßgebliche gestalterische Elemente des städtebaulichen Entwurfes auf 

Dauer für das neue Wohn- und Gewerbegebiet übernommen werden und so zu einem durch-

grünten und harmonisch gestalteteten Bild des Baugebietes führen. Es wurden Festsetzungen 

zur einheitlichen Gestaltung aneinandergebauter Gebäude, zur Bepfllanzung von Vorgärten, 

Flachdächern und Abfallbehältern und zur Gestaltung von Grundstückseinfriedungen entlang 

öffentlicher Flächen getroffen. Der individuelle Gestaltungsspielraum der einzelnen Bauherren 

soll dabei jedoch nicht durch zu restriktive Vorgaben baugestalterischer Art eingeschränkt wer-

den. Es erfolgen keine Material- oder Farbfestsetzungen. Lediglich die Regelung zur einheitli-

chen baulichen Gestaltung aneinandergebauter Gebäude wurde getroffen.  

Teilbereich B / Waldersatz: 

Im Baugebiet (Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136) werden die dort am Südrand des 

Plangebietes nur noch partiell vorhandenen und an den öffentlichen Fuß- und Radweg an-

grenzenden Vegetationsstrukturen aufgegeben. Sie gehören zu einem im Bebauungsplan Nr. 

63 – 2. Änderung als zu erhalten festgesetzten, 10 m breiten Gehölzstreifen (Fläche mit Bin-

dung für die Erhaltung von Bäumen). Als Ausgleich für die Überplanung dieser Gehölzfläche 

werden Waldersatzmaßnahmen im ca. 2,8 km Luftlinie entfernten Teilbereich B des Bebau-

ungsplans Nr. 136 durchgeführt (Erstaufforstung von Wald inklusive Krautsaum als Übergang 

zu angrenzenden Grünland- bzw. Wiesenfläche). 

Der Bebauungsplan setzt südlich der Kreuzung Hindenburgstraße (B8) / Hammweg (L463) 

den für die Waldersatzmaßnahmen auf dem städtischen Grundstück vorgesehenen Bereich 

als Fläche für Wald fest.  
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Die im Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung festgesetzte Gehölzfläche, die durch den B-Plan 

Nr. 136 überplant wird, hat eine Flächengröße von 1.400 m². Seitens des Landesbetriebs Wald 

und Holz NRW wurde ein Waldersatz im Verhältnis von mindestens 1:1 gefordert. Aufgrund 

der Waldarmut des Voerder Stadtgebietes nimmt der Investor einen Ersatz im Verhältnis 

1:1,15 vor, was 1.610 m² entspricht. Die Gesamtgröße der im Bebauungsplan festgesetzten 

Fläche für Wald beträgt 1.640 m² und ist somit ausreichend.  

Um die Durchführung der Waldersatzmaßnahmen (Anlegung des Waldersatzes, Anwuchs- 

und Gewährleistungspflege, Einzäunung der Waldersatzfläche etc.) zu regeln, die damit zu-

sammenhängende Bereitstellung städtischer Grundflächen und die Eintragung einer Grund-

dienstbarkeit in das Grundbuch zu konkretisieren sowie die Kostenübernahme für den Wal-

dersatz durch den Investor zu sichern, wurde zwischen dem Investor und der Stadt im Juli 

2020 ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Erstaufforstung (Anlegung eines forstli-

chen Pflanzverbandes, Baum- und Straucharten, Pflanzenqualität; Anlegung des Krautsaum) 

sowie die Einzäunung (z. B. Vorkehrungen wegen Kaninchenschutz) sind vorab mit dem Lan-

desbetriebs Wald und Holz NRW abgestimmt worden (siehe Anlage 3 dieser Begründung).  

Der Waldersatz ist bereits dadurch gesichert und geschützt, dass er auf städtischen Flächen 

erfolgt. Darüber hinaus erfolgt auch die Festsetzung im Bebauungsplan.  

Die Festsetzung und Sicherung des Waldersaztes im Bebauungsplan ersetzt den Erstauffors-

tungsantrag, der anderenfalls vor Umsetzung der Anpflanzung beim Landesbetrieb Wald und 

Holz NRW zu stellen ist.  

 

3.2 Planvarianten 

Teilbereich A: 

Sich wesentlich unterscheidende Planvarianten, insbesondere im Hinblick auf die Nutzungen 

und die Erschließung im Plangebiet, liegen nicht vor, da es sich fast vollständig um eine Wie-

dernutzbarmachung einer brachliegenden Fläche handelt. Ziel der Stadt Voerde ist es, auf-

grund qualitativer und quantitativer Bedarfe einen attraktiven Gewerbe- und Wohnstandort zu 

entwickeln. Dass dies mit der Ausrichtung Gewerbe- und Mischgebietsstandort nicht funktio-

niert - wie im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehen – haben die vergangenen 

Jahre verdeutlicht, weil Nutzungsansiedlungen ausblieben. Die vom Investor vorgelegte städ-

tebauliche Konzeption (siehe Anlage 1 dieser Begründung), den Standort zum Gewerbe- und 

Wohnquartier zu entwickeln, bietet hingegen optimale Voraussetzungen. Integraler Bestand-

teil, weil Initialzündung, war dabei die Errichtung des größeren Verwaltungsgebäudes für den 

Haupteigentümer der Grundstücke des Planbereiches (Investor). Dieses Verwaltungsgebäude 

sowie die Haupterschließung waren bereits auf Grundlage des bestehenden Planungsrechts 

des Bebauungsplanes Nr. 63 - 2. Änderung möglich. Die dem Bebauungsplan Nr. 136 zu-

grunde liegende städtebauliche Konzeption stellt insgesamt eine Optimierung des bestehen-

den Baurechts dar (Umsetzbarkeit der Planung aufgrund der Anpassung der Nutzungen an 
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vorhandene Bedarfssituation) und passt sich den örtlichen Gegebenheiten an (z. B. derzeit 

keine Erschließungsanbindung an den Kurierweg möglich). 

Eine Planvariante wäre daher die Beibehaltung des Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung, der 

die Entwicklung von Gewerbe- und Mischnutzungen beinhaltet. In der vorliegenden Form 

konnte aber bereits seit 2003 keine Entwicklung initiiert werden.  

Die weitere Planvariante, anstelle einer Bebauung eine Freifläche zu entwickeln, widerspricht 

den Zielen der Innenentwicklung und den Bedarfen nach Wohnraum und Gewerbenutzungen. 

Dies stellt daher keine Alternative bzw. Planvariante zum vorgelegten Konzept dar. 

Mit der Zielsetzung, den Standort weiterhin als Gewerbegebiet zu entwickeln und im Süden 

des Planbereiches anstelle der gewerblichen und gemischten sowie verdichteten Nutzung dort 

nunmehr überwiegende Wohnnutzungen zu ermöglichen und damit eine verträgliche Ergän-

zung des angrenzenden Wohnsiedlungsbestandes zu erwirken, wird aus Sicht der Stadtent-

wicklung ein optimales Ergebnis erreicht. 

Weil eine Erschließungsanbindung an den Kurierweg derzeit aufgund der Eigentümerstruktu-

ren nicht möglich ist, ergeben sich bezüglich der Öffnung des Plangebietes zur Straße „Am 

Dreieck“ keine Alternativen. Den gesamten zusätzlichen Verkehr des neuen Baugebietes nur 

über die Poststraße zu führen, wäre für die dort angesiedelten Nutzungen nicht verträglich. 

Die Öffnung der Straße „Am Dreieck“ wurde gutachterlich geprüft. Sie wird mit dem Ziel einer 

gleichmäßigen Verkehrsverteilung auf beide Straßen angestrebt. Perspektivisch ergeben sich 

verkehrliche Entlastungen der Straße „Am Dreieck“ und der Poststraße durch die weiterhin 

bzw. für die Zukunft angestrebte verkehrliche Anbindung an den Kurierweg. Der Bebauungs-

plan hält dieses Ziel durch entsprechende Festsetzungen aufrecht.  

Teilbereich B: 

Für die Entwicklung des Teilbereiches B sind grundsätzliche Planvarianten nicht darzustellen, 

da der Bereich – Landschaftsplankonform – als potentielle Fläche für einen Waldersatz iden-

tifiziert wurde und zweckgebunden für eine Ersatzaufforstung Verwendung finden soll. Im Rah-

men der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden für den Waldersatz mögliche Varianten zur 

Anordnung der Pflanzungen in dem betreffenden Bereich mit der Forstbehörde und dem Kreis 

Wesel erörtert und abgestimmt.   

 

3.3 Auswirkungen auf die Umwelt 

Der Begriff Umwelt beschreibt im Grunde genommen den Raum, in dem menschliches Leben 

stattfindet; die Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzungen menschlichen Lebens wie 

auf der anderen Seite jedes menschliche Wirken die Umweltsituation beeinflusst. Die Bedin-

gungen, die wir vorfinden, haben ein hohes Maß an Selbstregulierungskräften entwickelt, die 

in der Lage sind, Beeinträchtigungen auszugleichen und sich an Veränderungen anzupassen. 

Ohne diese Selbstregulierungsfähigkeiten wäre Leben nicht möglich. 
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Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung hat zur 

Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen verschlechtern und die Handlungsmöglich-

keiten der Menschen zukünftig eingeschränkt werden. Hier ist die Verantwortung der heutigen 

Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, möglichst vermeiden, ihre negativen Auswirkun-

gen kompensieren oder im schlechtesten Fall Ersatz schaffen müssen, um die Funktionsfä-

higkeit des gesamten Umweltsystems nicht zu gefährden. Die Möglichkeit und die Folgen sol-

cher Eingriffe sind bei jeder Planänderung grundsätzlich zu überprüfen.  

Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen überhaupt zu ermöglichen, hat der 

Gesetzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. "Umweltschutzgüter", die die wesent-

lichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es u. a. darum, Aus-

wirkungen auf Menschen und Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu erkennen 

und zu bewerten, bevor eine Entscheidung über eine Planung getroffen wird (§1 Absatz 6 Nr. 

7 BauGB). Durch die Planung werden die Schutzgüter Landschaft, Tiere und Pflanzen, Boden, 

Wasser, Klima und Luft und Mensch (in Bezug auf Lärm ggf. Erschütterungen bzw. Gefahren 

und Erholung) berührt. Durch die Prüfung der einzelnen Schutzgüter wird die tatsächliche Be-

einträchtigung ermittelt. Da es sich um ein Verfahren der Innenentwicklung handelt, ist für das 

Planverfahren keine Umweltverträglichkeitsprüfung und keine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 

erforderlich. Gleichwohl sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen.  

Nachfolgend werden für beide Teilbereiche die einzelnen Umweltschutzgüter aufgeführt und 

es wird dargestellt, wo in Folge der Bauleitplanung erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

sind bzw. neu hinzukommen (eine eigenständige Tabelle je Teilbereich). 

Teilbereich A: 

Bei dem Plangebiet Teilbereich A handelt es sich um eine brachgefallene Gewerbefläche, wel-

che inzwischen aufgrund bestehendem Baurecht (Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung, der 

nun durch den Bebauungsplan Nr. 136 überplant wird) für eine neue Bebauung überwiegend 

von Vegetation freigeräumt wurde. Diese Bauvorbereitung, zu der auch Gebäudeabbrüche 

und das Anlegen von Straßen bis zum Ausbauzustand Baustraße sowie die Dezember 2019 

begonnene Errichtung eines großen Verwaltungsgebäudes in der Mitte des Planbereiches ge-

hören, erfolgten bereits auf Grundlage des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplans.  

Lediglich in einem nordwestlichen Teilbereich und im Süden des Plangebietes bestehen noch 

Gehölzreste, insbesondere ein Baumstreifen auf einer im Ursprungsplan paralel zu einem 

Fußweg festgesetzten, etwa 10 m breiten Fläche, auf der Bäume mit Stammumfang > 60 cm 

als zu erhalten festgesetzt sind. Dieser Gehölzstreifen stellt sich als geschlossene Baumfläche 

aus Robinien dar. Von ihnen sind viele aufgrund ihres Zustandes als nicht erhaltenswert ein-

zustufen. Weil auch die einzelnen, verbleibenden Bäume nicht für die verdichtete Wohnbe-

bauung mit den kleinen Hausgärten geeignet ist, können sie gemäß Abstimmung mit dem 
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW beseitigt werden. Die Überplanung der im derzeit rechts-

kräftigen Bebauungsplan festgesetzten Gehölzfläche wird entsprechend der Abstimmungsge-

spräche mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW durch eine neu anzulegende Waldfläche 

(Erstaufforstung) in dem vom Eingriffsort etwa 2,8 km (Luftlinie) entfernten, externen Teilbe-

reich B dieses Bebauungsplans ersetzt. 

 

Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Kapitel 
3.3.1 bis 3.3.7) 
 

Landschaft, Tiere 
und Pflanzen,  
Leistungs- und  
Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts, 
biologische Vielfalt, 
Natura 2000-Gebiete 

Da es sich um eine zwischenzeitlich brachgefal-
lene Gewerbefläche handelt, für die vor der 
großflächigen Baureifmachung inklusive Abriss 
der Altgebäude eine artenschutzrechtliche Un-
tersuchung erfolgte (siehe Kapitel 3.3.1 und 
ASP 2, Graevendal, August 2017), sind erhebli-
che Beeinträchtigungen der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der 
biologischen Vielfalt innerhalb des Plangebietes 
nicht erkennbar. Im direkten Umfeld bestehen 
insbesondere mit den Gehölzstrukturen entlang 
der Wirtschaftsbahn und einem Wäldchen zum 
Kurierweg Ausweichlebensräume. 

Auch die Errichtung der angestrebten Wohn- 
und Gewerbenutzungen mit neuen baulichen 
Anlagen und neuen Erschließungsflächen führt 
trotz der neuen Versiegelungen nicht zu erheb-
lichen Auswirkungen, weil sich gegenüber der 
gewerblich-/industriellen Vornutzung und der 
zwischenzeitlichen baureif gemachten Flächen 
durch die Anlage neuer unversiegelter Garten-
bereiche, und Pflanzmaßnahmen innerhalb pri-
vater und öffentlicher Flächen eher eine Zu-
standsverbesserung ergeben kann. Zudem ist 
bereits auf Grundlage des rechtskräftigen Be-
bauungsplans Nr. 63 – 2. Änderung die Ansied-
lung von Gewerbe- und Mischnutzungen mög-
lich. 

Natura 2000-Gebiete sind aufgrund eines Ab-
standes von etwa 2 km zum Planbereich nicht 
betroffen.  

Artenschutzrechtliche Belange wurden im Rah-
men einer Artenschutzprüfung Stufe II (ASP II) 
untersucht und bereits bei der Baureifmachung 
des Geländes (Abriss und überwiegende Ro-
dung) berücksichtigt. 

nein 
 

Die Auswirkungen auf 
Landschaft und Pflanzen 
durch die Beseitigung 
der Gehölzfläche sind 
nicht als erheblich zu 
bewerten, da eine Wal-
dersatzpflanzung erfolgt. 
Vorhandene Tierarten 
können in Grün- und 
Gehölzstrukturen des 
Umfeldes und der be-
nachbarten Quartiere 
ausweichen. 

Auch die Errichtung der 
angestrebten Wohn- und 
Gewerbenutzungen führt 
nicht zu erheblichen 
Auswirkungen auf Land-
schaft und Pflanzen, da 
sich außerhalb der ge-
nannten Gehölzbereiche 
keine zu berücksichti-
genden Landschaftsbe-
reiche oder Gehölze in-
nerhalb der baureif ge-
machten Flächen befin-
den.  

Für die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts, die bio-
logische Vielfalt, Tiere 
sowie Natura 2000-Ge-
biete sind bei Berück-
sichtigung artenschutz-
rechtlicher Vermei-
dungs- und Minderungs-
maßnahmen gemäß 
ASP II ebenfalls keine 
erheblichen Auswirkun-
gen zu erwarten.  

Im neuen Wohn- und Ge-
werbequartier erfolgen 
Pflanzungen im öffentli-
chen Straßenraum, Baum- 
und Heckenpflanzungen 
in den Baugebieten sowie 
Dachbegrünungen.  

Es wird eine Waldersatz-
fläche im Teilbereich B 
des Bebauungsplans 
(etwa 2,8 km südöstlich 
des Teilbereichs A des 
Bebauugsplans) ge-
pflanzt. 
 
In den Bebauungsplan 
sind artenschutzechtliche 
Hinweise aufgenommen.   
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Kapitel 
3.3.1 bis 3.3.7) 
 

Boden, Fläche,  
landwirtschaftliche 
Nutzfläche, Wald,  
für Wohnzwecke  
genutzte Flächen, 
Landschaft 

Aufgrund der Vornutzung des ehemaligen  
Industriestandorts handelt es sich bei dem Ent-
wicklungsbereich um einen fast gänzlich bereits 
anthropogen überformten bzw. in der Vergan-
genheit versiegelten Boden. Insofern sind na-
türliche oder naturnahe Böden nicht mehr vor-
handen.  
Auffüllungen und Bodenverunreinigungen, die 
im Zusammenhang mit der Vornutzung entstan-
den, wurden im Zuge der Baureifmachung des 
Geländes durch ein Abschieben des Oberbo-
dens bis zum anstehenden gewachsenen Bo-
den beseitigt. Der dabei nachweislich belastete 
Boden wurde in Mieten gesammelt. Im Rahmen 
der Baugenehmigungen werden in Abstimmung 
mit den zuständigen Fachbehörden Bodenma-
nagementmaßnahmen ebenso wie die Herstel-
lung einer neuen durchwurzelbaren Bodenzone 
für die künftigen Hausgärten schutzgutgerecht 
geregelt. 

Durch die Planung ergeben sich keine Ver-
schlechterungen für das Schutzgut Fläche im 
Vergleich zu dem bisher geltenden, überplanten 
Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung. Zudem 
entspricht die Entwicklung des neuen Wohn- 
und Gewerbequartiers innerhalb des Friedrichs-
felder Siedlungsbereiches dem Ziel der Innen-
wicklung, dem Vorrang vor der Inanspruch-
nahme von Außenbereichsflächen zu geben ist. 

Landwirtschaftliche Nutzflächen und für Wohn-
zwecke genutzte Flächen werden nicht in An-
spruch genommen, bzw. beeinträchtigt. Mit der 
Planung wird das Landschafts- und Ortsbild im 
Hinblick auf die Vornutzung nicht verschlech-
tert.  

Es wird eine forstrechtlich als Wald zu bewer-
tende Gehölzfläche in Anspruch genommen, für 
die in Abstimmung mit der Forstbehörde ein Er-
satz geschaffen wird. 

nein 

 
Wesentliche Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter 
Boden, Fläche, land-
wirtschaftliche Nutz- 
fläche, für Wohnzwecke 
genutzte Flächen und 
Landschaft sind nicht zu 
erwarten, da es sich um 
eine Wiedernutzbarma-
chung eines ehemaligen 
Industriestandortes han-
delt, auf dem bereits 
durch den rechtskräfti-
gen B-Plan Nr. 63 – 2. 
Änderung seit ein paar 
Jahren die Ansiedlung 
von Gewerbe- und 
Mischgebietsnutzungen 
möglich gewesen wäre.  
 
Auswirkungen auf Wald 
durch die Beseitigung 
der Gehölzfläche sind 
nicht als erheblich zu 
bewerten, da Wald- 
ersatz erfolgt. 
 

Im Bebauungsplan sind 
Hinweise zu Boden- 
managementmaßnahmen 
aufgenommen, die im 
Zuge des Baugenemi-
gungsverfahrens umzu-
setzen sind. 

Festsetzung einer Wald-
ersatzfläche im Teilbe-
reich B des Bebauungs-
plans   

Wasser Der Planbereich war in der Vergangenheit in-
dustriell genutzt und großflächig versiegelt. Er 
weist keine Gewässer auf.  

Durch die Entsiegelungen, die Anlage von 
Hausgärten und die Versickerung des anfal- 
lenden Regenwassers im Plangebiet wird zu 
einer positiven Beeinflussung der Grundwas-
serneubildungsrate beigetragen. 

Wasserbelastende Nutzungen sind nicht zu er-
warten. Belasteter Boden, der ggf. zu Grund-
wasserverschmutzung führen könnte, wurde 
bereits abgeschoben (siehe unter Schutzgut 
Boden). 

nein 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf das Schutzgut 
Wasser sind nicht zu er-
warten. 

Im Bebauungsplan wird 
darauf hingewiesen, dass 
das auf den Baugrund-
stücken anfallende, un- 
belastete Niederschlags-
wasser von bebauten und 
allen befestigten Flächen 
auf den privaten Grund-
stücksflächen vor Ort zu 
versickern ist und wasser-
behördliche Erlaubnisse 
bei der Unteren Wasser-
behörde des Kreises We-
sel zu beantragen sind. 
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Kapitel 
3.3.1 bis 3.3.7) 
 

Durch die Umsetzung der Planung ergeben 
sich keine Verschlechterungen für das Schutz-
gut Wasser im Vergleich zum bestehenden 
Baurecht. 

Die Versickerung von 
Straßenwässern wird im 
Erschließungsvertrag ge-
sichert. 

Klima und Luft Das offene Bebauungskonzept gewährleistet 
eine gute Durchlüftung des geplanten Wohn- 
und Gewerbequartiers. Im Vergleich zum gel-
tenden Planungsrecht (Gewerbe- und Misch-
gebietsstandort) sind keine negativen Verän-
derungen zu erwarten. 

Die Luftqualität kann sich jedoch im Vergleich 
zum bestehenden Planungsrecht aufgrund ei-
ner geänderten Erschließungsplanung ggf. 
(wenngleich geringfügig) verschlechtern, weil 
sich verschiedene Neuverkehre durch Wohn- 
und Arbeitsstätten im Ziel- und Quellverkehr er-
geben. Diese wirken sich jedoch im Sinne der 
Innentwicklung im Vergleich zu einer neuen 
Quartiersentwicklung außerhalb der Ortslage 
für die beiden Schutzgüter insgesamt geringer 
aus, weil sich innerhalb der Ortslage kürzere 
Wege zu Arbeitsstätten und den Infrastruktur-
einrichtungen ergeben. Sie sind zudem als 
nicht erheblich zu bewerten. 

Die neu entstehenden Gartenflächen, Pflanz-
maßnahmen und Freiflächengestaltungen wer-
den ausgleichende kleinklimatische Wirkungen 
entfalten. Ebenso sind durch die Festsetzung 
eingeschränkter Gewerbegebiete (GEe) keine 
erheblichen gewerblichen Emissionen zu er-
warten. 

Durch die Umsetzung der Planung ergeben 
sich keine wesentlichen Verschlechterungen für 
das Schutzgut im Vergleich zum geltenden Pla-
nungsrecht. 

nein  

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf Klima und Luft 
sind nicht zu erwarten. 

Der Bebauungsplan ent-
hält beispielsweise zur 
Minderung klimatischer 
Belastungen Festsetzun-
gen zur Begrünung von 
Flachdächern, zur Versi-
ckerung von Nieder-
schlagswasser im Plan-
gebiet sowie zur Begrü-
nung von großflächig ver-
siegelten Stellplatzsam-
melanlagen.  

Im Sinne der Klimafolgen-
anpassung ist im Bebau-
ungsplan ein Hinweis auf 
bauliche Maßnahmen zur 
Abwehr von Überflutun-
gen infolge von Starkre-
gen und oberflächigem 
Niederschlagsabfluss auf-
genommen. 

Die Anforderungen an den 
Klimaschutz werden be-
reits wesentlich durch die 
heutigen und künftigen 
gesetzlichen Vorgaben für 
Bauvorhaben bestimmt. 
Die darin verankerten 
technischen Anforderun-
gen zur Reduzierung des 
Energiebedarfes eines 
Gebäudes sowie die Ver-
wendung erneuerbarer 
Energien leisten den ent-
scheidenden Beitrag zur 
Verbesserung der CO2-
Bilanz.  

Mensch, gewerbli-
cher Lärm  

Innerhalb des Planbereiches sind – mit Aus-
nahme des im Nordwesten vorhandenen Land-
schaftsbaubetriebes per Festsetzung künftig 
nur gewerbliche Ansiedlungen zulässig, die für 
benachbarte Wohnnutzungen verträglich sind 
und daher keine erheblichen Gewerbelärmaus-
wirkungen erwarten lassen. Der gewerbliche 
Lärm des Landschaftsbaubetriebes wirkt sich 
laut Ergebnis des Schallgutachtens (siehe Ka-
pitel 3.3.4 und Schalltechnische Untersuchung 
afi, 2020) nur in einem sehr kleinen Teil des 
Planbereiches gering nachteilig auf die dortigen 

ja 

 
Auswirkungen durch 
Lärm des bestehenden 
Landschaftsbaubetrie-
bes in einem räumlich 
begrenzten Bereich des 
neuen Allgemeinen 
Wohngebietes 

Festsetzung von aktiven 
Schallschutzmaßnahmen 
an Gebäuden im Allge-
meinen Wohngebiet in 
Nähe des bestehenden 
Landschaftsbaubetriebes 
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Kapitel 
3.3.1 bis 3.3.7) 
 

schützenswerten Wohnnutzungen aus. Diesem 
kann mit einem räumlich begrenzten Verzicht 
auf öffenbare Fenster im Einwirkungsbereich 
des Betriebes entgegnet werden. 

Mensch, Verkehrs-
lärm  

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich von 
Straßen-, Schienen- und Wasserwegen, die 
insgesamt Schallimmissionen im Plangebiet 
hervorrufen. Während in den geplanten Misch-
gebieten die ganztägige Einhaltung und Unter-
schreitung der Orientierungswerte der DIN 
18005 prognostiziert wird, kommt es in den  
geplanten Gewerbe- und Wohngebieten ins- 
besondere aufgrund der Wiederaufnahme des 
Betriebs der nördlich des Geltungsbereichs ver-
laufenden Trasse der Kreis- bzw. Wirtschafts-
bahn tags und nachts zur Überschreitung der 
Orientierungswerte (vgl. Kap. 3.3.3 und Schall-
technische Untersuchung, afi, 2020). 

In dem nördlichen Gewerbegebiet werden in-
nerhalb eines 50 m tiefen Abstandsstreifens 
zur nördlichen Plangrenze aufgrund der Aus- 
wirkungen der Wirtschaftsbahn ungesunde 
Wohnverhältnisse prognostiziert.  

Die für die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 
136 prognostizierten Zusatzverkehre führen zur 
Zunahme des Verkehrslärms in der Poststraße 
und in der Straße „Am Dreieck“. 
Bei der Poststraße und dem südlichen Teil der 
Straße „Am Dreieck“ liegen sowohl im Bestand 
als auch mit den Verkehren aus dem Plange-
biet leichte Überschreitungen der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 vor. Der Grenzwert 
der 16. BImSchV für Wohngebiete sowie die 
Grenze des verfassungsrechtlich relevanten 
Eingriffs, ab der Gesundheitsgefährdungen auf-
treten können (70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts), sind deutlich unterschritten.  
Auf dem nördlichen Teil der Straße „Am Drei-
eck“, der bisher südlich des Planbereichs als 
Sackgasse endet und im Zuge der Umsetzung 
des Bebauungslans geöffnet wird, werden die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für Wohnge-
biete eingehalten. 

ja 

 
teilweise Überschreitung 
der Orientierungswerte 
in den Baugebieten im 
Planbereich, sodass er-
hebliche Auswirkungen 
vorliegen   
 
Außerhalb des Plange-
bietes kann es dazu 
kommen, dass der Ori-
entierungswert nachts 
durch die neuen Ver-
kehre aus dem Plange-
biet – aufgrund der 
neuen Verkehrsführung 
im Vergleich zum gelten-
den Planrecht erstmalig 
überschritten wird. Aller-
dings werden sowohl 
der Grenzwert der 16. 
BImSchV für Wohnge-
biete als auch die 
Grenze des verfas-
sungsrechtlich relevan-
ten Eingriffs von 70 
dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts, ab der Gesund-
heitsgefährdungen auf-
treten können, deutlich 
unterschritten.  

Aufgrund des potenziellen 
Schienenverkehrslärms 
erfolgt ein Ausschluss von 
Betriebsleiterwohnnutzun-
gen und Beherbergungs-
betrieben in den nördli-
chen Gewerbegebieten. 

Aufgrund der Überschrei-
tung der Orientierungs-
werte erfolgt die Festset-
zung von passiven Schall-
schutzmaßnahmen an 
Gebäuden innerhalb des 
Plangebiets 

Außerhalb des Plangebie-
tes werden keine Maß-
nahmen zum Schutz der 
Wohnnutzungen aufgrund 
der Einhaltung der Grenz-
werte der 16. BImSchV er-
forderlich. 

Mensch, Erschütte-
rungen durch Gewer-
betriebe und Verkehr 

Durch die baulichen Maßnahmen und bis dato 
bekannten Anforderungen zur Gründung von 
Gebäuden lassen sich keine wesentlichen Er-
schütterungen in der Bauphase erkennen, die 
sich auf die vorhanden und geplanten Wohn-
nutzungen innerhalb und außerhalb des Plan-
gebietes auswirken.   

Erschütterungen durch vorhandene Gewerbe-
betriebe sind nicht bekannt. Dies gilt ebenso für 

Nein/ja 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen durch Erschütterun-
gen von Gewerbebetrie-
ben und Straßenverkehr 
sowie Schienenverkehr 
mit Wirkungen auf die 
Wohnnutzungen im 

Maßnahmenvorschläge im 
Hinblick auf Erschütterun-
gen durch Gewerbebe-
triebe und Straßenverkehr 
sowie gewerblichen 
Schienenverkehr sind 
nicht erforderlich. 

Im Hinblick auf Körper-
schallimmissonen setzt 
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Kapitel 
3.3.1 bis 3.3.7) 
 

den Straßenverkehr. Mit der Umsetzung der 
Planung sind keine wesentlichen Veränderun-
gen erkennbar. 

Durch den künftig wieder aufgenommenen Be-
trieb der Kreis-/Wirtschaftsbahn sind Erschütte-
rungen und Körperschall zu erwarten (siehe Ka-
pitel 3.3.6 und Schwingungstechnische Unter-
suchung, I.B.U., Essen, 2019). 

Die Erschütterungen sind zwar in allen Berei-
chen des Bebauungsplans spürbar. Die  
Anhaltswerte der DIN 4150-2 für die jeweilige 
Gebietskategorie sind jedoch eingehalten. Inso-
fern ist die geplante Bebauung zulässig. 

Im Bereich der nördlichsten Baugrenzen sind 
relativ hohe Körperschallimmissionen zu erwar-
ten. Sie halten aber die Orientierungswerte der 
VDI 2719 für Wohnräume und gewerblich ge-
nutzte Räume ein. Der Orientierungswert für 
Schlafräume wird hingegen möglicherweise ge-
ringfügig überschritten. 

In den weiter entfernten Gebäuden sind Schall-
pegel weit unter dem Orientierungswert nach 
VDI 2719 für Wohn- und Schlafräume zu erwar-
ten. Insofern ist im Hinblick auf die Körperschal-
limmissionen von einer Zulässigkeit der geplan-
ten Bebauung auszugehen. 

Plangebiet sind nicht zu 
erwarten. 

Auswirkungen können 
sich im Bereich der 
nördlichen Baugrenzen 
im Gewerbegebiet er-
geben durch Körper-
schallimmissionen auf-
grund der zu erwarten-
den Ertüchtigung der 
nördlich liegenden Wirt-
schaftsbahn. 
 

der Bebauungsplan fest, 
dass im Bereich der nörd-
lichen Baugrenzen des 
Gewerbegebietes Woh-
nungen für Betriebsinha-
ber und Bereitschaftsper-
sonal sowie Beherber-
gungsstätten nicht zuläs-
sig sind. 
 

Mensch, Luftschad-
stoffe 

Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe auf-
grund gewerblichen Schienenbetriebs und Bin-
nenschiffahrt wurden untersucht (siehe Kapitel 
3.3.5 und Abschätzung zur Immissionsbelas-
tung, Rau, 2020). Die prognostizierten Jahres-
mittelwerte für Stickstoffdioxid (NO2) und Fein-
staub (PM10 und PM2.5) werden im Planbe-
reich sowie im Umfeld eingehalten.  

nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 

Mensch, Geruch Beeinträchtigungen durch Gerüche in der Nach-
barschaft sind nicht bekannt. Mit der Planung 
werden durch die Festsetzung von einge-
schränkten Gewerbegebieten ebenfalls keine 
Nutzungen ermöglicht, die störende Gerüche 
hervorrufen.  

nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 

Mensch, Über-
schwemmungs- 
gefahren 

Das Plangebiet ist nicht vom Hochwasserrisiko-
management betroffen. Es handelt sich nicht 
um ein Überschwemmungsgebiet und nicht um 
ein Hochwasserschutz oder -risikogebiet. 

Bezüglich Istzustand, Planvarianten und Ver-
zicht auf die Planung ergeben sich keine we-
sentlich anderen Auswirkungen auf das Schutz-
gut. 

nein Im Sinne der Klimafolgen-
anpassung wird in den 
Bebaungsplan ein Hinweis 
auf bauliche Maßnahmen 
zur Abwehr von Überflu-
tungen infolge von Stark-
regen und oberflächigem 
Niederschlagsabfluss auf-
genommen.  
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Kapitel 
3.3.1 bis 3.3.7) 
 

Weitere Maßnahmenvor-
schläge sind nicht erfor-
derlich. 

Mensch, Altlasten  Relevante Schadstoffbelastungen wurden im 
Zuge der Baureifmachung beseitigt und haben 
damit für die künftige Wohnnutzung unter Be-
rücksichtigung weiterer Bodenmanagement-
maßnahmen keine Relevanz (siehe oben unter 
Schutzgut Boden). Entsprechende abschlie-
ßende Regelungen zur Herstellung einer neuen 
durchwurzelbaren Bodenzone für die künftigen 
Hausgärten erfolgen im Rahmen künftiger Bau-
genehmigungsverfahren (vgl. Schutzgut Bo-
den). 

nein 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf das Schutzgut 
Mensch, Altlasten sind 
nicht zu erwarten. 

Hinweise zu Bodenma-
nagementmaßnahmen, 
die im Zuge der weiteren 
Entwicklung umgesetzt 
werden müssen (siehe 
oben unter Schutzgut Bo-
den) 

Weitere Maßnahmenvor-
schläge sind nicht erfor-
derlich. 

Mensch, Erholung Das Plangebiet entfaltet bis auf den im Süden 
des Planbereichs liegenden Rad- und Fußweg, 
der für Feierabendspaziergänge und -fahrten 
genutzt wird, keine Erholungswirkung. Dies galt 
bereits in der Vergangenheit. Der Fuß- und 
Radweg wird weiterhin bauleitplanerisch gesi-
chert. 

Aufgrund der privaten Grundstücksverhältnisse 
und der als Barriere bestehenden Gleisanlagen 
der Güterbahn ist ein Anschluss an den Erho-
lungsraum des Wesel-Datteln-Kanals innerhalb 
des Plangebietes nicht möglich. 

Über die Planung ergeben sich keine erhebli-
chen Änderungen für das Schutzgut. 

nein 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf das Schutzgut 
Mensch, Erholung sind 
nicht zu erwarten. 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 

Kultur- und Sach- 
güter 

Schützenswerte Kultur- und Sachgüter sind im 
Plangebiet nicht vorhanden.  

nein 

 

 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 

 

Katastrophenschutz Seitens der zuständigen Bezirksregierung wur-
den keine Aussagen zu Betrieben gemäß Stör-
fall-VO im Umfeld des Plangebietes getroffen. 

Nach kartografischer Abbildung von Betriebs-
bereichen und Anlagen nach der Störfallver- 
ordnung (KABAS) bestehen keine Betriebs- 
bereiche im Umfeld des Plangebietes, deren 
Achtungsabstände sich auf das Plangebiet  
auswirken. 

nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 

 

Klimawandel, 
Klimaanpassung 

Der Bebauungsplan trifft zur Durchgrünung und 
zur Minderung klimatischer Belastungen Fest-
setzungen für Anpflanzungen von Hecken und 
Bäumen, zur Begrünung von Flachdächern und 
zur Versickerung von Niederschlagswasser im 
Plangebiet sowie eine Begrünung von groß- 
flächig versiegelten Stellplatzsammelanlagen. 
Gegenüber dem geltenden Planungsrecht er- 

nein 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf das Schutzgut 
Klima sind nicht zu er-
warten. 

Im Sinne der Klimafolgen-
anpassung wird in den 
Bebauungsplan ein Hin-
weis auf bauliche Maß-
nahmen zur Abwehr von 
Überflutungen infolge von 
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge 
(siehe hierzu Kapitel 
3.3.1 bis 3.3.7) 
 

geben sich geringere Versiegelungsmöglich- 
keiten und eine geringere Nutzungsintensität.  

Starkregen und oberflächi-
gem Niederschlagsabfluss 
aufgenommen.  

Weitere Maßnahmenvor-
schläge sind nicht erfor-
derlich. 

 

Für die folgenden Schutzgüter werden demnach durch die Planung nicht nur unerhebliche 

Änderungen hervorgerufen:  

 Schutzgut Mensch bezogen auf gewerblichen Lärm und Verkehrslärm sowie Erschüt-
terungen.  

 

Teilbereich B: 

Bei dem Plangebiet Teilbereich B (Waldersatz) handelt es sich um eine Grünland- bzw. Wie-

senfläche innerhalb des Landschaftsschutzgebietes L 3: Holthausen und Speller Heide. Hier 

werden auf einer Fläche von 80 m x 20 m angrenzend an eine Waldfläche ein forstlicher 

Pflanzverbund als Erstaufforstung und ein Krautsaum angelegt. Mit der Maßnahme wird der 

vorhandene Wald ergänzt.  

 

Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge  
 

Landschaft, Tiere 
und Pflanzen,  
Leistungs- und  
Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts, 
biologische Vielfalt, 
Natura 2000-Gebiete 

Die Fläche liegt innerhalb des Landschaftsplans 
des Kreises Wesel Raum Dinslaken/Voerde 
und gehört zum festgesetzten Landschafts-
schutzgebiet L 3: Holthausen und Speller 
Heide. Sie befindet sich innerhalb des Entwick-
lungsraumes E 5 „Offenland-Wald-Komplex 
Holthausen, Speller Heide“ mit dem Entwick-
lungsziel „der Erhaltung einer mit naturnahen 
Lebensräumen und sonstigen natürlichen Land-
schaftselementen reich oder vielfältig ausge-
statteten Landschaft“. Für den hier festgesetz-
ten Maßnahmeraum (M 9) sollen zur Verbes-
serung des Biotopverbundes und des Land-
schaftsbildes die vorhandenen Biotopstruktu- 
ren in Form von Hecken, Baumgruppen, Kopf- 
bäumen, Feldrainen und Krautsäumen ergänzt 
werden. 

Das Ziel des Bebauungsplanes, im Teilbereich 
B einen vorhandenen Wald auf einer intensiv 

nein 
 

Für die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts, die bio-
logische Vielfalt, Tiere 
sowie Natura 2000-Ge-
biete sind keine erhebli-
chen Auswirkungen zu 
erwarten. 
  

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge  
 

genutzten Fettweide durch einen kleiner forstli-
cher Pflanzverbund (ca. 1.200 m²) zu ergänzen 
und einen Waldsaum (ca. 400 m²) anzulegen, 
ist mit den Zielen und Vorgaben des Land-
schaftsplanes vereinbar. Vorhandene Struktu-
ren werden ergänzt und die Offenlandschaft 
trotzdem erhalten. 

Artenschutzrechtliche Belange sind nicht betrof-
fen. Es wird nicht in einen seltenen Lebens-
raum eingegriffen. Im Umfeld des Planberei-
ches sind hinreichende Ausweichlebensräume 
weiterhin vorhanden. Ebenso erfolgt nur ein ge-
ringer Eingriff, der insbesondere durch die ge-
planten „Waldsäume und -lichtungen“ sowie 
durch Übergänge verschiedener Biotoptypen 
eine ökologische Verbesserung mit sich bringt 
(siehe Kapitel 3.3.1 und Untersuchung der  
Artenschutzbelange im Teilbereich B (Walder-
satz) des Bebauungsplans Nr. 136, FD 6.1 der 
Stadt Voerde, August 2020). 

Boden, Fläche,  
landwirtschaftliche 
Nutzfläche, Wald,  
für Wohnzwecke ge-
nutzte Flächen, 
Landschaft 

Landwirtschaftliche Intensiv-Nutzflächen wer-
den nur sehr gering in Anspruch genommen. 
Für Wohnzwecke genutzte Flächen sowie Wald 
werden nicht in Anspruch genommen, bzw. be-
einträchtigt. Mit der Planung wird das Land-
schaftsbild? im Hinblick auf die Vornutzung 
nicht verschlechtert.  

Es wird Grünlandfläche (Fettwiese) in Anspruch 
genommen, die in Abstimmung mit der Forstbe-
hörde und der Unteren Natrurschutzbehörde 
(UNB) in einem kleinen Teilbereich aufgeforstet 
wird (Ersatzmaßnahme). Die landwirtschaftliche 
Nutzung der verbleibenden Fettwiesenfläche ist 
weiterhin gewährleistet. Eine extensive Nutzung 
würde zu einer weiteren ökologischen Aufwer-
tung führen und wird seitens UNB empfohlen. 

Es ergeben sich keine wesentlichen Auswirkun-
gen auf den Bodenhaushalt. Versiegelungen 
finden nicht statt. 

nein 

 
Wesentliche Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter 
Boden, Fläche, land-
wirtschaftliche Nutzflä-
che, Wald, für Wohn-
zwecke genutzte Flä-
chen und Landschaft 
sind nicht zu erwarten, 
da es sich um eine 
Pflanzmaßnahme han-
delt.  
 
 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 

Wasser Durch die kleine Erweiterung einer bereits vor-
handenen Waldfläche und die damit zusam-
menhängende Inanspruchnahme eines kleinen 
Randbereiches einer Fettwiese ergeben sich 
nur geringfügige Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt. 

nein 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf das Schutzgut 
Wasser sind nicht zu er-
warten. 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 

Klima und Luft Durch die kleine Erweiterung einer bereits vor-
handenen Waldfläche und die damit zusam-
menhängende Inanspruchnahme eines kleinen 
Randbereiches einer Fettwiese ergeben sich 
nur geringfügige Veränderungen für das 
Schutzgut im Vergleich zur Bestandssituation. 

nein  

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf Klima und Luft 
sind nicht zu erwarten. 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 
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Schutzgüter /  
Klimawandel 

Beschreibung der Auswirkungen, so weit 
diese auf Grund der Planung erstmalig be-
wirkt oder verändert werden 

Erhebliche Auswirkun-
gen? 

Maßnahmenvorschläge  
 

Frischluftschneisen bleiben erhalten und Wald 
als „Klimapuffer“ wird gering ergänzt. 

Mensch, Lärm, Luft-
schadstoffe, Erho-
lung 

Mit der Aufforstungsmaßnahme sind keine er-
heblichen Störungen des Schutzgutes Mensch 
verbunden. Belästigungen durch Lärm, Ver-
kehr, Luftschadstoffe, Gerüche u. ä. verbunden. 

Die Erholungsfunktion des Raumes wird nicht 
verändert. 

nein  

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf den Menschen 
sind nicht zu erwarten. 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich 

Kultur- und Sach- 
güter 

Schützenswerte Kultur- und Sachgüter sind im 
Plangebiet nicht vorhanden.  

nein 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf Kultur- und 
Sachgüter sind nicht zu 
erwarten. 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 

 

Katastrophenschutz Keine Relevanz nein Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 

Klimawandel, 
Klimaanpassung 

Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel 
werden durch die Aufforstungsmaßnahme nicht 
erforderlich. Die Pflanzmaßnahmen sind min-
destens als klimaneutral, wenn nicht klima-
schützend zu bewerten. 

nein 

 
Erhebliche Auswirkun-
gen auf das Schutzgut 
Klima sind nicht zu er-
warten. 

Maßnahmenvorschläge  
nicht erforderlich. 
 

Demnach sind durch die Planung im Teilbereich B insgesamt keine erheblichen Auswirkungen 

auf Schutzgüter zu erwarten. 

 

Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Schutzgüter, die erheblich betroffen sind und die zu 

beachtenden Artenschutzbelange näher eingegangen. Darüber hinaus werden die erfolgten 

Untersuchungen zu den Themen Verkehrserzeugung, Luftschadstoffe und Bodenbelastungen 

zusammenfassend dargestellt.  

Die Erläuterungen der Kapitel  3.3.2 bis 3.3.7 bzgl. Schutzgut Mensch beziehen sich aus-

schließlich auf den Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136, das Baugebiet. Die innerhalb 

des Teilbereichs B durchzuführenden Waldersatzmaßnahmen werden nicht zu wesentlichen 

Auswirkungen auf den Menschen führen. 

 

3.3.1 Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Naturhaushalt und Artenschutz (§ 1 (6) Nr. 7 a 

BauGB, § 44 BNatSchG) – besonderer Artenschutz 

Das Vorkommen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Tieren sind in aller Regel an die Exis-

tenz geeigneter Lebensräume gebunden. Städtebauliche Maßnahmen wirken demgegenüber 
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selten direkt auf Tiere ein, sondern beeinträchtigen deren Lebensbedingungen durch die Be-

seitigung bzw. Beeinträchtigung ihrer Lebensräume. Dies gilt grundsätzlich auch für die soge-

nannten "planungsrelevanten Arten", die unter dem besonderen Schutz des Europäischen 

Rechts stehen.   

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt den Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten und hier 

insbesondere derjenigen Arten, die für die Aufrechterhaltung der ökologischen Vielfalt und 

Entwicklung in der Europäischen Union von besonderer Bedeutung sind. Diese Arten werden 

in § 7 BNatSchG definiert; § 44 benennt eine Reihe von Verboten, die unter anderem diese 

Arten betreffen (Absatz 1) und beschreibt im Absatz 5 das Verhältnis zur Bauleitplanung.  

Demnach ist es verboten die in § 7 BNatSchG definierten besonders geschützten und streng 

geschützten Arten 

 zu fangen, zu töten und Ähnliches (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), 

 ihre Habitate zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und 

 streng oder besonders geschützte Pflanzen oder ihre Standorte zu beschädigen oder 

zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

Für die Bauleitplanung regelt § 44 Absatz 5 BNatSchG in Verbindung mit § 18 BNatSchG, 

dass auch der Artenschutz grundsätzlich nach der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch be-

handelt werden muss. Für eine bestimmte Auswahl aus den besonders oder streng geschütz-

ten Arten (nämlich die durch europäisches Recht geschützten Arten) gelten jedoch die Verbote 

aus § 44 Absatz 1 BNatSchG fort. Soweit sie in Nordrhein Westfalen vorkommen, werden sie 

im Land als "Planungsrelevante Arten" bezeichnet. 

Im Rahmen der Bauleitplanung gelten diese Verbote jedoch nicht,  

 wenn Ausgleichslebensräume gleicher oder ähnlicher Art wie die in Anspruch genom-

menen im räumlichen Zusammenhang vorhanden sind; 

 oder wenn im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen solche Ausweichlebensräume ge-

schaffen werden; das kann im Einzelfall bedeuten, dass die Ausweichlebensräume vor 

Durchführung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Maßnahmen für die Um-

siedlung betroffener Arten zur Verfügung stehen müssen. 

Hinsichtlich des Verbots des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (fangen, töten) gilt diese Ausnahme 

nur bei Unvermeidbarkeit. Da die Verbote des § 44 BNatSchG unmittelbar und für jedermann 

gelten, bleibt die Verantwortung des Eingriffsverursachers so lange bestehen, wie durch einen 

Bebauungsplan nichts anderes geregelt ist.  

Die sog. Störungsverbote (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG), wonach erhebliche Störungen in 

einer Reihe von Lebensphasen der jeweiligen Arten verboten sind, gelten jedoch weiter, auch 

wenn ein Bebauungsplan aufgestellt wurde. Als erheblich gilt eine Störung dann, wenn der 

Erhaltungszustand der Art in dem jeweiligen Raum ("lokale Art") gefährdet ist, das heißt, wenn 
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durch die Störungen mit einer Abnahme der Population zu rechnen ist. Die Pflicht zur Vermei-

dung solcher Störungen verbleibt daher bei demjenigen, der letztlich den Eingriff verursacht. 

Im Rahmen der Bauleitplanung muss allerdings geprüft werden, ob solche Störungen bei Um-

setzung der Planung überhaupt vermeidbar sind – anderenfalls wäre die Planung nicht um-

setzbar und damit unzulässig –; weiterhin sollten Erkenntnisse über das mögliche Vorhanden-

sein solcher Arten und über geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen in Form 

von Hinweisen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Teilbereich A (Baugebiet): 

Artenschutzrechtliche Belange wurden bereits im Zuge der Beantragung des Gebäudeabris-

ses der alten Gewerbestrukturen geprüft und artenschutzrechtliche Minderungsmaßnahmen 

definiert (Ergebnisse einer Artenschutzprüfung Stufe 2, Bebauungsplan 63, Abbruch ehemali-

ger Fertigungshallen, Paurat-Gelände, „Am Dreieck“, Poststraße, Voerde, Graevendal GbR, 

Goch August 2017). Die erforderlichen Maßnahmen zum Ausschluss eines artenschutzrecht-

lichen Verbotstatbestandes gemäß § 44 BNatSchG, hier die Anbringung von sechs Mauerseg-

ler-Nisthilfen an Wohngebäuden (Mehrfamilienwohnhäusern) im Plangebiet, wurden in die Ab-

bruchgenehmigung der Stadt Voerde vom 30.10.2017 für die Fabrikhalle und das Büroge-

bäude als Auflage aufgenommen. Hierzu ist ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Zudem stellte die von Graevendal durchgeführte Artenschutzprüfung Stufe 2 dar, dass bei 

Eingriffen in den randlichen Baumbestand (Robinienreihe) eine Kontrolle auf Fledermäuse an 

Einzelplätzen (möglichst unmittelbar vor Fällung) durchzuführen ist (Vermeidungsmaßnah-

men). Auch diesbezüglich wurde ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Mittlerweile ist das Plangebiet eine baureif hergerichtete und eingeebnete Fläche. Dass durch 

die Realisierung des Bebauungsplans Maßnahmen ermöglicht werden, die Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auslösen, ist nicht wahrscheinlich. Im Hinblick auf die 

verbliebenen, noch zu beseitigenden Gehölze im Süden des Plangebietes und einer erforder-

lichen grundsätzlichen Berücksichtigung von Artenschutzbelangen durch jedermann und je-

derzeit, also z. B. auch in einigen Jahren bei ggf. neu vorhandenen Bäumen und Gehölzen im 

Plangebiet, werden vorsorglich und mit Bezug auf die Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-

men der o. a. Artenschutzprüfung die künftigen Verpflichtungen der Bauherren hinsichtlich der 

zu beachtenden Artenschutzbelange durch geeignete Artenschutzhinweise (Vogel- und Fle-

dermausschutz) als Hinweise aufgenommen  

Teilbereich B: 

 Im Hinblick auf die Entwicklung einer Waldersatzfläche im Teilbereich B des Bebauungs-

planes erfolgte eine Auswertung des relevanten Messtischblattes 4306 (3) „Hünxe“ und 

eine daraus abzuleitende Betrachtung derjenigen planungsrelevanter Arten, denen Plan-

bereich potentiell einen Lebensraum bieten kann (Untersuchung der Artenschutzbelange 

im Teilbereich B (Waldersatz) des Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie 

Hindenburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B, Fachdienst 6.1 der Stadt Voerde, 

Voerde, August 2020).  
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Im Ergebnis wurde festgestellt, dass  

 erhebliche Auswirkungen auf planungsrelevante Tierarten mit einem günstigen Erhal-

tungszustand nicht zu befürchten sind, da zum einen nicht in einen seltenen Lebensraum 

eingegriffen wird und im Umfeld des Planbereiches hinreichende Ausweichlebensräume 

weiterhin vorhanden sind sowie zum anderen nur ein geringer Eingriff erfolgt, der eine 

ökologische Verbesserung mit sich bringt, und 

 bei der Betrachtung der planungsrelevanten Tierarten mit einem schlechten bzw. ungüns-

tigen Erhaltungszustand keine erheblichen Auswirkungen durch die Herstellung der Wald- 

ersatzfläche zu erwarten sind. 

Damit stehen artenschutzrechtliche Belange dem Vorhaben nicht entgegen. 

 

3.3.2 Schutzgut Mensch, verkehrliche Belange (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Grundsätzlich sollen die für das Maß der Baudichte wesentlichen Festsetzungen von Grund-

flächenzahl, Geschossigkeit und Höhe baulicher Anlagen sowie die Festsetzung von Mindest-

grundstücksgrößen und die Regelementierung der Art der baulichen Nutzung im Bebauungs-

plan Nr. 136 dazu beitragen, das künftige mögliche Verkehrsaufkommen zu begrenzen und 

die Auswirkungen auf die Umgebung verträglich zu gestalten. 

Mit der Umsetzung der Planung werden aber gegenüber der aktuellen Situation einer viele 

Jahre brachgelegenen Fläche grundsätzlich zusätzliche Verkehre im Bereich des Plangebie-

tes und des Umfelds erzeugt. 

Zwar sind auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 63 - 2. Änderung bereits die Ansiedlung 

von Gewerbe und damit verbundene Verkehrserzeugungen möglich und zulässig. Diese wäre 

jedoch nach dem geltenden Planungsrecht und der verkehrlichen Situation vor Ort (Erschlie-

ßung über den Kurierweg derzeit nicht möglich) auf eine Erhöhung der Verkehrsbelastung auf 

der Poststraße beschränkt.  

Der Bebauungsplan Nr. 136 sieht hingegen eine verkehrliche Anbindung des Plangebietes 

auch an die Straße „Am Dreieck“ vor, um die durch das neue Wohn- und Gewerbequartier 

verursachten Verkehre auf derzeit zwei und perspektivisch drei umliegende Straßen zu vertei-

len (Poststraße und Straße „Am Dreieck“ sowie angestrebte, weitere Anbindung an den Ku-

rierweg). Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Poststraße und die Straße „Am Drei-

eck“ wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung gutachterlich prognostiziert und bewer-

tet („B-Plan 136 „Poststraße / Am Dreieck“ in Voerde – Verkehrsuntersuchung“, blanke amb-

rosius verkehr.infrastruktur, Bochum, November 2019 mit Ergänzung Februar 2020).  

Folgende Eingangsgrößen und sonstigen Parameter der Verkehrserzeugung liegen dem Gut-

achten zugrunde: 

a) Die zu erwartenden Verkehre wurden zum einen unter Berücksichtigung der sich aufgrund 
der Ansiedlung des größeren Verwaltungsgebäudes realistisch ergebenden Verkehre so-  
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wie durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichten Bruttogrundflächen 

baulicher Anlagen in den übrigen Gewerbegebieten des Plangebietes abgeschätzt. In den 

Allgemeinen Wohngebieten und im Mischgebiet wurde die Verkehrserzeugung durch die 

mögliche Anzahl der Wohneinheiten unter Berücksichtigung der Festsetzungen zu Min-

destgrundstücksgrößen und Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden ermittelt. So ste-

hen hier einer für die Verkehrserzeugung zugrunde liegenden Anzahl von 69 möglichen 

Wohneinheiten eine Zielgröße des Investors von rund 48 Wohneinheiten gegenüber.  

Insgesamt ergibt sich dadurch eine Abschätzung der Verkehre, die eher von einem höhe-

ren Verkehrsaufkommen ausgeht als zu erwarten ist und somit das Worst-Case-Szenario 

darstellt. 

b) Weiterhin wurden Verkehrserzeugungsberechnungen aus einer Verkehrsuntersuchung 

aus dem Jahr 2010 zu dem gesamten Bereich der 2. Änderung des B-Planes 63 berück-

sichtigt und anteilig in die Bewertung eingerechnet. 

c) Eine Anbingung an den Kurierweg östlich des Plangebiets ist nur perspektivisch möglich 

und kann dabei bei der Verkehrsverteilung nicht berücksichtigt werden. Daher liegt dem 

Gutachten die städtebauliche Planung zugrunde, wonach eine verkehrliche Anbindung an 

die Poststraße im Westen und die Straße „Am Dreick“ im Süden erfolgt. Im Abgleich mit 

der Verkehrsuntersuchung aus 2010 wird angenommen, dass 60 % der Verkehre über die 

Straße „Am Dreieck“ verlaufen. Weiterhin wird berücksichtigt, dass die Straße „Am Drei-

eck“ aufgrund ihres geringeren Querschnitts und der vorherrschenden Wohnnutzungen ein 

Durchfahrverbot für Lkw´s erhält.  

d) Unter Berücksichtigung der angrenzenden Nutzungen, des Straßenquerschnitts und der 

Einbindung der Straße in das Straßennetz wird die Poststraße vom Gutachter als Sam-

melstraße kategorisiert, für die eine Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde von bis zu 

800 Kfz/h unter den Aspekten Verkehrsablauf und Verkehrssicherheit als verträglich an-

gesehen werden kann. Die Straße „Am Dreieck“ ist hingegen als Anliegerstraße bzw. 

Wohnstraße einzustufen, in der eine Belastung bis 400 Kfz/h in der Spitzenstunde vertret-

bar ist. 

Die Verkehrsmengen im Bestand (Analysefall) werden im Gutachten mit 41 Kfz/h bzw. 

62  Kfz/h in den am stärksten belasteten morgendlichen und nachmittäglichen Spitzenstunden 

auf der Poststraße und bei 58 Kfz/h in der Morgenspitze und 76 Kfz/h in der Nachmittagspitze 

auf der Straße „Am Dreieck“ angegeben. Diese Werte liegen deutlich unter den genannten 

maximalen Belastbarkeiten für die jeweilige Straßenkategorie. 

Im Prognosefall, also mit den zusätzlichen Neuverkehren aus dem Plangebiet steigt die ver-

kehrliche Belastung auf der Poststraße und der Straße „Am Dreieck“ an. Die höchsten Werte 

betragen auf der Poststraße in der stärksten Morgenstunde insgesamt 75 Kfz/h und in der 

stärksten Nachmittagsstunde 98 Kfz/h, auf der Straße „Am Dreieck“ morgens insgesamt bis 

zu 108 Kfz/h und nachmittags bis zu 124 Kfz/h. 
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Aus den Prognoseergebnissen lässt sich erkennen, dass auch einschließlich der Zusatzver-

kehre des Plangebiets die Belastungsgrenzen der Poststraße und der Straße „Am Dreieck“ im 

Hinblick auf deren jeweilige Straßenkategorie bei weitem nicht erreicht werden und die zusätz-

liche verkehrliche Belastung insgesamt als verträglich angesehen werden kann. 

Knotenpunktbetrachtungen 

Wie oben dargestellt, sind mit der baulichen Entwicklung des Plangebietes nur geringe ver-

kehrliche Zunahmen auf den angrenzenden Straßen verbunden. Daraus lässt sich jedoch 

noch nicht ableiten, ob damit auch die nächstgelegenen Knotenpunkte im Hauptverkehrsstra-

ßennetz die Belastungszuwächse aufnehmen können. 

Daher wurden im Rahmen des o. a. Verkehrsgutachtens auch Knotenpunktbetrachtungen für 

die beiden Knotenpunkte Hindenburgstraße (B8) / Poststraße und Alte Hünxer Straße / Am 

Dreieck durchgeführt.   

Eine Ermittlung erfolgte hierbei auf Grundlage einschlägiger Bewertungsverfahren durch die 

Bewertung anhand von Qualitätsstufen A – F, vergleichbar mit dem Schulnotensystem „sehr 

gut“ bis „ungenügend“. 

Kreuzung Hindenburgstraße / Poststraße 

Die Kreuzung weist im Bestand in der morgendlichen Spitzenstunde mit überwiegenden Qua-

litätsstufen A bis C für die einzelnen Fahrbeziehungen keine besonderen Einschränkungen im 

Verkehrsfluss auf; einzig der jeweilige Lingsabbiegestrom von der Poststraße in die Hinden-

burgstraße ist am Morgen mit D = ausreichend bewertet. In der nachmittäglichen Spitzen-

stunde sind (zum Teil eher geringfügige) Verschlechterungen für die Verkehre, die von der 

Poststraße auf die Hindeburgstraße treffen, zu verzeichnen. Besonders betroffen ist jedoch 

wiederum der jeweilige Lingsabbiegestrom von der Poststraße in die Hindenburgstraße. Hier 

verschlechtert sich die Leistungsfähigkeit im Bestand am Nachmittag auf Stufe E (mangelhaft). 

Im Prognosefall, also unter Berücksichtigung der Neuverkehre des Plangebietes, ergeben sich 

keine besonderen weiteren Erhöhungen der Wartezeiten. Die Qualitätsstufen des Verkehrs-

ablaufs bleiben in allen Abbiege- und Geradeausströmen gegenüber dem Bestand gleich. Ins-

besondere behalten die Verkehrsströme der übergeordneten Hindenburgstraße eine sehr gute 

Leistungsfähigkeit (Stufe A) mit einem nahezu ungehinderten Passieren des Knotenpunktes 

und sehr geringer Wartezeiten. 

Für die beiden als mangelhaft eingestuften Linkseinbiegeströme aus der Poststraße in die 

Hindenburgstraße ergeben sich ebenfalls keine Veränderungen. Die Stufe E der Verkehrsqua-

lität am Nachmittag wird auch einschließlich der Zusatzverkehre des Plangebietes prognosti-

ziert. Danach bilden sich Staus und es können große Wartezeiten entstehen. Der Zustand 

lässt sich durch bauliche Maßnahmen in der Örtlichkeit aufgrund fehlender Grundstücksver-

fügbarkeiten nicht verbessern. Ein „Abrutschen“ in die ungenügende Qualiätsstufe durch die 
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Entwicklung des Plangebietes ist jedoch nicht zu prognostizieren. Die mangelhafte Leistungs-

fähigkeit der betreffenden beiden Abbiegeströme aus der Poststraße liegt jedoch auch nur in 

der einen nachmittäglichen Spitzenzeit vor. 

Insgesamt ergeben sich im Zuge der Entwicklung des Plangebietes keine wesentlichen weite-

ren Einschränkungen am Knotenpunkt Hindenburgstraße / Poststraße.   

Einmündung Alte Hünxer Straße / Am Dreieck 

Die Berechnungen ergaben, dass sämtliche Verkehrsbeziehungen in der Einmündung Alte 

Hünxer Straße / Am Dreieck sowohl im heutigen Bestand als auch im Zuge der Entwicklung 

des Plangebietes in der sehr guten Qualitätsstufe A abgewickelt werden können. 

Ergebnis 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen zeigen, dass sich aus den prognosti-

zierten Zusatzverkehren keine relevanten Veränderungen an den betrachteten Anschlusskno-

ten Alte Hünxer Straße und Hindenburgstraße ergeben werden und verkehrliche Belange dem 

Bebauungsplan nicht entgegenstehen. 

Weitere detaillierte Aussagen sind dem Gutachten zu entnehmen. 

Untersuchte alternative verkehrliche Anbindung des Plangebietes 

Aufgrund der mangelhaft zu bewertenden Linkseinbiegeströme aus der Poststraße in die Hin-

denburgstraße (B8) sowie einer potentiellen Beeinflussung der Geradeausströme auf der Hin-

denburgstraße durch Linksabbiegvorgänge in die östliche Poststraße in Richtung des Plange-

bietes bewertet der Straßenbaulastträger (Landesbetrieb Straßenbau NRW) den gesamten 

Anschlussknoten Hindenburgstraße / Poststraße als mangelhaft. Daher ist die Untersuchung 

einer alternativen Verkehrsführung vorgeschlagen und vom Gutachter durchgeführt worden.  

Der Alternativvorschlag sollte zu einer Entlastung der Verkehrssituation an der Kreuzung Hin-

denburgstraße/Poststraße führen (B-Plan 136 „Poststraße / Am Dreieck“ in Voerde, Bewer-

tung des Alternativvorschlags von Straßen.NRW zur Verkehrsführung, blanke ambrosius ver-

kehr.infrastruktur, Bochum, April 2020).  

Vorgeschlagen wurde die Anbindung des Plangebietes an die Poststraße als Einbahnstraße 

in Richtung Hindenburgstraße. Erreicht werden sollte, dass zwar der in Richtung Wesel orien-

tierte Quellverkehr aus dem Plangebiet über die Poststraße auf die Hindenburgstraße Rich-

tung Norden geführt wird. Der Zielverkehr in das Plangebiet von Norden aus Richtung Wesel 

aber den Geradeausstrom auf der Hindenburgstraße nicht durch Linksabbiegeverkehre in die 

Poststraße stört, sondern das Plangebiet dann über die Alte Hünxer Straße und die Straße 

„Am Dreieck“ erreicht.  

Im Ergebnis würde zum einen das Verkehrsaufkommen auf der Poststraße im Nahbereich des 

Knotens um 22 % sinken. Es würden sich auch weitere Verbesserungen im Nahbereich des 
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Plangebietes auf der Postraße ergeben. Allerdings befinden sich hier eher verkehrsunemp-

findliche Gewerbenutzungen, so dass besondere Vorteile für die Poststraße unter Berücksich-

tigung der ohnehin nur geringen Zusatzverkehre nicht erkennbar wären.  

Wichtiger ist jedoch das Ergebnis, dass sich an der Straße „Am Dreieck“ durch diese Verlage-

rung künftiger Verkehre eine größere Betroffenheit für die hier vorhandenen Wohnnutzungen 

ergäbe und die Bewohner/-innen der derzeit ruhigen Sackgassenerschließung stärker belastet 

würden. Dies umso mehr, als dann auch die – im Rahmen des B-Plans 136 eigentlich ausge-

schlossenen - Lkw-Verkehre im Zielverkehr über die Straße „Am Dreieck“ zu führen wären. 

Hier ist zum einen auf den geringeren Straßenquerschnitt der Straße „Am Dreieck“ gegenüber 

der Poststraße zu verweisen (nachteilig in Fällen des Begegnungsverkehrs). Zum anderen 

konnte im Rahmen der schallgutachterlichen Betrachtungen für diese Variante festgestellt wer-

den, dass sich aufgrund der damit verbundenen Zuwächse auf der Straße „Am Dreieck“ die 

Lärmwerte so erhöhen, dass sie Anspruchsberechtigungen auf Lärmschutz für ausgewählte 

Wohnnutzungen auslösen (vgl. Kap. 3.3.3) können.   

Die Verbesserungen für den Knotenpunkt Hindenburgstraße / Poststraße sind hingegen mar-

ginal. Entscheidende Änderungen an den guatchterlich ermittelten Qualitätsstufen der Einzel-

ströme ergeben sich nicht.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch die vorgeschlagene Einbahnstraßenregelung auf der 

Poststraße eine nicht wahrnehmbare Verbesserung der Kreuzung Hindenburgstraße / Post-

straße einer merklich verschlechterten Belastung der bestehenden Wohnnutzung an der 

Straße „Am Dreieck“ gegenübersteht. Diese verkehrliche Variante wird daher nicht weiterver-

folgt. 

Weitere detaillierte Aussagen sind dem Gutachten zu entnehmen. 

 

3.3.3 Schutzgut Mensch, Verkehrslärm (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Um negative Lärmauswirkungen zu verhindern, wurde im Rahmen der Erarbeitung des Be-

bauungsplans eine Schallimmissionsprognose erstellt (Schalltechnische Untersuchung für 

den Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ in Voerde, afi, Haltern am See, April 

2020).  

Untersucht worden sind einerseits die Verkehrslärmauswirkungen auf das Plangebiet durch 

die im Norden auf dem Wesel-Datteln-Kanal bestehenden Emissionen durch die Binnenschif-

fahrt, die nördlich davon vorbeiführende Neue Hünxer Straße, die direkt im Norden an das 

Plangebiet angrenzende, voraussichtlich zeitnah wieder aktivierte Güterbahntrasse, die im 

Westen liegende Hindenburgstraße B8, die Poststraße und die Straße „Am Dreieck“. Darüber 

hinaus wurden die Auswirkungen auf das öffentliche Straßennetz außerhalb des Plangebietes 

betrachtet. 
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Die Auswirkungen durch Gewerbelärm von Betrieben innerhalb und außerhalb des Plangebie-

tes auf die schützenswerten Nutzungen innerhalb des Plangebietes sowie im Umfeld sind 

ebenfalls untersucht. Sie werden in Kapitel 3.3.4 dargestellt.  

Grundlage für die schalltechnische Bewertung der Verkehrsmengen bildeten neben dem o. a. 

Verkehrsgutachten auch die Gutachten “Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan Nr. 124 „Er-

weiterung Hafen Emmelsum in Voerde - Aufbereitung der Kfz-Frequenzen als Grundlage der 

Lärmuntersuchung, ambrosius-blanke verkehr.infrastruktur, Bochum, Februar 2017“ und eine 

„Ergänzende Mitteilung der Verkehrsmengen für die Verkehrsplanungsvariante 2 „Einbahn-

straße Poststraße“ des Büros ambrosius blanke, Februar 2020“. 

Auswirkungen auf das Plangebiet durch Verkehrslärm 

In den festgesetzten Gewerbegebieten werden im Nahbereich der Wirtschaftsbahntrasse die 

die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete (GE) von tags 65 dB(A) und nachts 

55 dB(A) aufgrund des perspektivisch möglichen Lärms der Wirtschaftsbahn nicht eingehalten. 

Sie werden im nördlichen Bereich tags um bis zu 5 dB und nachts um bis zu 14 dB überschrit-

ten. Aufgrund der hohen Überschreitungen war zu bewerten, ob in den Gewerbegebieten eine 

Zulässigkeit von Betriebsleiterwohnungen mit dazugehörigen Schlafräumen oder auch eine 

Hotelnutzung als gewerbliche Nutzung in den festgesetzten Gewerbegebieten zu befürworten 

wäre. Die Untersuchung ergab, dass innerhalb eines rund 50 m breiten und parallel zur nörd-

lichen Plangebietsgrenze verlaufenden Abstands der Immissionspegel von 60 dB(A) nachts, 

ab dem ungesunde Wohnverhältnisse möglich sind, überschritten wird. Dieser Bereich betrifft 

die im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiete GE 1 und GE(e) 3.  

In dem südlich der Raiffeisenstraße (Planstraße) liegenden Mischgebiet (MI) werden die Ori-

entierungswerte der DIN 18005 von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts eingehalten.  

In den Wohngebieten (WA) ergeben sich Überschreitungen der Orientierungswerte 

(tags/nachts 55/45 dB(A)) von bis zu 5 dB am Tag, die sich wiederum maßgeblich durch den 

Bahnlärm ergeben, aber auch durch die Erschließungsstraßen im Plangebiet beeinflusst sind. 

Da somit in Teilen des Plangebiets die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 – 

Schallschutz im Städtebau – überschritten werden, sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich.  

Die Fragestellung möglicher aktiver Maßnahmen in Form von Abschirmwänden zur Haupt-

Schallquelle der Wirtschaftsbahntrasse wurde geprüft. Im Ergebnis müsste zum Schutz des 

Plangebietes vor dem nächtlichen Bahnlärm im Plangebiet an der Grenze zur Bahntrasse auf 

einer Länge von rund 1.000 m ein Lärmschutzhindernis (Wall oderWand) in einer Höhe von 

rund 5 m errichtet werden. Dies ist aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeiten und der Auslö-

sung von Abstandsflächen nicht umsetzbar. Eine geschlossene Riegelbebauung im nördlichen 

Gewerbegebiet als bauliches Schallschutzhindernis ist ebenfalls nicht möglich, da die Grund-

stücke im nördlichen Bereich bereits teilweise in offener Bauweise bebaut sind. Ein Abrücken 

der geplanten Bebauung von der Schall-Quelle der Bahn steht ebenfalls nicht in Rede, da die 

Überschreitungen das Plangebiet weiträumig betreffen. Daher sind Schallschutzmaßnahmen 
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an den Gebäuden notwendig. Im Bebauungsplan werden folglich Lärmpegelbereiche (Lärm-

pegelbereiche III bis V) sowie darin erforderliche passive Schallschutzmaßnahmen zum 

Schutz gegen Verkehrslärm festgesetzt. 

Darüber hinaus wird aufgrund der zu erwartenden hohen Lärmpegel im nördlichen Bereich 

des Plangebietes festgesetzt, dass in den Gewerbegebieten GE 1 und GE(e) 3 betriebsbe-

dingte Wohnnutzungen und Betriebe des Beherbergungsgewerbes unzulässig sind.  

Die Stadt Voerde folgt damit den Empfehlungen des Gutachters. 

Die Festsetzungen dienen der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen im Hinblick 

auf den Verkehrslärm. 

Auswirkungen auf das öffentliche Straßennetz außerhalb des Plangebietes: 

Da sich mit der Entwicklung des Plangebietes auch das Verkehrsaufkommen im Umfeld und 

hier insbesondere auf der Poststraße und der Staße „Am Dreieck“ durch neue Ziel- und Quell-

verkehre erhöhen wird, waren auch die Verkehrslärmauswirkungen der Zusatzverkehre des 

Plangebietes auf die schützenswerten Wohnnutzungen außerhalb des Plangebietes entlang 

der Verkehrswege bis zu einer Vermischung mit den allgemeinen Verkehren gutachterlich zu 

untersuchen (Betrachtung der sog. Fernwirkung des Vorhabens).  

Ersteinschätzungen des Gutachters empfahlen, dass die Lkw-Verkehre ausschließlich über 

die Poststraße abgewickelt werden sollten (ordnungsrechtliche Maßnahme). Dies wird umge-

setzt (siehe Nr. 7 der in den Bebauungsplan aufgenommenen Hinweise) und wurde den Un-

tersuchungen zugrunde gelegt. 

Der prognostizierte Verkehrslärm auf der Poststraße wird tags um bis zu 2,4 dB und nachts 

um 1,5 dB steigen und die bereits im Bestand leicht überschrittenen Orientierungswerte der 

DIN 18005 weiter erhöhen. Es ist jedoch festzustellen, dass mit einem prognostiziertem Pegel 

von 58,5 dB(A) tags und 47,7 dB(A) nachts der Grenzwert der 16. BImSchV - Verkehrslärm-

schutzverordnung für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts, der im Rahmen 

der Abwägung zu berücksichtigen ist, unterschritten wird und damit auch die Grenzwerte von 

70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, ab der gesundheitliche Gefährdungen auftreten können, 

nicht erreicht werden. 

Im nördlichen Bereich der Straße „Am Dreieck“ ergeben sich, da dieser Straßenabschnitt als 

Sackgasse heute nur geringe Verkehre aufweist, mit bis zu 5 dB tags und 4 dB nachts größere 

Erhöhungen als im Bereich der Poststraße. Insgesamt steigen die Pegel in der Prognose auf 

53,3 dB(A) tags und 44,3 dB(A) nachts an. Hier wird der o. a. Grenzwert der 16. BImSchV 

noch deutlicher als auf der Poststraße unterschritten. Ebenso werden hier die Orientierungs-

werte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiets von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) eingehal-

ten, so dass die Maßnahmen der Öffnung der Straße für das bestehende Wohnquartier als 

verträglich anzusehen sind. 

Dies gilt im wesentlichen auch für den weiter südlich liegenden, ebenfalls noch betrachteten 

Abschnitt der Straße „Am Dreieck“. Hier liegen sowohl im Bestand als auch in der Prognose 
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leichte Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 vor. Eine Überschreitung des 

Grenzwertes der 16. BImSchV (s. o.) um 0,2 dB liegt nur an einem Gebäude vor. Diese Über-

schreitung ist für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar und kann insofern vernachlässigt 

werden, da auch die Grenze des verfassungsrechtlich relevanten Eingriffs von 70 dB(A) tags 

und 60 dB(A) nachts, ab der Gesundheitsgefährdungen auftreten können, deutlich unterschrit-

ten bleibt.  

Maßnahmen sind aus diesen Ergebnissen nicht abzuleiten. 

Beurteilung des Neubaus der Erschließungsstraße im Plangebiet und Öffnung der Straße „Am 

Dreieck“ gemäß 16. BImSchV 

Der Neubau der inneren Planstraßen ist im Rahmen der 16. BImSchV – Verkehrslärmschutz-

verordnung zu bewerten. Dieser Straßenneubau kann sich auf die Bestandsbebauung auswir-

ken und einen erheblichen baulichen Eingriff und eine wesentliche Änderung einer öffentlichen 

Straße im Sinne der 16. BImSchV darstellen. Dies gilt für die neue Funktion der Sackgas-

senerschließung der Straße „Am Dreieck“, die ebenfalls als Straßenneubau zu bewerten ist.  

Die gutachterlichen Berechnungen zeigen, dass an allen zu beurteilenden Wohngebäuden Am 

Dreieck 6 – 28, 15 – 23, 33 – 37, Nordstraße 84 und 92 sowie Alte Hünxer Straße 41 die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) 

nachts bzw. im Fall des Gewerbegebäudes Kurierweg 26e die Immissionsgrenzwerte der  

16. BImSchV für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts nicht überschritten 

werden. Anspruchsberechtigungen auf Schallschutzmaßnahmen im Sinne der 16. BImSchV 

ergeben sich daher nicht. 

Alternativ wurde untersucht, wie sich der Verkehrslärm auf der Straße „Am Dreieck“ entwickelt, 

wenn die Poststraße aufgrund der verkehrlichen Verhältnisse nur in Richtung Westen befahren 

werden könnte und dementsprechend auch Lkw´s die Straße „Am Dreieck“ befahren würden 

(vgl. Kap. 3.3.2). Bei Umsetzung dieser Variante bestünde aufgrund des Neubaus der Er-

schließungsstraßen und der Aufhebung der Sackgasse der Straße „Am Dreieck“ Anspruch auf 

Schallschutzmaßnahmen auf Grundlage der 16. BImSchV dem Grunde nach an den Gebäu-

den Am Dreieck 8 und Nordstraße 92 jeweils im Erdgeschoss, da hier der Immissionsgrenz-

wert der 16 BImSchV tags und nachts um 1 dB überschritten würde. Eine Umsetzung dieser 

Variante wäre aber schon aufgrund der deutlichen Belastungszuwächse für die Wohnnutzun-

gen an der Straße „Am Dreieck“ nicht sachgerecht und wird daher ausgeschlossen, zumal 

entsprechend dem Verkehrsgutachten die Poststraße einschließlich des Knotens der Hinden-

burgstraße bei der für die Planung vorgesehenen Verkehrsführung hinreichend leistungsfähig 

ist. 

Die gutachterlichen Ergebnisse stehen der Umsetzung des Bebauungsplanes nicht entgegen. 

In den Bebauungsplan werden Festsetzungen zum Schallschutz aufgenommen, die sicher-

stellen, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 

Weitere detaillierte Aussagen sind dem Gutachten zu entnehmen.  
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3.3.4 Schutzgut Mensch, gewerblicher Lärm (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Die städtebauliche Planung sieht ein enges Nebeneinander gewerblicher Nutzungen und 

Wohnnutzungen vor. Aufgrund der geringen Abstände können und sollen in Teilflächen des 

geplanten Gewerbegebietes nördlich des Allgemeinen Wohngebietes und des Mischgebietes 

nur nicht wesentlich störende Betriebe angesiedelt werden. Innerhalb des Planbereiches sind 

dementsprechend – mit Ausnahme des im Nordwesten vorhandenen Landschaftsbaubetrie-

bes - per Festsetzung künftig nur gewerbliche Nutzungen zulässig, die keine erheblichen Ge-

werbelärmauswirkungen erwarten lassen (eingeschränkte Gewerbegebiete). Damit trägt die 

Planung wesentlich zu einem störungsfreien Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe im 

Sinne der Innenentwicklung bei. Dies wirkt sich gegenüber dem früher gewerblich/industriell 

geprägten Zustand und auch dem bisher geltenden Planungsrecht im Plangebiet, welcher/s 

durch gewerbliche Nutzungen geprägt war, auch positiv auf die südlich des Plangebietes an-

grenzenden Wohnquartiere aus. 

In dem o. a. Schallgutachten (siehe Kapitel 3.3.3) wurde weiterhin der Gewerbelärm von Be-

trieben innerhalb und außerhalb des Plangebietes mit Auswirkungen auf die schützenswerten 

Nutzungen innerhalb des Plangebietes sowie im Umfeld untersucht. 

Wie in der Schutzguttabelle dargelegt (siehe Kapitel 3.3), ist in einem räumlich begrenzten 

Bereich im Umfeld des im nordwestlichen Planbereich ansässigen Garten- und Landschafts-

baubetriebes mit Einwirkungen durch Gewerbelärm im Sinne der TA-Lärm auf das Umfeld zu 

rechnen. Dieser Betrieb hat Bestandsschutz und befindet sich auf einer Fläche, die im gelten-

den Bebauungsplan Nr. 63 – 2. Änderung bereits als Gewerbegebiet (Ge) festgesetzt ist.  

Im Rahmen des Schallgutachtens wurden daher zum einen die Emissionen des Garten- und 

Landschaftsbau-Betriebes berücksichtigt. Zum anderen wurde auch das bereits in Bau befind-

liche Verwaltungsgebäude betrachtet, dessen Nutzung bereits konkret bekannt ist. Dabei 

wurde explizit geprüft, ob durch diese Betriebe die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm im Hin-

blick auf die geplanten Allgemeinen Wohngebiete im südwestlichen Bereich des Plangebietes 

eingehalten werden können. Wesentliche Lärmquellen sind dabei die Betriebstätigkeit auf dem 

Hof des Landschaftsbau-Betriebes und bei dem geplanten Verwaltungsgebäude in erster Linie 

die Belastungen durch Kraftfahrzeuge (Parkplatzverkehre). Weiterhin wurde ein metallverar-

beitender Betrieb westlich an der Poststraße berücksichtigt. Von anderen Betrieben im Umfeld 

(außerhalb des Plangebietes) sind keine relevanten Emissionen bekannt oder, aufgrund der 

geplanten Kleinräumigkeit in Verbindung mit der Gebietseinstufung (innerhalb des Plangebie-

tes), auch nicht zu erwarten.  

Im Ergebnis werden lediglich in der dem Garten- und Landschaftsbau-Betrieb nächstgelege-

nen überbaubaren Grundstücksfläche im Allgemeinen Wohngebiet die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm von tags 55 dB(A) leicht und räumlich begrenzt überschritten (max. 58 dB(A)). 

Die Überschreitungen betreffen nur den Tagzeitraum, weil in den Betrieben kein Nachtbetrieb 

statfindet, der zu berücksichtigen wäre. Die Überschreitungen betreffen das 1. und 2. Oberge-

schoss (Dachgeschoss) eines potentiellen Wohngebäudes im Bereich der nordwestlichen und 

nordöstlichen Fassaden. 
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Den Emissionen des Betriebes kann mit einem räumlich begrenzten Verzicht auf öffenbare 

Wohnraumfenster im nordwestlichen Bereich des nordwestlichsten Baufeldes des Allgemei-

nen Wohngebietes im 1. und 2. Obergeschoss im Einwirkungsbereich des Betriebes begegnet 

werden, um ein verträgliches Nebeneinander zu erreichen ohne den bestehenden Gartenbau-

betrieb in seiner Nutzung einzuschränken oder ihn beispielsweise mittels Lärmschutzwänden 

„einzuhausen“ und dadurch das Erscheinungsbild des Quartiers zu beeinträchtigen. Eine Fest-

setzung Allgemeiner Wohngebiete in Nachbarschaft zu dem Gewerbebetrieb ist daher möglich 

und das Grundstück des ansässigen Garten- und Landschaftbaubetriebs kann (wie im Bebau-

ungsplan Nr. 63- 2. Änderung) bestandsschützend als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. 

Der Betrieb wirkt sich in nur geringem Maß nachteilig auf die im südlichen Planbereich ange-

strebten schützenswerten Wohnnutzungen aus. Aktive Schallschutzmaßnahmen am Gebäude 

der betroffenen Wohnnutzung sind daher verhältnismäßig. 

Die Ergebnisse stehen der Umsetzung des Bebauungsplanes insofern nicht entgegen. In den 

Bebauungsplan werden die o. a. Maßnahmen als Festsetzungen zum Schallschutz aufgenom-

men, die sicherstellen, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden (siehe 

Festsetzung 8.2 bzw. 8.2.1 des B-Plans Nr. 136). 

Weitere detaillierte Aussagen sind dem Gutachten zu entnehmen. 

 

3.3.5 Schutzgut Mensch, Luftschadstoffe (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Um die lufthygienischen Auswirkungen der nahe gelegenen Emissionsquellen Straße, 

Schiene und Schiffahrt (Wesel-Datteln-Kanal) bei der Planung zu berücksichtigen, ist eine gut-

achterliche Einschätzung beauftragt worden (Abschätzung zur Immissionsbelastung im Be-

reich des B-Plangebietes Nr. 136 „Poststraße / Am Dreieck“, Ingenieurbüro Rau, Heilbronn, 

April 2020).  

Dabei erfolgte eine Abschätzung relevanter Luftschadstoffkonzentrationen von Stickstoffdioxid 

(NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) anhand des Screening-Modells RLuS (Richtlinie zur 

Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung). 

Nachstehend werden die gutachterlichen Ergebnisse zusammenfassend wiedergegeben:  

Stickstoffdioxid: Die Abschätzung ergab, dass an dem nördlichen Rand des Plangebietes im 

Nahbereich des Wesel-Datteln-Kanals, der als Gewerbegebiet festgesetzt ist, maximal ein 

NO2-Jahresmittelwert von ca. 38 μg/m³ zu prognostizieren ist. Damit wird der Immissions-

grenzwert von 40 μg/m³ noch nicht erreicht. In weiterer Entfernung, am nördlichen Rand des 

Allgemeinen Wohngebietes südlich der Raiffeisenstraße (Planstraße) wird ein NO2-Jahres-

mittel von etwa 30 μg/m³ abgeschätzt. Damít ist der Grenzwert deutlich unterschritten. 

Feinstaub: Die Grenzwerte für das Jahresmittel von PM10 (40 μg/m³) und PM2.5 (25 μg/m³) 

werden sowohl am nördlichen Rand des Bebauungsplangebietes, wo in erster Linie Immissi-

onen aufgrund des Schiffahrtsverkehrs und der potenziellen Zugverkehre zum Tragen kom-
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men, als auch in den südlichen Baugebieten südlich der Raiffeisenstraße deutlich unterschrit-

ten. Die berechneten Werte betragen im Norden für PM10 ca. 21 μg/m³ und für PM2.5 ca. 16 

μg/m³ und im Süden für PM10 ca. 20 μg/m³ und für PM2.5 ca. 15 μg/m³. 

Bei dem überschlägigen Screening-Verfahren zur Abschätzung der zu erwartenden Immissio-

nen werden topographische Einflüsse und Ausbreitungshindernisse nicht berücksichtigt, so 

dass hier von sicheren Werten im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung ausgegangen werden 

kann. Die ermittelten, zum Teil deutlichen Unterschreitungen aus dem Sreeening erfordern 

daher keine weitere konkretere Ausbreitungsberechnung. 

Weitere detaillierte Aussagen sind dem Gutachten zu entnehmen. 

Aufgrund der Ergebnisse ist sichergestellt, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im 

Plangebiet gewahrt werden. 

 

3.3.6 Schutzgut Mensch, Erschütterungen und Körperschallimmissionen  (§ 1 (6) Nr. 7 c 

BauGB) 

Laut Aussage von DeltaPort GmbH & Co.KG und Kreis Wesel ist zeitnah eine Wiederauf-

nahme des Güterbahnbetriebes auf der nördlich am Plangebiet vorbeiführenden Oststrecke 

der Wirtschafts-/Kreisbahn zu erwarten. Daher erfolgte für das Baugebiet (Teilbereich A) eine  

Abschätzung der durch den Güterverkehr zu erwartenden Körperschall- und Erschütterungs-

immissionen (Schwingungstechnische Untersuchung, I.B.U. Ingenieurbüro, Essen, Dezember 

2019).  

Erschütterungen 

Grundlage für die Erschütterungsprognose bildet die DIN 4150, Teil 2 – Erschütterungen im 

Bauwesen, Einwirkungen auf den Menschen in Gebäuden. Darin werden Anhaltswerte zur 

Beurteilung der Erschütterungen für Gebiete in Anlehnung an die Gebietskategorien der 

Baunutzungsverordnung angegeben.  

Auf Grundlage der gutachterlichen Ermittlungen lassen sich innerhalb des Plangebietes in al-

len Baugebieten spürbare Erschütterungen prognostizieren, wenngleich diese im Bereich der 

südlich gelegenen Wohngebiete auch nur knapp über einer Fühlschwelle liegen. Allerdings 

werden die Anhaltswerte der DIN 4150-2 für die jeweilige Art der baulichen Nutzung (Ge-

bietskategorien Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet) in allen Baugebieten 

des Plangebietes eingehalten. Insofern stehen die Ergebnisse einer Bebaubarkeit nicht ent-

gegen. 

Körperschall 

Körperschallimmissionen, die im Plangebiet durch vorbeifahrende Züge hervorgerufen werden 

können, lassen sich durch die Orientierungswerte der VDI 2719 (Schalldämmung von Fenstern 

und deren Zusatzeinrichtungen) für Schlaf-,  Wohn- und Arbeitsräume für jeweilige Bau- 

gebietsarten der BauNVO bewerten.  
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Bei der Bewertung ausgewählter Immissionsorte im Plangebiet konnte ermittelt werden, dass 

im nördlichen Bereich des Plangebietes (nördlich des geplanten Verwaltungsgebäudes) die 

Orientierungswerte für Wohn- und Aufenthaltsräume unter Berücksichtigung der Gebietsfest-

setzung (Gewerbe) eingehalten werden, der Orientierungswert von 40 – 45 dB(A) (mittlerer 

Maximalpegel) für Schlafräume jedoch überschritten wird. Es wird ein mittlerer Maximalpegel 

von 45-47 dB(A) erreicht.  

Im mittleren Planbereich bzw. auf Höhe des Baugebietes des geplanten Verwaltungsgebäu-

des (GE(e) 1) sowie weiter südlich werden die Orientierungswerte der VDI 2719 für Wohn- und 

Schlafräume in allen Gebietskategorien (GE, MI und WA) eingehalten.   

Insofern ist die Bebaubarkeit des Teilbereiches A des Bebauungsplans Nr. 136 möglich. Auf-

grund der Überschreitung der Orientierungswerte für Schlafräume im nördlichen Bereich des 

Plangebietes sind hier jedoch Nutzungen mit Schlafräumen ausgeschlossen. Der Bebauungs-

plan setzt daher den Ausschluss von Betriebsleiterwohnnutzungen in den nördlichen Gewer-

begebieten fest. Ebenso werden Beherbergungsstätten ausgeschlossen, da auch hier über-

wiegende eine Nutzung in der Nacht stattfindet und ein erholsamer Schlaf nicht gegeben wäre.  

Durch die Festsetzung 2.3.3 des Bebauungsplanes kann sichergestellt werden, dass gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet gewahrt werden. 

Detaillierte Aussagen sind dem Gutachten zu entnehmen. 

 

3.3.7 Schutzgut Mensch, Bodenbelastungen (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Im Rahmen der Baureifmachung des Geländes wurden im Jahr 2017 im Hinblick auf das für 

das mittlere und südliche Plangebiet angestrebte Nutzungskonzept verschiedene Bodenun-

tersuchungen in diesen Bereichen durchgeführt („Baugebiet Am Dreieck 25 in Voerde- Frie-

drichsfeld - Ergebnisse einer orientierenden Boden- und Bodenluftuntersuchung“, Geokom, 

Dinslaken, September 2017 und „Baugebiet Am Dreieck 25 in Voerde-Friedrichsfeld - Ergeb-

nisse einer ergänzenden Bodenuntersuchung“, Geokom, Dinslaken, November 2017). Im Er-

gebnis konnten Auffüllungen und Schadstoffe, die im Zusammenhang mit der Vornutzung 

standen, durch ein Abschieben des Oberbodens bis zum anstehenden gewachsenen Boden 

beseitigt werden. Der dabei nachweislich belastete Boden wurde in Mieten gesammelt. 

Weitere detaillierte Aussagen sind den beiden Gutachten zu entnehmen. 

Auf Grundlage erfolgter Abstimmungen mit der Unteren Bodenschutzbehörde und der Unteren 

Wasserbehörde des Kreises Wesel sind in den Bebauungsplan Hinweise für Bodeneingriffe, 

die Entsorgung und Verwertung sowie die Herstellung von Freiflächen aufgenommen, die im 

Rahmen nachgeschalteter Genehmigungsverfahren zu beachten sind. Somit kann sicherge-

stellt werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet gewahrt werden. 
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3.4 Energieoptimierung  

Bei der städtebaulichen Planung werden keine Festsetzungen getroffen, die Energieoptimie-

rungsmaßnahmen (z. B. Solarenergiegewinnung auf Dachflächen) ausschließen. Die optimale 

Dachausrichtung für eine Photovoltaikanlage ist die Ausrichtung nach Süden. Die Sonnenein-

strahlung in dieser Himmelsrichtung ist zur Mittagszeit am stärksten. Allerdings sind auch Pho-

tovoltaikanlagen mit einer Ausrichtung von bis zu rund 30 Prozent Abweichung nach Westen 

oder Osten noch sehr rentabel. Für Photovoltaik gut geeignete Dächer sind deshalb alle Dä-

cher mit Ausrichtung von Süd-Ost bis Süd-West. Die Grundkonzeption hinsichtlich des Ver-

laufes der Erschließungsstraßen wie auch bezüglich der Lage und Ausrichtung der Baufenster 

lassen entsprechend ausgerichtete Maßnahmen zu. Maßnahmen der Dachbegrünung stehen 

der Einrichtung von Photovoltaik nicht entgegen. 

Ansonsten wird die Versorgung mit Wärmeenergie durch die auf dem Markt tätigen Energie-

versorger gewährleistet. Eine Festlegung auf den Bezug von Fernwärme wäre eventuell aus 

ökologischen bzw. aus Klimaschutzgründen sinnvoll, ist aber mit den Instrumenten der Bau-

leitplanung nicht zu leisten. Fernwärme wird überwiegend als ökologisch sinnvoll erachtet, da 

es sich oft um die überschüssige Wärme aus Fabriken und Kraftwerken handelt, die ansonsten 

sinnlos verpuffen würde. Erzeugt wird sie demzufolge mittels Kraft-Wärme-Kopplung. Biswei-

len wird auch die Wärme von Müllverbrennungsanlagen genutzt.  

Die Fernwärme für Voerde-Friedrichsfeld wird durch die Fernwärmeversorgung Niederrhein 

GmbH in einem Biomasseheizwerk im Gewerbegebiet an der Straße „Am Industriepark“ er-

zeugt. Mit der dort gewonnenen Wärme wird Wasser erhitzt, das über gut isolierte Nahwärme-

leitungen zu den versorgten Gebäuden gelangt. Dort beheizt es Wohn- und Gewerberäume 

und erzeugt über einen Trinkwassererwärmer auch warmes Wasser.  

Die Fernwärme der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH für Voerde-Friedrichsfeld wird 

zu 95 Prozent aus unbehandeltem A1 Holz und zu fünf Prozent aus Erdgas erzeugt (Nach-

besserung in Spitzenzeiten). Das ist nach Auskunft des Betreibers besonders klimaschonend. 

Anlagen zur Fernwärmeversorgung sind innerhalb des Plangebiets vorhanden. Ein Anschluss 

ist insofern möglich. 

Alternativ kommt grundsätzlich auch eine Nutzung von Erdwärme in Betracht. 

 

3.5 Konzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen  

Durch Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 136 entstehen bei den meisten Schutzgütern 

keine erheblichen Beeinträchtigungen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nur beim Schutz-

gut Mensch im Hinblick auf gewerblichen Lärm, Verkehrslärm und Erschütterungen zu erwar-

ten, können jedoch durch festgesetzte Schutzmaßnahmen verhindert oder gemindert werden.  

Zudem wird durch den Bebauungsplan der derzeit rechtskräftige B-Plan Nr. 63 – 2. Änderung 

überplant, der bereits eine Bebauung des gesamten Areals zulässt. Deshalb und weil der  

B-Plan Nr. 136 gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt wird 
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und eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als 20.000 m2 

festsetzt, gelten zudem gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Bebau-

ungsplanaufstellung zu erwarten sind, entweder als vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

oder als zulässig.  

Gleichwohl sind Umweltbelange zu berücksichtigen. Dies erfolgt beim Bebauungsplan Nr. 136.  

Durch die Umsetzung des B-Plans Nr. 136 wird im Süden des Baugebietes (Teilbereich A) ein 

vorhandener Gehölzstreifen beseitigt, der im derzeit für diesen Bereich rechtskräftigen Bebau-

ungsplan Nr. 63 – 2. Änderung als zu erhalten festgesetzt ist und seitens des Landesbetriebs 

Wald und Holz NRW als Wald bewertet wird. Für die Inanspruchnahme des Gehölzstreifens 

erfolgt gemäß der mit der Forstbehörde getroffenen Absprachen an anderer Stelle eine Er-

satzaufforstung (Teilbereich B des Bebauungsplans Nr. 136). Es wird auf Kapitel 4.3 der Be-

gründung bzw. Festsetzung Nr. 6.1 des Bebauungsplans hingewiesen.   

4 Planungsrechtliche Umsetzung 

4.1 Planerische Grundentscheidung 

Wie in Kapitel 1 dargelegt, soll durch den Bebauungsplan auf dem ehemaligen Industrie- und 

Gewerbegelände die Errichtung eines städtebaulich attraktiven und bedarfsgerechten Wohn- 

und Gewerbequartiers als Maßnahme der Innenentwicklung erfolgen. Hiermit geht eine städte-

baulich erforderliche Nachnutzung der viele Jahre brachgelegenen Fläche einher. 

Die wesentlichen für das Planvorhaben geltenden Ziele lassen sich durch die Planung wie folgt 

erreichen: 

 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes bilden eine Grundlage dafür, vor dem Hin-

tergrund der Stärkung der Innenentwicklung eine Ansiedlung von Büroarbeitsplätzen 

und ergänzender kleingewerblicher Strukturen sowie eine wohnverträgliche gewerbli-

che Entwicklung zu steuern, die Errichtung eines städtebaulich attraktiven und bedarfs-

gerechten Wohnquartiers zu ermöglichen und damit ein modernes städtebauliches 

Quartier zu schaffen, dessen Bebauungsstruktur sich in den umgebenden Siedlungs-

bereich einfügt.  

 Der Bebauungsplan trägt durch die Festsetzungen von Wohn-, Misch- und Gewerbe-

gebieten dazu bei, der Nachfrage nach differenzierten Wohnraum- und Gewerbeflä-

chenangeboten in Voerde-Friedrichsfeld Rechnung zu tragen. 

 Durch die Steuerung der Dichte in den Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten und des 

begrenzten Störgrades gewerblicher Nutzungen ist ein behutsames Einfügen in die 

umgebende Siedlungsstruktur möglich. 

 Im Plangebiet kann in den ausreichend dimensionierten öffentlichen Straßenräumen 

ein hinreichendes Stellplatzangebot für Besucherverkehre der Wohnnutzungen unter 

Vermeidung von Parksuchverkehren in den angrenzenden Quartieren geschaffen wer-
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den. Die Gewerbeflächen ermöglichen grundstücksbezogen hinreichende Stellplatzflä-

chen für Beschäftigte und Kunden. Entsprechende Nachweise sind im Baugenehmi-

gungsverfahren zu erbringen 

 Durch die Anbindung des Plangebietes an die Straße „Am Dreieck“ entsteht eine Ver-

teilung der Neuverkehre, so dass eine Überbelastung einzelner Straßenzüge vermie-

den wird. Eine verkehrliche Anbindung des Gebietes an den Kurierweg wird (wie be-

reits im Bebauungsplan 63 - 2. Änderung angestrebt) weiterhin gesichert. 

 Für die im Plangebiet noch vorhandenen, randständig im südlichen Bereich befindli-

chen Gehölze wurde geprüft, ob eine Sicherung mindestens in Teilen davon sinnvoll 

ist. Dies ist im Abgleich mit den fachlichen Bewertungen zur Vitalität der Bäume und in 

Abstimmung mit den forstbehördlichen Anforderungen nicht gegeben. Der Bestand 

wird daher in Gänze gerodet. Hierfür findet gemäß der Abstimmung mit der Forst- 

behörde ein Waldersatz statt. Baumpflanzungen im Straßenraum und auf den privaten 

Grundstücken tragen weiterhin zur Minderung des Eingriffs bei. Ebenfalls zur Minde-

rung sowie zur gestalterischen Einbindung wird entlang des öffentlichen Fuß- und Rad-

weges eine Heckenpflanzung festgesetzt. 

 Das ursprünglich als Verkehrsfläche mit Wendeanlage vorgesehene und durch die  

2. Änderung des B-Plans Nr. 63 in Teilen überplante städtische Grundstück am nord-

östlichen Ende der Nordstraße wird im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche 

festgesetzt. Der Wendehammer soll langfristig wieder ermöglicht werden. 

 Am östlichen Rand des Plangebiets erfolgt die Sicherung einer Trassse, in der Ver- 

und Entsorgungsleitungen liegen, durch die die angrenzenden Grundstücke an das 

Leitungsnetz der Nordstraße angebunden sind, mittels Festsetzung eines Leitungs-

rechtes.  

Die Auswirkungen der Planaufstellung auf die Umwelt führen nicht zu erheblichen Beeinträch-

tigungen, die ausgeglichen werden müssen. Ein Ausgleich ist ferner nicht erforderlich, weil der 

Bebauungsplan als Plan der Innentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird. Hinsichtlich 

des erforderlichen Waldersatzes sind entsprechende Ersatzaufforstungen geregelt (siehe An-

lage 3). 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch können innerhalb des Plangebietes 

durch geeignete Festsetzungen zum Schallschutz sowie zum Verzicht auf Wohnnutzungen im 

nördlichen Bereich des Plangebietes (Schall- und Erschütterungsschutz) minimiert werden.  

Außerhalb des Plangebietes ergeben sich Einschränkungen insbesondere von Wohnnutzun-

gen in dem nördlichen Abschnitt der Straße „Am Dreieck“ durch neue Verkehre. Dies sollte 

jedoch zugunsten der Entwickung der gewerblichen Brache zu einem modernen Siedlungs-

quartier im Sinne der Gemeinschaft innerhalb eines Siedlungsbereiches bzw. inmitten eines 

Stadtteils hinnehmbar sein, zumal ausgeschlossen werden kann, dass kritische Pegel in Höhe 

von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht, ab denen Gesundheitsgefährdungen zu 

erwarten sind, überschritten werden. Zudem wird auch der deutlich geringere Grenzwert der 

S
ei

te
32

5
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



Stadt Voerde - Der Bürgermeister       Seite  54 

Fachdienst 6.1                                                   21.08.2020 

 

Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und  

49 dB(A) nachts deutlich unterschritten. Auf dem nördlichen Teil der Straße „Am Dreieck“ wer-

den die Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts eingehal-

ten. Es besteht aufgrund des Neubaus der Erschließungsstraßen und der Aufhebung der 

Sackgassensituation der Straße „Am Dreieck“ kein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen auf 

Grundlage der 16. BImSchV. 

Durch das vorgesehene Konzept können die Planungsziele daher weitgehend verwirklicht wer-

den, ohne andere Belange wesentlich zu beeinträchtigen. Insgesamt überwiegt der Nutzen 

des Projekts deutlich die damit verbundenen Nachteile. 

Soweit Beeinträchtigungen verbleiben, ist Gegenstand der Planung, dass die Betroffenen im 

Interesse der Planungsziele damit belastet werden sollen. 

 

4.2 Planungsinstrumente 

Dieses Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungs-

pläne der Innenentwicklung) durchgeführt. Die Anwendung dieser Vorschrift ist an verschie-

dene Voraussetzungen gebunden. 

Das beschleunigte Verfahren ist in erster Linie vorgesehen für die Wiedernutzbarmachung 

bisher anderweitig baulich genutzter Flächen oder brachliegender Flächen im Siedlungs- 

zusammenhang oder für die Überplanung von Siedlungsgebieten im Sinne der Nachverdich-

tung. Ziel ist, die Inanspruchnahme neuer Flächen im Außenbereich möglichst zu vermeiden 

zugunsten der Nutzung von Flächen, die bereits der natürlichen Entwicklung weitgehend ent-

zogen sind. Zur Nachverdichtung zählt auch die Entwicklung kleinerer, bisher baulich nicht 

genutzter Flächen, soweit diese innerhalb des Siedlungszusammenhangs liegen und zum Au-

ßenbereich keine bedeutende funktionale Beziehung (mehr) besteht. 

Diese Kriterien treffen für den Planbereich zu, weil es sich um die Wiedernutzbarmachung 

eines ursprünglich als gewerblich-industriell genutzten und viele Jahre brachgelegenen Areals 

handelt, das als Maßnahme der Innenentwicklung im Innenbereich des Stadtteils Voerde-

Friedrichsfeld entwickelt wird.  

Die Kriterien des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB werden ebenfalls erfüllt. Das Baugebiet (Teilbe-

reich A) hat insgesamt eine Größe von ca. 38.800 m². In Verbindung mit den Festsetzungen 

zum Maß der baulichen Nutzung ergeben sich Grundflächen von maximal 17.960 m², so dass 

die zulässige Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO unter 20.000 m² liegt. Damit ist der in 

§ 13a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB genannte Schwellenwert von 20.000 m² unterschritten. Es 

sind auch keine Bebauungspläne in einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 

aufgestellt worden oder deren Aufstellung beabsichtigt, deren zusammengefasste zulässige 

Grundflächen den genannten Schwellenwert überschreiten würden.  

Durch den Bebauungsplan Nr. 136 wird ebenfalls nicht die Zulässigkeit von Vorhaben vorbe-

reitet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
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Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgü-

ter (Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

(FFH-Gebiete) und der europäischen Vogelschutzgebiete i. S. d. BNatSchG) liegen nicht vor. 

Nach Art. 3 Abs. 1 FFH-Richtlinie besteht ein kohärentes europäisches Netz besonderer 

Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“. Dieses Netz umfasst Gebiete mit natürli-

chen Lebensräumen und Habitaten für Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inte-

resse sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist ausgeschlossen, wenn solche 

Schutzgebiete beeinträchtigt werden. Das ist nicht der Fall, da gegenüber dem bisherigen Pla-

nungsrecht lediglich ein ehemaliger Gewerbe- und Mischgebietsstandort in Teilen zu einem 

Wohnstandort umgewidmet wird, der bereits im Umfeld durch Wohnbebauung geprägt ist und 

somit auch unter Berücksichtigung der Entfernung von etwa 1 km bis knapp 2 km zum nächst-

liegenden Schutzgebiet keine erheblichen Auswirkungen im Hinblick auf die Schutzziele hin-

zukommen oder verstärkt werden. 

Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, die der Gesetzgeber für die Anwendung des be-

schleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB erfüllt sehen will. Das bedeutet, dass für den Be-

bauungsplan kein Umweltbericht erstellt werden muss und dass für ökologische Eingriffe in 

das Naturpotential keine Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden müssen. Das Gebot, im 

Rahmen der Abwägung jedoch solche Eingriffe möglichst zu vermeiden, bleibt unberührt. 

Die erforderlichen Ersatzaufforstungen werden mittels Bebauungsplanfestsetzung und städte-

baulichen Vertrag geregelt und gesichert. 

 

4.3 Festsetzungen  

 

In der folgenden Tabelle sind alle einzelnen Festsetzungen des Bebauungsplans mit der je-

weiligen, dazugehörigen Begründung dargestellt:  

 Planinhalt Begründung 

I. Planungs- und Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO 

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs  

1.1 Plangrenze 

(§ 9 Abs. 7 Baugesetzbuch – BauGB) 

Teilbereich A 

Teilbereich B 

Der Bebauungsplan wird in die zwei Geltungsberei-

che Teilbereich A und Teilbereich B gegliedert. Der 

Geltungsbereich Teilbereich A wird für das Baugebiet 

definiert, Geltungsbereich Teilbereich B für die erfor-

derliche, externe Waldersatzfläche außerhalb des 

Baugebietes.  

Geltungsbereich Teilbereich A für das Baugebiet: 

Dieser Teil des Geltungsbereichs umfasst Flächen, 

an die im Süden die Wohnbebauungen „Am Dreieck“ 
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 Planinhalt Begründung 

und an der Nordstraße, im Norden die Gleisanlagen 

der südlich des Wesel-Datteln-Kanals verlaufenden 

Kreisbahn (Wirtschaftsbahn), im Westen die Gewer-

beflächen an der Poststraße und im Osten Betriebs-

leiterwohnnutzungen des benachbarten altgewerblich 

sowie durch Einzelhandelsnutzungen geprägten Be-

reiches des Kurierweges angrenzen.  

Der Geltungsbereich erstreckt sich über Flächen, die 

seit mehreren Jahren innerhalb des Friedrichsfelder 

Siedlungsbereichs brach lagen und bisher als Ge-

werbe- und Mischgebiet festgesetzt sind. Sie werden 

nun überplant, um künftig im Süden weitere Wohnbe-

bauung und im restlichen Baugebiet Gewerbe anzu-

siedeln, dass für die vorhandene und neue Wohnbe-

bauung verträglich ist.   

Im Nordwesten wird das Grundstück eines Gewerbe-

betriebes in den Geltungsbereich einbezogen, für das 

auf Grundlage des geltenden Planungsrechtes hier in 

Teilen öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt sind, 

die als solche nicht mehr benötigt werden und auch 

künftig dem Gewerbebetrieb zur Verfügung stehen 

sollen, so dass auch für dieses Grundstück Pla-

nungsbedarf besteht. 

Der im Südosten liegende Stichweg der Nordstraße 

wird klarstellend in den Geltungsbereich einbezogen, 

da die Stadt Voerde hier städtische Grundstücks- 

flächen als öffentliche Verkehrsfläche sichern 

möchte. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 911, 

915, 937 (tlw.), 966, 968, 969, 984 bis 999, 1000 

(tlw.) und 1001 der Flur 26, Gemarkung Spellen. 

Der Teilbereich A besitzt eine Größe von rund 3,88 

ha. 

Geltungsbereich Teilbereich B für die externe Wald-

ersatzfläche: 

Dieser Geltungsbereich umfasst landwirtschaftliche 

Nutzflächen, die sich südlich der Kreuzung Hinden-

burgstraße (B8) / Hammweg (L463) befinden.  

In bisher unbeplantem Außenbereich sollen die für 

den Bebauungsplan erforderlichen Waldersatzmaß-

nahmen durch Festsetzung gesichert werden.  
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Der Geltungsbereich grenzt nördlich an vorhandenen 

Wald an. 

Die Fläche befindet sich auf dem Grundstück Gemar-

kung Voerde, Flur 29, Flurstück 61 -teilweise-.  

Der Teilbereich B umfasst die für den Waldersatz er-

forderliche Fläche von ca. 0,16 ha. 

Die Abgrenzung der Geltungsbereiche (Teilbereich A 

und Teilbereich B) des Bebauungsplangebietes wird 

im Bebauungsplan gemäß § 9 (7) BauGB zeichnerisch 

festgesetzt. 

 

2. Art der baulichen Nutzung  

2.1 Allgemeine Wohngebiete  

(§ 4 Baunutzungsverordnung  

- BauNVO) 

 

Der südwestliche Planbereich wird als „Allgemeines 

Wohngebiet“ festgesetzt, da hier entsprechend der 

städtebaulichen Zielsetzung vorwiegend Wohnbebau-

ung entstehen soll. Die Festsetzung steht im Einklang 

mit dem südlich angrenzenden Siedlungsbereich an 

der Nordstraße, „Am Dreieck“ und der Alten Hünxer 

Straße. 

Mit den westlich vorhandenen und nördlich geplanten 

Gewerbenutzungen ergeben sich keine Nutzungs- 

konflikte. Zum einen sind dort überwiegend nur Nut-

zungen geplant, die das Wohnen nicht wesentlich stö-

ren, zum anderen kann auf die potenziell störenden 

gewerblichen Nutzungen im Bestand mit enstprechen-

den baulichen Schallschutzmaßnahmen innerhalb des 

Allgemeinen reagiert werden. Ungesunde Wohn- 

verhältnisse werden somit nicht erzeugt. 

Die Verträglichkeit mit dem östlich angrenzenden ge-

planten Mischgebiet ist ebenfalls gegeben, da dort oh-

nehin nur Nutzungen zulässig wären, die das Wohnen 

nicht wesentlich stören und so ein verträgliches Ne-

beneinander von Allgemeinem Wohngebiet und 

Mischgebiet schon durch die Vorgaben der Baunut-

zungsverordnung angelegt ist. 

In dem Allgemeinen Wohngebiet sollen neben der 

Wohnnutzung auch die gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO all-

gemein zulässigen der Versorgung des Gebiets die-

nenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe und Anlagen für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke zugelassen werden. Diese Nutzun-

gen haben im Sinne des § 4 BauNVO wohnergänzen-

den Charakter und sind grundsätzlich, z. B. in Erdge-

schossen von Einheiten des Geschosswohungsbaus 
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denkbar, so weit Ihr Störgrad mit dem eines Allgemei-

nem Wohngebietes vereinbar ist. 

Bezüglich einer Unterscheidung von einem der Ver-

sorgung des Gebiets dienenden Laden und einem als 

Laden getarnten Einzelhandel, der in dem Allgemei-

nen Wohngebiet unzulässig ist, wird auf die Begrün-

dung zur Festsetzung 2.4 verwiesen. 

 

2.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

sonstige nicht störende Gewerbebe-

triebe, Anlagen für Verwaltungen,  

Gartenbaubetriebe und Tankstellen 

nicht zulässig. 

(§ 4 Abs. 3  

i. V. m. § 1 Abs. 6 BauNVO) 

 

Diese in Allgemeinen Wohngebieten grundsätzlich nur 

als Ausnahme zulässigen Nutzungen sollen im Plan-

gebiet nicht angesiedelt werden, da sie üblicherweise 

mit einem höheren Störgrad und auch einem höheren 

Verkehrsaufkommen durch Besucher verbunden sind. 

Ebenso bestehen für diese Nutzungen zumeist höhere 

Flächenansprüche, die in dem vorliegenden Allgemei-

nen Wohngebiet der geplanten kleinteiligen, an der 

Wohnnachbarschaft orientierten Struktur widerspre-

chen würden und daher unerwünscht sind.  

Die Festsetzungen tragen dazu bei, ein harmonisches 

Nebeneinander mit den Wohnnutzungen im Bestand 

zu gewährleisten und ein attraktives neues Siedlungs-

quartier im Sinne der Innenentwicklung zu schaffen.  

 

2.2 Mischgebiete  

(§ 6 BauNVO) 

 

Im südöstlichen Plangebiet erfolgt die Festsetzung  

eines Mischgebietes. Hier soll im Schwerpunkt, ge-

mäß der städtebaulichen Planung, Geschosswoh-

nungsbau entwickelt werden, in dem neben der 

Wohnnutzung grundsätzlich auch gewerbliche Nut-

zungen umgesetzt werden können. Daher sind in 

dem Mischgebiet Wohngebäude, Geschäfts- und  

Bürogebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Ge-

werbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke zulässig. 

In Mischgebieten soll das Mischungsverhältnis aus 

Gewerbe- und Wohnnutzung in einem gesunden Ver-

hältnis zueinanderstehen. Das außerhalb des Plan-

bereichs liegende, östlich direkt angrenzende Misch-

gebiet ist durch eine reine gewerbliche Nutzung ge-

prägt. Weil es zusammen mit dem im neuen Bauge-

biet geplanten gemischten Bereich ein größeres zu-

sammenhängendes Mischgebiet darstellt, liegt der 

Schwerpunkt innerhalb des neuen Baugebietes aus-

gleichend auf der Ansiedlung von Wohnnutzungen, 

die dem Gebietstyp entsprechend auch in Mischung 

mit neuem Gewerbe entstehen. Insbesondere des-

halb sichert der angestrebte Geschosswohnungsbau 
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zusätzlich zur qualitativen Art der Nutzung auch die 

quantitativen Anforderungen an das Volumen der be-

absichtigten Wohnbebauung. 

Mischgebiete erfüllen unter dem Gesichtspunkt des 

Immissionsschutzes in der Regel eine überleitende 

Funktion zwischen Wohnbebauung und Gewerbe. 

Auch das im neuen Baugebiet festgesetzte Misch- 

gebiet sichert diesbezüglich einen allmählichen Über-

gang zwischen den nordöstlichen, außerhalb des 

Planbereichs zulässigen Gewerbebetrieben und den 

südlich an der Nordstraße und an der Straße „Am 

Dreieck“ vorhandenen sowie im Süden des Planbe-

reichs geplanten Wohnquartieren. 

 

2.2.1 In dem Mischgebiet sind Gartenbau- 

betriebe, Tankstellen sowie Vergnü-

gungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 

Nr. 2 BauNVO nicht zulässig. 

(§ 6 Abs. 2 und 3  

i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) 

 

Um eine Verdrängung der angestrebten Wohn- und 

damit verträglichen Gewerbenutzungen durch er-

tragsstärkere und/oder mit einem höheren Störgrad 

und höheren Verkehrsaufkommen verbunde Gewer-

bebetriebe zu verhindern, werden die in der Festset-

zung genannten Nutzungen ausgeschlossen. Hierbei 

handelt es sich insbesondere um grundsätzlich groß-

flächige Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstel-

len), die in dem kleinteiligen Mischgebiet nicht reali-

sierbar sind. Es ist auch kein Bedarf für derartige Nut-

zungen erkennbar. Der Ausschluss von den genann-

ten Vergnügungsstätten erfolgt, da eine überwie-

gende gewerbliche Prägung des Mischgebietes nicht 

gegeben ist.  

Die Nutzungen Wohngebäude, Geschäfts- und Büro-

gebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie  

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Ge-

werbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen sowie 

für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke nach § 4  Abs. 2 BauGB bleiben 

allgemein zulässig. Die mögliche Mischung der Nut-

zungen spiegelt den qualitativen Mischungsansatz  

eines Mischgebietes wieder. Die Vereinbarkeit ge-

werblicher Nutzungen, die das Wohnen nicht wesent-

lich stören sollen, mit den benachbarten Allgemeinen 

Wohngebieten ergibt sich aus der jeweiligen Be-

triebsgröße, die im Rahmen von Baugenehmigungs-

verfahren im Einzelfall zu prüfen ist. 

Die Festsetzungen tragen dazu bei, ein harmonisches 

Nebeneinander mit den vorhandenen und neu geplan-

ten Wohnnutzungen zu gewährleisten und ein attrakti-

ves neues Siedlungsquartier im Sinne der Innenent-

wicklung zu schaffen. 
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2.3 Gewerbegebiete  

(§ 8 BauNVO) 

 

und 

Eingeschränkte Gewerbegebiete  

(§ 8 BauNVO) 

 

Im nordwestlichen Plangebiet wird für einen beste-

henden Gewerbebetrieb erneut und dieses Mal für 

das gesamte Grundstück Gewerbegebiet (GE) fest-

gesetzt. Die Festsetzung folgt in diesem Teil den  

ursprünglichen Zielen des Bebauungsplans Nr. 63 - 

2. Änderung und sichert den bestehenden Gewerbe-

betrieb sowie seine Entwicklungsmöglichkeiten. 

Der übrige nördliche Bereich des Plangebietes wird 

als eingeschränktes Gewerbegebiet (GE(e)) festge-

setzt. Damit folgt der Bebauungsplan den städtebau- 

lichen Zielsetzungen, im Plangebiet nur Nutzungen 

zuzulassen, die die geplanten Wohnnutzungen im 

Süden des Plangebiets und die vorhandenen Wohn-

nutzungen in der Nachbarschaft nicht wesentlich stö-

ren. Dies ist gegeben, wenn anzusiedelnde Betriebe 

im Rahmen der Bauantragsprüfung nachweisen kön-

nen, dass ihr Störgrad nicht über dem der in einem 

Mischgebiet zulässigen gewerblichen Nutzungen 

liegt. In Verbindung mit den Festsetzungen von All- 

gemeinem Wohngebiet und Mischgebiet im südlichen 

Teilbereich des Plangebietes trägt die Festsetzung 

eines eingeschränkten Gewerbegebietes wesentlich 

dazu bei, unter Gesichtspunkten des Immissions-

schutzes einen allmählichen Übergang von dem im 

Nordwesten liegenden Gewerbe (uneingeschränkt) 

zu den allgemeinen Wohnnutzungen zu schaffen. 

Dies ermöglicht im Sinne des Immissionschutzes ein 

harmonisches Nebeneinander von Gewerbe und 

Wohnen und schafft ein attraktives neues Siedlungs-

quartier im Sinne der Innenentwicklung. 

2.3.1 In den Gewerbegebieten und einge-

schränkten Gewerbegebieten sind 

Tankstellen sowie Vergnügungsstätten 

nicht zulässig. 

(§ 8 Abs. 2 und 3  

i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) 

Im Sinne der Begrenzung des Störgrades im Plan- 

gebiet trägt der Nutzungsausschluss dazu bei, uner-

wünschte und für den Standort und die nähere Um-

gebung untypische und unverträgliche Nutzungen 

auszuschließen.  

Handwerk und produzierndes Gewerbe soll nicht 

durch ertragsstärkere Nutzungen verdrängt werden. 

Verursacht wird diese Verdrängungswirkung durch 

eine Konkurrenzsituation zwischen Betrieben mit  

geringem Investitionsbedarf und hohem Ertrag sowie 

Betrieben mit höherem Investionsbedarf und gerin-

gem Ertrag. Darüber hinaus ermöglicht die Zulässig-

keit ertragsstärkerer Nutzungen ein höheres Boden- 

und Mietpreisniveau, sodass auch dadurch „normale“ 

Gewerbeunternehmen, die sich im Plangebiet ansie-

deln sollen, verdrängt würden. 

Im Hinblick auf Vergnügungsstätten wird auf andere 

bestehende und dafür besser geeignete Standorte im 
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Stadtgebiet verwiesen, in denen entsprechende Nut-

zungen bedarfs- und standortgerecht umgesetzt wer-

den können. 

Die Nutzungen „Gewerbebetriebe aller Art, Lager- 

häuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe sowie 

Geschäfts-,  Büro- und Verwaltungsgebäude“ bleiben 

im Sinne von § 8 Abs. 2  BauNVO allgemein zulässig. 

Sie entsprechen dem o. a. Ziel, Gewerbegebiete für 

das Handwerk und das produzierende Gewerbe zu 

sichern. Gleichzeitig wird mit dieser Zulässigkeits- 

palette auch dem Ansatz entsprochen, das in Bau  

befindliche Verwaltungsgebäude als Bestandteil des 

Gewerbegebietes bauleitplanerisch zu sichern.  

Die gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO ebenfalls zulässigen 

Anlagen für sportliche Zwecke und die ausnahms-

weise zulässigen Anlagen  für kirchliche, kulturelle, 

soziale und gesundheitliche nach § 8  Abs. 3 BauGB 

sollen in den Gewerbegebieten ebenfalls möglich 

sein, soweit ihre Flächenansprüche und ihr Störgrad 

mit den sonstigen Festsetzungen des Bebauungs- 

planes vereinbar sind. 

2.3.2 Innerhalb der eingeschränkten Gewer-

begebiete GE(e) sind nur die Arten von 

Nutzungen bzw. die baulichen und 

sonstigen Anlagen zulässig, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören. 

(§ 8 Abs. 2 und 3  

i. V. m. § 1 Abs. 4 BauNVO) 

Die Festsetzung wurde entsprechend der Empfeh-

lung der für den Bebauungsplan Nr. 136 erarbeiteten 

schalltechnischen Untersuchung getroffen. Sie ist er-

forderlich, um das der städtebaulichen Planung zu-

grundeliegende Nutzungskonzept der Nachbarschaft 

von Wohnen und Gewerbe störungsfrei umsetzen zu 

können und auch die südlich angrenzende Wohn- 

nachbarschaft im Bestand nicht zu stören. Auf die  

Erläuterungen zu den Ergebnissen des Schallgutach-

tens im Kapitel 3.3.4 wird verwiesen. 

Zudem wird auf die Begründung zu der Festsetzung 

2.3 hingewiesen. 

2.3.3 In dem Gewerbegebiet GE 1 und in  

dem eingeschränkten Gewerbegebiet 

GE(e) 3 sind betriebsbedingte Wohn- 

nutzungen und Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes unzulässig. 

(§ 8 Abs. 3  

i. V. m. § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO) 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage der Empfeh-

lungen der für den Bebauungsplan Nr. 136 erarbei- 

teten schalltechnischen Untersuchung. Das Schall-

gutachten verdeutlicht, dass sich der Verkehrslärm, 

insbesondere die Lärmemissionen der nördlich ver-

laufenden und in Naher Zukunft zu ertüchtigenden 

Wirtschaftsbahnstrecke auf das Plangebiet so stark 

auswirken, dass in dem nördlichen Bereich des 

neuen Baugebietes Wohn- und wohnähnliche Nut-

zungen auszuschließen sind. Maßgeblich sind die er-

mittelten Immissionen zur Nachtzeit. Auf das Kapitel 

3.3.3 wird verwiesen. 

Auch die für den Bebauungsplan Nr. 136 erarbeitete 

schwingungstechnische Untersuchung kam zu dem 

Ergebnis, dass die von den Gleisanlagen der nördlich 
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liegenden Trasse der Kreis- bzw. Wirtschaftsbahn, 

die wieder ertüchtigt wird, ausgehenden Körper-

schallimmissionen im Gewerbegebiet GE 1 und im 

eingeschränkten Gewerbegebiet GE(e) 3 die für 

Schlafräume einzuhaltenden Orientierungswerte der 

VDI 2719 voraussichtlich überschreiten. Von der An-

siedlung von Wohnnutzungen in diesem Bereich wird 

abgeraten.  

Beide Untersuchungen verdeutlichen das Erfordernis 

der getroffenen Festsetzung. 

2.4 In den Baugebieten sind Einzelhandels-

betriebe nicht zulässig. 

(§§ 4,6 und 8  

i. V. m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)  

Das Baugebiet liegt ca. 400 m nördlich des Nahver-

sorgungsstandorts Alte Hünxer Straße.  

Um durch die Festsetzung von Misch- und Gewerbe-

gebieten die Entwicklung der Haupt- und Nebenzen-

tren sowie der Nahversorgungsbereiche in Voerde 

nicht zu beeinträchtigen, soll die Ansiedlung von Ein-

zelhandel im gesamten Baugebiet ausgeschlossen 

und weiterhin grundsätzlich nur auf diese städtebau-

lich integrierten Standorte konzentriert werden. Sie 

wurden im Rahmen der Beschlussfassung über das 

Einzelhandelskonzept festgelegt. Dadurch sollen ne-

gative städtebauliche Auswirkungen als Folge von 

verstreuten Einzelhandelsansiedlungen an nicht inte-

grierten Standorten verhindert werden.  

Dies gilt nach dem Einzelhandelskonzept zunächst 

durchweg für zentrenrelevante Sortimente. Aber auch 

der Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sorti-

menten, der "grundsätzlich" auch außerhalb der Zen-

tren möglich ist, bedarf in bestimmten Fällen gemäß 

Kapitel 9.2.2 des Einzelhandelskonzepts einer Steue-

rung. Nicht zentrenrelevanter Einzelhandel soll mög-

lichst abgewehrt werden, wo er nicht zur Stärkung 

der Zentralität vorhandener städtebaulich sinnvoller 

Einzelhandelsstandorte beiträgt, sondern die Position 

traditioneller Einzelhandelslagen, insbesondere in der 

Innenstadt oder den Stadtteilzentren, schwächt (Ein-

zelhandelskonzept, Seite 117). Dieser Fall trifft hier 

zu. Zur Begründung im Einzelnen wird auf den Ab-

schnitt „Einzelhandelskonzept der Stadt Voerde“ im 

Kapitel „2.2 Bestehende örtliche und übergeodnete 

Planungen, Wasser- und sonstige Rechte“ dieser Be-

gründung verwiesen. 

Um eine Schwächung traditioneller Einzelhandels- 

lagen, hier insbesondere im Nebenzentrum Frie-

drichsfeld, bereits im Vorfeld abzuwehren, wird Ein-

zelhandel mit zentrenrelevanten und nicht zentren- 

relevanten Sortimenten ausgeschlossen (vgl. 

BVerwG, B.v. 10.11.2004 - 4BN 33/04, BVerwG, B.v. 

04.10.2007 - 4 BN 39/07). 
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Einzelhandel wird im neuen Baugebiet auch deshalb 

ausgeschlossen, weil sich dort in den Gewerbe- und 

Mischgebieten Handwerk und produzierendes Ge-

werbe ansiedeln und nicht durch ertragsstärkere Nut-

zungen verdrängt werden soll. Eine Verdrängung 

würde verursacht, wenn zwischen Betrieben mit typi-

scherweise geringem Investitionsbedarf und ver-

gleichsweise hoher Ertragsstärke sowie Gewerbebe-

trieben mit deutlich höherem Investitionsbedarf und 

geringerer Ertragsstärke Konkurrenz entsteht. Darü-

ber hinaus führt die Zulässigkeit ertragsstarker Nut-

zungen zu einem höheren Boden- und Mietpreis- 

niveau, was in der Regel ebenfalls zu einer Verdrän-

gung von Gewerbebranchen mit schwächerer Finanz-

kraft führt. (vgl. VGH Mannheim U.v. 22.02.2011 - 3 S 

445/09). Durch die Rechtsprechung ist hinreichend 

geklärt, dass Einzelhandel (ebenso wie Vergnü-

gungsstätten) vergleichsweise ertragsstarke Nutzun-

gen darstellen und daher bei einer angestrebten Auf-

wertung eines Gewerbegebietes zugunsten produ- 

zierenden Gewerbes und artverwandten Nutzungen 

auszuschließen sind (vgl. BVerwG, B.v. 29.07.1991 - 

4 B 80/91, hier: Entwertung schutzwürdiger Gebiete; 

Hess. VGH U.v. 22.02.2011 - 3 S 445/09 sowie VGH 

Mannheim U.v.. 22.02.2011 a.a.O., hier: Vorbehalt  

für produzierendes Gewerbe und artverwandte Nut-

zungen). 

In Mischgebieten siedeln sich häufig überwiegend 

Wohnbebauungen an, weil damit im Vergleich zu ge-

werblichen Nutzungen deutlich höhere Grundstücks-

preise erzielt werden können. Für den verbleibenden 

„gewerblichen“ Teil gelten jedoch die gleichen Bedin-

gungen in Bezug auf die Verdrängung durch ertrags-

stärkere Nutzungen wie in Gewerbegebieten.  

In der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 

wird in Kapitel 9.4.3 darauf hingewiesen, dass auch für 

Allgemeine Wohngebiete der Ausschluss von zentren-

relevantem Einzelhandel geprüft werden sollte. Der 

Ausschluss sei sinnvoll, wenn die Gefahr besteht, 

dass mögliche Ansiedlungen über die Nahversorgung 

eines Gebietes hinausgehen und / oder die Entwick-

lung der zentralen Versorgungsbereiche beeinträchti-

gen. Auch könne die Verhinderung einer weiteren 

Stärkung eines vorhandenen Standortes außerhalb ei-

nes zentralen Versorgungsbereiches oder eines Nah-

versorgungsstandortes zur Sicherung anderer wichti-

ger zentraler Versorgungs-/Nahversorgungsbereiche 

notwendig sein. Beim Bebauungsplan Nr. 136 gelten 

die Gründe, die zum Ausschluss von zentren- und 
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nahversorgungsrelevantem sowie von nicht zentrenre-

levantem Einzelhandel in den Gewerbe- und Mischge-

bieten führten, gleichermaßen für den Ausschluss von 

Einzelhandel in den Allgemeinen Wohngebieten.  

Insofern erfolgt im Sinne einer sinnvollen Einzelhan-

delssteuerung ein Ausschluss von Einzelhandel im 

Bereich des Plangebietes des Bebauungsplans  

Nr. 136 für alle Baugebiete. 

Bezüglich des Ausschlusses von Einzelhandel in All-

gemeinen Wohngebieten wird auch auf die Kommen-

tierung zum § 4 BauNVO hingewiesen. Demzufolge 

gehören in Allgemeine Wohngebiete keine Einzelhan-

delsgeschäfte in Ladenform. Gemeint sind hiermit  

Läden, die zwar eine begrenzte Verkaufsfläche er-

heblich unter 800 m2 benötigen, aber ein Betriebs-

konzept haben (z. B. Massenumsätze, Preisgestal-

tung), von einer Anziehungskraft ausgehen, die weit 

über das gewählte Baugebiet hinausgeht. Diese als 

Laden „getarnten“ Einzelhandelsgeschäfte dienen 

nicht der Versorgung des Gebiets und verursachen 

durch Liefer- und Kundenverkehr Störungen, die in 

einem Allgemeinen Wohngebiet nicht hingenommen 

werden müssen. Auf den Abschnitt „Einzelhandels-

konzept der Stadt Voerde“ im Kapitel „2.2 Beste-

hende örtliche und übergeodnete Planungen, Was-

ser- und sonstige Rechte“ dieser Begründung wird 

hingewiesen. 

Die Entwicklung des Teilbereichs A des Bebauungs-

plans Nr. 136 zu einem Wohn- und Gewerbestandort 

und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen dient zusätz-

lich zum Ausschluss von Einzelhandel ebenfalls der 

Sicherung der bestehenden Nahversorgungsbetriebe 

in der Nachbarschaft. Die im Umfeld des Planbe-

reichs bestehenden, angrenzenden Discounter ge-

währleisten sogar eine wohnortnahe Versorgung der 

Anwohner/-innen. 

Der Einzelhandelsausschluss für die im Plangebiet 

liegenden Grundstücke war bereits Bestandteil der 

Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Än-

derung in diesem Bereich. Daher werden mit der  

getroffenen Festsetzung keine Rechte genommen. 

3. Dichte des Baugebiets  

3.1 Grundflächenzahl 

(19 Abs. 1 BauNVO) 

Andere Anordnung der Sätze: Gemäß der städtebau-

lichen Zielsetzungen sollen im südlichen Teil des 

Plangebietes Nutzungen im Geschosswohnungs- und 

im Einfamilienhausbau ermöglicht werden, die im 

Verhältnis zu den Bebauungen relativ kleine Grund-
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stücke haben. Daher wird in dem allgemeinen Wohn-

gebiet und in dem Mischgebiet die Grundflächenzahl 

(GRZ) auf das Maß von 0,4 als Höchstmaß festge-

setzt. 

Dies entspricht der Obergrenze der baulichen Nut-

zung gemäß BauNVO für Allgemeine Wohngebiete 

und ermöglicht damit eine Ausnutzbarkeit der Bau-

grundstücke, die innerörtlicher Verdichtung ent-

spricht. Zudem unterstützt die Festsetzung auch, 

dass einer Innenverdichtung Vorrang zu geben ist  

vor der Beanspruchung neuer Außenbereiche. Unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Nachfrage nach 

Wohnbauland trägt die Festsetzung der Maßgabe ei-

nes sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 

Rechnung.  

Im Mischgebiet bleibt die Festsetzung jedoch unter-

halb der durch die BauNVO für Mischgebiete geregel-

ten Obergrenze von GRZ 0,6 und schließt so eine 

hohe mischgebietstypische Verdichtung aus. Diese 

Begrenzung der Bau- und Nutzungsintensität trägt  

u. a. dazu bei, dass keine erhöhte Verkehrsbelastung 

im Plangebiet und den umliegenden Zufahrtsstraßen 

Poststraße und „Am Dreieck“ erfolgt, so dass wesent-

liche Beeinträchtigungen dieser Straßenzüge vermie-

den werden können. Die Festsetzung folgt damit den 

ausdrücklichen Zielen der städtebaulichen Planung. 

 

Aus gleichen Gründen erfolgt in den eingeschränkten 

Gewerbegebieten (GEe) eine Festsetzung der GRZ 

auf ein Maß von 0,6. Auch hier bleibt die Festsetzung 

unterhalb der Obergrenze von GRZ 0,8 für Gewerbe-

gebiete nach BauNVO, was eine hohe gewerbege-

bietstypische Verdichtung ausschließt. Die Festset-

zung trägt wesentlich dazu bei, dass im Plangebiet – 

anders als nach den Festetzungen des ursprüng- 

lichen Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung noch 

beabsichtigt - eine maßvolle Verdichtung erfolgt und 

benachbarte Siedlungsquartiere und Straßenräume 

nicht wesentlich belastet werden.  

Für den bestehenden Gewerbebetrieb wird eine GRZ 

von 0,8 festgesetzt. Dies entspricht der Obergrenze 

für Gewerbegebiete gemäß BauNVO. Die Festset-

zung folgt damit den ursprünglichen Festsetzungen 

des Bebauungsplans Nr. 63 - 2. Änderung und  

sichert den bestehenden Gewerbebetrieb sowie 

seine Entwicklungsmöglichkeiten. 
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3.2 Zahl der Vollgeschosse als Höchst-

grenze 

(§§ 16 und 20 BauNVO) 

 

 II 

 

 

 

 I 

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Anzahl 

der Vollgeschosse in den Baugebieten als Höchst-

maß. Damit wird sichergestellt, dass eine gegenüber 

den Zielen der städtebaulichen Planung höhere bauli-

che Entwicklung ausgeschlossen ist. 

Für die überwiegenden Bereiche des Plangebietes 

erfolgt eine Festsetzung von maximal zwei Vollge-

schossen. Damit folgt der Bebauungsplan dem zu-

grunde liegenden städtebaulichen Konzept, welches 

ein attraktives neues Gewerbe- und Wohnquartier an-

strebt, dass sich maßvoll in die vorhandenen, umlie-

genden Wohn- und Gewerbeberiche einfügt. Es han-

delt sich gleichzeitig um Höhenbegrenzungen, die ein 

für Allgemeine Wohn- sowie Misch- und Gewerbege-

biete übliches Maß darstellen und die gewünschten 

Gebäudetypologien ermöglichen.  

Am nördlichen und östlichen Rand des Plangebietes 

ist in den eingeschränkten Gewerbegebieten (GEe) 

nur ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzung steht 

im Einklang mit den städtebaulichen Zielsetzungen, 

keine übermäßige Verdichtung zu erzeugen, die be-

sondere Belastungen in den angrenzenden Sied-

lungsquartieren durch hohe Verkehrsaufkommen von 

Gewerbetreibenden sowie deren Mitarbeiter(inne)n, 

Kunden und Besuchern hervorrufen. Die Festsetzung 

folgt in diesem räumlich eng begrenzten Bereich ins-

besondere den vorherrschenden Geschossigkeiten in 

den östlich anschließenden kleinteiligen Gewerbe- 

gebieten am Kurierweg. 

3.3 offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

o 

Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende städte-

bauliche Konzept (siehe Anlage 1) stellt für die im  

Süden geplanten Allgemeinen Wohngebiete und das 

Mischgebiet sowie für die eingeschränkten Gewerbe-

gebiete GE(e)2 und GE(e)3 Bebauungen mit seitli-

chem Grenzabstand zu den benachbarten Grund- 

stücken dar. Dementsprechend wird in diesen Berei-

chen eine offene Bauweise festgesetzt.  

Weil auch die südlich und östlich des Plangebiets 

vorhandenen Wohn- und Gewerbenutzungen vorran-

gig einer offenen Bauweise entsprechen, fügt sich 

das neue Wohn- und Gewerbequartier in diese Struk-

tur ein. 

3.4 abweichende Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

a 

Im mittleren Bereich des Plangebietes wird ein Ver-

waltungsgebäude errichtet, dass die in der BauNVO 

für die offene Bauweise vorgesehene Gebäudelän-

gen-Obergrenze von höchstens 50 m überschreitet. 

Daher wird für das eingeschränkte Gewerbegebiet 

GE(e)1 die abweichende Bauweise festgesetzt. 
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Im Nordwesten des Planbereichs soll die durch den 

derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 63 - 2. 

Änderung getroffenen Festsetzung einer abweichen-

den Bauweise übernommen werden, um für den dort 

vorhandenen Landschaftsbaubetrieb und seine künf-

tige Entwicklung Gebädelängen von 50 m oder mehr 

weiterhin zu sichern. 

3.4.1 Innerhalb der Baugebiete, für die eine 

abweichende Bauweise festgesetzt ist, 

gilt die offene Bauweise mit der Maß-

gabe, dass Gebäudelängen über 50 m 

zulässig sind. 

Die Festsetzung der abweichenden Baueise wird  

dahingehend konkretisiert, dass in den betreffenden 

Bereichen die offene Bauweise gilt, d. h. die Ge-

bäude mit seitlichem Grenzabstand zu Nachbar-

grundstücken zu errichten sind. Allerdings darf hier-

bei die Gebäudelänge über 50 m betragen. Damit 

lässt sich die geplante Gebäudetypolgie für ein neues 

Verwaltungsgebäude ebenso umsetzen sowie eine 

mögliche baulich umfänglichere Ausnutzung des im 

Nordwesten des Planbereich vorhandenen Gewerbe-

betriebs. 

3.5 Größe der Baugrundstücke  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

Es erfolgen Festsetzungen für die Mindestgrund-

stücksgrößen von Baugrundstücken, um gemeinsam 

mit der Grundflächenzahl die Verdichtung im Plan- 

gebiet differenziert zu steuern. Die Festsetzungen  

beziehen sich auf die Baugrundstücke von Wohn- 

gebäuden im Eigenheimbau und kommen so in dem 

Allgemeinen Wohngebiet und dem Mischgebiet zum 

Tragen. 

3.5.1 Die Mindestgrundstücksgröße für frei-

stehende Einfamilienhäuser beträgt  

400 m². 

Um einer übermäßigen Verdichtung im Plangebiet 

vorzubeugen und damit einer übermäßigen Verkehrs-

erzeugung im Plangebiet entgegenzuwirken, wird zu-

sätzlich zur Grundflächenzahl eine Mindestgrund-

stücksgröße für freistehende Einfamilienhäuser fest-

gesetzt.  

Die für das Stadtgebiet Voerde seit mehreren Jahr-

zehnten angewendete Mindestgrundstücksgröße von 

450 m² wird im Plangebiet unterschritten. Dies ent-

spricht der bereits bei der Festsetzung 3.1 (Grund-

stücksfläche) erläuterten Maßgabe, den Wohnbau- 

bedarf mittels Innenverdichtung zu decken und mit 

Boden sparsam umzugehen. Darüber hinaus ist seit 

einigen Jahren erkennbar, dass die Mehrheit der 

Bauherren/-herinnen eher kleinere Gärten und  

Außenbereiche um ihr Haus bevorzugen, weil Sie 

entweder zu wenig Zeit für deren Pflege haben oder 

aufgrund der immer weiter steigenden Baukosten auf 

den Grundstückspreise achten müssen. Die festge-

setzte Mindestgrundstücksgröße von 400 m² für frei-

stehende Einfamilienhäuser kommt diesem Trend 

entgegen, begrenzt die Verdichtung jedoch auf ein 
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Maß, dass der Ortslage entspricht. Gleichzeitig wer-

den die sich aus der städtebaulichen Planung erge-

benden Gebäudetypologien ermöglicht. 

3.5.2 Die Mindestgrundstücksgröße für  

Doppelhaushälften beträgt 325 m². 

 

Um einer übermäßigen Verdichtung im Plangebiet 

vorzubeugen und damit u. a. auch einer übermäßigen 

Verkehrserzeugung im Plangebiet entgegenzuwirken, 

wird ebenso wie für Einzelhäuser (siehe oben) zu-

sätzlich zur Grundflächenzahl eine Mindestgrund-

stücksgröße für Doppelhaushälften festgesetzt.  

Ähnlich wie bei den Einzelhäusern, wird für das Plan-

gebiet auch bei den Doppelhaushälften eine Mindest-

grundstücksgröße festgesetzt (325 m²), die unter der 

seit einigen Jahrzehnten für das Stadtgebiet Voerde 

angewendete Mindestgrundstücksgröße für Doppel-

haushälften liegt (350 m²).  

Dies ist für das vorliegende Plangebiet, in dem eine 

höhere Verdichtung angestrebt wird, gerechtfertig. 

Auf die in der Begründung zur Festsetzung 3.5.1 ent-

haltenen und analog anzuwendenden Ausführungen 

bezüglich dem Vorrang der Innenverdichtung bei der 

Deckung des Bedarfs von Wohnbauland wird verwie-

sen.  

Die umzusetzende Mindestgröße für die Doppelhaus-

hälften entspricht der Ortsrandlage und ermöglicht 

die sich aus der städtebaulichen Planung ergeben-

den Gebäudetypologien. 

3.5.3 Die Mindestgrundstücksgröße für  

Reihenhäuser beträgt 200 m². 

 

Ebenso wie für Einzelhäuser und Doppelhaushälften 

ist es auch für Reihenhäuser erforderlich, eine Min-

destgrundstücksgröße festzusetzen, um zusammen 

mit der Festsetzung der Grundflächenzahl einer über-

mäßigen Verdichtung im Plangebiet vorzubeugen 

und damit u. a. auch einer übermäßigen Verkehrser-

zeugung im Plangebiet entgegenzuwirken.  

Die im Plangebiet umzusetzende Mindestgrund-

stücksgröße von 200 m² für Reihenhäuser liegt ähn-

lich wie bei den Einzehäusern und Doppelhaushälften 

unter der auf dem Stadtgebiet Voerde seit einigen 

Jahrzehnten angewendeten Mindestgrundstücks-

größe von 250 m². Die für das Plangebiet ange-

strebte Innenverdichtung rechtfertig dies aufgrund der 

in der Begründung zur Festsetzung 3.5.1 dargestell-

ten Gründe. 

Die für die Reihenhäuser festgesetzte Mindestgrund-

stücksgröße entspricht der Ortsrandlage und ermög-

licht die sich aus der städtebaulichen Planung erge-

benden Gebäudetypologien. 
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3.6 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen 

in Wohngebäuden  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 

Es erfolgen Festsetzungen für die höchszulässige 

Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden, um zusätz-

lich zur Festsetzung der Grundflächenzahl und der 

Mindestgrundstücksgröße die Verdichtung im Plan- 

gebiet noch differenzierter zu steuern und zu begren-

zen.  

Weil sich die Festsetzung auf Wohngebäude bezieht, 

kommt sie im Allgemeinen Wohngebiet und im Misch-

gebiet zum Tragen. Darüber hinaus ist sie auch bei 

Betriebsinhaberwohungen anzuwenden, sofern dies-

bezüglich Wohngebäude entstehen. 

3.6.1 Bei der Errichtung von freistehenden 

Einfamilienhäusern sind höchstens  

2 Wohnungen je Wohngebäude zuläs-

sig. 

 

Die Festsetzung ermöglicht es, in freistehenden – üb-

licherweise großzügig gestalteten Einfamilienhäusern 

neben der Hauptwohnung im Sinne des Mehrgenera-

tionenwohnens eine zweite Wohneinheit innerhalb 

des Gebäudes zu errichten, z. B. für die Unterbrin-

gung von betreuungsbedürftigen Personen Personen 

oder eines Pflegepersonals.  

Gleichzeitig beschränkt sie den Verdichtungsgrad 

und den damit einhergehenden Verkehr. Auf die  

Begründung zur Festsetzung 3.6 wird verwiesen. 

3.6.2 Bei der Errichtung von Eigenheimen in 

Form von Doppelhaushälften und Rei-

henhäusern ist höchstens 1 Wohnung  

je Wohngebäude zulässig. 

 

In Doppelhaushälften und Reihenhäusern ist die Um-

setzung einer zweiten Wohneinheit wie bei den frei-

stehenden Einfamilienhäusern meist nicht möglich 

aufgrund der oftmals kleineren Grundstücke und den 

damit verbundenen fehlenden Flächen für die Unter-

bringung eines bauordnungsrechtlich erforderlichen 

zweiten Stellplatzes für die zweite Wohneinheit. Um 

die Verdichtung im Plangebiet und den damit verbun-

denen Verkehr zu begrenzen, soll aber selbst in Fäl-

len kreativer Entwürfe, d. h. bei allen Doppelhaushälf-

ten und Reihenhäusern eine zweite Wohneinheit aus-

geschlossen werden. 

3.6.3 Bei der Errichtung von Mehrfamilien- 

häusern sind höchstens 8 Wohnungen 

je Wohngebäude zulässig. 

 

Die Begrenzung auf maximal 8 Wohnungen je Wohn-

gebäude in Mehrfamilienhäusern folgt ebenfalls den 

städtebaulichen Zielsetzungen, eine kleinteilige Be-

bauung mit überschaubaren Auswirkungen auf die 

Umgebung im Plangebiet umzusetzen und Groß-

strukturen sowie übermäßige Verdichtung zu vermei-

den. Auf die Begründung zur Festsetzung 3.6 wird 

hingewiesen. 

4. Bauhöhen und Baugrenzen  

4.1 Höhe baulicher Anlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,  

§§16 und 18 BauNVO) 

Durch die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen 

werden in Verbindung mit den Baugrenzen die  

Gebäudekubaturen und das städtebauliche Erschei-

nungsbild eines Baugebietes weitgehend bestimmt. 
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In Verbindung mit der Festsetzung einer maximalen 

Anzahl von Vollgeschossen wird die Gebäudehöhe 

und die Anzahl an Geschossebenen eines Gebäudes 

insgesamt auch über die Begrenzung der oberhalb 

der Vollgeschosse angeordneten Nicht-Vollge-

schosse regelementiert. 

Die Festsetzungen lassen im Detail geringe Spiel-

räume bei der baulichen Ausführung zu, stellen aber 

gleichermaßen sicher, dass z. B. über die festge-

setzte maximale Anzahl von zwei Vollgeschoss- 

ebenen zzgl. eines Dachgeschosses keine zusätz- 

lichen Geschosse entwickelt werden können und  

sichern somit ein verträgliches Maß der Geschoss-

entwicklung. 

4.1.1 In den Gewerbegebieten GE und GE(e) 

wird die Höhe baulicher und sonstiger 

Anlagen (Gebäudehöhe GH) auf  

max. 14,0 m begrenzt. 

 

Mit einer Begrenzung der Gebäudehöhe auf 14,00 m 

in den Gewerbegebieten wird in Verbindung mit der 

maximalen Geschossigkeit z. B. eine Bebauung mit 

zwei Vollgeschossen zzgl. eines Nicht-Vollgeschos-

ses bzw. Staffelgeschosses mit bürotypischen  

Geschosshöhen oder eine Gewerbehalle mit einer 

darüberliegenden Büroetage ermöglicht. Mit dieser 

für Gewerbegebiete typischen Höhenfestsetzung las-

sen sich die im Plangebiet wünschenswerten Gebäu-

detypologien mit der gebotenen Flexibilität umsetzen.  

Unabhängig von den gewachsenen gewerblichen 

Strukturen in der Umgebung an der Poststraße und 

am Kurierweg setzte der Bebauungsplan Nr. 63 - 2. 

Änderung Höhen baulicher Anlagen von  max. 37,5 m 

ü. NHN fest. Durch die Festsetzung wurde eine Ge-

bäudehöhe von ungefähr 12 m erreicht, was in etwa 

der Höhe der großen Paurathalle entsprach. Diese 

Höhe durfte ausnahmnsweise aufgrund nachzuwei-

sender betrieblicher oder technischer Erfordernisse 

um bis zu 3 m überschritten werden. Durch die nun 

getroffene Festsetzung von Gebäudehöhen bis max. 

14 m in den Gewerbegebieten ist damit eine Konfor-

mität mit den ursprünglichen Festsetzungen gege-

ben. Störungen der von heterogenen gewerblichen 

Nutzungen geprägten Örtlichkeit lassen sich daraus 

nicht ableiten. 

4.1.2. In den Allgemeinen Wohngebieten und 

im Mischgebiet wird die Höhe baulicher 

und sonstiger Anlagen (Gebäudehöhe 

GH) auf max. 13,50 m begrenzt. 

 

 

Die Begrenzung von Gebäudehöhen auf maximal 

13,50 m in den Bereichen mit überwiegender Wohn-

nutzung ermöglicht ebenso wie im Gewerbegebiet die 

Errichtung von zwei Vollgeschossen zzgl. eines 

Nicht-Vollgeschosses bzw. Staffelgeschosses. Dabei 

werden zum einen grundsätzlich etwas geringere  

Geschosshöhen im Wohnungsbau gegenüber dem 

Gewerbebau berücksichtigt; zum anderen wird aber 
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auch der möglichen Ausbildung von höheren Steildä-

chern (Satteldächer) Rechnung getragen. 

Mit den Festsetzungen lassen sich überwiegend  

höhere Gebäude entwickeln, als dies in der südlich 

angrenzenden Wohnnachbarschaft vorherrschend ist. 

Im Bereich der Norstraße und der Straße „Am Drei-

eck“ bestehen überwiegend rund 10 – 12 m hohe  

Gebäude. Gebäudehöhen von max. 13,5 m ermög- 

lichen eine grundsätzliche höhere Ausnutzung der 

Grundstücke im Sinne der Innenentwicklung. Störun-

gen der Wohnnachbarschaft sind damit nicht verbun-

den, schon weil hinreichende Abstände durch den die 

Gebiete trennenden Fuß- und Radweg gegeben sind 

und sich durch die nördliche Lage des Plangebietes 

unzumutbare Verschattungen der Gebäude und 

Grundstücke im Bestand nicht ableiten lassen. 

4.1.3 Die festgesetzte maximale Höhe bauli-

cher und sonstiger Anlagen (Gebäude-

höhe GH) darf in den Gewerbegebieten 

GE und GE(e) durch erforderliche haus-

technische Anlagen einschließlich Trep-

penhäusern, Lüftungsanlagen, Aufzugs-

überfahrten sowie Anlagen zur Solar-

energiegewinnung um maximal 2,5 m 

überschritten werden. Die Aufbauten 

sind von den jeweiligen Außenwänden 

um das mindestens 1,0-fache ihrer 

Höhe zurückzusetzen. 

 

Die Festsetzung ist erforderlich, damit im gewerb- 

lichen Bereich übliche Dachaufbauten haustechni-

scher Anlagen ermöglicht werden, die auf Dächern 

aufgebracht werden müssen und/oder die Dachober-

kante überschreiten müssen (z. B. Aufzüge). Ein  

erforderliches Zurückspringen von der vorderen 

Dachkante stellt sicher, dass diese technischen 

Zweckaufbauten aus dem Blickwinkel von Passanten 

im Straßenraum keine unerwünschten, visuellen ge-

stalterischen Beeinträchtigungen des städtebaulichen 

Erscheinungsbildes der Gebäude und des Gesamt-

quartiers erzeugen und für den Betrachter weitest- 

gehend unsichtbar bleiben. 

Die Festsetzung ist auf die Gewerbegebiete be-

schränkt. In den Wohngebieten und im Mischgebiet 

ermöglichen die festgesetzten maximalen Höhen 

baulicher Anlagen eine Berücksichtigung von im 

Wohnungsbau überwiegend kleinteiligen Haus- 

technikanlagen auch ohne eine Überschreitungsmög-

lichkeit. Dies gilt insbesondere bei üblichen Höhen 

von Geäuden mit drei (Wohn-)Ebenen und einem 

Flach- oder flachgeneigten Dach. Bei Steildächern ist 

eine Überschreitung der Höhe des Dachfirstes durch 

derartige Anlagen nicht typisch. 

4.1.4 Der obere Bezugspunkt für die maxi-

male Gebäudehöhe (GH) ist bei Flach-

dächern die Oberkante der Attika des 

obersten Geschosses. Bei Sattel- 

dächern ergibt sich der obere Bezugs-

punkt der maximalen Gebäudehöhe aus 

dem obersten Schnittpunkt der gegen-

läufigen Dachflächen (First). 

Die Festsetzung dient der genauen Definition des 

oberen Bezugspunktes für die maximale Gebäude-

höhe und stellt daher eine eindeutige Beurteilungs-

grundlage für eine Überprüfung dar. 
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4.1.5 Der untere Bezugspunkt für die maxi-

male Gebäudehöhe (GH) ist jeweils die 

gemittelte, im Bebauungsplan in Metern 

über NHN festgesetzte Höhe der das 

Gebäude erschließenden öffentlichen 

Verkehrsfläche an der gebäudeseitigen 

Straßenbegrenzungslinie zwischen den 

Schnittpunkten der Verlängerung der 

Seitenwände des Gebäudes mit der 

Straßenbegrenzungslinie. 

 

Die Festsetzung wurde getroffen, um den unteren 

Bezugspunkt für die maximale Gebäudehöhe zu  

definieren. Ebenso wie die Festsetzung 4.1.4 stellt 

sie eine eindeutige Beurteilungsgrundlage für eine 

Überprüfung dar. 

Der Untere Bezugspunkt ist im Bebauungsplan auf 

Grundlage einer Straßenausbauplanung für jedes 

Einzelgrundstück eindeutig bestimmbar (siehe auch 

Festsetzung 4.2). 

4.2 Höhenlage  

(§ 9 Abs. 3 BauGB) 

 

Die Festsetzung der Höhenlage dient der eindeutigen 

Bestimmung der Straßenhöhen im Hinblick auf die re-

lativ festgesetzten Gebäudehöhen im Plangebiet und 

des künftigen Geländes in den Baugebieten im Hin-

blick auf die bauordnungsrechtliche Beurteilung von 

Vollgeschossen und Abstandsflächenregelungen. 

4.2.1 Die Höhenlage der öffentlichen Ver-

kehrsfläche ist im Bebauungsplan zeich-

nerisch in Metern über NHN festgesetzt 

(Höhe Straßenbord im Anschluss an die 

Baugrundstücke). Zwischen einzelnen 

Höhenpunkten ist die Höhenlage des 

Straßenbordes zu interpolieren. 

 

Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzte Hö-

henlage der öffentlichen Verkehrsfläche definiert den 

unteren Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen 

gemäß 4.1.5. 

Grundlage ist eine dem Bebauungsplan zugrunde lie-

gende Straßenausbauplanung, die Bestandteil des 

Erschließungsvertrages für die Umsetzung der Stra-

ßenplanung ist (Erschließung im Bereich des Bebau-

ungsplans 63 in Voerde – Friedrichsfeld, Ausfüh-

rungsplanung – Deckenhöhenplan, Ingenieurbüro 

Patt GmbH, Voerde, November 2019). 

 

4.2.2 Die festgesetzte Höhenlage gilt auch  

als Festlegung der Geländeoberfläche 

in den Baugebieten im Sinne des  

§ 2 Abs. 4 BauO NRW. Die Höhenlage 

der Grundstücke ist dabei ebenfalls 

durch lineare Interpolation zwischen den 

festgesetzten Punkten zu ermitteln. 

Diese Höhenlage ist für die Bemessung 

der Abstandsflächen und der Voll- 

geschosse heranzuziehen. 

 

Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzte Hö-

henlage der öffentlichen Verkehrsfläche an der Stra-

ßenbegrenzungslinie (Bordhöhe) stellt zugleich die 

künftige Geländeoberfläche in den Baugebieten dar, 

die für die Bemessung der Abstandflächen und der 

Vollgeschosse auf der Ebene des Baugenehmi-

gungsverfahrens heranzuziehen ist. 

4.3 Baugrenzen  

(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB) 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in den 

Baugebieten durch Baugrenzen festgesetzt, die Bau-

fenster ausbilden, welche der städtebaulichen Pla-

nung zugrundeliegen, gleichzeitig aber im Detail hin-

reichende und sachgerechte Spielräume im Sinne 
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der gebotenen Flexibilität zur Umsetzung der städte-

baulichen Planung gewähren.  

Durch die Festlegung der Baugrenzen in Verbindung 

mit Bauweise und Bauhöhen wird – unter Einhaltung 

eines ausreichenden Spielraums – die Anordnung 

der Hauptbaukörper innerhalb des Plangebietes be-

stimmt. Dabei orientieren sich die im Bebauungsplan 

Nr. 136 festgesetzten Baugrenzen an dem städtebau-

lichen Entwurf, der der Bauleitplanung zugrunde liegt 

(siehe Anlage 1). 

Im Wesentlichen erfolgt die Festsetzung der Bau-

grenzen beim Bebauungsplan Nr. 136 mittels eines 

3,0 m breiten Abstandes zu den öffentlichen Erschlie-

ßungsflächen. Dadurch wird sichergestellt, dass Vor-

gärten von Bebauungen freigehalten werden. Im 

GE(e)1 fällt dieser Rücksprung mit 6 m größer aus, 

da der hier mögliche großvolumige Baukörper den 

Straßenraum nicht zu sehr einengen soll.  

Dort, wo es städtebaulich im Sinne einer gebotenen 

aufgelockerten Dichte erwünscht ist, erfolgt eine Glie-

derung der überbaubaren Grundstücksflächen in Ein-

zelbaufenster. Im Übrigen soll die Anordnung der ge-

planten Gebäude entlang der Erschließungsflächen 

aufgrund der durchgängigen Baufenster variabel blei-

ben. 

Die Tiefe der Baufenster orientiert sich an üblichen 

Gebäudetiefen inklusive kleinem Spielraum sowie da-

ran, dass beispielsweise bei den Wohnbebauungen 

auch noch Grundstücksbereiche für Gartenflächen 

verbleiben. 

Im GE mit der vorhandenen gewerblichen Bestands-

nutzung folgt die Festsetzung der überbaubaren 

Grundstücksflächen den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr. 63 - 2. Änderung, so dass hier diesbe-

zügliche bestehende Baurechte nicht verändert wer-

den. Demnach können Bauvorhaben mit der größt-

möglichen Flexibilität umgesetzt werden. 

 

5. Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrechte 

 

5.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen  

(§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB) 

 

Die zum Befahren für den Kfz-Verkehr vorgesehenen 

Straßenräume innerhalb des Plangebietes werden 

als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt. 

Die Umsetzung der öffentlichen Erschließung ist in  

einem Erschließungsvertrag zwischen der Stadt  

Voerde und dem Investor geregelt worden. Die  
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öffentlichen Straßenflächen sind bereits entspre-

chend der angestrebten städtebaulichen Konzeption 

(siehe Anlage 1 dieser Begründung) als Baustraße 

vom Investor angelegt worden. 

Die Haupterschließung des Plangebietes (Raiffeisen-

straße) verbindet die Poststraße im Westen mit dem 

im Nordosten angrenzenden Kurierweg. Eine Durch-

fahrt aus dem Plangebiet über den Kurierweg durch 

das östlich benachbarte Gewerbe- und Mischgebiet 

bis zur Alten Hünxer Straße ist jedoch zurzeit auf-

grund der Eigentumsverhältnisse nicht gegeben, weil 

diese Verlängerung des Kurierweges über Privat-

grundstücke verläuft. Daher erfolgt im nordöstlichen 

Bereich des Plangebietes die Ausbildung einer Wen-

deanlage, die ein Rangieren von Müllfahrzeugen und 

Lkw´s ermöglicht. Die Hauptachse verfügt über einen 

überwiegenden Querschnitt von 13,0 m im zentralen 

Bereich bzw. 11,75 m im nordöstlichen Verlauf, je-

weils einschließlich randlicher Versickerungsmulden. 

Innerhalb des Straßenraumes wird ein einseitiger 

Gehweg angelegt, der von Parkstreifen mit Baum-

pflanzungen vom Straßenraum abgegrenzt ist.  

Von der Haupterschließungsachse, der Raiffeisen-

straße, zweigen in Richtung Süden öffentliche Stra-

ßen zur Erschließung der dort entstehenden Wohn-

grundstücke ab. Die westliche Straße dient dabei in 

einer Breite von 8,0 m gleichzeitig als weitere Haupt-

erschließung für das Plangebiet in südlicher Richtung 

und bindet an die Straße „Am Dreieck“ an, die heute 

bereits bis an die Plangebietsgrenze heranführt.  

Übermäßige Belastungen durch gewerbliche Ver-

kehre des Plangebietes sollen durch entsprechende 

Durchfahrtsverbote für Lkw´s begrenzt werden (siehe 

Nr. 7 von IV. Hinweise). Die Stichstraßen werden als 

Mischverkehrsfläche ausgebildet. 

Insgesamt können in den öffentlichen Straßenräumen 

rund 17 öffentliche Parkplätze und 19 Bäume ange-

legt werden. 

Im südöstlichen Bereich des Plangebietes erfolgt in 

Verlängerung des vorhandenen Stichweges der 

Nordstraße die Festsetzung einer öffentlichen Wen-

deanlage. Diese ist bereits als Flurstück im städti-

schen Eigentum vorhanden, wurde aber als Ver-

kehrsfläche bislang nicht ausgebaut. Der Bebauungs-

plan sichert dieses Flurstück als öffentliche Verkehrs-

fläche für den späteren Ausbau. 
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5.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-

stimmung  

(§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)  

 

Sonstige öffentliche Verkehrsflächen, die nicht dem 

Kfz-Verkehr dienen, werden als Verkehrsflächen be-

sonderer Zweckbestimmung festgesetzt. 

Die Festsetzung wurde getroffen, um auf diesen nur 

3 m breiten Wegeflächen Kraftfahrzeugverkehr aus-

zuschließen und die Benutzung für Fußgänger und 

Radfahrer gefahrlos zu gestalten, zumal er gerade 

am Feierabend und Wochenende von Anliegern und 

Anderen als Spazierweg genutzt wird.  

 

5.2.1 Fuß- und Radweg  

(§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)  

 

 

 

 

Am südlichen Rand des Plangebietes verläuft eine 

Fuß- und Redwegeverbindung, die die Bogenstraße 

im Westen mit der Nordstraße im Osten verbindet 

und die bereits im Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Ände-

rung festgesetzt ist. Diese soll im Bestand gesichert 

bleiben, weil sie sich für Fußgänger und Radfahrer 

als „Abkürzung“ bewährt hat und als Spazierweg der 

erholung dient.  

Der vorhandene Fuß- und Radweg wird daher als 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ana-

log zum Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung mit der 

Zweckbestimmung Fuß- und Radweg festgesetzt. 

 

5.3 Straßenbegrenzungslinie  

(§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB) 

 

Die Straßenbegrenzungslinien sind auf Grundlage 

der Straßenausbauplanung festgesetzt, die entspre-

chend der vertraglichen Vereinbarung (zwischen In-

vestor und Stadt abgeschlossener Erschließungsver-

trag) und auf Grundlage des städtebaulichen Konzep-

tes (siehe Anlage 1 dieser Begründung) für die Er-

schließung des Bebauungsplangebietes erarbeitet 

und umgesetzt wurde und wird (Endausbau der be-

reits angelegten Baustraßen ist noch erforderlich).  

 

5.4 Geh- und Fahrrechte zugunsten der An-

lieger und Rettungsdienste, Leitungs-

rechte zugunsten der Ver- und Entsor-

gungsträger  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  

 

Im nordöstlichen Bereich des Plangebietes wird zur 

privaten Erschließung der rückwärtig bzw. weiter öst-

lich von den öffentlichen Verkehrsflächen gelegenen 

Grundstücke im GE(e) 3 ein Geh- und Fahrrecht zu-

gunsten der Anlieger und Rettungsdienste sowie ein 

Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungs-

träger festgesetzt.  

Die Festsetzung bereitet eine grundbuchliche Eintra-

gung zur Sicherung der Erschließung von Grund-

stücksteilen vor, die dann bei der Entwicklung der 

Gewerbegrundstücke bedarfsgerecht umgesetzt wer-

den kann. 
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5.5 Leitungsrechte zugunsten der Versor-

gungsträger und Anlieger 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  

 

Am östlichen Rand des Plangebiets erfolgt die Siche-

rung einer vorhandenen Versorgungstrasse. Die 

Festsetzung des Leitungsrechtes in einer Breite von 

6,0 m zugunsten der Versorgungsträger ist erforder-

lich, weil dort Leitungen von Versorgungsträgern lie-

gen (Gas, Wasser Strom, Telekommunikation), durch 

die die nördlich angrenzenden Grundstücke an das 

Leitungsnetz der Nordstraße angebunden sind.  

In der Trasse befindet sich weiterhin ein privater 

Mischwasserkanal, der der Entsorgung der nördlich 

außerhalb des Plangebietes liegenden Grundstücke 

dient. Dieser Kanal wird innerhalb des Leitungsrech-

tes (in diesem Fall zugunsten der Anlieger) gesichert. 

Die Leitungsachse wurde durch ein Aufmaß von  

Kanaldeckeln eruiert. Die so ermittelte Lage der  

Kanalachse befindet sich ca. 2,20 m von der festge-

setzten Baugrenze entfernt, so dass eine übliche 

Schutzstreifenbreite eingehalten wird. 

 

 

5.6 Überhangstreifen der Wendeanlage 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

 

Die Verkehrsanbindung des Baugebietes (Teilbereich 

A) an den Kurierweg wird weiterhin ermöglicht, eine 

Erschließung hierüber ist aufgrund der Eigentums- 

verhältnisse derzeit nicht möglich und gesichert. Da-

her ist der überwiegende Teil der Verkehrsflächen  

innerhalb des Baugebietes ein Stichstraßen-System, 

sodass eine Wendeanlage (insbesondere für Lkw`s) 

erforderlich ist. Diese Wendeanlage wird innerhalb 

der öffentlichen Verkehrsfläche wird eine in der (der-

zeitigen) Stichstraße im nordöstlichen Plangebiet ein-

gerichtet.  

Die Festsetzung sichert entsprechend der RASt 06 

auf der angrenzenden privaten Fläche in einer Breite 

von 1,0 m einen sogenannten Überhangstreifen, um 

das Rangieren von Lkw´s zu gewährleisten. 

 

 

5.6.1 Die Fläche des Überhangstreifens  

muss von Einbauten aller Art, Hecken 

und Einfriedungen (Zäune) freigehalten 

werden. 

 

 

 

Die Festsetzung sichert ein dauerhaftes Freihalten  

der Fläche von jeglichen Einbauten, so dass ein Ran-

gieren mit Lkw problemlos möglich ist. 
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6. Flächen für Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b 

BauGB) 

 

6.1 Die als Fläche für Wald festgesetzte,  

externe Waldersatzfläche (Gemarkung 

Voerde, Flur 29, Flurstück 61 –teilwei- 

se-) ist mit einem an den vorhandenen 

Wald angrenzenden forstlichen Pflanz-

verbund (Erstaufforstung) und einem 

Krautsaum nach den Maßgaben des 

Landesbetriebes Wald und Holz NRW 

zu bepflanzen. Die Gesamtgröße der 

Waldersatzfläche beträgt 1.640 m².  

Die Umsetzung der Maßnahmen sowie 

deren dauerhafte Sicherung ist in einem 

städtebaulichen Vertrag gemäß  

§ 11 BauGB zwischen der Stadt Voerde 

und dem Investor vereinbart. 

 

 

 

Im Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung ist eine 10 m 

breite Fläche mit Bindung für die Erhaltung von Bäu-

men mit Stammumfang größer 60 cm (nördlich ent-

lang des in Ost-West-Richtung verlaufenden, öffentli-

cher Fuß- und Radweges) festgesetzt. Diese Festset-

zung, die eine dichte Reihe von älteren, nicht heimi-

schen Robinien erfasst, hatte das Ziel, dass dieser 

Pflanzstreifen als eine Art Schutz- und Abstands-

pflanzung, zwischen den südlich anschließenden 

Wohngebieten an den Straßen „Am Dreieck“ und 

Nordstraße und den gewerblichen Flächen nördlich 

davon, fungieren sollte. Mit der geplanten Entwick-

lung von Wohngebieten kann diese Abstands- und 

Schutzfunktion entfallen. 

Nach aktueller gutachterlicher Betrachtung weist die 

überwiegende Zahl der in dem o. g. 10 m-Streifen 

vorhandenen Bäume Schäden oder Fehlentwicklun-

gen auf. Sie sind für die hier zukünftig entstehenden 

Gärten der geplanten Wohnnutzungen nicht geeignet. 

Da es sich forstrechtlich um Wald in einer Größen-

ordnung von rund 1.400 m² handelt, wird eine Ersatz-

pflanzung (Erstaufforstung) außerhalb des Baugebie-

tes vorgenommen.  

Der Waldersatz erfolgt in der in der Festsetzung  

beschriebenen Quantität innerhalb des Geltungs- 

bereiches - Teilbereich B. Die Festsetzung dient 

dazu, den Waldumfang in der Stadt Voerde dauer- 

haft zu sichern. 

Der städtebauliche Vertrag, der die Durchführung der 

Waldersatzmaßnahmen und die damit zusammen-

hängende Bereitstellung städtischer Grundstücksflä-

chen konkretisiert sowie die Kostenübernahme durch 

den Investor sichert, ist bereits abgeschlossen. Die 

getroffenen Regelungen zum Waldersatz wurden mit 

Vertretern des Landesbetriebes Wald und Holz NRW 

abgestimmt. 

7. Erhaltung von Pflanzen, Begrünung, 

Klimaschutz 

 

7.1 Anpflanzung von Bäumen und Sträu-

chern innerhalb der Baugebiete  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 

Im Bebauungsplan werden zur Grünausstattung des 

Plangebietes und im Sinne des Klimaschutzes Fest-

setzungen zur Begrünung privater Grundstücksflä-

chen getroffen. Die Anpflanzungen tragen zu einem 

attraktiv gestalteten Wohnumfeld bei; gleichzeitig 
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können sie die Auswirkungen der neuen Versiegelun-

gen der Baugrundstücke mindern und in den Haus-

gärten das Kleinklima positiv beeinflussen. 

7.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten und 

Mischgebieten ist  

a) je angefangene 140 qm versiegelte 

Baugrundstücksfläche ein standort-

gerechter, heimischer, großkroniger 

Laubbaum mit Mindeststammum-

fang von 16 cm  

       oder 

b) je angefangene 80 qm versiegelte 

Baugrundstücksfläche ein standort-

gerechter, heimischer, kleinkroniger 

Laubbaum mit Mindeststammum-

fang von 10 cm  

entsprechend der diesem Bebauungs-

plan beigefügten Pflanzliste auf dem 

Baugrundstück anzupflanzen, zu pfle-

gen und dauerhaft zu erhalten. Zu der 

versiegelten Baugrundstücksfläche ge-

hören neben der Fläche, die das Wohn-

gebäude, der überdachte Stellplatz und 

die Garage abdeckt, auch Flächen für 

Zufahrten, Stellplätze, Zugänge, Terras-

sen usw., soweit sie mit Materialien be-

legt sind, die das Eindringen von Re-

genwasser weitgehend verhindern. 

c) Statt eines kleinkronigen Laubbau-

mes gemäß Nr. 7.1.1 b) kann auch 

ein hochstämmiger Obstbaum 

(klein- oder großkronig) entspre-

chend der Pflanzliste mit Mindest-

stammumfang von 5 cm gewählt 

werden. 

Mit den Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen 

werden für die privaten Baugrundstücke im Sinne der 

o. a. Zielsetzung (siehe Begründung zu Festsetzung 

7.1) Mindestanforderungen für die Anpflanzungen in 

den privaten Gärten definiert, damit abhängig vom 

Anteil der Bodenversiegelungen Pflanzungen als 

Ausgleich erfolgen. Unter Berücksichtigung der städ-

tebaulichen Planung ist davon auszugehen, dass auf 

den Baugrundstücken für den Wohnungsbau mind. 

ein standortgerechter, heimischer, kleinkroniger 

Laubbaum mit Mindeststammumfang von 10 cm an-

gepflanzt wird. Bei größeren Bauvorhaben mit um-

fangreicheren Versiegelungen, so z. B. bei Mehrfami-

lienhausbebauungen sind die Pflanzmaßnahmen ent-

sprechend zu erhöhen. 

Der Ausgleich der durch die Bebauungen in An-

spruch genommenen Flächen soll ökologischen 

Funktionen dienen und im Zusammenwirken mit be-

grünten Dächern und vorhandenen Gärten und Pflan-

zungen der benachbarten Grundstücke Grünvernet-

zungen schaffen.  

Mit den Wahlmöglichkeiten gemäß 7.1.1 a) – c) kann 

den unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten in 

den individuell gestaltbaren Hausgärten Rechnung 

getragen werden. 

 

7.1.2 Alle Pflanzmaßnahmen nach Nr. 7.1.1 

sind spätestens 2 Jahre nach Baube-

ginn herzustellen. 

 

Mit der Festsetzung wird sichergestellt, dass die 

Pflanzmaßnahmen unter Berücksichtigung eines  

i. d. R. ausreichenden Fertigstellungszeitaums für 

das jeweilige Bauvorhaben zeitnah erfolgen.  

7.1.3 Natürlich abgängige Bäume, die gemäß 

Nr. 7.1.1 gepflanzt wurden, sind in der 

dem Abgang nachfolgenden Pflanzperi-

ode entsprechend den Festsetzungen 

Nr. 7.1.1 zu ersetzen. Für widerrechtli-

che Baumfällungen von Bäumen, die 

nach Nr. 7.1.1 gepflanzt wurden, sind  

je gefälltem Baum zwei Ersatzbäume 

Mit der Festsetzung wird sichergestellt, dass die An-

pflanzungen dauerhaft und qualitativ nach erstmaliger 

Anpflanzung gesichert sind.  

Bei natürlichem oder unvermeidbarem Abgang sind 

Nachpflanzungen entsprechend der für die Neupflan-

zung getroffenen Festsetzung (7.1.1) zu leisten, um 

die Funktion der Bäume für Natur- und Ortsbild sowie 

Klimaschutz durch das Mindestmaß wieder teilweise 
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gleicher Art des gefällten Baumes in der 

der Fällung nachfolgenden Pflanzperi-

ode entsprechend den Festsetzungen 

Nr. 7.1.1 zu pflanzen. 

auszugleichen. Widerrechtliche Baumfällungen, sol-

len durch einen Umfangreicheren Ausgleich kompen-

siert werden. 

7.1.4 Von den vorgenannten Festsetzungen 

Nr. 7.1.1 und 7.1.3 kann im Einzelfall 

dann abgewichen werden, wenn der 

Ausgleich auf andere Weise hergestellt 

werden kann, das städtebauliche Ziel 

gleichwohl erreicht und die geordnete 

städtebauliche Entwicklung sowie die  

öffentlichen Belange nicht entgegen- 

stehen. 

Eine Abweichung ist möglich, wenn sich aus der an-

gestrebten Grundstücksnutzung Zwangspunkte erge-

ben, welche die Umsetzung festgesetzter Pflanz- und 

Ersatzmaßnahmen nicht ermöglichen und alternative 

Maßnahmen als gleichwertig - bezogen auf die unter  

Punkt 7.1 und 7.1.1 genannten Ziele der Festsetzung 

und unter Beachtung einer geordneten städtebauli-

chen Entwicklung sowie  öffentlicher Belange - be-

wertet werden können. 

7.1.5 Eine Pflanzliste ist der Begründung zum 

Bebauungsplan beigefügt. 

 

Die dem Bebauungsplan beigefügte und zu berück-

sichtigende Pflanzliste sichert, dass heimische, 

standortgerechte Bäume und Sträucher gepflanzt so-

wie bereits bewährte und empfehlenswerte Pflanzab-

stände für die durchzuführenden Anpflanzungen an-

gewendet werden. 

7.1.6 Dachbegrünung  

7.1.6.1 Flachdächer von Dachflächen der 

obersten Geschosse der Hauptbaukör-

per und von Garagen und Carports sind 

mit einer standortgerechten Vegetation 

mindestens extensiv zu begrünen und 

dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der 

Vegetationstragschicht muss mindes-

tens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). 

Das Dachbegrünungssubstrat muss den 

zurzeit gültigen "Dachbegrünungsrichtli-

nien - Richtlinien für Planung, Bau und 

Instandhaltung von Dachbegrünungen" 

der FLL Forschungsgesellschaft Land-

schaftsentwicklung Landschaftsbau 

e.V., Bonn entsprechen. 

Die Flachdachbegrünung hat neben der Begrünung 

des Baugebietes insbesondere die Aufgabe, Regen-

wasser zeitweilig zu speichern, sodass es verzögert 

der Kanalisation zufließt. Denn bei zunehmenden 

Starkregenereignissen nach Trockenperioden ist die 

Kanalisation in ihrer auf durchschnittlichen Nieder-

schlag ausgerichteter Dimensionierung überlastet. 

Außerdem soll die über Versiegelungen und Baukör-

per bewirkte Aufheizung der Luft durch die Verduns-

tungskälte des begrünten Flachdaches abgemildert 

werden, um Wärmeinseln  zu vermeiden und eine 

bessere Durchlüftung des Baugebietes zu bewirken. 

Die Dachbegrünung wird insofern aus Gründen des 

Natur- und Klimaschutzes, der Klimanpassung  sowie 

für ein grünes Erscheinungsbild und damit besseres 

Wohnumfeld des Baugebietes festgesetzt. 

7.1.6.2 Ausgenommen von der Dachflächenbe-

grünung sind konstruktiv oder brand-

schutztechnisch erforderliche Dachrand-

abdeckungen (Attikaabdeckungen) und 

haustechnisch notwendige Dachaufbau-

ten inkl. deren Zuwegungen und War-

tungsflächen, Befestigungselemente der 

Anlagen zur Nutzung von Sonnenener-

gie sowie Dachterrassen. Anlagen zur 

Nutzung von Sonnenenergie sind über 

Ausgenommen von den Festsetzungen zur Dachbe-

grünung sind per Festsetzung insbesondere tech-

nisch konstruktive Bauteile sowie Flächen, die für 

eine andere Verwendung zur Verfügung stehen sol-

len, z. B. Dachterrassen. Die Errichtung dieser Anla-

gen soll dem Bauherrn/Eigentümer im Rahmen der 

architektonischen Gestaltung und den technischen 

Erfordernissen obliegen und soll daher durch den Be-
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der Dachbegrünung zulässig. Die Dach-

begrünung ist durch fachgerechte 

Pflege dauerhaft zu erhalten. Ausfälle 

sind zu ersetzen. 

 

bauungsplan nicht behindert werden. Insofern ist die-

sen Anlagen der Vorrang vor einer vollflächigen 

Dachbegrünung einzuräumen. 

Mit der Festsetzung wird gleichzeitig der Erhalt und 

eventuell erforderliche Ersatz geregelt, um die ökolo-

gischen und klimafreundlichen Funktionen von Dach-

begrünungen für das neue Quartier zu sichern. 

7.1.7 Heckenpflanzungen 

In den Allgemeinen Wohngebieten und 

dem Mischgebiet ist entlang des im Be-

bauungsplan festgesetzten öffentlichen 

Fuß- und Radweges eine durchge-

hende, mind. 1,20 m breite und 2-rei-

hige Schnitthecke als heimische Laub-

hecke in Art und Weise entsprechend 

der dem Bebauungsplan in der Begrün-

dung als Anlage beigefügten Pflanzliste 

zu pflanzen. Sie ist in einer Höhe von 

mindestens 1,40 m und maximal 1,80 m 

dauerhaft zu erhalten. 

In den betreffenden Bereichen grenzen die privaten, 

vornehmlich zu Wohnzwecken genutzten Baugrund-

stücke im Allgemeinen Wohngebiet und im Mischge-

biet an den südlich parallel verlaufenden öffentlichen 

Fuß- und Radweg. Den Grundstückseingentü-

mer(inne)n soll mit der Festsetzung die Möglichkeit 

einer Einfriedung des privaten Grundstückes – auch 

aus Sicherheitsgründen gegeben werden. Gleichzei-

tig soll die Einfriedung einen einheitlichen Gestal-

tungsrahmen für eine wegebegleitende Bepflanzung 

vorgeben, die von den Grundstückseigentü-

mer(inne)n nach Maßgabe der Pflanzliste individuell 

ausgefüllt werden kann. 

7.1.8 Baumpflanzungen auf privaten Stell-

platzanlagen 

Auf privaten PKW-Stellplatzanlagen ist 

pro 5 Stellplätzen bei der Herstellung 

der Stellplätze ein standortgerechter, 

mindestens mittelkroniger Laubbaum, in 

der Pflanzgüte von mindestens 18-20 

cm Stammumfang, einer Baumart der 

dem Bebauungsplan in der Begründung 

als Anlage beigefügten Pflanzliste anzu-

pflanzen. Die Baumbeete müssen min-

destens 2 m x 2 m groß und begrünt 

sein, sie sind mit einem Anfahrschutz zu 

versehen. Diese Anpflanzungen sind 

dauerhaft zu erhalten. Abgängige 

Bäume sind entsprechend nachzupflan-

zen. Pflanzungen gemäß der Festset-

zungen Nr. 7.1.1 können angerechnet 

werden. 

Die Festsetzung für PKW-Stellplatzanlagen (ein 

Baum je fünf Stellplätze) soll die privaten PKW-Stell-

platzanlagen mit Bäumen gliedern und beleben. Auf 

diese Weise wird das geplante Siedlungsquartier im 

Bereich des Geschosswohnungsbaus und der ge-

werblichen Grundstücke attraktiv gestaltet und die 

PKW-Stellplatzanlagen werden zum Teil beschattet, 

sodass die versiegelten Fläche im Umfeld der Bäume 

sich nicht so stark aufheizen. Außerdem soll durch 

die Bäume kühle und feuchtere Luft entstehen (Ver-

dunstungskälte). 

Die Parkplatzbegrünung dient insofern auch dem Na-

tur- und Klimaschutzes. 

Mit der Festsetzung wird gleichzeitig der Erhalt und 

eventuell erforderliche Ersatz geregelt, um die Funk-

tion der Bäume für Natur- und Ortsbild sowie Klima-

schutz zu sichern. 

8. Bauliche und sonstige Vorkehrungen 

zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 

BauGB) 

 

8.1 Passive Schallschutzmaßnahmen zum 

Schutz vor Verkehrslärm 

 

In den Kapiteln 3.3.2 und 3.3.3 der Begründung wird 

dargestellt, warum und dass die u. a. auf Grundlage 

einer Verkehrsuntersuchung erstellte schalltechni-
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sche Untersuchung empfiehlt, passive Schallschutz-

maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm in Verbin-

dung mit der Zulässigkeit von Gewerbebetrieben, die 

das Wohnen nur unwesentlich stören sowie gering 

erforderliche aktive Schallschutzmaßnahmen (siehe 

Festsetzung 8.2) bezogen auf den bestehenden 

Landschaftsbaubetrieb innerhalb des Plangebietes 

festzusetzen. Die Festsetzung ist erforderlich, um ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. 

8.1.1 Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpe-

gelbereiche 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind pas-

sive Lärmschutzmaßnahmen in den im 

Bebauungsplan gekennzeichneten 

Lärmpegelbereichen III bis V erforder-

lich. Sofern nicht durch Grundrissanord-

nung und Fassadengestaltung sowie 

durch Baukörperstellung die erforderli-

che Pegelminderung erreicht wird, muss 

die Luftschalldämmung die Anforderung 

gemäß der DIN 4109-1:2018-01 (Schall-

schutz im Hochbau - Teil 1), Kapitel 7 

erfüllen. 

Das gesamte, bewertete Schalldämm-

Maß R‘w,ges von Außenbauteilen ist 

nach der Formel 6 der DIN 4109-

1:2018-01 (Mindestanforderungen) zu 

berechnen: 

𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 = 𝐿𝑎 − 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡 

Dabei ist 

K Raumart  

= 25 dB 

für Bettenräume in 

Krankenanstalten und 

Sanatorien; 

K Raumart  

= 30 dB 

für Aufenthaltsräume in 

Wohnung, Übernach-

tungsräume in Beher-

bergungsstätten, Unter-

richtsräume und Ähnli-

ches; 

K Raumart  

= 35 dB 

für Büroräume und Ähn-

liches: 

Entsprechend der Empfehlung der für den Bebau-

ungsplan Nr. 136 erstellten schalltechnischen Unter-

suchung (siehe auch Kapitel 3.3.2) werden im Bebau-

ungsplan Anforderungen zum passiven Schallschutz 

in den Lärmpegelbereichen II – V zur Wahrung ge-

sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse festgesetzt. 

Sie erfolgen aufgrund des Verkehrslärms der inneren 

Erschließungsstraße, vornehmlich aber aufgrund der 

nördlich des Plangebiets gelegenen Wirtschaftsbahn, 

deren Betrieb zwar in diesem Teil der Strecke zurzeit 

eingestellt ist, aber aufgrund neuer Gewerbeansied-

lungen in Hünxe in naher Zukunft wieder ertüchtigt 

wird. Darüber hinaus wirkt sich auch der Verkehrs-

lärm der jenseits des Kanals vorhandenen Neuen 

Hünxer Straße und der im Westen liegenden B 8 

(Hindenburgstraße) auf das Plangebiet ein. 

Es werden Mindestschalldämmmaße der Fassaden 

und Dächer bzw. aller Außenbauteile festgesetzt. 

Weil die Verkehrslärmauswirkungen der nördlich ge-

legenen Wirtschaftsbahn (in Zusammenspiel mit den 

anderen Verkehrs-Emissionen) mit zunehmendem 

Abstand von der Bahntrasse geringer werden, erfolgt 

die Unterteilung in drei Lärmpegelbereiche (Lärm- 

pegelbereiche III bis V). 

Schützenswerte Wohnnutzungen befinden sich in 

den Lärmpegelbereichen II und III, wobei vom höher 

belasteten Lärmpegelbereich III nur die straßensei-

tige Bebauung entlang der inneren Erschließungs-

straße erfasst ist. Durch die Eigenabschirmung der 

Gebäude können hier auf der jeweiligen Gartenseite 

ruhige Verhältnisse entstehen. Grundsätzlich ist an-

zumerken, dass Wohngebäude bereits aufgrund der 

heute bestehenden Anforderungen der geltenden 

Energieeinsparverordnung einen Wärmeschutz bein-

halten, der den Schalldämm-Maßen der Außenbau-

teile im Lärmpegelbereich III entsprechen. Lediglich 

zum Nachtzeitraum, in dem ein gesunder Schlaf bei 

geöffnetem Fenster ab Lärmpegelbereich III nicht 

möglich ist, wird von Gutachterseite der Einbau 

schallgedämpfter Lüftungseinrichtungen empfohlen. 
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L a der maßgebliche Au-

ßenlärmpegel nach DIN 

4109-1:2018-01, 7.1, 

Tabelle 7: 

 

Lärmpegelbe-

reich 

Maßgeblicher Au-

ßenlärmpegel L a 

dB 

III 65 

IV 70 

V 75 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

R‘ w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in 

Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichts-

räume, Büroräume und Ähnliches 

 

Schlafräume sowie Kinderzimmer inner-

halb der Flächen der Lärmpegelberei-

che III bis IV sind mit schalldämmenden 

Lüftungseinrichtungen auszustatten. 

Gleiches gilt für Übernachtungsräume in 

Beherbergungsbetrieben. 

Aufenthaltsräume innerhalb der Flächen 

des Lärmpegelbereiches V sind mit 

schalldämmenden Lüftungseinrichtun-

gen auszustatten. Gleiches gilt für Über-

nachtungsräume in Beherbergungsbe-

trieben. 

Der Bebauungsplan trifft eine enstprechende Festset-

zung. 

Die schalltechnische Untersuchung und die DIN 4109 

können beim Fachdienst 6.1 der Stadt Voerde einge-

sehen werden (siehe auch Hinweis IV.8. dieses Be-

bauungsplans). 

 

 

8.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen zum 

Schutz vor Gewerbelärm 

 

Die Festsetzung aktiver Schallschutzmaßmahmen ist 

erforderlich, um im Baugebiet (Teilbereich A) sicher-

zustellen, dass von den bestehenden und geplanten 

Gewerbebetrieben keinen Störungen gesunder 

Wohnverhältnisse hervorgerufen werden. 

8.2.1 Lärmschutzzone [A] 

Zum Schutz vor Gewerbelärm sind in der 

im Bebauungsplan im Allgemeinen 

Wohngebiet gekennzeichneten Lärm-

schutzzone [A] öffenbare Fenster von 

Die für den Bebauungsplan Nr. 136 erarbeitete 

schalltechnische Untersuchung (siehe auch Kapitel 

3.3.3) ergab die Erforderlichkeit aktiver Schallschutz-

maßnahmen. Damit die gewerblichen Nutzungen 

nicht mit städtebaulich unerwünschten Schallschutz-

mauern eingehaust und bereits vorhandene Gewer-

bebetriebe wie der Garten- und Landschaftsbaube-

trieb im Nordwesten des Planbereichs nicht in ihrer 

Nutzung eingeschränkt werden müssen, sind aktive 

Schallschutzmaßmahmen an den baulichen Anlagen 

der schützenswerten Nutzungen selbst erforderlich. 
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Aufenthaltsräumen im 1. Obergeschoss 

und 2. Obergeschoss unzulässig. 

 

Dies erfolgt durch eine Vermeidung potentieller Im-

missions-orte an betreffenden Wohngebäuden durch 

den Ausschluss von öffenbaren Fenstern. Diese 

Maßnahme ist durch ihre räumliche Begrenzung im 

nordwestlichen Randbereich des Allgemeinen Wohn-

gebietes als umsetzbar und wohnverträglich anzuse-

hen, auch weil sie sich auf nördliche Fassadenberei-

che im ersten und zweiten Obergeschoss bezieht, die 

zum einen kleinflächig sind und in denen andererseit 

bereits bei der Entwurfsplanung für das Gebäude der 

Verzicht auf öffenbare Fenster zum Lüften vorgese-

hen werde kann. 

8.3 Ausnahmen von den Festsetzungen  

Nr. 8.1 und 8.2 können in Abstimmung 

mit den zuständigen Fachbehörden  

zugelassen werden, soweit durch 

eine(n) anerkannte(n) Sachverstän-

dige(n) nachgewiesen wird, dass gerin-

gere Maßnahmen als die oben auf- 

geführten ausreichen. 

Durch die Ausnahmeregelung wird sichergestellt, 

dass im Zuge von konkreten Baumaßnahmen auch 

andere Schallschutzmaßnahmen als die in der Fest-

setzung Vorgesehenen erfolgen können, sofern ge-

sunde Nutzungsverhältnisse gewahrt sind 

9. Sonstige Planzeichen  

9.1 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzun-

gen (Art und Maß der baulichen Nut-

zung, Bauweise)  

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 und § 22 

BauNVO) 

 

 

Die Festsetzung ist erforderlich, um aneinder an-

grenzende unterschiedliche Gebietsfestsetzungen 

zum Art und Maß der baulichen Nutzung zwischen 

den Gewerbegebieten GE und GE(e)1 und GE(e)3 

voneinander unterscheiden zu können. 

II Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

1. Landschaftsschutzgebiet 

 

 

Die für den Waldersatz im Geltungsbereich – Teil- 

bereich B vorgesehene Fläche liegt innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes L 3: Holthausen und 

Speller Heide. Dieses Landschaftsschutzgebiet um-

fasst den bewaldeten Bereich der Speller Heide (süd-

lich Heidesiedlung) und den Offenland-Waldkomplex 

nordöstlich und östlich der Sportanlage an der Röns-

kenstraße. Die Fläche des Waldersatzes südlich der 

Kreuzung B 8 Hindenburgstraße / Hammweg gehört 

zu dem genannten Offenland-Waldkomplex. Daher 

wird das Landschaftsschutzgebiet nachrichtlich in 

den Bebauungsplan übernommen. 
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III. Gestalterische Festsetzungen gemäß § 89 BauO NRW i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB 

1 Fassaden  

1.1 Aneinander gebaute Gebäude (z. B. 

Doppelhäuser) sind gestalterisch in Ma-

terial und Farbe sowie ihrer Dachgestal-

tung einheitlich abgestimmt auszufüh-

ren. 

 

Mit den Festsetzungen soll ein Mindestmaß an ein-

heitlicher Gestaltung in dem neuen Siedlungsquartier 

vorgegeben werden. Störungen in der städtebauli-

chen Gestalt können insbesondere enstehen, wenn 

Architekturen aneinandergebauter, aber unabhängi-

ger Gebäude mit unterschiedlichen Farben, Materia-

lien und Gestaltungselementen errichtet werden, die 

nicht miteinander harmonisieren. Durch die Festset-

zung sollen derartige Missstände vermieden werden. 

1.2 Sie sind darüber hinaus in gleicher 

Trauf- und Firsthöhe bzw. Wandhöhe 

auszuführen. 

Störungen in der städtebaulichen Gestaltung können 

auch dadurch entstehen, dass Dach- und Wand- 

höhen (und damit zusammenhängende Dachneigun-

gen) aneinander gebauter, aber unabhängiger Ge-

bäude, von einander abweichen. Daher soll ebenso 

wie bei der Festsetzung III.1.1 ein Mindestmaß an 

einheitlicher Gestaltung für die Dächer und Wand- 

höhen aneinander gebauter Gebäude gesichert wer-

den. 

1.3 Ausnahmen von den vorstehenden 

Bestimmungen III.1.1 und III.1.2 sind im 

Einzelfall zulässig, wenn gleichwohl der 

Zweck, ein einheitliches Erscheinungs-

bild, das den Eindruck der Zusammen-

gehörigkeit der aneinander gebauten 

Gebäude erweckt, erreicht werden kann 

und keine Beeinträchtigungen im Orts-

bild zu befürchten sind.  

Die Ausnahme stellt sicher, dass im Rahmen von 

Bauanträgen, die für aneinander gebaute Gebäude 

mit unterschiedlichen Architekturen und Gestaltungs-

merkmalen gestellt werden, Abweichungen von den 

Festsetzungen III.1.1. und III.1.2 positiv beschieden 

werden können, wenn sie keine gestalterischen Be-

einträchtigungen des Ortsbildes darstellen. Maßgeb-

lich ist, dass die aneindergebauten Gebäude nicht 

wie nebeneinandergestellte Einzelhäuser ohne Be-

zug zueinander sind, sondern trotz der Abweichun-

gen einen harmonischen Gesamtkomplex ergeben. 

 

2 Abfall- und Wertstoffbehälter 

Abfall- und Wertstoffbehälter sind, soweit 

sich der Standplatz außerhalb von Ge-

bäuden befindet, entweder in Schränken 

unterzubringen oder mit Hecken, Mauern 

oder blickdichten Zäunen mindestens 

dreiseitig einzufassen. Die Einfassungen 

sind zur öffentlichen Verkehrsfläche hin 

zu schließen. Schränke und Einfassun-

gen sind zur öffentlichen Verkehrsfläche 

hin vollständig sowie insgesamt zu min-

destens 30 % zu begrünen. 

 

Die Festsetzung stellt sicher, dass Abfall- und Wert-

stoffbehälter auf dem Baugrundstück, z. B. im be-

grünten Vorgartenbereich, gestalterisch eingebunden 

werden und keine visuellen Missstände entstehen. 

Ähnlich wie die Einfriedungen entlang öffentlicher 

Flächen, sollen auch die Schränke und Einfassungen 

der Abfall- und Wertstoffbehälterstandplätze zur 

Durchgrünung des Gebietes beitragen. 
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3 Vorgärten  

3.1 Vorgärten sind mit Ausnahme notwendi-

ger Stellplätze, der notwendigen Zuwe-

gungen zu den Gebäudeeingängen,  

Zufahrten zu Garagen und Mülltonnen-

standplätzen unversiegelt zu belassen 

und zu bepflanzen. Zulässig sind  

Raseneinsaat, Blühflächen, Stauden- 

und Kräuterpflanzungen sowie Sträu-

cher und Bäume. Kies-, Schotter-, Splitt- 

und Steinflächen sind nur in einer maxi-

malen Größenordnung von 10 % der 

Vorgartenfläche zulässig (zum Beispiel 

Kräuterspiral oder eine schmale Kies- 

fläche zur Hauswand). Die Pflanzen 

sind art- und fachgerecht zu pflegen,  

auf Dauer zu erhalten und bei Verlust  

zu ersetzen. 

 

Die Festsetzung dient neben der Gestaltung des Frei-

raumes auch dem Schutz des Kleinklimas, dem öko-

logischen Ausgleich und der Förderung der Stadtna-

tur. Durch die Bepflanzung wird eine Aufheizung der 

Flächen während sommerlicher Hitzeperioden redu-

ziert, Niederschlagswasser kann versickern bzw. ver-

dunsten und Kleinlebewesen, insbesondere Insekten 

und Vögel, finden einen Lebensraum. Darüber hinaus 

dienen die Bepflanzung und die Reduzierung der 

Versiegelung der ortsnahen Niederschlagswasser- 

beseitigung und dem vorbeugenden Schutz vor urba-

nen Sturzfluten bei Starkregenereignissen.  

Ziel der Festsetzung ist darüber hinaus, ein harmo- 

nisches und durchgrüntes Siedlungsbild zu schaf- 

fen, und damit die Wohn- und Lebensqualität im 

Quartier zu erhöhen. Sie ermöglicht eine Adress- 

bildung des Wohnquartiers und damit eine nachhal-

tige Qualitäts- und Wertsicherung. 

3.2 Ein Vorgarten ist die Fläche zwischen 

der Straßenbegrenzungslinie und der 

straßenseitigen Baugrenze auf der ge-

samten Breite des Gebäudes. Bei Eck-

grundstücken gilt als Vorgarten der Be-

reich, der der Erschließung des Gebäu-

des dient. 

 

Die Festsetzung bezweckt eine eindeutige Definition 

des Vorgartens. Eine zeichnerische Festlegung im 

Bebauungsplan ist damit nicht notwendig, zumal der 

Bereich, welcher der Erschließung des Gebäudes 

dient, nicht grundsätzlich aus der städtebaulichen 

Planung abgeleitet werden kann und erst im Rahmen 

der Objektplanung auf Ebene des Bauantrages sinn-

voll zu konkretisieren ist. 

4 Einfriedungen  

4.1 Zur Einfriedung entlang öffentlicher  

Flächen sind Zäune zulässig, in die 

heimische und standortgerechte Laub-

gehölze bzw. Laubhecken eingebunden 

werden. Die Zäune dürfen eine Höhe 

von max. 1,20 m nicht überschreiten. 

Blickdichte Zäune oder Stabgitterzäune 

mit eingezogenen Kunststoffmatten oder 

-bändern sowie Mauern sind unzulässig. 

Die Konzeption für das Baugebiet sieht Bebauungen 

wie beispielsweise Wohnhäuser mit Privatgärten 

 oder Gewerbebetriebe mit eventuell unpräsentativen 

Lager- und anderen Nebenflächen vor. Daher werden 

die jeweiligen Bauherren / Nutzer Einfriedungen vor-

nehmen wollen.  

Damit die öffentlichen Flächen bzw. das Baugebiet 

ein offenes Raumgefühl vermitteln, werden die an sie 

angrenzenden Einfriedungen auf eine Höhe begrenzt, 

die unter der Augenhöhe der meisten Menschen liegt. 

Zudem sollen die Einfriedungen einen Beitrag zur 

Durchgrünung des Gebietes leisten. 

Daher dient die Festsetzung (ebenso wie die zur  

Gestaltung der Vorgärten neben der Gestaltung des 

Freiraumes) auch dem Schutz des Kleinklimas, dem 

ökologischen Ausgleich und der Förderung der Stadt-

natur. Auf die Begründung zur gestalterischen Fest-

setzung 3.1 wird verwiesen. 
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Gleichzeitig entsteht eine gestalterische Einheit. 

Diese dient insbesondere auch der Attraktivität der 

öffentlich wirksamen Räume und des Quartiers insge-

samt. 

4.2 Ein Sichtschutz für Terrassenbereiche 

ist entlang von Nachbargrenzen nur bis 

zu einer maximalen Länge von 3 m je 

Nachbargrenze zulässig. 

Abschirmungen von Terrassenbereichen sollen auf 

ein verträgliches Maß begrenzt werden, um ein offe-

nes und durchgrüntes Bild der Gärten zu erzielen und 

dauerhaft zu erhalten. Die Festsetzung hat gleicher-

maßen nachbarschützende Wirkung. 

IV. Hinweise 

1.  Archäologische Bodenfunde 

Beim Auftreten archäologischer Boden-

funde und Befunde ist die Gemeinde als 

Untere Denkmalbehörde oder das LVR-

Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-

land gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz 

- DSchG NRW unverzüglich zu informie-

ren. Bodendenkmal und Fundstelle sind 

entsprechend § 16 DSchG NRW zu-

nächst unverändert zu erhalten.  

Bauherren sollen durch den Bebauungsplanhinweis 

für das eventuelle Auffinden von archäologischen 

Funden und Befunden sensibilisiert und über die 

Schutz- und Meldepflichten informiert werden. 

Die §§ 15-17 des Denkmalschutzgesetzes NW regeln 

das Verhalten beim Auffinden von Bodendenkmälern. 

2. Ableitung des Regenwassers  

 Auf den Baugrundstücken soll das anfal-

lende unbelastete Niederschlagswasser 

von bebauten und allen befestigten Flä-

chen gemäß der Satzung der Stadt  

Voerde auf den privaten Grundstücksflä-

chen vor Ort versickert werden. Bei der 

Versickerung auf den Grundstücksflä-

chen sind auch aus Bodenschutzgrün-

den vorrangig Verfahren zu wählen, die 

eine Versickerung durch die belebte Bo-

denzone vorsehen (Mulden- oder Mul-

den-Rigolen-Systeme).  

Die Bauherren im Plangebiet sind gehal-

ten, eigenverantwortlich eine Prüfung 

der Möglichkeiten der Regenwasserab-

leitung vorzunehmen. Es ist sicher zu 

stellen, dass bei der privaten Einleitung 

Regenwasser nicht auf Nachbarflächen 

gelenkt wird.  

Zum Nachweis der Gemeinwohlverträg-

lichkeit hat der Bauherr im Rahmen  

einer Baugenehmigung oder vor einem 

Antrag nach § 63 BauO NRW (Freistel-

lungsverfahren) die wasserbehördliche 

Grundsätzlich ist das auf den Baugrundstücken anfal-

lende Niederschlagswasser nach § 44 LWG NRW 

(Landeswassergesetz) zu beseitigen. Die semizentra-

len Versickerungsanlagen sind nur für die Beseiti-

gung des auf den öffentlichen Verkehrsflächen an- 

fallenden Niederschalgswassers dimensioniert. Die 

Eigentümer der Baugrundstücke werden verpflichtet, 

das Niederschlagswasser grundsätzlich auf dem  

eigenen Grundstück versickern zu lassen. Eine Prü-

fung der Möglichkeiten der Regenwasserableitung 

auf dem Grundstück obliegt dem Eigentümer. 

Von der Pflicht zur Überlassung des Niederschlags-

wassers gem. § 48 LWG NRW wird der Eigentümer 

befreit, wenn gegenüber der zuständigen Behörde 

nachgewiesen ist, dass das Niederschlagswasser ge-

meinwohlverträglich auf dem Grundstück versickert 

werden kann. Die Gemeinde kann den Nutzungsbe-

rechtigten des Grundstückes von der Überlassungs-

pflicht nach § 49 Abs. 4 LWG NRW freigestellen. Die 

Gemeinwohlverträglichkeit ist dann gegeben, wenn 

die zuständige Behörde die Genehmigung zur Einlei-

tung des Niederschlagswassers in das Grundwasser 

erteilt hat. 
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Erlaubnis zur Einleitung von Nieder-

schlagswasser in das Grundwasser bei 

der zuständigen Fachbehörde einzuho-

len.  

Aufgrund der Bedeutung von Bodenschutz- und 

Nachbarbelangen wird bei der Niederschlagsversi-

ckerung auf diese Belange extra hingewiesen. 

 

3. Artenschutz  

3.1 Einbau von Mauersegler-Nisthilfen  

Im Plangebiet sind an zwei (an den im 

Plangebiet zuerst beantragten und ge-

nehmigten) Mehrfamiliengebäuden je-

weils 3 Nisthilfen für Mauersegler im 

Zuge der Errichtung bzw. unmittelbar 

nach Fertigstellung der Gebäude anzu-

bringen, entweder über spezielle Mauer-

steine oder artenspezifische Nisthilfen 

im Traufbereich. Die im Artenschutzgut-

achten (Graevendal, August 2017) ge-

nannten Kriterien sind zu berücksichti-

gen. Die Durchführung der Maßnahmen 

sind der Unteren Naturschutzbehörde 

(Kreis Wesel) anzuzeigen. 

Darüber hinaus wird empfohlen, gene-

rell im Plangebiet Nisthilfen für Mauer-

segler an Gebäuden anzubringen. 

Entsprechend dem Artenschutzgutachten sind auf 

Grundlage der bereits erteilten Abbruchgenehmigung 

für die Altbebauung zur Vermeidung artenschutz-

rechtlicher Verstöße gemäß § 44 Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) an den zwei zuerst beantragten 

und genehmigten Mehrfamiliehäusern jeweils 3 Mau-

erseglerkästen fachgerecht anzubringen.  

Augrund des nachgewiesenen Artenvorkommens 

wird ergänzend darauf hingewiesen, dass generell im 

Plangebiet ein Einbau von Mauersegler-Nisthilfen 

sinnvoll ist. 

 

 

 

 

 

3.2 Allgemeine Hinweise 

Baumfällungen und Gehölzbeseitigun-

gen sowie Gebäudeabrisse können zu 

einem Verstoß gegen § 44 Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG – Arten-

schutz) führen. Folgende Bauzeitenbe-

schränkungen sind zur Vermeidung ar-

tenschutzrechtlicher Konflikte zwingend 

einzuhalten: 

1.  Im Hinblick auf wahrscheinliche Ar-

tenvorkommen (insb. Fledermäuse) 

sind Gebäudeabrisse erst nach fach-

kundiger Kontrolle auf Fledermaus-

vorkommen und dann in der Zeit von 

Anfang September bis Ende Oktober 

durchzuführen. 

2.  Rodungsarbeiten von Gehölzen sind 

in der Zeit von Anfang Oktober bis 

Ende Februar durchzuführen. 

3.  Unmittelbar vor Beginn von Ro-

dungsarbeiten ist eine gezielte Über-

Die ergänzenden allgemeinen Hinweise dienen dazu, 

auf die von jedermann und ganzjährig zu beachten-

den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des  

§ 44 Bundesnaturschutzgesetzes hinzuweisen, um 

artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden.  

Für den Abbruch von Gebäuden auf dem ehemaligen 

Werksgelände und in dem Zusammenhang für das 

Plangebiet des Teilbereichs A wurde im Jahr 2017 

eine Artenschutzprüfung Stufe 2 durch Graevendal, 

Büro für Faunistik & Ökologie, Goch, durchgeführt, 

die das potentielle und tatsächliche Artenvorkommen 

bewertet und Minderungsmaßnahmen für mögliche 

Eingriffe in die Lebensräume geschützter Arten des 

Planbereichs darlegt, um Verbotstatbestände des  

§ 44 Bundesnaturschutzgesetzes für das Planverfah-

ren ausschließen zu können. Weil sich im Artenbe-

satz jedoch jederzeit Änderungen ergeben können, 

gilt diese Artenschutzprüfung nur zeitlich begrenzt.  

So sind Artenschutzbelange auch auf bebauten 

Grundstücken zu berücksichtigen und eine Nutzung 

der über den Bebauungsplan geschaffenen Bau-

rechte kann sich länger verzögern, so dass sich eine 

schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt entwickeln 

kann. 
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prüfung von Bäumen mit Baumhöh-

len und Baumspalten insbesondere 

auf Vorkommen planungsrelevanter 

Arten, wie z. B. Fledermäuse, durch 

eine fachkundige Person durchzu-

führen. Falls artenschutzrechtlich  

relevante Vorkommen ermittelt wer-

den, sind in Abstimmung mit der Un-

teren Naturschutzbehörde des Krei-

ses Wesel geeignete Schutz- und 

Versorgungsmaßnahmen zu ergrei-

fen. 

4.  Bäume ohne nachweislichen Fleder-

mausbesatz sind unmittelbar nach 

der Kontrolle zu fällen. Die Fällung 

der Bäume, bei denen ein Vorkom-

men nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden kann, ist kontrolliert 

durchzuführen. Im Falle eines Fle-

dermausfundes sind die Arbeiten  

sofort zu unterbrechen. Die Tiere 

sind zu bergen und fachkundig zu 

betreuen. Die Untere Naturschutz- 

behörde des Kreises Wesel ist un-

verzüglich zu benachrichtigen. 

5.  Eine Abweichung von der Bauzeiten-

beschränkung ist nur bei Vorlage ei-

ner fachlich fundierten Einschätzung 

durch eine(n) Fachgutachter(in) für 

Artenschutz möglich, der/die das 

Nichtauslösen der artenschutzrecht-

lichen Verbote belegt. 

Darum ist das Artenschutzrecht hingegen bei Ein-

griffsmaßnahmen „immer“ zu beachten. 

Neben dem Hinweis auf die gesetzlichen Vogel-

schutzzeiten (1. März bis Ende September), in denen 

i. d. R. keine Rodungsarbeiten (Baumfällungen und 

größere Heckenschnitte) zulässig sind, wurden zu-

sätzlich zu der unter IV.3.1 genannten Minderungs-

maßnahme auch die Vermeidungsmaßnahmen der  

o. g. Artenschutzprüfung in die Hinweise eingearbei-

tet, da sie auf das tatsächliche und potenzielle Art- 

vorkommen im Planbereich bezogen sind. 

Auch sollen die künftigen Bauherren wissen, dass  

die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Wesel 

für den Artenschutz zuständig ist und bei Fragen  

zum Artenschutz angesprochen werden kann. 

 

4. Bodenschutz 

Alle Eingriffe in den Boden, die im Rah-

men der Baumaßnahme durchgeführt 

werden, sind gutachterlich zu begleiten. 

Trotz Untersuchungen können im Rah-

men von Erdarbeiten kontaminierte Be-

reiche angetroffen werden. Böden, in 

denen Einbauwerte überschritten wer-

den (Überschreitung der LAGA Z 1.2 - 

Werte) und die aus bautechnischer 

Sicht herausgenommen werden müs-

sen, können auf der Fläche nicht mehr 

wiederverwertet werden, sondern müs-

Da Bodenschutz ein wichtiger Belang ist, soll der  

Hinweis die gesetzliche Pflicht von Grundstücks- 

eigentümern und Grundstücksnutzern zur Vorsorge 

gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände- 

rungen deutlich machen, die durch die Nutzungen  

auf dem jeweiligen Grundstück oder in dessen Ein-

wirkungsbereich hervorgerufen werden können. 

Gleichermaßen enthält der umfängliche Hinweis  

konkrete Anforderungen und Auflagen der Unteren 

Bodenschutzbehörde für die Herrichtung des Gelän-

des, die im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 

zu beachten und nachzuweisen sind. 
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 Planinhalt Begründung 

sen extern verwertet bzw. entsorgt wer-

den. Erdarbeiten der Baumaßnahme 

sind durch eine(n) vom Bauherrn beauf-

tragte(n) Fachgutachter(in) zu überwa-

chen und begleiten zu lassen. Der/Die 

Gutachter(in) muss über Erfahrungen 

aus dem Altlasten- und Bodenschutzbe-

reich verfügen und die notwendige, 

fachliche Qualifikation besitzen. Die Be-

urteilung der Eignung erfolgt in Anleh-

nung an die Verordnung des Landes 

NRW über Sachverständige und Unter-

suchungsstellen für Bodenschutz und 

Altlasten (SU-BodAV NRW) in der aktu-

ellen Fassung. 

Der/Die beauftragte Fachgutachter(in) 

ist der Bauordnung spätestens mit der 

Baubeginnanzeige namentlich zu be-

nennen. 

Der/Die Gutachter(in) hat über die Ein-

griffe in den Boden eine Dokumentation 

mit allen Befunden und Beurteilungen 

anzufertigen, die auf Verlangen der  

Unteren Bodenschutzbehörde (Kreis 

Wesel) vorzulegen ist. In der Dokumen-

tation muss der Verbleib von ausge- 

bauten Auffüllungen und der Eignungs-

nachweis für einzubauendes Boden- 

material beschrieben werden. Auch für 

die Herstellung einer durchwurzelbaren 

Bodenschicht bei Grünflächen müssen 

qualitative und quantitative Angaben 

zum Bodenmaterial gemacht werden 

(siehe § 12 Abs. 3 BBodSchV und DIN 

19731, Nr. 5.1 und 5.2). 

Die auf dem Grundstück vorgefundenen 

Aufschüttmaterialien können nach Ent-

scheidung des Fachgutachters / der 

Fachgutachterin vor Ort umgelagert 

werden. Dabei dürfen keine Gefahren 

im Sinne des § 4 Bundes-Bodenschutz-

gesetz (BBodSchG) entstehen. Dies 

kann unter Versiegelungen (Verkehrs- 

flächen/ Fundamenten/ Bodenplatten), 

aber auch unter geeigneten Boden- 

abdeckungen (s. u.) erfolgen. Der Ein-

bau von ausgehobenen Aufschütt- 

materialien in eine Tiefe unterhalb der 

auf dem Grundstück angetroffenen Alt-

ablagerungsbasis, d. h. im Niveau von 
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 Planinhalt Begründung 

natürlich gewachsenem Boden, ist nicht 

zulässig (§ 4 in Verbindung mit § 7 

BBodSchG). Die Gefahrenvermeidung 

im Sinne des § 4 BBodSchG ist durch 

den/die Gutachter(in) sicherzustellen 

und zu belegen. Aushubmassen, die auf 

dem Grundstück nicht wieder eingebaut 

werden können, sind einer ordnungsge-

mäßen Entsorgung zuzuführen. 

Zur Begrünung vorgesehene Flächen 

(durchwurzelbare Bodenschichten) sind 

durch eine ausreichende Abdeckung mit 

geeignetem Bodenmaterial zu sichern 

bzw. nutzbar zu machen. 

Die erforderliche Oberbodenmächtigkeit 

richtet sich nach der geplanten Nutzung 

und sie beträgt im Bereich von 

 Zier- und Nutzgärten mindestens 

0,60 m nach gebrauchsfertig her- 

gestelltem Zustand. Bei größeren 

Pflanzen (Sträucher, Bäume) muss 

der Bodenauftrag bzw. Bodenaus-

tausch in der Stärke der Durchwur-

zelungstiefe erfolgen. 

 Grünflächen und sonstigen unbe-

festigten / nicht überbauten Flächen 

mindestens 0,35 m nach ge-

brauchsfertig hergestelltem Zu-

stand. 

Bodenmaterialien, die zur Abdeckung 

und Geländegestaltung angeliefert wer-

den, sind geeignet, wenn sie 

 den Vorsorgeanforderungen der 

Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung entsprechen 

 keine Störstoffe wie z. B. Kunst-

stoffe, Metallteile, Müll o. Ä. enthal-

ten 

 nur sehr geringe Mengen (weniger 

als 10 Vol.-%) unkritischer techno-

gener Substrate, wie z. B. kleine 

Ziegel- oder Betonbruchstücke ent-

halten 

 nach Augenschein und Geruch un-

auffällig sind 

 nach ihrer Herkunft keinem Belas-

tungsverdacht unterliegen. 
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 Planinhalt Begründung 

Die Eignung der Bodenmaterialien ist 

schriftlich zu dokumentieren. 

 

Beim Umgang mit Böden und Bodenma-

terialien und bei der Herstellung der 

nicht überbauten Flächen sind die DIN 

19731, die DIN 18915 und die materiel-

len Anforderungen dar §§ 9 und 12 der 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-

ordnung (BBodSchV) zu beachten. Für 

den Bodenschutz bei Planung und 

Durchführung von Bauvorhaben wird auf 

die neue DIN 19639 hingewiesen. 

Der Einbau von Bodenmaterial erfolgt 

 horizontweise, d. h. zuerst der Un-

terboden, danach der humose 

Oberboden 

 nur bei trockener Witterung und 

ausreichend abgetrockneten Böden 

 mit leichten Maschinen, vorzugs-

weise Raupenbaggern, mit geeig-

netem Fahrwerk, die „vor Kopf“ ar-

beiten können, um Bodenverdich-

tungen zu vermeiden. 

Sollten im Rahmen der Bautätigkeiten 

unerwartete Vorkommnisse eintreten  

(z. B. ungewöhnliche Verfärbungen oder 

Gerüche im Boden) muss die Untere 

Bodenschutzbehörde (Kreis Wesel) um-

gehend davon unterrichtet werden. 

Eine punktuelle Versickerung von Ober-

flächenwasser ist prinzipiell nur in natür-

lichen und nicht verunreinigten Böden 

möglich. Eine Durchsickerung von Auf-

füllungen ist nicht zulässig. Die wasser-

rechtlichen Anforderungen hinsichtlich 

Grundwasserabstand, Filterstrecke bis 

zum Grundwasser etc. sind in jedem 

Fall einzuhalten. 

5. Wasserrechtliche Erlaubnisse 

Aufgrund der durch den Altstandort be-

dingten Einschränkungen sind für nach-

folgende Nutzungen wasserrechtliche 

Erlaubnisse erforderlich und bei der Un-

teren Wasserbehörde (Kreis Wesel) zu 

beantragen: 

Der Hinweis enthält konkrete Anforderungen der  

unteren Wasserbehörde an die Bauherren, die hin-

sichtlich wasserrechtlicher Erlaubnisse im Zuge der 

Entwässerungsplanung der Grundstücke im Plan- 

gebiet zu beachten sind. 
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 Planinhalt Begründung 

 Die Versickerung von Nieder-

schlagswasser über technische 

Einrichtungen wie Mulden oder 

Rigolen bedarf der Genehmigung. 

Grundsätzlich ist eine Versicke-

rung unbelasteten Niederschlags-

wassers über die belebte Boden-

zone anzustreben. Belastetes 

Niederschlagswasser bedarf 

grundsätzlich einer Vorbehand-

lung. Von einer Versickerung des 

Niederschlagswassers über  

Sickerschächte ist abzusehen. 

 Die Entnahme von Grundwasser 

(dauerhaft und/oder temporär). 

 Der Einbau von güteüberwachten 

Recycling-Materialien bzw. Se-

kundärrohstoffen und minerali-

schen Stoffen aus industriellen 

Prozessen. 

 Die Nutzung von Erdwärme. 

6. Leitungsrechte der Versorgungsträger 

und Anlieger 

Innerhalb der Flächen für Leitungs-

rechte dürfen keine Maßnahmen vorge-

nommen werden, die den Bestand oder 

die Betriebssicherheit der Ver- und Ent-

sorgungsleitungen gefährden.  

Das Anpflanzen von Bäumen im Bereich 

der Anlagen ist unzulässig, wenn hier-

durch die Betriebssicherheit und die  

Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt wer-

den. Auf die Beachtung des Merkblattes 

DWA-M 162 bzw. GW 125 (M) über 

„Bäume, unterirdische Leitungen und 

Kanäle" wird hingewiesen. Baumstand-

orte und entsprechende Sicherungs-

maßnahmen sind vorab mit den Lei-

tungsträgern abzustimmen. 

Es werden Hinweise für die Nutzung der privaten 

Grundstücksflächen im Südosten des Planbereiches 

im Mischgebiet sowie im Norden des Planbereiches 

im eingeschränkten Gewerbegebiet gegeben.  

Im Mischgebiet verlaufen in Nord-Süd-Richtung Ver-

sorgungsleitungen, die zu erhalten sind; im einge-

schränkten Gewerbegebiet in Ost-West-Richtung.  

Es handelt sich neben Telekommunikationsleitungen 

um Gasleitungen (Gelsenwasser), Stromleitungen 

(Westnetz) und Wasserleitungen (Stadtwerke). Da- 

rüber hinaus verlaufen hier private Abwasserleitun-

gen. 

 

7. LKW-Fahrverbot 

Auf Grundlage der Fachgutachten zu 

den Themen ‚Verkehr‘ und ‚Schall‘ ist  

für die Straße „Am Dreieck“ ein Durch-

fahrtsverbot für LKW vorgesehen. Das 

Fahrverbot wird von behördlicher Seite 

durch entsprechende Beschilderung 

umgesetzt. 

Die textliche Darstellung gibt einen Hinweis für die 

Bauherren, dass das auf Grundlage der Fachgut- 

achten umzusetzende Lkw-Fahrverbot berücksichtigt 

wird. Dies ist nicht über Festsetzungen im Bebau-

ungsplan möglich, sondern wird unabhängig vom  

Bebauungsplan durch das zuständige Fachamt ein-

gerichtet. 
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8. Einsichtnahme von Unterlagen 

Die der Planung zugrunde liegenden 

Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 

Richtlinien, Erlasse und DIN-Vorschrif-

ten), Gutachten und Untersuchungen 

können bei der Stadt Voerde beim 

Fachdienst 6.1 Stadtentwicklung, Um-

welt- und Klimaschutz im 2. OG des 

Rathauses - Rathausplatz 20, 46562 

Voerde (Niederrhein) - eingesehen  

werden. 

Den Bürgern wird damit ein Hinweis auf die Möglich-

keiten zur Informationsbeschaffung im Rahmen der 

Beteiligungsverfahren während des Aufstellungsver-

fahrens zum Bebauungsplan gegeben.   

 

4.4 Beabsichtigte Überwachungsmaßnahmen 

Bei der Realisierung der Bebauungsplanung kann es nach der Rechtskraft des Bebauungs-

plans zu Abweichungen von der prognostizierten Entwicklung kommen. Das ist beispielsweise 

denkbar, 

 wenn eventuelle Pflanz- und Erhaltungsmaßnahmen durch die Bauherrinnen / Bauher-

ren nicht in der erforderlichen Qualität ausgeführt werden oder sich möglicherweise auf 

Grund der natürlichen Bedingungen nicht so wie vorgesehen entwickeln; 

 wenn Verkehrsbelastungen auf Grund bisher nicht absehbarer Ursachen stärker zu-

nehmen als bei der Verkehrslärmprognose berücksichtigt; 

 wenn sich in der Nachbarschaft Emittenten ansiedeln, die nachteilige Auswirkungen 

auf das Plangebiet haben oder bei der Planung berücksichtigte Immissionen, die 

Schutzmaßnahmen erforderlich machen, endgültig wegfallen. 

Zur Vermeidung von Vollzugsdefiziten sind die festgesetzten Pflanz- und Erhaltungsmaßnah-

men in regelmäßigen Abständen von etwa fünf Jahren zu prüfen.    

Weiterhin ist die Durchführung der Bebauungspläne auch in Hinblick auf Umweltauswirkungen 

zu überwachen, bei deren Prognose gewisse Unsicherheiten unvermeidlich sind. Aus diesem 

Grund strebt die Verwaltung an, dass die Umweltsituation im Plangebiet in regelmäßigen Ab-

ständen von etwa fünf Jahren hinsichtlich solcher Veränderungen überprüft wird, die, wenn sie 

zum Zeitpunkt der Abwägungsentscheidung bekannt gewesen wären, zu einer Veränderung 

der Planung geführt hätten. Dabei werden erforderlichenfalls die zuständigen Fachbehörden 

beteiligt.  

Von den Monitoringterminen sind Prüfberichte zu erstellen und in die Bebauungsplanakte auf-

zunehmen. 

Zudem werden Rückmeldungen, Anregungen und Bedenken von Behörden, Fachämtern und 

anderen Trägern öffentlicher Belange sowie aus der Bevölkerung (z. B. Bewohner/-innen und 
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Mitarbeiter/-innen des Plangebietes und benachbarte Anwohner/-innen) aufgenommen und 

geprüft. Auch in diesen Fällen sind Vermerke in die Bebauungsplanakte zu übernehmen. 

5 Versorgung und Entsorgung 

Die Erläuterungen dieses Kapitels 5 beziehen sich alle ausschließlich auf den Teilbereich A 

des Bebauungsplans Nr. 136, das Baugebiet. 

Für den Teilbereich B (Bereich des Waldersatzes) sind Ver- und Entsorgung nicht erforderlich 

und daher nicht zu regeln. 

 

5.1 Niederschlagswasser 

Nachweislich der Aussagen im Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung ermöglichen die Böden 

im Plangebiet unterhalb des anstehenden Mutterbodens mit schwach lehmigen Sanden, die 

tiefer in Sand und Kies übergehen, eine gute Versickerung des Oberflächenwassers. Die Ent-

wässerungsplanung für das neue Quartier sieht daher vor, dass das auf den privaten Grund-

stücksflächen anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert wird. Dabei bedarf die Ablei-

tung des schwach belasteten Niederschlagswassers von Hof- und Verkehrsflächen in den 

Misch- und Gewerbegebieten grundsätzlich einer Vorbehandlung. Die Versickerung des im 

Baugebiet anfallenden Niederschlagswassers war bereits Bestandteil der Regelungen im Be-

bauungsplan Nr. 63 - 2 Änderung.  

Aufgrund fehlender hydraulischer Reserven im vorhandenen Kanal soll das auf den öffentli-

chen Straßenverkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert werden. Für 

die öffentlichen Verkehrsflächen sollen straßenbegleitende Entwässerungsmulden angelegt 

werden; auf den privaten Grundstücken kann die Versickerung über Mulden, Mulden-Rigolen-

Systeme, (Rohr-)Rigolen oder Sickerschächte in den Hausgärten erfolgen. 

Wegen der Einlagerung von gemischtkörnigen bis bindigen Deckschichten und dem damit ver-

bundenen möglichen horizontalen Abfluss von Sickerwasser wurde bereits im Bebauungsplan 

Nr. 63 - 2. Änderung darauf hingewiesen, dass durch geeignete Maßnahmen sichergestellt 

werden muss, dass bei der Einleitung von Niederschlagswasser Wasser nicht auf Nachbar-

grundstücke gelenkt wird. Daher ist vorgesehen, dass die gering durchlässigen Deckschichten 

zur Verbesserung der Versickerungsleistungen lokal auf den Einzelfall abgestellt ausgekoffert 

werden. In den Bebauungsplan wird vorsorglich ein Hinweis aufgenommen.  

Hinsichtlich der Bodenqualität ist nach den gutachterlichen Ergebnissen eine Versickerung 

des Regenwassers schadlos möglich. Durch im Rahmen der Baureifmachung erfolgte Boden-

aufbereitungsmaßnahmen sind keine Schadstoffverhältnisse oder Störungen im Bodenaufbau 

durch die bauliche Vornutzung mehr vorhanden. 
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5.2 Schmutzwasser 

Zur Erschließung des Baugebietes sind Schmutzwasserkanäle in den Erschließungsstraßen 

hergestellt worden. Der Anschluss an das bestehende städtische Kanalnetz erfolgte in der 

Straße „Am Dreieck“.  

 

5.3 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über die bestehende Trinkwasserleitung. Aus den in der 

Nähe befindlichen Hydranten kann für den Grundschutz im Brandfall grundsätzlich eine Lösch-

wassermenge von bis zu 48 m³/h über eine Dauer von mindestens 2 Stunden entnommen 

werden. 

Da jedoch für Gewerbebetriebe eine Grundversorgung mit Löschwasser von 96 m³/h erforder-

lich ist und dies über die Trinkwasserleitung nicht gewährleistet werden kann, ist zusätzlich 

zum Wassernetz die Löschwasserversorgung über die Entnahme von Wasser aus dem Wesel-

Datteln-Kanal oder über Löschwasserbrunnen zu sichern. Für Löschwasser aus dem Kanal 

wurde bereits eine Entnahmeeinrichtung für die Feuerwehr am Kanalufer eingerichtet. Die Zu-

fahrt zu dieser Entnahmestelle erfolgt zur Zeit über den Kurierweg etwa 80 m östlich des Plan-

gebietes in unmittelbarer Verlängerung dieser Straße über die Gleise bis zum Leinpfad. Auf 

dem Leinpfad erreicht die Feuerwehr die Entnahmestation in westlicher Richtung in ca. 200 m 

Entfernung. Die schlechte Zufahrtsituation soll zumindest langfristig dadurch verbessert wer-

den, dass gegenüber der Entnahmestelle eine neue Überfahrt über die Gleise geschaffen wer-

den soll. Deshalb wurde in der 2. Änderung des Bebauungsplanes 63 ein neuer Übergang 

über die Gleise der Kreisbahn dadurch sichergestellt, dass ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

zugunsten der Feuerwehr festgesetzt wurde. Das Leitungsrecht wurde mit aufgenommen, um 

eine Leitung unter die Gleise verlegen zu können, an der Feuerwehrschläuche angeschlossen 

werden sollen. Damit soll auch im Bahnbetrieb die Löschwasserversorgung sichergestellt wer-

den, ohne den Zugverkehr lahm zu legen. Der alte Übergang hat Bestandsschutz und wird 

solange benutzbar bleiben, bis der neue Übergang hergestellt ist und die Feuerwehr die Ent-

nahmestelle mit Fahrzeugen erreicht. Da ein solcher Übergang der Erlaubnis nach § 18 Allge-

meines Eisenbahngesetz (AEG) bedarf, ist vor Errichtung dieses Übergangs die entspre-

chende Erlaubnis zu beantragen. 

Bei der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist im Einzelfall zu prüfen, ob zusätzlich zur o. a. 

Grundversorgung die Einrichtung von Feuerlöschbrunnen erforderlich wird. 

 

5.4 Ver- und Entsorgung durch Versorgungsträger 

Der Planbereich ist mit Wasser, Strom, Gas und Telefonleitungen ausreichend versorgt. In den 

öffentlichen Verkehrsflächen haben die Versorgungsträger im Zuge der Erschließung die o. a. 

Leitungen verlegt; zusätzlich auch Fernwärmeleitungen. 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Die Abfallentsorgung erfolgt über ein im Auftrag der Stadt tätiges Unternehmen; sie ist grund-

sätzlich über entsprechende Satzungen der Stadt geregelt. Bei der Straßenplanung werden 

die Erfordernisse für die Entsorgungsfahrzeuge berücksichtigt. Weil die Stichstraßen der Raiff- 

eisenstraße und der Straße „Am Dreieck“ keine Wendemöglichkeiten bieten und Rückwärts-

fahrten für die Müllbeseitigung laut Unfallverhütungsvorschrift verboten sind, werden in den 

Einmündungsbereichen dieser Stichstraßen zur Hauptverkehrsstraße Mülltonnensammel-

plätze eingerichtet. Weil zwischen der Stadt Voerde und dem Investor ein Erschließungsver-

trag geschlossen wurde, auf dessen Grundlage die Aufteilung und Gestaltung der Erschlie-

ßungsstraßen abzustimmen ist, wird die Einrichtung der erforderlichen Mülltonnensammel-

plätze in diesem Zusammenhang gesichert.  

6 Verwendete Gutachten 

Als Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstra-

ße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B wurden folgende Gutachten und Fachplanungen erar-

beitet: 

 Schalltechnische Untersuchung für den Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ 

in Voerde, afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See, 

April 2020 

 B-Plan 136 „Poststraße / Am Dreieck“ in Voerde – Verkehrsuntersuchung, ambrosius 

blanke verkehr.infrastruktur, Bochum, November 2019 mit Ergänzung Februar 2020 

 B-Plan 136 „Poststraße / Am Dreieck“ in Voerde, Bewertung des Alternativvorschlags von 

Straßen.NRW zur Verkehrsführung, ambrosius blanke verkehr.infrastruktur, Bochum,  

April 2020 

 Schwingungstechnische Untersuchung, Zur Abschätzung der Körperschall- und Erschüt-

terungsimmissionen des möglichen Eisenbahnbetriebs, I.B.U. Ingenieurbüro, Essen, De-

zember 2019 

 Abschätzung zur Immissionsbelastung im Bereich des B-Plangebietes Nr. 136 „Poststraße 

/ Am Dreieck“, Ingenieurbüro Rau, Heilbronn, April 2020 

 Ergebnisse einer Artenschutzprüfung Stufe 2, Bebauungsplan 63, Abbruch ehemaliger 

Fertigungshallen, Paurat-Gelände, Am Dreieck, Poststraße, Voerde, Graevendal GbR, 

Goch, August 2017 

 Untersuchung der Artenschutzbelange im Teilbereich B (Waldersatz) des Bebauungsplans 

Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche A und 

B, Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz) der Stadt Voerde, Voerde, 

August 2020 

 Baugebiet Am Dreieck 25 in Voerde-Friedrichsfeld - Ergebnisse einer orientierenden Bo-

den- und Bodenluftuntersuchung, Geokom, Dinslaken, September 2017 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

 Baugebiet Am Dreieck 25 in Voerde-Friedrichsfeld - Ergebnisse einer ergänzenden Bo-

denuntersuchung, Geokom, Dinslaken, November 2017 

 Erschließung im Bereich des Bebauungsplans 63 in Voerde – Friedrichsfeld, Ausführungs-
planung – Deckenhöhenplan, Ingenieurbüro Patt GmbH, Voerde, November 2019 

7 Städtebauliche Daten 

Folgende Flächengrößen werden durch den Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck 

sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B festgesetzt (alle Angaben in ha): 

 Größe in ha 

Wohngebiete 0.73 

Mischgebiete 0,41 

Gewerbegebiete 2,07 

Verkehrsflächen 0,67 

Fläche des Geltungsbereichs des Teilbereichs A 

(Baugebiet) 

3,88 

Fläche des Geltungsbereichs des Teilbereichs B 

(Waldersatz)  

0,16 

 

Innerhalb des Geltungsbereichs A sind Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienwohnhäuser zuläs-

sig. Durch die Beschränkung der Wohneinheiten sowie die Festlegung von Mindestgrund-

stücksgrößen wird die Entwicklung des Quartiers gesteuert. Die Anzahl der Wohneinheiten 

nach Realisierung des Vorhabens wird gemäß der städtebaulichen Planung (Anlage 1) bei  

ca. 48 WE liegen. 

Daraus errechnen sich bei einer Dichte von 2,3 Einwohnern je Wohneinheit* etwa 110 Ein-

wohner/-innen für das Plangebiet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Belegung 

zunächst mit Familien mit Kindern erfolgt, sodass die Bevölkerungsdichte in den ersten Nut-

zungsjahren höher liegen dürfte (* durchschnittliche Haushaltsgröße in Voerde gemäß Zensus 

2011).  

Der entstehende Bedarf von zusätzlichen Kinderspielflächen, von Kindergarten- und 

(Grund- )Schulplätzen sowie von anderen Infrastruktureinrichtungen kann über bestehende 

Einrichtungen gedeckt werden.  

Allerdings lässt sich nicht absehen, ob dieser Bevölkerungszuwachs durch Umsiedlungen in-

nerhalb des Stadtgebiets oder durch Zuwanderungen aus der Region abgedeckt wird.  

S
ei

te
36

9
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



Stadt Voerde - Der Bürgermeister       Seite  98 

Fachdienst 6.1                                                   21.08.2020 

 

Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

8 Kosten 

Die Kosten für das Bauleitplanverfahren inklusive der dafür benötigten Gutachten, Untersu-

chungen und Fachplanungen trägt der Investor.  

Teilbereich A 

Ein Großteil des im Geltungsbereich des Teilbereichs A liegenden Geländes befindet sich im 

Eigentum eines Investors, der das vorliegende städtebauliche Konzept (gemäß Anlage 1) bau-

lich umsetzen wird. Die Kosten für die bisherige Baureifmachung des Geländes lagen beim 

Investor. Darüber hinaus wurde ein Erschließungsvertrag für die Anlegung der öffentlichen 

Verkehrsflächen (Innere Erschließungsstraße) geschlossen. Die Straßen sind als Baustraßen 

bereits erstellt. Der Endausbau erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.  

Weil die durch den Bebauungsplan ermöglichten Baugrundstücke Privateigentümer(inne)n ge-

hören, sind auch durch die Umsetzung des rechtskräftigen Bauleitplans keine für die Stadt 

Voerde anfallenden Kosten zu erwarten. 

Teilbereich B 

Das im Geltungsbereich Teilbereich B liegende Gelände befindet sich im Eigentum der Stadt 

Voerde. Die Umsetzung der dort stattfindenden Waldersatzmaßnahmen sowie die Kosten-

übernahme durch den Investor (inklusive Anwuchs- und Gewährleistungspflege) sind in einem 

städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB zwischen der Stadt Voerde und dem Investor 

vereinbart worden. Zudem regelt der Vertrag die Bereitstellung der städtischen Fläche, wofür 

der Investor einen Ausgleichsbetrag an die Stadt zahlt und sichert die Waldersatzmaßnahmen 

langfristig ab (vereinbarte Eintragung einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch). Lediglich die 

nach Anwuchs- und Gewährleistungspflege einsetzende Langfristpflege übernimmt die Stadt.  

 

Voerde, den … 

In Vertretung: 

 

 

 

 

Nicole Johann 

Erste Beigeordnete 

 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 Städtebaulicher Entwurf für den Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136 

Anlage 2 Pflanzliste für den Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136  

Anlage 3 Konzept der Waldersatzmaßnahmen des Bebauungsplans Nr. 136 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Städtebaulicher Entwurf für den Teilbereich A des Bebauungsplans Nr. 136 Anlage 1 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Anlage 2 Pflanzliste für den Teilbereich A des  

  Bebauungsplans Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburg- 

  straße/Hammweg“ – Teilbereiche A und B 
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Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hammweg“ - Teilbereiche A und B 

Konzept der Waldersatzmaßnahmen des Bebauungsplans Nr. 136 Anlage 3 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1205 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 13.08.2020 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Planungs- und Umweltausschuss 25.08.2020 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ 
Hier: Erneuter Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Offenlage 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hebt den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 
137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ (Drucksache 16/846 DS) vom 
31.03.2020 auf. 

 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
13a BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Fried-
richsfelder Straße“ für den in der Anlage 1 der Drucksache 16/1205 DS dargestellten Be-
reich. 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) folgt den in der Anlage 7 der Drucksache 16/1205 darge-
legten Vorschlägen zur Behandlung der im bisherigen Verfahren vorgebrachten Stellung-
nahmen. 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ einschließlich Begrün-
dung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gemäß §§ 13a, 13 i.V.m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öf-
fentlich auszulegen. 

 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

  
 
 * Erläuterung siehe Begründung 
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Begründung: Für die Fläche der zukünftigen Polizeiwache ist derzeit bereits planungsrechtlich 
eine bauliche Nutzung vorgesehen. Auf dem westlichen Teil ist Reines Wohnge-
biet mit einer GRZ von 0,4 zuzüglich Nebenanlagen zulässig, auf dem östlichen 
Teil ist eine Straßenverkehrsfläche festgesetzt, die als öffentlicher Parkplatz ge-
nutzt wird. Die GRZ wird auf 0,6 festgesetzt, wobei diese durch Stellplätze, Zu-
fahrten und Nebenanlagen auf bis zu 0,9 überschritten werden darf. Insoweit wird 
die bauliche Nutzung auf dem Gelände gegenüber der derzeitigen planungsrecht-
lichen Situation lediglich geringfügig erhöht. Hinzu kommt, dass für die Stellplätze 
Rasengittersteine oder Ökopflaster zu verwenden ist. Das Flurstück Gemarkung 
Voerde, Flur 18, Nr. 473, ist mit Gehölzen bewachsen, auf dem Parkplatz stehen 
einzelne Bäume und Sträucher. Diese müssen zur Verwirklichung der Polizeiwa-
che zum Großteil beseitigt werden. Die Ost-West-Orientierung des Hauptgebäu-
des ermöglicht die passive Solarenergienutzung, d.h. von der langen Seite des 
Gebäudes wird über die Fenster Solarenergie aufgenommen, die im Inneren des 
Gebäudes gespeichert wird. Durch die Beseitigung der Gehölze und durch die 
Versiegelung kommt es zu Auswirkungen auf das Klima. Diese sind jedoch bei 
Verwirklichung der Polizeiwache nicht zu vermeiden und insgesamt vertretbar. 
Alternative Handlungsoptionen bestehen nicht. 

 
 
 
Sachdarstellung: 

Der Stadtrat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschloss am 31.03.2020 für den in der Drucksache 16/846 
DS dargestellten Geltungsbereich die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 „Polizeiwache 
Voerde / Friedrichsfelder Straße“. Im sich anschließenden Planverfahren ergab sich die Notwen-
digkeit, den Teil des Fuß- und Radweges Im Osterfeld von der Straße Teichacker im Süden bis 
zum in Ost-West-Richtung verlaufenden Privatweg nördlich des Gebäudes Im Osterfeld 35/37 zu 
erhalten und lediglich den sich nördlich daran anschließenden Teil des Fuß-und Radweges Im 
Osterfeld bis zur Friedrichsfelder Straße entfallen zu lassen. Aus diesem Grund wird der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ durch einen 
erneuten Aufstellungsbeschluss neu gefasst. 
 
Die Polizeiwache an der Frankfurter Straße soll aufgegeben werden, da sie nicht mehr den Anfor-
derungen an eine moderne Wache entspricht. Sie kann an dem derzeitigen Standort weder erwei-
tert noch modernisiert werden. Deshalb ist an der Friedrichsfelder Straße eine neue Wache vorge-
sehen. Sie ist gut erschlossen, liegt für Einsatzfahrten und Besucher zentral, ist gut an den Öffent-
lichen Personennahverkehr angebunden, liegt nahe am Bahnhof Voerde und verursacht relativ 
geringe Lärmbelastungen am Standort der Wache und an deren Zufahrtsstraßen. Das Grundstück 
weist einen geeigneten Zuschnitt und eine geeignete Flächengröße auf und ist eigentumsrechtlich 
verfügbar. 
 
Vorgesehen ist, ein zweigeschossiges Gebäude mit Staffelgeschoss im Norden des Plangebietes 
zu errichten. Daran schließen sich nach Süden hin Stellplätze, Carports bzw. Garagen an. Festge-
setzt ist eine Grundflächenzahl von 0,6 und maximal 2 Vollgeschosse. Die GRZ darf durch Neben-
anlagen, Stellplätze und Garagen bis zu 0,9 überschritten werden. Hierdurch wird eine optimale 
Ausnutzung des Grundstücks gewährleistet. Je 8 Stellplätze oder Garagen ist ein Baum zu pflan-
zen (siehe Anlage 4). 
 
Derzeit wird der Bereich in seinem nordwestlichen Teil als mit Gehölzen bestandene Brache ge-
nutzt, die vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW nicht als Wald im Sinne des Bundeswaldgeset-
zes eingestuft wird, in seinem südlichen Teil als öffentlicher Parkplatz mit 15 bis 17 Pkw-
Stellplätzen. Dazwischen verläuft der Fuß- und Radweg Im Osterfeld, der auf der Friedrichsfelder 
Straße endet. Die Brachfläche muss beseitigt werden, der Parkplatz soll wegfallen, der Fuß- und 
Radweg über die südlich angrenzende Grünfläche zur Friedrichsfelder Straße geführt werden. 
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Planungsrechtlich ist die Gehölzfläche derzeit durch den Bebauungsplan Nr. 17 / 7. vereinfachte 
Änderung „Im Osterfeld“ als Reines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4, einer Ge-
schossflächenzahl von 1,0, maximal 3 Vollgeschossen und geschlossene Bauweise festgesetzt. 
Der Bebauungsplan Nr. 17 „Im Osterfeld“, der nur einen sehr kleinen, nördlichen Teil der Planung 
umfasst, ist ebenfalls als Reines Wohngebiet ausgewiesen und setzt für die angrenzende über-
baubare Grundstücksfläche zwingend 8 Vollgeschosse fest. Die Fläche des Fuß- und Radweges 
Im Osterfeld sowie des öffentlichen Parkplatzes enthält durch den Bebauungsplan Nr. 53 „Im Os-
terfeld / Bundesbahnstrecke Oberhausen – Emmerich“ die Festsetzung einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche. 
 
Die Umgebung des Plangebietes ist nach Norden, Westen und Süden geprägt durch Geschoss-
wohnungsbau, der planungsrechtlich durch Bebauungspläne als Reines Wohngebiet festgesetzt 
ist. Nach Osten schließt sich die Friedrichsfelder Straße an, daran landwirtschaftliche Fläche bzw. 
ungenutzte Grünfläche, die jedoch durch Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt 
ist. 
 
Mit Schreiben vom 17.06.2020 wurde die landesplanerische Anfrage im Hinblick auf die Anpas-
sung der kommunalen Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gemäß 
§ 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz NRW gestellt. Landesplanerische Bedenken gegen die Pla-
nung wurden dabei nicht erhoben. 
 
Für die Fläche des Parkplatzes und des Weges Im Osterfeld ist die Einziehung von derzeitigen, im 
Plangebiet liegenden Verkehrsflächen nach Straßen- und Wegegesetz NRW erforderlich. Diesbe-
züglich beauftragte der Planungs- und Umweltausschuss am 09.06.2020 die Verwaltung, das ent-
sprechende Verfahren durchzuführen. 
 
Im Zuge der Erarbeitung des Planentwurfes wurde ein Lärmtechnisches Gutachten erarbeitet. Die-
ses führt aus, dass die Lärmwerte der TA Lärm eingehalten werden. Lediglich nachts werden an 
einem Messpunkt die Werte um 2 dB überschritten. Es sind jedoch bestimmte Maßnahmen erfor-
derlich, die in den Bebauungsplan aufgenommen wurden. Hierzu gehört die Errichtung von zur 
angrenzenden Wohnbebauung geschlossenen Carports oder Garagen mit dem Ziel, nachts beim 
Dienstwechsel den Lärm durch das Schlagen von Autotüren zu reduzieren. Des Weiteren werden 
passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzfenstern am Gebäude der Polizeiwache 
zum Schutz der innen liegenden Büronutzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Auch wurde eine Artenschutzprüfung der Stufe I erstellt, da der nordwestliche Teil des Plangebie-
tes mit Gehölzen bewachsen ist. Ergebnis ist, dass besonders geschützte Arten, u.a. Fledermäuse 
und Vögel, von der Planung nicht betroffen sind. Der Landesbetrieb Wald und Holz teilt im Rah-
men der Behördenbeteiligung mit, dass Wald durch die Planung nicht betroffen ist. 
 
Des Weiteren wurde durch ein Versickerungsgutachten in Auftrag gegeben, um zu untersuchen, 
inwieweit eine Versickerung von Niederschlagswasser möglich ist. In einer Vorabstellungnahme 
kam der Gutachter zu dem Ergebnis, dass sowohl eine Versickerung über Rigolen wie über die 
belebte Bodenzone funktioniert. 
 
Weitere umweltbezogene Gutachten liegen nicht vor. 
 
Der Plan soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch durchgeführt werden.  
 
Das bedeutet im gegebenen Fall, dass kein Umweltbericht erstellt werden muss und der Flächen-
nutzungsplan im Zuge der Berichtigung angepasst werden kann, d.h. es muss kein Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt werden. Dieser stellt derzeit Wohnbaufläche 
dar und wird zukünftig in „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung Polizei berich-
tigt. 
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In seiner Sitzung am 31.03.2020 beauftragte der Stadtrat der Stadt Voerde (Ndrrh.) zusammen mit 
der Fassung des Aufstellungsbeschlusses den Planungs- und Umweltausschuss, gemäß § 13a 
Abs. 3 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB, die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit durchzuführen. 
 
Diese erfolgte zum einen in öffentlicher Veranstaltung am 17.06.2020 im Rathaus Voerde, zum 
anderen hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich im Anschluss daran vom 18.06.2020 bis ein-
schließlich 02.07.2020 2 Wochen im Internet auf der Seite der Stadt Voerde (Ndrrh.) und im Rat-
haus über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen zu informieren und Stellungnahmen vorzubringen. 
 
Von den Bürgern wurde die Planung weitgehend begrüßt. In der Veranstaltung wurden jedoch 
auch Anregungen zur Planung vorgetragen. Die Stellungnahmen konnten im Bebauungsplan zum 
großen Teil aufgenommen werden bzw. wurden im Zuge der Erarbeitung untersucht und berück-
sichtigt.  
 
Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde von der Verwaltung dargelegt, dass je 8 neue Stell-
plätze oder Garagen 1 Baum als Ersatz für wegfallende Bäume zu pflanzen sind. Bei der geplan-
ten Bebauung des neuen Polizeigebäudes mit seinen Nebenanlagen ergibt sich somit das Erfor-
dernis 3 bis 4 einheimische, wertige und standortgerechte Bäume neu anzupflanzen und zu pfle-
gen. Primär ist aber zu untersuchen, in wie weit die bestehenden Bäume erhalten werden können. 
Im Rahmen des angewendeten beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB ist eine Ersatzrege-
lung weder vorgeschrieben noch vorgesehen. Ein Ausgleich soll dennoch über die neu zu pflan-
zenden Bäume sowie über die Fassadenbegrünung einer Stellplatz- bzw. Garagenanlage erreicht 
werden. 
 
Des Weiteren kam der Einsatz des Martinshorns im Plangebiet zur Sprache. Hierzu ist darzulegen, 
dass das Martinshorn in den meisten Einsatzfahrten nicht am Standort der Wache eingesetzt wird, 
sondern nur im Verlaufe der Einsatzfahrt bei Bedarf. Es kann jedoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden, dass es auch am Standort eingesetzt wird. 
 
Es wurde vorgetragen, dass der wegfallende Parkplatz ein Problem darstelle. In den Straßen 
Teichacker und Buschacker seien nur wenige öffentliche Stellplätze vorhanden. Dies gelte auch 
entlang der Friedrichsfelder Straße. Man solle den Parkplatz erhalten und den Mitarbeiterparkplatz 
für die Polizei auf der anderen Seite der Friedrichsfelder Straße anordnen. Auch solle der vorhan-
dene Fußweg Im Osterfeld bis zur Friedrichsfelder Straße erhalten werden.  
 
Diese Anregung wurde geprüft. Der bestehende Parkplatz gehört zum Angebot an öffentlichen 
Parkmöglichkeiten entlang der Friedrichsfelder Straße und der Straße Buschacker. Parkplätze im 
öffentlichen Raum sind in erster Linie ein Angebot an die Besucher*innen eines Wohn- oder Ge-
schäftsgebietes. Für die ansässigen Bewohner*innen wird davon ausgegangen, dass ihr Stell-
platzbedarf bereits über die bauordnungsrechtlichen Regelungen der erteilten Baugenehmigungen 
nachgewiesen wurde. Dieser Nachweis erfolgt seit April 2019 an Hand der städtischen Stellplatz-
satzung, die für Wohngebäude im Geschosswohnungsbau einen Stellplatznachweis von 1,3 Stell-
plätze je Wohnung fordert. Dieser Wert liegt im landesweiten Mittel und entspricht nicht nur den 
Vorgaben der Mustersatzung des Deutschen Städtetages, sondern wird in Voerde auch schon vor 
der erlassenen Stellplatzsatzung seit Jahren angewendet. Eine Überprüfung der verschiedenen 
Mehrfamilienhausgebäude zeigte, dass die jüngeren Wohnanlagen diesen Richtwert einhalten, so 
dass hier von einer vollständigen Erfüllung des Stellplatzbedarfes ausgegangen werden kann. Le-
diglich bei den älteren Objekten im Kreuzungsbereich Friedrichsfelder Straße /Buschacker wird 
dieser Wert um 0,8 unterschritten. Die Differenz resultiert aus den Vorgaben der Stadtplanung der 
1970er Jahre, in der die Gebäude errichtet wurden. Die Verpflichtung, Stellplätze auf privatem 
Grundstück nachzuweisen, nahm erst in den 1970er Jahren langsam Formen an. Ein Problembe-
wußtsein für den ruhenden Verkehr war nicht ausgeprägt. Durch die Tendenz zum Zweit- und Dritt-
fahrzeug hat sich die Situation verschärft. Aus diesem Ungleichgewicht ergibt sich zusätzlich zu 
den Besuchern die Nachfrage an Parkplätzen im öffentlichen Verkehrsraum. In der Sitzung wird an 
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Hand einer grafischen Erhebung die Ist-Situation in der Umgebung des Plangebietes dargestellt 
und erläutert. Weiterhin erfolgte eine Analyse des Parkplatzangebotes im bezeichneten Raum. 
Hierbei ist festzustellen, dass trotz des Wegfalls der Parkplätze im Planbereich die Potentiale ent-
lang der Friedrichsfelder Straße und der Straße Buschacker diese planerische Änderung aufneh-
men können, so dass es hier nicht zu einem erhöhten Parkplatzdruck kommen wird. Der Nachweis 
wird ebenfalls graphisch in der Planungsausschusssitzung erläutert. 
 
Die Anordnung des Besucherparkplatzes auf der östlichen Straßenseite der Friedrichsfelder Stra-
ße wurde geprüft. Die Fläche steht eigentumsrechtlich nicht zur Verfügung und kann daher nicht 
entsprechend genutzt werden. Da für die Polizei ein Stellplatznachweis geführt werden muss, sind 
die Stellplätze an der vorgesehenen Stelle erforderlich. 
Da der Besucherparkplatz der Polizei nicht an einen anderen Standort verlegt werden kann, muss 
auch die Fußwegeverbindung, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, geändert werden. Sie soll 
weiterhin über die südlich der Polizei liegende Grünfläche zur Friedrichsfelder Straße geführt wer-
den. Der Fördergeber der Grünanlage trägt diese Planung mit. Das Einziehungsverfahren für die 
Wegefläche wird derzeit durchgeführt. 
 
Im Nachgang zu dieser öffentlichen Veranstaltung wurden keine Stellungnahmen von den Bür-
gern/innen vorgetragen. 
 
Die Niederschrift zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist der Vorlage als Anlage 6 beigefügt. 
 
Mit Schreiben vom 04.06.2020 wurden die Behörden und sonstigen berührten Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. Die Einwendungsfrist dauerte bis einschließlich 10.07.2020. 
 
Dabei wurden Anregungen vorgetragen, die in der Anlage 7„Behandlung der Stellungnahmen“ 
ausführlich dargestellt sind. Die wesentlichen Anregungen, die inhaltliche Auswirkungen haben 
können, werden hier zusätzlich zusammenfassend dargestellt. 
 
Der Kreis Wesel führt mit Schreiben vom 09.07.2020 zum Thema Bodenschutz aus, dass die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden kleinräumlich als erheblich anzusehen seien, da durch 
diese Planung eine 90 % Versiegelung der Gesamtfläche eintrete. Der Einsatz von Ökopflaster 
oder Rasengittersteinen bei der Herstellung der Stellplätze solle in Erwägung gezogen werden, um 
den Eingriff in das Schutzgut "Boden" abzumildern. Weiterhin solle im Stadtgebiet geschaut wer-
den, ob diese Versiegelung in einem anderen Bereich durch eine Entsiegelung ausgeglichen wer-
den könne. 
Für die Stellplätze werden Ökopflaster oder Rasengittersteine eingesetzt. Eine Entsiegelung an 
anderer Stelle des Stadtgebietes ist nicht vorgesehen. 
 
Zum Thema Wasserwirtschaft weist der Kreis Wesel u.a. darauf hin, dass eine Versickerung unbe-
lasteten Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone anzustreben sei. Belastetes Nieder-
schlagswasser bedürfe grundsätzlich einer Vorbehandlung. Von einer Versickerung des Nieder-
schlagswassers über Sickerschächte sei abzusehen. Auf Grund des hohen Versiegelungsgrades 
und der starken Ausnutzung der Fläche sei das anfallende Niederschlagswasser der befestigten 
Außenflächen in den öffentlichen Regenwasserkanal einzuleiten. Ein Regenwasserkanal sei an 
der Friedrichsfelder Straße vorhanden. 
Das unbelastete Niederschlagswasser der Dachflächen wird über Rigolen versickert. Das auf den 
Stellplatzflächen anfallende Niederschlagswasser wird über Rasengittersteine oder Ökopflaster 
über die belebte Bodenzone versickert. Das Niederschlagswasser der Zufahrten kann unter Ein-
bau einer Abflussregulierung in den Kanal eingeleitet oder über die belebte Bodenzone versickert 
werden. 
 
Vor dem Hintergrund des nächtlichen Ruhebedürfnisses der Anwohner (in einem ansonsten 
nachts wenig lärmbelasteten Gebiet) und um dem Minimierungsgebot nachzukommen, rege man 
an, dass geprüft werde, ob die Polizeiausfahrt durch eine Lichtzeichenanlage geregelt werden 
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könne, sodass bei der Ausfahrt vom Polizeigelände grundsätzlich auf den Einsatz von Signalhör-
nern verzichtet werden könne.  
Eine Lichtsignalanlage ist nicht erforderlich. Lediglich im einsatztechnischen Bedarfsfall wird das 
Martinshorn eingeschaltet werden. Zudem werden viele Einsatzfahrten der Polizei nicht von der 
Wache aus durchgeführt, sondern von anderen Einsatzorten aus. 
Des Weiteren werde angeregt, den in dem Gutachten angenommenen Schallleistungspegel für die 
Technische Gebäudeausrüstung von 70 dB(A) pro Aggregat mit einer Nachtabsenkung von je 5 
dB(A) in die textlichen Festsetzungen aufzunehmen.  
Das Gutachten wurde überarbeitet. Die Anregung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Im Schreiben des Lippeverbandes Dortmund vom 01.07.2020 wird dargelegt, dass der Anteil des 
versickerten Niederschlagswassers erhöht werden könne, indem vor der Einleitung in die Rigolen 
die Abflüsse der befahrenen Flächen über dezentrale Reinigungsanlagen vorgereinigt würden. Die 
Begrünung der Stellplatzbereiche mit einem Baum für 8 Stellplätze solle erhöht werden, optimal 
auf einen Baum je 4 Stellplätze, wie es in vergleichbaren Planungen üblich sei. Zudem könnten die 
vorgesehenen Rigolen in Teilen oder vollständig als sogenannte Baumrigolen ausgeführt werden, 
die einen Teil der Niederschlagsabflüsse zur Wasserversorgung durch die Vegetation zurückhiel-
ten. Die verbesserte Beschattung durch die höhere Durchgrünung sowie die gesteigerte Verduns-
tung durch die bessere Wasserversorgung trügen zur Reduzierung der Überhitzung in sommerli-
chen Hitzeperioden bei. Eine Begrünung nicht oder gering geneigter Dächer könne auf dieselbe 
Art klimaregulierend wirken. 
Dazu ist auszuführen, dass das Niederschlagswasser der Dachflächen über Rigolen versickert 
werden soll, das der Stellplätze über Rasengittersteine oder Ökopflaster. Das Wasser der Fahr-
bahnen kann über den Kanal abgeleitet oder ggf. über Ökopflaster versickert werden. Die Rigolen 
für die Ableitung des Niederschlagswassers der Dachflächen sollen aus Platzgründen unter den 
Fahrbahnen zu den Stellplätzen angelegt werden. Es ist richtig, dass eine stärkere Durchgrünung 
und eine gesteigerte Verdunstung zu einer Reduzierung der Temperatur führen. Das Anpflanzen 
einer größeren Anzahl von Bäumen oder eine stärkere Versickerung sind jedoch aus den vorge-
nannten Gründen nicht möglich. Die Herstellung von Baumrigolen ist insoweit nicht möglich. Eine 
Dachbegrünung ist nicht möglich, da auf dem Polizeigebäude Sonnenkollektoren angebracht wer-
den. 
 
Als nächster Verfahrensschritt steht nunmehr die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der von der Planung ggf. betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB an.  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes und weitere Einzelheiten ergeben sich aus den 
beigefügten Anlagen. 
 
Die Durchführung der Offenlage erfolgt wegen der Corona-Pandemie im Fachdienst 6.1 – Stadt-
entwicklung, Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Voerde (Ndrrh.) nur nach vorheriger Terminab-
sprache mit dem Fachdienst 6.1. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
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Anlage(n): 
(1) Übersichtsplan 
(2) Luftbild 
(3) Übersicht über Bebauungspläne 
(4) Bebauungsplan Nr. 137 
(5) Begründung - Bebauungsplan Nr. 137 
(6) Niederschrift 
(7) Behandlung von Stellungnahmen 
(8) Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
(9) Lärmschutzgutachten 
(10) Artenschutzuntersuchung 
 
 
 
 

HINWEIS: 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Stellungnahmen mit Schwärzungen personenbezogener Daten 
bzw. Anonymisierungen durch Vergabe von Nummern beigefügt sein.  

Die Originalstellungnahmen können vor bzw. während der Sitzung durch die Ausschuss- bzw. Ratsmitglieder 
im Sitzungssaal eingesehen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit für die o.g. Mitglieder die Stellungnah-
me im Original im Rathaus Zimmer 232 einzusehen 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 137
"Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße"
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 137
"Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße"
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7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17
"Im Osterfeld"

1. Änderung zum
Bebauungsplan Nr. 53

"Im Osterfeld -
Bundesbahnstrecke

Oberhausen -
Emmerich"

Bebauungsplan Nr. 53 "Im Osterfeld - Bundesbahnstrecke
Oberhausen - Emmerich"
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Stadt Voerde
(Niederrhein)

Bebauungsplan Nr. 137
"Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße"

Gemarkung Voerde
Flur 18, Flurstücke 467, 473, 470, teilweise 950
Flur 17, teilweise Flurstück 328

Stand der Plangrundlage: ............................    ..... Ausfertigung

Maßstab 1:250

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 21.11.2017 (BGBI. I.S. 3786)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
vom 21.07.2018 (GV.NRW. 2018 S. 421)

Die angegebenen Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der zurzeit geltenden Fassung.
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Planinhalt
A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs

1.1
Plangrenze
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

2. Nutzungsart

2.1 Fläche für den Gemeinbedarf, Öffentliche Verwaltung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

3. Bauliche Dichte

GRZ 0,6 3.1
Grundflächenzahl
(§ 19 Abs. 1 BauNVO)

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,9 überschritten werden.
(§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

II 3.2
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
(§§ 16, 20 BauNVO)

4. Baugrenzen

4.1
Baugrenzen
(§ 23 Abs. 1 BauNVO)

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

5.1
Unterirdische Hauptabwasserleitung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

6. Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

6.1 Leitungsrecht

Entlang der nach A 5.1 festgesetzten Hauptabwasserleitung gilt
ein Leitungsrecht zugunsten der Stadt Voerde mit einer Breite
von 1,20 m beiderseits der Trasse.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

7. Maßnahmen zum Schallschutz

7.1 Errichtung von überdachten Stellplätzen oder Garagen

Auf den Flächen 1 und 2 sind Garagen oder überdachte
Stellplatzanlagen als Lärmschutz-Hindernisse zu errichten.
Das Lärmschutz-Hindernis der Fläche 1 besteht mindestens aus
einer westlichen Wand, einer südlichen Wand und der
Überdachung. Das Lärmschutz-Hindernis der Fläche 1 ist mit
jeweils durchgehend geschlossenen Bauelementen (Wände und
Dach) über eine Mindestlänge von 25,0 m zu errichten. Die
westliche Wand ist mit einer Mindesthöhe von 25,48 m über NHN
(Bezugshöhe: Parkplatzhöhe 2,5 m über Gelände) auszuführen.
Die Breite der Überdachung beträgt in der Waagerechten
mindestens 5 m und darf die Mindesthöhe von 2,5 m über Grund
an keinem Punkt unterschreiten. Die südliche Wand des
Lärmschutz-Hindernisses der Fläche 1 mit einer Länge von
mindestens 5 m muss formschlüssig an die Überdachung
anschließen.
Das Lärmschutz-Hindernis der Fläche 2 besteht mindestens aus
einer südlichen Wand, einer westlichen Wand und der
Überdachung. Das Lärmschutz-Hindernis der Fläche 2 ist mit

Anlage 4 Seite 3 zur Drucksache 16 / 1205 DS
S

ei
te

38
6

vo
n

53
2

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
08

.0
9.

20
20

S
ta

dt
ra

t
(e

xp
or

tie
rt

:0
1.

09
.2

02
0)



an keinem Punkt unterschreiten. Die südliche Wand des
Lärmschutz-Hindernisses der Fläche 1 mit einer Länge von
mindestens 5 m muss formschlüssig an die Überdachung
anschließen.
Das Lärmschutz-Hindernis der Fläche 2 besteht mindestens aus
einer südlichen Wand, einer westlichen Wand und der
Überdachung. Das Lärmschutz-Hindernis der Fläche 2 ist mit
jeweils durchgehend geschlossenen Bauelementen (Wände und
Dach) über eine Mindestlänge von 10,0 m zu errichten. Die
südliche Wand ist mit einer Mindesthöhe von 25,48 m über NHN
(Bezugshöhe: Parkplatzhöhe 2,5 m über Gelände) auszuführen.
Die Breite der Überdachung beträgt in der Waagerechten
mindestens 5 m und darf die Mindesthöhe von 2,5 m über Grund
an keinem Punkt unterschreiten. Die westliche Wand des
Lärmschutz-Hindernisses der Fläche 2 mit einer Länge von
mindestens 5 m muß formschlüssig an die Überdachung
anschließen.
Die Elemente der Lärmschutz-Hindernisse der Fläche 1 und 2
müssen jeweils ein Luftschalldämm-Maß von mindestens 20 dB
aufweisen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.2 Lärmemittierende Geräte

Lärmemittierende Geräte der Kühlungen/ Lüftungstechnik haben
einen Schallleistungspegel von jeweils höchstens 70 dB(A) mit
einer Absenkung während der Nacht (22 - 6 Uhr) auf höchstens
65 dB(A) je Aggregat einzuhalten. Die Aggregate haben dem
Stand der Technik zu entsprechen. Tonhaltigkeit und
tieffrequente Geräusche sind unzulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.3 Passiver Schallschutz

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG:

Lärmpegelbereiche
Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive
Lärmschutzmaßnahmen in dem gekennzeichneten
Lärmpegelbereich III und IV erforderlich. Sofern nicht durch
Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch
Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht
wird, muss die Luftschalldämmung die Anforderung gemäß der
DIN4109-1:2018-01, 7 erfüllen.

Das gesamte, bewertete Schalldämm-Maß R‘ w,ges von
Außenbauteilen ist nach der Formel 6 der DIN4109-1:2018-01
(Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen) zu berechnen:
Dabei ist R’ w,ges=La - K Raumart
K Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,
Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräumen u.ä.;
K Raumart = 35 dB für Büroräume u.ä.
L a der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01,
7.1 Tabelle 7:

Mindestens einzuhalten sind
R`w,res = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,
Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräumen, Büroräume u.ä..
Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel La in dB

III 65

IV 70
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Mindestens einzuhalten sind
R`w,res = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,
Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräumen, Büroräume u.ä..
Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung
mit den zuständigen Fachbehörden zugelassen werden, soweit
durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird,
dass geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten
ausreichen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.4 Nutzung der Stellplätze

In dem Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dürfen in dem
Bereich vor der Schranke (Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur
18 Nr. 950 und Flur 17, Nr. 328) für An- und Abfahrten nur die
überdachten Stellplätze oder Garagen der Fläche 1 benutzt
werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

8.1 Anpflanzung von Bäumen:

Je 8 neu zu errichtenden Stellplätzen oder Garagen ist auf den
Grundstück ein Baum zu pflanzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

8.2 Anzupflanzende Bäume

Für die durch diesen Bebauungsplan unter Punkt 8.1
festgesetzten Anpflanzungen ist ausschließlich die Verwendung
von einheimischen Laubgehölzen bzw. Obstbäumen zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

8.3 Fassadenbegrünung

Die Rückseite der rückwärtigen Fassade der überdachten
Stellplatzanlage oder der Garagen auf der Fläche 1 ist dauerhaft
zu begrünen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

B. Nachrichtliche Übernahmen

1. Hochwasserschutz (§ 9 Abs. 6a BauGB)

Der Bereich des Plangebietes liegt in einem Risikogebiet außerhalb von
Überschwemmungsgebieten im Sinne von § 78b Abs. 1 (WHG)
Wasserhaushaltsgesetz.

2. Wasserschutzzone (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone III b der
Wasserfassungsanlage Löhnen.

3. Bodendenkmäler (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Die Entdeckung von Bodendenkmälern im Zuge von Bodenbewegungen
oder Ausschachtungsarbeiten ist der Gemeinde als Untere Denkmal-
behörde oder dem Landschaftsverband Rheinland, Ehrenfriedstraße 19,
Pulheim gemäß § 15  Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW unverzüglich
anzuzeigen.

C. Hinweise

1. Maßnahmen zum Artenschutz

Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit (im Zeitraum
1. Oktober bis 28./29. Februar) durchzuführen, um Gelege
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Die Entdeckung von Bodendenkmälern im Zuge von Bodenbewegungen
oder Ausschachtungsarbeiten ist der Gemeinde als Untere Denkmal-
behörde oder dem Landschaftsverband Rheinland, Ehrenfriedstraße 19,
Pulheim gemäß § 15  Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW unverzüglich
anzuzeigen.

C. Hinweise

1. Maßnahmen zum Artenschutz

Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit (im Zeitraum
1. Oktober bis 28./29. Februar) durchzuführen, um Gelege
und Jungvögel der nicht planungsrelevanten Vogelarten zu
schützen und zur Verhinderung eines Verstoßes gegen
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG.

2. Versickerung von Niederschlagswasser (§ 44 Abs. 1 LWG NRW)

Das auf den Dachflächen der Gebäude anfallende Niederschlags-
wasser ist über Rigolen und das auf den Stellplätzen anfallende
Niederschlagswasser ist über die belebte Bodenzone vor Ort zu
versickern. Hierzu ist gemäß Bodengutachten ein Teil des Bodens
auszutauschen.

3. Herstellung der Stellplätze

Die Stellplätze sind durch Rasengittersteine oder Ökopflaster
herzustellen.

4. Maßnahmen zum Schutz des Schmutzwasserkanals

Bei einer Überbauung des nach Ziffer A 6.1 festgesetzten
Schutzstreifens sind Sicherungsmaßnahmen nach statischen
Erfordernissen in Form eines Rammverbaus oder einer Bohrpfahlwand
herzustellen oder ist das Fundament des  Gebäudes bis zur Unterkante
der Leitung herzustellen.

D. Bestand

1. Bestandsangaben

1.1 Hauptgebäude

1.2 Flurstücksgrenze

E. Sonstiges

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze,
Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei der Stadt
Voerde beim Fachdienst 6.1 - Stadtentwicklung, Umwelt- und
Klimaschutz - im 2. OG des Rathauses - Rathausplatz 20, 46562 Voerde
(Ndrrh.) - eingesehen werden.
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Anlass der Planung 

Die derzeitige Polizeiwache am Standort Frankfurter Straße soll aufgegeben werden, da sie 
nicht mehr den Anforderungen an eine bürgernahe und moderne Einrichtung entspricht. 
Auch liegt der alte Standort in Randlage. Stattdessen soll am Standort Friedrichsfelder Stra-
ße eine neue Wache entstehen.  
 
Neben dem sich jetzt in Planung befindlichen Standort wurden weitere alternative Standorte 
geprüft bzw. Kriterien aufgestellt, die erfüllt sein müssen, um einen Standort als geeignet 
erscheinen lassen. Alternative Standorte waren entweder eigentumsrechtlich nicht verfügbar 
oder erfüllten nicht die Anforderungen, die an die Polizeiwache gestellt wurden. Detailliert 
wird hierauf in Kapitel 3.1.2 „Planvarianten und Standortalternativen“ eingegangen. 
 
Zur Realisierung des Planvorhabens ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 mit 
der Festsetzung „Fläche für den Gemeinbedarf, öffentliche Verwaltung, Zweckbestimmung 
Polizei“ erforderlich, da an dem Standort das bisher geltende Planrecht „Reines Wohngebiet“ 
bzw. Verkehrsfläche festsetzt. 
 

Verfahrensablauf 

Am 31.03.2020 fasste der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes und leitete damit das Planverfahren ein. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt, da 
es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt.  
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB. 
 
Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Un-
terrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Auf 
Grund der Bedeutung der Planung und der Anzahl der möglicherweise Betroffenen wurde 
jedoch am 17.06.2020 eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in 
Form einer öffentlichen Veranstaltung durchgeführt.  
 
Mit Schreiben vom 04.06.2020 erfolgte zudem die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB. 
 
Im Anschluss daran erfolgt die öffentliche Auslegung des Planentwurfes für die Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Nach dem Beschluss über die Abwägung der vorgetragenen Stellungnahmen sowie dem 
Satzungsbeschluss wird schließlich der Bebauungsplan mit der Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft treten. 

1. Zweck und Ziele der Planung 

An dem Standort an der Friedrichsfelder Straße soll planungsrechtlich der Bau einer Polizei-
wache ermöglicht werden. Es wird dabei jeweils ein Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 7, 
7. vereinfachte Änderung, des Bebauungsplanes Nr. 17 und des Planes Nr. 53 überplant. 
Die darin enthaltenen Festsetzungen Reines Wohngebiet und öffentliche Verkehrsfläche 
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treten mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 137 außer Kraft. Die Änderung ist erfor-
derlich, um die Polizeiwache realisieren zu können. 
 
Die grundlegenden Ziele, die bei jeder Bauleitplanung berücksichtigt werden müssen, sind in 
§ 1 des Baugesetzbuches im Einzelnen aufgeführt. Dazu zählen unter anderem gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, die 
Wohnbedürfnisse sowie die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Bau-
kultur und der Schutz historischer Gebäude sowie des Ortsbildes, der Umwelt- und Klima-
schutz, die Belange der Wirtschaft, des Verkehrs, der Verteidigung und des Hochwasser-
schutzes. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird insbesondere dem Belang der Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung durch die Entwicklung eines zentralen Standortes für die 
Polizeiwache Rechnung getragen. 
 
Durch die Festsetzung von Baugrenzen wird sichergestellt, dass sich das zukünftige Gebäu-
de in die inzwischen bebaute Umgebung einfügt und ein entsprechender Abstand zur Fried-
richsfelder Straße sichergestellt wird. Hierdurch wird der Belang der Erhaltung des Ortsbildes 
berücksichtigt. Hierzu dient auch die Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse auf 2. 
 
Durch die Nutzung einer Fläche im bebauten Innenbereich werden Außenbereichsflächen 
geschont und nicht in Anspruch genommen. Dies ist ein Beitrag zum Natur- und Umwelt-
schutz. 
 
Maßnahmen zum Lärmschutz stellen sicher, dass gesunde Wohnverhältnisse erhalten blei-
ben. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die benachbarte Wohnbebauung. 
 
Den Belangen des Hochwasserschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass ein Hinweis 
auf die Gefahr eines Extremhochwassers mit der Folge von Überschwemmungen in den Be-
bauungsplan aufgenommen wird. 
 
Durch den Bau einer modernen Polizeiwache wird nicht zuletzt der Belang der Sicherung 
gesunder Arbeitsverhältnisse berücksichtigt. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Planbereich Wohnbaufläche dar. Er ent-
spricht insoweit nicht der Zielsetzung des zukünftigen Bebauungsplanes. In Bezug auf den 
betroffenen Stadtteil bleibt jedoch die grundsätzliche Verteilung der Bauflächen, die der Flä-
chennutzungsplan darstellt, in den Grundzügen erhalten. Insbesondere wird die geordnete 
städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes durch die Änderung in Fläche für den 
Gemeinbedarf nicht beeinträchtigt.  
 
Der Flächennutzungsplan kann, da ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt wird, im We-
ge der Berichtigung angepasst werden. 

2. Städtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1 Nutzungen und Struktur 

Das Plangebiet liegt auf den Flurstücken Gemarkung Voerde, Flur 18, Nrn. 467, 473, 470 
sowie teilweise 950 (Straße Im Osterfeld) sowie Gemarkung Voerde, Flur 17, Nr. 328. 
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Dabei werden derzeit die von der Planung betroffenen Teile des Flurstücks 950 und das 
Flurstück 328 gegenwärtig als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Park-
platz bzw. als Fußweg genutzt.  
 
Das größte Flurstück 473 im Zentrum des Plangebietes ist zur Zeit eine unbebaute, mit 
Bäumen und Sträuchern bewachsene Fläche. 
 
Südlich daran grenzt das Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 18, Nr. 715 mit Geschosswoh-
nungsbau an. Ein zwischen dieser Wohnbebauung und dem Plangebiet auf diesem Flurstück 
verlaufender Privatweg erschließt das Gebäude Im Osterfeld 37. Dieser Weg endet bisher 
auf dem Fuß- und Radweg der Straße Im Osterfeld. Diese vorhandene Wegeverbindung soll 
in Richtung Süden erhalten bleiben. Die fußläufige Verbindung von dem Fußweg Im Oster-
feld zur Friedrichsfelder Straße wird über die vorhandene, südlich der geplanten Polizeiwa-
che gelegenen öffentlichen Grünfläche sichergestellt. 
 
Nördlich und westlich des Plangebietes schließt ein weiteres, fertiggestelltes, durch den Be-
bauungsplan Nr. 17 festgelegtes Reines Wohngebiet in Form von Geschosswohnungsbau 
an, östlich an das Plangebiet die Friedrichsfelder Straße und südöstlich die nicht mit Kfz be-
fahrbare Verkehrsfläche Im Osterfeld in Form eines Geh- und Radweges. 
 
Die Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 18, Nrn. 950 und 328 sind in städtischem Eigentum, 
die übrigen Bereiche in Privateigentum. Soweit die Flächen für das Bauvorhaben benötigt 
werden, werden sie von dem Investor erworben. 
 
Erschlossen wird das Plangebiet zukünftig über die Friedrichsfelder Straße. 

2.2 Schallschutz 
Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse muss in der Bauleitplanung auch der Schallschutz 
ausreichend berücksichtigt werden.  
 
Aus diesem Grund wurde ein Lärmschutzgutachten durch das Ingenieurbüro für Akustik und 
Umwelttechnik, Arno Flörke, Haltern am See, erstellt.  
 
Das Ergebnis des Gutachtens floss in die Begründung ein und war Grundlage für die zeich-
nerischen und textlichen Festsetzungen zum Lärmschutz. 

2.2.1 Rahmenbedingungen 

Das Plangebiet ist lärmvorbelastet. Die Vorbelastungen bestehen aus Immissionen durch 
die Friedrichsfelder Straße, die nahe Bahntrasse und die privaten Stellplatzanlagen in unmit-
telbarer Umgebung. Gewerbelärm belastet das Plangebiet nicht. 
 
Nördlich, westlich und südlich grenzen Reine Wohngebiete an, die einen besonderen Schutz 
genießen. Östlich befindet sich jenseits der Friedrichsfelder Straße im Bebauungsplan Nr. 
53 festgesetztes Allgemeines Wohngebiet. Die Polizeiwache wird Lärmimmissionen hervor-
rufen. Zugleich wird das Gebäude der Polizei selbst Lärmimmissionen durch bereits vorhan-
dene Lärmquellen ausgesetzt. 
 
Die Polizei ruft selbst durch den entstehenden Verkehr der Bediensteten und der Besucher 
sowie durch ihre Sirenen bei Einsatzfahrten Lärmemissionen hervor.  
 
Im vorderen Bereich zur Friedrichsfelder Straße hin sollen dabei sich zukünftig die Mitarbei-
terparkplätze sowie Stellplätze für Besucher und die Streifenfahrzeuge befinden. Es wurden 
als Lärmquellen die Stellplatzverkehre aus den An- und Abfahrten der Mitarbeiter (Kriminal- 
und Streifendienst), den Dienstfahrten (Streifendienst und Notfalleinsätze) und den Besu-
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chern betrachtet. Für die technische Gebäudeausstattung wird aus Lärmsicht angesetzt, 
dass zwei Aggregate (Kühlung Räume und EDV) auf dem Dach der Wache zum Einsatz 
kommen. 
 

Im Hinblick auf den durch das Martinshorn zu erwartenden Lärm ist festzuhalten, dass nur 
wenige Einsatzfahrten von dem Polizeigelände selbst durchgeführt werden, sondern über-
wiegend von anderen Einsatzorten im Stadtgebiet und die Sirene bei einer Einsatzfahrt von 
der Wache aus erst eingeschaltet wird, wenn dies aus einsatztechnischer Sicht erforderlich 
ist. 

 

In der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ – Beiblatt 1 zu Teil 1 und in der TA-Lärm sind 
Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte aufgeführt, bei deren Unterschreitung ein an-
gemessener Schutz vor Lärm zu erwarten ist. Die einzuhaltenden Schallimmissionen betra-

gen nach der DIN 18005, Teil 1 für Verkehrslärm für Reine Wohngebiete am Tag 50 
dB(A) und in der Nacht 40 dB(A). Für Gewerbelärm betragen sie tags 50 dB(A) und nachts 
35 dB(A). 

2.2.2 Lärmimmissionen 

Die Polizeiwache ruft durch ihren Zu- und Abfahrtsverkehr Lärmemissionen hervor.  
 
Des Weiteren wurde als kurzzeitige Geräuschspitzen Türenschlagen auf den Stellplätzen der 
Polizei angesetzt. Der Schallleistungspegel des Türenschlagens beträgt 97 dB(A). Ab einem 
Abstand von ca. 3 m wird der Immissionsrichtwert für reine Wohngebiete von tags 50 dB(A) 
um nicht mehr als 30 dB tagsüber überschritten. Die Horizontalabstände der Parkplatzbe-
grenzungen zu den nächstliegenden Immissionsorten sind um ein Vielfaches größer als 3 m. 
Tagsüber sind daher keine Konflikte durch kurzzeitige Geräuschspitzen zu erwarten. 
 
Nachts sind Überschreitungen zu erwarten: 

 im Einsatzbetrieb durch Türenschlagen bei Fahrzeugen vor der Polizeiwache im ab-
gesperrten Bereich (unmittelbar südlich der festgesetzten Baugrenzen) und 

 auch im Regelbetrieb durch Türenschlagen auf den Stellplätzen für die Einsatzwa-
gen der Streife im südöstlichen Teil des Gebietes. Am Gebäude Im Osterfeld 35 
werden durch Türenschlagen Beurteilungspegel nachts von 57 dB prognostiziert. Der 
Immissionsrichtwert von 35 dB(A) wird damit um 2 dB mehr als 20 dB überschritten. 

 
Nachts soll für die Parkplatzverkehre der Mitarbeiter durch die Zuweisung von entsprechen-
den Stellplätzen (Festsetzung einer Stellplatzanlage) gewährleistet werden, dass die kurz-
zeitigen Geräuschspitzen bei Türenschlagen den Immissionsrichtwert nachts von 35 dB um 
nicht mehr als 20 dB überschritten werden. 

2.2.3 Folgerungen für den Betrieb der Wache 

Tagsüber werden weder durch den Regelbetrieb noch durch den Einsatzbetrieb der Polizei-
wache Konflikte prognostiziert. Nachts wird der Immissionsrichtwert nur im Einsatzfall um 2 
dB überschritten. Für kurzzeitige Geräuschspitzen ergeben sich ausschließlich nachts Beur-
teilungspegel, die 2 dB über den von der TA Lärm genannten Werten liegen. Beide Über-
schreitungen sind als geringfügig und sozialadäquat einzustufen. 
 
Die Beurteilungspegel überschreiten weder im Regel-/Einsatzbetrieb noch aufgrund kurzzei-
tiger Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags 
und 40 dB(A) nachts). Die Charakteristik der vorliegenden Geräusche entspricht den Ver-
kehrsgeräuschen im öffentlichen Verkehrsraum. Ebenso ergeben sich nicht von den Fahr-
ten, Stellplatzwechseln und Türenschlagen der Stellplatzanlage Im Osterfeld 35 zu unter-
scheidende Geräuschcharakteristiken. Die Stellplatzanlage liegt dem kritischen Immissions-
ort Im Osterfeld 35 naturgemäß näher. 
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Bei den Orientierungswerte der DIN 18005 handelt es sich um Orientierungswerte, deren 
Einhalten in der Bauleitplanung angestrebt werden soll. Allerdings kann der Belang des 
Lärmschutzes auch gegen andere Belange abgewogen werden. In dem vorliegenden Fall 
kommt es nur nachts zu Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für reine 
Wohngebiet um 2 dB. Wie oben beschrieben würde der Immissionsrichtwert für ein allge-
meines Wohngebiet noch um 3 dB unterschritten. Die zu erwartende Überschreitung der TA 
Lärm durch kurzzeitige Geräuschspitzen von 2 dB für reine Wohngebiete würden die TA 
Lärm bei Beurteilung als allgemeines Wohngebiet noch um 3 dB unterschreiten. Die Ge-
räuschsituation kann täglich in der Nacht mehrmals auftreten. Die Stadt Voerde hat den 
Standort aufgrund seiner zentralen und verkehrsgünstigen Lage bewusst gewählt. Durch die 
Geräuschimmissionen werden weder ungesunde Wohnverhältnisse verursacht noch das 
Wohnen wesentlich gestört, so dass die Überschreitung der TA-Lärm-Werte weggewogen 
wird. 
 
Zudem werden umfangreiche Maßnahmen an den Mitarbeiterstellplätzen durchgeführt, die 
den Lärm durch das Schlagen der Türen abmildern. 
 
So wird aktiver Schallschutz in Form von überdachten Stellplatzanlagen oder Garagen fest-
gesetzt. Diese sind von der Früh- und Spätschicht zu nutzen, so dass von den vorderen 
Stellplätzen bzw. Garagen ausschließlich aus den überdachten Stellplätzen oder Garagen 
der Fläche 1 An- und Abfahrten während der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) stattfinden dürfen. Eine 
entsprechende Festsetzung (Festsetzung 7.4) wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Für die außenliegenden Geräte der technischen Gebäudeausrüstung der Polizeiwache wer-
den ebenfalls Maßnahmen zum Schallschutz festgesetzt (Festsetzung 7.2). 
 
Die wesentlichen Lärmimmissionen aus dem Verkehr ergeben sich insbesondere durch die 
Friedrichsfelder Straße. Für die Fassaden ergeben sich Beurteilungspegel aus dem Verkehr 
(energetische Addition aus Straßen- und Schienenverkehr für den Planfall) im Bereich von 
bis zu 62 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts. 
 
Der Orientierungswerte der DIN 18005 von 60 dB(A) wird damit um bis zu 2 dB überschrit-
ten (zur Beurteilung der Polizeiwache wird nur der Orientierungswert für Mischgebiete tags 
herangezogen). Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenräume (Bü-
ronutzung) vor Verkehrslärm ist im Plangebiet die Festsetzung von passivem Schallschutz 
entsprechend DIN 4109 erforderlich. Er wird entsprechend festgesetzt (Festsetzung Nr. 7.3). 
Für die Lärmpegelbereiche III und IV werden mindestens einzuhaltende Bau-Schalldämm-
Maße im B-Plan festgesetzt. Die Lärmpegelbereiche werden auf Grundlage der freien Schal-
lausbreitung in 8 m über Grund tags in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Schließlich haben die Planungen ebenfalls Einfluss auf das Verkehrsaufkommen im öffentli-
chen Straßennetz außerhalb des Plangebietes. Es ergeben sich bei der Verwirklichung des 
Planes gegenüber dem Nullfall (ohne Plangebiet) Erhöhungen der Anzahl der Kfz auf der 
Friedrichsfelder Straße von ca. 1%. Die Änderungen der Verkehrslärmemissionen der Stra-
ße liegen rechnerisch bei < 0,1 dB(A). Pegeländerung < 0,1 dB werden als akustisch nicht 
relevant eingestuft. 

2.3 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sonstige Rech-

te 

2.3.1 Gebietsentwicklungsplan und Regionalplan Ruhr 

Im Gebietsentwicklungsplan GEP 99 ist der Bebauungsplanbereich und dessen Umgebung 
flächendeckend als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ dargestellt. Diese Darstellung ist 
auch in den Entwurf des Regionalplanes Ruhr übernommen worden. 
 

 
Abb.1: Inhalte des Gebietsentwicklungsplanes 99 

Legende: 

 

 

2.3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Wohnbaufläche dar. Da der Bebauungs-
plan Fläche für den Gemeinbedarf festsetzen soll, ist eine Anpassung des Flächennutzungs-
planes in Fläche für den Gemeinbedarf, öffentliche Verwaltung mit der Zweckbestimmung 
Polizei erforderlich.  
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Dies soll im Zuge einer Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB erfolgen.  
 
 

 
 
Abb.2: derzeit gültiger Flächennutzungsplan 
 
Legende: 
 

 
 

 

2.3.3 Bebauungspläne 

Das Plangebiet liegt im Wesentlichen im Geltungsbereich der 7. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 17 „Im Osterfeld“ vom 22.06.1989. Dieser Bebauungsplan setzt hier 
Reines Wohngebiet, Baugrenzen für einen einzelnen Baukörper, geschlossene Bauweise, 
maximal drei Vollgeschosse, eine GRZ von 0,4 und eine GFZ von 1,0 fest.  
 
Des Weiteren liegt das Plangebiet zu einem wenn auch sehr geringen Teil im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 17 vom 29.06.1970. Auch in diesem Bereich ist Reines 
Wohngebiet und für die angrenzenden überbaubaren Grundstücksflächen zwingend 8 Voll-
geschosse festgesetzt.  
 
Der Bereich der Verkehrsfläche „Im Osterfeld“ sowie der vorhandene Parkplatz liegen dar-
über hinaus im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 53 vom 02.06.1977. Dieser hat 
hier öffentliche Verkehrsfläche zum Inhalt.  
 
An das Plangebiet schließt sich nördlich, westlich und südwestlich Reines Wohngebiet mit 
einer zwingenden Geschossigkeit von acht Vollgeschossen an. Dieser Bereich ist geregelt 
durch den Bebauungsplan Nr. 17. Südlich setzt der Bebauungsplan Nr. 17, 7. vereinfachte 
Änderung Reines Wohngebiet und maximal drei Vollgeschosse fest. Östlich befindet sich die 
öffentliche Verkehrsfläche der Friedrichsfelder Straße, festgesetzt durch den Bebauungsplan 
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Nr. 53. Östlich daran anschließend setzt dieser Plan Allgemeines Wohngebiet in Form von 
Geschosswohnungsbau fest. 
 
 

 
Abb.3: rechtskräftige Bebauungspläne im Bereich des Planes 

2.3.4  Landschaftsplan 

Das Plangebiet und angrenzende Bereiche liegen nicht im Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes Wesel, Teilbereich Dinslaken / Voerde. 

2.3.5 Wasserschutzgebiete 

Das gesamte Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Wasserschutzzone III b der Wasser-
gewinnung Löhnen der Stadt Dinslaken. Eine entsprechende nachrichtliche Übernahme wird 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 

2.4 Vorhandene städtebauliche Probleme 

Für das Plangebiet und dessen Umgebung setzen die rechtskräftigen Bebauungspläne Rei-
nes Wohngebiet fest. Da die Polizei eine Lärmquelle insbesondere durch den Zu- und Ab-
fahrtsverkehr von Bediensteten und Kunden darstellt, wurde ein Schallschutzgutachten er-
stellt.  
 
Es schlägt insbesondere als Lärmschutzmaßnahmen an einigen Stellen (Fläche 1 und 2) die 
Errichtung einer geschlossenen Stellplatzanlage sowie passiven Schallschutz an dem 
Hauptgebäude der Polizeiwache vor. Die Höhe des verbleibenden Lärms ist unvermeidbar 
und erscheint vertretbar. Im Detail wird auf den Schallschutz in Kapitel 2.2 eingegangen. 
 
Auf dem Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 18, Nr. 473 befinden sich Bäume und Sträucher. 
Diese müssen beseitigt werden. Diesbezüglich wurde eine Artenschutzprüfung der Stufe 1 
durchgeführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass schützenswerte Tiere und Pflanzen nicht 
beeinträchtigt werden.  
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Durch die Wache wird Boden versiegelt und in Natur und Landschaft eingegriffen. Gemäß § 
13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe in Natur und Landschaft jedoch als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 
Durch die Planung fallen vorhandene öffentliche Parkplätze weg. Im Gegenzug werden 
Stellplätze vor und neben dem Gebäude der Polizei neu geschaffen. Diese Stellplätze sollen 
jedoch nur der Polizeiwache, insbesondere den Bediensteten und den Besuchern, dienen. 
Der Wegfall der öffentlichen Parkplätze ist vertretbar, da ausreichend öffentlicher Parkraum 
in der Umgebung, insbesondere entlang der Friedrichsfelder Straße, vorhanden ist.  

3 Umwelt 

3.1 Das Plankonzept 

3.1.1. Umsetzung der Planungsziele 

Im Plangebiet soll eine Fläche für den Gemeinbedarf, Öffentliche Verwaltung mit der Zweck-
bestimmung Polizei festgesetzt werden. Der alte Standort der Polizeiwache soll aufgegeben 
und sie an diesem Standort neu errichtet werden. Hierdurch wird der Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung, insbesondere dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, Rech-
nung getragen. 
 
Den Anforderungen des Ortsbildes wird dadurch entsprochen, dass die Zahl der Vollge-
schosse auf maximal zwei begrenzt wird. 
 
Die Belange der Umwelt und von Natur und Landschaft werden dadurch berücksichtigt, dass 
die Stellplätze zum Teil sowie die Fassaden der überdachten Stellplätze eingegrünt werden. 
Zudem wird durch die Maßnahme der Innenentwicklung ggf. wertvoller ökologischer Außen-
bereich geschont. 
 
Mit Grund und Boden wird entsprechend den baurechtlichen Vorgaben sehr sparsam umge-
gangen. Aus diesem Grund kommt es zu einer starken Verdichtung. Dies führt dazu, dass 
darüber hinaus gehende ökologische Maßnahmen nicht durchgeführt werden können. Dies 
ist jedoch im Zuge der Abwägung vertretbar.  
 
Das Hauptgebäude der Polizei kann jedoch, ökologisch günstig, mit Fernwärme versorgt 
werden. 
 
Durch Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherge-
stellt. 

3.1.2 Planvarianten und Standortalternativen 

Kriterien für den Standort der neuen Polizeiwache waren insbesondere ihre Lage im Zentrum 
von Voerde, eine Erschließung, die eine gute Erreichbarkeit aller Ortsteile durch die Polizei 
sicherstellt und über die der Einsatzverkehr schnell und zügig abgewickelt werden kann, eine 
gute verkehrliche und fußläufige Erreichbarkeit für Besucher, die Nähe zum Bahnhof Voerde, 
eine möglichst geringe Lärmbelastung der Anwohner am Standort der Wache und an dessen 
Hauptzufahrtsstraßen, ein geeigneter Zuschnitt und eine geeignete Flächengröße sowie die 
eigentumsrechtliche Verfügbarkeit der Fläche zur kurzfristigen Umsetzung der Planung. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Kriterien erfüllt der ausgewählte Standort nahezu alle Kriterien. 
Die Fläche liegt ortsnah im Zentrum von Voerde und ist damit gut für den Besucherverkehr 
mit Kfz und zu Fuß erreichbar. Auch ist das Gebiet über den Öffentlichen Personennahver-
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kehr (ÖPNV) durch eine Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe sowie den Bahnhof erschlos-
sen. Sie ist über die Friedrichsfelder Straße gut an das Verkehrsnetz nach Süden ins Zent-
rum und nach Norden an den Hammweg angebunden, so dass schnelle Einsatzfahrten mög-
lich sind. Durch die Einsatzfahrten werden vergleichsweise wenige Anwohner durch Lärm 
beeinträchtigt, da die Fläche zwar ortsnah, aber zugleich am Ortsrand liegt. Auch steht die 
Fläche vor dem Hintergrund der Zielsetzung, schnell einen Standort zu realisieren, eigen-
tumsrechtlich zur Verfügung.  
 
Aufgrund der Lage in direkter Umgebung zu Reinen Wohngebieten wurde ein Lärmschutz-
gutachten erstellt, das zu dem Ergebnis kommt, dass die Lärmbelastung für die Umgebung 
insgesamt vertretbar ist. Dies gilt für die benachbarten Reinen Wohngebiete auch vor dem 
Hintergrund der Vorbelastung durch die Friedrichsfelder Straße, die Bahnlinie und die vor-
handenen privaten Stellplätze am benachbarten Gebäude Im Osterfeld 29 bis 37. Die be-
rechtigten Belange der Nachbarschaft auf Schutz wurden an dem Standort auch durch be-
gleitende Maßnahmen zum Lärmschutz in vollem Umfang berücksichtigt und in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Vor dem Hintergrund der aufgeführten Kriterien kam als Alternativstandort lediglich eine Flä-
che auf der gegenüberliegenden Seite der Friedrichsfelder Straße in Betracht. Hier hätte die 
Planung, wenn auch nur geringfügig, eine geringere Lärmbelastung der an die Wache an-
grenzenden Wohnbebauung zur Folge. Im Übrigen hätte sie die gleichen Standortvorteile 
wie der gewählte Standort. Ausschlusskriterium war jedoch, dass die Fläche eigentumsrecht-
lich nicht zur Verfügung stand, so dass eine kurzfristige Realisierung an diesem Standort 
nicht möglich war. Aus diesem Grund schied der Standort bei der Standortwahl aus. 
 
Andere alternative Standorte wären an der Bahnhofstraße denkbar gewesen. Hier war das 
Kriterium der schnellen Erreichbarkeit und der Lage im Zentrum ausschlaggebend, sie nicht 
als Standort auszuwählen. 
 
Eine Planvariante besteht in dem Verzicht auf die Planung. Dies würde jedoch bedeuten, 
dass die Polizeiwache an ihrem bisherigen Standort an der Frankfurter Straße verbleiben 
müsste. Die bestehende Wache ist jedoch durch beengte Platzverhältnisse geprägt. Eine 
Erweiterung auf dem Standort ist nicht möglich. Des Weiteren liegt sie in räumlicher Randla-
ge und ist damit für Besucher schlechter erreichbar. Der Standort ist zudem für Einsatzfahr-
ten deutlich schlechter geeignet als der gewählte Standort. Sie erfüllt nicht mehr die Anforde-
rungen an eine moderne Polizeiwache. Diese Planvariante kommt daher nicht in Betracht. 
 
Keine der Alternativen erfüllt daher die Voraussetzungen, die an die neue Polizeiwache ge-
stellt werden, so dass sich für den gewählten Standort entschieden wurde. 

3.1.3 Grundkonzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen 

Es wird zwar ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt, die Umwelt-
schutzgüter werden jedoch in der Begründung in vollem Umfang behandelt. Hieraus ergibt 
sich folgende Grundkonzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen: 
 
Vorrangiges Ziel bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, mit Grund und Boden 
sparsam umzugehen. Absicht ist daher die Realisierung einer verdichteten Bauweise im 
Hinblick auf das Hauptgebäude, die Nebengebäude und die Stellplätze mit ihren Zufahrten. 
Aus diesem Grund verbleiben nur relativ wenig Flächen für eine Begrünung bzw. das An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern. Die Flächen, die nicht von Gebäuden oder Nebenan-
lagen bzw. Garagen und Stellplätzen genutzt werden sollen, werden durch Gehölze be-
pflanzt. Zudem soll eine Fassadenbegrünung an der rückwärtigen Wand einer überdachten 
Stellplatzanlage (Fläche 1) angebracht werden. Weitere ökologische Maßnahmen im Hin-
blick auf eine Bepflanzung können nicht durchgeführt werden. 
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In der Friedrichsfelder Straße verläuft eine Fernwärmeleitung. Über diese kann die Polizei-
wache energetisch versorgt werden. Diese Fernwärmeversorgung ist ein Beitrag zum Um-
welt- und Klimaschutz. 

3.1.4 Klimaschutz und Klimawandel-Anpassung 

Die Bundesrepublik beteiligt sich mit einem eigenen, nationalen Klimaschutzprogramm und 
einer Klimagesetzgebung an globalen Maßnahmen, die das Ziel haben, die festgestellte und 
sich noch stets beschleunigende Veränderung des Weltklimas zu verlangsamen. Die Umset-
zung kann zu einem erheblichen Teil nur lokal vor Ort, also in den Gemeinden erfolgen. Dies 
stellt neue Anforderungen an die städtebauliche Planung. 
 
Auf nationaler Ebene sind langfristige Klimaschutzziele unter anderem im Energiekonzept 
der Bundesregierung aus dem September 2010, im Aktionsplan Klimaschutz vom Dezember 
2014 und im Klimaschutzplan 2050 verankert. Zum nationalen Energie- und Klimaschutz-
recht gehören unter anderem das Treibhausgas-Emissions-Handelsgesetz, das Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz sowie das Energiewirtschaftsgesetz.  
 
Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber vor allem mit der Energieeinsparverordnung 
(ENEV), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Gesetz zur Förderung erneuer-
barer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Regelungen getroffen bzw. Maßstäbe ge-
setzt, die das einzelne Gebäude betreffen und somit eine unmittelbare Wirkung vor Ort her-
vorrufen. Mit der Umsetzung dieser Vorschriften werden im Bereich der Neubauten bereits 
erhebliche Fortschritte erzielt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Versorgung mit 
Energie grundsätzlich dem Marktgeschehen unterliegt. Dagegen ist ein Bebauungsplan als 
kommunale Satzung eher statisch angelegt; seine Aufgabe ist nicht die Steuerung des Ver-
braucherverhaltens, sondern die Regelung der Bodennutzung. Eine Festlegung auf gerade 
aktuell interessante Energieformen könnte bereits nach wenigen Jahren überholt sein und 
dem weiteren Fortschritt im Wege stehen. 
 
Insofern ist der Gestaltungsrahmen für die Bauleitplanung begrenzt und umfasst 

 Festsetzungen hinsichtlich der Gebäudeformen, insbesondere kompakte Bauformen mit 
einem günstigen Verhältnis von Außenfläche zu Volumen (A/V), 

 Festsetzungen hinsichtlich der Stellung der Gebäude, damit ein möglichst hoher Anteil 
solarer Energie genutzt werden kann (sowohl passiv durch direkte Erwärmung des Ge-
bäudes als auch aktiv durch technische Vorrichtungen zur Gewinnung von Solarwärme 
oder Solarstrom), 

 durch die Schaffung einer kompakten Siedlungsstruktur mit integriertem Versorgungs-
strukturen, kurzen Wegen und attraktiven Fuß-/Radweg-Verbindungen zum Zwecke der 
Vermeidung unnötigen motorisierten Verkehrs; dies bedeutet auch eine vorrangige Ent-
wicklung des Innenbereichs vor einer Ausdehnung der Siedlungen in die Landschaft,  

 durch die Freihaltung von Flächen und Leitungstrassen in Baugebieten, in denen sich 
eine gemeinsame Wärme- oder Energieversorgung für mehrere Häuser oder Hausgrup-
pen anbietet, 

 durch die Festsetzung von Doppelnutzungen geeigneter Wand- oder Dachflächen ein-
schließlich solcher im öffentlichen Raum, wie z.B. Lärmschutzwände für die Gewinnung 
von Solarenergie sowie die Freihaltung solcher Flächen von Verschattung. 
 

Dadurch können mit Hilfe des Bebauungsplans gute Voraussetzungen für die Energieeinspa-
rung sowie für den Einsatz erneuerbarer Energien geschaffen werden. 
 
Davon zu unterscheiden sind Planungen und Maßnahmen, mit denen ein verbesserter Um-
gang mit den Folgen des Klimawandels erreicht wird (Klimawandel-Anpassung). Dazu gehö-
ren unter anderem 
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 die Beschränkung der Bodenversiegelung und die Verbesserung der Retentionsfähigkeit 
des Bodens in Bezug auf vermehrt auftretende Starkregenereignisse; 

 der Hochwasserschutz; 

 die Gewährleistung der Durchlüftung von Baugebieten, die Vermeidung großer, Wärme 
speichernder Flächen und die Beschattung öffentlicher Räume in Bezug auf vermehrt 
auftretende Hitzetage; 

 die Schaffung oder Sicherung von Grün- und Freiflächen. 
 
Das derzeitige Planrecht setzt für den westlichen Teil der Fläche eine GRZ von 0,4 fest. In-
klusive Nebenanlagen dürfen bereits derzeit somit 60 % versiegelt werden. Östlich ist öffent-
liche Verkehrsfläche festgesetzt. Durch die Errichtung der Polizeiwache wird eine GRZ von 
0,6 festgelegt und eine Fläche von ca. 90 % versiegelt. Diese zusätzliche Versiegelung ist 
unvermeidbar. Ihr wird dadurch entgegengewirkt, dass für den Bau der Stellplätze Rasengit-
tersteine oder Ökopflaster verwendet werden. Das Niederschlagswasser der Dachflächen 
soll über Rigolen versickert werden, da es unverschmutzt ist. 
 
Durch die Versiegelung der Flächen durch Gebäude, Stellplätze und Zufahrten ergibt sich 
eine höhere Sonneneinstrahlung mit der Folge einer zusätzlichen Erwärmung der Flächen. 
Auch dies ist unvermeidbar. 
 
Der hohe Versiegelungsgrad ergibt sich aus dem geringen Umfang der Fläche. Es ist jedoch 
durch den sparsamen Umgang mit Grund und Boden zugleich ein Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz, da durch die intensive Nutzung Fläche an anderer Stelle Fläche eingespart 
wird.  
 
Die Herstellung größerer Eingrünungsflächen ist auf Grund der intensiven Ausnutzung des 
Geländes nicht möglich. Lediglich der Parkplatz der Polizeiwache kann zum Teil durch Bäu-
me und Sträucher eingegrünt werden. Es wird festgesetzt, dass je 8 Stellplätze ein wertiger 
Baum zu pflanzen ist. Darüber hinaus wird festgelegt, dass die Fassaden der überdachten 
Stellplatzanlage einzugrünen sind. 
 
Das auf den überbaubaren Grundstücksflächen entstehende Gebäude hat eine günstige 
Orientierung zur Sonneneinstrahlung, um auf diese Weise eine Nutzung der Solarenergie zu 
ermöglichen. Der Einsatz von Sonnenkollektoren am Hauptgebäude der Polizeiwache zur 
Energieproduktion ist daher vorgesehen. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden 
durch Baugrenzen entsprechend festgelegt. 
 
Durch die Ost-West-Orientierung des Hauptgebäudes wird des Weiteren passive Solarnut-
zung eingesetzt, das bedeutet, dass durch eine lange Gesamtbesonnungsdauer die Fenster 
der langen Gebäudeseite die Solarenergie einfangen und sie im Inneren des Gebäudes ge-
speichert wird. 
 
Die Versorgung mit Wärmeenergie wird zunächst durch die auf dem Markt tätigen Energie-
versorger gewährleistet. Es ist geplant, das Gebäude an die Fernwärme anzuschließen. Eine 
Festlegung auf den Bezug von Fernwärme wäre aus Klimaschutzgründen sinnvoll, ist aber 
mit den Instrumenten der Bauleitplanung nicht zu leisten. Der erforderliche Netzanschluss ist 
über die Leitung in der Friedrichsfelder Straße gegeben. 
 
Die genannten Gesichtspunkte sowohl des Klimaschutzes als auch der Klimawandel-
Anpassung wurden in dem Bebauungsplan soweit wie möglich berücksichtigt. 
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3.2 Allgemeine Umweltschutzziele, Landschaftspläne und Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung 

3.2.1 Landschaftsplan 
Für Flächen außerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungspläne und der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB gilt im Gebiet der Stadt Voerde westlich 
der Bundesstraße 8 der Landschaftsplan des Kreises Wesel für den Raum Dinslaken – Vo-
erde; östlich der B 8 der Landschaftsplan Raum Hünxe. Die Landschaftspläne enthalten im 
allgemeinen Entwicklungsziele als abwägungsbedeutsame Belange sowie verbindliche Fest-
setzungen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen nicht im Geltungsbereiches des Landschafts-
planes. Insoweit werden dessen Inhalte nicht berührt. 
 

3.2.2 FFH- bzw. Vogelschutzgebiete 
Nach Art. 3 Abs. 1 FFH-Richtlinie ist europaweit ein Netz besonderer Schutzgebiete mit der 
Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten. Dieses Netz umfasst Gebiete mit natürlichen Le-
bensräumen für Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem (also EU-weitem) Interesse 
sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete. 
In der Regel ist eine Darstellung im Flächennutzungsplan, die einem FFH- oder Vogel-
schutzgebiet widerspricht, rechtlich nicht möglich. Bei der Aufstellung oder Änderung des 
Flächennutzungsplans ist die Verträglichkeit der dargestellten Grundnutzungen mit den Eu-
ropäischen Schutzgebieten nachzuweisen. Lediglich in bestimmten Einzelfällen, bei denen 
die Fernwirkungen von außerhalb der Schutzgebiete liegenden Baugebieten so stark sind, 
dass sie den Schutzzweck solche Gebiete beeinflussen könnten, ist eine gesonderte Ver-
träglichkeitsprüfung bei der Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich. Das ist bei der mit 
diesem Bebauungsplan vorgesehenen Nutzung nicht der Fall, weshalb einer Auseinander-
setzung mit den Schutzgebieten im Bebauungsplan grundsätzlich nicht erforderlich ist. 
 
Die Schutzgebiete zielen auf die Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhal-
tungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Inte-
resse. Hauptziel ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Anforderungen berücksichtigt werden sollen. 
 
Für das Gebiet der Stadt Voerde ist in erster Linie das Vogelschutzgebiet „Unterer Nieder-
rhein“ von Bedeutung. In seiner Gesamtheit erstreckt sich dieses Feuchtgebiet beiderseits 
des Rheines von der zu Duisburg / Dinslaken gehörenden Rheinaue Walsum im Süden bis 
zur Staatsgrenze der Niederlande im Norden. Es umfasst in Voerde die überflutete Rheinaue 
sowie den westlichen und nördlichen Teil der Mommniederung. 
 
Die EG-Vogelschutzrichtlinie bezweckt die Erhaltung der im europäischen Gebiet der Mit-
gliedsstaaten wildlebenden Vogelarten (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979) 
Sie gilt für Vögel, ihre Eier, ihre Nester und Lebensräume.  
 
Das Feuchtgebiet „Unterer Niederrhein“ soll aufgrund seiner Bedeutung als einzigartige so-
wie historisch bedeutsame Auen- und Kulturlandschaft, als Lebensraum für bedrohte Tiere 
und Pflanzen sowie als Lebensstätte für Wat- und Wasservögel erhalten und geschützt wer-
den. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzzwecke des Schutzgebiets konnte nicht 
festgestellt werden. 
 
Ein gemeldetes Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL,1992, Richtlinie 
92/43/EWG) befindet sich im Bereich des Rheinstroms. Diese Teilfläche des FFH-Gebiets 
„Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“ befindet sich auf Rheinber-
ger Gebiet auf der gegenüberliegenden Rheinseite zwischen Mehrum und Walsum. Der 
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Rhein soll durch die Unterschutzstellung als Durchzugsschiene für wandernde Fischarten – 
z.B. Lachs, Schnepel und Maifisch – und als Lebensraum für stationäre Arten – z.B. Grop-
pen, Steinbeißer und Larven der Neunaugen- erhalten bzw. wiederhergestellt werden. 
 
Ein weiteres FFH-Gebiet liegt im Nordosten an der Stadtgrenze auf Hünxer Gebiet; es ist als 
Naturschutzgebiet „Kaninchenberge“ festgesetzt. 
 
Der Abstand des Plangebiets zum nächsten FFH- beziehungsweise Vogelschutzgebiet ist 
ausreichend. Auf Grund der Plankonzeption ist mit nennenswerten Auswirkungen auf die 
Schutzgebiete nicht zu rechnen. 

3.3 Ermittlung des derzeitigen Umweltzustandes, Beschreibung und Bewertung 

der Umweltauswirkungen 

Der Begriff Umwelt beschreibt im Grunde genommen den Raum, in dem menschliches Le-
ben stattfindet; die Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzungen menschlichen Le-
bens wie auf der anderen Seite jedes menschliche Wirken die Umweltsituation beeinflusst. 
Die Bedingungen, die wir vorfinden, haben ein hohes Maß an Selbstregulierungskräften ent-
wickelt, die in der Lage sind, Beeinträchtigungen auszugleichen und sich an Veränderungen 
anzupassen. Ohne diese Selbstregulierungsfähigkeiten wäre Leben nicht möglich. 
 
Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung hat zur 
Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen verschlechtern und die Handlungsmög-
lichkeiten der Menschen zukünftig eingeschränkt werden. Hier ist die Verantwortung der heu-
tigen Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, möglichst vermeiden, ihre negativen 
Auswirkungen kompensieren oder im schlechtesten Fall Ersatz schaffen müssen, um die 
Funktionsfähigkeit des gesamten Umweltsystems nicht zu gefährden. Die Möglichkeit und 
die Folgen solcher Eingriffe sind bei jeder Planänderung grundsätzlich zu überprüfen.  
 
Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen überhaupt zu ermöglichen, hat der 
Gesetzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. "Umweltschutzgüter", die die we-
sentlichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es u.a. darum, 
Auswirkungen auf Menschen und Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu 
erkennen und zu bewerten sowie Auswirkungen im Hinblick auf den Katastrophenschutz und 
Überschwemmungsgefahren zu erkennen, bevor eine Entscheidung über eine Planung ge-
troffen wird (§1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB). 
 
Bei der Bebauungsplanaufstellung ist von dem Rechtszustand vor der Planung auszugehen, 
wenn Eingriffe in die Umwelt beurteilt werden sollen. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen grundsätzlich eine Umweltprüfung durchzuführen, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Gemäß § 13a Abs. 2 in Verbindung mit 13 Abs. 3 BauGB 
wird im beschleunigten Verfahren jedoch von einer förmlichen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6 a Abs. 1 und § 10 a Abs. 1 BauGB und einem Umweltbericht abgesehen. § 4 c 
BauGB (Überwachung der Umweltauswirkungen) ist demgemäß nicht anzuwenden. Des 
Weiteren gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung 
des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. 
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Dennoch sind auch im beschleunigten Verfahren die Umweltauswirkungen der Planung in 
der Abwägung zu berücksichtigen. Im Hinblick auf den Artenschutz ist eine Artenschutzprü-
fung durchgeführt worden. Auf diese wird in Kapitel 3.4.1 ausführlich eingegangen. 
 
In der folgenden Tabelle werden daher die Umweltschutzgüter aufgelistet und den Auswir-
kungen durch den Bebauungsplan Nr. 137 gegenübergestellt. Für erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt durch die Bauleitplanung werden, soweit erforderlich, Maßnahmen zum Aus-
gleich formuliert. 

 

Schutzgut Beschreibung der Auswirkun-

gen 

Erhebliche  

Auswirkungen? 

Maßnahmenvor-

schläge 

Landschaft, 
Tiere und Pflan-
zen 

Das Plangebiet ist unbebaut. 

Im Zentrum des Gebietes befin-
det sich Ruderalvegetation mit 
Sträuchern und einzelnen weni-
gen Bäumen, im südlichen Teil 
ist im Westen eine Verkehrsflä-
che in Form eines Weges (Im 
Osterfeld) und im Osten ein 
öffentlicher Parkplatz mit weni-
gen Bäumen vorhanden  

Die Bäume und die Vegetation 
müssen bei Realisierung der 
Maßnahme weitestgehend be-
seitigt werden.  

Eine Bebauung der Ruderalflä-
che als Wohngebiet ist bereits 
heute durch den Bebauungsplan 
Nr. 17, 7. vereinfachte Änderung 
möglich. Insoweit wäre eine 
Beseitigung der Vegetation be-
reits nach derzeitigem Planungs-
recht zulässig. 

Durch das Anpflanzen von 
Bäumen entlang der geplanten 
Stellplatzanlage wird der Eingriff 
verringert. 

In das Landschaftsbild wird nicht 
eingegriffen, da das Plangebiet 
von drei Seiten durch eine relativ 
hohe Bebauung umgrenzt ist. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Es werden Vorschrif-
ten zur Anpflanzung 
von Bäumen und zur 
Fassadenbegrünung 
an der Rückwand ei-
ner überdachten Stell-
platzanlage in den 
Bebauungsplan auf-
genommen.  

Boden Die Verkehrsfläche im östlichen 
Teil des Plangebietes ist bereits 
zu einem Großteil durch einen 
öffentlichen Parkplatz versiegelt. 

Für das Hauptflurstück setzt der 
Bebauungsplan Nr. 17, 7. ver-
einfachte Änderung eine GRZ 
von 0,4 fest. Dies bedeutet, dass 
dort eine Versiegelung inklusive 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Durch den Einsatz von 
Rasengittersteinen 
oder Ökopflaster für 
den Bau der Stellplät-
ze wird dem hohen 
Versiegelungsgrad 
entgegengewirkt. Wei-
tere Maßnahmen sind 
nicht erforderlich. 
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Nebenanlagen von 0,6 bereits 
derzeit zulässig ist. 

Durch den Bebauungsplan Nr. 
137 wird diese Versiegelung 
erhöht. Dies führt zu einer stär-
keren Versiegelung und zu ei-
nem Eingriff in den Boden. Die 
Differenz wird jedoch als gering 
angesehen. Hinzu kommt, dass 
die offenen Stellplätze mit Öko-
pflaster oder Rasengittersteinen 
herzustellen sind. Hierdurch wird 
die VersiegelungsGRZ gesenkt. 

Fläche Durch den Bebauungsplan wer-
den 1.118 qm an Fläche in An-
spruch genommen. Diese wird 
zu ca. 90 % versiegelt. Dieser 
hohe Versiegelungsgrad rührt 
daher, dass die Polizeiwache 
und deren Außenanlagen in 
einer kompakten Bauweise her-
gestellt werden sollen. Hierdurch 
wird Fläche an anderer Stelle 
gespart. Es handelt sich insoweit 
um einen sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Es sind keine Maß-
nahmen notwendig. 

Wasser Weder Oberflächengewässer 
noch das Grundwasser sind von 
der Änderung des Bebauungs-
plans betroffen. 

Durch den hohen Versiege-
lungsgrad wird die Grundwas-
serneubildungsrate allerdings 
verringert. Auf Grund der star-
ken Ausnutzung der Fläche ist 
eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers nur teilweise 
möglich. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Das Niederschlags-
wasser der Dachflä-
chen der Haupt- und 
Nebengebäude sowie 
der Stellplätze wird 
versickert, das der 
Dachflächen über Ri-
golen, das der Stell-
plätze über Rasengit-
tersteinen oder Ökopf-
laster. 

Überschwem-
mungsgefahren 

Das Plangebiet liegt in einem 
Bereich, der bei einem Ext-
remhochwasser des Rheins 
oder bei einem Bruch der 
Deiche überflutet werden 
könnte (HQ extrem). Beson-
dere Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz sind auf 
Grund der Unwahrscheinlich-
keit einer Überschwemmung 
aber nicht erforderlich. 

Es wird jedoch gemäß § 9 
Abs. 6a BauGB eine nach-
richtliche Übernahme in den 
Bebauungsplan aufgenom-

Erhebliche Auswirkun-
gen können bei einem 
Extremhochwasser 
oder einem Deich-
bruch bei mittlerem 
Hochwasser entste-
hen. 

Es wird eine nachricht-
liche Übernahme in 
den Plan aufgenom-
men, die auf die Über-
schwemmungsgefahr 
hinweist. Weitere 
Maßnahmen sind auf 
Grund der Unwahr-
scheinlichkeit einer 
Überschwemmung 
nicht erforderlich. 
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men, dass der Bereich des 
Plangebietes in einem Risi-
kogebiet außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten 
im Sinne von § 78d Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz liegt. 

Klima und Luft Durch die Planung wird durch 
die zusätzliche Versiegelung von 
Flächen in das Klima und die 
Luft eingegriffen.  

Zum Teil sind diese Eingriffe 
bereits heute planungsrechtlich 
zulässig, da derzeit eine GRZ 
von 0,4 festgesetzt ist und diese 
um 50 % durch Nebenanlagen 
u.ä. überschritten werden kann. 

Geplant ist, das Hauptgebäude 
durch Solarenergie zu versor-
gen. 

Durch die Ost-West-Orientierung 
des Hauptgebäudes wird passi-
ve Solarnutzung genutzt, das 
bedeutet, dass durch eine lange 
Gesamtbesonnungsdauer die 
Fenster der langen Gebäudesei-
te die Solarenergie einfangen 
und sie im Inneren des Gebäu-
des gespeichert wird. 

Die Polizeiwache kann an das 
Fernwärmenetz angeschlossen 
werden. Die Leitung in der Fried-
richsfelder Straße ist vorhanden. 
So wird eine für das Klima güns-
tige Energieversorgung gewählt. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Es sind keine Maß-
nahmen notwendig. 

Mensch, Lärm 
und Erschütte-
rungen 

Die Aufstellung des Bebauungs-
planes führt zu einem Anstieg 
des Lärms. Durch die Friedrichs-
felder Straße und die vorhande-
nen Parkplätze der Gebäude Im 
Osterfeld 31 – 37 ergibt sich 
bereits heute eine Vorbelastung.  

Es wurde ein Lärmgutachten 
erstellt, das den Lärm durch die 
neue Polizeiwache untersucht. 
Es schlägt Maßnahmen zur 
Lärmreduzierung vor. Diese 
werden durch den Bebauungs-
plan umgesetzt. Damit ist der 
verbleibende, zu erwartende 
Lärm (u.a. Überschreitung der 
Lärmwerte Im Osterfeld 35 
nachts um 2 dB) vertretbar und 
nicht zu vermeiden. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. Lediglich an 
einem Standort wer-
den nachts die Lärm-
werte um 2 dB über-
schritten. Die durch die 
Polizeiwache zu er-
wartende Lärmzusatz-
belastung ist nach 
Umsetzung der im 
Lärmgutachten vorge-
schlagenen Maßnah-
men vertretbar und 
sozialadäquat. 

Die im Lärmgutachten 
vorgeschlagenen 
Maßnahmen werden 
durch den Bebau-
ungsplan umgesetzt. 
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Dauerhaft werden Erschütterun-
gen nicht hervorgerufen. Ledig-
lich durch den Bau des Gebäu-
des und der Nebenanlagen sind 
Erschütterungen vorübergehend 
möglich. 

Mensch, Altlas-
ten 

In der Digitalen Bodenbelas-
tungskarte des Kreises Wesel ist 
für das Plangebiet kein Altlas-
tenverdacht eingetragen. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Es sind keine Maß-
nahmen notwendig. 

Mensch, Erho-
lung 

Die Änderung des Bebauungs-
plans hat keine wesentlichen 
Auswirkungen auf den Erho-
lungsfaktor im Quartier. 

Lediglich die Wegebeziehung 
zwischen dem Fuß- und Rad-
weg Im Osterfeld und der Fried-
richsfelder Straße wird dahinge-
hend verändert, dass eine Fuß-
wegeverbindung über die süd-
lich angrenzende Parkanlage 
zur Friedrichsfelder Straße ge-
führt wird. Als Radwegeverbin-
dung soll diese Anbindung weg-
fallen. Dies ist nicht bedeutsam, 
da weiter südlich eine Rad-
wegeverbindung auf die Fried-
richsfelder Straße besteht. 

Diese Parkanlage wird durch die 
Führung des Weges zwischen 
der Straße Im Osterfeld und der 
Friedrichsfelder Straße innerhalb 
der Grünanlage geringfügig ver-
kleinert, dadurch dass der der-
zeit auf die Parkanlage führende 
Weg nach Osten zur Friedrichs-
felder Straße hin verlängert wird, 
um eine Erreichbarkeit zwischen 
dem Weg Im Osterfeld und der 
Friedrichsfelder Straße weiterhin 
sicherzustellen. Hierdurch wird 
die Qualität der Grünanlage 
jedoch nicht beeinträchtigt. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Es sind keine Maß-
nahmen notwendig. 

Katastrophen-
schutz 

Im Plangebiet und dessen Um-
gebung sind keine Anlagen vor-
handen oder zulässig, die Unfäl-
le oder Katastrophen wie Explo-
sionen oder starke Brände her-
vorrufen können. Die vorge-
schriebenen Abstände zwischen 
den nächstgelegenen Störfallan-
lagen und dem Plangebiet wer-
den eingehalten. Darüber hinaus 
ist mit Erdrutschen oder Erdbe-

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Es sind keine Maß-
nahmen notwendig 
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ben nicht zu rechnen. 

Kultur- und 
Sachgüter 

Die Planung hat keine Auswir-
kung auf das Schutzgut Kultur- 
und Sachgüter, da sie nicht be-
troffen sind von der Planung. 

Erhebliche Auswirkun-
gen sind nicht zu er-
warten. 

Es sind keine Maß-
nahmen notwendig. 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 hat auf die beschriebenen Schutzgüter keine 
erheblichen negativen Auswirkungen.  
 
Lediglich im Hinblick auf Überschwemmungsgefahren bei Extremhochwasser des Rheines 
oder einem Deichbruch wird eine nachrichtliche Übernahme diesbezüglich in den Plan auf-
genommen. 
 
Die Lärmzusatzbelastung (Überschreitung der Lärmwerte nachts an dem Messpunkt Im Os-
terfeld 35 um 2 dB) durch die Polizeiwache wird als vertretbar angesehen. 
 

3.4 Schutzgüter 

Die vorgesehene und im Abschnitt 3.1 beschriebene Planung bezieht sich auf ein Gebiet, 
dessen Umgebung bereits zu einem großen Teil durch bauliche Nutzung geprägt ist.  
 
Baurechte für das Plangebiet bestanden bereits vor der Planung. Obwohl keine neuen Ein-
griffe in den Naturraum und ebenfalls nur geringe Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
erwartet werden, sollen im Folgenden die wesentlichen Grundlagen, die zur Beurteilung von 
Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter erforderlich sind, dargestellt werden, weil nur so 
eventuell verbliebene Rudimente der ursprünglichen natürlichen Situation beurteilt werden 
können.  
 

3.4.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Naturhaushalt, Artenschutz                                            
(§1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Im April 2020 wurde durch das Büro für Faunistik und Ökologie Graevendal GbR, Moel-
scherweg 44, 47574 Goch, eine Artenschutzprüfung erstellt. Sie wurde in diese Planbegrün-
dung aufgenommen und ist Grundlage der folgenden Ausführungen. 
 
§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) formuliert die grundlegenden Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Demnach sind Natur und Landschaft im besiedel-
ten und unbesiedelten Raum so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforder-
lich, wiederherzustellen, dass 
 
1. die Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

 
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
 
3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
 
auf Dauer gesichert sind. 
 
Dabei sind das Vorkommen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Tieren in aller Regel an 
die Existenz geeigneter Lebensräume gebunden. Städtebauliche Maßnahmen wirken dem-
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gegenüber selten direkt auf Tiere ein, sondern beeinträchtigen deren Lebensbedingungen 
durch die Beseitigung bzw. Beeinträchtigung ihrer Lebensräume. Soweit nicht das Vorhan-
densein bestimmter außergewöhnlicher Tierarten bekannt ist und keine tragfähigen Anhalts-
punkte für das Vorkommen besonders geschützter Arten bestehen, reicht die Betrachtung 
der Lebensräume (Biotoptypen) für die Beurteilung des Schutzguts „Tiere und Pflanzen“ aus.  
 
Im Rahmen von Planungsverfahren sowie bei der Zulassung von Vorhaben war, als Folge 
der Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zusammen mit den §§ 44 Abs. 5, 6 und 45 Abs. 
7 BNatSchG, die Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) notwendig. Geprüft wurde 
dabei die Betroffenheit von europäisch geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und von europäischen Vogelarten. Hierbei war die Möglichkeit eines Verstoßes gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG zu prüfen.  
 
Es ist verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 
Das LANUV hat für NRW eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von planungsrele-
vanten Arten festgelegt, die im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung (ASP Stufe 2) zu bear-
beiten sind. Besteht ausnahmsweise die Möglichkeit, dass die artenschutzrechtlichen Verbo-
te auch bei nicht planungsrelevanten Arten ausgelöst werden, ist es nach der VV Arten-
schutz geboten, auch für diese eine Art-für-Art-Betrachtung durchzuführen (Verwaltungsvor-
schrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG 
(FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfah-
ren (VV-Artenschutz) in der Fassung vom 06.06.2016). 
 
Im Fachinformationssystem des Landes NRW (FIS) sind für den Messtischblattquadranten 
(MTB) 4306-3 keine Säugetiere genannt. Im südlich angrenzenden MTB 4406-1 werden be-
züglich der planungsrelevanten Säugetierarten die Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), der Große Abendsegler (Nyctalus noctula), die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
und die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) aufgeführt. Es ist allerdings davon auszu-
gehen, dass die Artenliste bzgl. der vorkommenden Fledermausarten unvollständig ist. Dies 
ist in der Regel auf Erfassungslücken zurückzuführen. 
 
Eine vollständige Liste der im MTB-Quadranten auf den Lebensraumtyp „Gärten, Parkanla-
gen, Siedlungsbrachen“ selektierten Arten ist im Anhang 8.1 aufgeführt. Für den Typ „Gär-
ten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen“ werden 19 planungsrelevante Vogelarten aufgelistet, 
die potenziell vorkommen können. Gemäß Grüneberg & Sudmann et al. (2013) kommen im 
Quadranten auch die drei Arten Dohle, Haussperling und Mauersegler vor, die im Kreis We-
sel aufgrund ihrer Neigung zum Brüten in Kolonien ebenfalls als planungsrelevant angese-
hen werden. 
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Eine Abfrage des Fundortkatasters ergab keinerlei Hinweise auf Vorkommen planungsrele-
vanter Arten im Umfeld. 
 
Der Bereich des Plangebietes ist als Nahrungshabitat für Fledermäuse geeignet. Da im un-
mittelbaren Umfeld zahlreiche Gärten und Grünflächen vorhanden sind und der Eingriffsbe-
reich sehr kleinflächig, ist der Wegfall eines essenziellen Nahrungshabitats mit hinreichender 
Sicherheit auszuschließen. Das Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für 
Fledermäuse kann für das Plangebiet ebenfalls ausgeschlossen werden, da hierfür keine 
geeigneten Strukturen vorhanden sind. 
 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten können für die planungsrelevanten Vogelarten ausge-
schlossen werden, da entsprechende Habitate nicht vorhanden sind. Für Bluthänfling, Feld-
sperling, Gartenrotschwanz, Nachtigall und Turteltaube sind die Grünbereiche zu klein und 
liegen unter der gängigen Reviergröße oder es fehlen geeignete Nistplätze (vgl. Flade 1994, 
Bauer et al. 2005). Für die Arten Eisvogel, Kuckuck und Rebhuhn sind keine geeigneten Ha-
bitate vorhanden, auch die Freifläche gegenüber der Friedrichsfelder Straße ist aufgrund von 
Störungen durch Spaziergänger und Hunde ungeeignet. Die vorhandenen Baumbestände 
sind sehr jung und weisen keine Horste und Baumhöhlen auf, so dass Bruten von Habicht, 
Sperber, Star, Steinkauz, Turmfalke, Waldkauz und Waldohreule ausgeschlossen sind. Da 
im Plangebiet keine Gebäude vorhanden sind, sind auch an oder in Häusern brütende Arten 
nicht betroffen (z. B. Dohle, Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und 
Schleiereule). Diese Arten konnten auch an den benachbarten Gebäuden nicht festgestellt 
werden. Jahreszeitlich bedingt fehlte der Mauersegler, der evtl. an den benachbarten Ge-
bäuden brüten könnte, dort aber vom Planvorhaben nicht beeinträchtigt wird. 
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen eignen sich lediglich für eine Besiedlung mit nicht pla-
nungsrelevanten Vogelarten (während des Ortstermins beobachtet wurden Amsel, Blaumei-
se, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp; hinzu-
kommen können noch Buchfink, Grünfink, Mönchsgrasmücke und Singdrossel). Alte Nester 
stammten von Amsel und Ringeltaube. Im Umfeld brüten noch Elster, Rabenkrähe und Mäu-
sebussard, die jedoch alle vom Planvorhaben nicht betroffen sind. 
 
Für ein Vorkommen weiterer nach Anhang IV der FFH-RL geschützter Arten gibt es keine 
Hinweise, da Vorkommen dieser Arten aufgrund der Habitatstrukturen ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Für das Bebauungsplan-Verfahren konnten insgesamt Konflikte mit den Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Durch 
den Bau einer Polizeiwache im betreffenden Bereich kommt es zu keinem Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen und planungsrelevanten Vogelarten. 
 
Gemäß dem Ergebnis der Artenschutzprüfung sind Rodungsarbeiten außerhalb der Brutzeit 
(also im Zeitraum 1. Oktober bis 28./29. Februar) durchzuführen, um Gelege und Jungvögel 
der nicht planungsrelevanten Vogelarten zu schützen und zur Verhinderung eines Verstoßes 
gegen §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, da diese für alle europäischen Vo-
gelarten gelten. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Da durch die Bauaktivitäten keine in der Umgebung vorkommenden planungsrelevanten Ar-
ten gestört werden können, (Vorbelastung durch den Siedlungsbereich, keine Vorkommen in 
direkter Nachbarschaft) gelten nach ASP keine Bauzeiteneinschränkungen. 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine negativen Auswirkungen auf lokale 
Populationen von Tierarten zu erwarten. Insbesondere ist die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu 
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schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für keine Population 
einer planungsrelevanten Art betroffen. 
 
Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen werden mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. 
 
Die Durchführung der 2. Stufe der Artenschutzprüfung ist nicht erforderlich. 
 
Die mögliche Flächenentwicklung bei einem Verzicht auf die Planung hat voraussichtlich 
relativ wenig Relevanz, weil ein Teil des Plangebietes bereits als Parkplatz genutzt wird und 
die Ruderalfläche bereits heute planungsrechtlich als Reines Wohngebiet mit zum Teil über-
baubaren Grundstücksflächen festgesetzt ist. 
 
Aufgrund der relativ isolierten Lage des Plangebietes zwischen der Wohnbebauung bieten 
sich unter dem Aspekt des Schutzgutes Tiere und Pflanzen keine zielkonformen Planalterna-
tiven an, die wesentlich geringere Auswirkungen erwarten lassen. 
 
Da es sich bei der Aufstellung des Bebauungsplanes um ein beschleunigtes Verfahren im 
Sinne von § 13a BauGB handelt, sind Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und 
Landschaft nicht erforderlich. 
 
Es wird jedoch festgesetzt, dass je 8 zu errichtende Stellplätze ein Baum zu pflanzen ist. 
Dabei sollen nur einheimische Laubgehölze bzw. Obstbäume zulässig sein. Darüber hinaus 
soll die Rückwand einer überdachten Stellplatzanlage (Fläche 1) durch Fassadenbegrünung 
eingegrünt werden. Diese Maßnahmen mindern die Auswirkungen durch die Planung. 
 

3.4.2 Schutzgut Landschaftsbild (§1 (6) Nr.5 und 7 a BauGB) 

Durch die Planung wird nur ein zweigeschossiges Gebäude mit Staffelgeschoss zugelassen. 
Dieses fügt sich in die in der Nachbarschaft vorhandene mehrgeschossige Bebauung prob-
lemlos ein. Es gibt keine relevante Wahrnehmung der geplanten Maßnahmen aus der weite-
ren Umgebung.  
 
Durch die Planung werden auch keine Eingriffe in Vegetationsbestände oder Bausubstanz 
ermöglicht, welche bis dahin prägende Elemente des Landschaftsbilds darstellten. Lediglich 
einige Bäume müssen gefällt und Ruderalvegetation beseitigt werden. Das Plangebiet befin-
det sich in einer Insellage und hat für das Landschaftsbild eine sehr untergeordnete Bedeu-
tung. Aus diesem Grunde kann auf eine tiefergehende Betrachtung des Schutzguts "Land-
schaftsbild" verzichtet werden. 
 

3.4.3 Schutzgut Boden (§ 1 a (2) und § 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Böden stellen naturwissenschaftlich Naturkörper dar, die als vierdimensionale (Raum, der 
einer zeitlichen Entwicklung unterliegt) Ausschnitte aus der Erdkruste Ort einer Durchdrin-
gung von Gestein, Wasser, Luft und Lebewesen sind.  
 
Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) nennt die folgenden Bodenfunktionen: 
 
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-

men, 
 

- Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreis-
läufen, 
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- Abbau-, Ausgleichs-, Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers, 

 
- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und 
 
- Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, Standort 

für land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Standort für sonstige wirtschaftliche und 
öffentliche Nutzung, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

 
Rechtlich wird der Schutz des Bodens in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und in § 1a Abs. 2 BauGB 
geregelt. Demnach ist er ein zu schützender Umweltbelang. Mit ihm soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden. Sparsam ist als geringer oder wenig Verbrauch an Boden, scho-
nend als ein pfleglicher Umgang mit Boden zu verstehen. Bodenversiegelung und damit In-
anspruchnahme von Fläche soll auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden.  
 
Dabei kann sich im Einzelfall ein Konflikt zwischen einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden durch eine verdichtet angestrebte Bebauung und einem schonenden Umgang durch 
eine locker angestrebte Bebauung ergeben. 
 
Im Plangebiet befinden sich Böden mit mittlerer Bodenwertzahl und geringer Filterwirkung. 
Die Böden selbst sind also nicht sehr hochwertig. 
 
Durch die Planung wird das Maß möglicher Bodenversiegelung erhöht. Die wesentlichen 
Eingriffe in den Boden sind jedoch bereits in der Vergangenheit durch menschlichen Einfluss 
erfolgt bzw. planungsrechtlich zulässig.  
 
So ist die östlich gelegene Parkplatzfläche zum größten Teil versiegelt. Auf der westlich ge-
legenen Ruderalfläche ist bereits heute eine Versiegelung von 60 % zulässig, da die pla-
nungsrechtlich zulässige GRZ bei 0,4 liegt und diese durch Nebenanlagen u.ä. um 50 % 
überschritten werden darf. Durch den Bebauungsplan wird die GRZ auf 0,6 erhöht und die 
VersiegelungsGRZ, das heißt der Anteil, der durch Gebäude, Nebenanlagen, Stellplätze und 
Garagen versiegelt werden darf, wird auf 0,9 festgesetzt. Dieser hohe Wert wird dadurch 
reduziert, dass es bei dem Bau der Stellplätze zur Verwendung von Rasengittersteinen oder 
Ökopflaster kommen soll. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
Mit erheblichen Eingriffen in das Schutzgut Boden braucht hier nicht gerechnet zu werden; 
Altablagerungen werden im Abschnitt 3.3.7.4 "Altlasten" betrachtet. 
 
Auf der Ruderalfläche und den Pflanzflächen entlang des Parkplatzes wird Boden versiegelt.  
 
Grundsätzlich geht Boden aufgrund seiner Bedeutung für die Biotopentwicklung, die Boden-
tiere (Pflanzen/Tiere) als Schadstoffsenke und Grundwasserfilter Wechselwirkungen ein. Die 
Versiegelung des Bodens durch die Planung führt zu einem Verlust dieser Funktionen, die 
aufgrund der fehlenden Vermehrbarkeit von Boden maximal abzumildern, aber nicht zu er-
setzen sind.  
 
Ein Verzicht auf die Planung würde die heutige Situation weitestgehend erhalten, was den 
Bodenfunktionen zu Gute käme, der Zielsetzung der Planung nach Schaffung einer Gemein-
bedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Polizei jedoch entgegenstünde. 
 

S
ei

te
41

4
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



  Anlage 5 zur Drucksache 16/1205 DS 
Stadt Voerde – Der Bürgermeister  Seite 26 
Fachdienst 6.1  05.08.2020 
___________________________________________________________________________ 

 

Durch die Planung wird der Boden beseitigt, versiegelt und verdichtet, was zu einem Verlust 
seiner Funktionen als Biotopfläche, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie seinen Filter-
funktionen für das Niederschlagswasser führt.  
 
Zielkonforme Planalternativen würden nur dann zu geringeren Auswirkungen führen, wenn 
bereits versiegelte, jedoch nicht mehr benötigte Flächen in Anspruch genommen würden. 
Dies ist hier teilweise durch die Umnutzung der öffentlichen Parkplatzanlage in Stellplätze für 
die Polizei der Fall. Insoweit werden zumindest teilweise unversiegelte Flächen vor Versiege-
lung bewahrt. 
 
Des Weiteren soll, um die weitere Bodeninanspruchnahme an anderer Stelle zu minimieren, 
das Nutzungsmaß im Plangebiet der GRZ inklusive Stellplätze und Nebenanlagen auf 0,9 
festgesetzt werden.  
 
Letztendlich verbleibt teilweise der Verlust von natürlichen Böden.  

3.4.4 Schutzgut Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, § 1a Abs. 2 BauGB) 

Die Auswirkungen der Bauleitplanung führen im Allgemeinen zur Inanspruchnahme von Flä-
chen für städtebauliche Zwecke, insbesondere für die bauliche und sonstige Nutzung. Das 
Schutzgut „Fläche“ ist dabei als natürliche Ressource zu berücksichtigen und nachhaltig zu 
schützen. 
 
Die Auswirkungen auf die „Fläche“ sind in § 1 BauGB in Form eines Planungsgrundsatzes 
aufgeführt. Des Weiteren sind in § 1a BauGB in besonderem Maß Abwägungsdirektiven ge-
regelt, die bei der Aufstellung eines Bauleitplanes umfassend berücksichtigt werden müssen. 
Darüber hinaus enthält § 1 Abs. 5 BNatSchG die Forderung, dass die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im Innenbereich 
Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich hat. 
 
Demgemäß soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
der Nachverdichtung und anderer ähnlicher Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Es 
soll zukünftig zu einer Verringerung der Inanspruchnahme von Fläche durch bauliche Nut-
zungen kommen. Sparsam ist als geringer oder wenig Verbrauch an Fläche, schonend als 
ein pfleglicher Umgang mit Fläche bzw. Boden zu verstehen. Bodenversiegelung und damit 
Inanspruchnahme von Fläche soll auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. 
 
Dabei kann sich im Einzelfall ein Konflikt zwischen einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden durch eine verdichtet angestrebte Bebauung und einem schonenden Umgang durch 
eine locker angestrebte Bebauung ergeben. 
 
Im gegebenen Fall soll sehr sparsam mit Grund und Boden umgegangen werden. Deshalb 
soll die Fläche des Plangebietes sehr intensiv genutzt werden. Würde die Polizeiwache auf 
einem anderen, größeren Grundstück im Rahmen eines schonenderen Umgangs mit Grund 
und Boden realisiert, würde mehr Fläche verbraucht, was der Zielsetzung des sparsamen 
Umgangs mit Boden zuwiderliefe. 
 
Die städtebauliche Entwicklung der Innenentwicklung hat einen besonderen Stellenwert. Da-
bei sollen zunächst Baulücken geschlossen sowie ein Flächenrecycling vorgenommen wer-
den vor einer Entwicklung im Außenbereich. Im konkreten Fall wird der Nutzung sehr stark 
baulich geprägter Bereiche Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
eingeräumt. Zum Teil wird bereits derzeit versiegelte Fläche für die zukünftige Nutzung ge-
nutzt.  
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Dabei soll es um eine qualitativ hochwertige Innenentwicklung gehen. Das Vorhaben ent-
spricht damit den Zielen einer Verringerung der Inanspruchnahme von Fläche im Außenbe-
reich bei einer hochwertigen Innenentwicklung. 
 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Fläche von 1.118 qm. Diese wird zum Teil als Park-
platz genutzt, zum Teil ist sie ungenutzt und mit Ruderalvegetation bestanden. Planungs-
rechtlich ist auf Letzterer zur Zeit eine Bebauung zulässig. Durch die Planung wird die Ge-
samtfläche einer Bebauung zugeführt. Die Gesamtversiegelung wird bei ca. 90 % liegen. Um 
die Polizeiwache an diesem Standort verwirklichen zu können, ist eine geringere Grund-
stücksausnutzung nicht möglich. 
 

3.4.5  Schutzgut Wasser (§ 1 (6) Nr. 7 a und g, 8 e, 12 BauGB) 

Wasser ist ein abiotischer Bestandteil des Naturhaushaltes. Es nimmt in verschiedenen 
Formen am natürlichen Wasserhaushalt teil und erfüllt wesentliche Funktionen wie 

 Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, 

 Transportmedium für Nährstoffe oder 

 belebendes und gliederndes Landschaftselement. 
 

Neben diesen ökologischen Funktionen bilden Grund- und Oberflächenwasser eine wesent-
liche Existenzgrundlage für den Menschen, zum Beispiel zur Gewinnung von Trink- und 
Nutzwasser, für die Fischerei, für Erholungszwecke sowie als Vorfluter für die Entwässerung.  
Das Schutzgut Wasser lässt sich in die Teilschutzgüter "Grundwasser" und "Oberflächenge-
wässer" unterteilen; Oberflächengewässer bestehen wiederum aus Fließgewässern und ste-
henden Gewässern. 
 
Die Grundwassersituation im Gebiet der Stadt Voerde ist im Wesentlichen geprägt von der 
Existenz mächtiger, wasserdurchlässiger quartärer Bodenschichten, die mehr oder weniger 
vollständig wassergesättigt sind (Porengrundwasserleiter). Die regionale Hauptgrundwas-
serströmung folgt dem Rheinlauf; auf Grund des Gefälles von den Hängen der Mittelterrasse 
ist die Grundwasserströmung in Voerde auf den Rhein bzw. teilweise auf die Lippe hin ge-
richtet. 
 
Die Grundwasserflurabstände betragen im Bereich der Auen- und Bruchlandschaften, also 
im Gebiet der Rheindörfer und der Ortsteile Voerde und Möllen, durchschnittlich 2-3 m, im 
Bereich der trockenen Niederterrasse, also in den Stadtteilen Spellen und Friedrichsfeld, im 
Durchschnitt 5-8 m.  
 
Der Grundwasserleiter wird durch Bergsenkungen des Steinkohlebergbaus beeinflusst. Die 
hierdurch erforderlichen flurabstandsregulierenden Maßnahmen müssen dauerhaft durchge-
führt werden; sie führen insbesondere in den (grundwasser-) stromauf gelegenen Gebieten 
zu deutlichen Vergrößerungen des Flurabstands. 
 
Wichtigstes Fließgewässer im Stadtgebiet ist der Rhein. Für Natura 2000 nimmt der Rhein 
mit seinen Nebengewässern eine herausragende Funktion als Verbundachse mit einer Viel-
zahl von Kernflächen für verschiedenste wassergebundene Arten und Lebensraumtypen 
wahr. Hierbei steht der Erhalt und die Wiederherstellung des Lebensraumspektrums natur-
naher Fließgewässer und Auen im Vordergrund. Der Rhein ist auch verantwortlich für die im 
ganzen Stadtgebiet vorhandenen Hochwassergefahren.  
 
Als weitere Fließgewässer finden sich in Voerde der Mommbach und der Neue Mommbach 
mit den Nebenläufen Voerder Leitgraben, Möllener Leitgraben und Langenhorster Leitgra-
ben. Dabei ist beim Mommbach eine Wasserführung nur abschnittsweise gegeben, der Neue 
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Mommbach und seine Nebenläufe weisen kaum Wasserführung auf. Der Neue Mommbach 
und seine Nebengewässer sind zum Teil stark verbaut oder sogar verrohrt. Des Weiteren 
sind durch die industrielle Gewinnung von Kies- und Sandvorkommen verschiedene Abgra-
bungsgewässer entstanden.  
 
Im Planbereich werden Oberflächengewässer oder Einleitungen in Oberflächengewässer 
sowie das Maß der möglichen Bodenversiegelung durch die Planung nur geringfügig verän-
dert. Das Plangebiet liegt hier im bereits bebauten Bereich und eine Bebauung der Fläche ist 
planungsrechtlich größtenteils zulässig, so dass die wesentlichen Eingriffe im Hinblick auf die 
Grundwasserneubildung bereits in der Vergangenheit durch menschlichen Einfluss erfolgt 
sind bzw. zulässig waren. 
 
Im Bereich des Plangebietes sowie in dessen Einwirkungsgebiet sind Oberflächengewässer 
nicht vorhanden. Durch die geplante Nutzung wird die Versiegelung recht hoch sein, so dass 
der Aspekt der Grundwasserneubildung berührt wird. Die Einleitung von Niederschlagswas-
ser in den Untergrund ist allerdings nur teilweise möglich, da durch die intensive Ausnutzung 
des Plangebietes Fläche hierfür fehlt.  
 
Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde durch das Büro Dr. T. Böcke, Thyssenstraße 
123 – 125, 46535 Dinslaken geprüft. Demnach kann das Niederschlagswasser versickert 
werden. 
 
Vorgesehen ist, das unverschmutzte Niederschlagswasser der Dachflächen der Gebäude 
vor Ort über Rigolen unter den Stellplätzen oder deren Zufahrten zu versickern. Dies ist ein 
Beitrag, um die Grundwasserneubildungsrate so wenig wie möglich zu verringern. Das ggf. 
verschmutzte Niederschlagswasser der Stellplätze kann nur über die belebte Bodenzone 
versickert werden. Aus diesem Grund werden die Stellplätze in Ökopflaster oder mit Rasen-
gittersteinen ausgebildet. Das auf den übrigen Flächen anfallende Niederschlagswasser (Zu-
fahrten) kann in den Kanal abgeführt werden, da Fläche für eine Versickerung über die be-
lebte Bodenzone nicht zur Verfügung steht. Ein Teil des Bodens unter den Versickerungsan-
lagen ist gemäß Bodengutachten auszutauschen. 
 
Wechselwirkungen weist das Schutzgut Wasser grundsätzlich durch seine Bedeutung für die 
Biotopentwicklung, für Trinkwasser, für die Erholung (Mensch) und den Wärmehaushalt der 
Luft (Luft/Klima) auf.  
 
Ein Verzicht auf die Planung würde voraussichtlich zu einer Beibehaltung der bestehenden 
planungsrechtlichen Situation und zu einer Versiegelung des westlichen Baugebietes von bis 
zu 60 % führen, der östliche Teil des Gebietes ist bereits zu wesentlichen Teilen versiegelt. 
 
Durch die Planung erhöht sich der Anteil der maximal versiegelbaren Flächen im Bereich des 
Plangebietes. Durch die intensive Versiegelung und ggf. die teilweise Ableitung des Nieder-
schlagswassers wird sich die Grundwasserneubildungsrate im Planbereich verringern. Der 
Einsatz von Ökopflaster oder von Rasengittersteinen kann dazu beitragen, die Auswirkungen 
dieser hohen Versiegelung zu verringern. Auf die Betrachtung der Auswirkungen auf die Bio-
topentwicklung kann hier verzichtet werden, da von einer fast vollständigen baulichen Nut-
zung auszugehen ist.  
 
Plankonforme Alternativen bestünden in einer Erhöhung des Anteils der potentiellen Versi-
ckerungsflächen auf den Grundstücken. Das würde jedoch bedeuten, dass weniger Fläche 
zur Verfügung steht, so dass im Endergebnis die Polizeiwache an diesem Standort nicht 
verwirklicht werden könnte.  
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3.4.6 Schutzgut Klima und Luft ( § 1 (5), (6) Nr. 7 a, e, g, h BauGB) 

Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB dazu betragen, insbesondere den Klima-
schutz und die Klimaanpassung in der Stadtentwicklung zu fördern. Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 
werden (§ 1a Abs. 5 BauGB). Dabei ist demnach dieser Grundsatz in der Abwägung bei der 
Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen in besonderem Maß zu berücksichtigen 
und entsprechend in der Begründung darzustellen. Klimaschutz bedeutet dabei den Schutz 
des Klimas vor nachteiligen Veränderungen. 
 
Das Stadtgebiet von Voerde ist aufgrund seiner baulichen Struktur verhältnismäßig gut 
durchlüftet und zeichnet sich durch ein ausgeglichenes Klima aus. Es ist geprägt von milden 
Wintern und verhältnismäßig kühlen Sommern. 
 
Die Sonnenscheindauer und die Niederschlagsintensität sind verhältnismäßig gering.  
 
Die überwiegenden Flächen liegen in der Wuchsklimastufe „ziemlich mild“. Die durchschnitt-
liche Jahresmitteltemperatur entspricht 8,5 bis 9,0 °C. Die besiedelten Gebiete der Stadt 
Voerde sowie der Ortsteile Spellen und Friedrichsfeld (überwiegend locker bebaute durch-
grünte Wohngebiete) befinden sich mit einer Jahresmitteltemperatur von 9,0 bis 9,5 ° C in 
der Wuchsklimastufe „mild“. Die geringfügigen Unterschiede in der Lufttemperatur zwischen 
unbebauter und bebauter Fläche werden sowohl durch die relativ geringe Verdichtung des 
Raumes als auch durch den sehr guten Luftmassen- und Temperaturaustausch bewirkt. 
 
Gewerbe- und Industrieflächen, insbesondere der Kraftwerksstandort, die Gewerbe -und 
Industrieflächen im Ortsteil Friedrichsfeld und das Industriegebiet der Aluminiumhütte, bewir-
ken aufgrund der starken Flächenversiegelung eine zusätzliche Aufheizung und aufgrund der 
Gebäudestruktur eine Änderung der Windverhältnisse. Die Waldfläche zwischen dem Ortsteil 
Möllen und der Stadt Dinslaken filtert Luftschadstoffe. 
 
Nachts verursachen die Wasserflächen des Rheins, die sich tagsüber nur gering erwärmen 
und nachts nur geringfügig abkühlen, eine Erhöhung der Lufttemperatur. 
 
Die Hauptwindrichtung ist Südwest, untergeordnet auch Nordost. 
 
Durch die Planung werden keine neuen, für Luftaustauschbeziehungen relevanten Gebäu-
destrukturen oder hinsichtlich der Bodenerwärmung wirksamen erheblichen Veränderungen 
der Bodenversiegelung ermöglicht. Das Plangebiet liegt im bereits besiedelten Bereich mit 
Geschosswohnungsbau, so dass die wesentlichen Eingriffe bezüglich des Schutzgutes Kli-
ma und Luft bereits in der Vergangenheit durch menschlichen Einfluss erfolgt sind.  
 
Das Plangebiet selbst ist im Osten durch den vorhandenen Parkplatz stark versiegelt, im 
westlichen Teil auf der Ruderalfläche ist eine Versiegelung von 60 % bereits derzeit zulässig. 
 
Da das Hauptgebäude durch ein Flachdach nach oben abgeschlossen wird, kann und soll es 
zur Gewinnung von Solarenergie kommen.  
 
Durch die Ost-West-Orientierung des Hauptgebäudes wird passive Solarnutzung genutzt, 
das bedeutet, dass durch eine lange Gesamtbesonnungsdauer die Fenster der langen Ge-
bäudeseite die Solarenergie einfangen und sie im Inneren des Gebäudes gespeichert wird. 
 
Mit erheblichen Eingriffen in das Schutzgut braucht daher insgesamt nicht gerechnet zu wer-
den. 
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Die Untersuchung der Vorbelastungssituation im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 109 „Kraftwerk Voerde“ zeigte, dass bestimmte einzelne Schadstoffe im 
hiesigen Raum bereits Konzentrationswerte erreicht haben, die die genannten Umweltstan-
dards z.T. deutlich überschreiten. Es handelt sich im Wesentlichen um bestimmte Schwer-
metalle wie Blei und Zink; hinsichtlich der Belastung der Luft durch Stickoxide werden die 
anzustrebenden Vorsorgestandards teilweise erreicht oder knapp überschritten. Neben den 
industriellen Emissionen ist allerdings der Kraftfahrzeugverkehr Hauptemittent für Stickoxide. 
Ebenfalls relativ hoch ist nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen die Belastung des 
Raums zwischen Duisburg und Wesel mit chlorierten Kohlenwasserstoffen.  
 
Die festgesetzte Nutzung lässt erhebliche Auswirkungen auf die Veränderung der Schad-
stoffbelastung der Luft nicht erwarten.  
 
Ein Verzicht auf die Planung würde sich nur unwesentlich positiv auf das Klima auswirken.  
 
Durch den möglichen Einsatz von Fernwärme ergibt sich eine klimafreundliche Energiever-
sorgung. Eine Fernwärmeleitung ist in der Friedrichsfelder Straße vorhanden. 
 

3.4.7 Schutzgut Mensch (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Die Situation des und die Auswirkungen auf den Menschen werden an dieser Stelle behan-
delt, weil die vorher genannten Schutzgüter auch die für die Lebensqualität der Menschen 
maßgebende Umwelt wesentlich bestimmen; die Einordnung in die Gliederung stellt selbst-
verständlich keine Rangordnung der Schutzgüter dar. 
 
Die jeweilige komplexe Umweltsituation beeinflusst den einzelnen Menschen über bestimmte 
„Wirkungspfade“: Unmittelbar bewirkt von anderen Menschen z.B. durch Lärm und Erschüt-
terungen, indirekt über die Luft durch Luftschadstoffe oder klimatische Auswirkungen, über 
das Wasser durch Hochwasser- oder sonstige Überschwemmungsgefahren, über den Boden 
hinsichtlich Altlasten und über Natur und Landschaft, was die Aspekte der Erholung in der 
Natur betrifft. Schließlich können durch die Umsetzung der Planung auch Nutzungen besei-
tigt oder beeinträchtigt werden, die für die Bevölkerung bisher eine positive Bedeutung hat-
ten. 
 

3.4.7.1 Lärm und Erschütterungen 
Das Plangebiet ist durch die Nähe zur Friedrichsfelder Straße und die Bahnlinie lärmvorbe-
lastet. Auch führen die privaten Stellplätze vor dem Gebäude Im Osterfeld 31 – 37 zu Beein-
trächtigungen. 
 
Die Polizeiwache kann insbesondere durch den verursachten Lärm durch Sirenen und Besu-
cherverkehr Auswirkungen auf die in der Nachbarschaft wohnenden Menschen haben.  
 
Im Umfeld des Plangebietes sind Wohnhäuser in Form von Geschosswohnungsbau vorhan-
den. Diese Baugebiete sind als Reine Wohngebiete planungsrechtlich festgesetzt.  
 
Das Lärmgutachten hat ergeben, dass durch die Polizeistation der Grenzwert nachts an ei-
nem Messpunkt (Im Osterfeld 35) um 2 dB überschritten wird. Im Bebauungsplan wurden 
Maßnahmen zur Lärmminderung festgesetzt. Weitere Maßnahmen sind nicht möglich oder 
wären unverhältnismäßig. Die Überschreitung der Werte um 2 dB wird zugleich als zumutbar 
und sozialadäquat eingestuft. 
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Das Martinshorn wird im Plangebiet eine nur seltene Lärmquelle sein, da es nur im Notfall 
eingeschaltet werden darf und zudem viele Einsatzfahrten nicht von der Wache, sondern von 
anderen Einsatzorten her durchgeführt werden. 
 
Nähere Einzelheiten zum Lärmschutz sind dem Kapitel 2.2 zu entnehmen. 
 
Erschütterungen sind lediglich im Zuge der Bauphase zu erwarten. 
 
Im bereits genutzten Planbereich ändert auch die Nullvariante die bestehende Situation hin-
sichtlich Lärm und Erschütterungen kaum.  
 

3.4.7.2 Lufthygiene und Klima 
Die Vorbelastungssituation sowie die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Klima 
und Luft sind bereits in dem entsprechenden Kapitel 3.4.6 behandelt worden, wobei hinsicht-
lich der anzulegenden Vorsorgewerte neben den Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen auch 
diejenigen auf die menschliche Gesundheit betrachtet worden sind. Insoweit wird darauf 
verwiesen. 
 

3.4.7.3 Elektromagnetische Felder 
Elektromagnetische Felder treten im Zusammenhang mit starken Strömen und hohen Span-
nungen (Hochspannungsfreileitungen) und bei Antennenanlagen auf. Im Stadtgebiet sind 
Sendestationen für den Mobilfunk an zahlreichen Stellen vorhanden. Für deren Zulassung ist 
ein gesondertes Verfahren erforderlich, das sicherstellt, dass nachteilige Auswirkungen auf 
die Wohnbevölkerung vermieden werden. Insofern ist eine Regelung im Rahmen der Bau-
leitplanung nicht erforderlich. 
 
Obwohl schädigende Auswirkungen elektromagnetischer Felder bei Hochspannungsleitun-
gen bisher nicht nachgewiesen sind, sollten Wohnungen im unmittelbaren Auswirkungsbe-
reich aus Gründen der Vorsorge möglichst vermieden werden.  
 
Im Plangebiet verlaufen keine Hochspannungsleitungen. 
 

3.3.7.4. Altlasten 

In der Digitalen Bodenbelastungskarte des Kreises Wesel ist für das Plangebiet kein Altlas-
tenverdacht eingetragen. Altlasten oder Altablagerungen sind demnach nicht zu erwarten. 

 

3.3.7.5   Schutzgut Hochwasserschutz und –vorsorge, insbesondere Vermeidung 
und Verringerung von Hochwasserschäden (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 

 
§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB, der die Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes in 
der Bauleitplanung regelt, ist eine eigenständige bodenrechtliche Regelung. Sie beinhaltet, 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Hochwasserschutzes nach den all-
gemeinen Grundsätzen zu berücksichtigen. 
 
Gewässer mit einem Hochwasserrisiko für Voerde sind die Emscher, der Lohberger Entwäs-
serungsgraben, der Rhein und der Rotbach.  
 
Förmliche Überschwemmungsgebiete sind durch Rechtsverordnung festgelegte Gebiete, 
zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser 
überschwemmt oder durchflossen oder die für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung 
beansprucht werden. In keiner dieser Verordnungen für Voerde sind größere Flächen in Vo-
erde oder gar Gebäude betroffen. 
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Für die als Risiko eingestuften Abschnitte des Rheins wurden durch die Bezirksregierung 
Düsseldorf gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz Hochwassergefahrenkarten und Hochwas-
serrisikokarten erstellt (www.flussgebiete.nrw.de; www.uvo.nrw.de). Die Hochwasserrisiko-
karten zeigen für Szenarien für Extremereignisse, für Hochwasser mit mittlerer Wahrschein-
lichkeit (statistisch alle 100 Jahre) und Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit Hochwas-
serszenarien auf, wo Einwohner oder Schutzgebiete betroffen wären, wo Kulturobjekte ge-
fährdet wären und wo Gefahrenquellen für Industrieanlagen vorliegen. 
 
Ein Teil des Rheinvorlandes liegt demnach in Flächen, die bis zu einem gewissen Hochwas-
serstand durch Deiche und andere Anlagen geschützt sind.  
 
Ggf. reichen bei seltenen Extremhochwassern diese Schutzanlagen nicht aus. Dabei sind 
unter einem Extremhochwasser solche Szenarien zu verstehen, die beispielsweise ein Ver-
sagen von Hochwasserschutzeinrichtungen oder eine ungünstige Kombination seltener 
Hochwasserereignisse und Abflussbeeinträchtigungen baulicher und sonstiger Art wie bei-
spielsweise Bauwerksversagen darstellen. 
 
Aus den o.g. Gewässern sind bei einem Hochwasser hoher Wahrscheinlichkeit Über-
schwemmungen in den Ortslagen Götterswickerhamm und Möllen mit einer Betroffenheit von 
weniger als 100 Einwohnern zu erwarten, wenn die Schutzanlagen brechen sollten. Bei ei-
nem Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit vergrößern sich in einem solchen Fall die po-
tentiell überschwemmten Bereiche. 
 
Bei allen Szenarien sind Wasserschutzgebiete, Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete betrof-
fen. 
 
Für Risikogebiete sind gemäß § 78b Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten bei der Ausweisung von Baugebieten im Außenbereich sowie bei 
der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen für nach § 30 Abs. 1 und 2 
BauGB oder nach § 34 BauGB zu beurteilende Gebiete insbesondere der Schutz von Leben 
und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Diese Gebiete können bei einem extremen Hochwasser-
ereignis sowie bei Versagen von Hochwasserschutzanlagen auch bereits bei einem häufigen 
oder mittleren Hochwasser überflutet werden.  
 
Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der bei einem Extremhochwasser des Rheins oder bei 
einem Bruch der Deiche überflutet werden könnte (HQ extrem). Besondere Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz sind auf Grund der Unwahrscheinlichkeit einer Überschwemmung 
nicht erforderlich. 
 
Es wird jedoch gemäß § 9 Abs. 6a BauGB eine nachrichtliche Übernahme in den Plan auf-
genommen, dass der Bereich des Plangebietes in einem Risikogebiet außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten im Sinne von § 78d Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz liegt. 
 

3.3.7.6 Erholung 
Die Landschaft als Teil der natürlichen Umwelt dient zugleich dem Menschen als Erholungs-
raum. Dabei umfasst der Begriff Erholung aus räumlicher Sicht unterschiedliche Bereiche: für 
die tägliche "Feierabenderholung" ist das unmittelbare Wohnumfeld mit den ohne großen 
Aufwand fußläufig erreichbaren Bereichen von Bedeutung. Größere Spaziergänge oder 
Fahrradausflüge erschließen weitere Räume am Wochenende. Besonders attraktive Gebiete 
wie z.B. die Mommniederung, der Wohnungswald oder angrenzend auf dem Gebiet der Ge-
meinde Hünxe die Auskiesungsseen am Tenderingsweg oder die Kaninchenberge sind da-
gegen Ziel auch vieler Menschen aus anderen Gemeinden; sie haben eine regionale Bedeu-
tung.  
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Neue Baugebiete müssen daher zunächst daraufhin überprüft werden, ob sie wichtige Erho-
lungsbereiche in Anspruch nehmen oder beeinträchtigen; handelt es sich um Wohngebiete, 
muss gleichzeitig sichergestellt werden, dass auch Gelegenheit zur Naherholung geboten 
wird. 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Bereich, der auch dann keine Erholungsfunkti-
on aufweisen würde, wenn auf die Planung verzichtet würde. 
 

3.3.7.7 Katastrophenschutz (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Auswirkungen auf die Belange von Mensch und Umwelt, die auf Grund der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 
sein könnten, sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB bei der Planung zu berücksichtigen, un-
abhängig davon, ob das Störfallrecht des Bundesimmissionsschutzgesetzes anzuwenden ist. 
 
Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen, liegen in Voerde im Wesentlichen im Norden 
im Bereich des Hafens und in dessen Umgebung, an einzelnen Standorten im Rheinvorland 
sowie im Süden in der Umgebung des ehemaligen Kraftwerksstandortes. Weitere Betriebe 
befinden sich in Hünxe, Wesel und Dinslaken in der Nähe zur Stadtgrenze von Voerde. 
 
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen oder von schweren Unfällen im Sinne der Seveso-III-Richtlinie hervorgeru-
fenen Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-
biete sowie auf sonstige schutzwürdige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete oder unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 
wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie 
möglich vermeiden werden. Diese Abwägungsdirektive ist bei der Bauleitplanung umfassend 
in der Abwägung zu berücksichtigen. Von der Störfall-Kommission beim Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wurden „Empfehlungen für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im 
Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG) herausgegeben 
(www.kas.bmu.de). Darin enthalten sind Abstandsempfehlungen. 
 
Im Plangebiet und dessen Umgebung sind keine Anlagen vorhanden oder zulässig, die Un-
fälle oder Katastrophen wie Explosionen oder starke Brände hervorrufen können. Die vorge-
schriebenen Abstände zwischen den nächstgelegenen Störfallanlagen und dem Plangebiet 
werden eingehalten. Darüber hinaus ist mit Erdrutschen oder Erdbeben nicht zu rechnen. 
 
Im Hinblick auf den Katastrophenschutz ist die Planung insoweit unbedenklich. 
 

3.4.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Kulturgüter im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind Zeugnisse menschlichen Handelns 
ideeller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Menschen be-
deutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der Kultur-
landschaft beschreiben und lokalisieren lassen. 
 
Unter dem Begriff Kulturgut sind zusammengefasst: 
- schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler 
- historische Kulturlandschaften 
- Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart 
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Weitere Objekte, die geschichtlich bedeutsam oder prägend für das Ortsbild sind, eine Be-
deutung für andere Schutzgüter haben (wie z.B. Ruinen als Lebensraum für bestimmte Tie-
re) oder bei deren Beeinträchtigung nachteilige Auswirkungen auf andere Schutzgüter zu 
erwarten sind, zählen zu den „sonstigen Sachgütern“. 
 
Durch die Planung sind Kulturgüter und sonstige Sachgüter nicht betroffen.  
 
Veränderungen durch die Planung beziehen sich auf die planungsrechtliche Zulässigkeit der 
Bebauung. Visuelle Störungen im Umfeld werden dadurch nicht erzeugt. Plankonforme Al-
ternativen sind daher nicht zu prüfen.  

3.5 FFH- bzw. Vogelschutzgebiete 

Nach Art. 3 Abs. 1 FFH-Richtlinie ist ein kohärentes europäisches Netz besonderer Schutz-
gebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten. Dieses Netz umfasst Gebiete mit 
natürlichen Lebensräumen und Habitaten für Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftli-
chem (d.h. europäischem) Interesse sowie die auf Grund der Vogelschutzrichtlinie ausge-
wiesenen besonderen Schutzgebiete.  
 
Lediglich in bestimmten Einzelfällen, bei denen die Fernwirkung von außerhalb der Schutz-
gebiete liegenden Baugebieten so stark ist, dass sie den Schutzzweck solcher Gebiete be-
einflussen können, ist eine gesonderte Verträglichkeitsprüfung bei der Aufstellung oder Än-
derung eines Bebauungsplanes erforderlich. Das ist bei Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 137 nicht erforderlich, weshalb eine Auseinandersetzung mit diesen Schutzgebieten in 
diesem Planaufstellungsverfahren nicht explizit erforderlich ist. 
 
Ausführlich wird auf die FFH- und Vogelschutzgebiete im Übrigen in Kapitel 3.2.2 eingegan-
gen. 

3.6 Energieoptimierung 

Bei der städtebaulichen Planung werden keine Festsetzungen getroffen, die Energieoptimie-
rungen (z.B. Solarenergie auf Dachflächen) ausschließen.  
 
Die optimale Dachausrichtung für eine Photovoltaik-Anlage ist die Ausrichtung nach Süden.  
 
Vorgesehen ist die Errichtung eines Flachdaches. Auf diesem kann und soll eine derartige 
Anlage aufgestellt werden. 
 
Durch die Ost-West-Orientierung des Hauptgebäudes wird passive Solarnutzung genutzt, 
das bedeutet, dass durch eine lange Gesamtbesonnungsdauer die Fenster der langen Ge-
bäudeseite die Solarenergie einfangen und sie im Inneren des Gebäudes gespeichert wird. 
 
Denkbar ist, die Energieversorgung mit Hilfe von Fernwärme durchzuführen. Eine entspre-
chende Versorgungsleitung befindet sich in der Friedrichsfelder Straße. Hierdurch würde 
eine klimafreundliche Energieversorgung sichergestellt. 

3.7 Konzeption zur Bewältigung der Umweltfolgen, ökologischer Ausgleich 

Im gegebenen Fall soll sehr sparsam mit Grund und Boden umgegangen werden. Dies ergibt 
eine sehr hohe Ausnutzung des Plangebietes. Hieraus folgt, dass die vorgenannten Umwelt-
folgen im Gebiet nur teilweise ausgeglichen werden können. So ist zum Beispiel eine Versi-
ckerung des Niederschlagswassers nur teilweise möglich. Durch Ersatzpflanzungen entlang 
der Stellplatzanlage soll die erforderliche Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Sträu-
chern zumindest teilweise ausgeglichen werden. Durch die Nutzung von Fernwärme soll eine 
klimafreundliche Energieversorgung sichergestellt werden. 
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Im Übrigen handelt es sich bei dem Plan um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB, so dass ökologische Eingriffe im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes als vor der planerischen Entscheidung erfolgt gelten oder zulässig sind. 
 
Da der Bebauungsplan eine zulässige Grundfläche von 1.150 qm hat und damit unter 20.000 
qm liegt, ist eine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB nicht erfor-
derlich. 

4 Planungsrechtliche Umsetzung 

4.1 Planerische Grundentscheidung 

Der Bebauungsplan widerspricht den Inhalten der hier derzeit rechtskräftigen Bebauungs-
pläne. Es wird jedoch die Entscheidung getroffen, den Bebauungsplan Nr. 137 aufzustellen, 
das festgesetzte Reine Wohngebiet und die Verkehrsfläche zu überplanen und hier Fläche 
für den Gemeinbedarf, öffentliche Verwaltung mit der Zweckbestimmung Polizei festzuset-
zen. Ziel ist die Neuerrichtung einer modernen und bürgernahen Polizeiwache an diesem 
Standort. Dies kann durch die Planung erreicht werden. 
 
Das Gebäude selbst soll im Norden des Gebietes liegen und durch Baugrenzen umfahren 
werden. Dabei werden die überbaubaren Grundstücksflächen so festgelegt, dass das Ge-
bäude einen Mindestabstand von 6 m zur Straßenbegrenzungslinie der Friedrichsfelder 
Straße aufweist und somit die vorhandenen Gebäudekanten Berücksichtigung finden. Zu-
gleich soll ein gewisser Spielraum zur Platzierung des Gebäudes auf dem Grundstück gege-
ben sein. 
 
Die auf dem Flurstück 473 vorhandenen einzelnen Bäume und zahlreichen Sträucher müs-
sen wegfallen. Insoweit muss der Belang von Umwelt, Natur und Landschaft zurückgestellt 
werden. Durch das Neuanpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf dem Gelände der Poli-
zei wird dieser Eingriff abgemildert. 
 
Auch der derzeit im östlichen Teil des Plangebietes vorhandene öffentliche Parkplatz muss 
wegfallen. Dies ist bei Errichtung der Polizeistation unvermeidbar, aber zugleich auch ver-
tretbar, da entlang der Friedrichsfelder Straße und in den umliegenden Straßen des Plange-
bietes ausreichend öffentliche Stellplätze vorhanden sind. 
 
Auch entfällt ein Teil des Weges Im Osterfeld. Diese Verbindung zur Friedrichsfelder Straße 
wird zukünftig über die südlich an das Plangebiet angrenzende Grünfläche geführt. 
 
Des Weiteren sind durch die Planung Leitungen betroffen. Hierzu gehört u.a. ein Schmutz-
wasserkanal, eine Gas-Transportleitung, eine Wasser-Transportleitung, eine Stromleitung, 
die Straßenbeleuchtung und ein Fernmelde-Erdkabel. Diese Leitungen müssen zum Teil 
verlegt werden. 

4.2 Planungsinstrumente 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt.  
 
Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 
BauGB.  
 
Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung darf nach § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB nur im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche von we-
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niger als 20.000 qm festgesetzt ist. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ins-
gesamt umfasst lediglich 1.918 qm, so dass dieses Kriterium für die Zulässigkeit eingehalten 
wird. 
 
Durch die Planänderung darf des Weiteren nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet 
werden, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Auch 
dürfen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genann-
ten Schutzgüter bestehen. Des Weiteren dürfen durch die Planung keine Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) beeinträchtigt werden. Alle diese Forderungen des 
Gesetzgebers sind erfüllt. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten, was die Verfahrensvorschriften angeht, gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB. Im 
gegebenen Fall wird jedoch auf Grund der Bedeutung des Bebauungsplanes für die Stadt 
Voerde vor der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchgeführt sowie eine zweistufige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange. 

4.3 Festsetzungen 

Im Folgenden werden die im Bebauungsplan Nr. 137 getroffenen Festsetzungen dargestellt 
und begründet. 

 

 Planinhalt Begründung 

A. 
Bauplanungsrechtliche Fest-
setzungen gemäß BauGB 
und BauNVO 

 

1. 
Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs 

 

1.1 Plangrenze 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

 

In den Geltungsbereich werden die Flurstücke Gemar-
kung Voerde, Flur 18, Nrn. 473, 467, 470 sowie teil-
weise das Flurstücke 950 und teilweise das Flurstück, 
Gemarkung Voerde, Flur 17, Nr. 328 einbezogen. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass die Polizeiwache 
mit ihren erforderlichen Stellplätzen und deren Zufahr-
ten ordnungsgemäß und funktional errichtet werden 
kann. 

Die umgebenden Grundstücke oder Grundstücksteile 
werden nicht in den Geltungsbereich einbezogen, da 
für sie keine planungsrechtlichen Änderungen vorge-
sehen sind.  

2. Nutzungsart  

2.1 Fläche für den Gemeinbedarf, 
„Öffentliche Verwaltung“, 
Zweckbestimmung Polizei 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

 

Der Planbereich wird als Fläche für den Gemeinbe-
darf, „Öffentliche Verwaltung“ mit der Zweckbestim-
mung Polizei festgesetzt. 

Hierdurch kann die Polizeiwache an dem Standort 
planungsrechtlich realisiert werden. 
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 Planinhalt Begründung 

 

 

3. Bauliche Dichte   

3.1 Grundflächenzahl                           
(§ 19 BauNVO) 

GRZ 0,6 

Es soll eine GRZ von 0,6 festgesetzt werden.  

Hierdurch kann das Grundstück optimal ausgenutzt 
und eine Polizeistation in ausreichender Größe gebaut 
werden. 

3.2 Die zulässige Grundfläche darf 
durch die Grundflächen von 
Garagen und Stellplätzen mit 
ihren Zufahrten bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,9 über-
schritten werden. 

(§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Durch diese Festsetzung soll sichergestellt werden, 
dass ausreichend Stellplätze und Garagen auf dem 
zukünftigen Grundstück der Polizei hergestellt werden 
können.  

Durch die intensive Ausnutzung des Plangebietes und 
um die für eine funktionsfähige Polizeiwache erforder-
lichen Stellplätze herstellen zu können, wäre eine 
VersiegelungsGRZ i.S.v. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
von 0,8, die sich ergeben würde, wenn diese Festset-
zung nicht Teil des Bebauungsplanes würde, zu ge-
ring. Aus diesem Grund wird sie durch diese Festset-
zung auf 0,9 angehoben. 

Um der Bodenversiegelung entgegenzuwirken, sollen 
bei der Herrichtung der Stellplätze Ökopflaster oder 
Rasengittersteine verwendet werden. 

Besondere Auswirkungen auf die Umwelt sind hier-
durch nicht zu erwarten. 

3.3 Zahl der Vollgeschosse als 
Höchstmaß  

(§16, 20 BauNVO) 

II 

Die Polizeiwache benötigt maximal zwei Vollgeschos-
se. Zusätzlich soll ein Staffelgeschoss errichtet wer-
den, das jedoch kein Vollgeschoss sein wird. 

Aus diesem Grund wird die maximale Zahl der Vollge-
schosse auf zwei festgesetzt.  

4. Baugrenzen  

4.1 Baugrenzen  

(§ 23 Abs. 1 BauNVO) 

 

 

 
 

 

Durch die Festlegung der Baugrenzen wird unter Ein-
haltung eines ausreichenden Spielraums die Anord-
nung des Baukörpers innerhalb des Planbereichs be-
stimmt. Die Festsetzung stellt das zentrale Element 
zur Regelung der städtebaulichen Gestaltung dar. Die 
Anordnung des Gebäudes erfolgt unter Berücksichti-
gung der funktionalen Erfordernisse einerseits und mit 
dem Ziel einer geringstmöglichen Beeinträchtigung 
von benachbarten Wohnbereichen und des Ortsbilds 
andererseits.  

Die Baugrenzen werden so festgelegt, dass ein Ab-
stand des Hauptgebäudes von mindestens 6 m zur 
Straßenbegrenzungslinie der Friedrichsfelder Straße 
erhalten bleibt, so dass der Abstand der vorhandenen 
Gebäudekanten aufgegriffen wird. Auch soll das Ge-
bäude auf dem nördlichen Teil des Grundstücks plat-
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 Planinhalt Begründung 

ziert werden. 

Stellplätze und Garagen sind auf den überbaubaren 
und den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig. 

5. Hauptversorgungs- und 
Hauptabwasserleitungen 

 

5.1 Unterirdische Hauptabwasser-
leitung 

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Auf dem Grundstück verläuft ein Schmutzwasserkanal 
DN 250 der Stadt Voerde. Dieser soll in seinem Ver-
lauf erhalten werden. Aus diesem Grund wird er in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

6. Fläche für Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte 

 

6.1 Leitungsrecht 

Entlang der nach A 5.1 festge-
setzten Hauptabwasserleitung 
gilt ein Leitungsrecht zugunsten 
der Stadt Voerde mit einer Brei-
te von 1,20 m beiderseits der 
Trasse. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Auf dem Grundstück der Polizei verläuft ein Schmutz-
wasserkanal DN 250 der Stadt Voerde. Dieser soll 
durch das Hauptgebäude überbaut werden. Aus die-
sem Grund wird ein Leitungsrecht zugunsten der Stadt 
Voerde in den Bebauungsplan aufgenommen. Der 
Schutzstreifen beträgt 2,40 m. Da dies zeichnerisch 
nicht darstellbar ist, wird eine textliche Festsetzung in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Der Kanal ist zu-
sätzlich grundbuchlich zu sichern.  

7. Maßnahmen zum Schall-
schutz 

 

7.1 Errichtung von überdachten 
Stellplätzen und Garagen 

Auf den Flächen 1 und 2 sind 
Garagen oder überdachte 
Stellplatzanlagen als Lärm-
schutz-Hindernisse zu errich-
ten. 

Das Lärmschutz-Hindernis der 
Fläche 1 besteht mindestens 
aus einer westlichen Wand, 
einer südlichen Wand und der 
Überdachung. Das Lärm-
schutz-Hindernis der Fläche 1 
ist mit jeweils durchgehend 
geschlossenen Bauelementen 
(Wände und Dach) über eine 
Mindestlänge von 25,0 m zu 
errichten. Die westliche Wand 
ist mit einer Mindesthöhe von 
25,48 m über NH                                                                                           
N (Bezugshöhe: Parkplatzhöhe 
2,5 m über Gelände) auszufüh-
ren. Die Breite der Überdach-
ung beträgt in der Waagerech-
ten mindestens 5 m und darf 

Es wird ein aktiver Schallschutz auf dem Parkplatz in 
Form von überdachten Stellplatzanlagen bzw. Gara-
gen festgesetzt. Diese sind von der Früh- und Spät-
schicht zu nutzen, so dass ausschließlich aus den 
überdachten Stellplätzen bzw. Garagen An- und Ab-
fahrten während der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) stattfinden. 
Dazu ist eine Anlage über 25 m (Fläche 1) bzw. eine 
Anlage über 10 m (Fläche 2) mit Öffnungen wegge-
richtet von den relevanten Immissionsorten (Im Oster-
feld 35) anzulegen. 

Die Festsetzung bezieht sich zum einen auf die im 
südlichen Teil des Grundstücks östlich der vorhande-
nen Gebäude Im Osterfeld 35 geplanten Stellplätze. 
Die Fläche ist mit Nr. 1 markiert.  

Es sind Garagen auf der gesamten Länge oder eine 
überdachte Stellplatzanlage erforderlich und herzustel-
len. Damit wird sichergestellt, dass insbesondere zur 
problematischen Nachtzeit durch das Türenschlagen 
keine Lärmimmissionen auf die vorhandenen Wohn-
gebäude entstehen. 

Aus dem gleichen Grund wird auf der mit Nr. 2 ge-
kennzeichneten Fläche eine entsprechende Festset-
zung getroffen.  
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die Mindesthöhe von 2,5 m 
über Grund an keinem Punkt 
unterschreiten. Die südliche 
Wand des Lärmschutz-
Hindernisses der Fläche 1 mit 
einer Länge von mindestens 5 
m muss formschlüssig an die 
Überdachung anschließen.  

Das Lärmschutz-Hindernis der 
Fläche 2 besteht mindestens 
aus einer südlichen Wand, 
einer westlichen Wand und der 
Überdachung. Das Lärm-
schutz-Hindernis der Fläche 2 
ist mit jeweils durchgehend 
geschlossenen Bauelementen 
(Wände und Dach) über eine 
Mindestlänge von 10,0 m zu 
errichten. Die südliche Wand 
ist mit einer Mindesthöhe von 
25,48 m über NHN (Bezugs-
höhe: Parkplatzhöhe 2,5 m 
über Gelände) auszuführen. 
Die Breite der Überdachung 
beträgt in der Waagerechten 
mindestens 5 m und darf die 
Mindesthöhe von 2,5 m über 
Grund an keinem Punkt unter-
schreiten. Die westliche Wand 
des Lärmschutz-Hindernisses 
der Fläche 2 mit einer Länge 
von mindestens 5 m muß 
formschlüssig an die Über-
dachung anschließen.  

Die Elemente der Lärmschut-
Hindernisse der Fläche 1 und 2 
müssen jeweils ein Luftschall-
dämm-Maß von mindestens 20 
dB aufweisen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

7.2 Lärmemittierende Geräte 

Lärmemittierende Geräte der 
Kühlungen/ Lüftungstechnik 
haben einen Schallleistungspe-
gel von jeweils höchstens 70 
dB(A) mit einer Absenkung 
während der Nacht (22 - 6 Uhr) 
auf höchstens 65 dB(A) je Ag-
gregat einzuhalten. Die Aggre-
gate haben dem Stand der 
Technik zu entsprechen. Ton-
haltigkeit und tieffrequente Ge-
räusche sind unzulässig.  

Für die außenliegenden Geräte der technischen Ge-
bäudeausrüstung der Polizeiwache werden ebenfalls 
Festsetzungen getroffen, um die angrenzende Wohn-
bebauung zu schützen. 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

7.3 Passiver Schallschutz 

Umgrenzung der Flächen für 
Vorkehrungen gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen nach 
BImSchG: 

Lärmpegelbereiche 

 

Zum Schutz vor Verkehrslärm 
sind passive Lärmschutzmaß-
nahmen in dem gekennzeich-
neten Lärmpegelbereich III und 
IV erforderlich. Sofern nicht 
durch Grundrissanordnung und 
Fassadengestaltung sowie 
durch Baukörperstellung die 
erforderliche Pegelminderung 
erreicht wird, muss die Luft-
schalldämmung die Anforde-
rung gemäß der DIN4109-
1:2018-01, 7 erfüllen. 

Das gesamte, bewertete 
Schalldämm-Maß R‘ w,ges von 
Außenbauteilen ist nach der 
Formel 6 der DIN4109-1:2018-
01 (Schallschutz im Hochbau 
Mindestanforderungen) zu be-
rechnen: 

Dabei ist R’ w,ges=La - K Raumart 

K Raumart = 30 dB für Aufenthalts-
räume in Wohnungen, Über-
nachtungsräumen in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräu-
men u.ä.; 

K Raumart = 35 dB für Büroräu-
me u.ä. 

L a der maßgebliche Außen-
lärmpegel nach DIN 4109-
1:2018-01, 7.1 Tabelle 7: 

Lärmpegel-
bereich 

Maßgebli-
cher Außen-
lärmpegel 

La in dB 

III 65 

IV 70 

 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes 
der Innenräume (Büronutzung) des Polizeigebäudes 
vor Verkehrslärm ist daher im Plangebiet die Festset-
zung von passivem Schallschutz entsprechend DIN 
4109 erforderlich. 

Die wesentlichen Lärmimmissionen aus dem Verkehr 
ergeben sich insbesondere durch die Friedrichsfelder 
Straße. Für die Fassaden des Polizeigebäudes erge-
ben sich Beurteilungspegel aus dem Verkehr (energe-
tische Addition aus Straßen- und Schienenverkehr für 
den Planfall) im Bereich von bis zu 62 dB(A) tags und 
56 dB(A) nachts. 

Der Orientierungswerte der DIN 18005 von 60 dB(A) 
werden um bis zu 2 dB überschritten (zur Beurteilung 
der Polizeiwache wird nur der Orientierungswert für 
Mischgebiete tags herangezogen).  

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes 
der Innenräume des Polizeigebäudes (Büro und Ar-
beitsräume) vor Verkehrslärm wird die Festsetzung 
von passivem Schallschutz erforderlich. Für die 
Lärmpegelbereiche III und IV werden mindestens ein-
zuhaltende Bau-Schalldämm-Maße festgesetzt. 

Die Lärmpegelbereiche wurden auf Grundlage der 
freien Schallausbreitung in 8 m über Grund für den 
Tag festgesetzt.  
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Mindestens einzuhalten sind 

R`w,res = 30 dB für Aufenthalts-
räume in Wohnungen, Über-
nachtungsräumen in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräu-
men, Büroräume u.ä.. 

Ausnahmen von diesen Fest-
setzungen können in Abstim-
mung mit den zuständigen 
Fachbehörden zugelassen 
werden, soweit durch einen 
anerkannten Sachverständigen 
nachgewiesen wird, dass ge-
ringere Maßnahmen als die 
oben aufgeführten ausreichen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

7.4 Nutzung der Stellplätze 

In dem Zeitraum zwischen 22 
Uhr und 6 Uhr dürfen in dem 
Bereich vor der Schranke 
(Flurstücke Gemarkung Voer-
de, Flur 18 Nr. 950 und Flur 
17, Nr. 328) für An- und Ab-
fahrten nur die überdachten 
Stellplätze oder Garagen der 
Fläche 1 benutzt werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Im vorderen Bereich zur Friedrichsfelder Straße hin 
(vor der Schranke) befinden sich die Mitarbeiterpark-
plätze sowie Stellplätze für Besucher und die Streifen-
fahrzeuge. 

Aus Lärmschutzgründen dürfen nur aus den über-
dachten Stellplätzen bzw. Garagen An- und Abfahrten 
während der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) stattfinden. Dazu 
sollen 8 Stellplätze mit Öffnungen weggerichtet von 
den relevanten Immissionsorten (Im Osterfeld 35) 
angelegt werden. 

Eine Festsetzung zur Pflicht zur Benutzung der über-
dachten Stellplätze oder Garagen wurde in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 

8. Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

 

8.1 Anpflanzung von Bäumen:  

Je 8 neu zu errichtenden Stell-
plätzen oder Garagen ist auf 
dem Grundstück ein Baum zu 
pflanzen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Durch diese Festsetzung soll eine Durchgrünung der 
Stellplatzanlage gewährleistet werden. 

 

8.2 Anzupflanzende Bäume 

Für die durch diesen Bebau-
ungsplan unter Punkt 8.1 fest-
gesetzten Anpflanzungen ist 
ausschließlich die Verwendung 
von einheimischen Laubgehöl-
zen bzw. Obstbäumen zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Hierdurch wird sichergestellt, dass nur einheimische 
Laubbäume angepflanzt werden. 

8.3 Fassadenbegrünung 

Die Rückseite der rückwärtigen 
Fassade der überdachten Stell-

Da nur relativ wenige Bäume gepflanzt werden kön-
nen, soll die rückwärtige Fassade der Stellplatzanlage 
der Fläche 1 dauerhaft begrünt werden. Dadurch heizt 
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platzanlage oder der Garagen 
auf der Fläche 1 ist dauerhaft 
zu begrünen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

sie sich nicht so stark auf, so dass es ein Beitrag zum 
Klimaschutz ist. Zudem kann sie so einen Lebensraum 
für Insekten bilden. 

B. Nachrichtliche Übernahmen  

1. Hochwasserschutz 

(§ 9 Abs. 6a BauGB) 
 
Der Bereich des Plangebietes 
liegt in einem Risikogebiet au-
ßerhalb von Überschwem-
mungsgebieten im Sinne von § 
78b Abs. 1 Wasserhaushalts-
gesetz. 
 

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der bei einem 
Extremhochwasser des Rheins oder bei einem Bruch 
der Deiche überflutet werden könnte. Besondere 
Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind dabei auf 
Grund der Unwahrscheinlichkeit des Ereignisses nicht 
erforderlich. 

Es wird jedoch gemäß § 9 Abs. 6a BauGB eine nach-
richtliche Übernahme in den Plan aufgenommen, dass 
der Bereich des Plangebietes in einem Risikogebiet 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne 
von § 78b Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz liegt. 

2. Wasserschutzzone 

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Das Plangebiet liegt in der 
Wasserschutzzone III b der 
Wasserfassungsanlage Löh-
nen. 

Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sollen nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen in 
den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen wer-
den, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die 
städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben notwen-
dig oder zweckmäßig sind. 

Zur Sicherstellung der Wassergewinnung und zum 
Schutz des Grundwassers wird die nachrichtliche 
Übernahme zur Wasserschutzzone in den Plan aufge-
nommen. Sie ist rechtsverbindlich durch Rechtsver-
ordnung festgesetzt. 

3. Bodendenkmäler 

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Die Entdeckung von Boden-
denkmälern im Zuge von Bo-
denbewegungen oder Aus-
schachtungsarbeiten ist der 
Gemeinde als Untere Denk-
malbehörde oder dem Land-
schaftsverband Rheinland, 
Ehrenfriedstraße 19, Pulheim, 
gemäß § 15 Denkmalschutzge-
setz - DSchG NRW unverzüg-
lich anzuzeigen. 

Die §§ 15-17 des Denkmalschutzgesetzes NRW re-
geln das Verhalten beim Auffinden von Bodendenkmä-
lern. Diesbezüglich besteht eine Verpflichtung des 
Bauherren.  

Aus diesem Grund wird dieser Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 

C. Hinweise  

1. Maßnahmen zum Artenschutz 

Rodungsarbeiten sind außer-
halb der Brutzeit (im Zeitraum 
1. Oktober bis 28./29. Februar) 
durchzuführen, um Gelege und 
Jungvögel der nicht planungs-
relevanten Vogelarten zu 
schützen und zur Verhinderung 
eines Verstoßes gegen § 44 

Dieser Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen, um brütende Vögel und andere, besonders 
geschützte Tiere zu schützen. 
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Abs. 1 Nr. 1 und § 39 Abs. 5 Nr. 
2 BNatSchG.  

2. Versickerung von Nieder-
schlagswasser 

§ 44 Abs. 1 LWG NRW 

Das auf den Dachflächen der 
Gebäude anfallende Nieder-
schlagswasser ist über Rigolen 
und das auf den Stellplätzen 
anfallende Niederschlagswas-
ser ist über die belebte Boden-
zone zu versickern. Hierzu ist 
gemäß Bodengutachten ein Teil 
des Bodens auszutauschen. 

Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlags-
wasser ist vor Ort zu versickern. Dies kann über Rigo-
len unter den Stellplätzen und deren Zufahrten erfol-
gen. Das auf den Stellplätzen anfallende Wasser ist 
auf diesen durch den Einbau von Rasengittersteinen 
oder Ökopflaster zu versickern. Das übrige Nieder-
schlagswasser kann über den Kanal abgeführt wer-
den. 

Ein Teil des Bodens unter den Versickerungsanlagen 
ist auszutauschen. 

Mit diesem Gebot der Versickerung des Nieder-
schlagswassers wird § 44 Landeswassergesetz Rech-
nung getragen. 

3. Herstellung der Stellplätze 

Die Stellplätze sind durch Ra-
sengittersteine oder Ökopflaster 
herzustellen. 

Dieser Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen, um der hohen Versiegelung entgegenzuwir-
ken. Des Weiteren soll hierdurch erreicht werden, dass 
das auf den Stellplätzen anfallende Niederschlags-
wasser über die belebte Bodenzone versickert werden 
kann. 

4. Maßnahmen zum Schutz des 
Schmutzwasserkanals 

Bei einer Überbauung des nach 
Ziffer A 6.1 festgesetzten 
Schutzstreifens sind Siche-
rungsmaßnahmen nach stati-
schen Erfordernissen in Form 
eines Rammverbaus oder einer 
Bohrpfahlwand herzustellen 
oder es ist das Fundament des 
Gebäudes bis zur Unterkante 
der Leitung herzustellen. 

Der über das Plangebiet verlaufende Schmutzwasser-
kanal der Stadt Voerde wird durch das Polizeigebäude 
teilweise überbaut. 

Zu seinem Schutz sind flankierende Maßnahmen er-
forderlich.  

Diese werden als Hinweis in den Bebauungsplan auf-
genommen. 

D. Bestandsangaben  

1.1 Hauptgebäude 

 

 

 

 

 

2. Flurstücksgrenze 

        __________ 

 

 

E Sonstiges  

 Die der Planung zugrunde lie-
genden Vorschriften (Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können bei 

Dieser Hinweis ist aus Gründen der Rechtssicherheit 
erforderlich. Er dient zugleich auch der Bürgerfreund-
lichkeit. 
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der Stadt Voerde beim Fach-
dienst 6.1 – Stadtentwicklung, 
Umwelt- und Klimaschutz – im 
2. OG des Rathauses – Rat-
hausplatz 20, 46562 Voerde 
(Niederrhein) – eingesehen 
werden. 

4.4 Beabsichtigte Überwachungsmaßnahmen 

Im Verfahren gemäß § 13a BauGB ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 
BauGB § 4c BauGB nicht anzuwenden, das bedeutet, eine Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung des Bebauungsplanes auftreten kön-
nen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen, ist nicht erforderlich 
und somit nicht vorgesehen. 

5 Versorgung und Entsorgung 

Über das Grundstück verläuft derzeit u.a. ein Schmutzwasserkanal, eine Gas-
Transportleitung DN 300, eine Wasser-Transportleitung DN 200, Telekommunikationsleitun-
gen, eine Stromleitung, Beleuchtungskabel und ein Fernwärmeerdkabel.  

Der Schmutzwasserkanal soll überbaut werden. Er wird als unterirdische Hauptabwasserlei-
tung im Bebauungsplan festgesetzt. Darüber hinaus wird ein Leitungsrecht mit einer Breite 
von 1,20 m beiderseits seines Verlaufs zugunsten der Stadt Voerde in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Zusätzlich wird der Hinweis aufgenommen, dass bei einer Überbauung des 
Schutzstreifens Sicherungsmaßnahmen nach statischen Erfordernissen in Form eines 
Rammverbaus oder einer Bohrpfahlwand herzustellen sind oder das Fundament des Ge-
bäudes bis zur Unterkante der Leitung herzustellen ist. 

Im Hinblick auf den Schmutzwasserkanal ist eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch einzu-
tragen. 

Die Gas-Transportleitung DN 300 und die Wasser-Transportleitung DN 200 sind zu verlegen. 
Bei einer Verlegung in die zukünftig private Fläche ist die grundbuchliche Eintragung einer 
persönlichen Grunddienstbarkeit erforderlich. 

Die Telekommunikationsleitungen können überbaut werden. 

Die Stromleitung und das Beleuchtungskabel sind zu verlegen. 

5.1 Niederschlagswasser 

Das im Geltungsbereich eines Bebauungsplans anfallende Regenwasser sollte grundsätzlich 
entsprechend der Vorschrift des § 44 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW (LWG) vor Ort ver-
sickert werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Qualität des Grundwassers nicht 
gefährdet wird und ausreichend Fläche für eine Versickerung vorhanden ist.  
 
Aus diesem Grund soll das auf den Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude einschließ-
lich der Garagen anfallende Niederschlagswasser in Rigolen, die unter den Stellplatzen ein-
gebaut werden, versickert werden. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
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Das Niederschlagswasser, das auf den offenen Stellplätzen anfällt, soll auf ihnen durch den 
Einbau von Rasengittersteinen oder Ökopflaster versickert werden. Ein entsprechender Hin-
weis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Ein Teil des Bodens unter den Versickerungsanlagen ist gemäß Bodengutachten auszutau-
schen. 
 
Ggf. wird auch auf den Zufahrten Ökopflaster eingebaut, so dass auch das auf den Fahrbah-
nen anfallende Niederschlagswasser versickert werden kann. Der Regenwasserkanal könnte 
das hier anfallende Wasser aufzunehmen. Hier ist dann jedoch eine Vorschalteinrichtung 
einzubauen. 

5.2 Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser soll in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Auch dieser Kanal 
verläuft von der Straße „Im Osterfeld“ kommend, über das Baugrundstück. Er soll durch das 
Gebäude überbaut werden. 
 
Die Maßnahme ist im Generalentwässerungsplan der Stadt Voerde bereits berücksichtigt, so 
dass die Kapazität der Kläranlage durch die Maßnahme nicht überschritten werden. 

5.3 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über die vorhandene Trinkwasserleitung, so dass die 
erforderliche Löschwassermenge zur Verfügung gestellt werden kann. 

5.4 Ver- und Entsorgung durch Energieträger 

Der Planbereich ist mit Wasser, Strom, Gas und Telefonleitungen ausreichend versorgt. 
 
Eine Fernwärmeleitung in der Friedrichsfelder Straße ist vorhanden, um ggf. die Wache mit 
Fernwärme versorgen zu können.  
 
Es ist auf dem Hauptgebäude der Einsatz von Solarenergie vorgesehen. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch ein im Auftrag der Stadt Voerde tätiges Unternehmen. Sie 
ist grundsätzlich über entsprechende Satzungen der Stadt geregelt. 

6 Städtebauliche Daten 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 ändert sich die Flächennutzung wie 
folgt:  
 
Es werden 1.049 qm Reines Wohngebiet und 869 qm öffentliche Verkehrsfläche in Fläche 
für den Gemeinbedarf, öffentliche Verwaltung mit der Zweckbestimmung Polizei umgewan-
delt. Insgesamt umfasst der Plan damit eine Fläche von 1.118 qm. 

7 Kosten 

Für die Stadt Voerde ergibt sich ein Erlöß aus dem Verkauf von städtischem Eigentum von 
Teilen des Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 18, Nr. 950 und von Teilen des Flurstücks 
Gemarkung Voerde, Flur 17 Nr. 328 (Im Osterfeld). 
 
Die Kosten etwa für die Verlegung von Leitungen, die Herrichtung des Grundstücks, die Be-
bauung und für Gutachten trägt der Vorhabenträger. 
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Voerde, den  
 
 
 
 
 
Nicole Johann 
Erste Beigeordnete 
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N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürgeranhörung) gemäß § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) am Mittwoch, den 17.06.2020 im Rathaus Voerde (Raum 101) 

 

Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde/Friedrichsfelder Straße“ 

 

Anwesende Bürger: 11 

Anwesende Ratsmitglieder  Frau Hassmann, Herren Rieser, Sar-
res.M, Altmeppen, Hülser  

Anwesende sachkundige Bürger: Frau Timm-Claus, Frau Wagner, Frau 
Dickmann, Herr Dickmann 

Externe: Herr Fleischhacker (afi Arno Flörke Inge-
nieurbüro für Akustik und Umwelttech-
nik, Haltern am See) 

Versammlungsleiter: Herr Neßbach (Vorsitzender Planungs- 
und Umweltausschuss) 

Von der Verwaltung: Erste Beigeordnete Johann, Herr Müser,  
Frau Bohlen-Sundermann, Herr Gudd 

Schriftführerin: Frau Walzel 

 
Herr Neßbach eröffnete als Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses die 
Versammlung um 17:05 Uhr und begrüßte die Anwesenden. 

 
Einleitend erläuterte Frau Johann, dass es sich heute um die Bürgeranhörung zur Auf-

stellung des Bebauungsplans Nr. 137 „Polizeiwache Voerde/Friedrichsfelder Straße“ 
handele. Die Bürgeranhörung sei ein frühzeitiger von mehreren öffentlichen Beteili-
gungsschritten. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans bestünde 

dann für die Öffentlichkeit erneut die Gelegenheit sich zu äußern. Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken würden anschließend durch den Stadtrat behandelt und 

abgewogen. 
 
Weiter wies sie darauf hin, dass die eingangs erfolgte Angabe der Kontaktdaten einer-

seits zur Nachverfolgung von möglichen Corona-Infektionsketten erforderlich sei, an-
dererseits würden diese Angaben aber auch als Ersatz für die sonst übliche Anwesen-

heitsliste bei Bürgeranhörungen auf Dauer aufbewahrt. Auf Nachfrage von Frau Jo-
hann bestanden seitens der Anwesenden keine Bedenken gegen dieses Vorgehen.  
 

Anschließend erläuterte Herr Müser die Planung.  
Zunächst wies er auf das, dem Bauleitplanverfahren vorgeschaltete, Vergabeverfah-

ren des Kreises Wesel hin.  
Der ausgewählte Standort erfülle nahezu alle Anforderungen, die an eine moderne 
Einrichtung gestellt würden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 137 „Polizei-

wache Voerde/Friedrichsfelder Straße“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine moderne, bürgernahe und zentral gelegene Polizeiwache am Standort 

Friedrichsfelder Straße geschaffen werden.   
Weiter erläuterte er, dass der aktuelle Flächennutzungsplan Wohnbaufläche darstelle. 
Da der Bebauungsplan „Fläche für den Gemeinbedarf“ festsetzen solle, sei eine An-

passung in Form einer Berichtigung des Flächennutzungsplans in „Fläche für den Ge-
meinbedarf, öffentliche Verwaltung mit der Zweckbestimmung Polizei“ erforderlich.  
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Durch die vorgesehene Planung würden bestehende Bebauungspläne überplant. Das 
Plangebiet liege im Wesentlichen im Geltungsbereich der 7. vereinfachten Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 17 „Im Osterfeld“. Dieser Bebauungsplan setze hier „Reines 
Wohngebiet“, Baugrenzen für einen einzelnen Baukörper, „geschlossene Bauweise“, 

maximal drei Vollgeschosse, eine Grundflächenzahl von 0,4 und eine Geschossflächen-
zahl von 1,0 fest.  
Der Bereich der Verkehrsfläche „Im Osterfeld“ sowie der vorhandene Parkplatz liegen 

darüber hinaus im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 53 „Im Osterfeld/Bundes-
bahnstrecke Oberhausen-Emmerich“. Dieser setze hier öffentliche Verkehrsfläche fest.  

Der vorhandene Parkplatz gegenüber der Einmündung der Straße „Bahnacker“ und 
ein Teil der Wegeverbindung „Im Osterfeld“ sollen zukünftig der neuen Polizeiwache 
zugeordnet werden. Daher sei es erforderlich, diese bisher für den öffentlichen Ver-

kehr gewidmete Fläche im Rahmen eines Verfahrens nach dem Straßen- und Wege-
gesetz NRW einzuziehen. Den Beschluss hierzu habe der Planungs- und Umweltaus-

schuss in seiner Sitzung am 09.06.2020 gefasst.  
Die betroffene Wegeverbindung „Im Osterfeld“ solle zukünftig auf der Höhe der zu-
künftigen Polizeiwache abgetrennt und über die südlich angrenzende Grünanlage zur 

Friedrichsfelder Straße geführt werden.  
 

Herr Müser erklärte weiter, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, d.h. 
ohne förmliche Umweltprüfung und Umweltbericht, aufgestellt werde. Gleichwohl 

seien aber die Belange der Umweltschutzgüter in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Der Flächennutzungsplan sei im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 

Anschließend erläuterte Herr Müser die zukünftigen Festsetzungen des Bebauungs-
plans. Für den gesamten Geltungsbereich solle „Fläche für Gemeinbedarf, öffentliche 

Verwaltung mit der Zweckbestimmung Polizei“ festgesetzt werden. Die Zahl der Voll-
geschosse werde auf 2 begrenzt. Die Grundflächenzahl werde auf 0,6 festgesetzt. 
 

Zu den Auswirkungen auf die Planung würden die Nachverdichtung einer Fläche, der 
bereits erwähnte Wegfall eines öffentlichen Parkplatzes und die Änderung der Wege-

führung, die Beseitigung von Gehölzen, die zusätzliche Versiegelung sowie die Erhö-
hung von Immissionen zählen.  
 

Anschließend ging Herr Müser auf die zum derzeitigen Zeitpunkt der Planung bekann-
ten Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter ein: 

Hinsichtlich des Schutzguts Landschaft, Tiere und Pflanzen trug er vor, dass ein Ar-
tenschutzgutachten der Stufe 1 (Vorprüfung) erstellt worden sei. Dieses habe zum 
Ergebnis, dass keine Gefährdung eines Nahrungshabitats für planungsrelevante Fle-

dermäuse gegeben sei. Das Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
könne für das Plangebiet ebenfalls ausgeschlossen werden. Dies gelte auch für pla-

nungsrelevante Vogelarten. Die vorhandenen Gehölze würden sich lediglich für nicht 
planungsrelevante Arten eignen. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans seien somit 
keine negativen Auswirkungen auf lokale Populationen von Tierarten zu erwarten.  

 
Auch seien keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild erkennbar.  

Durch die Planung werde das Maß möglicher Bodenversiegelung erhöht, allerdings 
seien die Eingriffe in den Boden in der Vergangenheit durch menschliche Einflüsse 
bereits erfolgt bzw. planungsrechtlich zulässig, so sei die Parkplatzfläche bereits zum 

größten Teil versiegelt. Um möglichst schonend mit dem Schutzgut „Boden“ umzuge-
hen, sei der Einsatz von Rasengittersteinen oder Ökopflaster bei der Herstellung der 

Stellplätze denkbar.  
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Bezüglich des Schutzguts „Fläche“ erläuterte Herr Müser, dass für das Bauvorhaben 
1.100 qm Fläche verbraucht würden. Planungsrechtlich sei heute bereits z.T. eine Be-

bauung zulässig. Da es sich um eine qualitativ hochwertige Innenentwicklung handele, 
entspräche das Vorhaben den Zielen einer Verringerung der Inanspruchnahme von 

Flächen im Außenbereich. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch würden sich hier insbesondere durch Lärm 

und Erschütterungen ergeben.  
Der Planungsbereich sei durch die Friedrichsfelder Straße, die Bahnlinie und die pri-

vate Stellplatzanlage bereits vorbelastet. Von der Polizeiwache könnten insbesondere 
durch verursachten Lärm durch Einsatzfahrten, Besucherverkehre und Bedienstete 
Auswirkungen auf die in der Nachbarschaft wohnenden Menschen ausgehen. Die an 

den Planbereich angrenzenden „Reinen Wohngebiete“ unterlägen einer besonderen 
Schutzwürdigkeit. 

Der Vorentwurf eines von dem Büro afi Arno Flörke, Ingenieurbüro für Akustik und 
Umwelttechnik aus Haltern am See erarbeiteten Lärmgutachtens habe ergeben, dass 
durch die Planung der Grenzwert nachts geringfügig überschritten werde, so dass 

Maßnahmen zum Schutz von Lärmimmissionen während der Nachtzeit erforderlich 
würden. Anstatt offener Stellplätze könnten beispielsweise Carports oder eine Lärm-

schutzwand als Abschirmung zur Wohnbebauung errichtet werden.   
 

Hinsichtlich des Gebäudes der zukünftigen Polizeiwache erläuterte Herr Müser, dass 
die Errichtung eines 2-geschossigen Gebäudes mit Staffelgeschoss geplant sei. Der 
heutige öffentliche Parkplatz solle zukünftig als Parkplatz für die Bediensteten und die 

Besucher zur Verfügung stehen. Der Bebauungsplan sehe vor, dass je 8 Stellplätze 
ein Baum zu pflanzen sei. 

 
Abschließend gab Herr Müser einen Ausblick auf die nächsten Verfahrensschritte. Der 
Offenlagebeschluss werde voraussichtlich am 08.09.2020 beschlossen werden. Die 

anschließende Offenlage solle im September/Oktober 2020 stattfinden. Der Satzungs-
beschluss sei für Dezember 2020 geplant. 

 
Herr Neßbach bat anschließend die Anwesenden, ihre Anregungen und Bedenken vor-
zutragen. 

 
Zuhörerin 2 begrüßte zunächst die Errichtung einer Polizeiwache an diesem Standort. 

Weiter fragte sie, ob im Zusammenhang mit der Errichtung der Polizeiwache eine Am-
pelanlage geplant sei. Herr Müser verneinte dies. Zuhörerin 2 erkundigte sich ferner 
nach der Dauer der Bauzeit. Herr Hülsdonk (Architekt) erklärte, dass diese voraus-

sichtlich 1 Jahr betragen werde.  
 

Sachkundiger Bürger Dickmann wies darauf hin, dass durch das Vorhaben 8-10 Bäume 
entfernt würden und erkundigte sich danach, ab wann ein Baum schützenswert wäre. 
Herr Müser erklärte, dass es in Voerde keine Baumschutzsatzung gäbe, die die Vo-

raussetzung zur Fällung eines Baums regele. Ihm seien Satzungen bekannt, in denen 
Bäume geschützt seien, die mindestens einen Stammumfang von 1 m hätten, gemes-

sen in einer Höhe vom 1 m über dem Erdboden. 
Er wies ergänzend darauf hin, dass auch die Fachbehörden, wie der Kreis Wesel, der 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW oder der Landesbetrieb Straßenbau NRW an der 

Planung beteiligt würden. Auch diese würden Ihre Stellungnahmen abgeben und dies 
könne ggf. noch zu einer Anpassung der Planung führen.  

Weiter erkundigte sich sachkundiger Bürger Dickmann nach der Anzahl des Personals 
in der zukünftigen Polizeiwache. Frau Johann erläuterte, dass das Gebäude zumindest 
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für mehr Personal ausgelegt sei als in der bestehenden Wache, letztendlich läge dies 
jedoch in der Zuständigkeit der Polizei.  

 
Sachkundige Bürgerin Dickmann bat darum, bei den Ausgleichsmaßnahmen wertige 

Bäume festzusetzen. 
Herr Müser wies auch hier auf die Beteiligung der Fachbehörden hin und erklärte, dass 
auch seitens der Stadt Voerde geprüft werde, welcher Baum ggf. erhalten werden 

könne. Es sollten einheimische wertige Bäume gepflanzt werden.  
 

Sachkundige Bürgerin Timm-Claus äußerte im Hinblick auf die umliegende Wohnbe-
bauung Bedenken hinsichtlich einer möglichen Lärmbelästigung durch den Einsatz des 
Martinshorns der Polizeifahrzeuge.  

Herr Müser erläuterte, dass das Martinshorn bei Einsatzfahrten nur unter bestimmten 
Voraussetzungen, wie Notfälle, eingesetzt werden darf. Dies sei in der Straßenver-

kehrsordnung geregelt. Auf dem Grundstück bestehe für den Einsatz des Martinshorns 
jedoch meistens kein Bedarf. Der Einsatz dort könne jedoch auch nicht immer ausge-
schlossen werden. 

 
Zuhörer 9 befürwortete grundsätzlich die Errichtung einer Polizeiwache am Standort 

Friedrichsfelder Straße, äußerte jedoch Bedenken gegen den Wegfall der öffentlichen 
Parkfläche, da im Umfeld (Teichacker und Buschacker) ein hoher Parkdruck herrsche. 

Er regte an, die Mitarbeiterparkplätze auf die gegenüberliegende freie Fläche zu ver-
legen. Weiter erkundigte er sich, ob es eine Alternative zur vorgestellten Verlegung 
der Wegeverbindung über die Grünlage gäbe.  

Frau Bohlen-Sundermann trug vor, dass die Grünanlage um die Wasserspielfläche mit 
Städtebauförderungsmitteln errichtet worden sei. Bei der vorgestellten Variante könne 

der Weg zum Teil erhalten blieben und über die Wasserspielfläche in Höhe des „Un-
terstands“ an die Friedrichsfelder Straße angebunden werden. Es handele sich hier 
aber um eine erste Idee, die im Laufe des Verfahrens variiert werden könnte.  

Hinsichtlich der Parkplatzfläche erklärte Herr Müser, dass bauordnungsrechtlich 
grundsätzlich der Stellplatznachweis auf dem Grundstück geleistet werden müsse. Es 

bestünde jedoch auch die Möglichkeit, die Stellplätze an anderer Stelle nachzuweisen. 
Das Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite befände sich in Privatbesitz, hier 
müsse geprüft werden, inwieweit die Fläche überhaupt zur Verfügung stehen würde.  

Zuhörer 9 ergänzte, dass am Wochenende ein starker Parkdruck entlang der Fried-
richsfelder Straße (viele Längsparker) herrsche. Er halte dies für ungünstig. 

 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgten, wies Frau Johann darauf hin, dass 

die Planunterlagen zusätzlich in der Zeit vom 18.6. bis 2.7.2020 im Internet auf der 
Homepage der Stadt Voerde zur Verfügung stehen würden und auch in dieser Zeit 

noch Anregungen vorgebacht werden können.  
 
Anschließend bedankte sich Herr Neßbach bei den Anwesenden und beendete die Bür-

geranhörung um 17:50 Uhr.  
 

 
 
Der Versammlungsleiter  Schriftführerin 
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Neßbach Walzel 
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Behandlung_Stellungnahmen_Bebauungsplan Nr. 137 

 

Stellungnahmen im Rahmen des Aufstellungsverfahrens – Stand 30.07.2020 
 

1. vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB (Bürgeranhörung) vom 17.06.2020 

2. frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB                                       vom 04.06.2020 

3. Beteiligung der Behörden/sonstige TöB gemäß § 4 (2) BauGB              vom  

4. förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB     vom  

 

 

Nr. 
Bezeichnung der  

Behörde / Stelle 

BA 

§ 3 (1) 

 

1 

TöB 

§ 4(1) 

 

2 

TöB 

§ 4 (2) 

 

3 

öA 

§ 3 (2) 

 

4 

Stellungnahme 
Behandlung / Abwä-

gungsvorschlag 

 

Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeits-
beteiligung gem. § 3 

Abs.1 BauGB (Bür-
geranhörung) am 
17.06.2020 

      

  x    

Zuhörerin 2 begrüßte zunächst die Errichtung einer Polizeiwache 
an diesem Standort. Weiter fragte sie, ob im Zusammenhang mit 
der Errichtung der Polizeiwache eine Ampelanlage geplant sei.  

Zuhörerin 2 erkundigte sich ferner nach der Dauer der Bauzeit.  

Anregung wurde geprüft, in der 
Bürgeranhörung teilweise beant-
wortet: 

Eine Ampelanlage ist nicht erfor-
derlich, da nur selten Einsatzfahr-
ten direkt von der Polizeiwache 
erfolgen. 

Die Bauzeit beträgt voraussicht-
lich ein Jahr. 

  x    

Sachkundiger Bürger Dickmann wies darauf hin, dass durch das 
Vorhaben 8-10 Bäume entfernt würden und erkundigte sich danach, 
ab wann ein Baum schützenswert wäre. 
Weiter erkundigte sich sachkundiger Bürger Dickmann nach der An-
zahl des Personals in der zukünftigen Polizeiwache. 
 

In der Bürgeranhörung beantwor-
tet: 

Keine Baumschutzsatzung in Vo-
erde vorhanden; in anderen Ge-
meinden ist ein Baum schützens-
wert mit einem Stammumfang 
von 1 m in 1 m Höhe; 

Landesbetrieb Wald und Holz: 
kein Wald 

Es wird mehr Personal als in alter 
Wacheanwesend sein. 

  x    
Sachkundige Bürgerin Dickmann bat darum, bei den Ausgleichs-
maßnahmen wertige Bäume festzusetzen. 

In der Bürgeranhörung beantwor-
tet: 
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 Pflanzung einheimischer, werti-
ger Bäume. 

  x    

Sachkundige Bürgerin Timm-Claus äußerte im Hinblick auf die um-
liegende Wohnbebauung Bedenken hinsichtlich einer möglichen 
Lärmbelästigung durch den Einsatz des Martinshorns der Polizei-
fahrzeuge.  
 

Anregung wurde geprüft, in der 
Bürgeranhörung teilweise beant-
wortet: 

Der Einsatz der Sirenen erfolgt 
nur in Notfällen; 

Relativ selten werden Einsatz-
fahrten direkt von der Wache sein 
und häufig dort ohne Martins-
horn. 

Regelung zu Einsatz des Martins-
horns gibt es in der StrVO. 

  x    

Zuhörer 9 befürwortete grundsätzlich die Errichtung einer Polizeiwa-
che am Standort Friedrichsfelder Straße, äußerte jedoch Bedenken 
gegen den Wegfall der öffentlichen Parkfläche, da im Umfeld (Teich-
acker und Buschacker) ein hoher Parkdruck herrsche. Er regte an, 
die Mitarbeiterparkplätze auf die gegenüberliegende freie Fläche zu 
verlegen. Weiter erkundigte er sich, ob es eine Alternative zur vor-
gestellten Verlegung der Wegeverbindung über die Grünlage gäbe.  
 
Zuhörer 9 ergänzte, dass am Wochenende ein starker Parkdruck 
entlang der Friedrichsfelder Straße (viele Längsparker) herrsche. Er 
halte dies für ungünstig. 
 
 

Anregung wurde geprüft, teil-
weise in Bürgeranhörung beant-
wortet: 

Parkdruck ist gegeben, aber ent-
lang der Friedrichsfelder Straße 
und ihrem Umfeld sind ausrei-
chend öffentliche Parkplätze vor-
handen. 

Der bauordnungsrechtliche Stell-
platzschlüssel der das Plangebiet 
umgebenden Bebauung ist für 
die meisten Gebäude mehr als 
erfüllt. 

Die Fläche gegenüber der Fried-
richsfelder Straße steht eigen-
tumsrechtlich für eine Stellplatz-
anlage nicht zur Verfügung. 

Die Führung des Weges über die 
Grünanlage ist die beste Lösung 
und soll weiterverfolgt werden. 

 

Stellungnahmen aus 
der frühzeitigen Be-

teiligung der Behör-
den und sonstigen 
Träger öffentlicher 
Belange (Schreiben 

vom 21.10.19) und 
zur Offenlage – 
Schreiben vom 
13.01.2020 
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Amprion GmbH 
Dortmund 

 X 

 

 

 

 

18.06.2020 

Im Planbereich der o.g. Maßnahme verlaufen keine Höchstspan-
nungsleitungen unseres Unternehmens. 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich lie-
gen aus heutiger Sicht nicht vor. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungslei-
tungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 

Kein Handlungserfordernis, 
Beteiligung weiterer Versor-
gungsträger ist erfolgt. 
 
 
 
 

 

Bezirksregierung       
Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und 
Energie in NRW 

 

 

 

 

 

 

  

15.06.2020 

Der o.g. Planungsbereich liegt über den auf Steinkohle verliehenen 
Bergwerksfeldern „Hiesfeld 44b“ und „Hiesfeld XIX“, beide im Ei-
gentum __________ sowie __________ und __________ sowie 
__________ Anteilen. 

Sowie über dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Holthausen 
III“ im Eigentum der __________.  

Ferner liegt das o.g Vorhaben über dem Erlaubnisfeld „Voerde 
Gas“. Die Erlaubnis gewährt das Recht zur Aufsuchung von Koh-
lenwasserstoffen. Rechtsinhaberin der Erlaubnis ist __________. 

In den hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich des Plangebie-
tes auch noch einwirkungsrelevanter Bergbau nicht verzeichnet. 

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem 
Feldeseigentümer/ Bergwerksunternehmer nicht bereits erfolgt ist, 
empfehle ich, diesem in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauli-
che Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umge-
gangenem Bergbau sowie dort vorliegenden weiteren Informatio-
nen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen dem Feldeseigen-
tümer/Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Bergbau in 
dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbeson-
dere sollte dem Feldeseigentümer/Bergwerksunternehmer dabei 
auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von An-
passungs- und Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Berg-
schäden zu äußern. Dies Fragestellung ist grundsätzlich privat-
rechtlich zwischen Grundeigentümer/Vorhabensträger und Berg-
werksunternehmer/Feldeseigentüber zu regeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

Die Feldeseigentümer der Berg-
werksfelder sind am Verfahren 
beteiligt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dezernat 53 

    

06.07.2020 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 
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Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenord-
nung (Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Beden-
ken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder 

Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht 
des Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder 
Nutzungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind, empfehle 
ich - falls nicht bereits geschehen - den LVR -Amt für Denkmal-
pflege im Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale 
Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtli-
cher Belange zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 
51) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht 
folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Wasserwirtschaft (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme des SG 54.2 Wasserversorgung: 

Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Schutzgebietes 
„Löhnen“ in der Wasserschutzzone Zone III B. Die Genehmigungs-
pflichten und Verbote der Schutzgebietsverordnung vom 
23.06.1995 sind daher einzuhalten. 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 

 

Die genannten Träger wurden 
entsprechend beteiligt. 

Im Bebauungsplan ist ein Hin-
weis im Hinblick auf das Verhal-
ten beim Auffinden von Boden-
denkmälern enthalten. 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

Im Bebauungsplan ist die Was-
serschutzzone in Form einer 
nachrichtlichen Übernahme ent-
halten. 
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Im Bebauungsplan wird auf die Lage im Wasserschutzgebiet hinge-
wiesen. Gegen den Planentwurf bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken. 

 

Bezirksregierung Düssel-
dorf            
über Stadt Voerde Amt 32 
Dezernat 22 -Kampfmittel-
beseitigung- 

      

 

Bezirksregierung Köln 
Topografische Informati-
onserhebung Abteilung 7 
Geobasis.NRW 

      

 
Biologische Station im 
Kreis Wesel 

      

 

Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bun-
deswehr 
Kompetenzzentrum 
Baumanagement Düssel-
dorf 
 

 X   

16.06.2020 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschrie-
bene Planung werden Belange der Bundeswehr nicht berührt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage beste-
hen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher 
Belange keine Einwände. 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 

 
Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben 

      

 
CIT Batthyany Verwal-
tungs GmbH 

      

 

Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH 
Technische Infrastruktur 
Niederlassung West 

 

 X   

19.06.2020 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 
TKG- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom (s. Anlage). 

Die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Tele-
kom werden von den Baumaßnahmen berührt und müssen infolge-
dessen gesichert, verändert oder verlegt werden. 

Aufwendungen der Telekom bei der Durchführung des geplanten 
Vorhabens sollen möglichst vermieden werden. Deshalb schlagen 
wir Folgendes vor: 

 

Die Hinweise werden im Rahmen 
der Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen. 

Der Vorhabenträger wurde infor-
miert. 

Die Leitungen der Telekom müs-
sen nicht verlegt werden, son-
dern können überbaut werden. 
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Die Telekommunikationslinien der Telekom sollten in ihrer jetzigen 
Lage verbleiben und wenn möglich überbaut werden. 

Falls eine Überbauung nicht möglich ist, bitten wir, dem Vorhaben-
träger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen Bauab-
laufzeitenplan aufzustellen und mit uns abzustimmen hat, damit 
Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung 
von Tiefbauleistungen der Telekom usw. rechtzeitig eingeleitet wer-
den können. Für unsere Baumaßnahmen benötigen wir eine Vor-
laufzeit von 9 Monaten, 

 

Die Leitungen der Telekom kön-
nen an ihrem derzeitigen Stand-
ort verbleiben. Sie werden über-
baut. 

 

Der Vorhabenträger wurde infor-
miert. 

 

Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH 
Best Mobile (T-BM) 
Netzausbau (T-NAB) 
Squad Budget- und Res-
sourcensteuerung, 
Bayreuth 
 

 X   

15.06.2020 

Wir betreiben in Voede keinen Richtfunk. Deshalb haben wir be-
züglich unseres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Pla-
nungsvorgaben. 

 
Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere 
Verbindungen angemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns 
leider nicht zur Verfügung. 

 
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellnungnahme nur für Richt-
funkverbindungen des Telekom-Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls 
nicht schon geschehen, die Fa. Ericsson Services GmBH in Ihre 
Anfrage ein.  

Kein Handlungserfordernis 

Die Telekom Deutschland GmbH 
und die Ericsson Services GmbH 
wurden im Planverfahren betei-
ligt. 

 

 

 

 

 

 
Ericsson GmbH Düssel-
dorf 

 X   

17.06.2020 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma 
Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle 
Planungsvorgaben.  

 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richt-
funkverbindungen des Ericsson-Netzes gilt.  

 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Tele-
kom in Ihre Anfrage ein.  

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

Die Telekom Deutschland GmbH  
wurde im Planverfahren beteiligt. 

 

 
Emschergenossenschaft / 
Lippeverband, Essen 

      

 
Fernwärmeverbund  Nie-
derrhein Duisburg/ Dinsla-
ken 

      

 
Familienstiftung Kaszony 
c/o Sedes Treuhand An-
stalt 
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Fernwärmeverbund Nie-
derrhein/Dinslaken GmbH 
& Co.KG 

      

 Finanzamt Dinslaken       

 

Gelsenwasser Energie-
netze GmbH 
Betriebsdirektion Nieder-
rhein 

Hünxe 

    

02.07.2020 

In dem genannten Bereich (siehe beigefügten Lageplan BNT 
26921) befinden sich Gasleitungen unseres Unternehmens. Sollte 
das Flurstück, in dem unsere Gasleitung verlegt ist, veräußert wer-
den, so wird die grundbuchliche Eintragung einer persönlichen 
Dienstbarkeit erforderlich. 

Eine Überbauung dieser Leitung ist nicht zulässig. Vor Beginn der 
geplanten Maßnahme muss diese Leitung umgelegt oder außer 
Betrieb genommen werden. Die hieraus entstehenden Kosten trägt 
der Veranlasser.  
Wir weisen darauf hin, dass das Pflanzen von Bäumen im Bereich 
unserer Anlagen unzulässig ist, wenn hierdurch die Betriebssicher-
heit und die Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt werden. Wir bitten 
um Beachtung des Merkblattes „DWA-M 162 bzw. GW 125 (M) 
über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle.“ 

Es sind vorab die Baumstandorte und entsprechende Sicherungs-
maßnahmen mit uns abzustimmen. 

Sollte die Leitung auf privaten 
Grundstücken verlegt werden, 
wird dort eine persönliche Dienst-
barkeit ins Grundbuch eingetra-
gen. 

Vor dem Beginn der Maßnahme 
wird die Gasleitung auf Kosten 
des Vorhabenträgers umgelegt. 

 

Das Merkblatt wird beim Anpflan-
zen von Bäumen berücksichtigt. 

Beim Anpflanzen von Bäumen 
werden die Maßnahmen mit der 
Gelsenwasser Energienetze 
GmbH abgestimmt. 

 Gemeinde Hünxe       

 Geologischer Dienst NRW       

 
Handelsverband NRW 
Niederrhein e.V.  

      

 
Handwerkskammer Düs-
seldorf 

 X   

18.06.2020 

Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Planung 
derzeit nicht betroffen sehen, beziehen wir zum vorliegenden Plan-
entwurf insoweit Stellung, als wir keine Bedenken oder Anregungen 
vortragen. Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillie-
rungsgrades der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB haben 
wir keine Hinweise. 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 

 
Kreis Wesel 

 X   

09.07.2020 

Der Kreis Wesel nimmt zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung. 

Bodenschutz 

Laut Karte der schutzwürdigen Böden des Geologischen Dienstes 
NRW (BK50) wurde für den o.g. Planbereich keine besondere 
Schutzwürdigkeit ermittelt. Altlasten sind hier ebenfalls nicht be-
kannt. 

Obwohl die Bebauung auf einer Fläche erfolgen soll, für die ein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplanes für Wohnbebauung existiert, 
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sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden kleinräumlich als 
erheblich anzusehen, da durch diese Planung eine 90 % Versiege-
lung der Gesamtfläche eintritt. Der Einsatz von Ökopflaster oder 
Rasengittersteinen bei der Herstellung der Stellplätze sollte in Er-
wägung gezogen werden, um den Eingriff in das Schutzgut "Bo-
den" etwas abzumildern. 

Weiterhin sollte im Stadtgebiet geschaut werden, ob diese Versie-
gelung in einem anderen Bereich durch eine Entsiegelung ausge-
glichen werden kann. 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 "Polizeiwa-
che Voerde / Friedrichsfelder Straße" der Stadt Voerde bestehen 
aus Sicht des Bodenschutzes keine grundsätzlichen Bedenken, 
wenn die o.g. Maßnahmen bei der Planung berücksichtigt werden. 

 

Wasserwirtschaft 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 „Polizeiwa-
che Voerde / Friedrichsfelder Straße" der Stadt Voerde bestehen 
aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 

Das Plangebiet befindet sich in der Wasserschutzzone III b des 
ausgewiesenen Wasserschutzgebietes (WSG) Trinkwassergewin-
nung Voerde. Die Regelungen der Wasserschutzgebietsverord-
nung, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Was-
serschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungs-
anlagen Löhnen I und II der Stadtwerke Dinslaken GmbH (Wasser-
werksbetreiber) – Wasserschutzgebietsverordnung Löhnen- vom 
23.06.1995, veröffentlicht im Amtsblatt vom 27.07.1995 der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sind zu beachten. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser der Dachflächen über 
technische Einrichtungen wie Mulden oder Mulden-Rigolen bedarf 
der Genehmigung. Grundsätzlich ist eine Versickerung unbelaste-
ten Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone anzustre-
ben. Belastetes Niederschlagswasser bedarf grundsätzlich einer 
Vorbehandlung. Von einer Versickerung des Niederschlagswassers 
über Sickerschächte ist abzusehen. 

Auf Grund des hohen Versiegelungsgrades und der starken Aus-
nutzung der Fläche ist das anfallende Niederschlagswasser der be-
festigten Außenflächen in den öffentlichen Regenwasserkanal ein-
zuleiten. Ein Regenwasserkanal ist an der Friedrichsfelder Straße 
vorhanden. 

 

 

Immissionsschutz  

Mit der „Stellungnahme Lärmuntersuchung B-Plan 137 „Polizeiwa-
che, Voerde“ des afi Ingenieurbüros für Akustik und Umwelttechnik, 

Der Anregung wird gefolgt. Für 
die Stellplätze werden Rasengit-
tersteine oder Ökopflaster ver-
wendet. Ein entsprechender Hin-
weis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

 

 

Eine Entsiegelung an anderer 
Stelle des Stadtgebietes wurde 
geprüft und ist nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

Die Wasserschutzzone III b ist 
bereits als nachrichtliche Über-
nahme in dem Bebauungsplan 
enthalten. 

 

 

 

 

 

 

Das Niederschlagswasser der 
Dachflächen wird über Rigolen 
versickert. 

Das Niederschlagswasser der 
Stellplätze wird über Rasengitter-
steine oder Ökopflaster über die 
belebte Bodenzone versickert. 

Das Niederschlagswasser der 
Zufahrten kann unter Einbau ei-
ner Abflussregulierung in den Ka-
nal eingeleitet werden. Alternativ 
kann es über Ökopflaster versi-
ckert werden. 
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Kolpingstraße 6 in 45721 Haltern am See, Zeichen SF / B14560 
vom 02.06.2020, wurde die nachbarschaftliche Verträglichkeit des 
Vorhabens untersucht. Die Untersuchung prognostiziert für den Re-
gelbetrieb in der Tageszeit keine Überschreitung der Immissions-
richtwerte an der nächstgelegenen Wohnbebauung. Der Beurtei-
lungspegel für den Einsatzbetrieb in der Nacht am Immissionsort 
„Im Osterfeld 35“ ist mit bis 37 dB(A) prognostiziert, was einer 
Überschreitung des Immissionsrichtwerts von 2 dB(A) entspricht. 
Für den Regelbetrieb und den Einsatzbetrieb in der Nachtzeit wer-
den jeweils Überschreitungen der kurzzeitigen Geräuschspitzen 
von bis zu 2 dB(A) am Immissionsort „Im Osterfeld 35“ dargestellt. 
Mit Verweis auf das Urteil OVG NRW 10 A 1114/7 vom 23.09.2019 
werden diese Überschreitungen als sozialadäquat eingestuft.  

In dem Gutachten (und auch in der Begründung) wird unter Punkt 
5.1.3 fälschlicherweise angegeben, dass die Überschreitung des 
Beurteilungspegels im Einsatzbetrieb am Immissionsort „Im Oster-
feld 35“ 1 dB(A) beträgt (vgl. Tabelle 5-1). Ich rege an, dies zu kor-
rigieren. 

Vor dem Hintergrund des nächtlichen Ruhebedürfnisses der An-
wohner (in einem ansonsten nachts wenig lärmbelasteten Gebiet) 
und um dem Minimierungsgebot nachzukommen, rege ich an, dass 
geprüft wird, ob die Polizeiausfahrt durch eine Lichtzeichenanlage 
geregelt werden kann, sodass bei der Ausfahrt vom Polizeigelände 
grundsätzlich auf den Einsatz von Signalhörnern verzichtet werden 
kann.  

 

 

Des Weiteren wird angeregt, den in dem Gutachten angenomme-
nen Schallleistungspegel für die Technische Gebäudeausrüstung 
von 70 dB(A) pro Aggregat mit einer Nachtabsenkung von je 5 
dB(A) in die textlichen Festsetzungen aufzunehmen.  

Aus der Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder 
Straße“ der Stadt Voerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Inhalt des Gutachtens 
wurde korrigiert. 

 

 

Die Errichtung einer Lichtsignal-
anlage wurde geprüft. Da jedoch 
voraussichtlich nur selten Ein-
satzfahrten unmittelbar von der 
Wache aus erfolgen und da nur 
bei bedarf und in Notfällen an 
dem Standort das Martinshorn 
eingesetzt wird, wird darauf ver-
zichtet. 

 

Das Gutachten wurde überarbei-
tet. Die Anregung wird in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 

 
Kreishandwerkerschaft 
Wesel 

      

 
Kreispolizeibehörde We-
sel 

Kommissariat Vorbeugung 

    
 

 

 
Landesbetrieb Straßen-
bau NRW  
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Betriebssitz Gelsenkir-
chen 

 

Landesbetrieb Straßen-
bau NRW 

Regionalniederlassung 
Niederrhein Außenstelle 
Wesel 

 

 X   

12.06.2020 

Die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Pla-
nung nicht negativ berührt. Anregungen oder Bedenken werden 
nicht vorgetragen. 
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zu-
künftig aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passi-
ven Lärmschutz oder ggfs. erforderlich werdende Maßnahmen 
bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden. Für 
Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-Reflexion hin. 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

Die Hinweise werden im Rahmen 
der Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

 

 

 
Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW 

 X   

15.06.2020 

Aus forstbehördlicher Sicht werden gegen den Bebauungsplan Nr. 
137 „Polizeiwache Voerde/Friedrichsfelder Straße“ keine Bedenken 
vorgetragen, da kein Wald betroffen ist.  

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Landesbüro Naturschutz-
verbände  

Oberhausen 

    

 

 

 

Landschaftsverband 
Rheinland – Amt für Ge-
bäude- und Liegens-
schaftsmanagemet 

 x   

10.07.2020 

Hiermit möchte ich Sie innernhalb meiner Stellungnahme darüber 
informieren, dass keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschafen 
des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o.g. Maß-
nahme geäußert werden. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmkal-
pflege im Rheinland in Pulheim und das LVR Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland in Bonn; es wird darum gebeten, deren 
Stellungnahme gesondert einzuholen.  

 

 

Die beiden Stellen wurden betei-
ligt. 

 
Landwirtschafts- 
kammer NRW 

      

 Lippeverband  X   

01.07.2020 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Be-
denken. Die folgenden Hinweise sind zu berücksichtigen. 

Der Anteil des versickerten Niederschlagswassers kann erhöht 
werden, indem die Abflüsse der befahrenen Flächen über dezent-
rale Reinigungsanlagen vor der Einleitung in die Rigolen vorbehan-
delt werden. 

 

Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 

Das Niederschlagswasser der 
Dachflächen soll und kann direkt 
über Rigolen, das der Stellplätze 
soll über Rasengittersteine oder 
Ökopflaster versickert werden. 
Für eine Vorreinigung des Was-
sers der befahrbaren Flächen vor 
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Die Begrünung der Stellplatzbereiche mit 1 Baum für 8 Stellplätze 
sollte erhöht werden, optimal auf 1 Baum für 4 Stellplätze, wie in 
vergleichbaren Planungen üblich. Zudem könnten die vorgesehe-
nen Rigolen in Teilen oder vollständig als sogenannte Baumrigolen 
ausgeführt werden, die einen Teil der Niederschlagabflüsse zur 
Wasserversorgung durch die Vegetation zurückhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Die verbesserte Beschattung durch die höhere Durchgrünung so-
wie die gesteigerte Verdunstung durch die bessere Wasserversor-
gung tragen zur Reduzierung der Überhitzung in sommerlichen Hit-
zeperioden bei.  

 

Eine Begrünung nicht oder gering geneigter Dächer kann auf die-
selbe Art klimaregulierend wirken. 

Einleitung in eine Rigole ist kein 
Platz vorhanden. 

 

Bei einer stärkeren Durchgrü-
nung würden erforderliche Stell-
plätze wegfallen. Dies ist nicht 
möglich. 

Die Rigolen für die Ableitung des 
Niederschlagswassers der Dach-
flächen sollen aus Platzgründen 
unter den Fahrbahnen zu den 
Stellplätzen angelegt werden. Die 
Herstellung von Baumrigolen ist 
insoweit nicht möglich. 

Es wird Fassadenbegrünung für 
einen Teil einer überdachten 
Stellplatzanlage festgesetzt. 

Das Anpflanzen einer größeren 
Anzahl an Bäumen oder eine 
stärkere Versickerung sind aus 
den vorgenannten Gründen nicht 
möglich. 

Eine Dachbegrünung kann nicht 
erfolgen, da auf dem Hauptge-
bäude Sonnenkollektoren zur 
Nutzung der Sonnenenergie er-
richtet werden sollen. 

 
LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland 

    
 

 

 
LVR-Amt für Denkmal-
pflege im Rheinland 

    
 

 

 
Niederrheinische Ver-
kehrsbetriebe AG 
Geschäftsbereich ÖPNV 

    
 

 

 
N.V. Rotterdam-Rijn 
Pijpleiding Maatschappij 
NL 

    
 

 

 Mingas-Power GmbH       

 
Niederrheinische Industrie 
– und Handelskammer 

 X   

08.06.2020 

Mit der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Neubau einer Polizeiwache geschaffen werden. Zu 
diesem Zweck wird im Bebauungsplan eine Gemeinbedarfsfläche 
mit der Zweckbestimmung „Polizei“ festgesetz. 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

Seite 451 von 532 - Bekanntmachung 08.09.2020 Stadtrat (exportiert: 01.09.2020)



Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde/Friedrichsfelder Straße“  Anlage 7 zur Drucksache 16/1205 DS                                                                                 
Seite 12 

Behandlung_Stellungnahmen_Bebauungsplan Nr. 137 

Gegen die Planung bestehen seitens der IHK keine Bedenken.  

 

PVG GmbH Resources 
Services und Manage-
mant 
 

    

 

 

 RAG Aktiengesellschaft       

 
Regionalverband Ruhr  

FB Landschaftsentwick-
lung und Umwelt 

    
 

 

 
Regionalverband Ruhr, 

Masterplanung, Wasser-
bau, Bergbau 

    
 

 

 

Regionalverkehr Nieder-
rhein GmbH 

Regiocenter Wesel 
    

 
 

 
Rhein-Main-Rohrleitungs 
GmbH, Köln 

 X   

09.06.2020 

Von der vorgenannten Maßnahme werden weder unsere vorhande-
nen Anlagen noch laufende bzw. vorhersehbare Planungen unse-
res Hauses betroffen. 

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff in Natur und 
Landschaft gefordert wird, muss sichergestellt sein, dass dieser 
nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen stattfindet. 

Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten 
wir um erneute Beteiligung.  

Kein Handlungserfordernis 

Ausgleichsmaßnahmen werden 
nicht erforderlich. 

 

 

 Stadt Dinslaken       

 Stadt Wesel       

 
Stadtwerke Dinslaken 
GmbH 

 X   
19.06.2020 

Gegen die o.g. Planung erheben wir keine Bedenken. 
 

 
Stadtwerke Voerde 

 
    

02.07.2020 

In dem genannten Planbereich (s. beigefügtem Lageplan BNR 
26921) befinden sich Wasserleitungen unseres Unternehmens. 
Sollte das Flurstück, in dem unsere Wasserleitung verlegt ist, ver-
äußert werden, so wird eine grundbuchliche Eintragung einer per-
sönlichen Dienstbarkeit erforderlich. 

Eine Überbauung dieser Leitung ist nicht zulässig. Vor Beginn der 
geplanten Maßnahme muss diese Leitung umgelegt oder außer 
Betrieb genommen werden. Die hieraus entstehenden Kosten trägt 
der Veranlasser.  

Sollte die Leitung auf privaten 
Grundstücken verlegt werden, 
wird dort eine persönliche Dienst-
barkeit ins Grundbuch eingetra-
gen. 

 

Vor dem Beginn der Maßnahme 
wird die Gasleitung auf Kosten 
des Vorhabenträgers umgelegt. 
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Wir weisen darauf hin, dass das Pflanzen von Bäumen im Bereich 
unserer Anlagen unzulässig ist, wenn hierdurch die Betriebssicher-
heit und die Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt werden. Wir bitten 
um Beachtung des Merkblattes „DWA-M 162 bzw. GW 125 (M) 
über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle.“ 

Es sind vorab die Baumstandorte und entsprechende Sicherungs-
maßnahmen mit uns abzustimmen. 

Das Merkblatt wird beim Anpflan-
zen von Bäumen berücksichtigt. 

Beim Anpflanzen von Bäumen 
werden die Maßnahmen mit den 
Stadtwerken abgestimmt. 

 

 STEAG AG     

07.07.2020 
Für die Beteiligung an dem o.g. Verfahren danken wir Ihnen. Wir 
haben die Unterlagen in unserem Hause prüfen lassen. Es werden 
von uns keine Angregungen vorgebracht.  

 

 
TBG Bergwerkseigentum 
UG, c/o TBG Europe N.V 

    
 

 

 
Thyssen Vermögensver-
waltung   
Duisburg 

 X   

24.06.2020 

Wir haben Ihre o.g. Anfrage geprüft und können Ihnen mitteilen, 
dass sich Ihr Baugrundstück auf Steinkohlen- und Steinsalz-Bercht-
samen der Thyssen Vermögensverwaltung GmbH et al. befindet. In 
diesen Bergwerksfeldern ist aber in der Vergangenheit kein aktiver 
Abbau betrieben worden, so dass von unserer Gesellschaft ausge-
hend keine Einwirkungen entstehen können. 

Da im Nahbereich Ihres Grundstücks aber die Deutsche Steinkohle 
AG Kohlen abgebaut hat, empfehlen wir Ihnen, mit der Bergscha-
densabteilung der RAG Kontakt aufzunehmen. Diese Abteilung 
kann Ihnen mitteilen, ob von den Abbaufeldern der Ruhrkohle Aus-
wirkungen auf Ihr Grundstück zu erwarten sind. 

Insoweit wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches Bauvorhaben, das 
nicht durch Bergbaueinwirkungen beeinträchtigt wird. 

Kein Handlungserfordernis 

Die Bergschadensabteilung der 
RAG wurde beteiligt. 

 

 
Thyssengas GmbH 

Dortmund 
 X   

16.6.2020 

Durch die o.g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH 
betreuten Gasfernleitungen betroffen. 

Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zur Zeit nicht vor-
gesehen. 

Gegen die o.g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Be-
denken.  

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 
Unitymedia NRW GmbH 

Zentrale Planung 
      

 
Verwaltungsamt im  
ev. Kirchenkreis Dinslaken 

      

 
Verband Wohneigentum 
Ruhr-Niederrhein e.V.  

      

 Vodafone NRW GmbH  X   09.07.2020  
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Gegen die o.a. Planung haben wir keine Einwände. Eigene Arbei-
ten oder Mitverlegungen sind nicht geplant.  

 
Westnetz GmbH 
Regionalzentrum Nieder-
rhein Wesel 

    

07.07.2020 

Wir arbeiten als Netzbetreiber  
 
- im Bereich der Mittel-, Niederspannung <= 10 kV im Namen und 
für Rechnung der Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG, 

 
- sowie im Bereich > 10 kV bis =110 kV und Nachrichtentechnik im 
Namen und für Rechnung der Westnetz GmbH 
 
als Eigentümerinnen der Anlagen und bedanken uns für die Beteili-
gung am Verfahren. 
 
Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag für die Strom-
Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG und der Westnetz GmbH 
als Eigentümerinnen der Anlagen. Bezugnehmend auf das obige 
Verfahren, teilen wir Ihnen mit, dass Bestands-Anlagen (Straßen-
beleuchtung) der Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG im 
Planbereich vorhanden sind, die ggf. umgelegt werden können. Vor 
Baubeginn bitten wir um frühzeitige Abstimmung mit unseren Kolle-
gen unter rz_ndrh_strassenbeleuchtung@westnetz.de, da wir eine 
entsprechende Bauvorlaufzeit zwecks Umlegen der Leitungen be-
nötigen.  
 
Gerne beteiligen wir uns im Rahmen unseres Versorgungsauftra-
ges an der Realisierung des Plangebietes. 

Kein Handlungserfordernis 

Eine frühzeitige Abstimmung im 
Hinblick auf eine mögliche Verle-
gung der Leitungen wird durch 
den Vorhabenträger erfolgen. 

        

 Westnetz GmbH        

 

Zentralrendantur Kath. 
Kirchengemeinden 

Dekanat Dinslaken/Wesel 
      

 

Stabstelle  

Wirtschaftsförderung 
u.Liegenschaften 

      

 
Fachdienst 5.1  
Gewerbe, Verkehr u. Feu-
erwehr 

      

 
Fachdienst 2.1  
Sozialraumplanung 

      

 Fachdienst 2.3. Jugend  X   
07.07.2020 

In diesem Plan soll eine Wohnbaufläche im Bereich der Friedrichs-
felder Straße/Im Osterfeld zu einer Fläche für Gemeinbedarf für die 

Kein Handlungserfordernis 

 

Seite 454 von 532 - Bekanntmachung 08.09.2020 Stadtrat (exportiert: 01.09.2020)



Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde/Friedrichsfelder Straße“  Anlage 7 zur Drucksache 16/1205 DS                                                                                 
Seite 15 

Behandlung_Stellungnahmen_Bebauungsplan Nr. 137 

Einrichtung einer Polizeiwache umgewandelt werden. Da es sich 
ausschließlich um eine Fläche für den Gemeinbedarf handelt, ent-
steht hier kein Bedarf für eine öffentliche Spielfläche. Eine öffentli-
che Spielfläche ist bei der Bauplanung nicht zu berücksichtigen. 

 

 

Fachdienst 6.2  
Bauordnung Denkmal-
schutz 
 

      

 
7.1 
Beiträge/Erschließung 

      

 7.1 Tiefbau  X   

30.06.2020 

Durch den geplanten Neubau ist der vor dem Grundstück verlau-
fende öffentliche SW-Kanal DN 250 betroffen, er soll zum Teil über-
baut werden.  

 Der SW-Kanal muss nicht umgelegt werden, wenn seitens des 
neuen Eigentümers die Leitungsrechte auch nach dem Erwerb 
des Grundstückes sichergestellt werden (Grundbucheintrag der 
Leitungsrechte).  

 die Bodenplatte des Neubaus wird so ausgeführt, dass der SW-
Kanal mit der Platte nicht überbaut wird (Aussparung), die 
Oberfläche wird mit Pflaster oder ähnlichem Material im Ein-
gangsbereich befestigt,  

 zur Sicherung des Kanals und zur Sicherstellung eventueller 
Unterhaltungsarbeiten an dem Kanal wird eine „verlorene“ 
Spundwand dauerhaft bis unterhalb der Kanalsohlhöhe einge-
bracht;  

 die v. g. Spundwand wird im Auftrag des Investors statisch be-
rechnet und die Ergebnisse der Berechnung der Stadt Voerde 
zur Freigabe vorgelegt (geprüfte Statik). Die Spundwand wird 
nach den statischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung 
der Korrosion währen der Nutzungsdauer des Gebäudes be-
messen und hergestellt. Die Spundwand wird vor der Boden-
platte erstellt. 

 

Hinsichtlich der SW- und RW-Entwässrung des Neubaus wurde 
Folgendes vereinbart: 

 Die derzeitige Entwässerung des Parkplatzes mit dem An-
schluss an den RW-Kanal (Schacht 75368) kann so be-
stehen bleiben. Eine nachträgliche Überprüfung der Aus-
lastung des RW-Kanals hat ergeben, dass der Anschluss-
kanal DN 150 hydraulisch ausgelastet ist, so dass dieser 
keine zusätzliche Regenwassermengen ungedrosselt auf-
nehmen kann.  

Der Schmutzwasserkanal wird 
überbaut. 

Es wird eine Grunddienstbarkeit 
in das Grundbuch eingetragen. 

Im Hinblick auf die in den Bebau-
ungsplan aufzunehmenden Si-
cherungsmaßnahmen wurde die 
Stellungnahme durch den Fach-
dienst Tiefbau ergänzt. 

Demzufolge werden die beglei-
tenden Sicherungsmaßnahmen 
wie folgt als Hinweis in den Be-
bauungsplan aufgenommen: 

Bei einer Überbauung des nach 
Ziffer A 5.1 der textlichen Fest-
setzungen festgesetzten Schutz-
streifens sind Sicherungsmaß-
nahmen nach statischen Erfor-
dernissen in Form eines Ramm-
verbaus oder einer Bohrpfahl-
wand herzustellen oder ist das 
Fundament des Gebäudes bis 
zur Unterkante der Leitung herzu-
stellen. 
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 Die unbelastete Oberflächenentwässerung der Dachflä-
chen soll aus v. g. Gründen vor Ort versickert werden (Ri-
gole).  

 Die Oberflächenentwässerung der Zufahrten und der 
Parkflächen sollen nach Möglichkeit ebenfalls vor Ort zur 
Versickerung gebracht werden. Wegen der Abwasserbe-
lastung ist allerdings die Versickerung über belebten Bo-
denschichten erforderlich.  

 Alternativ kann nur eine gedrosselte Einleitung in den RW-
Kanal stattfinden (Rückstaukanal erforderlich!).   

 Die SW-Entwässerung soll an den Schacht 70038 ange-
schlossen werden (innenliegender Absturz). Der Schacht-
anschluss DN 150 wird von der Stadt Voerde erstellt, der 
Anschlusskanal auf dem dann privaten Grundstück bis 
zum Schacht 70038 ist Sache des Eigentümers.  

 

Das Dachflächenwasser wird 
über Rigolen vor Ort versickert. 

 

Das Niederschlagswasser der 
Stellplätze wird über Rasengitter-
steine oder Ökopflaster vor Ort 
versickert. Das Niederschlags-
wasser der Zufahrten soll nach 
Vorschalten einer Abflussregulie-
rung in den Kanal eingeleitet wer-
den. 

 

 

 7.2. Baubetrieb       
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Zusammenfassung 

Die Polizei plant in der Stadt Voerde einen neuen Standort einer Wache an der 

Friedrichsfelder Straße. Dazu wird durch die Stadt Voerde der Bebauungsplan 137 

„Polizeiwache Voerde/ Friedrichsfelder Straße“ aufgestellt. Es ist ein dreigeschossiges 

Gebäude mit Nebenanlagen als Polizeiwache im 3-Schichtbetrieb für Kriminal- und 

Streifenpolizei geplant. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich Wohngebäude in 

einem reinen Wohngebiet. 

Der Bauherr, die Rensing Bauprojekte GbR, hat das afi Arno Flörke Ingenieurbüro 

für Akustik und Umwelttechnik mit der Erstellung des Lärmgutachtens beauftragt. Aus Sicht 

des Immissionsschutzes stellen die Verkehrswege (Friedrichsfelder Straße und 

Bundesbahnstrecken) und die Polizeiwache selber Schallquellen dar, die das Plangebiet bzw. 

die umliegende Wohnbebauung beeinflussen können. Für die Aufstellung des 

Bebauungsplanes ist es erforderlich, die Lärmsituation im Planungsgebiet durch eine 

Ausbreitungsrechnung zu bestimmen, die Schallimmissionen an der Wohnbebauung der 

Umgebung, die sich durch Lärm aus dem Plangebiet ergeben, zu beurteilen und eventuell 

notwendige Schallschutzmaßnahmen festzulegen. Ergibt sich aus der Beurteilung die 

Notwendigkeit von passivem Schallschutz zum Schutz der Benutzer gegen Verkehrslärm, 

werden die Möglichkeiten von Schallschutzmaßnahmen geprüft und die erforderlichen 

Schalldämm-Maße für die Außenfassaden nach DIN 4109 für die Gebäude im Bereich des B-

Planes bestimmt. Zusätzlich wird die Lärmeinwirkung der Stellplatzanlage der 

nahegelegenen Wohnanlage auf die Polizeiwache untersucht. 

 

Schallemissionen 

Der Betrieb der Polizeiwache erzeugt Lärmemissionen, die auf die umliegende 

Wohnbebauung einwirkt. Die Verkehre aus der Friedrichsfelder Straße und der östlich 

liegenden Bahnlinie wird in Bezug auf Lärmimmissionen auf die Polizeiwache untersucht. 

Ebenso wirken die Lärmemissionen aus den Stellplatzverkehren der Bewohner (Im 

Osterfeld 35) auf die Polizeiwache ein. 

Eine weitere Lärmvorbelastung des Untersuchungsgebietes durch Lärm aus Gewerbe 

auch außerhalb des Plangebietes liegt nicht vor. Für den geplanten Betrieb der Polizeiwache 

wurden durch die Polizei NRW, Kreis Wesel, folgende Angaben gemacht. 

In der Wache arbeiten Kriminalpolizei (Tagdienst in einer Schicht, 5 Mitarbeiter) 

sowie Streifenpolizei (24-h-Dienst, dreischichtig, jeweils 5 Mitarbeiter). 

Im vorderen Bereich zur Friedrichsfelder Straße hin befinden sich die 

Mitabeiterparkplätze sowie Stellplätze für Besucher und die Streifenfahrzeuge. 

Es werden als Lärmquellen die Stellplatzverkehre aus den An- und Abfahrten der 

Mitarbeiter (Kriminal- und Streifendienst), den Dienstfahrten (Streifendienst und 

Notfalleinsätze) und den Besuchern betrachtet. Für die technische Gebäudeausstattung wird 

aus Lärmsicht angesetzt, dass zwei Aggregate (Kühlung Räume und EDV) auf dem Dach der 

Wache zum Einsatz kommen. 

Die Verkehrsemissionen ergeben sich aus dem Straßenverkehr und dem 

Schienenverkehr. 

Für Emissionen aus Straßenverkehr ist die Friedrichsfelder Straße relevant. Für die 

Belegung wurde auf das Verkehrsgutachten von Ambrosius Blanke zurückgegriffen, welches 

für ein Planvorhaben in der Stadtmitte Voerde im Januar 2010 erstellt wurde und Zahlen für 

den vorliegenden Straßenabschnitt herleitet. Es wird zusätzlich ein zukünftig geplantes 

Baugebiet zwischen Friedrichsfelder Straße und Bahntrasse mit ca. 330 Fahrten 

berücksichtigt. Die Verkehre, verursacht durch die Planung der Polizeiwache, werden mit 

ca. 170 Fahrten prognostiziert. Für den Verkehr der DB AG im Prognosejahr wurden die 
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planfestgestellten Angaben für den Ausbau der Betuwe-Linie, mitgeteilt von der DB AG, 

verwendet. 

Der Einsatzbetrieb sieht Fahrten der Polizeifahrzeuge vor, die direkt vor der Wache 

im abgesperrten Bereich geparkt sind. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein 

Signalhorn erst später im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt wird. Lärmemissionen aus 

dem Signalhorn werden nicht angesetzt. 

Im Regelbetrieb werden die Einsatzfahrzeuge eingesetzt, die in Straßennähe vor dem 

abgesperrten Bereich der Polizeiwache stehen. 

 

 

Schallimmissionen 

Beurteilung Lärmimmissionen durch die Polizeiwache 

Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Lärmimmissionen während der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) 

notwendig. Die Maßnahmen können grundsätzlich 

• aktiver Schallschutz oder / und  

• organisatorischer Art 

sein. Es wird ein aktiver Schallschutz auf dem Mitarbeiterparkplatz in Form von einer 

überdachten Stellplatzanlage festgesetzt. Diese sind von der Früh- und Spätschicht zu nutzen, 

so dass ausschließlich aus den überdachten Stellplätzen An- und Abfahrten während der 

Nachtzeit (22 - 6 Uhr) stattfinden. Dazu werden 8 Stellplätze mit Öffnungen weggerichtet 

von den relevanten Immissionsorten (Im Osterfeld 35) angelegt. Eine Stellplatzanlage als 

Lärmschutzbebauung wie im B-Plan gekennzeichnet wird wie folgt festgesetzt (siehe auch 

Karte 11): 

 

Es wird ein Lärmschutz-Hindernis festgesetzt. Das Lärmschutz-Hindernis besteht mindestens 

aus einer westlichen Wand, einer südlichen Wand und der Überdachung. Das Lärmschutz-

Hindernis ist mit jeweils durchgehend geschlossenen Bauelementen (Wände und Dach) über 

die Mindestlänge von 24,0 m zu errichten. Die westliche Wand ist mit einer Mindesthöhe von 

2,5 m (Bezugshöhe: Parkplatzhöhe mit 25,48 m über NN) auszuführen. Die Breite der 

Überdachung beträgt in der Waagerechten mindestens 5 m und darf die Mindesthöhe von 

2,5 m über Grund an keinem Punkt unterschreiten. Die südliche Wand mit einer Länge von 

mindestens 5 m schließt formschlüssig an die Überdachung an. Die Elemente müssen jeweils 

ein Luftschalldämm-Maß von mindestens 20 dB aufweisen. 

 

Für die außenliegenden Geräte der technischen Gebäudeausrüstung der Polizeiwache wird 

festgesetzt: 

 

Lärmemittierende Geräte der Kühlungen/ Lüftungstechnik werden auf einen 

Schallleistungspegel von jeweils höchstens 70 dB(A) mit einer Absenkung während der Nacht 

(22 - 6 Uhr) auf höchstens 65 dB(A) je Aggregat festgesetzt. Bis zu zwei Geräte werden 

eingesetzt oder die Summierung der Schallleistungspegel bleibt unter den festgesetzten 

Werten. Die Aggregate haben dem Stand der Technik zu entsprechen. Tonhaltigkeit und 

tieffrequente Geräusche werden ausgeschlossen. 

 

Bei Abweichung von der Lage der technischen Schallquellen oder der Emission der 

technischen Schallquellen von den Ansätzen dieser Prognose ist im 

Baugenehmigungsverfahren erneut nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm eingehalten werden. Weiterhin ist folgende organisatorische Maßnahme als Hinweis 

in dem Bebauungsplan aufzunehmen: 
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Hinweis: 

In den Nachtstunden (22 - 6 Uhr) sind von den Mitarbeitern sowohl für die An- als auch die 

Abfahrt von Privatfahrzeugen ausschließlich die Stellplätze unter der Überdachung zu 

benutzen. 

 

Die Stellplätze sind auf der zuvor festgesetzten Stellplatzanlage mit lärmabschirmenden 

Wänden und Überdachung zu kennzeichnen. 

 

Mit diesen Maßnahmen werden an den maßgeblichen Immissionsorten folgende 

Beurteilungspegel prognostiziert: 

 

Immissionsort Beurteilungspegel in dB(A) 

Tag lauteste Nachtstunde 

Regel-

betrieb 

Einsatz-

betrieb* 

Regel-

betrieb 

Einsatz-

betrieb* 
Spalte 1 2 3 4 5 

Friedrichsfelder Str. 39 I 001 

   EG 29 30 22 22 

1.OG 32 33 25 25 

2.OG 33 34 26 26 

3.OG 36 36 29 29 

4.OG 36 37 30 30 

5.OG 36 37 30 30 

6.OG 36 37 29 30 

7.OG 36 37 30 30 

Teichacker 10a I 002 

   EG 35 41 23 30 

 1.OG 36 42 26 32 

 2.OG 36 42 27 33 

Im Osterfeld 35 

I 003 

   EG 36 39 29 33 

 1.OG 39 42 32 36 

 2.OG 40 43 34 36 

 3.OG 40 43 34 36 

I 004 

   EG 34 37 28 31 

 1.OG 38 41 32 34 

 2.OG 39 42 33 35 

 3.OG 40 42 33 35 

I 005 

   EG 36 40 29 34 

 1.OG 38 42 32 36 

 2.OG 39 43 33 37 

 3.OG 40 43 34 37 
* Einsatzbetrieb: die Lärmimmissionen des Einsatzbetriebes sind die Summe aus dem Regelbetrieb und 

gleichzeitig zusätzlichen Einsatzfahrten 

Tabelle I: Beurteilungspegel Immissionen durch den Betrieb der Polizeiwache 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (für WR 50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts) werden 

tags für den Regelbetrieb als auch für den Einsatzbetrieb an allen relevanten Immissionsorten 

unterschritten (Spalten 2 und 3). Nachts wird der Immissionsrichtwert von 35 dB(A) im 

Regelbetrieb um mindestens 1 dB unterschritten. Im Einsatzbetrieb werden Überschreitungen 

nachts von bis zu 2 dB am Haus Im Osterfeld 35 prognostiziert. Die höchsten 

Beurteilungspegel tags ergeben sich an den Wohnhäusern Teichacker 10a und Im Osterfeld 
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35 jeweils in den oberen Stockwerken mit 43 dB(A) und nachts in den oberen Stockwerken 

des Gebäudes Im Osterfeld 35 mit bis zu 37 dB(A). 

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Als kurzzeitige Geräuschspitzen wird Türenschlagen auf den Stellplätzen angesetzt. Der 

Schallleistungspegel des Türenschlagens beträgt 97 dB(A). Ab einem Abstand von ca. 3 m 

wird der Immissionsrichtwert für reine Wohngebiete von tags 50 dB(A) um nicht mehr als 

30 dB tagsüber überschritten. Die Horizontalabstände der Parkplatzbegrenzungen zu den 

nächstliegenden Immissionsorten sind um ein Vielfaches größer als 3 m. Tagsüber sind daher 

keine Konflikte durch kurzzeitige Geräuschspitzen zu erwarten. 

 

Nachts sind Überschreitungen zu erwarten: 

• im Einsatzbetrieb durch Türenschlagen bei Fahrzeugen vor der Polizeiwache im 

abgesperrten Bereich und 

• auch im Regelbetrieb durch Türenschlagen auf den Stellplätzen für die Einsatzwagen 

der Streife. Am Gebäude Im Osterfeld 35 werden durch Türenschlagen 

Beurteilungspegel nachts von 57 dB prognostiziert. Der Immissionsrichtwert von 

35 dB(A) wird damit um 2 dB mehr als 20 dB überschritten. 

 

Nachts wird für die Parkplatzverkehre der Mitarbeiter durch die Zuweisung von 

entsprechenden Stellplätzen (Festsetzung einer Stellplatzanlage) gewährleistet, dass die 

kurzzeitigen Geräuschspitzen bei Türenschlagen den Immissionsrichtwert nachts von 35 dB 

um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 

 

Folgerung für den Betrieb der Polizeiwache 

Tagsüber werden weder durch den Regelbetrieb noch durch den Einsatzbetrieb der 

Polizeiwache Konflikte prognostiziert. Nachts wird der Immissionsrichtwert nur im 

Einsatzfall um 2 dB überschritten. Für kurzzeitige Geräuschspitzen ergeben sich 

ausschließlich nachts Beurteilungspegel, die 2 dB über den von der TA Lärm genannten 

Werten liegen. Beide Überschreitungen sind als geringfügig einzustufen. 

Die Beurteilungspegel überschreiten weder im Regel-/Einsatzbetrieb noch aufgrund 

kurzzeitiger Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete 

(55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts). Die Charakteristik der vorliegenden Geräusche 

entspricht den Verkehrsgeräuschen im öffentlichen Verkehrsraum. Ebenso ergeben sich nicht 

von den Fahrten, Stellplatzwechseln und Türenschlagen der Stellplatzanlage Im Osterfeld 35 

zu unterscheidende Geräuschcharakteristiken. Die Stellplatzanlage liegt dem kritischen 

Immissionsort Im Osterfeld 35 naturgemäß näher. 

Bei den Orientierungswerte der DIN 18005 handelt es sich um Orientierungswerte, 

deren Einhalten in der Bauleitplanung angestrebt werden soll. Allerdings kann der Belang 

des Lärmschutzes auch gegen andere Belange abgewogen werden. In dem vorliegenden Fall 

kommt es nur nachts zu Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für reine 

Wohngebiet um 2 dB. Wie oben beschreiben würde der Immissionsrichtwert für ein 

allgemeines Wohngebiet noch um 3 dB unterschritten. Die zu erwartende Überschreitung der 

TA Lärm durch kurzzeitige Geräuschspitzen von 2 dB für reine Wohngebiete würden die TA 

Lärm bei Beurteilung als allgemeines Wohngebiet noch um 3 dB unterschreiten. Die 

Geräuschsituation kann täglich in der Nacht mehrmals auftreten. Da die Stadt Voerde den 

Standort aufgrund seiner zentralen und verkehrsgünstigen Lage bewusst gewählt hat, und 

durch die Geräuschimmissionen weder ungesunde Wohnverhältnisse verursacht werden noch 
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das Wohnen wesentlich gestört wird, sollten die Überschreitungen der TA Lärm abgewogen 

werden. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann die Polizeiwache aufgrund der 

zwingenden Notwendigkeit der Einrichtung und der von der Stadt bewusst gewählten Lage 

im Rahmen einer Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 TA Lärm beurteilt werden (siehe auch 

Urteil OVG NRW 10 A 1114/17 vom 23.09.2019). Liegen besondere Gründe für die 

Auswahl des Standortes vor und sind die Geräusche als sozialadäquat einzustufen, können im 

Rahmen der Sonderfallprüfung auch Überschreitungen der TA Lärm hingenommen werden. 

Der Standort für die Polizeiwache wurde von der Stadt Voerde bewusst ausgewählt. Die 

Gründe sind der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen. Die Geräusche entstehen 

durch die Park- und Fahrgeräusche von einzelnen Fahrzeugen und sind für den Standort 

sozialadäquat. Zum einen muss auch in einem Wohngebiet immer mit Park- und 

Fahrgeräuschen gerechnet werden und zum anderen gibt es durch den schon vorhandenen 

Parkplatz der Wohnanlage diese Geräusche schon in deutlich geringerem Abstand. Die Höhe 

der Geräuschimmissionen nachts liegt immer noch unterhalb der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm für allgemeine Wohngebiete und stellt damit auch keine erhebliche Belästigung 

dar. 

 

Beurteilung Verkehrslärm im Plangebiet 

Die wesentlichen Lärmimmissionen aus Verkehr ergeben sich insbesondere durch die 

Friedrichsfelder Straße. Für die Fassaden ergeben sich Beurteilungspegel aus Verkehr 

(energetische Addition aus Straßen- und Schienenverkehr für den Planfall) im Bereich von 

bis zu 62 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts. 

Der Orientierungswerte der DIN 18005 von 60 dB(A) wird damit um bis zu 2 dB 

überschritten (zur Beurteilung der Polizeiwache wird nur der Orientierungswert für 

Mischgebiete tags herangezogen). Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der 

Innenräume (Büronutzung) vor Verkehrslärm ist im Plangebiet die Festsetzung von passivem 

Schallschutz entsprechend DIN 4109 erforderlich. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenräume (Büro und 

Arbeitsräume) vor Verkehrslärm ist im Plangebiet die Festsetzung von passivem Schallschutz 

erforderlich. Für die Lärmpegelbereiche III und IV sind mindestens einzuhaltende Bau-

Schalldämm-Maße im B-Plan festzusetzen. 

Die Lärmpegelbereiche werden daher auf Grundlage der freien Schallausbreitung in 

8 m über Grund tags festgesetzt (siehe Karte 9). Für die Festsetzung der Schalldämm-Maße 

in dem Bebauungsplan werden folgende Formulierungen vorgeschlagen (die Abgrenzung der 

Lärmpegelbereiche ist in Karte 10 dargestellt): 

 

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen in dem im B-Plan 

gekennzeichneten Lärmpegelbereich III und IV erforderlich. Sofern nicht durch 

Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die 

erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung die Anforderung 

gemäß der DIN4109-1:2018-01, 7 erfüllen. 

Das gesamte, bewertete Schalldämm-Maß R‘ w,ges von Außenbauteilen ist nach der 

Formel 6 der DIN4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen) zu 

berechnen: 

𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 =  𝐿𝑎 − 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡 

Dabei ist 
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K Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

K Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

K Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

L a der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.1, 

Tabelle 7: 

Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

dB 

III 65 

IV 70 

Mindestens einzuhalten sind: 

R‘ w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R‘ w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches 

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen 

nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten ausreichen. 

Quellen: 
• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 2018 

(DIN4109-1:2018-01) 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen, Ausgabe Januar 2018 (DIN4109-2:2018-01) 

Zugänglichkeit der Normen und Richtlinienblätter: 

Die DIN 4109 kann bei der Stadt Voerde während der Dienststunden eingesehen oder kostenpflichtig 

beim Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden. 

Die Planungen haben ebenfalls Einfluss auf das Verkehrsaufkommen im öffentlichen 

Straßennetz außerhalb des Plangebietes. Es ergeben sich im Planfall gegenüber dem Nullfall 

(ohne Plangebiet) Erhöhungen der Anzahl der Kfz auf der Friedrichsfelder Straße von 

ca. 1%. Die Änderungen der Verkehrslärmemissionen der Straße liegen rechnerisch bei 

< 0,1 dB(A). Pegeländerung < 0,1 dB werden als akustisch nicht relevant eingestuft. Auf eine 

detailliertere Betrachtung der Lärmimmissionen aus Verkehr an der bestehenden 

Wohnbebauung entlang der Friedrichsfelder Straße wird daher verzichtet. 

 

Beurteilung Lärmimmissionen durch Anwohnerparken an der Polizeiwache 

An der Polizeiwache werden durch Anwohnerparken folgende Beurteilungspegel 

prognostiziert: 

Immissionsort Beurteilungspegel 

in dB(A) 

Tag Nacht 

Polizeiwache I 011 

   EG 42 33 

1.OG 44 35 

Staffel 44 35 

Tabelle II: Beurteilungspegel Immissionen an der Polizeiwache durch die benachbarte 

Stellplatzanlage Im Osterfeld 35 

Die Stellplatzverkehre der der Polizeiwache zugewandten Stellplatzanlage des Wohnhauses 

Im Osterfeld 35 werden anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiet tags 

von 60 dB(A) beurteilt. Die Beurteilungspegel liegen tags und nachts mindestens 16 dB unter 

dem Immissionsrichtwert. Es sind keine Konflikte aus Lärm zu erwarten. 
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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Polizei plant in der Stadt Voerde einen neuen Standort einer Wache an der 

Friedrichsfelder Straße. Dazu wird durch die Stadt Voerde der Bebauungsplan 137 

„Polizeiwache Voerde/ Friedrichsfelder Straße“ aufgestellt. Es ist ein dreigeschossiges 

Gebäude mit Nebenanlagen als Polizeiwache im 3-Schichtbetrieb für Kriminal- und 

Streifenpolizei geplant. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich Wohngebäude in 

einem reinen Wohngebiet. 

Der Bauherr, die Rensing Bauprojekte GbR, hat das afi Arno Flörke Ingenieurbüro 

für Akustik und Umwelttechnik mit der Erstellung des Lärmgutachtens beauftragt. Aus Sicht 

des Immissionsschutzes stellen die Verkehrswege (Friedrichsfelder Straße und 

Bundesbahnstrecken) und die Polizeiwache selber Schallquellen dar, die das Plangebiet bzw. 

die umliegende Wohnbebauung beeinflussen können. Für die Aufstellung des 

Bebauungsplanes ist es erforderlich, die Lärmsituation im Planungsgebiet durch eine 

Ausbreitungsrechnung zu bestimmen, die Schallimmissionen an der Wohnbebauung der 

Umgebung, die sich durch Lärm aus dem Plangebiet ergeben, zu beurteilen und eventuell 

notwendige Schallschutzmaßnahmen festzulegen. Ergibt sich aus der Beurteilung die 

Notwendigkeit von passivem Schallschutz zum Schutz der Benutzer gegen Verkehrslärm, 

werden die Möglichkeiten von Schallschutzmaßnahmen geprüft und die erforderlichen 

Schalldämm-Maße für die Außenfassaden nach DIN 4109 für die Gebäude im Bereich des B-

Planes bestimmt. Zusätzlich wird die Lärmeinwirkung der Stellplatzanlage der 

nahegelegenen Wohnanlage auf die Polizeiwache untersucht. 

1.2 Verwendete Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden bei der Bearbeitung berücksichtigt: 

• 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz: 

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm“, Bonn, 26. August 1998 

mit Änderung vom 1. Juni 2017 

• DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 

• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 2002 

• Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1: Schallschutz im Städtebau. Berechnungsverfahren. 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 

2018 (DIN4109-1:2018-01) 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 

der Anforderungen, Ausgabe Januar 2018 (DIN4109-2:2018-01) 

• RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 1990 

• „Schall03“: Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) Anlage 

2 (zu § 4) Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03). BGBl. I 

2014 S 2271-2323 

• „Parkplatzlärmstudie“, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete 

Auflage, 2007 

• Schienenverkehr Prognose 2025, neue Schall03, relevante Streckenabschnitte der 

Strecken 2270 und 2279 (NBS), Deutsche Bahn AG - Ressort Wirtschaft, Recht und 

Regulierung, Lärm- und Erschütterung, Karlsruhe 

• Verkehrsgutachten „Bebauungsplan Nr. 53 5. Änderung ‚Stadtmitte/ Rathausplatz‘ in 

Voerde“, ambrosius blanke verkehr.infrastrukur, Bochum, Jan. 2010 
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• Lageplan Vorabzug V2, BV Polizeiwache Voerde, NEUNZIGGRAD Hülsdonk 

Architekten, Mai 2020 

• Erläuterungen zum Betriebsablauf, Polizei NRW, Kreis Wesel und NEUNZIGGRAD 

Hülsdonk Architekten, Mai 2020 

• 3D-Gebäudemodell im LoD1 CityGML. Land NRW (2018). Datenlizenz Deutschland 

- Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0).  

https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/geobasis/3d-gm/3d-gm_lod1/ 

• Digitales Geländemodell Gitterweite 1 m paketiert nach Gemeinden. Land NRW 

(2018). Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0).  

https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/geobasis/dgm/dgm1/ 

• Liegenschaftskarte NRW. Land NRW (2018). Datenlizenz Deutschland - 

Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0). 

https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_alkis_grau 

• Digitale Orthophotos NRW. Land NRW (2018). Datenlizenz Deutschland - 

Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0). 

https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop 

 

2 Grundlagen 

2.1 Allgemeine Grundlagen 

Frequenz und Schalldruckpegel 

Eine Schallwelle entsteht dadurch, dass Luftteilchen aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht 

werden und Druckschwankungen verursachen. Der größte Schwingungsausschlag (Ampli-

tude) p als Maß der Druckschwankungen in der Einheit Pascal (Pa) und die Frequenz f (An-

zahl der Druckschwankungen pro Sekunde) in der Einheit Hertz (Hz) sind die beiden cha-

rakteristischen Größen einer Schallwelle. Eine Schallwelle mit nur einer Frequenz wird als 

Ton bezeichnet, die Überlagerung von Schallwellen vieler verschiedener Frequenzen und 

verschiedener Amplituden als Geräusch oder, wenn es als lästig empfunden wird, üblicher-

weise als Lärm. Wird ein Geräusch in seine Frequenzteile zerlegt, so erhält man das 

Frequenzspektrum. 

Die Schalldruckempfindlichkeit des Ohres reicht von 20 x 10-6 Pa (Hörschwelle bei 

2.000 Hz, mit Po bezeichnet) bis etwa 20 Pa (Schmerzschwelle), was einem Empfindlich-

keitsbereich von 1:1.000.000 entspricht. Um derart große Zahlen in den Berechnungen zu 

vermeiden, wurde ein logarithmischer Maßstab und in diesem Zusammenhang der Schall-

druckpegel L (kurz: Schallpegel) mit der Recheneinheit dB (Dezibel) eingeführt. Auf dieser 

Skala reicht dann die Empfindlichkeit des Ohres von 0 bis 120 dB. 

Der logarithmische Maßstab hat zur Folge, dass zwei Schallquellen mit dem gleichen 

Schalldruck pI und damit dem gleichen Schallpegel LI nicht zusammen einen Gesamtschall-

pegel von 2 x LI, sondern von LI + 3 dB erzeugen. 

Frequenzbewertung 

Untersuchungen haben ergeben, dass der Mensch Geräusche gleichen Schallpegels bei tiefen 

und hohen Frequenzen leiser hört als bei etwa 1.000 bis 6.000 Hz. Deshalb werden zwei 

Töne gleichen Schallpegels, aber unterschiedlicher Frequenz verschieden laut empfunden. 

Dieser Effekt ist bei leisen Geräuschen sehr stark ausgeprägt; bei sehr lauten Geräuschen 

verschwindet er aber fast vollständig. 

Um diesen Eigenschaften des menschlichen Gehörs gerecht zu werden, wurden Fre-

quenzbewertungen eingeführt. Mit ihnen werden die Schallpegel im Bereich unterhalb 
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1.000 Hz und oberhalb 5.000 Hz vermindert, im Zwischenbereich dagegen teilweise erhöht. 

Diese Frequenzbewertungen mit den Kennzeichnungen A, B und C gelten für folgende 

Schallpegelbereiche: 

Schallpegel kleiner als 55 dB A-Bewertung 

Schallpegel zwischen 55 und 85 dB B-Bewertung 

Schallpegel größer als 85 dB C-Bewertung 

Die so ermittelten Schallpegel werden mit dem Buchstaben der jeweiligen Bewertung 

gekennzeichnet, z. B. dB(A). Zur Lärmbewertung hat sich international die A-Bewertung 

durchgesetzt. 

Zeitliche Mittelung 

Typisch für Umweltlärm ist, dass die Geräusche unregelmäßig auftreten und der jeweilige 

Schallpegel stark schwankt. Um hier Vergleiche anstellen zu können, wurde eine Mittelung 

zeitlich schwankender Geräusche eingeführt. Dabei wird die im betrachteten Zeitraum bei 

schwankenden Schallpegeln insgesamt abgestrahlte Schallenergie ermittelt und daraus ein 

konstanter Schallpegel bestimmt, der derselben Schallenergie verteilt über denselben Zeit-

raum entspricht. 

Mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle nimmt der Immissionspegel stark 

ab. Eine Abstandsverdoppelung im Nahbereich führt zu einer Abnahme von ca. 3 dB(A), im 

Fernbereich um ca. 4 dB(A). Bewuchs und Bebauung zwischen Straße und Immissionsort 

führen zu zusätzlichen Pegelminderungen. 

Einfluss von Wind und Temperatur 

Da sich Wind- und Schallgeschwindigkeit überlagern, erhält man unterschiedliche Schallaus-

breitungsbedingungen mit und gegen den Wind. Bei der Berechnung von Immissionspegeln 

werden solche Witterungseinflüsse dadurch berücksichtigt, dass immer eine leichte 

Mitwindsituation zugrunde gelegt, also ein ungünstiger Fall betrachtet wird. 

Bestimmung von Emissionen und Immissionen 

Der Emissionspegel 

Bei der Planung von Verkehrswegen oder der Ansiedlung von Wohnungen stellt sich vor 

allem für Anwohner die Frage, welche Schallpegel nach der Realisierung dieser Maßnahmen 

zu erwarten sind. 

Beim Erstellen entsprechender Prognosen wird zunächst der Emissionspegel ermittelt. 

Darunter ist der zu erwartende Mittelungspegel zu verstehen, bezogen auf eine Entfernung 

von 25 Metern zur jeweiligen Fahrbahnmitte bei freier Schallausbreitung und getrennt für die 

Tageszeit (6 bis 22 Uhr) und die Nachtzeit (22 bis 6 Uhr). Für gewerbliche Anlagen und 

Sportstätten wird der Schallleistungspegel bestimmt, der von der Anlage oder Teilen der An-

lage verursacht werden wird. Diese Schallleistungen werden dann je nach räumlicher Vertei-

lung der Schallquellen zu Punkt-, Linien- oder Flächenschallquellen umgerechnet. 

Der Immissionspegel 

Liegt der Emissionspegel vor, wird in einem zweiten Schritt der Immissionspegel ermittelt. 

Darunter versteht man den am Immissionsort, z. B. vor einem Hausfenster auftretenden 

Mittelungspegel. Bei seiner Berechnung werden die örtlichen Verhältnisse wie Abstände von 

den Straßenwegen, Abschirmung durch Wände usw. berücksichtigt. 

Lärmwirkungen 

Vegetative und physiologische Wirkungen 

Die Aktivierung des zentralen und vegetativen Nervensystems durch Geräusche ruft weitere 

Reaktionen hervor, z. B.: 
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a) Erhöhung der Muskelspannung und Hautfeuchtigkeit 

b) Verengung der peripheren Hautgefäße und Absinken der Hauttemperatur 

Diese Reaktionen entziehen sich der menschlichen Willenskontrolle. Ihre Reizschwellen lie-

gen unterschiedlich hoch. Die Hautfeuchtigkeit erhöht sich z. B. bei einer Pegelzunahme von 

3 bis 5 dB(A), die peripheren Hautgefäße verengen sich bei Pegelsteigerungen von 5 bis 

10 dB(A). Auch die Art der Reaktionen ist individuell sehr unterschiedlich. 

Störungen von Schlaf und Entspannung 

Um einschlafen zu können, muss der Organismus zur Ruhe kommen. Dem können 

Schallreize jedoch entgegenwirken, so z. B., wenn starke Pegelschwankungen ohne längere 

Geräuschpausen, hohe Spitzenpegel, lästige oder informationshaltige Geräusche 

(z. B. Geflüster) auftreten. 

Störungen von Leistungen 

Leistungen können durch störende Geräusche beeinträchtigt werden. Kreatives Denken, Pro-

blemlösungsaktivität und Konzentration werden eher gestört als einfachere, sich wiederho-

lende Tätigkeiten. Hierbei sind jedoch Persönlichkeitsfaktoren, individuelle Ablenkbarkeit, 

Motivation usw. von größter Bedeutung für das Ausmaß der Störung. 

2.2 Berechnungsmethodik  

Zur Beurteilung der Lärmsituation in der Umgebung von Straßen, Bahnlinien und 

Gewerbeansiedlungen werden die Schallimmissionen für festgelegte Immissionsorte 

berechnet. Für diese Berechnung werden folgende Parameter bestimmt: 

• für die Straße die Verkehrsmengen (Kfz/h für die Tages und die Nachtzeit), Lkw-

Anteile, Geschwindigkeiten, Straßenbelag und Steigung  

• für die Schiene die Fahrzeugarten, die Bremsbauarten, die Zuglängen (Produkt aus 

Zuglänge je Fahrzeugart und Anzahl je Fahrzeugart getrennt nach Tag und Nacht), 

Geschwindigkeiten, Fahrbahnarten, Brücken, Bahnübergänge und Kurvenradien 

• für Gewerbeanlagen die Schalleistungspegel der Anlagen oder Anlagenteile oder 

bei fehlenden Informationen flächenbezogene Schalleistungspegel 

Aus diesen Daten werden die Schallemissionen für Verkehrslärm als Mittelungspegel Lm,E in 

25 m Abstand von der Fahrstreifenmittellinie bzw. Schienenmittellinie sowie für das 

Gewerbe als Schalleistungspegel berechnet. Befinden sich die gewerblichen Schallquellen in 

Hallen oder Gebäuden, wird der Halleninnenpegel berechnet, gemessen oder abgeschätzt. 

Unter Einbeziehung des Aufbaus der Fassade wird dann der Schalleistungspegel berechnet, 

der von den einzelnen Elementen der Hallenaußenfläche emittiert wird. Für die 

Immissionsprognose werden damit die Hallenaußenfläche oder die Gebäudeöffnungen zur 

Schallquelle. 

Die zu ermittelnden Größen sind: 

beim Verkehrslärm - der Beurteilungspegel am Tag (16 h Beurteilungszeit) und in der 

Nacht (8 h Beurteilungszeit) 

beim Gewerbelärm - der Beurteilungspegel am Tage (16 h Beurteilungszeit) und in der 

Nacht (1 h Beurteilungszeit).  

Mit den Schallemissionen, der vorliegenden Geländeform und den vorhandenen Hindernissen 

(z. B. Gebäude, Wände) erfolgt die Berechnung der Schallimmissionen auf der Grundlage 

folgender Richtlinien: 

Straße: RLS 90 „Richtlinie für Lärmschutz an Straßen“, 1990  

Schiene Schall03 „Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von 

Schienenwegen, (Bestandteil der 16. BImSchV vom 18.12.2014) 
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Gewerbe: ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien – Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ und TA-Lärm 

1998 

Bei der Berechnung werden die eingegebenen Schallquellen in, im Verhältnis zum Abstand 

Schallquelle - Immissionsort ausreichend kleine Teilschallquellen zerlegt und die 

Teilimmissionen berechnet. Es wird die zweite Reflexion der Schallwellen an den 

Reflexionsflächen (Hauswände, Mauern) berücksichtigt, die in einem Abstand von bis zu 

50 m von den Schallquellen oder dem berechneten Aufpunkt oder Rasterpunkt liegen. Für 

reflektierende Gebäudefassaden wird ein Reflexionsverlust von 1 dB angesetzt. Die Gebäude 

sind als Quader mit der, im Bebauungsplan zugelassenen Traufhöhe in dem 

Berechnungsmodell berücksichtigt. Die Gesamtimmissionen ergeben sich jeweils getrennt 

für die Schallquellengruppen Verkehr und Gewerbe aus der energetischen Summe aller 

Teilschallquellen. Eine Minderung des Beurteilungspegels für Schienenverkehr wurde nicht 

vorgenommen. Als Resultat ergeben sich Beurteilungspegel für die Tages- und die Nachtzeit. 

Für die graphische Darstellung der Immissionen werden Berechnungen für 5 x 5 m-Raster 

durchgeführt. Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit dem Programm LIMA 

Version 2019. Die Beurteilungspegel der Prognoseberechnungen werden dann mit den  

• Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ bzw. 

• Immissionsrichtwerten der TA-Lärm  

verglichen.  

Wird ein Orientierungswert oder Immissionsrichtwert der oben genannten Richtlinien 

überschritten, werden aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. eine Abschirmung der Schall-

quelle geprüft. Reichen zum Schutz gegen Verkehrslärm diese Maßnahmen nicht aus oder 

sind sie nicht realisierbar, wird für die betroffenen Fassaden das erforderliche Schalldämm-

Maß festgelegt. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (Ausgabe 2018) ist in einem 

mehrschrittigen Verfahren zu ermitteln. Es werden die Beurteilungspegel für die Tages- und 

die Nachtzeit bestimmt. Da in der Nacht ein größeres Schutzbedürfnis besteht, kann auf den 

Nachtwert ein Zuschlag hinzukommen. Maßgeblich ist die Lärmbelastung desjenigen 

Zeitraums, der die höheren Anforderungen ergibt. Zwar wird in der DIN darauf hingewiesen, 

dass die Berücksichtigung des Nachtwertes nur für Räume gilt, „die überwiegend zum 

Schlafen genutzt werden können“. Dies scheint in der Praxis aber kaum umsetzbar, da die 

Bauordnungen i.d.R. nur Räume kennen, die nicht zum vorübergehenden Aufenthalt 

bestimmt oder geeignet sind. Schließlich entscheidet der Mieter oder Eigentümer darüber, 

wie er einen bestimmten Raum nutzen will. Von daher gilt, „maßgeblich ist die 

Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt“. 

Die maßgeblichen Beurteilungspegel sind nach den Abschnitten 4.4.5.2 bis 4.4.5.6 der 

DIN 4109-2:2018-01 zu ermitteln. Dazu werden für den Tag und die Nacht 

Beurteilungspegel ermittelt. Beträgt der Unterschied zwischen Tag (i.d.R. der höhere Wert) 

minus Nacht (i.d.R. der niedrigere Wert) weniger als 10 dB, so ist auf den Nachtwert ein 

Zuschlag von 10 dB hinzuzuaddieren. Auf den nun höheren Wert werden weitere 3 dB 

gerechnet. Im derzeitigen Stadium der Planung kann der Korrekturwert KAL zur 

Berücksichtigung des Verhältnisses der Außenfläche eines Raumes zu seiner Grundfläche 

noch nicht bestimmt werden. Deshalb wird eine Korrektur von 0 dB angesetzt. Es wird aber 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Abweichungen von dieser Annahme der 

Korrekturwert KAL nach DIN 4109 Teil 2, Gleichung 33, entsprechend angepasst werden 

muss. 

Das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß ohne Korrektur für das Verhältnis 

Raumaußenfläche/Grundfläche ergibt sich aus Gleichung 6 der DIN 4109 Teil 1: 
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R’w,ges = La - K Raumart 

 

Dabei ist  

𝐾Raumart =25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

𝐾Raumart=30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-

   bergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

𝐾Raumart=35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

𝐿a    der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.  

 

Mindestens einzuhalten sind:  

𝑅′w,ges=35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

𝑅′w,ges=30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-

   bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

Aus Darstellungs- und Vereinfachungsgründen werden in den Planunterlagen gemäß der 

alten DIN4109:1989-11 Lärmpegelbereiche eingezeichnet. Die nach neuer DIN4109-1:2018-

01 zuzuordnenden Werte sind die höheren Werte. 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

I bis 55 

II 56 bis 60 

III 61 bis 65 

IV 66 bis 70 

V 71 bis 75 

VI 76 bis 80 

VII > 80 

Tabelle 2-1:  Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 (Ausgabe 2018), Tabelle 7 

in Anlehnung an DIN 4109 (Ausgabe 1989). 

 

3 Anforderungen an die Planung aus schalltechnischer Sicht 

Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse muss in der Bauleitplanung auch der Schallschutz 

ausreichend berücksichtigt werden. In der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ – 

Beiblatt 1 zu Teil 1 und in der TA-Lärm sind dazu Orientierungswerte bzw. 

Immissionsrichtwerte aufgeführt, bei deren Unterschreitung ein angemessener Schutz vor 

Lärm zu erwarten ist. Die berechneten Beurteilungspegel werden deshalb anhand der 

folgenden Werte beurteilt. 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 

Krankenhäuser 45 35 

Reine Wohngebiete 50 40 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 45 

Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 

Kerngebiete, Gewerbegebiet 65 55 

Tabelle 3-1:  Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Verkehrslärm 
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Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 

Reine Wohngebiete 50 35 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 

Kerngebiete, Gewerbegebiet 65 50 

Tabelle 3-2:  Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Gewerbelärm 

 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 > 10 

Ereignisse/Jahr 

Seltene Ereignisse 

 Tag 

[dB(A)] 

Nacht 

[dB(A)] 

Tag 

[dB(A)] 

Nacht 

[dB(A)] 

Kurgebiete, Pflegeheime, Krankenhäuser 45 35 70 55 

Reine Wohngebiete 50 35 70 55 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 70 55 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 70 55 

Urbane Gebiete 63 45 70 55 

Gewerbegebiet 65 50 70 55 

Industriegebiet 70 70 - - 

Tabelle 3-3:  Schallimmissionsrichtwerte der TA-Lärm für Gewerbelärm 

Für den Gewerbelärm werden zusätzlich kurzzeitige Geräuschspitzen beurteilt. Einzelne 

kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB am 

Tage und 20 dB in der Nacht überschreiten. Bei einer Beurteilung von seltenen Ereignissen 

dürfen kurzzeitige Geräuschspitzen die Richtwerte in Gewerbegebieten am Tage um nicht 

mehr als 25 dB und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB überschreiten. In den Gebieten mit 

empfindlicheren Nutzungen (MU, MI, WA, WR, Kliniken) dürfen einzelne Geräuschspitzen 

die Richtwerte um nicht mehr als 20 dB am Tage und 10 dB in der Nacht überschreiten. 

 

Die Geräusche verschiedener Schallquellenarten (Gewerbe, Verkehr) werden wegen der 

unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten der Ge-

räuschquellen jeweils für sich allein bewertet und nicht addiert. 

Werden die Orientierungswerte überschritten, sollten folgende Möglichkeiten des 

Lärmschutzes berücksichtigt werden: 

1. Schallquellen durch Schallschutzwälle oder -wände abschirmen 

2. Lage der Gebäude so ausrichten, dass möglichst große geschützte Bereiche entste-

hen (z. B. Gebäude parallel statt senkrecht zur Schallquelle anordnen) 

3. Funktionsräume und Räume mit unempfindlicher Nutzung an die verlärmte Seite 

der Gebäude legen 

4. Gebäude durch Schallschutzwälle oder -wände abschirmen 

5. Schallschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm am Gebäude (Schallschutzfenster, 

Dach- und Wanddämmung) 

  

S
ei

te
47

4
vo

n
53

2
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

08
.0

9.
20

20
S

ta
dt

ra
t

(e
xp

or
tie

rt
:0

1.
09

.2
02

0)



B14560 8 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

4 Immissionsorte 

Für folgende relevanten Immissionsorte werden die Schallimmissionen aus der Polizeiwache 

geprüft. 

 

I-Ort I-Ort-Nr. Fassade Höhe immissionsschutzrechtliche 

Gebietseinstufung 

Friedrichsfelder Str. 39 I001 S EG - 7. OG WR 

Teichacker 10a I002 W EG - 2. OG WR 

Im Osterfeld 35 

I003 NO EG - 3. OG WR 

I004 NO EG - 3. OG WR 

I005 N EG - 3. OG WR 

Tabelle 4-1: Immissionsorte im Umfeld der Polizeiwache 

Bei allen Immissionsorten handelt es sich um Punkte in 0,5 m Abstand vor den Fassaden der 

Gebäude. Die Immissionsorte sind in Karte 3 dargestellt. 

Südlich der geplanten Polizeiwache besteht eine Stellplatzanlage für das Wohnhaus 

Im Osterfeld 35. Es wird am folgenden Immissionsort an der Polizeiwache die Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm geprüft. Dazu wird der Immissionsrichtwert der TA 

ausschließlich für die Tageszeit herangezogen. Es finden keine Übernachtungen in der 

Polizeiwache statt. 

 

I-Ort I-Ort-Nr. Fassade Höhe immissionsschutzrechtliche 

Gebietseinstufung für die 

Polizeiwache für die 

Zeiträume Tag und Nacht 

Polizei Staffel I 011 NNW 
EG, 1.OG, 

Staffelgeschoss 
Tagwert MI 

Tabelle 4-2: Immissionsorte an der Polizeiwache 

 

5 Hindernisse 

Als Hindernisse werden die vorhandenen Gebäude mit ihren Traufhöhen berücksichtigt. Die 

Geländehöhen entstammen dem digitalen Geländemodell, Gitterweite 1 m, des Landes 

NRW (2020). Die Lage und Höhe der Gebäude entspricht, soweit vorhanden dem 3D-Modell 

im LoD 1 des Landes NRW (2020). Im 3D-Modell nicht vorhandene Gebäude wurden 

anhand des Luftbildes (DOP20) oder der Amtlichen Basiskarte (Übergangslösung) manuell 

nacherfasst. 

Die planfestgestellten Lärmschutzwände entlang der Bahngleise wurden von Lage 

und Höhe entsprechend der Angaben der DB AG angesetzt. 

 

6 Schallemissionen 

Der Betrieb der Polizeiwache erzeugt Lärmemissionen, die auf die umliegende 

Wohnbebauung einwirkt. Die Verkehre aus der Friedrichsfelder Straße und der östlich 

liegenden Bahnlinie wird in Bezug auf Lärmimmissionen auf die Polizeiwache untersucht. 

Ebenso wirken die Lärmemissionen aus den Stellplatzverkehren der Bewohner (Im 

Osterfeld 35) auf die Polizeiwache ein. 

Eine weitere Lärmvorbelastung des Untersuchungsgebietes durch Lärm aus Gewerbe 

auch außerhalb des Plangebietes liegt nicht vor. 
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6.1 Schallemissionen Polizeiwache 

Für den geplanten Betrieb der Polizeiwache wurden durch die Polizei NRW, Kreis Wesel, 

folgende Angaben gemacht. 

In der Wache arbeiten Kriminalpolizei (Tagdienst in einer Schicht, 5 Mitarbeiter) 

sowie Streifenpolizei (24-h-Dienst, dreischichtig, jeweils 5 Mitarbeiter). 

Im vorderen Bereich zur Friedrichsfelder Straße hin befinden sich die 

Mitabeiterparkplätze sowie Stellplätze für Besucher und die Streifenfahrzeuge. 

Es werden als Lärmquellen die Stellplatzverkehre aus den An- und Abfahrten der 

Mitarbeiter (Kriminal- und Streifendienst), den Dienstfahrten (Streifendienst und 

Notfalleinsätze) und den Besuchern betrachtet. Dabei wird pessimistisch davon ausgegangen, 

dass die meisten Mitarbeiter mit dem Pkw zum Dienst kommen.  

Für die technische Gebäudeausstattung wird aus Lärmsicht angesetzt, dass zwei 

Aggregate (Kühlung Räume und EDV) auf dem Dach der Wache zum Einsatz kommen. 

Hierfür liegen zum aktuellen Planungsstand noch keine konkreten Angaben vor. Daher 

werden die Lärmwerte an einem aus Lärmsicht pessimistischen Standort vorgegeben. 

Der Dienstplan wird angegeben mit 

Art Uhrzeit 
Anzahl 

Mitarbeiter 

durchschnittl. Anzahl 

Besucher-Kfz / h 

(Annahme) 

    

Bürobesetzung 

Kriminalpolizei 

Beginn: 6:30 - 8:30 

Ende: 15:30 -17:30 5 - 

Streifenpolizei 

6 - 14 5 - 

14 - 22r 5 - 

22 - 6 5 - 

Besucher 
6-22 - 1 

22 - 23 (lauteste 

Nachtstd.) 
- 1 

Tabelle 6-1: Schematischer Dienstplan Polizeiwache 

Zur Lage aller Lärmemittenten siehe Karte 4. 

Für die regelmäßigen Streifenfahrten wird angenommen, dass je Tagesstunde ein 

Streifenwagen die Wache anfährt und ein Streifenwagen von der Wache wegfährt. 

 

6.1.1 Parkplatzverkehre 

Für die An-/ Abfahrten von Mitarbeitern und Besuchern werden die Lärmemissionen auf 

Grundlage der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (6. Auflage 2007), getrenntes Verfahren, 

bestimmt. Stellplatzsuchverkehre finden nicht statt. Die jeweiligen Pkw-Bewegungen wurden 

entsprechend der Angaben zum Betrieb der Polizeiwache angesetzt. Der auf eine Stunde 

bezogene energieäquivalente Dauerschallleistungspegel der jeweiligen Parkplätze ergibt sich 

aus: 

LwmA,1h = LW0 + KPA +10 lg nPark + Ki 

LW0: 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h 

KPA: Zuschlag für die Parkplatzart:  hier 0 dB 

nPark: Parkplatzbewegungen je Parkplatz und Stunde 

Ki: Impulszuschlag 4 dB 
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Schallquelle Uhrzeit 

Anzahl 

Stellplätze 

N 

Fahrzeug-

bewegungen 

in der 

Teilzeit 

Durchschnitt-

liche stündliche 

Kfz-Bew. 

Schall- 

leistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

Kfz Kfz/h dB(A) 

Polizei_ 

Besucher 

6-22 

4 

32 2 70,0 

22 - 23 

(lauteste 

Nachtstd.) 

2 2 70,0 

Polizei_ 

Parken_T 

6-7 

10 

10 10 77,0 

13-16 15 5 74,0 

21-22 5 5 74,0 

Polizei_ 

Parken_W 

(Stellplatz-

anlage) 

13 - 15 

8 

10 5 74,0 

22 - 23 

(lauteste 

Nachtstd.) 

5 5 74,0 

Polizei_ 

Streif 

6-22 Uhr 

2 

32 2 70,0 

22 - 23 

(lauteste 

Nachtstd.) 

1 1 67,0 

Polizei_Ein 

satz_Hof_T 
6-22 4 48 3 71,8 

Polizei_Ein 

satz_Hof_N 

22 - 23 

(lauteste 

Nachtstd.) 

1 1 1 67,0 

Polizei_ 

Garage_N 
10-16 1 6 1 67,0 

Polizei_ 

Garage_O 
10-16 1 6 1 67,0 

Tabelle 6-2: Schallemissionen der Pkw-Parkvorgänge 

 

6.1.2 Zu- und Abfahrten Polizeiwache 

Aus der RLS90 wird der längenbezogene Schallleistungspegel für Pkw mit 

L’
w

 = 47,8 dB(A)/m berechnet. Für die Oberflächenbeschaffenheit der Wege (Pflaster) wird 

eine Korrektur von 2 dB angesetzt. 

Mit den oben genannten Belegungen für die Parkvorgänge ergeben sich folgende 

Schallemissionspegel der Fahrten (siehe auch Anlage II): 
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Schallquelle Uhrzeit RQ 

Höhe 

ü.Gr. 

Fahrzeug-

bewegungen 

in der 

Teilzeit 

durchschn. 

stündliche 

Kfz-Bew. 

Längenbez. 

Schallleistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

m Kfz Kfz/h dB(A)/m 

Polizei_ 

Parken_ 

Fahrt_T 

6-7 

1 0,5 

10 10 59,8 

13-16 15 5 56,8 

21-22 5 5 56,8 

Polizei_ 

Parken_ 

Fahrt_W 

13 - 15 

1 0,5 

10 5 56,8 

22 - 23 

(lauteste 

Nachtstd.) 

5 5 56,8 

Polizei_ 

Streif_Fahrten 

6-22 Uhr 

1 0,5 

32 2 52,8 

22 - 23 

(lauteste 

Nachtstd.) 

1 1 49,8 

Polizei_Ein 

satz_Fahrt_T 
6-22 1 0,5 48 3 54,6 

Polizei_Ein 

satz_Fahrt_N 

22 - 23 

(lauteste 

Nachtstd.) 

1 0,5 1 1 49,8 

Polizei_ 

Garage_ 

Fahrten 

10-16 1 0,5 12 2 52,8 

Tabelle 6-3: Schallemissionen der Kfz-Fahrten 

 

6.1.3 TGA 

Die Beheizung der Polizeiwache geschieht über Fernwärme. Die notwendige technische 

Gebäudeausrüstung für Kühlung von Räumen und der EDV wird wahrscheinlich auf dem 

Dach bzw. auf Höhe des östlichen Staffelgeschoss-Absatzes (oberhalb des Eingangs zur 

Polizeiwache) Lärmquellen aufweisen. Eine genaue Auslegung ist derzeit noch nicht 

möglich. 

Es wird folgendes angesetzt: für die Kühltechnik werden 2 Aggregate mit einem 

Schallleistungspegel in Höhe von 70 dB(A) pro Aggregat und Nachtabsenkung um jeweils 

5 dB angenommen. Die Aggregate liegen jeweils 1 m über Dach. Es werden Geräte gemäß 

Stand der Technik ohne tieffrequenten Anteil und Tonhaltigkeit vorausgesetzt. 

 

6.2 Schallemissionen Verkehr 

Die Verkehrsemissionen ergeben sich aus dem Straßenverkehr und dem Schienenverkehr. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung in westdeutschen Städten ist mit einer 

langfristigen Abnahme der Bevölkerung und einem höheren Durchschnittsalter und einer 

damit verbundenen Abnahme der Mobilität zu rechnen. Für den innerstädtischen Bereich 

wird deshalb für den Prognosezeitraum keine allgemeine Verkehrssteigerung im 

Straßenverkehr angesetzt. 

Für Emissionen aus Straßenverkehr ist die Friedrichsfelder Straße relevant. Für die 

Belegung wurde auf das Verkehrsgutachten von Ambrosius Blanke zurückgegriffen, welches 

für ein Planvorhaben in der Stadtmitte Voerde im Januar 2010 erstellt wurde und Zahlen für 

den vorliegenden Straßenabschnitt herleitet. Es wird zusätzlich ein zukünftig geplantes 
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Baugebiet zwischen Friedrichsfelder Straße und Bahntrasse mit ca. 330 Fahrten 

berücksichtigt. Die Verkehre, verursacht durch die Planung der Polizeiwache, werden mit 

ca. 170 Fahrten prognostiziert. 

Für den Verkehr der DB AG im Prognosejahr wurden die planfestgestellten Angaben 

für den Ausbau der Betuwe-Linie, mitgeteilt von der DB AG, verwendet. 

 

6.2.1 Schallemissionen Straße 

Als Schallquellen für den Straßenverkehrslärm wird die Friedrichsfelder Straße 

berücksichtigt. 

Für die Grundbelastung der Friedrichsfelder Straße wird das Verkehrsgutachten von 

Ambrosius Blanke herangezogen. Das Verkehrsgutachten gibt eine Belegung von 

8420 Pkw/ 24 h und 10 Lkw/ 24 h an. Entsprechend Gutachten und der anzusetzenden 

Tagesganglinie 1 ergeben sich für den Analysefall der vorliegenden Schalluntersuchung 

folgende Werte: 

 

Straße 

Stündliche Verkehrsstärke 

Kfz/h Lkw-Anteil  

 MT MN pt pn 

Friedrichsfelder Straße 487,6 93,5 1,6% 0,9% 

Tabelle 6-4: Straßenbelegung Analysefall (nach Gutachten) 

Ein Baugebiet mit Erschließung an die Friedrichsfelder Straße, das zwischen der 

Friedrichsfelder Straße und der Bahnstrecke in Zukunft entstehen könnte, wird zusätzlich 

berücksichtigt. Eine konkrete Planung liegt zurzeit noch nicht vor. Daher wird aus ähnlichen 

Projekten in Voerde aufgrund der Fläche (ca. 2,9 ha) und der daraus sich ergebenden 

möglichen Wohneinheiten abgeschätzt, dass zusätzlich 165 Kfz/ 24 h jeweils im Ziel- und 

Quellverkehr auf der Friedrichsfelder Straße aus dem Erschließungsverkehr hinzukommen. 

Diese verteilen sich jeweils zu 50% nach Norden und Süden auf die Friedrichsfelder Straße. 

Änderungen, die zu Verminderung der Verkehre führen würden (Entfall Verteilzentrum Post 

mit Einfluss auf die Verkehre der Friedrichsfelder Straße), wurden nicht berücksichtigt. Für 

den Prognose-Nullfall ergeben sich damit folgende pessimistisch angesetzte Werte: 

 

Straße 

Stündliche Verkehrsstärke 

Kfz/h Lkw-Anteil  

 MT MN pt pn 

Friedrichsfelder Straße 497,0 95,3 1,6% 0,9% 

Tabelle 6-5: Straßenbelegung Prognose-Nullfall 

Entsprechend der Angaben der Polizei zu den Verkehren aus Mitarbeitern und Besuchern der 

Polizeiwache sind tags ca. 77 Pkw (Ansatz über 16 h Tagzeit) und nachts 10 Pkw (Ansatz 

über 8 h Nachtzeit) jeweils im Quell- und Zielverkehr zu erwarten. Mit diesen Angaben 

ergibt sich der Prognose-Planfall. 

 

Straße 

Stündliche Verkehrsstärke 

Kfz/h Lkw-Anteil  

 MT MN pt pn 

Friedrichsfelder Straße 501,8 96,6 1,6% 0,9% 

Tabelle 6-6: Straßenbelegung Prognose-Planfall 

In Anlage I sind die Emissionsparameter der Bestandsstraße für den Prognose-Nullfall und 

den Prognose-Planfall aufgeführt. 
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6.2.2 Schallemissionen Schiene 

Die Bahnverkehrszahlen wurden für das Prognosejahr 2025 (übermittelt von der DB AG) 

angesetzt. Die Lärmberechnungen erfolgen nach der für Schienenverkehr maßgeblichen 

Schall03 (2014; ohne „Schienenbonus“). 

Die Trassen werden tags und nachts sowohl von Personen- als auch von Güterzügen 

befahren. Die DB AG hat für die beschriebene Situation die Streckennummern 2270 und 

2279 benannt. Im gesamten Bereich wurde der Hinweis der Bahn berücksichtigt, einen 

pessimistischen Zuschlag für Betonschwellen anzusetzen. 

Nr.: 
Anzahl v max Zugart- /  Fahrzeug-

kategorie 

Anzahl 

Tag Nacht km/h Traktion  

1 1 0 140 LZ-E / E-Lok 7-Z5_A4 1 

2 45 30 100 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

4 

25 

3 

4 

3 10 5 120 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

3 

26 

4 

3 

4 63 14 160 RB-ET / Regionalbahn mit E-Triebzug 5-A10 1 

5 63 14 160 RE-E / Regionalexpress mit E-Lok 
7-Z5_A4 

9-Z5 

1 

6 

Tabelle 6-7:  Emissionskenngrößen nach Schall 03 für die Strecke 2270 

 

Nr.: 
Anzahl v max Zugart- /  Fahrzeug-

kategorie 

Anzahl 

Tag Nacht km/h Traktion  

1 1 0 140 LZ-E / E-Lok 7-Z5_A4 1 

2 22 12 100 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

4 

25 

3 

4 

3 10 4 120 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

3 

26 

4 

3 

4 13 2 160 ICE / Drei-Systemversion 3-Z11 1 

Tabelle 6-8:  Emissionskenngrößen nach Schall 03 für die Strecke 2279 

Bemerkung zu Schall 03  

 Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen: 

 Nr. der FZ-Kategorie -Variante bzw. -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 der Schall03 _Achszahl (bei Tfz, E- 

und V-Triebzügen - außer bei HGV)  
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Hieraus ergeben sich die in der folgenden Tabelle angegebenen Schallleistungspegel Lw
' 

pro m. 

Schienenabschnitt Emissionshöhe 
Lw' längenbezogener 

Schallleistungspegel dB(A)/m 
 m Tag Nacht 

Strecke 2270 0.0 93,6 94,29 

Strecke 2270 4.0 75,65 76,18 

Strecke 2270 5.0 62,59 59,89 

Strecke 2279 0.0 91,28 92,09 

Strecke 2279 4.0 69,96 69,6 

Strecke 2279 5.0 52,28 49,35 

Tabelle 6-9:  Schallleistungspegel Lw
' nach Schall 03 für die Strecken 2270 und 2279 

 

6.3 Schallemissionen Stellplatzanlage Im Osterfeld 35 

Für die An-/ Abfahrten von den Anwohnern (siehe Karte 5) der Parkplatzfläche des Hauses 

Im Osterfeld 35 werden die Lärmemissionen auf Grundlage der Bayerischen 

Parkplatzlärmstudie (6. Auflage 2007), zusammengesetztes Verfahren, überschlägig 

bestimmt. Die jeweiligen Pkw-Bewegungen werden nach der Bayerischen 

Parkplatzlärmstudie angesetzt, die Anzahl der Stellplätze auf Grundlage der vorhandenen 

Fläche abgeschätzt. Der auf eine Stunde bezogene energieäquivalente 

Dauerschallleistungspegel der jeweiligen Parkplätze ergibt sich aus: 

LwmA,1h = LW0 + KPA +10 lg nPark + 2,5 lg (N - 9) + Ki + KStrO 

LW0: 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h 

KPA: Zuschlag für die Parkplatzart:  0 dB für Anwohnerparken 

KD: Zuschlag für den Durchfahrtanteil (2,5 lg (N - 9)) 

nPark: Parkplatzbewegungen je Parkplatz und Stunde 

N: Anzahl der Stellplätze 

Ki: Impulszuschlag 4 dB 

KStrO: Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen: 1 dB bei 

Betonsteinpflaster mit Fugen > 3mm 

Schall-

quelle 

Anzahl 

Stellplätze 

N Zeit 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-Bew. 

(Parkplatzlärmstudie) 

Fahrzeug-

bewegungen 

in der 

Teilzeit / h 

Schall- 

leistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

Kfz/h pro Stellplatz dB(A) 

Parken 

Anwohner 
29 

6 - 22 Uhr 0,4 11,6 81,9 
22 - 6 Uhr 0,05 1,5 73,0 

Tabelle 6-10: Schallemissionen der Pkw-Parkvorgänge tags und nachts 
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7 Schallimmissionen 

7.1 Beurteilung Lärmimmissionen durch die Polizeiwache 

7.1.1 Regelbetrieb und Einsatzbetrieb 

Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Lärmimmissionen während der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) 

notwendig. Die Maßnahmen können grundsätzlich 

• aktiver Schallschutz oder / und  

• organisatorischer Art 

sein. Als organisatorische Maßnahme wäre aus Sicht des Lärmschutzes eine Anpassung der 

Dienstzeiten notwendig. Ziel müsste sein, An- und Abfahrten von Mitarbeitern zum 

Dienstantritt bzw. -ende außerhalb der Nachtzeiten zu gewährleisten. Beispielsweise 

Betriebsbeginn der Frühschicht um 6:15 Uhr mit Anfahrt zwischen 6:00 und 6:15 auf den 

Mitarbeiterparkplatz. Die Polizei gibt an, dass angepasste Dienstzeiten aufgrund landesweit 

gleicher Regelungen nicht möglich sind. 

Daher wird ein aktiver Schallschutz auf dem Mitarbeiterparkplatz in Form von einer 

überdachten Stellplatzanlage festgesetzt. Diese sind von der Früh- und Spätschicht zu nutzen, 

so dass ausschließlich aus den überdachten Stellplätzen An- und Abfahrten während der 

Nachtzeit (22 - 6 Uhr) stattfinden. Dazu werden 8 Stellplätze mit Öffnungen weggerichtet 

von den relevanten Immissionsorten (Im Osterfeld 35) angelegt (siehe Karten). Es wird 

davon ausgegangen, dass nicht alle Mitarbeiter der Früh- und Spätschicht (jeweils 5) mit dem 

eigenen Pkw zur Polizeiwache kommen. Eine Stellplatzanlage als Lärmschutzbebauung wie 

im B-Plan gekennzeichnet wird wie folgt festgesetzt (siehe auch Karte 11): 

 

Es wird ein Lärmschutz-Hindernis festgesetzt. Das Lärmschutz-Hindernis besteht mindestens 

aus einer westlichen Wand, einer südlichen Wand und der Überdachung. Das Lärmschutz-

Hindernis ist mit jeweils durchgehend geschlossenen Bauelementen (Wände und Dach) über 

die Mindestlänge von 24,0 m zu errichten. Die westliche Wand ist mit einer Mindesthöhe von 

2,5 m (Bezugshöhe: Parkplatzhöhe mit 25,48 m über NN) auszuführen. Die Breite der 

Überdachung beträgt in der Waagerechten mindestens 5 m und darf die Mindesthöhe von 

2,5 m über Grund an keinem Punkt unterschreiten. Die südliche Wand mit einer Länge von 

mindestens 5 m schließt formschlüssig an die Überdachung an. Die Elemente müssen jeweils 

ein Luftschalldämm-Maß von mindestens 20 dB aufweisen. 

 

Der Einsatzbetrieb sieht Fahrten der Polizeifahrzeuge vor, die direkt vor der Wache im 

abgesperrten Bereich geparkt sind. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Signalhorn 

erst später im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt wird. Lärmemissionen aus dem 

Signalhorn werden nicht angesetzt. 

Im Regelbetrieb werden die Einsatzfahrzeuge eingesetzt, die in Straßennähe vor dem 

abgesperrten Bereich der Polizeiwache stehen. 

 

Für die außenliegenden Geräte der technischen Gebäudeausrüstung der Polizeiwache wird 

festgesetzt: 

 

Lärmemittierende Geräte der Kühlungen/ Lüftungstechnik werden auf einen 

Schallleistungspegel von jeweils höchstens 70 dB(A) mit einer Absenkung während der Nacht 

(22 - 6 Uhr) auf höchstens 65 dB(A) je Aggregat festgesetzt. Bis zu zwei Geräte werden 

eingesetzt oder die Summierung der Schallleistungspegel bleibt unter den festgesetzten 

Werten. Die Aggregate haben dem Stand der Technik zu entsprechen. Tonhaltigkeit und 

tieffrequente Geräusche werden ausgeschlossen. 
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Bei Abweichung von der Lage der technischen Schallquellen oder der Emission der 

technischen Schallquellen von den Ansätzen dieser Prognose ist im 

Baugenehmigungsverfahren erneut nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm eingehalten werden. Weiterhin ist folgende organisatorische Maßnahme als Hinweis 

in dem Bebauungsplan aufzunehmen: 

Hinweis: 

In den Nachtstunden (22 - 6 Uhr) sind von den Mitarbeitern sowohl für die An- als auch die 

Abfahrt von Privatfahrzeugen ausschließlich die Stellplätze unter der Überdachung zu 

benutzen. 

 

Mit diesen Maßnahmen werden an den maßgeblichen Immissionsorten folgende 

Beurteilungspegel prognostiziert: 

 

Immissionsort Beurteilungspegel in dB(A) 

Tag lauteste Nachtstunde 

Regel-

betrieb 

Einsatz-

betrieb* 

Regel-

betrieb 

Einsatz-

betrieb* 
Spalte 1 2 3 4 5 

Friedrichsfelder Str. 39 I 001 

   EG 29 30 22 22 

1.OG 32 33 25 25 

2.OG 33 34 26 26 

3.OG 36 36 29 29 

4.OG 36 37 30 30 

5.OG 36 37 30 30 

6.OG 36 37 29 30 

7.OG 36 37 30 30 

Teichacker 10a I 002 

   EG 35 41 23 30 

 1.OG 36 42 26 32 

 2.OG 36 42 27 33 

Im Osterfeld 35 

I 003 

   EG 36 39 29 33 

 1.OG 39 42 32 36 

 2.OG 40 43 34 36 

 3.OG 40 43 34 36 

I 004 

   EG 34 37 28 31 

 1.OG 38 41 32 34 

 2.OG 39 42 33 35 

 3.OG 40 42 33 35 

I 005 

   EG 36 40 29 34 

 1.OG 38 42 32 36 

 2.OG 39 43 33 37 

 3.OG 40 43 34 37 
* Einsatzbetrieb: die Lärmimmissionen des Einsatzbetriebes sind die Summe aus dem Regelbetrieb und 

gleichzeitig zusätzlichen Einsatzfahrten 

Tabelle 7-1: Beurteilungspegel Immissionen durch den Betrieb der Polizeiwache 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (für WR 50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts) werden 

tags für den Regelbetrieb als auch für den Einsatzbetrieb an allen relevanten Immissionsorten 

unterschritten (Spalten 2 und 3). Nachts wird der Immissionsrichtwert von 35 dB(A) im 

Regelbetrieb um mindestens 1 dB unterschritten. Im Einsatzbetrieb werden Überschreitungen 

nachts von bis zu 2 dB am Haus Im Osterfeld 35 prognostiziert. Die höchsten 
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Beurteilungspegel tags ergeben sich an den Wohnhäusern Teichacker 10a und Im Osterfeld 

35 jeweils in den oberen Stockwerken mit 43 dB(A) und nachts in den oberen Stockwerken 

des Gebäudes Im Osterfeld 35 mit bis zu 37 dB(A). 

 

7.1.2 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Als kurzzeitige Geräuschspitzen wird Türenschlagen auf den Stellplätzen angesetzt. Der 

Schallleistungspegel des Türenschlagens beträgt 97 dB(A). Ab einem Abstand von ca. 3 m 

wird der Immissionsrichtwert für reine Wohngebiete von tags 50 dB(A) um nicht mehr als 

30 dB tagsüber überschritten. Die Horizontalabstände der Parkplatzbegrenzungen zu den 

nächstliegenden Immissionsorten sind um ein Vielfaches größer als 3 m. Tagsüber sind daher 

keine Konflikte durch kurzzeitige Geräuschspitzen zu erwarten. 

 

Nachts sind Überschreitungen zu erwarten: 

• im Einsatzbetrieb durch Türenschlagen bei Fahrzeugen vor der Polizeiwache im 

abgesperrten Bereich und 

• auch im Regelbetrieb durch Türenschlagen auf den Stellplätzen für die Einsatzwagen 

der Streife. Am Gebäude Im Osterfeld 35 werden durch Türenschlagen 

Beurteilungspegel nachts von 57 dB prognostiziert. Der Immissionsrichtwert von 

35 dB(A) wird damit um 2 dB mehr als 20 dB überschritten. 

 

Nachts wird für die Parkplatzverkehre der Mitarbeiter durch die Zuweisung von 

entsprechenden Stellplätzen (Festsetzung einer Stellplatzanlage) gewährleistet, dass die 

kurzzeitigen Geräuschspitzen bei Türenschlagen den Immissionsrichtwert nachts von 35 dB 

um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 

 

7.1.3 Folgerung für den Betrieb der Polizeiwache 

Tagsüber werden weder durch den Regelbetrieb noch durch den Einsatzbetrieb der 

Polizeiwache Konflikte prognostiziert. Nachts wird der Immissionsrichtwert nur im 

Einsatzfall um 2 dB überschritten. Für kurzzeitige Geräuschspitzen ergeben sich 

ausschließlich nachts Beurteilungspegel, die 2 dB über den von der TA Lärm genannten 

Werten liegen. Beide Überschreitungen sind als geringfügig einzustufen. 

Die Beurteilungspegel überschreiten weder im Regel-/Einsatzbetrieb noch aufgrund 

kurzzeitiger Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete 

(55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts). Die Charakteristik der vorliegenden Geräusche 

entspricht den Verkehrsgeräuschen im öffentlichen Verkehrsraum. Ebenso ergeben sich nicht 

von den Fahrten, Stellplatzwechseln und Türenschlagen der Stellplatzanlage Im Osterfeld 35 

zu unterscheidende Geräuschcharakteristiken. Die Stellplatzanlage liegt dem kritischen 

Immissionsort Im Osterfeld 35 naturgemäß näher. 

Bei den Orientierungswerte der DIN 18005 handelt es sich um Orientierungswerte, 

deren Einhalten in der Bauleitplanung angestrebt werden soll. Allerdings kann der Belang 

des Lärmschutzes auch gegen andere Belange abgewogen werden. In dem vorliegenden Fall 

kommt es nur nachts zu Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für reine 

Wohngebiet um 2 dB. Wie oben beschreiben würde der Immissionsrichtwert für ein 

allgemeines Wohngebiet noch um 3 dB unterschritten. Die zu erwartende Überschreitung der 

TA Lärm durch kurzzeitige Geräuschspitzen von 2 dB für reine Wohngebiete würden die TA 

Lärm bei Beurteilung als allgemeines Wohngebiet noch um 3 dB unterschreiten. Die 

Geräuschsituation kann täglich in der Nacht mehrmals auftreten. Da die Stadt Voerde den 

Standort aufgrund seiner zentralen und verkehrsgünstigen Lage bewusst gewählt hat, und 

durch die Geräuschimmissionen weder ungesunde Wohnverhältnisse verursacht werden noch 
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das Wohnen wesentlich gestört wird, sollten die Überschreitungen der TA Lärm abgewogen 

werden. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann die Polizeiwache aufgrund der 

zwingenden Notwendigkeit der Einrichtung und der von der Stadt bewusst gewählten Lage 

im Rahmen einer Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 TA Lärm beurteilt werden (siehe auch 

Urteil OVG NRW 10 A 1114/17 vom 23.09.2019). Liegen besondere Gründe für die 

Auswahl des Standortes vor und sind die Geräusche als sozialadäquat einzustufen, können im 

Rahmen der Sonderfallprüfung auch Überschreitungen der TA Lärm hingenommen werden. 

Der Standort für die Polizeiwache wurde von der Stadt Voerde bewusst ausgewählt. Die 

Gründe sind der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen. Die Geräusche entstehen 

durch die Park- und Fahrgeräusche von einzelnen Fahrzeugen und sind für den Standort 

sozialadäquat. Zum einen muss auch in einem Wohngebiet immer mit Park- und 

Fahrgeräuschen gerechnet werden und zum anderen gibt es durch den schon vorhandenen 

Parkplatz der Wohnanlage diese Geräusche schon in deutlich geringerem Abstand. Die Höhe 

der Geräuschimmissionen nachts liegt immer noch unterhalb der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm für allgemeine Wohngebiete und stellt damit auch keine erhebliche Belästigung 

dar. 

 

7.2 Beurteilung Verkehrslärm im Plangebiet 

Die wesentlichen Lärmimmissionen aus Verkehr ergeben sich insbesondere durch die 

Friedrichsfelder Straße. Lärmeinwirkungen aus Verkehr in Außenwohnbereichen werden 

aufgrund der Nutzung als Polizeiwache nicht untersucht. Terrassen und Balkone sind hier 

nicht vorgesehen. 

 

7.2.1 Beurteilungspegel an den Fassaden 

Die höchsten Beurteilungspegel im Plangebiet liegen tags zwischen 60 und 62 dB(A) und 

nachts bei 56 dB(A) an den zur Friedrichsfelder Straße ausgerichteten Fassaden der 

Polizeiwache. Der Orientierungswerte der DIN 18005 von 60 dB(A) wird damit um bis zu 

2 dB überschritten (zur Beurteilung der Polizeiwache wird nur der Orientierungswert für 

Mischgebiete tags herangezogen). 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenräume (Büro und 

Arbeitsräume) vor Verkehrslärm ist im Plangebiet die Festsetzung von passivem Schallschutz 

erforderlich. Für die Lärmpegelbereiche III und IV sind mindestens einzuhaltende Bau-

Schalldämm-Maße im B-Plan festzusetzen. 

Die Lärmpegelbereiche werden daher auf Grundlage der freien Schallausbreitung in 

8 m über Grund tags festgesetzt (siehe Karte 9). Für die Festsetzung der Schalldämm-Maße 

in dem Bebauungsplan werden folgende Formulierungen vorgeschlagen (die Abgrenzung der 

Lärmpegelbereiche ist in Karte 10 dargestellt): 

 

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen in dem im B-Plan 

gekennzeichneten Lärmpegelbereich III und IV erforderlich. Sofern nicht durch 

Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die 

erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung die Anforderung 

gemäß der DIN4109-1:2018-01, 7 erfüllen. 

Das gesamte, bewertete Schalldämm-Maß R‘ w,ges von Außenbauteilen ist nach der 

Formel 6 der DIN4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen) zu 

berechnen: 
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𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 =  𝐿𝑎 − 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡 

Dabei ist 

K Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

K Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

K Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

L a der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.1, 

Tabelle 7: 
 

Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

dB 

III 65 

IV 70 
 

Mindestens einzuhalten sind: 

R‘ w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R‘ w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches 

 

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen 

nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten ausreichen. 

Quellen: 
• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 2018 

(DIN4109-1:2018-01) 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen, Ausgabe Januar 2018 (DIN4109-2:2018-01) 

Zugänglichkeit der Normen und Richtlinienblätter: 

Die DIN 4109 kann bei der Stadt Voerde während der Dienststunden eingesehen oder kostenpflichtig 

beim Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden. 

 

 

7.2.2 Zunahme Straßenverkehr im öffentlichen Verkehrsraum 

Die Planungen haben ebenfalls Einfluss auf das Verkehrsaufkommen im öffentlichen 

Straßennetz außerhalb des Plangebietes. Es ergeben sich im Planfall gegenüber dem Nullfall 

(ohne Plangebiet) Erhöhungen der Anzahl der Kfz auf der Friedrichsfelder Straße von 

ca. 1%. Die Änderungen der Verkehrslärmemissionen der Straße liegen rechnerisch bei 

< 0,1 dB(A). Pegeländerung < 0,1 dB werden als akustisch nicht relevant eingestuft. Auf eine 

detailliertere Betrachtung der Lärmimmissionen aus Verkehr an der bestehenden 

Wohnbebauung entlang der Friedrichsfelder Straße wird daher verzichtet. 

 

7.3 Beurteilung Lärmimmissionen durch Anwohnerparken an der 

Polizeiwache 

An der Polizeiwache werden durch Anwohnerparken folgende Beurteilungspegel 

prognostiziert: 
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Immissionsort Beurteilungspegel 

in dB(A) 

Tag Nacht 

Polizeiwache I 011 

   EG 42 33 

1.OG 44 35 

Staffel 44 35 

Tabelle 7-2: Beurteilungspegel Immissionen an der Polizeiwache durch die benachbarte 

Stellplatzanlage Im Osterfeld 35 

Die Stellplatzverkehre der der Polizeiwache zugewandten Stellplatzanlage des Wohnhauses 

Im Osterfeld 35 werden anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiet tags 

von 60 dB(A) beurteilt. Die Beurteilungspegel liegen tags und nachts mindestens 16 dB unter 

dem Immissionsrichtwert. Es sind keine Konflikte aus Lärm zu erwarten. 
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Karten 
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Anlage I 

Schallemissionen Straße 
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 Seite: 1 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Schallquellen Straßenverkehr Prognose-Nullfall 

 

<STL> <RQ> <PT> <PN> <Z> <GAT> <BLG> <STG> <DTV> <MT> <PLT> <VLT> <VPT> <MN> <PLN> <VLN> <VPN> 

Friedrichsfelder Str 1 58.98 51.29 0 G 1 * * 497 1,6 50 50 95,3 0,9 50 50 

                 

 

 

 

Schallquellen Straßenverkehr Prognose-Planfall 

 

<STL> <RQ> <PT> <PN> <Z> <GAT> <BLG> <STG> <DTV> <MT> <PLT> <VLT> <VPT> <MN> <PLN> <VLN> <VPN> 

Friedrichsfelder Str 1 59.03 51.35 0 G 1 * * 501,8 1,6 50 50 96,6 0,9 50 50 

                 
Klassen des Fahrbahnbelages (Bl) sind:                                                                                                    

 1     = nicht geriffelter Gussasphalt, Asphaltbeton, Splittmastixasphalt                                                                  

 2     = Betone oder geriffelte Gussasphalte                                                                                               

 3     = Pflaster mit ebener Oberfläche                                                                                                    
 4     = sonstige Pflaster                                                                                                                 

  - zusätzliche Fahrbahnbeläge für Außerortsstraßen mit v >, 60 km/h, gem. Allg. Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/1991 -                 

 5     = Betone n. ZTV Beton 78 mit Stahlbesenstrich mit Längsglätter                                                                      
 6     = Betone n. ZTV Beton 78 ohne Stahlbesenstrich mit Längsglätter und Längsexturierung mit einem Jutetuch                             

 7     = Asphaltbetone <= 0/11 und Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 ohne Absplittung                                                      

 8     = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt >= 15% aufweisen - mit Kornaufbau 0/11                   
 9     = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt >= 15% aufweisen - mit Kornaufbau 0/8                    

 LME Emissionspegel Tag / Nacht 

GAT Gattung der Straße(G für Gemeindestraße) 

BL Belag der Straße / des Straßenabschnitts 

STG Steigung der Straße / des Straßenabschnitts 
DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (Kfz / 24 h) 

M stündliches Verkehrsaufkommen Tag / Nacht 

LKW prozentualer LKW-Anteil Tag / Nacht 
V Geschwindigkeit jeweils LKW und PKW Tag / Nacht 

 

* bei Angabe des DTV werden die stündlichen Verkehrsaufkommen M 
nach der RLS 90 berechnet 
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Anlage II 

Schallemissionen Polizeiwache 
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 Seite: 1 
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Index  <IND>                 <RQ>  <PT>        <PN>        <Z>                     <T1>                            <T2>                            <T3>                            <VAR>                 

1 Poli_Besucher 2 67 Lw 67 Lw 0,5 r 7D 05:00 23:00 N 2 - - A+ 

2 Poli_Einsatz_Fahrt_N 1 0 49,8 Lw' 0,5 r 7D 22:00 6:00 N 1 - - B+ 

3 Poli_Einsatz_Fahrt_N 1 0 49,8 Lw' 0,5 r 7D 22:00 6:00 N 1 - - B+ 

4 Poli_Einsatz_Fahrt_T 1 49,8 Lw' 0 0,5 r 7D 06:00 22:00 N 3 - - B+ 

5 Poli_Einsatz_Fahrt_T 1 49,8 Lw' 0 0,5 r 7D 06:00 22:00 N 3 - - B+ 

6 Poli_Einsatz_Hof_N 2 0 67 Lw 0,5 r 7D 22:00 06:00 N 1 - - B+ 

7 Poli_Einsatz_Hof_T 2 67 Lw 0 0,5 r 7D 06:00 22:00 N 3 - - B+ 

8 Poli_Garage_Fahrten 1 49,8 Lw' 0.0 0,5 r 7D 10:00 16:00 N 2 - - A+ 

9 Poli_Garage_Fahrten 1 49,8 Lw' 0.0 0,5 r 7D 10:00 16:00 N 2 - - A+ 

10 Poli_Garage_N 3 67 Lw 0.0 0 r 2,5 r 7D 10:00 16:00 N 1 - - A+ 

11 Poli_Garage_N 3 67 Lw 0.0 0 r 2,5 r 7D 10:00 16:00 N 1 - - A+ 

12 Poli_Garage_O 3 67 Lw 0.0 0 r 2,5 r 7D 10:00 16:00 N 1 - - A+ 

13 Poli_Garage_O 3 67 Lw 0.0 0 r 2,5 r 7D 10:00 16:00 N 1 - - A+ 

14 Poli_Parken_Fahrt_T 1 49,8 Lw' 0 0,5 r 7D 06:00 07:00 N 10 7D 13:00 16:00 N 5 7D 21:00 22:00 N 5 A+ 

15 Poli_Parken_Fahrt_T 1 49,8 Lw' 0 0,5 r 7D 06:00 07:00 N 10 7D 13:00 16:00 N 5 7D 21:00 22:00 N 5 A+ 

16 Poli_Parken_Fahrt_W 1 49,8 Lw' 49,8 Lw' 0,5 r 7D 22:00 6:00 N 5 7D 13:00 15:00 N 5 - A+ 

17 Poli_Parken_Fahrt_W 1 49,8 Lw' 49,8 Lw' 0,5 r 7D 22:00 6:00 N 5 7D 13:00 15:00 N 5 - A+ 

18 Poli_Parken_T 2 67 Lw 0 0,5 r 7D 06:00 07:00 N 10 7D 13:00 16:00 N 5 7D 21:00 22:00 N 5 A+ 

19 Poli_Parken_W 2 67 Lw 67 Lw 0,5 r 7D 13:00 15:00 N 5 7D 22:00 06:00 N 5 - A+ 

20 Poli_Streif 2 67 Lw 67 Lw 0,5 r 7D 22:00 06:00 N 1 7D 06:00 22:00 N 2 - A+ 

21 Poli_Streif_Fahrten 1 49,8 Lw' 49,8 Lw' 0,5 r 7D 22:00 06:00 N 1 7D 06:00 22:00 N 2 - A+ 

22 Poli_Streif_Fahrten 1 49,8 Lw' 49,8 Lw' 0,5 r 7D 22:00 06:00 N 1 7D 06:00 22:00 N 2 - A+ 

23 TGA 0 70 Lw 65 Lw 1 d 7D 00:00 24:00 P 1 - - A+ 

24 TGA 0 70 Lw 65 Lw 1 d 7D 00:00 24:00 P 1 - - A+ 
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B14560 Anlage III: Beurteilungspegel Polizeiwache 

 Seite: 1 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

                                                                                  LIMA_7 Version: 2019.02_1902071022    Lizenznehmer: AFI, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B14560 mit Festsetzungen                                                                                                                                                                              B14560_I              30/07/2020           1 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001    EG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   28.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   30.0 dB(A)    22.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   45.8 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.1 | -45.0 |  -3.5 |  -0.1 |  -5.2 |  15.3 |  15.3 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  20.2 |  18.3 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   38.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.9 |   5.9 | -44.3 |  -3.4 |  -0.1 | -20.0 |   0.0 |   5.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |   5.4 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   31.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.7 | -43.5 |  -2.9 |  -0.1 | -10.0 |  13.2 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  19.9 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   33.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.6 |   0.9 | -41.8 |  -3.0 |  -0.1 | -19.3 |   0.0 |   6.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |   6.1 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   27.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -40.4 |  -2.5 |  -0.1 | -11.6 |  15.2 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  21.9 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   2.5 | -43.7 |  -3.2 |  -0.1 |  -6.4 |  18.4 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  17.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   35.5 |  6.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -42.0 |  -2.5 |  -0.1 |   0.0 |  27.5 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  23.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   39.5 |  6.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.5 | -43.2 |  -2.8 |  -0.1 | -16.9 |  10.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |   5.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   55.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.2 | -47.2 |  -3.8 |  -0.1 | -20.8 |  -1.3 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |   5.4 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   54.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   1.2 | -46.7 |  -3.8 |  -0.1 | -21.0 |  -3.0 |  -3.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  -5.0 |   4.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   63.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -47.9 |  -3.9 |  -0.1 | -20.3 |  -2.5 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |   4.2 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   60.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   3.3 | -47.3 |  -3.9 |  -0.1 | -21.2 |  -0.4 |  -0.4 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  -2.4 |   6.6 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   47.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   3.0 | -44.7 |  -3.5 |  -0.1 | -21.5 |   2.2 |   2.2 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |   7.1 |   2.2 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   50.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -45.7 |  -3.6 |  -0.1 | -20.7 |  -7.9 |  -7.9 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  -3.0 |  -7.9 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   38.7 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |  -0.4 |   0.8 | -42.9 |  -0.2 |  -0.1 |  -9.6 |  23.6 |  18.6 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  25.5 |  18.6 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  1.OG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   31.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   32.8 dB(A)    24.9 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   46.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -45.0 |  -2.1 |  -0.1 |  -5.1 |  17.7 |  17.7 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  22.6 |  20.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   38.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   6.0 | -44.5 |  -1.8 |  -0.1 | -20.5 |   0.0 |   7.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |   7.5 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   31.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -44.0 |  -0.4 |  -0.1 |  -9.9 |  15.8 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  22.5 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   33.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -41.8 |  -0.8 |  -0.1 | -19.4 |   0.0 |   8.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |   8.4 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   28.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -40.6 |   0.0 |  -0.1 | -11.7 |  17.7 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.4 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   36.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -44.1 |  -1.0 |  -0.1 |  -6.3 |  20.9 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  19.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.1 |  -0.4 |  -0.1 |   0.0 |  29.8 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  25.5 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   39.7 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -43.3 |  -1.0 |  -0.1 | -17.0 |  12.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |   7.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   55.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.8 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 | -19.9 |   1.1 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |   7.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   55.0 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   0.9 | -46.9 |  -2.7 |  -0.1 | -20.6 |  -1.0 |  -1.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  -3.0 |   6.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   63.4 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.6 | -47.9 |  -3.0 |  -0.1 | -19.1 |   0.1 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |   6.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |  -0.3 |   4.7 | -47.4 |  -2.9 |  -0.1 | -22.2 |   1.9 |   1.9 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  -0.1 |   8.9 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   47.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   5.6 | -44.7 |  -2.1 |  -0.1 | -22.9 |   5.8 |   5.8 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  10.7 |   5.8 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   51.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.8 |  -2.5 |  -0.1 | -20.6 |  -5.6 |  -5.6 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  -0.7 |  -5.6 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   38.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -42.6 |   0.0 |  -0.1 |  -6.6 |  27.1 |  22.1 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.0 |  22.1 | 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B14560 mit Festsetzungen                                                                                                                                                                              B14560_I              30/07/2020           3 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  2.OG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   34.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   33.8 dB(A)    26.5 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   46.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -45.2 |  -0.7 |  -0.1 |  -5.1 |  19.3 |  19.3 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  24.2 |  22.3 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   39.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.9 | -44.5 |  -0.4 |  -0.1 | -20.7 |   0.0 |  10.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  10.5 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   32.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -43.5 |   0.0 |  -0.1 | -10.5 |  16.6 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  23.3 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   34.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -42.0 |   0.0 |  -0.1 | -19.4 |   0.0 |   9.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |   9.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   28.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 | -11.6 |  17.7 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.4 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   36.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.7 | -44.0 |   0.0 |  -0.1 |  -6.5 |  22.0 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  20.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   36.2 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.2 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  30.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   40.2 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.2 |   0.0 |  -0.1 | -15.9 |  13.9 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |   9.6 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   55.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -47.3 |  -1.9 |  -0.1 | -18.7 |   3.2 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |   9.9 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   55.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -46.8 |  -1.7 |  -0.1 | -20.4 |   0.3 |   0.3 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  -1.7 |   7.3 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   63.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -47.9 |  -2.1 |  -0.1 | -17.4 |   2.9 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |   9.6 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   61.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.8 | -47.4 |  -1.9 |  -0.1 | -23.1 |   5.3 |   5.3 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   3.3 |  12.3 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   48.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  10.8 | -44.8 |  -0.7 |  -0.1 | -23.7 |  11.5 |  11.5 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  16.4 |  11.5 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   51.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.8 |  -1.3 |  -0.1 | -21.1 |  -4.9 |  -4.9 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |   0.0 |  -4.9 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   37.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.6 |   0.0 |  -0.1 |  -4.8 |  28.4 |  23.4 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.3 |  23.4 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  3.OG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   37.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   36.3 dB(A)    29.4 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   47.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -45.2 |   0.0 |  -0.1 |  -5.2 |  20.1 |  20.1 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  25.0 |  23.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   40.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   6.9 | -44.6 |  -0.1 |  -0.1 | -18.0 |   0.0 |  12.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  12.4 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   33.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -43.5 |   0.0 |  -0.1 | -10.4 |  17.1 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  23.8 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   35.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -42.2 |   0.0 |  -0.1 | -17.9 |   0.0 |  10.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  10.2 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   29.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -41.0 |   0.0 |  -0.1 | -11.3 |  17.7 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.4 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   37.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.7 | -43.8 |   0.0 |  -0.1 |  -6.7 |  22.0 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  20.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   37.0 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.4 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  29.9 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  25.6 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   40.9 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.4 |   0.0 |  -0.1 | -13.4 |  16.2 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  11.9 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   56.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.3 |  -1.0 |  -0.1 | -15.1 |   7.3 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  14.0 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   55.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.9 |  -0.6 |  -0.1 | -17.5 |   3.8 |   3.8 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   1.8 |  10.8 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   64.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -48.0 |  -1.2 |  -0.1 | -13.2 |   7.6 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  14.3 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   61.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  10.3 | -47.5 |  -0.9 |  -0.1 | -24.0 |   7.9 |   7.9 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   5.9 |  14.9 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   48.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   9.3 | -45.0 |   0.0 |  -0.1 | -19.6 |  14.6 |  14.6 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  19.5 |  14.6 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   52.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |  -0.2 |  -0.1 | -17.8 |  -0.7 |  -0.7 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |   4.2 |  -0.7 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   37.7 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.5 |   0.0 |  -0.1 |  -0.6 |  32.6 |  27.6 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.5 |  27.6 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  4.OG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   40.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   36.6 dB(A)    29.8 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   48.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -45.3 |   0.0 |  -0.1 |  -5.2 |  20.1 |  20.1 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  25.0 |  23.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   41.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   8.0 | -44.8 |   0.0 |  -0.1 | -17.9 |   0.0 |  13.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  13.5 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   34.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -43.7 |   0.0 |  -0.1 | -10.3 |  17.4 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.1 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   36.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.5 |   0.0 |  -0.1 | -17.2 |   0.0 |  10.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  10.5 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -41.3 |   0.0 |  -0.1 | -11.2 |  17.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   38.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.9 | -44.0 |   0.0 |  -0.1 |  -6.7 |  22.0 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  20.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   37.9 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  29.7 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  25.4 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   41.7 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.7 |   0.0 |  -0.1 | -11.9 |  17.4 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  13.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   56.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.4 |  -0.3 |  -0.1 | -14.0 |   8.9 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  15.6 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   56.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.9 |  -0.1 |  -0.1 | -16.6 |   5.0 |   5.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   3.0 |  12.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   64.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -48.1 |  -0.4 |  -0.1 | -10.7 |  10.8 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  17.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  10.5 | -47.4 |  -0.2 |  -0.1 | -24.2 |   8.5 |   8.5 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   6.5 |  15.5 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   49.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  11.8 | -45.1 |   0.0 |  -0.1 | -21.6 |  15.0 |  15.0 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  19.9 |  15.0 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   52.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.1 |   0.0 |  -0.1 | -16.9 |   0.3 |   0.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |   5.2 |   0.3 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   37.8 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.6 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  33.0 |  28.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |  28.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  5.OG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   43.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   36.7 dB(A)    29.7 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   49.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -45.5 |   0.0 |  -0.1 |  -5.1 |  20.1 |  20.1 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  25.0 |  23.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   42.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.4 | -45.0 |   0.0 |  -0.1 | -16.5 |   0.0 |  14.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  14.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   35.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.0 | -43.9 |   0.0 |  -0.1 | -10.0 |  17.6 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.3 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   37.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -42.7 |   0.0 |  -0.1 | -18.4 |   0.0 |   9.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |   9.2 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   32.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -41.7 |   0.0 |  -0.1 | -10.9 |  17.4 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 | -44.2 |   0.0 |  -0.1 |  -6.5 |  22.1 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  20.9 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   39.1 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.8 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  29.4 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  25.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   42.8 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.9 |   0.0 |  -0.1 |  -5.3 |  23.7 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  19.4 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   57.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.6 |   0.0 |  -0.1 | -11.6 |  11.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  18.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   57.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.1 |   0.0 |  -0.1 | -15.3 |   6.3 |   6.3 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   4.3 |  13.3 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   65.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.1 |   0.0 |  -0.1 |  -9.4 |  12.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  19.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   63.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   9.5 | -47.6 |   0.0 |  -0.1 | -22.9 |   8.9 |   8.9 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   6.9 |  15.9 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   50.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  11.9 | -45.2 |   0.0 |  -0.1 | -21.0 |  15.5 |  15.5 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  20.4 |  15.5 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   53.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.3 |   0.0 |  -0.1 | -15.6 |   1.5 |   1.5 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |   6.4 |   1.5 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   38.2 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.7 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  32.9 |  27.9 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.8 |  27.9 | 
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B14560 Anlage III: Beurteilungspegel Polizeiwache 

 Seite: 4 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B14560 mit Festsetzungen                                                                                                                                                                              B14560_I              30/07/2020           7 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  6.OG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   46.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   36.7 dB(A)    29.6 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   50.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -45.7 |   0.0 |  -0.1 |  -5.0 |  20.1 |  20.1 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  25.0 |  23.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   43.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   6.9 | -45.2 |   0.0 |  -0.1 | -15.1 |   0.0 |  14.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  14.8 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   37.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -44.3 |   0.0 |  -0.1 |  -9.5 |  17.9 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.6 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   39.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -43.0 |   0.0 |  -0.1 | -18.9 |   0.0 |   8.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |   8.4 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   34.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -42.1 |   0.0 |  -0.1 | -10.6 |  17.3 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.0 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   41.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.3 | -44.5 |   0.0 |  -0.1 |  -6.1 |  22.5 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  21.3 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   40.4 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.1 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  29.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   44.1 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.1 |   0.0 |  -0.1 |  -4.0 |  24.8 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  20.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   58.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.7 |   0.0 |  -0.1 |  -8.6 |  14.2 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  20.9 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   58.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.3 |   0.0 |  -0.1 | -12.3 |   9.0 |   9.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   7.0 |  16.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   66.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |   0.0 |  -0.1 |  -6.4 |  15.3 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  22.0 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   63.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -47.7 |   0.0 |  -0.1 | -21.7 |   2.7 |   2.7 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   0.7 |   9.7 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   51.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  11.8 | -45.4 |   0.0 |  -0.1 | -20.3 |  16.0 |  16.0 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  20.9 |  16.0 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   54.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.4 |   0.0 |  -0.1 | -13.6 |   3.3 |   3.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |   8.2 |   3.3 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   38.8 |  2.6|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.8 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  32.7 |  27.7 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.6 |  27.7 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  7.OG S-FAS.          - GEB.: FRIEDRICHSFELDER 39  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2758 km   Yi= 5719.1670 km   Zi=   49.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   36.9 dB(A)    29.8 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   51.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.8 |   0.0 |  -0.1 |  -4.3 |  19.7 |  19.7 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  24.6 |  22.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   45.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   5.7 | -45.5 |   0.0 |  -0.1 | -12.9 |   0.0 |  15.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  15.5 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   38.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.1 | -44.6 |   0.0 |  -0.1 |  -8.5 |  18.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  25.2 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   40.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.3 |   0.0 |  -0.1 | -14.9 |   0.0 |  11.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  11.8 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   35.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -42.5 |   0.0 |  -0.1 | -10.2 |  17.3 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  24.0 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   42.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.4 | -44.8 |   0.0 |  -0.1 |  -6.1 |  22.3 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  21.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   42.0 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  28.8 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   45.5 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -44.3 |   0.0 |  -0.1 |  -3.5 |  25.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  20.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   59.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.8 |   0.0 |  -0.1 |  -6.4 |  16.6 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  23.3 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   59.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.5 |   0.0 |  -0.1 |  -9.2 |  12.1 |  12.1 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  10.1 |  19.1 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   67.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -48.4 |   0.0 |  -0.1 |  -4.0 |  17.7 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  24.4 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   64.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -47.9 |   0.0 |  -0.1 | -17.9 |   6.3 |   6.3 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   4.3 |  13.3 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   52.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  11.4 | -45.6 |   0.0 |  -0.1 | -19.3 |  16.4 |  16.4 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  21.3 |  16.4 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   56.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.6 |   0.0 |  -0.1 | -10.0 |   6.7 |   6.7 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  11.6 |   6.7 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   39.6 |  2.6|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.1 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  32.6 |  27.6 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.5 |  27.6 | 
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B14560 Anlage III: Beurteilungspegel Polizeiwache 

 Seite: 5 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B14560 mit Festsetzungen                                                                                                                                                                              B14560_I              30/07/2020           9 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG W-FAS.          - GEB.: TEICHACKER 10A       <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2678 km   Yi= 5719.1344 km   Zi=   27.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   40.6 dB(A)    30.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   54.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -46.5 |  -3.9 |  -0.1 | -14.7 |   3.8 |   3.8 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |   8.7 |   6.8 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   31.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.8 |   0.4 | -44.0 |  -3.4 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  20.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  20.6 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   22.4 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -41.7 |  -2.3 |  -0.1 |   0.0 |  25.3 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  32.0 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   29.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.4 |   2.2 | -40.7 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  28.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  28.4 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   20.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -38.1 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 |  31.4 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  38.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   18.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -41.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 |  27.0 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   13.8 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -33.8 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  38.4 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  34.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   25.2 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.0 |  -1.4 |   0.0 | -12.8 |  19.8 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  15.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   56.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -46.7 |  -3.9 |  -0.1 |  -3.8 |  14.9 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  21.6 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   56.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -46.4 |  -3.9 |  -0.1 |  -3.1 |  14.0 |  14.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  12.0 |  21.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   60.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -47.2 |  -4.0 |  -0.1 |  -5.1 |  12.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  19.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   53.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   3.2 | -46.1 |  -3.8 |  -0.1 | -18.5 |   3.6 |   3.6 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   1.6 |  10.6 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   52.5 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -45.6 |  -3.8 |  -0.1 | -13.4 |   6.0 |   6.0 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  10.9 |   6.0 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   53.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -46.4 |  -3.9 |  -0.1 |  -0.3 |  11.6 |  11.6 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  16.5 |  11.6 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   45.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -44.1 |  -1.3 |  -0.1 |  -9.5 |  20.3 |  15.3 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  22.2 |  15.3 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG W-FAS.          - GEB.: TEICHACKER 10A       <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2678 km   Yi= 5719.1344 km   Zi=   30.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   41.9 dB(A)    32.5 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   55.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -46.4 |  -2.8 |  -0.1 | -14.7 |   5.9 |   5.9 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  10.8 |   8.9 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   31.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -44.0 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  23.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  23.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   22.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -41.7 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |  27.2 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  33.9 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   30.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -40.7 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  30.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  30.8 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   20.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -38.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  32.9 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  39.6 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   19.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.0 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  28.3 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  27.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   14.4 |  5.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -34.1 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  38.0 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  33.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   25.1 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.1 |   0.0 |   0.0 | -10.7 |  23.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  18.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   56.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -2.8 |  -0.1 |  -2.5 |  18.2 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  24.9 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   56.3 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -46.4 |  -2.7 |  -0.1 |  -2.8 |  16.4 |  16.4 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  14.4 |  23.4 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   61.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -47.3 |  -3.0 |  -0.1 |  -2.3 |  17.0 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  23.7 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   55.4 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   2.4 | -46.0 |  -2.6 |  -0.1 | -16.3 |   7.2 |   7.2 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   5.2 |  14.2 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   52.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.6 |  -2.6 |  -0.1 | -13.4 |   8.2 |   8.2 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  13.1 |   8.2 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   53.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -46.4 |  -2.8 |  -0.1 |  -0.3 |  13.7 |  13.7 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  18.6 |  13.7 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   44.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.1 |   0.0 |  -0.1 |  -7.6 |  24.2 |  19.2 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.1 |  19.2 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002  2.OG W-FAS.          - GEB.: TEICHACKER 10A       <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.2678 km   Yi= 5719.1344 km   Zi=   33.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   41.9 dB(A)    32.6 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   55.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.4 |  -1.7 |  -0.1 | -14.7 |   7.1 |   7.1 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  12.0 |  10.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   32.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.1 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  23.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  23.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   23.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -42.0 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  27.4 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   30.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -41.0 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  30.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  30.4 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   21.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -38.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  32.6 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  39.3 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   20.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.3 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  28.3 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  27.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   15.4 |  5.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -34.8 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  37.3 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  33.0 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   25.7 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.4 |   0.0 |   0.0 | -11.0 |  22.5 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  18.2 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   57.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -1.8 |  -0.1 |  -2.2 |  19.7 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  26.4 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   56.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.6 |  -1.6 |  -0.1 |  -2.8 |  17.5 |  17.5 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  15.5 |  24.5 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   61.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.3 |  -2.0 |  -0.1 |  -1.8 |  18.8 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  25.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   55.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.7 | -46.3 |  -1.4 |  -0.1 | -17.1 |   7.9 |   7.9 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   5.9 |  14.9 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   53.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.7 |  -1.4 |  -0.1 | -13.5 |   9.3 |   9.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  14.2 |   9.3 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   54.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.4 |  -1.7 |  -0.1 |  -0.3 |  14.9 |  14.9 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  19.8 |  14.9 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   44.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.0 |   0.0 |  -0.1 |  -4.9 |  26.9 |  21.9 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.8 |  21.9 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3053 km   Yi= 5719.1111 km   Zi=   26.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   39.4 dB(A)    32.8 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   41.4 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   0.0 | -43.9 |  -3.6 |  -0.1 |  -0.1 |  21.4 |  21.4 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  26.3 |  24.4 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   25.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.2 |   0.8 | -40.7 |  -2.1 |  -0.1 |  -0.3 |   0.0 |  25.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  25.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   25.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.9 | -40.5 |  -2.1 |  -0.1 |  -0.4 |  27.2 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  33.9 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   28.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.3 |   1.7 | -40.6 |  -2.4 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  28.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  28.4 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   32.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   2.0 | -41.4 |  -2.7 |  -0.1 |  -0.1 |  27.1 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  33.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   24.4 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.9 | -40.2 |  -1.8 |  -0.1 |  -1.0 |  27.6 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  26.4 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   31.7 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   9.7 | -41.0 |  -1.8 |  -0.1 | -16.7 |  22.5 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  18.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   22.8 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -38.1 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  35.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   24.4 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -40.2 |  -2.8 |  -0.1 | -11.1 |  16.0 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  22.7 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   23.4 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   0.0 | -39.8 |  -2.7 |  -0.1 | -11.5 |  14.0 |  14.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  12.0 |  21.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   26.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -40.6 |  -2.8 |  -0.1 | -10.7 |  15.3 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  22.0 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   20.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.9 |  -1.2 |   0.0 | -21.1 |   9.8 |   9.8 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   7.8 |  16.8 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   38.2 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -42.8 |  -3.3 |  -0.1 |   0.0 |  23.0 |  23.0 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  27.9 |  23.0 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   36.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -42.8 |  -3.3 |  -0.1 |  -2.2 |  14.3 |  14.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  19.2 |  14.3 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   39.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   0.0 | -43.0 |  -0.2 |  -0.1 |  -5.3 |  26.9 |  21.9 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.8 |  21.9 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3053 km   Yi= 5719.1111 km   Zi=   29.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   42.1 dB(A)    35.6 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   41.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.0 |  -2.0 |  -0.1 |   0.0 |  23.9 |  23.9 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  28.8 |  26.9 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   25.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -40.8 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  28.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  28.0 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   25.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -40.5 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  29.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.2 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   28.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  31.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  31.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   32.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -41.5 |  -0.4 |  -0.1 |  -0.1 |  29.8 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.5 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   24.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -40.2 |  -0.1 |  -0.1 |  -0.9 |  29.6 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  28.4 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   31.8 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   8.3 | -41.0 |   0.0 |  -0.1 | -14.6 |  24.9 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  20.6 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   22.9 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -38.2 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  35.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   24.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.3 |  -0.6 |  -0.1 |  -5.4 |  24.1 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   23.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.0 |  -0.7 |  -0.1 |  -7.7 |  20.1 |  20.1 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  18.1 |  27.1 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   26.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.7 |  -0.6 |  -0.1 |  -3.8 |  24.8 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  31.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   20.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -38.1 |   0.0 |   0.0 | -18.8 |  13.1 |  13.1 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  11.1 |  20.1 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   38.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.9 |  -1.5 |  -0.1 |   0.0 |  25.5 |  25.5 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  30.4 |  25.5 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   36.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.8 |  -1.4 |  -0.1 |  -0.8 |  18.3 |  18.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  23.2 |  18.3 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   38.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.9 |   0.0 |  -0.1 |  -5.1 |  27.9 |  22.9 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.8 |  22.9 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003  2.OG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3053 km   Yi= 5719.1111 km   Zi=   32.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   42.9 dB(A)    36.4 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   41.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.0 |  -0.5 |  -0.1 |  -0.1 |  25.3 |  25.3 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  30.2 |  28.3 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   26.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -40.8 |   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  28.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  28.4 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   25.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -40.5 |   0.0 |  -0.1 |  -0.2 |  29.9 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.6 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   29.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.1 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  31.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  31.3 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   32.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -41.5 |   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |  30.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  37.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   25.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -40.3 |   0.0 |  -0.1 |  -0.9 |  29.9 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   32.1 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   8.2 | -41.1 |   0.0 |  -0.1 | -13.2 |  26.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  21.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   23.4 |  5.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -38.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  35.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   25.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 |  -4.0 |  25.7 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  32.4 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   24.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.5 |   0.0 |  -0.1 |  -6.4 |  21.6 |  21.6 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  19.6 |  28.6 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   26.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.9 |   0.0 |  -0.1 |  -3.1 |  25.8 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   21.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -38.3 |   0.0 |   0.0 | -18.6 |  13.0 |  13.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  11.0 |  20.0 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   38.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.0 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  26.9 |  26.9 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  31.8 |  26.9 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   37.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.9 |   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |  20.3 |  20.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  25.2 |  20.3 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   38.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.8 |   0.0 |  -0.1 |  -4.6 |  28.4 |  23.4 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.3 |  23.4 | 
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B14560 Anlage III: Beurteilungspegel Polizeiwache 

 Seite: 8 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003  3.OG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3053 km   Yi= 5719.1111 km   Zi=   35.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   43.0 dB(A)    36.4 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   42.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.2 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  25.7 |  25.7 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  30.6 |  28.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   26.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -41.1 |   0.0 |  -0.1 |  -0.3 |   0.0 |  28.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  28.0 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   26.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -40.8 |   0.0 |  -0.1 |  -0.4 |  29.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.2 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   29.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -40.9 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  31.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  31.2 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   33.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -41.7 |   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |  30.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  37.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   26.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -40.5 |   0.0 |  -0.1 |  -1.0 |  29.7 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   32.8 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   8.6 | -41.3 |   0.0 |  -0.1 | -12.7 |  26.8 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   24.3 |  5.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -38.7 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  34.8 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  30.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   26.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.8 |   0.0 |  -0.1 |  -4.2 |  25.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  32.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   25.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 |  -6.3 |  21.4 |  21.4 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  19.4 |  28.4 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   28.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.2 |   0.0 |  -0.1 |  -2.0 |  26.6 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  33.3 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   22.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -38.7 |   0.0 |   0.0 | -18.3 |  12.9 |  12.9 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  10.9 |  19.9 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   39.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.1 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  26.8 |  26.8 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  31.7 |  26.8 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   37.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.0 |   0.0 |  -0.1 |  -1.4 |  18.9 |  18.9 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  23.8 |  18.9 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   38.0 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.7 |   0.0 |  -0.1 |  -2.2 |  30.8 |  25.8 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.7 |  25.8 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004    EG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3103 km   Yi= 5719.1059 km   Zi=   26.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   37.3 dB(A)    30.8 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   44.3 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.0 | -44.5 |  -3.8 |  -0.1 |  -2.0 |  18.6 |  18.6 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  23.5 |  21.6 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   31.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.5 |   1.0 | -42.0 |  -2.6 |  -0.1 |  -0.7 |   0.0 |  23.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  23.4 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   31.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   1.1 | -42.0 |  -2.6 |  -0.1 |  -0.7 |  24.8 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   34.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.6 |   1.9 | -42.2 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  26.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  26.2 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   38.8 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   2.0 | -43.0 |  -3.1 |  -0.1 |   0.0 |  25.0 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  31.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   30.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   1.2 | -41.7 |  -2.5 |  -0.1 |  -1.3 |  25.1 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  23.9 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   38.1 |  6.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |  12.4 | -42.8 |  -2.4 |  -0.1 | -18.2 |  20.9 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  16.6 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   29.9 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -40.5 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  31.6 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  27.3 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   21.7 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -40.0 |  -2.7 |  -0.1 | -12.0 |  15.5 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  22.2 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   20.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |  -0.3 |   0.0 | -39.7 |  -2.4 |  -0.1 | -14.0 |  12.0 |  12.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  10.0 |  19.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   24.8 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -40.3 |  -2.8 |  -0.1 | -10.4 |  16.1 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  22.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   18.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.6 |  -1.2 |   0.0 | -20.3 |  11.0 |  11.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |   9.0 |  18.0 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   41.5 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -43.6 |  -3.5 |  -0.1 |   0.0 |  22.0 |  22.0 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  26.9 |  22.0 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   39.4 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -43.3 |  -3.5 |  -0.1 |  -5.8 |   9.9 |   9.9 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  14.8 |   9.9 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   44.3 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   0.0 | -44.1 |  -0.4 |  -0.1 |  -5.3 |  25.5 |  20.5 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.4 |  20.5 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004  1.OG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3103 km   Yi= 5719.1059 km   Zi=   29.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   40.9 dB(A)    34.2 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   44.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |  -2.3 |  -0.1 |  -0.3 |  22.7 |  22.7 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  27.6 |  25.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   31.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -42.0 |  -0.5 |  -0.1 |  -0.3 |   0.0 |  26.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  26.3 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   31.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -42.0 |  -0.5 |  -0.1 |  -0.3 |  27.7 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  34.4 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   35.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.8 | -42.4 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  28.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  28.7 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   39.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.0 | -43.1 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  27.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  34.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   30.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -41.8 |  -0.3 |  -0.1 |  -0.9 |  27.9 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  26.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   38.2 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  11.5 | -42.9 |  -0.4 |  -0.1 | -17.6 |  23.0 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  18.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.0 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -40.5 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  32.9 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  28.6 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   22.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.2 |  -0.5 |  -0.1 |  -5.1 |  24.7 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  31.4 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   20.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.7 |  -0.9 |  -0.1 |  -7.9 |  20.0 |  20.0 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  18.0 |  27.0 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   25.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.4 |  -0.6 |  -0.1 |  -3.4 |  25.6 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  32.3 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   18.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.7 |   0.0 |   0.0 | -18.4 |  13.7 |  13.7 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  11.7 |  20.7 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   41.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  24.5 |  24.5 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  29.4 |  24.5 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.4 |  -1.8 |  -0.1 |  -1.5 |  16.6 |  16.6 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  21.5 |  16.6 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   43.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.9 |   0.0 |  -0.1 |  -4.9 |  27.1 |  22.1 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.0 |  22.1 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004  2.OG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3103 km   Yi= 5719.1059 km   Zi=   32.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   41.6 dB(A)    35.2 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   44.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |  -0.9 |  -0.1 |  -1.2 |  23.2 |  23.2 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  28.1 |  26.2 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   32.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -42.1 |   0.0 |  -0.1 |  -0.3 |   0.0 |  27.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  27.0 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   31.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -42.1 |   0.0 |  -0.1 |  -0.3 |  28.3 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  35.0 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   35.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.1 | -42.4 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  29.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  29.6 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   39.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.1 | -43.2 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  28.8 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  35.5 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   31.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -41.8 |   0.0 |  -0.1 |  -0.9 |  28.4 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  27.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   38.5 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  13.7 | -42.8 |   0.0 |  -0.1 | -19.1 |  24.0 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  19.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.4 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -40.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  33.0 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   22.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.4 |   0.0 |  -0.1 |  -4.6 |  25.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  32.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   21.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.2 |  -0.1 |  -0.1 |  -6.6 |  21.4 |  21.4 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  19.4 |  28.4 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   25.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.5 |   0.0 |  -0.1 |  -3.8 |  25.5 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  32.2 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   19.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -38.1 |   0.0 |   0.0 | -18.2 |  13.6 |  13.6 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  11.6 |  20.6 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   42.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.7 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  26.0 |  26.0 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  30.9 |  26.0 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   40.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.4 |  -0.2 |  -0.1 |  -1.2 |  18.5 |  18.5 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  23.4 |  18.5 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   43.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.8 |   0.0 |  -0.1 |  -4.4 |  27.6 |  22.6 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.5 |  22.6 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004  3.OG NO-FAS.         - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3103 km   Yi= 5719.1059 km   Zi=   35.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   42.2 dB(A)    35.5 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   45.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.7 |   0.0 |  -0.1 |  -0.4 |  24.8 |  24.8 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  29.7 |  27.8 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   32.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -42.0 |   0.0 |  -0.1 |  -0.7 |   0.0 |  26.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  26.6 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   32.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -42.1 |   0.0 |  -0.1 |  -0.6 |  28.1 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  34.8 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   36.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -42.4 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  29.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  29.6 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   39.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -43.3 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  28.9 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  35.6 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   32.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 | -41.8 |   0.0 |  -0.1 |  -1.2 |  28.2 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  27.0 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   39.0 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |  12.9 | -42.9 |   0.0 |  -0.1 | -17.0 |  25.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  20.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   31.1 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -40.9 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  32.9 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  28.6 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   23.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 |  -3.7 |  26.0 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   22.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.6 |   0.0 |  -0.1 |  -6.4 |  21.4 |  21.4 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  19.4 |  28.4 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   25.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.9 |   0.0 |  -0.1 |  -1.5 |  27.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  34.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   20.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -38.5 |   0.0 |   0.0 | -17.8 |  13.6 |  13.6 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  11.6 |  20.6 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   42.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.8 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  26.1 |  26.1 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  31.0 |  26.1 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   40.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |   0.0 |  -0.1 |  -3.3 |  16.4 |  16.4 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  21.3 |  16.4 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   43.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.8 |   0.0 |  -0.1 |  -1.9 |  30.1 |  25.1 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.0 |  25.1 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005    EG N-FAS.          - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3003 km   Yi= 5719.1109 km   Zi=   26.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   39.5 dB(A)    33.8 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   44.3 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   0.0 | -44.4 |  -3.7 |  -0.1 |  -0.2 |  20.7 |  20.7 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  25.6 |  23.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   25.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.3 |   1.1 | -41.0 |  -2.3 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  25.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  25.7 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   24.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   1.4 | -40.6 |  -2.1 |  -0.1 |  -0.5 |  27.5 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  34.2 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   27.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |  -0.3 |   3.8 | -40.3 |  -2.4 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  30.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  30.8 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   2.8 | -41.0 |  -2.6 |  -0.1 |  -1.4 |  27.3 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   23.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   1.0 | -39.9 |  -1.8 |  -0.1 |  -1.2 |  27.6 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  26.4 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   27.8 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.2 | -40.0 |  -1.2 |  -0.1 | -17.3 |  21.0 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  16.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   20.6 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -37.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  36.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  31.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   29.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -41.4 |  -3.1 |  -0.1 |  -9.3 |  16.0 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  22.7 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   28.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -41.0 |  -3.1 |  -0.1 |  -8.4 |  15.3 |  15.3 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  13.3 |  22.3 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -42.0 |  -3.1 |  -0.1 | -10.8 |  13.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  20.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   24.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   5.8 | -39.5 |  -1.9 |  -0.1 | -21.1 |  13.1 |  13.1 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  11.1 |  20.1 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   40.5 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -43.4 |  -3.4 |  -0.1 |   0.0 |  22.3 |  22.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  27.2 |  22.3 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   39.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -43.4 |  -3.4 |  -0.1 |  -0.9 |  14.8 |  14.8 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  19.7 |  14.8 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   40.6 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   0.0 | -43.3 |  -0.3 |  -0.1 |  -5.9 |  25.9 |  20.9 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |  20.9 | 

  

Seite 514 von 532 - Bekanntmachung 08.09.2020 Stadtrat (exportiert: 01.09.2020)



B14560 Anlage III: Beurteilungspegel Polizeiwache 

 Seite: 11 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B14560 mit Festsetzungen                                                                                                                                                                              B14560_I              30/07/2020          21 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005  1.OG N-FAS.          - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3003 km   Yi= 5719.1109 km   Zi=   29.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   41.8 dB(A)    36.4 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   44.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.4 |  -2.2 |  -0.1 |  -0.2 |  23.1 |  23.1 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  28.0 |  26.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   25.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -41.1 |  -0.4 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  27.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  27.9 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   24.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -40.6 |  -0.3 |  -0.1 |  -0.4 |  29.6 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.3 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   27.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.8 | -40.4 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  33.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  33.4 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.6 | -41.1 |  -0.1 |  -0.1 |  -1.3 |  30.0 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   23.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -40.0 |  -0.3 |  -0.1 |  -1.2 |  29.4 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  28.2 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   27.9 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   5.9 | -40.0 |   0.0 |  -0.1 | -14.7 |  23.4 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  19.1 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   20.7 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -37.3 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  36.2 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  31.9 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   29.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.4 |  -1.1 |  -0.1 |  -6.4 |  21.6 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  28.3 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   28.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.0 |  -1.1 |  -0.1 |  -7.3 |  19.1 |  19.1 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  17.1 |  26.1 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.8 |  -1.1 |  -0.1 |  -5.3 |  21.7 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  28.4 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   24.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   5.3 | -39.7 |   0.0 |  -0.1 | -20.0 |  15.6 |  15.6 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  13.6 |  22.6 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   40.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.4 |  -1.7 |  -0.1 |   0.0 |  24.8 |  24.8 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  29.7 |  24.8 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   39.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.5 |  -1.6 |  -0.1 |  -1.1 |  17.1 |  17.1 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  22.0 |  17.1 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   39.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.1 |   0.0 |  -0.1 |  -5.0 |  27.7 |  22.7 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.6 |  22.7 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005  2.OG N-FAS.          - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3003 km   Yi= 5719.1109 km   Zi=   32.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   42.6 dB(A)    37.1 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   44.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.5 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.2 |  24.5 |  24.5 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  29.4 |  27.5 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   26.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -41.2 |   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  28.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  28.3 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   25.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 |  -0.4 |  30.0 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.7 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   28.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   4.3 | -40.5 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  33.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  33.7 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   30.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.1 | -41.1 |   0.0 |  -0.1 |  -1.2 |  30.6 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  37.3 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   24.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -40.2 |   0.0 |  -0.1 |  -1.1 |  29.9 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   28.8 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   8.5 | -40.2 |   0.0 |  -0.1 | -13.9 |  26.6 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  22.3 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   21.3 |  5.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -37.6 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  36.1 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  31.8 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   29.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.8 |  -0.1 |  -0.1 |  -5.0 |  23.6 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  30.3 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   29.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.6 |  -0.1 |  -0.1 |  -6.0 |  20.8 |  20.8 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  18.8 |  27.8 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   31.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.2 |   0.0 |  -0.1 |  -4.2 |  23.5 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  30.2 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   25.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   6.3 | -39.8 |   0.0 |  -0.1 | -19.6 |  16.7 |  16.7 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  14.7 |  23.7 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   41.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.5 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  26.3 |  26.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  31.2 |  26.3 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |  -0.1 |  -0.1 |  -1.0 |  18.6 |  18.6 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  23.5 |  18.6 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   39.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.0 |   0.0 |  -0.1 |  -4.6 |  28.2 |  23.2 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |  23.2 | 
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 Seite: 12 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005  3.OG N-FAS.          - GEB.: IM OSTERFELD 35      <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  339.3003 km   Yi= 5719.1109 km   Zi=   35.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   42.9 dB(A)    37.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Poli_Besucher        | -          |  49.4 |  49.4 | Lw"  | 2.0|      56.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   45.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |   0.0 |  -0.1 |  -0.2 |  25.1 |  25.1 |  3.0 |  3.0 |  1.9 |  30.0 |  28.1 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_N | -          |   0.0 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      35.7 |   0.0 |  65.3 |  0.0 |   27.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -41.4 |   0.0 |  -0.1 |  -0.2 |   0.0 |  27.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  27.8 | 

   | Poli_Einsatz_Fahrt_T | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      48.2 |  66.6 |   0.0 |  0.0 |   26.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.8 | -41.0 |   0.0 |  -0.1 |  -0.4 |  29.8 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  36.5 |   0.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_N   | -          |   0.0 |  54.1 | Lw"  | 2.0|      19.4 |   0.0 |  67.0 |  0.0 |   29.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.9 | -40.7 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  33.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   0.0 |  33.0 | 

   | Poli_Einsatz_Hof_T   | -          |  49.1 |   0.0 | Lw"  | 2.0|      62.0 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   31.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.7 | -41.2 |   0.0 |  -0.1 |  -0.2 |  31.1 |   0.0 |  4.8 |  0.0 |  1.9 |  37.8 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_Fahrten  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      51.6 |  66.9 |   0.0 |  0.0 |   24.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 | -40.5 |   0.0 |  -0.1 |  -1.1 |  29.7 |   0.0 | -1.2 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_N        | -          |  59.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       5.5 |  66.4 |   0.0 |  0.0 |   29.5 |  5.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   8.1 | -40.4 |   0.0 |  -0.1 | -12.6 |  27.2 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  22.9 |   0.0 | 

   | Poli_Garage_O        | -          |  58.6 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       6.8 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   22.3 |  5.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -38.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  35.9 |   0.0 | -4.3 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_T  | -          |  49.8 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      60.7 |  67.6 |   0.0 |  0.0 |   30.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.1 |   0.0 |  -0.1 |  -4.6 |  23.8 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  30.5 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_Fahrt_W  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      38.1 |  65.6 |  65.6 |  0.0 |   30.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.9 |   0.0 |  -0.1 |  -5.7 |  20.9 |  20.9 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  18.9 |  27.9 | 

   | Poli_Parken_T        | -          |  42.4 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     289.6 |  67.0 |   0.0 |  0.0 |   32.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.3 |   0.0 |  -0.1 |  -3.1 |  24.4 |   0.0 |  2.7 |  0.0 |  4.0 |  31.1 |   0.0 | 

   | Poli_Parken_W        | -          |  45.8 |  45.8 | Lw"  | 2.0|     131.2 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   26.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   6.4 | -40.0 |   0.0 |  -0.1 | -19.0 |  17.2 |  17.2 | -2.0 |  7.0 |  0.0 |  15.2 |  24.2 | 

   | Poli_Streif          | -          |  52.0 |  52.0 | Lw"  | 2.0|      31.8 |  67.0 |  67.0 |  0.0 |   41.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  26.3 |  26.3 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  31.2 |  26.3 | 

   | Poli_Streif_Fahrten  | -          |  49.8 |  49.8 | Lw'  | 1.0|      11.5 |  60.4 |  60.4 |  0.0 |   40.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |   0.0 |  -0.1 |  -0.7 |  19.0 |  19.0 |  3.0 |  0.0 |  1.9 |  23.9 |  19.0 | 

   | TGA                  | -          |  70.0 |  65.0 | Lw   | 0.0|       2.0 |  73.0 |  68.0 |  0.0 |   39.2 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.0 |   0.0 |  -0.1 |  -2.2 |  30.5 |  25.5 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.4 |  25.5 | 
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1. Einleitung 
In Voerde soll an der Friedrichsfelder Straße / Bahnstraße eine Polizeiwache neu gebaut werden. 

Hierbei sind die Flurstücke 950, 328, 470, und 467 betroffen. Um ein mögliches Eintreten eines Ver-

botstatbestandes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch den geplanten Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwa-

che Voerde / Friedrichsfelder Straße“ zu prüfen, wurde das Büro Graevendal mit einer Artenschutz-

prüfung (ASP) beauftragt. Für ornithologische Fragestellungen wurde Herr Stefan R. Sudmann vom 

Planungsbüro STERNA hinzugezogen. 

 

Abbildung 1: Übersicht über die Lage des Eingriffsbereichs (rot umrandet).  

 

2. Rechtliche Grundlagen 
Im Rahmen von Planungsverfahren sowie bei der Zulassung von Vorhaben ist, als Folge der Regelun-

gen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zusammen mit den §§ 44 Abs. 5, 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG die Durch-

führung einer ASP notwendig. Geprüft wird dabei die Betroffenheit von europäisch geschützten Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten. Hierbei ist die Möglichkeit ei-

nes Verstoßes gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG zu prüfen.  

„Es ist verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

Das LANUV hat für NRW eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von planungsrelevanten Arten 

festgelegt, die im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung (ASP Stufe 2) zu bearbeiten sind. Besteht 

ausnahmsweise die Möglichkeit, dass die artenschutzrechtlichen Verbote auch bei nicht planungsrele-

vanten Arten ausgelöst werden, ist es nach der VV Artenschutz geboten, auch für diese eine Art-für-

Art-Betrachtung durchzuführen (Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften 

zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei 

Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) in der Fassung vom 06.06.2016). 

Die Durchführung der Artenschutzprüfung richtet sich nach dem Leitfaden „Methodenhandbuch zur 

Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen - Bestandserfassung und Monitoring“ des MKULNV 

NRW (2017). Eine Artenschutzprüfung ist in drei Stufen unterteilt:  

Stufe 1 (Vorprüfung):  

Es wird in einer überschlägigen Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche 

Konflikte auftreten können. Wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, so ist für die betref-

fenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung durchzuführen.  

Stufe 2 (vertiefende Art-für-Art-Prüfung): 

In dieser Stufe erfolgt eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für alle europäisch 

geschützten Arten welchen potentiell durch das Vorhaben betroffen sein können. Es werden Vermei-

dungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und ggf. ein Risikomanagement 

konzipiert.  

Stufe 3 (Ausnahmeverfahren):  

Sollte auch unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ein Eintreten von 

Verbotstatbeständen vorliegen, so muss geprüft werden, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwin-

gende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses; Alternativlosigkeit des Vorhabens, des 

Standortes und/oder der Art der Umsetzung; Erhaltungszustand der betroffenen Populationen) vor-

liegen und insofern eine Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann.  

 

3. Datenrecherche 
Im Fachinformationssystem des Landes NRW (FIS) sind für den Messtischblattquadranten (MTB) 

4306-3 keine Säugetiere genannt. Im südlich angrenzenden MTB 4406-1 werden bezüglich der pla-

nungsrelevanten Säugetierarten die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), der Große Abendseg-

ler (Nyctalus noctula), die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und die Zwergfledermaus (Pi-

pistrellus pipistrellus) aufgeführt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Artenliste bzgl. der 

vorkommenden Fledermausarten unvollständig ist. Dies ist in der Regel auf Erfassungslücken zurück-

zuführen. 

Eine vollständige Liste der im MTB-Quadranten auf den Lebensraumtyp „Gärten, Parkanlagen, Sied-

lungsbrachen“ selektierten Arten ist im Anhang 8.1 aufgeführt. Für den Typ „Gärten, Parkanlagen, 

Siedlungsbrachen“ werden 19 planungsrelevante Vogelarten aufgelistet, die potenziell vorkommen 

können. Gemäß Grüneberg & Sudmann et al. (2013) kommen im Quadranten auch die drei Arten Doh-

le, Haussperling und Mauersegler vor, die im Kreis Wesel aufgrund ihrer Neigung zum Brüten in Ko-

lonien ebenfalls als planungsrelevant angesehen werden. 

Eine Abfrage des Fundortkatasters ergab keinerlei Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter Ar-

ten im Umfeld (Anhang 8.2).  
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4. Wirkfaktoren 
Ziel der Planung ist es, planungsrechtliche Voraussetzungen für die Überbauung der Fläche zu schaf-

fen. Durch die Versiegelung der Fläche könnte es zu Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten kommen.  

Das Plangebiet befindet sich in einem Wohngebiet mit mehrgeschossigen Mehrparteienhäusern. Auf 

der gegenüber liegenden Straßenseite befindet sich eine Freifläche. Die Reichweite der Wirkfaktoren 

kann deshalb auf das Plangebiet selber beschränkt bleiben, da der Siedlungsraum durch Lärm- und 

Lichtemissionen geprägt ist. 

 

5. Ortstermin 
Am 30.03.2020 wurden die betroffenen Flächen auf Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter 

Arten untersucht. Hierbei wurden die Brachfläche, der Parkplatz sowie die Bäume betrachtet. Auch die 

benachbarten Grundstücke und die angrenzenden Bäume wurden sowohl auf Eignung als Nahrungs-

habitat für Fledermäuse, als auch auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln hin kontrolliert. 

Hierbei wurde das Gebiet auf vorhandene Tiere sowie Nester und geeignete Baumhöhlen hin unter-

sucht 

 

6. Ergebnisse 

6.1 Säugetiere 

Der Bereich ist als Nahrungshabitat für Fledermäuse geeignet. Da im unmittelbaren Umfeld zahlreiche 

Gärten und Grünflächen vorhanden sind und der Eingriffsbereich sehr kleinflächig, ist der Wegfall 

eines essenziellen Nahrungshabitats mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Das Vorhandensein 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse kann für das Plangebiet ebenfalls ausgeschlos-

sen werden, da hierfür keine geeigneten Strukturen vorhanden sind. 

6.2 Vögel 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten können für die planungsrelevanten Vogelarten ausgeschlossen wer-

den, da entsprechende Habitate nicht vorhanden sind. Für Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrot-

schwanz, Nachtigall und Turteltaube sind die Grünbereiche zu klein und liegen unter der gängigen 

Reviergröße oder es fehlen geeignete Nistplätze (vgl. Flade 1994, Bauer et al. 2005). Für die Arten Eis-

vogel, Kuckuck und Rebhuhn sind keine geeigneten Habitate vorhanden, auch die Freifläche gegen-

über der Straße ist aufgrund von Störungen durch Spaziergänger und Hunde ungeeignet. Die vorhan-

denen Baumbestände sind sehr jung und weisen keine Horste und Baumhöhlen auf, so dass Bruten 

von Habicht, Sperber, Star, Steinkauz, Turmfalke, Waldkauz und Waldohreule ausgeschlossen sind. 

Da im Plangebiet keine Gebäude vorhanden sind, sind auch an oder in Häusern brütende Arten nicht 

betroffen (z. B. Dohle, Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Schleiereule). 

Diese Arten konnten auch an den benachbarten Gebäuden nicht festgestellt werden. Jahreszeitlich 

bedingt fehlte der Mauersegler, der evtl. an den benachbarten Gebäuden brüten könnte, dort aber vom 

Planvorhaben nicht beeinträchtigt wird. 

Die vorhandenen Gehölzstrukturen eignen sich lediglich für eine Besiedlung mit nicht planungsrele-

vanten Vogelarten (während des Ortstermins beobachtet wurden Amsel, Blaumeise, Heckenbraunelle, 

Kohlmeise, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp; hinzukommen können noch Buchfink, 

Grünfink, Mönchsgrasmücke und Singdrossel). Alte Nester stammten von Amsel und Ringeltaube. Im 

Umfeld brüten noch Elster, Rabenkrähe und Mäusebussard, die jedoch alle vom Planvorhaben nicht 

betroffen sind. 
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6.3 Weitere Arten 

Für ein Vorkommen weiterer nach Anhang IV der FFH-RL geschützter Arten gibt es keine Hinweise, 

da Vorkommen dieser Arten aufgrund der Habitatstrukturen ausgeschlossen werden können. 

 

7. Fazit und Vermeidungsmaßnahmen 

Für das Bebauungsplan-Verfahren konnten Konflikte mit den Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Durch den Bau einer Polizeiwache im 

betreffenden Bereich kommt es zu keinem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fleder-

mäusen und planungsrelevanten Vogelarten. 

Vermeidungsmaßnahmen 

Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit (also im Zeitraum 1. Oktober bis 28./29. Februar) durch-

zuführen, um Gelege und Jungvögel der nicht planungsrelevanten Vogelarten zu schützen und zur 

Verhinderung eines Verstoßes gegen §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, da diese für alle 

europäischen Vogelarten gelten.  

Da durch die Bauaktivitäten keine in der Umgebung vorkommenden planungsrelevanten Arten gestört 

werden können, (Vorbelastung durch den Siedlungsbereich, keine Vorkommen in direkter Nachbar-

schaft) gelten keine Bauzeiteneinschränkungen. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“ sind 

keine negativen Auswirkungen auf lokale Populationen von Tierarten zu erwarten. Insbesondere ist die 

nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten für keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen.  

Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen werden mit der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst.  
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sowie der wild-lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch 

die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden ist. 

MKULNV [Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen] (2016): Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vor-

schriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Arten-

schutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz). Rd.Erl. d. Ministeriums für Klima-

schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW v. 06.06.2016, - III 4 - 

616.06.01.17. 
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Dieser Bericht wurde vom Büro Graevendal mit der gebotenen Sorgfalt und Gründ-

lichkeit sowie der Anwendung der allgemeinen und wissenschaftlichen Standards 

gemäß dem aktuellen Kenntnisstand im Rahmen der allgemeinen Auftragsbedin-

gungen für den Kunden und seine Zwecke erstellt. 

Das Büro Graevendal übernimmt keine Haftung für die Anwendungen, die über die 

im Auftrag beschriebene Aufgabenstellung hinausgehen. Das Büro Graevendal 

übernimmt gegenüber Dritten, die über diesen Bericht oder Teile davon Kenntnis 

erhalten, keine Haftung. Es können insbesondere von dritten Parteien gegenüber 

Graevendal keine Verpflichtungen abgeleitet werden. 

 

Goch, den 07.04.2020   

                                                                                 

Hans Steinhäuser (Diplom Biogeograph)   
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9. Anhang 

9.1 Ergebnis der Messtischblattabfrage  

(Quadrant 4306-3; erweiterte Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen „Gärten, Parkanla-

gen, Siedlungsbrachen“) 

(https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/43063?gaert=1 zuletzt 

abgerufen am 30.03.2020) 

Ehz = Erhaltungszustand in NRW für die Atlantische Region: G = günstig, S = schlecht, U = ungünstig, - = Bestand 

abnehmend, unb. = kein Ehz angegeben 

FoRu - Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 

FoRu! – Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum) 

(FoRu) – Fortpflanzungs- und Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

(Ru) - Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

Na - Nahrungsraum 

Art 

 

Status Ehz 
Gärten, Parkanlagen, 
Siedlungsbrachen 

Feststellung beim Orts-
termin 

Säugetiere keine Angaben  
  

keine Fortpflanzungs-
stätten 

      

Vögel      

Bluthänfling Carduelis cannabina Brutvorkommen unb. (FoRu), (Na) kein Nisthabitat 

Eisvogel Alcedo atthis Brutvorkommen G (Na) kein Habitat 

Feldsperling Passer montanus Brutvorkommen U Na kein Habitat 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Brutvorkommen U FoRu kein Habitat 

Habicht Accipiter gentilis Brutvorkommen G- Na kein Horst 

Kleinspecht Dryobates minor Brutvorkommen U Na kein Habitat 

Kuckuck Cuculus canorus Brutvorkommen U- (Na) kein Habitat 

Mehlschwalbe Delichon urbica Brutvorkommen U Na keine Nistmöglichkeit 

Nachtigall Luscinia megarhynchos Brutvorkommen G FoRu kein Habitat 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Brutvorkommen U Na keine Nistmöglichkeit 

Rebhuhn Perdix perdix Brutvorkommen S (FoRu) kein Habitat 

Schleiereule Tyto alba Brutvorkommen G Na keine Nistmöglichkeit 

Sperber Accipiter nisus Brutvorkommen G Na kein Horst 

Star Sturnus vulgars Brutvorkommen unb. Na keine Nistmöglichkeit 

Steinkauz Athene noctua Brutvorkommen G- (FoRu) keine Nistmöglichkeit 

Turmfalke Falco tinnunculus Brutvorkommen G Na kein Nestfund  

Turteltaube Streptopelia turtur Brutvorkommen S (Na) kein Habitat 

Waldkauz Strix aluco Brutvorkommen G Na keine Nistmöglichkeit 

Waldohreule Asio otus Brutvorkommen U Na keine Nistmöglichkeit 

      

Amphibien      

Knoblauchkröte Pelobates fuscus Nachweis S (FoRu) kein Habitat 

Kreuzkröte Bufo calamita Nachweis U (FoRu) kein Habitat 

      

Reptilien      

Zauneidechse Lacerta agilis Nachweis G (FoRu) kein Habitat 
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9.2 Abfrage Fundortkataster NRW  

@LINFOS; http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent, zuletzt 

abgerufen am 30.03.2020) 

Die Lage des Plangebiets ist rot markiert. Im Umfeld sind keinerlei Hinweise zu Vorkommen pla-

nungsrelevanter Arten bekannt.  
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9.3 Fotodokumentation 

 
 

Blick auf die Brachfläche 
und angrenzende Wohnbe-
bauung 

 

Die Brachfläche weist nur 
jungen Gehölzbestand auf 

 

Gebüschstrukturen 
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Brombeerberwuchs 

 
 

Parkfläche mit Baumbe-
stand (im Hintergrund die 
ebenfalls kontrollierte Frei-
fläche) 

 

Parkfläche mit Baumbe-
stand 
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9.4 Protokoll einer Artenschutzprüfung -Gesamtprotokoll- 

Allgemeine Angaben 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Neubau Polizeiwache Voerde 

Plan-/Vorhabenträger (Name):  Wilhelm und Dominik Rensing GbR 

Antragstellung (Datum):  April 2020  

Die Stadt Voerde plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichs-

felder Straße“ an der Friedrichsfelder Straße / Bahnacker in Voerde mit dem Ziel des Neubaus einer 

Polizeiwache auf den Grundstücken. 

Folgende Wirkfaktoren wurden in der ASP berücksichtigt: Potentieller Verlust von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten sowie essentiellen Nahrungshabitaten von Vogel- und Fledermausarten. Störung und 

Tötung von Vogel- und Fledermausarten im Zuge der Baumaßnahmen. 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten 

die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Reali-

sierung des Vorhabens ausgelöst werden? 

  ja  nein 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

(unter Voraussetzung der unter den in den „Art-für-Art-Protokollen“ beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“: 

Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-

maßnahmen oder eines Risikomanagements)? 

  ja  nein 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“. – entfällt - 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/1236 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 12.08.2020 
 

Fachbereich Bauen und Technische Infrastruktur 

Fachdienst Tiefbau 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Betriebsausschuss 27.08.2020 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktbereich 53 (Schmutzwasserbe-
seitigung) 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat stimmt der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 185.000 € auf 
PSP 1.100.53.80.30 (Schmutzwasserbeseitigung) zu. 
Die Mehrausgaben werden durch Minderausgaben in 2020 im Produktbereich 11 Unterhal-
tung Gebäude und Außenanlagen (Kostenstelle 91221) gedeckt. 
 

 
 
 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 

Folgejahre 

Erträge

Aufwendungen

einmalig x jährlich

ja nein x

Betrag:

x

Deckung:

siehe Beschlussvorschlag

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

0 €

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

185.000 €

185.000 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 0 €
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Drucksache 16/1236 DS Seite - 2 - 

 

 
Sachdarstellung: 

 
Bei der Unterhaltung der Schmutzwasserbeseitigung zeigen sich im Laufe des Jahres unvorherge-
sehene Mehraufwendungen, die eine Erhöhung des Budgetansatzes für 2020 erforderlich machen. 
 
 
a. Abwasserreinigungsentgelt an die Stadt Wesel (ca. + 60 T €) 
 
Die von der Stadt Wesel im August 2020 aufgestellte Endabrechnung der Kosten des Jahres 2019 
für die Inanspruchnahme der Kläranlage Wesel setzt wiederum ein gegenüber dem letzten Jahr 
erhöhtes Reinigungsentgelt für die Stadt Voerde fest. Das zu zahlende Entgelt errechnet sich aus 
dem Verhältnis der in der Weseler Kläranlage insgesamt anfallenden Abwassermenge zu der aus 
dem Stadtgebiet Voerde übernommenen Abwassermenge.  
Sowohl die Jahresgesamtkosten auf der Kläranlage Wesel als auch die Abwassermenge aus Vo-
erde haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, so dass sich ein gegenüber dem Planansatz um 
ca. 60 T € erhöhter Kostenanteil für die Stadt Voerde ergibt.  
 
b. Unterhaltung der Sonderbauwerke der Schmutz- und Niederschlagsentwässerung (+ 60 T €) 
 
Im Zuge der Unterhaltung/Instandhaltung der Abwasserdoppelpumpstationen ergab sich durch 
Ausfall von Einzelkomponenten ein stark erhöhter Reparaturaufwand. Außerdem mussten zur Um-
stellung der Fernwirkübertragungstechnik verschiedene bestehende Pumpstationen nachgerüstet 
werden. Zur Pflege der Regenwasserversickerungsbecken werden zusätzliche Aufträge erteilt. 
 
c. Inspektion, Reinigung der Schmutz- und Regenwasserkanäle (+ 65 T €) 
 
Um der gesetzlichen Verpflichtung zur Inspektion von Schmutz- und Regenwasserkanälen gemäß 
der Selbstüberwachungsverordnung nachzukommen, mussten zusätzliche Kanalabschnitte gerei-
nigt werden. Bei diesen Arbeiten zeigten sich starke Ablagerungen, die einen hohen Entsorgungs-
aufwand nach sich zogen.  
Aus der im Frühjahr 2020 ausgeführten Verlängerung der Druckrohrleitung Kasselweg – Wesel im 
Kreuzungsbereich B 8/B 58 zeigten sich starke Ablagerungen im Transportkanal, die eine zusätzli-
che Reinigung der Druckrohrleitung einschl. einer Entsorgung des Schlamms erforderlich machen. 
 
Der Planansatz 2020 im Budget 53 Schmutzwasserbeseitigung bzw. Niederschlagswasserablei-
tung ist mit ca. 2,6 Mio € im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Den Ausgaben stehen gebührende-
ckende Einnahmen in gleicher Höhe zur Verfügung. 
 
Für den Mittelmehrbedarf wird um Bereitstellung und Genehmigung einer überplanmäßigen Aus-
gabe i.H. von 185.000 € gebeten, die in die Gebührenkalkulation für 2021 einfließen wird. Die 
Mehrausgabe wird im Haushaltsplan 2020 durch Minderausgaben bei Instandhaltungsmaßnahmen 
der Gebäude und Außenanlagen im Bereich des Gebäudemanagements gedeckt. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
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	Vergleichsmatrix Umgang Einheimischenmodell andere Städte (exportiert: 12.08.2020)
	Richtlinien für die Vergabe neu 1108.2020 (exportiert: 12.08.2020)


	16.a Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 12.06.2020
Hier: Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Baugrundstücken 16/1227 DS 1. Ergänzung
	Drucksache 16/1227 DS 1. Ergänzung - Anträge der CDU-Fraktion vom 04.06.2020 und WGV-Fraktion vom 12.06.2020Hier: Vergaberichtlinien für die Vergabe von städtischen Baugrundstücken (exportiert: 25.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Vergleichsmatrix Umgang Einheimischenmodell andere Städte (exportiert: 25.08.2020)
	Richtlinien für die Vergabe neu 1108.2020 (exportiert: 25.08.2020)


	17. Jugendhilfeplanung im Bereich der "Kindertagesbetreuung" in der Stadt Voerde
hier: Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz 16/1105 DS 2. Ergänzung
	Drucksache 16/1105 DS 2. Ergänzung - Jugendhilfeplanung im Bereich der "Kindertagesbetreuung" in der Stadt Voerdehier: Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz (exportiert: 12.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Konzept § 48 Stadt Voerde (exportiert: 12.08.2020)


	18. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung durch die Errichtung einer dreigruppigen Übergangslösung für eine Kindertageseinrichtung mit flexiblen Raumkonzept am Standort Gymnasium Voerde 16/1211 DS
	Drucksache 16/1211 DS - Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung durch die Errichtung einer dreigruppigen Übergangslösung für eine Kindertageseinrichtung mit flexiblen Raumkonzept am Standort Gymnasium Voerde (aktualisiert: 25.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Dringlichkeitsentscheidung Anlage 1 - Lageplan (exportiert: 12.08.2020)
	Dringlichkeitsentscheidung Anlage 2 - Raumprogramm (exportiert: 12.08.2020)


	19. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
Hier: Überarbeitete Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 16/1212 DS
	Drucksache 16/1212 DS - Genehmigung einer DringlichkeitsentscheidungHier: Überarbeitete Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (exportiert: 11.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Dringlichkeitsentscheidung Richtlinien Kindertagespflege (exportiert: 11.08.2020)
	Richtlinien Kindertagespflege ab 01.08.2020 (exportiert: 11.08.2020)


	20. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. Quartal 2020 16/1238 DS
	Drucksache 16/1238 DS - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. Quartal 2020 (exportiert: 25.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Nachweisung APL II. Quartal 2020 (exportiert: 25.08.2020)


	21. Beteiligungsbericht des Jahres 2019 16/1240 DS
	Drucksache 16/1240 DS - Beteiligungsbericht des Jahres 2019 (exportiert: 25.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Beteiligungsbericht der Stadt Voerde (Niederrhein) (exportiert: 25.08.2020)


	22. Controllingberichte zum 30.06.2020 16/1216 DS
	Drucksache 16/1216 DS - Controllingberichte zum 30.06.2020 (aktualisiert: 31.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	HSK-Contolling 1.Hj 2020 (exportiert: 25.08.2020)
	Controllingbericht 2020 Nr. 1_final_Format Kreis (exportiert: 31.08.2020)


	23. Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-4000) für die Feuerwehr Voerde 16/1230 DS
	Drucksache 16/1230 DS - Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF-4000) für die Feuerwehr Voerde (exportiert: 25.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:


	24. 
Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hamm-weg" - Teilbereiche A und B
hier: Neuer Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Offenlage 16/1222 DS
	Drucksache 16/1222 DS - Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck sowie Hindenburgstraße/Hamm-weg" - Teilbereiche A und Bhier: Neuer Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Offenlage (exportiert: 21.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Geltungsbereich des Teilbereichs A des Bebauungsplans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	GB_Teilbereich-A_Anlage_1


	Geltungsbereich des Teilbereichs B des Bebauungsplans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	GB_Teilbereich-B-Anlage_2


	Flächennutzungsplan-Darstellung für Teilbereich A des B-Plans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Anlage_3


	Flächennutzungsplan-Darstellung für Teilbereich B des B-Plans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4


	Niederschrift Bürgeranhörung B-Plan Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Wesentlichste bisherige Behörden-Stellungnahmen zum B-Plan Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Übersichtsplan Waldeingriff des B-Plans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Layout1


	Übersichtsplan Waldersatzfläche des B-Plans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	DS-Anlage1


	Konzept der Waldersatzmaßnahmen des Bebauungsplans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	StV-Anlage4


	Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)
	Entwurf der Begründung des Bebauungsplans Nr. 136 (exportiert: 21.08.2020)


	25. Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“
Hier:	Erneuter Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Offenlage 16/1205 DS
	Drucksache 16/1205 DS - Bebauungsplan Nr. 137 „Polizeiwache Voerde / Friedrichsfelder Straße“Hier:	Erneuter Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Offenlage (exportiert: 17.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Übersichtsplan (exportiert: 17.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Anlage-1


	Luftbild (exportiert: 17.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Anlage


	Übersicht über Bebauungspläne (exportiert: 17.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Anlage-1


	Anlage4 - Bebauungsplan Nr. 137 (exportiert: 17.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_1

	DE_05170044_137_00_00-Anlage_4_ Seite_1.pdf
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_1


	DE_05170044_137_00_00-Anlage_4_ Seite_2.pdf
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_2


	DE_05170044_137_00_00-Anlage_4_ Seite_3.pdf
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_3


	DE_05170044_137_00_00-Anlage_4_ Seite_4.pdf
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_4


	DE_05170044_137_00_00-Anlage_4_ Seite_5.pdf
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_5


	DE_05170044_137_00_00-Anlage_4_ Seite_6.pdf
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_6


	DE_05170044_137_00_00-Anlage_4_ Seite_5.pdf
	Pläne und Ansichten
	Anlage_4_ Seite_5



	Anlage5 - Begründung - Bebauungsplan Nr. 137 (exportiert: 17.08.2020)
	Anlage6 - Niederschrift (exportiert: 17.08.2020)
	Behandlung von Stellungnahmen (exportiert: 17.08.2020)
	Anlage8 - Berichtigung des Flächennutzungsplanes (exportiert: 17.08.2020)
	Pläne und Ansichten
	Geltungsbereich


	Lärmschutzgutachten (exportiert: 17.08.2020)
	Artenschutzuntersuchung (exportiert: 17.08.2020)


	26. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktbereich 53 (Schmutzwasserbeseitigung) 16/1236 DS
	Drucksache 16/1236 DS - Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktbereich 53 (Schmutzwasserbeseitigung) (exportiert: 19.08.2020)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:





